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Abendgrmnasien
Abendrealschulen
Abgabe von Fernwiirme,/Wasser
Abgänge vom Anlagevermögen
Abgegebene Stimmen
Abgeordnete von Berlin (West)
Abgewickelte ErlalJvergleiche
Abgewiökelte Konkurwerfahren
Abitur
Abiturienten und Schüler der 12. Klassenstufe
Absatz §ettoümsatz) von selbständigen Handurerksunternehmen
Abschreibungen
'Abwasserbeseitigung
Abzüge
Abzüge aufgrund von Schachtelbeteiligungen
Ackerland
Agfar-, Forst- und Ernährungswissenschaften
AK-Einheiten
Aktiengesellschafren, Kommanditgesellschaften auf Aktien
Akutkrankenhäuser
Alleinstehende
Allgemeine Dienste
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Lebenshilfen
Allgemeines Grund- und Kapitalvermägen, Sondervermögen
Allgemein-medizinische Indikation
Alter
Altershilfe für Landwirte
Amtsberechtigte Fernsprechnebenanschlüsse
Anbau aufdem Ackerland
Anbaufläche
Anbauflächen von Blumen und Ziergehölzen
Anbaufl ächen von Erdbeeren
Anbaufl ächen von Zierpfl anzen
Anbaufläche von Gemüse
Angelernte und ungelernte Arbeiter
Angestellte
Angestellte und Beamte
Anlageinvestitionen
Anlagevermögen
Anpassringshilfen für Betriebe oder Wirtschaftszurcige
Anstalten
Anstaltsbevölkerung
Anstaltsgebäude
Anteil der Eru,erbstätigen am Arbeitsort an den Ernreöstäigen am Wohnort
Anteil des Auftragseingangs am Umsatz
Apotheken
Apotheker in Voll- und Zu,eigapotheken
Arbeiter
Arbeitgeberbeiträge
Arbeitgeberleistungen
Arbeitnehmer
Arbeitnehmerbeiträge
Arbeitsfiirderung \ .

Arbeitslosigkeit
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Arbeitsstätten
Arbeitsunfal l/Berußkrankheit'Arne

Arae mit hauptamtlicher Krankenhaustätigkeit
Aufenthaltsdauer
Aufgenommene Fremdmittel
Aufstellungsflächen von Topf- und Ballenpflanzen
Ausbauarbeiten
Ausbildung
Ausbildungsförderung
Ausbildungspendler
Ausbildunggverträge
Ausflugsfalrten
Ausfuhr
Ausfu hr von Investitionsgütern
Ausfirhr von Verbrauchsgütern
Ausgabefrhige Einkommen und Einnahmen
Ausgaben
Ausgaben der Kapitalrechnung
Ausgaben der laufenden Rechnung
Ausgaben des Staates
Ausgaben für Beratungen in Fragen der Ehe, Familie und Jugend
Ausgaben für den privaten Verbrauch
Ausgaben für Erholunggpfl ege
Ausgaben für freiwillige Erziehungphilfe
Ausgaben für Fürsorgeerziehung
Ausgaben für Hilfe durch Familienpflege
Ausgaben für Hilfe durch Heimpflege
Ausgaben für Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen
Ausgaben für Jugendhilfe in Einrichtungen
Ausgaben für Kindertagesstätten
Ausgewählte Länder
Ausgewählte Ztwige der Grundstoff- und Produktionsgüterindrstrien
Ausgewählte Zvteige der Investi ti onsgüterindustrien
Ausgewählte Zweige der Verarbeitenden Industrie insgesamt
Ausgewählte Zweige der Veörauchsgüterindustrien
Ausgleichsforderungen und sonstige Altveöindlichkeiten
Ausländer
Ausländische Bevölkerung in Privathaushalten
Ausländische Schüler
Ausrüstungen
Ausschüttungen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit
Außenbeitrag
Ausstatnrng/Beheizung der Wohnung
Aussteiger vom Streckenzielflugplalz
Austauschverhältnis (ferms of Trade)
Auswärtige Angelegenheiten
Auszubildende
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Balmübergänge
Bauabgang
Baualter / Baujahr
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Baufertigstellungen
Baugenehmigungen
Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Baugenarblicher Umsatz
Bauhauptgenerbe
Bauherr
Bauindustrie
Bauleistungen
Baumaschinen
Baumaßnahmen
Bäume
Baumobstfläche
Baumschulbetriebe
Baumschulen
Baumschulflächen
Baureifes Land
Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen
Bauten
Bauten für Bundesbahn und Bundespost
Bauten für öffentliche Auftraggeber und Organisationen ohne Ernrcrbszupck
Bauüberhang
Bauvorrat
Baunrcrke
Beamte
Beet- und Balkonpflanzen
Befdrderte Güter
Befcirderte Personen
Befcirderungsteuer
Befreiung des Göurerbeertrages aus der Betreuung von Wohnungsbauten und Veräußerung

von Eigenheimen usw. bei Grundstücksveruraltungsunternehmen
Beherbergungsgeu,erbe
Beheizung der Wohnung
Beihilfen
Beiträge an Orgaitsationen ohne Eru,erbsznreck
Bekleidung Haus-, Bett- und Tischwäsche
Beobachtungsheime und Diagnosezentren
Bereinigte Ausgaben
Bereinigte Einnahmen
Bergbau
Bergbauliche Erzeugnisse
Bergbau und Verarbeitendes Geu,erbe
Berlinverkehr und Verkehr mit der ehem. DDR
Berufliche Ausbildung
Berufliche Bildung
Berufliche Gliederung
Berufliche Stellung des Vaters/der Mutter
Berufsaufuauschulen
Berufsfachschulen
Berufsfachschulen
B erufsfördernde Lei stungen
Benrfspendler
Berußschulen
Berufssonderschulen
Benrfsverkehr
Beschäftigte
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Beschäft igte Arbeitnehmer
Beschäftigte des mittelbaren tiffentlichen Dienstes
Beschäiftigte des unminelbaren öfrentlichen Dienstes
Besitzumschreibungen gebrauchter Kraftfahrzeuge und -anhänger
Besondere Finanzierungsvor gjinge
Bestandene Abschlußprüfu ngen
Beteiligrrng am Erurcrbsleben
Betriebe
Betriebe in der Hand von natürlichen undjuristischen Fersonen
Betriebe mit Eigenfl äche
Betriebe mit Erwerbseinkommen aus anderlteitiger Eruerbstätigkeit
Betriebe mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeitskrfien
Betriebe mit Pachdäche
Betriebe mit ständigen familienfremden Arbeitskräften
Betriebliche Alterwersorgung
Betrieblicher Arbeitsaufiuand der Familienaöeitskine und der ständigen familienfremden

Arbeitskräfte in den Betrieben
Betriebsfläche
Betriebsgrundstücke
Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden Familienangehörigen
Betriebskapital
Betriebsleiter
Betriebssystematik
Betriebwermögen
Betten
Betten in Fach- und Sonderkrankenhäusern bzw. deren Fachabteilungen
Bevölkerung
Bevölkerung @inu,ohner)
Bevölkerung/ErwerbspersonenA.Iichterurerbspersonen mit übenuiegendem

Lebensunterhalt durch Angehörige(Eltern, Ehegatten usw.)
Bevölkerung/Erwerbspersonen mit übenuiegendem Lebensunterhalt durch Erurcrhätigkeit
Bevölkerung/Ernrerbspersonen/Nichterurcöspersonen mit übenuiegendem Lebensunterhalt durch

Arbeitslosengeld/-hilfe, Renten, Pensionen und dgl.
Bevölkerung in Privathaushalten
Bevölkerung mit Schulabsctrluß
Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch Eru,erbstäigkeit
Bevölkerungsstand
Bevölkerungsstand (im Jahresdurchschnitt)
Bezüge des Bundesgebietes
Bezuggperson
Bier
Biersteuer
Börsenumsatzsteuer
Brannturcinabgaben
Branntu,ein zu Trinkzurccken
Brücken im Straftenbau
Bruttoanlagevermögen
Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit
Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit
Bruttoeinkommen aus Vermögen
Bruttogehaltsumme
Bruttoinlandsprodukt
Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1980 je Errrrerbstätigen
Bruttoinvestitionen
Bruttolohn
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Bruttolohnsumme
Bruttolohn- und -gehaltsumme
Brutte/Nettoumsatz aus eigenen Erzeugnissen
Brutto/l.Iettoumsatz aus Handelsware
Brutte/Nettoumsatz aus handn erklichen Dienstleistungen
Brutte/Nettoumsatz aus nichthandurcrklicher Tätigkeit
Bruttoproduktionswert ohne Umsatzsteuer
Bruffosozialprodult
Bruttowertschöpfung
Bruttourcrtschöpfung in Preisen von 1980 je Eru,erbstätigen
Brutto\r€rtschöpfu ng zu Faktorkosten
Bruttowertschöpfu ng zu Marktpreisen
Budgets je Haushalt und Monat
Bund
Bundesanstalt für Arbeit
Bundesautobahnen
Bundessteuern
BundesstralJen
Bundeswasserstrallen
Bund-Länder-Heizenergieeinsparungsprognmm
Bund-Länder-Moderni sierungsprogramm
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen
Büro und Verwaltungpgebäude

C

Chemische Erzeugnisse
Chemische Veörauchsgüter
Container
Curettage

D

Dampflokomotiven
Darlehen
Darlehen an Kreditinstitute
Darlehen an Länder zur Förderung des Baues von Ersatznrchnungen und des

Aus- und Umbaus im Rahmen des Programms für Zukurtftsinvestitionen
Darlehen an Nichtbanken
Darlehensbestand
Darlehensrücldüsse
Darstellungseinheiten
Dauergrünland
Dauerkulturbetriebe
Dauerkulturen
Deutsche
Deutsche Bevölkerung in Privathaushalten
Deutsche Bundesbahn
Deutsche Bundespost
Dienstguwerkehr
Dienstleistungen und Reparaturen
Dienstleisnrngsentgelt aus Beitragseinnahmen der Versicherungsunternehmen
Diesellokomotiven
Dieseltriebwagen
Direlle Steuern
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Dorfgebiet
Druckereierzeugnisse
Düngemittellieferungen für den Verhrauch in der Landwirtschafr
Durchganggverkehr
Durchschnittlich bezahlte Wochenstunden der Arbeiter
Durchschnittliche Bruttomonatsverdienste der kaufrnännischen und technischen Angestellten
Durchschnittliche Bruttowochenverdienste der Arbeiter
Durchschnittliche Mehrarbeitsstunden (Arbeiter)
Durchschnittlicher postoperativer Aufenthalt ohne ambulante Fäle
Durchschnittlicher Säuregehalt
Durchschnittliches Mostgewicht
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EG-Anteil an Umsatzsteuer
EG-Anteil anZöllen
EG-Länder
Ehegatten
Ehelich/nichtehel ich Geborene
Ehescheidungen
Eheschließungen
Eigenbeiträge der Empd?inger sozialer Leistungen
Eigenerzeugung von Strom
Eigenfl äiche der Betriebe
Eigenttimer (- haushalte)
Eigentümerwohneinheiten
Eigentumswohneinheiten
Eigenveörauch der privaten Organisationen ohne Erurcösznreck
Einbehaltene Umsatzsteuer
Einfamiliengebäude
Einfuhr
Einfuhrabgaben
Einfilhrumsatzsteuer
Einfu hr von Investitionsgütern
Einfu hr von Veörauchsgütern
Eingelegte Bruteier
Eingliederungphilfe für Behinderte

Einheitswert @etriebsvermögen)
Einkommen
Einkommen aus unselbständiger Arbeit
Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen
Einkommen aus Wohnungsvermietung
Einkommen der Bezugsperson
Einkommensteuerpfl ichtige
Ei nkommensteuerschuld/Festgesetzte Einkommensteuer
Einkommen- und Körperschaft steuer
Einkommen- und Vermögensteuern
Einkünft e aus Gewerbebetrieb
Einktinft e aus Kapitalvermögen
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft
Einkünfte aus nichtselbständiger fubeit
Einktinfte aus selbständiger Arbeit
Einktinfte aus Vermietung und Verpachtung
Einlagen und aufgenommene Gelder
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Einmalige und unregelmäIlige Einkommensübertragungen
Einmalige Leistungen
Einnahmen aus Einkommensübertragungen und Untervermietung
Einnahmen aus wirtschafrlicher Täigkeit
Einnahmen der Kapitalrechnung
Einnahmen der laufenden Rechnung
Einnahmen des Staates
Einpersonenhaushalte
Ei nrichtungen der Jugendhilfe
Einrichtungen des Gesundheitsurcsens
Einnohner
Einzahlungen
Einzelhandel
Einzel- und Mehrfahrtenausweise
Eirzige Niederlassung
Eisen-, Blech- und Metallwaren
Eisen und Stahl
Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser
Elektrizitäts- und Gawersorgung
Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Elektrotechnische Erzeugni sse
Elektrotechnische Investitionsgüter
Elektrotechnische Verbrauchsgüter
E-Lokomotiven
Empfang aus dem Ausland
Empfang aus der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost)
Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes
Empfünger laufender Leisongen
EmpFzinger von Sozialhilfe
Enderzeugnisse
Energie. und Rohstoffu ersorgung
Eneryie- und Wasserversorgung Bergbau
Eneryie. und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen
Energie' und Wasserwirtschaft, Kultuöau
Eneryiewirtschaft , Montanindustrie
Entgeldortzahlung
Entnahmen aus Rücklagen
Entschädigungen
Entwicklungsländer
Erbschaftsteuer
Eigjinznnde Hilfe zum Lebensunterhalt
Ergiinrungsabg;ab
Erhaltungshilfen für Betriebe oder Wirtschaftszu,eige
Erhöhte Absetzungen bei kulturhistorisch nrcrtvollen Gebäuden
Erhöhte Absetzungen für bestimmte Eneryiesparmaflnahmen an Gebäuden
Erholungsfläche
Erholungshilfe
Erholungs- und Ferienheime
Ernährung Landwirtschaft und Forsten
Ernährungsgüter pfl anzlichen Ursprungs
Ernährungpgüter tierischen Ursprungs
Ernährungswirtschaft
Erntemenge
Erntemengen der Hauptfeldfüchte und der Wiesen
Erntemengen von Erdbeeren ' /
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Erntemengen von Gemüse
Erntemengen von Obst
Eröftrete Konkurwerhhren
Eröftrete Vergleichwerfahren
ERP-Sondervermögen
Ersparnis
Erstabsatz
Erststimmen
Ernerbslose
Erurerbspersonen
Erwerbstätige
Erurcrbs- und Vermögenseinkommen
Erwerbs- und Vermögenseinkommen von der übrigen (bzw. an die übrige) Welt
Erwerb von Beteiligungen und dergleichen
Eru,erb von beneglichem Sachvermögen
Erwerb von unbeurcglichem Sachvermögen
Erzeugnisse der Fischerei
Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Erzeugnisse der Landwirtschaft
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke und der Stahlverformung
Erzeugnisse des Grundstofr- und Produktionsgütergeu,erbes
Erzeugnisse des Investitionsgüter produzierenden Generbes
Erzeugnisse des Nahrungs- und Genußmittelgeu,erbes
Erzeugnisse des Produzierenden Geu,erbes
Erzeugnisse des Verarbeitenden Geu,ertes
Erzeugnisse des Verbrauchsgüter produzierenden Geu,erbes
Erzeugung von Elektrizität
Erzeugung von Gas
Erziehungsbeihilfe
Erziehungsgeld
Erziehungpheime
Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
Essigsäuresteuer
Ethische (kriminologische) Indikation
E-Triebwagen
Eugenische Indikation
Expreßgutverkehr
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Fabrik- und Werkstattgebäude
Facharbeiter
Facheinzelhandelsunternehmen mit I bis 4 Verkaufsstellen (übrige BetrieHormen)
Facheinzelhandelsunternehmen mit 5 und mehr Verkaufsstellen (Filialunternehmen)
Fachgrmnasien
Fachhochschulen
Fachhochschulreife
Fachliche Betriebs-runternehmensteile
Fachoberschulen
Fachschulen
Fachschulreife
Fachsemester
Fachnerker und Werker
Fähr-, Förd+ und Bäderschiffe
Fahrgastschifre
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Fahrzeugbestand
Fahrzeuge
Familienarbeitskräfte
Familienfremde Arbeitskräft e
Familienmitglieder
Familienstand ,_

Familienzuschläge
Fangergebnis
Feinkeramische Erzeugnisse
Feinmechanische und opti sche Erzeugnisse, Uhren
Feinschnittabak
Feldgemüse
Ferienhäuser, Ferienwohnungen
Ferienziel-Reisen
Fernsehgenehmigungen
Fernsprechhauptanschl üsse
Fertige und unfertige Erzeugnisse aus eigener Produktion
Fertigteilbau
Fertigware
Fertigwaren
Feuerschutzsteuer
Fiktive Vermögensübertragungen
Finanzanlagen
Finanzhilfen aufgrund konjunktureller Sonderprogramme
Finanzhilfen des Bundes
Finanzanteile der Europäschen Gemeinschafren
Finanzierungssaldo
Fischverwendung
Flächen anderer Nutzung
Folgen politischer Ereignisse
Fonds "Deutsche Einheit"
Förderung des Bildungsnesens
Förderung des sozialen Wohnungsbaus im Rahmen des Regionalprogramms (bis 1984 einschl.

Eigentumsprogramm)
Förderung des sozialen Wohnungsbaus mit Bau- und Aufircndungsdarlehen (bis 1984 Sozialprogramm)
Förderung des Studentenwohnheimbaues
Forderungen
Forderungen /Verbindlichkeiten
Forstbetriebe
Forstpflanzen
Forsnvirtschaft
Fortzüge
Frachteinnahmen des deutschen geu,erblichen Güterfernverkehrs
Freie Berufe
Freifahrausu,eise
Freiflächen
Freigestellter Schülerverkehr
Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung
Freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
Freizeitwohneinheiteri/ -wohnungen
Fremdenheime und Pensionen
Fre mdenübernachtungen
Fremdwährungsschulden
Fundierte Schulden
Funerbaubetriebe
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Futterpflanzen

G

Gartenbau
Gartengewächse.
Gasabgabe an Letztveöraucher
Gästeübernachtungen
Gastgeu,erbe
Gastgewerbeleistungen
Gasthöfe
Gaststätten
Gaststättengeurcrbe
Gasveörauch
Gasversorgu.ngsunternehmen / fachliche Unternehmensteile
Gebäude
Gebiiude mit Wohnraum
Gebäude- und Freifläche
Gebäude- und Hofläche
Gebietskörperschaften
Gebietskörperschaft en, Sozialversicherung
Gebühren, sonstige Entgelte
Gehaltene Tiere
Gehaltsumme
Geistes- und Sprachwissenschaften
Geldspenden, (jbertragungen an andere private Haushalte, sonstige Ausgaben
Gelegenheitsverkehr
Gelei stete Arbeiterstunden
Geleistbte Arbeitsstunden
Geleistete Fersonenkilometer
Geleistete Tonnenkilometer @ffektiv-Tonnenkilometer)
Geleistete Tonnenkilometer (Iarif-Tonnenkilometer)
Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer
Gemei nden/Gemeindeverbände
Gemeindesteuern
Gemeinschaftsteuern
Gemeinschuldner
Gemeinnützige Wohnungp- und ländliche Siedlungsunternehmen
Gemischtgenutzte Gebäude
Generalhandel
Genußmittel
Gesamtbetrag der Einktinft e
Gesamte Industrie (ohne öffentliche Energiewirtschaft und ohne Bauindustrie)
Gesamthochschulen
Gesamtleistung
Gesamproduktion
Gesamtschlachtmenge
Gesamtschulen
Gesamtumsatz
Gesamwermögen
Geschäftsgebiet
Geschäftsgebiet und Wohngebiet gemischt
Geschlachtete Tiere
Geschlachtetes Gefl ügel
Geschlüpfte Kfüen
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Gesellen und sonstige Facharbeiter
Gesellschaften mit beschränkter l{aftung
Gesellschaftsteuer
Gestorbene
Gesundheit, Sport und Erholung
Getötete Personen
Getränkesteuer
Getreide
Gewertesteuer @rtrag und Kapital)
Genrertesteuerumlage
Gewerbliche Auszubildende
Gewerbliche Betriebsgebäude
Geu,eölicher Fernverkehr
Gewerblicher und industrieller Bau für Unternehmen
Geu,erblicher und industrieller Bau für Unternehmen sowie landwirtschaftlicher Bau
Geweöliche Schlachtungen
Gewerbliche Wirtschaft
Geweöliche Wirtschaft (ohne Verkehr)
Gezahltes Wohngeld (im Jahr) - Kassenbuchungen der Bewilligungsstellen
Gießereierzeugnisse \

Glas und Glaswaren
Globale Mehr- oder Minderausgaben bzw. Mehr- oder Mindereinnahmen
Große Hochseefischerei
Großhandel
Grunderwerüsteuer
Grundkapital am 31.12.
Grundschulen
Grundsteuer A
Grundsteuer B
Grundstoff- und Produktionsgüter
Grundstoff- und Produktionsgütergenerbe
Grundstofl und Produktionsgüterindustrien
Grundstücke ohne/ mit Bauten
Grundvermögen
Gültige Stimmen
Gummiwaren
Güterschiffe
Güterwagen
Gymnasien
Gymnasien mit/ohne Obershrfenreife
Gynäkologische Praxis

H

Hacldüchte
Halbfertigware
Halbwaren
Ilaltepunkte, Haltestellen
Halter von Tieren
Handelsschifre
Handels- und Lagergebäude
Handelwermittlung
Handelsware
Handu,erk
Handwerkerleistungen (ohne Bauhandurcrker)

Seite
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Hauptbalmen
Hauptmieter (-haushalte)
Hauptniederlassung
Hauptschulabschluß
Hauptschulen
Haushalte
Ilaushaltsbruttoe inkommen
Haushaltseinkommen
Haushaltsnettoei nkommen
Haushalts6p I : 2-Personen-Haushalte von Renten- und Sozialhifeempfüngern

mit geringem Einkommen
Uaustr-ast5,p 2: 4-Personen-Haushälte von Angestellien und Arbeitern mit mittlerem Einitonimen der

Bezugsperson
Haushaltstlp 3: 4-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten mit höherem Eiirkommeri
Hausschlachtungen
Haus- und Nut"gärten (Gartenland)
Hauswirtschaft
Hebammen
Heilstätten und Sanatorien
Heime für behinderte Kinder und Jugendliche
Heime für Kinder und Jugendliche
Heime für Säuglinge und Kleinkinder
Heizölbestand/-verbrauch
Herstellungpländer
Herstellung von Maschinen für das Produktionsgütergenrerbe
Herstellung von Maschinen für das Verbrauchsgüter Produzierende Geurerbe
Herstellung von Maschinen für die Bauwirtschaft
Herstellung von Maschinen für die Landwirtschaft
Herstellung von Nachrichten- und Informationstechnischen Erzeugnissen
Herstellung von starkstromtechnischen Erzeugnissen
Hilfe in besonderen Lebenslagen
Hilfen zur berufl ichen Rehabilitation
Hilfe zum Lebensunterhalt
Hilfe zur Pflege
Hinterbliebene
Hochbau
Hochschule
Hochschulreife
Hochschulreife / Fachhochschulreife
Hochschulsemester i

Holzwaren
Hörfunlrgenehmigungen
Horte
Hotels
Holzbs' und -verarüeitungsmasöhinen
Hotels Garnis
Hühner
Humanmedizin
Human- und Veterinärmedizin
Hütten- und Walzwerkseinrichtungen
Hypothekarkredite
Hysterektomie
Hysterotomie, Abdominale

414
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416
4t6
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420
421
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421
422
422
422
423
423
423
424
424
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425
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427
429
430
432
433
433
435
436
436
437
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437
43?
438
438
439
43i
40
uo
440ut
u2
42
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43
443
444
u5
u5
446
46
47
48
48
u9
u9
450
451
453
453
454
455
455
456
456
457
458
460
460
461
462
463
464
465
465
465
466
466
466
46',1

467
468
468
470
471
472

Immobilienfonds
Index der Aktienkurse
Index der Arbeitsproduktivität
Index der Ausfuhrpreise
Index der B ruttoproduktion
Index der durchschnittlich bezahlten Wochensturiden der Arbeiter
Index der durchschnittlichen Bruttomonatwerdienste der kaufrnännischen und technischen Angestellten
Index der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Arbeiter
Index der durchschnittlichen Bruttonochenverdienste der Arbeiter
Index der Durchschnittswerte
Index der Einfuhrpreise
Index der Einkaufspreise landwirtschaft licher Betriebsmittel
Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte
Index der Großhandelsverkaufspreise
Index der Grundstofrreise
Index der industriellen Bruttoproduktion
Index der industriellen Nettoproduktion
Index der Nettoproduktion
Index der tatsächlichen Werte
Index der Verbraucherpreise @inzelhandelwerkaufspreise)
Index des Auftragslgstands
Index des Auftragseingangp
Index des Umsatzes
Index des Volumens.
Indirekte Steuern
Indirekte Steuern abzüglich Subventionen
Indizes der Außenhandelspreise
Industrialisierte westliche Länder
Industriegebiet
Industrieland
Industrie (ohne Montan- und Bauindustrie)
Industrie und Handel
Ingenieurwissenschaft en
Inländer r

Insolvenzen
Internationale private Llbertragungen
Invalidität (allgemein)
Investitionsgüter
Investitionsgüterindustrien
Investitionsgüter produzierendes Generbe
Investitionszuschüsse

Jahresbauleistung
Jahresbauleistung sonstiger Umsatz
Jugendhilfe
Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende
Jugendtagungsstätten, Jugendbildungsstätten
Jungrflanzen

J

473
473
474
474
475
475
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K
Kaffeesteuer
Kapitalertragsteuer
Kapitalgesellschaften
Kassenmäßige Steuereinnahmen
Käufe abzüglich Verkäufe von gebrauchten Ausrüstungen
Käufe abzüglich Verkäufe von Land
Käufe der inländischen privaten Haushalte
Käufe der privaten Haushalte im Inland
Kaufinännische und technische Angestellte
Kaufinännische und technische Auszubildende
Kaufircrte für Bauland
Kinder
Kindergärten
Kindergeld
Kl assen/Iil assenshrfen
Kleine Hochsee. und Küstenfischerei
Knappschaft liche Rentenversicherung
Kohlenabgabe
Kollegs
Kombinationsbetriebe
Kombi nati onskraft wagen
Kommunaldadehen
Kommunale Gemeinschaft sdienste
Kommunale und gemischtwirtschaftliche Unternehmen
Kommunalverbüigte Hypotheken auf Wohngrundstücke
Konsumgenossenschaft en
Korbweiden-, Pappelanlagen, Weihnaehtsbaumkulturen
Körperschaften, Personenvereinigungen, Vermögensmassen
Körperschaftsteuer
Körperschafr steuerpfl ichtige
Körperschaft steuerschuld
Körperschafr s- und Privaforsten
Kosten für Reparaturen, lnstandhaltungen, Installationen, Montagen, Mieten und Pachten,

sonstige Kosten, indirekte Steuern abzüglich Subventionen (ohne Umsatzsteuer)
Krafffakzeuganhänger
Kraflfahrzeuge
Kraftfahrzeugqteuer
Kraft omnibusse und Obusse
Kraftomnibusse und Fersonenlcraftwagen
Krafträder
Krafträder, Fahrräder und Bereifungen
Krafträder und Fahrräder
Krankenhäuser
Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung
Krankenpfl egepersonen
Krankenversicherung
Krankheit
Kreditabwi ckl ungsfonds
Kredite von Sozialversicherungen
Kreditinstitute
Kreditmarttmittel im engeren Sinn
Kreditmarktschulden
Kreisstrafjen
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Kri egsopferversorgung
Krippen
Kühlschiffe
Kulturelle Angelegenheiterl4(unst- und Kulturpfl ege
Kunsthochschulen
Kunst, Kunstwissenschaft
Kunststofferzeugnisse
Kur-; Genesungs- und Erholungsheime für Kinder und Jugendliche

L
Lagerbestände
Länder
Landeslisten-Sitze
Landessteuern
Landes- und Bundesstraljen
Landes- uhd Staatsstraßen
Land für Verkehrszwecke
Land- und Forstwirtschaft
Land- und forstwirtschaft liches Vermögen
Landwirtschaft
Landwi rtschaft liche Betriebe
Landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber einen oder mehrere Geuaerbebetriebe betreiben
Landwirtschaft liche Betriebe und Forstbetriebe
Landwirtschaft liche Betriebsgebäude
Landwirtschaftliche Gemischtbetriebe
Landwirtschaft liche Maschinen
LandwirtschaftIiche Nutdläche
Landwirtschafr licher Bau
Landwirtschaft lich genutzte Fläche
Landwirtschaftsfläche
Länge der benutzten WasserstralJen
Länge der Rohrfernleitungen
Lastenausgleich
Lastenausgl ei chsabgaben
Lastenausgleichsfonds
Lastenzuschuß
Lastenzuschußempfän ger
Lastkraftwagen
Laufende Ausgaben (Staat)
Laufende Einkommensübertragungen vom Staat
Laufende Einnahmen (Staa| I

Laufender Sachaufimnd
Laufende tlbertragungen
Laufende tlbertragungen an bzw. von Institutionen der EG,
Laufende Übertragungen an private Organisationen ohne Ernrcrbszureck
Laufende Übertragungen im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Laufende lJbertragungen innerhalb des Staates
Laufende Zuschüsse an andere Bereiche
Laufende Zuschüsse und Schuldendiensthilfen von anderen Bereichen
Laufende Zuweisungen an Organisationen ohne Eru,erbszq,eck
Laufende Zuweisungen anlvom öffentlichen Bereich
Lebende Tiere
Lebendgeborene
Lebendgeburten

509
509
509
510
510
5ll
5ll
5ll

512
512
513
5t4
514
514
515
515
515
517
518
521
522
s24
524
525
526
527
527
530
531
531
531
531
532
532
s33
534
534
535
535
536
537
537
538
538
538
538
539
539
540
540
540
541
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Leder
Lederwaren und Schuhe
Leerstehende Wohneinheiten
Legehennenhaltungen
Legerassen
Lehramtsprüfung für allgemeine Schulentberufl iche Schulen
Lehramtsstudenten
Lehrer
Leistungsgruppen
Letzte inländische Veru,endung (von Gütern)
Letzt:er Verbrauch
Letzte Verwendung von Gütern
Leuchtmittelsteuer
Liefer-, Lastkraftuagen und sonstige Straflenfakzeuge
Liefer- und Lastkraftwagen, Omnibusse und Straflenzugmaschinen
Lieferungen aus/nach Berlin (West)
Lieferungen des Bundesgebietes
Linienlänge
Linienverkehr
Löhne und Gehälter
Löhne und Gehälter je Beschäftig1en
Löhne und Gehälter je Beschäftigtenstunde
Löhne und Gehälter je Produkteinheit
Löhne und Gehälter je Umsatzeinheit
Lohnsteuer
Lohnsteuer der Lohnsteuerpfl ichtigen
Lohnsteuerfälle
Lohnsteuerpflichtige
Lohnsumme
Lohnsummensteuer
Lufffahrzeugbestand

.x 11

Mangels Masse abgelehnte Konkursanträge
Marktruchtbetriebe
Markt- und Theaterfahrten
Maschinenbauerzeugni sse
Maschinen für die Landwirtschaft
Maschinen für die Nahrungsmittelindustrie und verwandte Gebiete
Maschinen und ähnliche Anlagen
Maschinen und maschinelle Anlagen
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Masse ngut- u nd Mehrzvr,eckschifre
MafJnahmen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse ausländischer Arbeitnehmer und deren Familien
Mastrassen
Mastschwei nehaltungen
Materialverbrauch, Einsatz an Handelsware, Kosten für Lohnarbeiten
Mathematik und Naturwissenschaften
Medikameniöser Abbruch
Medizinische Wissenschahen
Mehrfamiliengebäude
Mehrpersonenhaushalte
Metallbearbeitungsmaschinen
Miete

Seite
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Mietwohneinheiten
Mietzuschuß
Mietzuschußempfänger
Milchkuhhaltungen
Milchvern endungsarten
Mineralölerzeugnisse
Mineralölsteuer
Mithelfende Familienangehörige
Mittlere Reife
Möbel
Mobilitiit
Mostmenge
Mutterschaft

N

Nachrichten- und Informationstechnische Investitionsgüter
Nachwuchskräifte
Nahrungsmittel
Nahrungsmittelmaschinen und Maschinen für verwandte Gebiete der Nahrungsmittelherstellung
Nahrungsmittel pfl anzlichen Ursprungs
Nahrungsmittel tierischen Ursprungs
Nahrungs- und Genußmittel
Nahrungs- und Genußmittelgeurcrbe
Nahrungs- und Genußmittelindustrien
Nebenbahnen
Nebenbetriebe
NE-Metalle und -Metal I h albznug
Nettoanlagevermögen
Nettoausgaben
Nettoeinkommen
Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten (Nettou/ertschöpfung)
Nettoinvestitionen
Nettoiohn- und -gehaltsumme
Nettoprämien für Schadenversicherungen
Nenoproduktionswert ohne Umsatzsteuer
Nettosozialprodukt
Nettoumsatz
Nettonartschöpfu ng zu Faktorkosten
Neuausleihungen
Neuzulassungen fabrikneuer Kraftfahrzeuge und -anhänger
Nichtabzugsfühige Umsatzsteuer
Nichtbundeseigene Eisenbahnen
Nicht eingelöste Schecks (Rückschecks)
Nichtentnommene Gewinne der Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit
Nichtentnommene Gewinne der Unternehmen (vor und nach der Einkommensumverteilung)
Nichternaerbsiersonen
Nichterurcrbstäige
Nichtlandwirtschafr liche Betriebsgebäude
Nichtöffentliche Bauherren
Nichtnrchngebäude
Normaleru,eise geleistete Arbeitszeit je Woche
Notopfer Berlin
Nutdäche
Nutz- und Zuchttiere

573
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574
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575
575
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577
578
578
5?9
579
580

581
581
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582
583
583
584
585
586
587
s87
588
588
588
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590
591
591
591
592
592
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593
594
594
595
595
596
597
598
598
599
600
600
600
601
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o
Obstanlagen
Obstgehölze
Obusse
Öd- und Unlan4 unkultivierte Moore, Genrässer
Öffentliche Bauherren
Öffentliche Fernsprechstellen
Öffentlicher Dienst
Öffentliche Förderung
Öfrentlicher Gesamthaushalt
Öffentlicher Gesundheitsdienst
Öffentlicher Hochbau
Öffentlicher Tiefoau
Öffentlicher und Verkehrsbau
Öfrentliche Sicherheit und Ordnung
Organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften, Sozialversicherung
Organisationen ohne Erwerbszneck
Ortsdurchfahrten

P

Pachdläche der Betriebe
Pachtfläiche, deren Verpächter natürliche Personer/juristische Personen sind
Pädagogi§che Hochschulen
Paletten
Papier- und Druckereimaschinen
Papier und Pappe
Papier- und Pappewaren
Parkanlagen, Sport-, Flug- undÜbungsplätze '
Pauschalflugreiseverkehr (einschl. NAC-Charter)
Pendler
Pensionen
Personalausgaben
Personengesellschaft en
Personenkraftwagen
Personenkraftwagen und Kombinationskraftwagen
Fersonenwagen
Pfeifentabak
Pferde
Pflanzenbestände
Pflanzliche Produkte
Pflegetage der stationär behandelten Kranken
Pfl ichtbeiträge zur Sozialversicherung
Pharmazeutische und kosmetische Artikel, Wasch- und hrtzmittel
Postscheclqguthaben
Postscheckgutschrift e n
Postscheckl astschrift en
Postsparkassenei nzahl ungen
Postsparkassenguthabe n
Postsparkassenrüclaahlungen
Prämien für Kraftfahrzeulversicherung
Prämien für private Krankenversicherung
Prämien für sonstige Schaden- und Unfallversicherung
Prämien nach dem Wohnungsbauprämiengesetz zur Förderung des Wohnungsbaues
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Preisindex des Produzierenden Geurcrbes für den Wareneingang
Preisindex für die einfache Lebenshaltung eines Kindes
Preisindex für die Lebenshaltung
Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte
Preisindex ftr die Lebenshaltung von 2-Personen-Haushalten von Renten- und Sozialhilfeempfängern
Preisindex für die Lebenshaltung von 4-krsonen-Arbeitnehmerhaushalten mit mittlerem Einkomrnen
Preisindex für die Lebenshaltung von 4-Personen-Haushalten von Angestellten und Beamten

mit höherem Einkommen
Preisindizes für Instandhaltung
Preisindizes für Neubau in konventioneller Bauart
Private Haushalte
Private Haushalte und private Organisationen ohne Eru,erbszneck
Private Organisationen ohne Erweöszweck
Private Unternehmen
Privater Verbrauch
Privatgleisanschlüsse
Privathaushalte
Privathaushalte mit ausländischer Bezugsperson
Privathaushalte mit deutschem Haushaltworstand/ deutscher Bezugsperson
Privatquartiere
Privatwaldbetriebe
Produktionsindex für das Baugewerbe
Produktionsindex für rlaq Bauhauptgewerbe
Produktionssteuern
Produktionsunternehmen
Produktionswert
Produktionsu,ert der privaten Haushalte
Produktionswert der Unternehmeri
Produktionsurcrt des staates und der privaten organisationen ohne Erwerbsaneck
Produl(ivitiits-(Wachstums-)hilfen für Betriebe oder Wirtschaftszueige
Produzierendes Gewerbe
Psychiatrische Indikation

a \

Qualitätsu,ein

R

RIäume
Rauminhalt
Realschulen
Realschul- oder gleichurcrtiger Abschluß
Rebfläche im Ertrag
Rebland
Rebsorten
Rechtlich unselbständige Wirtschaftsunternehmen
Rechtsschutz
Rechtswissenschaft
Regelmäßige oder unregelmäßige Täigkeit
Regionale StnrkturmalJnahmen
Regionales Mietenniveau
Reine Mietnohnungen
Religionszugehörigkeit
Rennnrctt- und Lotteriesteuer
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Renten der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung
Renten, Untersttitzungen u. ä.
Rentenversicherung
Rentenversicherung der Angestellten
Rentenversicherung der Arbeiter
Rentner, Pensionäre
Reproduzierbares Sachvermögen
Richter
Rindvieh
Rindviehhaltungen
Rohbauarbeiten
Rohbauland
Rohertrag in v.H. des wirtschaftlichen Umsatzes
Roh-, Hilfs- und Betriebsstofre
Rohstofre
Rohvermögen
RO/RG Schiffe einschl. Fiihrschiffe
Rotmost
Rückwaren/E rsatzl i eferunge n
Rundfunk-, Fernseh- und Phonotechnische Geräte

s

Sachanlagen
Saldo der haushaltstechnischen Verrechnungen
Salzsteuer
Salz zu Speisezwecken
Schadenversicherungslei stungen
Schadenversicherungstransaktionen
Schafe
Schankerlaubnissteuer
Schaumnein
Schaumneinsteuer
Schienenfahrzeuge für die Personenbefrirderung @igentumsbestand)
Schiffahrt
Schiffsbestand
Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf usw.
Schlachtmenge von Gefl ügel
Schlepper
Schlepp und Schubfahrzeuge
Schnittholz, Sperrholz und sonstiges bearbeitetes Holz
Schönheitsreparaturen
Schuhe, Textilien und Bekleidung
Schulabgänger
Schulartspezifi scher Abschluß
Schuldenaufrrahmen am Kreditmarkt
Schuldenaufirahmen vom öffentlichen Bereich
Schulden aus Kreditmarktmitteln
Schulden beim ötrentlichen Bereich
Schuldendiensthilfen
Schuldenstand
Schuldentilgung am Kreditmarkl
Schulden und sonstige Abzüge
Schuldverschreibungen
Schulen des Gesundheitswesens
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Schulen und vorschulische Bildung
Schüler
Schülerfahrten
Schüler und Studierende
Schulgebäude
Schulkindergärten
Schuten und Leichter
Schwangerschaftsabbrüche ,

Schwangerschaftsabbrüche mit Komplikationen
Schweine
Schwerbehindertenausweise
Seefischereifahczevge
Seeschiffahrt
Seeschifre
Selbständige
Selbständige Handwerksunternehmen
Selbständige und mithelfende Familienangehörige
Selbsterstellte Anlagen
Sitze im Deutschen Bundestlg
Sitzverteilung im Europaparlament
Sonderformen des Linienverkehrs
Sonderkrafffahrzeu,ge
Sonderkrankenhäuser
Sonderkulturerzeugni sse
Sonderprogramm zur Errichtung von Wohnungen in Berlin
Sonderschulen
Sonder- und Beobachtungsheime
Sonstige Darlehen einschließlich Landeskulturdarlehen
Sonstige Einkünfte
Sonstige Einnahmen
Sonstige Gebäude mit Wohnraum
Sonstige im Index erfaflte Investitionsgüter
Sonstige im Index erfallte Verbrauchsgüter
Sonstige laufende Einkommensübertragungen, Untermiete
Sonstige laufende Einnahmen
Sonstige laufende Übertragungen
Sonstige Regelungen
Sonstiges Bildungsnesen
Sonstige schnrcre Notlage
Sonstiges Vermögen
Sonstige Vermögensübertragungen
Sonstige Wohneinheiten
Sozialbeiträge
Soziale Leistungen
Sozialer Wohnungsbau, Modernisierung Heizeneryieeinsparung
Soziale Sachleistungen
Soziale Sicherung soziale Kriegsfolgeaufgaben, Wiedergutmachung
Sozialhilfe
Sozialkosten
Sozialversicherung
Sozialversicherungspfl ichtig beschäift igte Arbeitnehmer
Sozialversicherungsträger unter Aufsicht der Länder
Sozialversicherungsträger unter Aufsicht des Bundes
Spareinlagenbestand (einschl. verrechneter Bausparprämien)
Sparförderung
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Sparf«irderung und Vermögensbiidung
Spargeldeinzahlungen
Spezialhandel
Spielkartensteuer
Spielwaren, Schmuck, Füllhalter u.ä.
Sport
Sprach- und Kulturwisseischaft en
Staat
Staatsangehörigkeit ausländischer Arbeitnehmer
Staatsforsten
Staatshändelsländer
Staatsveörauch
Stadtbalmen (einschl. Hoch-, U- uhd Schurcbebaiineri;
Stadtschnellbahnen
Stahlbauerzeugnisse und Schienenfahrzeugb
Stahlbauten
Starnmkapital am 3 1. 12.
Stationär behandelte Kranke
Steine und Erden, Asbestwaren
Sterbefälle
Steuerbarer Ümsatz
Steuerbefreiung der gemeinnützigen woiiriungs- und siedlühgiuntei.nehfien
Steuerbefreiung der Organe der staatlicheri Wohnungspoiitit
Steuereinnahmen der Länder (nach der Steuervehöilung)
Steuereinnahmen des Bundes (nach der Steuerverteilung)
Steuerermäßigungen
Steuerliche Begünstigüng von. Beiträgeri tan narisi:arl«iisen
Steuern im Zusammenhang mit dem Privaten Vörbrauch
Steuern ohne Einkommen- und Vermögensteuern
Steuern, Steuerähnliche Abgaben lotrnJ MUilzeinnähmen)
Steuern vom Umsatz
Steuerpflichtige
Steuerpfl ichtiges Vermögen
Steuervergünstigungen
Stimmabgabe
StralJen
StralJenbahnen
StrafJenbau
StrafJenbrücken
Straßen (einschl. Verwaltung)
Straßenfahrzeuge
Straßengüterverkehrsteuer
Straßenlänge
Strallenpersonenverkehr
Straßenverkehrsunfille
Streckenlängen @igentumslänge am Jahresende;
Streckenzielland
Stromabgabe an Letztverbraucher
Strombilanz
Stückgutverkehr
Studenten
Studente nw)hnheimpl ätze
Studienanfänger
Studienziel Lehrer
Subventionen
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Süßstoffsteuer

Tabaksteuer
Tabakwaren
Tafelwein
Tanker
Tankschiffe
Tätige Inhaber
Tätige Inhaber, Mithelfende Familienangehörige
Tätige Personen
Tätige Personen im Schienenverkehr
Tätige Personen im Straflenpersonenverkehr
Tätige Personen in der Binnenschiffahrt
Tatsächliche Sozialbeiträge
Tatsächlich geleistete Arbeitsstunden '

Technologie- und Innovationsfcirderung Hilfen für bestimmte Industriebereiche
Teesteuer
Teilnehmer an Abschlußprüfu ngen
Teilnehmer an Zwischenprüfu ngen
Teilstücke
Teilzeitbeschäftigte
Telexanschlüsse
Terms of Trade
Textilien (

Textil- und Nähmaschinen, Maschinen für die Leder-, Schuh- und Lederwarenherstellung
Theologie
Theologische Hochschulen
Tiefbau
Tiefuauaufträge der öffentlichen Hand
Tiefbauten
Tierische Produkte
Tilgungen
Tilgungsausgaben an Öffentlichen Bereich
Topf- und Ballenpfl anzen
Totgeborene
T r äger der Zusatzv ersorgung
Triebfahrzeuge @insatzbestand am Jahresende)
Trinkurcin
Trockenfrachtschiffe
Trockenladungsschiffe

U

Übernachtungsumsatz
[Jberstundenentgelt
Übertragungen
iibertragungen der Gebietskörperschaften
Überwiegend bnutztes Verkehrsmittel
t-lUrige Ausgaben
Umlauf (Neugeschäift)
Umlaufoermögen
Umsatz
Umsatz im Strallenpersonenverkehr
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Umsatzsteuer
Umsatzsteuerpfl ichti ge
Umsatzsteuer (Vorauszahlungssoll)
Unbezahlt mithelfende Familienangehörige
Unfülle mit nur Sachschaden mit einer Schadenshöhe von 3 000 DM und mehr bei mindestens

einem der Beteiligten
Unf:ille mit Personenschaden
Unfülle mit schurcrem Sachschaden
Unfallart
Unfallbeteiligte
Unfall§,p
Unfallursachen
Unfallversicherung
Ungültige Stimmen
Universitäten
Unregelmäßige Zahlungen
Unterki.infte
Untermieter (-haushalte)
Unternehmen
Unternehmen (einschl. freie Berufe)
Unternehmen, Selbständige und Organisationen ohne Erwerbscharakter
Unterricht und Kindergartenbesuch
Unterstellte Entgelte für Bankdienstleistungen
Unterstellte Sozialbeiträge
Unverteilte Gewinne der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

v
Vaginale Hysterotomie
Vakuumaspiration
Veränderung (+/-) der Vermögens- und Finanzkonten @rsparnis)
Veranlagte Einkommensteuer
Veranschlagte Kosten des Baunerkes
Verarbeitende Industrie
Verarbeitendes Geu.erbe
Veräußerung von Beteiligungen
Veräußerung von Sachvermögen
Verbrauchsgüter
Verbrauchsgüteri ndustrien
Verbrauchsgüter produzierendes Geurerbe
Verbrauchsländer
Verbrauchsmengen
Verbrauchs- und Gebrauchsgüter
Veredlungsbetriebe
Verfügbare Plätze
Vefügbares Einkommen
Vergnügungsteuer
Vergünstigungen im Wohnungsnesen
Verkaufserlöse
Verkehr
Verkehr innerhalb des Bundesgebietes
Verkehr mit Mietomnibussen
Verkehrseinnahmen
Verkehrsfläche
Verkehrs- und Nachrichtenwesen
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Verletzte Personen
Verlorene Arbeitstage
Verlusd?ille
Vermehrungs- und Anzuchtfl ächen
Vermögensbildung
Vermögenseinkommen
Vermögensteuer
Vermögensteuerpfl ichtige (natürliche Personen)
Vermögensteuerpfl ichtige (nichtnattirliche Personen)
Vermögensteuerschuld
Vermöge nsübe rtragun ge n
Vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers
Verpackungsmaschinen
Verpflegungsumsatz
Versandhandelsunternehmen
Versand nach dem Ausland
Versicherungsteuer
Versicherungsunternehmen
Versorgungswerke
Verteidigung
Verteidigungsaufivand
Verunglückte Personen
Verwaltung
Veterinärmedizin
Volkseinkommen
Volks-/Hauptschuiabschluß, Mittlere Reife (oder gleichwertige Schulbildung)
Volksschule, Hauptschule
Volkswirtschaft
Vollzeitbeschäftigte
Vorbeugung
Vorerzeugnisse
Vorleistungen (: Käufe von Gütern für die laufende Produktion)
Vorräte
Vorratsbestände
Vorratweränderung
Vorratwermögen
Vorschul i sche Einrichtungen (ohne Kindergärten)

w
Wagenkilometer
Wagenladungsverkehr
Wahlberechtigte
Wahlen zum Europaparlament in der Bundesrepublik Deutschland
Wähler
Wahlkreis-Sitze
Wahlkreis- und Landeslistensitze
Wahl zum Deutschen Bundesteg
Waldfläche
Warenausfrrhr
Wareneinfuhr
Wareneingang
Warenhausunternehmen
Wasserfläche
Wasserversorgung des Gebäudes
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Wasserwirtschaft liche Tiefbauten
Wechselproteste
Wechselsteuer ,

Wegeland und Eisenbahnen
Weiden mit Almen, Hutungen, Streuwiesen
Weißmost
Weiterentwicklung des Wohnungs- und Städtebaues durch Studien und Untersuchungen

sowie durch Modell-,Versuchs- und Vergleichsbauvorhaben
Werldernverkehr
Wiedergutmachung
Wiesen und Mähweiden '

Wirtschaftliche Gliederung
Wi rtschaft licher Umsatz
Wirtschaftsbau
Wirtschaftsfläche
Wirtschafts- und Gesellschaftswissenschaften
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
Wirtschaft sunternehmen
Wirtschaftsunternehmen, Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sonderveimögen
Wissenschaft, Forschung Entwicklung außerhalb der Hochschulen
Wohnbaudarlehen
Wohnbauten
Wohnberechtigte Bevölkerung
Wohneinheit
Wohnen
Wohnfläche
Wohngebäude
Wohngebäude nur mit I oder 2 Freizeitwohneinheiten
Wohngebäude mit Eigentumswohnungen
Wohngebiet
Wohngeldanspruch
Wohngeldempfänger
Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz
Wohnheime
Wohnparteien
Wohnräume
Wohnungen
Wohnungsbau
Wohnungsbau für Bundesbedienstete u.a.
Wohnungsbauprämien
Wohnungs- und Garagennutzung
Wohnungsnresen
Wohnungsuresen, Raumordnung Städtebaufrirderung
Wohnungsnesen und Städtebau

Z

Zahlungen von gleicher Ebene
Zahnärzte
Zehnjäihrige Grundsteuerbegünstigrrng für neugeschafrene Wohnungen, die eine bestimmte

Wohnlläche nicht überschreiten
Zeifahrausweise
Ziergehölze
Zigaretten
Zig;arrenlZigarlllos
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Zinsausgaben 893
Zinseinnahmen 893
Zinsen 894
Zinsen, Nettopachten u.ä. 894
Zins- und Tilgrrngsleistungen 894
Zölle 895
Zuchtsauenhaltungen 896
Zucker 896
Zuckersteuer 897
Zuführungen an Rücklagen 897
Zugfinge zum Anlagevermögen 898
Zulassungspflichtige Zugmaschinen 898
Zum Absatz bestimmte Produktion 898
Zündwarenmonopol 899
Zündwarensteuer 899
Zur Weiterverarbeitung bestimmte Produktion 900
Zusätzliche Finanzierungsmittel 900
Zusatzversorgung 901
Zuschüsse an öffentliche Unternehmen zur Verbilligung von Darlehen zur Finanzierung des öffentlich

gef«irderten Wohnungsbaues 901
Zuschüsse fi,ir Investitionen, sonstige Vermögensübertragungen an andere Bereiche 901
Zuschüsse für Investitionen, sonstige Vermögensübertragungen von anderen Bereichen 902
Zuschüsse und Darlehen an die Deutsche Bau- und Bodenbank AG zur Verbilligung der Vor- und

Zwischenfinanzierung des Baues von Familien- und Eigentumswohnungen 903
Zuschüsse zur Baulandbeschaftrng und -erschließung 903
Zusteiger von Streckenherkunftsflugplätzen 903
Zuweisungen für Investitionen, sonstige Vermögensübertragungen anlvom öffentlichen Bereich 904
Zvzige 9M
Zu,eckverbände 905
Zweigniederlassung 906
Zweitstimmen 907
Zweitwohneinheiten 907
Zwischenkredite 907





Abendgymnasien

Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: eb 1967

Begrifrsinhalt:
Schulen, die Berufstätige im sog zneiten Bildungpweg zur Hochschulreife führen.
Der Unterricht findet in Abendkursen statt. Die Schulbesuchsdauer betrtigt mindestens 3 Jatue. Die Schüler müssen
während des Schulbesuchs mit Ausnahme der letzten 3 Semester benrßtätig sein.
Voraussetzung für den Besuch eines Abendgrmnasiums ist eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. eine min-
destens dretjährige geregelte Berußtätigkeit. Ferner soll der Benrerber das 19. Lebensjatu vollendet und vor dem
Eintrin in den Hauptkurs einen mindestens einsemestrigen Vorkurs absolviert haben.
Die Abendgrmnasien rechnen zu den Einrichtungen der Errvachsenenbildung Eine Schulpflicht besteht demzufol-
ge nicht.
ErfaIJt werden öffentliche und private Abendgrmnasien.

Begriffsbeziehungen:
Sowohl Abendgrmnasien als auch >>> Kollegs führen im sog zu,eiten Bildungsv,eg zur Hochschulreife. Während
Abendgrmnasien jedoch als Teilzeitschulen geführt uarden und eine Benrßtätigkeit zumindest während eines Teils
des Schulbesuchs vorgeschrieben ist, sind Kollegs Vollzeitschulen, für deren Besuch die Schüler in der Regel ihre
Berufstätigkeit unterbrechen.

Abendrealschulen

Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die Berufstätige im sog zueiten Bildungsurcg zum Realschulabschluß führen.
Der Unterricht findet in Abendkursen statt. Die Schulbesuchsdauer beträigt in der Regel 2 Jahrebzut. 4 Semester.
Voraussetzung für den Besuch einer Abendrealschule ist der Haupschulabschluil.
Die Abendrealschulen rechnen at den Einrichtungen der Erwachsenenbildung Eine Schulpflicht besteht demzu-
folge nicht.
Erfaflt werden öffentliche und private Abendrealschulen.

Abgabe Yon f,'ernwärme/Wasser

Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie- und
Wassewersorgung

Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Von Unternehmen der Energie' und Wasserversorgung an andere nrcitervertreibende Versorgungsunternehmen und
an Letztverbraucher abgegebene Wärme' bzw. Wassermengen.
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Abgänge vom Anlagevermögen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriftsinhalt:
Bei der Fortschreibung des @rutto) >>> Anlagpvermägens Anlagen, die innerhalb des Berichtszeitraums effektiv
aus dem Bestand ausscheiden, beu,ertet mit dem Neunrert der entsprechenden Anlagen.

Begriffsbeziehungen:
Im Gegensatz zu den Abgängen messen die >>> Abschreibungen die Wertminderung des Anlagevermögens inner-
halb des Berichtszeitraums:
l. Bruttoanlagevermögen am Jahresanfang'

+ Zugjinge (: Bruttoanlageinvestitionen) während des Jalues
- Abgänge während des Jahres: Bruttoanlagevermögen am Anfang des Folgejahres

2. Nettoanlagevermögen am Jahresanfang
+ Zugjnge (: Bruttoanlageinvestitionen) während des Jatres
- Abschreibungen wlihrend des Jahres: Nettoanlagevermögen am Anfang des Folgejatres.

Bei der Darstellung zu Wiederbeschaf,hrnggpreisen ist in beiden vorstehenden Staffelrechnungen noch die Position
"wertzunahme infolge von Preissteigeryngen während des Jahres" hinzuzufügen.

Abgegebene Stimmen

Bu n destagswahlstati stik
Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Von Wählern bei der Bundestagswahl abgegebene >>> Erststimmen und >>> ZulEitstimmen - unabhängig davon,
ob sie gültig oder ungültig sind und unabhängig davon, ob sie persönlich oder brieflich abgegeben nrcrden.
Persönlich abgegebene Stimmen können entt,ede. im zuständigen Wahllokat abgegeben werden, oder mittels eines
Wahlscheines in einem beliebigen Wahlbezirk des Wahlkreises, in dem der Wahlschein ausgestellt ist.
Brieflich abgegebenen Stimmen muß etienfalls ein Wahlschein beigefügt sein.
Werden Wahlbriefe zurüclqgewiesen, so gelten die darin enthaltehen Stimmen als nicht abgegeben. Einzelheiten
zur Zurückueisung von Watrlbriefen vgl. § 39 Abs. 4 Bundeswahlgesetz.
Die abgegebenen Erststimmen und Znrcitstimmen nrerden - unabhilngig davon, ob sie persönlich oder brieflich ab
gegeben wurden - danach unterschieden, ob sie gültig oder ungültig sind.

Abgeordnete von Berlin (West)

Bundestagswah lstatistik
Datennachweis: ab 1949 bis einschließlich derBundestagswahl 1987

Begriffsinhalt:
Abgeordnete, die das Abgeordnetenhaus von Berlin - entsprechend der Stärke der einzelnen Fraktionen im Berliner
Abgeordnetenhaus - in den Bundestrg entsendet.
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Die gesetzliche Zahl der Abgeordneten des Deutschen Bundestages betragt 5 I 8. Solange jedoch die Anwendung des
Wahlgesetzes im Land Berlin nicht möglich ist, beträgt die tatsächlich zu wählende Zahl dq Abgeordneten nui
496.Dazu kommen 22Berliner Abgeordnete, die das Abgeordnetenhaus von Berlin entsprechend der Stäke der
einzelnen Fraktionen'wählt und in den Bundestag entsendet.

Anderungen im Zeitablauf:
Seit der Wahl zum 12. Deutschen Bundestag (erste gesamtdeutsche Wahl) beträgt die gesetzliche Zahl der Abge-
ordneten des Deutschen Bundestages 656. Die Sonderregelung für Berlin (West) ist aufgehoben.

Abgewickelte E rlaßvergleiche

Statistik der Konku rs- und Vergleichsvedahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Vergleichwerfahren mit dem Ergebnis eines Erlasses, die so weit abgewickelt sin4 daß der finanzielle Ausgang
des Verfahrens feststeht.
Ein Vergleichwerfahren ist ein in der Vergleichsordnung geregeltes Verfahren zur Abwendung des Konkurses bei
einem zahlungsunfähigen und/oder überschuldeten würdigen Schuldner. ZvEirzelheiten siehJVergleichsordnung
vom26.2.1935 (RGBI. I S. 321) und Anderungsgesetze.
Als ErlalJvergleich gilt ein d"s Vergleichwerfahren abschließender Vergleich, in dem der Vergleichssfhuldner den
Vergleichsgläubigern Zahlung ihrer Forderungen zu einem bestimmten Prozentsatz verspricht (niindesten s 35 %)
und dem Vergleichsschuldner die Restschuld erlassen wird.
Die abgewickelten Erlaßvergleiche stellen einen Teil der >>> eröftreten Vergleichwerfahren dar: Einbezogen wer-
den alle durch einen Erlaß beendeten Vergleichwerfahren, die bis zum Ende des auf daq Eröffnungsjahr
@erichtsjahr) folgenden Jahres finanziell abgewickelt u,erden. Dies gilt für einen Großteil der eröffneten Verfah-
ren. Eröf&rete Vergleichwerfahren sirld Verfahren, deren Eröffnung vom Amtsgericht stattgegebn wurde. Ein
eröffnetes Vergleichwerfiahren kann außer durch einen Erlaßvergleich auch durch einen Stundungsvergleich been-
det oder in einen Anschlußkonkurs übergeleitet werden.

Begriffsbeziehungen:
Die abgewickelten Erlaßvergleiche stellen einen Teil dör eröftreten Vergleichwerfahren (Statistik der Konkurs-
und Vergleichwerfahren) dar. Zu den eröffneten Vergleichwerfahren, aber nicht zu den abgewickelten Erlaßver-
gleichen zählen zum einen eröffnete Vergleichwerfahren, die nicht als ErlafJvergleiche, sondern als Stundungs-
vergleiche beendet oder in Anschlußkonkurse übergeleitet nrcrden, zum anderen eröffnete VergleichwerEatrren, ae-
ren Abwicklung über das dem Eröffirungsjahr @erichtsjahr) folgende Jahr hinausreicht.

Abgewickelte Konku rsverfahren

Statistik der Konkurs- und Velgleichsver{ahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Konkursverfahren, die so weit abgewickelt sind, daß der finanzielle Ausgang des Verfahrens feststeht.
Das Konkurwerfahren ist in der Konkursordnung geregelt. Es bezweckt eine gleichzeitige und gleichmäßige Ver-
teilu,ng des Vermögens eines zahlungsunfähigen und/oder überschuldeten Schuldners (des Gemäinschuldnärs) an
die Gläubiger unter Leitung des Konkursgerichts. Zu Einznlheiten siehe Konkursordnung vom 20.5. I 898
(RGBI. S. 612) und Anderungsgesetze.
Die abgewickelten Konkurwerfahren stellen den Teil der >>> eröftreten Konkurwerfaluen dar, der bis zum Ende
des auf daq Eröfhungsjahr @erichtsjahr) folgenden Jahres finanziell abgewickelt ist. Dies glt nir den Großteil der
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eröftieten Verfahren. Eröffirete Konkurwerfahren sind beantragte Konkurwerfahren, deren Eräffirung vom Kon-
kursgericht stattgegeben wurde. Ein beantragtes Konkurwerhhren wird entq,Eder eröf&ret oder mangels Masse ab
gelehnt.
Nachgewiesen werden hier Konkurse mit Masse und Konkurse ohne Masse. Abgewickelte Konkurse ohne Masse
sind Konkurwerfahren" die nach Eröffirung mangels Masse eingestellt urcrden.

Begriffsbeziehungen:
Die Konkurse (abgewickelten Konkurwerhhren) stellen einen Teil der eröftreten Konkurwerfahren (Statistik der
Konkurs- und Vergleichwerfahren) dar und unterscheiden sich durch die Anzahl der Konkurse, deren Abwicklung
über dac dem Jahr der Eröftrung @erichtsjatr) folgende Jahr hinausreicht. Diese zjihlen nur zu den eröffireten
Konkurwerfahren.

Abitur

1. Volks- und Berufszähtung 1970

2.' Beschäftigtenstati stik
Deteonachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
AIs Abitur oder Hochschulreife gilt der Abschluß an >>> Gymnasien, der zum Hochschulstudium berechtigt.
Personen, die den Besuch an einer entsprechenden Schule des sogenannten Zurciten Bildungsnreges (2.B. Abend-
Srmnasium, Kolleg usw.) zur Erlangung der Hochschulreife beendet haben, zählen ebenfal[ zur Rubrik Ab
itur/Flochschulreife.
Der Abschluß an einem Wirtschaftsgrmnasium gilt als Abitur. Der Abschluß an einer Wirtschaftsoberschule gilt
nur dann als Abitur, u,enn damit nrcnigstens eine eingeschränkte Hochschul- bzw. Fakultjitsreife ernorben, rcrden
kann. Bei Abschluß einer Wirtschaftsoberschule mit dem Charalcter einer >>> Berufsfachschule wird nur eine>>> Fachhochschulreife erreicht.

Begriffsbeziehungen: 
+

Die Begriffe Abitur und >>> Hochschulreife (Statistik des allgemeinen Schulu,esens, Statistik des beruflichen
Schulnrcsens) sind gleich abgegrena.

Abiturienten und Schüler ller 12. Klassenstufe

Statistik der Studien- und Berufswünsche
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Schüler, die voraussichtlich im Verlauf des auf die Erhebung folgenden Jat[es die Hochschulreife oder die Fach-
hochschulreife erlangen werden.
Die Hochschulreife kann an GSrmnasien, Integrierten Gesamtschulen, Wirtschaftsgrmnasien, Technischen Gymna-
sien, Hauswirtschaftsgrmnasien, Abendgrmnasien und Kollegs, Technischen undEerufsobeischulen erlangt'nar-
den. zw Fachhochschulreife führen i nsbesondere die Fachoberschulen.
Die Abiturienten und Schüler der 12. Klassenstufe (Schuljahrgang) u,erden danach untergliedert, ob sie nach Er-
langung der Hochschulreife bzw. der Fachhochschulreife die Absicht haben ein Hochschulstudium zu beginnen("mit Studienabsicht") oder nicht ("ohne Studienabsicht") oder ob sie noch unentschlossen sind
("Unentschlossene"). Die Schüler mit Studienabsicht geben ferner an, nrclche Studienfachgruppe sie anstreben.
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5.u

Anderungen im Zeitablauf:
1972 sind bei den Abiturienten uhd Schülern der 12. Klassenshrfe auch die Studienberechtigten im Bereich der
Bundesu.ehr und des Zivildienstes enthalten.

Abs afz §etto umsafz) von s elbständigen Handwerl«s unternehmen

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Aufteilung des >>> Nettoumsatzes von >>> selbständigen Handwerksunternehmen nach Abnehmergruppen.
Es werden drei Abnehmergruppen unterschieden:
- private Haushalte,
- öffentliche Auftraggeber; danzäJl.Jen Bund (einscltl. Bundeswehr), Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände,

(Zurcckverbände), sonstige Personen des öfrentlichen Rechts (Stiftungen, Anstalten, Körperschaften) uäd die So
zialversicherung nicht jedoch Bundesbahn und Bundespost,

- gewerbliche Wirtschaft, Landwirtschaft sowie sonstige Abnehmer; zu dieser Gruppe rechnen auch die Bundes-
bahn und die Bundespost, ferner Verbände, Versicherungen und freie Benrfe (Arae, Rechtsanwälte, Architekten
u. dgl.), soweit die letzteren ihre Aufträge nicht für den eigenen priväten Haushalt erteilen.

Abschreibungen

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Wertminderung des reproduzierbaren Anlagevermögens im Lauf der Berichtsperiode durch Verschleiß und wirt-
schaftliches Veralten.
Vorzeitiges Ausscheiden von Anlagen durch Schadensfälle ist, sou,eit diese versicherbar sind, berücksichtigt. Stra-
ßen, Brücken, Wasserwege und ähnliche Güter des Staates mit schwer bestimmbarer Nutzungsdauer werden, inter-
nationalem Brauch folgend, nicht abgeschrieben. Bei diesen Gütern wird davon ausgegangen, dalJ ihr Nutzrrrcrt
durch entsprechende Reparaturen erhalten bleibt.
Bewertet u.erden die Abschreibungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen zu Wiederbeschaffirngsprei-
sen der Anlagegüter in der Berichtsperiode. Als Einkommen wird somit nur angesehen, was nach Erhaltung des
realen Vermögensbestandes übrig bldibt.
Bei der Berechnung der Abschreibungen wird von den >>> Anlageinvestitionen der einzelnen Jahre in konstanten
Preisen ausgegangen, die entsprechend der erwarteten wirtschaftlichen Nutzungsdauer der einzelnen Gütergruppen
auf die Gesamtzeit ihrer Nutzung gleichmäßig verteilt werden (lineare Abschreibungsmethode). Die auf die einzel-
nen Jahre enfellenden Beträge werden anschließend mit jevrciligen Preisen der entsprechenden Investitionsgüter
(Wiederbeschafrrngspreisen) bewertet.
Die Abschreibungen in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen unterscheiden sich von den entsprechenden
Angaben in den Handels- und Steuerbilanzen u.a. hinsichtlich der Beurcrtung der Berechnungpmethode und der
zugrunde gelegten Nutzungsdauer. Diese Unterschiede wirken sich teils erhöhend, teils vermindernd aus.
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Begriffsbeziehungen:

1. Bruttoinlandsprodukt (zu Marktpreisen)
- Abschreibungen: Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen
- Indirekte Steuern
+ Subventionen: Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten: Nettowertschöpfung

2. Bruttosozialprodukt (zu Marktpreisen) -

- Abschreibungen: Nettosozialprodukt zu Marktpreisen
- Indirekle Steuern
+ Subventionen: Nettosozialprodukt zu Faktorkosten
= Volkseinkornmen

3. Bruttoanlageinvestitionen
- Abschreibungen

Nettoanlageinvestitionen
+ Vorratweränderung

Nettoinvestitionen

4. Bruttoinvestitionen @ruttoanlageinvestitionen und Vorratweränderung)
- Abschreibungen

Nettoinvestitionen (Nettoanlageinvestitionen und Vorratweränderung)+ Finanzierungssaldo
Vermögensbildung

5. Nettoanlagevermögen am Anfang des Jahres

+ Zuglnge
- Abschreibungen
+ Bewertungsänderung (nur zu Wiederbeschafrrngspreisen)
= Nettoanlagevermögen am Anfang des Folgejahres

2.1 Jahreserhebung (Kostenstrukhrrerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes 

)
Datennachweis: ab 1975

2.2 Jahreserhebung (Kostenstnrkturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 1975; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost eb l99l

Begriffsinhalt:
Wertminderung dauerhafter Produktionsmittel infolge des Verschleißes im Produktionsprozeß und wirtschaftlichen
Veraltens.

Es nerden Abschreibungen auf Sachanlagen und solche aufdie Substanz unterschieden.
Abschreibungen aufdie Substanz dürfen nur von Unternehmen durchgeführt werden, bei denen eine Absetzung für
Substanz'verringerung nach § 7 VI ESIG für den Veörauch der Substanz zulässig ist; dies sind z.B. Bergbauunter-
nehmen, Steinbrüche, Kiesgruben.
Die steuerlichen Abschreibungen sind ohne folgende Sönderabschreibungen anzugeben:
Abschreibungen nach § 7e ESIG @eurcrnrngsfreiheit für Fabrilgebäude, Lagerhäuser und landwirtschaftliche Be'
triebsgebäude), § 79 ESTDV @eu,ernrngsfreiheit für Anlagen zur Verhinderung Beseitigung oder Verringerung
von Schädigrrngen durch Abwässer), § 8l ESTDV @ewertungsfreiheit für bestimmte Wirtschaftsgüter des Anlage-
vermögens im Kohlen- und Erzbergbau), § 82 ESTDV (Bewertungsfreiheit für Anlagen zur Verhinderung Beseiti-
gung oder Verringerung der Verunreinigung der Luft) sowie Sonderabschreibungen im Rahmen des Gesetzes zur
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Förderung des Zonenrandgebietes (Zonenrandförderungsgesetz). Dies gilt auch für Sonderabschreibungen gemäß
dem Fördergebietsgesetz in den neuen Bundesländern und Berlin.
Nicht einbezogen sind außerdem Abschreibungen nach § 6b ESIG (Gewinn aus der Veräußerüng von bestimmten
Anlagegütern). Hinzu rechnen dagegen geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne von § 6 Abs. 2 ESIG, sourcit sie
nicht in einer anderen Kostenposition schon enthalten sin4 sowie Abschreitiungen gemäß § 14 des Berlinfürde-
rungsgesetzes.

Abwasserbeseitigung

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: 1950 bis 1973

2. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben für Abwasserableitung Abwasserreinigung (Kläiranlagen), Entwässerungsan-
lagen, Bedürhisanstalten u. dgl.
In der Vierteljährlichen Kassenstatistik werden lediglich Ausgaben der Gemeinden und Gemeindeverbände für
>>> Baumallnahmen nachgewiesen.
Nicht berücksichtigt sind i.d.R. Zunrcisungen der Länder (ohne Stadtstaaten) für die Abwasserbeseitigung die
überwiegend im Aufgabenbereich >>> Eneryie. und Wasserwirtschaft, Kulturbau nachgewiesen nerden. Bei der
Fachabteilung des SIBA kann jedoch eine integrierte Fassung aller öfrentlichen Ausgaben für Abwasserbeseitigung
die auch die Zuu,eisungen berücksichtigt, erftagt u,erden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1962 sind keine Angaben für Gemeinden mit nreniger als 10 000 Einwohnern sowie für Amter enthalten, im
Jafu 1963 fehlen Angaben für Gemeinden mit neniger als 3 000 Einwohnern.

Abzüge

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Date,nnachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Summe aus Lohnsteuer (ohne Lohnsteuer auf Pensionen, vor Abzug der Arbeitnehmersparzulage) und
>>> tatsächlichen Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer. Die Abzüge bilden die Differenz zwischen >>> Brutto und
>>> Nettolohn und >>> -gehaltsumme.

Anderungen im Zeitablauf: r

1970 und 1971 einschließlich, 1972 nach Erstattung des rückzahlbaren Konjunkturzusöhlages. 1973 und 1974 ein-
schließlich Stabilitätszuschlag.
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Abzüge aufgrund von Schachtelbeteitigungen

Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Abzüge vom Roh(betriebs-)vermögen zur Ermittlung des >>> Einheitswertes des >>> Betriebwermögens, wenn
unmittelbare Beteiligungen inländischer Kapitalgesellschaften, inländischer Versicherungsvereine auf Gegenseitig-
keit, inländischer Kreditanstalten des öffentlichen Rechts, Eru,erbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, bei denen
die Geschäftsguthaben nicht nach l04a Abs. I BeuG. abzugsfühig sind, Sparkassen sowie von Betrieben inländi-
scher Körperschaften des öffentlichen Rechts in Höhe von mindestens einem 7*hntel am Grund- oder Stammkipi-
tal anderer inländischer Kapitalgesellschaften, anderer inländischer Kreditanstalten des öfrentlichön Rechts odei an
den Geschäftsguthaben einer anderen inländischen Ervrerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft, ggf. auch am Nenn-
kapital einer Tochtergesellschaft @nkelgesellschaft) mit Geschäftsleitung und Sitz außerhalb des Geltungsbereichs
des Bewertungsgesetzes vorliegen.
Die Schachtelbeteiligungen werden nur dann von den Vermögensteilen des geu,erblichen >>> Betriebes abgezogen,
wenn sie u.a. ununteörochen seit mindestens 12 Monaten vor dem maflgebenden Abschlußzeipunkt bestanden tra-
ben. Für die Berechnung der Höhe der Beteiligung ist vom Nennwert der Anteile auszugehen.
Die Schachtelvergünstigung wird auch dann gewährt, wenn Untergesellschaften von der Vermögensteuer befreit
oder nach dem Abschlußzeitpunkt untergeg,rngen sind. ZuEinznlheiten siehe das Bewertungsgesetzsowie die
Vermögensteuerrichtli nien in der jeu,eil s geltenden Fassung.
Die Höhe des Abzugs hängt von dem Ansatz der Beteiligungen beim >>> Anlagevermögen ab.
Die Realisierung der Schachtelvergünstigung durch den "Abzug aufgrund von Schachtelbeteiligrrngen" setzt vor-
aus, dal! diese in den >>> Finanzanlagen enthalten sind.

Anderungen im Zcitablauf:
Yot 1972 8ält das Schachtelprivileg nur bei Beteiligungen an inländischen Kapitalgesellschaften. Es galt auch,
urcnn Bund, Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände an inländischen Kapitalgesellschaften beteiligt waren.
Inländische Kreditanstalten des öffentlichen Rechts, Erweös- und Wirtschaftsgenossenschaften, bei denen die Ge-
schäftsgrrthaben nicht nach § 104a Abs. I BeuG. abzugsfühig sind sowie Sparkassen waren bis l.l.lg74 nicht in
die Vergünstigungen mit einbezogen. Ab 1984 wurde die mallgebende Grenznfür Beteiligungen von 25 v.H. auf 10
v.H. herabgesetzt und die inländischen Ernarbs- und Wirtschaftsgenossenschaften in den Kreis der Schachtel-
Untergesellschaften einbezogen, bei Schachtelvergünstigung über die Grenze bei mehrfacher Verschachtelung auf
das Erfordernis der sog Durchschüttung verzichtet sowie die Freistellung von Schachtelbeteiligrrngen an ausländi-
sche Gesellschaften aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen ebenfalls bereits ab der Beteiligungsgrenze von
l0 v.H. ermöglicht.

Ackerland

l. Landwi rtschaftszählun g 197 I
Begriffsinhalt:
Flächen, auf denen landwirtschaftliche Feldfrtichte angebaut werden.
Zum Ackerland rechnen alle Flächen, die in die Fruchtrolge einbezogen sind, d.h. alle in der Regel jährlich ange.
bauten und/oder genutzten landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Kulturen. Hierzu zählen auch Blumen und
sonstige Gartengewächse, Erdbeeren, Hopfen sowie die ein- und mehrjährigen Futterpflanzen auf dem Ackerland.
Zum Ackerland rechnen ferner die Schwarzbrache innerhalb der Fruchfolge und als Gründüngung zum Unterpillü-
gen bestimmte Fruchtarten, soweit sie nicht als Zwischenfrüchte angebaut werden.
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Zu den Feldfrüchten zählen:
- Weizen, Roggen, Gerste usw. (>>> Getreide),
- Kartofreln, Zuckerrüben, Futterhacl&iichte (>>> Hacl&üchte),
- Gemüse, Spargel und Erdbeeren, die im Wechsel mit anderen Gartengewächsen angebaut werden, sowie Blu-

men, Zierpflanzen usw. (>>> Gartengewächse),
- Gemüse, Spargel und Erdbeeren, die im Wechsel mit lanövirtschaftlichen Kulturen angebaut nerden

(>>> Feldgemüse),
- Klee, Kleegras, Kleebrache, Luzerne, Ackerwiesen und -neiden, Grün- und Silomais sowie andere zur Grün-

futter-,. Gärfrrtter- oder Heugewinnung bestimmte Pflanzen (>>> Futterpflanzen),
- zum Ausreifen bestimmte Hülsenfrtichte zur Körnergewinnung einschließlich des gemischten Anbaus von Ge-

treide und Hülsenfrüchten sowie der Hirse und des Buchweizens (Hülsenfrtichte),

- Ölfrtichte, Hopfen, Tabalq Rüben und Gräser zur Samengewinnung und andere Handelsgewächse wie Mohn,
Körnersenf, Flachs, Hanf und Heil- und Gewürzpflanzen (Handelsgewächse).

Ackerflächen mit Obstbäumen rechnen ebenfalls zum Ackerlan( sofern die Ackerfrtichte die Hauptnutzung dar-
stellen; andernfalls zÄhlen diese Flächen zu den Obstanlagen und werden unter den >>> Dauerkulturen nachgewie-
sen.

Die Ackerflächen, die aus sozialen, wirtschafrlichen u.ä. Gründen brach liegen ("Sozialbrache"), rechnen zu der
>>> nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Fläche.

Nachgewiesen wird d^s Ackerland im Besitz >>> landwirtschaftlicher Betriebe. Landwirtschaftliche Betriebe sind
technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden,
einer einzigen Betriebsführung unterstehen, land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und de-
ren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer >>> Waldfläche beträgt.

Das Ackerland wird nach dem Betriebsprinzip erhoben und nachgewiesen, d.h. jeurcils nach dem Ort des B+
triebssitzes. Die Flächennachu,eisungen - vor allem für kleinere Gebietseinheiten (Gemeinde, Kreis) - lassen daher
keinen unmittelbaren Rückschluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der jeweiligen Gebietseinheit zu.
Aufgnrnd der Verwendung des Betriebsprinzips werden auch die in den Nachbarstaaten der Bundesrepublik
Deutschland belegenen Flächen einbezogen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Inland bewirtschaftet u,erden,
nicht aber im Inland belegene Flächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland bewirtschaftet werden.

Begriffsbeziehungen:
Die sowohl unter dem Ackerland als auch unter der >>> Anbaufläche @odennutzungshaupterhebung) im Jahr
l97l nachgewiesenen Flächen der Getreidearten Weizen, Roggen, Gerste und Hafer sowie der Kartoffeln sind mit-
einander vergleichbar, rÄEnn man von der in der Bodennutzungshaupterhebung tieferen Abschneidegrenze absieht.

2. Bodennutzungshaupterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Flächen der als Haupt&ucht angebauten Feldfrüchte einschl. Ackerwiesen und -neiden sowie Hopfen und Tabalq
,Gemüse, Erdbeeren, ZierpfTanzen und sonstige Gartengewächse im feldmäßigen Anbau und im Erwerbsgartenbau,
auch unter Glas.
Zum Ackerland zählen auch Ackerflächen mit Obstb'äumen, bei denen .lac Obst nur die Nebennutzung Ackerfrüch-
te jedoch die Hauptnutzung darstellen sowie die zum Unterpflügen (zur Gründüngung) bestimmten Haupfrüchte
und Schwarzbrache innerhalb der Fruchdolge.
Nicht erfaßt u,erden Ackerflächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen odei anderen Gründen brach liegen
(Sozialbrache).
ErfaIJt nerden land- und forsnvirtschaftliche Betriebe ab I ha Betriebsfläiche und Gesamtfläichen ab I h4 die ganz
oder teilweise land- oder forstwirtschaftlich genutzt.werden, land- und forstwirtschaftliche Betriebe unter I ha Be-
triebsfläche und Gesamtflächen unter I ha mit bestimmten Mindesterzeugungseinheiten sowie sonstige Flächen auf
denen Reben, Obst, Gemüse, Zierpflaruen oder Baumschulerzeugnisse für den Verkauf angebaut werden.
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1978 wurden die Flächen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche erfafjt, sowie
die übrigen Ackerflächen durch die Gemeinden festgestellt.
Bis einschl. 1969 waren die nicht beackerten und nicht bewirtschafteten Ackerflächen einbegrifren. Sie sind in der
Position Gründüngung und Schwarzbrache enthalten.

Begrifrsbeziehungen:
Das bei den Landwirtschaftszählungen nachgewiesene Äckerland ist infolge höherer Abschneidegrenzen kleiner als
das hier nachgewiesene.

Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften

1. Statistik der Studien- und Benrfswünsche
Datennechweis: ab 1976

2. Statistik der Hochschulpnifungen
Datennachweis: ab 1959

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung fol gender Studienbereiche an Hochschulen :

- Agrarwissenschaften,
- Gartenbau, Landespflege,
- Forstwissenschaften, Holzwirtschaft ,

- Ernährungs- und Haushaltswissenschaften.
Nachgewiesen werden Abiturienten und Schüler der Abschlußklassen der 12. Klassenstufe, die beabsichtigen,
Agr ar -, Forst- oder Ernährungswi ssenschaft en zu studieren.

Begriffsbeziehungen:
Die Fächergruppe Agrar-, Forst- und Ernährungswissenschaften entspricht der Fächergruppe >>> Land- und
Forstwirtschaft (Statistik der Studien- und Berufswünsche, 1972 bis 1979).

AK-Einheiten

Statistik der Arbeitskräfte in der Landwiftschaft
Datennachweis: ab Wirtschaftsjahr 1964/65

Begriffsinhalt:
Malleinheit für die Arbeitsleistung einer im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten und nach
ihrem Alter voll leistungsfähigen Person.

Diese Malleinheit errechnet sich aus der je Arbeitskraft für den Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Be.
t triebsinhabers)" angegebenen Arbeitsleistung die an der Arbeitszeit (Zahl der Wochen, Zahl dq wöchentlichen

Arbeitsstunden) gemessen wird. Dabei wird die Afteitsleistung einer mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten
Arbeitskraft

im Alter von 16 Jahren bis unter 65 Jahren mit 1,0 AK-Einheiten,
im Alter von 15 Jahren mit 0,5 AK-Einheiten,
im Alter von 65 oder mehr Jahren mit 0,3 AK-Einheiten

bewertet. Der Betriebsinhaber selbst und die 65 Jahre und älteren ständig familienfremden Arbeitskräfte erhalten
keinen altersalihäingigen Abzug.
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Entsprechend wird die Arbeitsleistung jeder mit betrieblichen Arbeiten teilbeschäftigten Arbeitskraft an der durch-
schnittlichen Arbeitsleistung der vollbeschäftigten männlichen Arbeitskräfte gemessen und mit Bruchteilen einer
AK-Einheit bewertet.

Siehe auch unter >>> Vollbeschäftigte, >>> Teilbeschäiftigte.

Eine Arbeitskmft g,ilt in diesem Zusammenhang als vollbeschrni$, nenn sie in jeder der vier Wochen des Be-
richtsmonates mindestens 42 (Familienarbeitskräifte) bzw. 38 (ständig familienfremde Arbeitskräfte) Stunden im
Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers)" beschäftigt ist. In den fünf neuen Bundesländern gilt
für alle Personengruppen: > 40 h/Woche und Person.
In den fünf neuen Ländern gilt für alle Personengruppen: > 40 Stunden / Woche und Person.

Bei den nichtständigen familienfremden Arbeitskräften bei denen die Arbeitstage erfalSt urcrden, wird für eine AK-
Einheit die Arbeitsleistung von 22 Arbiitstagen zugrunde gelegt.

Anderungen im Zeitablauf:
Fami lienarbeitskräft e:
Bis 1974 galt für vollzeitbeschäftigte Familienarbeitskräfte > 45 Std./IVoche und Person
1975 bis 1978: > 43 Std.AVoche und Person
Ab 1979: > 42 Std./Woche und Person . /
Familienfremde Arbeitskräfte:
Bis 1974 galt für vollzeitbeschäftigte familienfremde Arbeitskräfte > 45 Std./Woche und Person
1975 bis 1978: > 43 Std./Woche und Person
1979 bis I 990: > 40 Std./IVoche und Person
Ab 1991: > 38 Std./Woche und Person
Für die ab l99l in den fünf neuen Ländern neu hinzugekommenen Erhebungen gilt folgende Regelung für alle Per-
sonengruppen: > 40 Std./Woche und Person
Das Mindestalter für eine Arbeitskraft war bis 1978: 14 Jahre, ab 1979: 15 Jahre.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgrera;,tng der AK-Einheiten gegenüber dem >>> betrieblichen Arbeitsaufiuand der Familienarbeitskräfte
und der ständigen familienfremden Arbeitskräfte in den Betrieben (Landwirtschaftszählung l97l) siehe dort.

Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien

1. Statistik der Kapitalgesellschaften
Datennachweis: ab l95l

Begriffsinhalt:
Kapitalgesellschaften, die in den vom Aktiengesetz vom 6. September 1965 (BGBI. I S. 1089) festgelegten Rechts-
formen geführt werden.
Aktiengesellschaften sind Handelsgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die durch die Eintragung ins
Handelsregister entstehen und bei denen die Gesellschafter mit Einlagen auf das in Aktien zerlegte Grundkapital
beteiligt sind. Das Grundkapital besteht aus den Einlagen von mindestens fünf Gesellschaftern (Aktionären). In
Ausnahmefällen können sich die Anteile im Besitz einer Person befinden @inmanngesellschaft). Es ist ein Min-
desthaftungsfonds (Mindestgrundkapital) von 100 000 DM erforderlich. Für die Verbindlichkeiten hafret den
Gläubigern nur das GesellSchaftwermögen. Die Aktiengesellschaft ist gesetzlich verpflichtet, ihren Jahresabschluß
zu veröffentlichen.
Kommanditgesellschaften auf Aktien sind Handelsgesellschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, die durch die
Eintragung ins Handelsregister entstehen. Sie stellen eine Zwischenform zwischen Personen- und Kapitalgesell-
schaften dar. Dabei bestimmt,mindestens ein Gesellschafter (Komplementär) die Führung des Unternehmens und
haftet unbeschränkt, d.h. persönlich, mit seinem gesamten Vermögen. Die Kommanditisten (Kommandit-
Aktionäre) haften nur mit ihrer Einlage, die durch die Aktie verbrieft ist und die dem Unternehmen als Beteili-
gungs- und Finanzierungsmittel dient. Für die Komplementäre gilt das Recht der Personengesellschaft, für die
Kommanditisten als Aktionäre das Aktienrecht.
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Zum Bestand am 31. Dezember rechnen die Gesellschaften, die zu diesem Zeitpunkt in den Handelsregistern einge.
tragen sind. Nicht dazu rechnen Gesellschafren, deren Nennkapital nicht auf einen Betrag in Deutscher Mark lau-
tet, sowie Gesellschaften, die aufgelöst sind. Dazu rechnen aber Gesellschaften, die sich in einem Vergleichwerfah-
ren befinden.
Der Abgangzwischen dem l.l. und dem 31.12. eines Jahres beruht im u,esentlichen darauf, daß Gesellschaften mit
anderen Gesellschafren verschmelzen, in andere Rechtsformen umgewandelt nrcrden oder aufgelöst werden. Eine
Gesellschaft wird u.a. aufgelöst durch Beschluß der Hauptversammlung @röffnung der Abwicklung) oder durch
die Eröfrnung eines Konkurwerfahrens. Die Eröffirung eines Vergleichwerfiahrens wirkt sich nicht als Abgang aus.
Der Zugangzwischen dem l.l. und dem 31.12. eines Jahres beruht im nesentlichen darauf, daß Gesellschaften ge-
gründet, aus einer anderen Rechtsform in eine AG oder KGaA umgewandelt oder nach Auflösung fortgesetzt wer-
den. Die Fortsetzung einer aufgelösten Gesellschaft ist in bestimmten Fällen möglich, solange noch nicht damit be-
gonnen worden ist, r{as Vermögen auf die Aktionäre zu verteilen.
AIs Gesellschaft Ctlt die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte Ab
schlüsse 3r'fzustellen hat. Dazu zählen auch rechtlich selbständige Unternehmen, die mittelbar oder unmittelbar
von einem anderen Unternehmen abhängig sind (tochtergesellschaften), auch wenn solche Tochtergesellschaften
zusammen mit dem sie beherrschenden Unternehmen einheitlich geleitet werden (Konzerngesellschaften).

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

2. Statistik der Konkurs- und Vergleichwerfahren
Datemnachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch nur solche Gesellschaften, deren Vermögen Gegenstand eines Konkurs- oder Vergleichwer-
fahrens ist.
In der Statistik der Konkurs- und Vergleichwerfahren werden die Aktiengesellschaften einschl. der Kommanditge-
sellschaften auf Aktien unter "Aktiengesellschaften" nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

3. Körperschaftsteuerstatistik
Datennachweis: ab 196l

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch unter Einbeziehung der Kolonialgesellschaften.
Kolonialgesellschaften sind Kapitalgesellschaften besonderer Art, die ursprünglich zwecks Erschließung der deut-
schen Kolonien gegründet wurden. Sie sind mit Hoheitsrechten ausgestattet. Die Haftung ist auf das Gesellschafts-
kapital beschränkt. Rechte und Pflichten richten sich nach der gegebenen Satzung. Diese Gesellschaften bestehen
heute noch in geringer Zahl. Zu Einzelheiten siehe Gesetz über die Auflösung Abwicklung und Löschung von
Kolonialgesellschaften vom 20.8.1975 (BGBI. I S. 2253).

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien (Statistik der Kapitalgesellschaften) sowie
Aktiengesellschaften (Statistik der Konkurs- und Vergleichwerfahren) sind weitgehend gleich abgegrena; in der
Statistik der Konkurs- und Vergleichwerfahren werden GesGllschaften nachgewiesen, deren Vermögen Gegenstand
eines Konkurs- oder Vergleichwerfahrens ist, im Gegensatz 

^ß 
Statistik der Kapitalgesellschaften jedoch auch sol-

che Gesellschaften, die bereits aufgelöst sind.
Die in der Statistik der Kapitalgesellschaften nachgewieseneq Gesellschaften entsprechen - soneit diese auch kör-
perschaftsteuerpflichtig und nicht von der Zahlungder Körperschaftsteuer befreit sind und von der unter-
schiedlichen Berücksichtigung der Kolonialgesellschaften abgesehen - mit Ausnahme der aufgelösten Gesellschaf-
ten - den Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien, Kolonialgesellschaften, zu denen in der Kör-
perschaftsteuerstatistik Daten nachgewiesen nerden. .
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Die Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Alctien zählen zu den >>> Kapitalgesellschaften
(Statistik der Kapitalgesellschaften). Die Kapitalgesellschaften umfassen außerdem noch die >>> Gesellschaften
mit beschränkter Haftung (Statistik der Kapitalgesellschafren).
Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien und Unternehmen in der Reclrtsform einer Aktien-
gesellschaft bzw. KG auf Aktien (Arbeitsstättenzählung 1987) sind äihnlich abgegrenn:
Nur in der Statistik der Kapitalgesellschaften urerden Alctiengesellschaften (Kommanditgesellschaften auf Aktien)
erfaßt, die zwar im Handelsregister eingetragen und nicht aufgelöst sin{ aber keine eigenen Beschäftigten haben
(ruhende oder Mantelgesellschaften). Nur in der Arbeitsstjittenzäihlung werden Unternehmen erfal}t, deren Eintra-
gung in das Handelsregister als Aktiengesellschaft (Kommanditgesellschaft auf Aktien) vorgesehen, aber noch
nicht erfolgt ist und die schon eigene Beschäftigte haben, sowie Aktiengesellschaften (Kommanditgesellschafren
auf Aktien), die schon aufgelöst sind, aber noch über eigene Beschäftigte verfügen.

Akutlrrankenhäuser

Krankenhausstatistik
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Zu den Akutkrankenhäusern zählen Krankenhäuser der folgenden fiachlichen Ausrichtungen:
Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegenzte Fachabteilungen,
All gemeine K rankenhäuser mit abgegrenäen Fachabtei I ungen,
Krankenhäuser fü r innere Krankheiten,
Krankenhäuser für Infektionskrankheiten, Säuglings- und Kinderkrankenhäuser,
Krankenhäuser für Chirurgie, Urologie, Neurochirurgie sowie Zahn- und Kieferkrankheiten,
Unfallkrankenhäuser,
Orthopädische Krankenhäuser,
Gynäkologisch-geburtshilfl iche Krankenhäuser
Entbindungsheime,
Krankenhäuser für Hals-, Nasen-, Ohrenkrankheiten,
Krankenhäuser für Augenkrankheiten,
Krankenhäuser für Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Krankenhäuser für Röntgen- und Strahlenheilkunde und
Sonstige Fachkrankenhäuser für Akut-Kranke.
Zu den Akutkrankenhäusern rechnen z.B. auch Bundeswehrkrankenhäuser mit entsprechender fachlicher Ausrich-
tung.
Fachabteilungen sind Abteilungen in Krankenhäusern, die nach Fachdisziplinen abgegrenzt sind, von Fachärzten
dieser Disziplinen ständig verantwortlich geleitet werden und ständig mit besonderen Behandlungseinrichtungen
ausgestattet sind.
Nicht als Fachabteilung rechnen Einrichtungen zur stationären Behandtung die ständig für die gleiche Fachrich-
tung zur Verfügung stehen und räumlich gegen andere Krankenhauseinrichtungen abgeschlossen sind (sog. Fach-
stationen).

Anderungen im Zeitablauf:
Bundeswehrkrankenhäuser zählen erst seit l97l an den Akutkrankenhäusern.

Begriffsbeziehungen:
Während zu den Akutkrankenhäusern vorwiegend Krankenhäuser rechnen, die auf die Behandlung kurdristiger
Krankheiten ausgerichtet sin( zählen zu den >>> Sonderkrankenhäusern (Krankenhausstatistik) vorwiegend
Krankenanstalten für langfristig Kranke.
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Alleinstehende

Wohngeldstatistik
Datennachweis: 1965- 1990

Begriffsinhalt:
>>> Wohngeldempfänger, in deren Haushalt keine bei der Wohngeldgewährung zu berücksichtigenden
>>> Familienmitglieder wohnen.
Wohngeldempfänger sind Personen, die im Berichtszeitpunkt einen bewilligten Anspruch auf die Geuährung von
Wohngeld haben.

Antragberechtigt für die Gewährung von Wohngeld sind im allgemeinen Mieter und Nutzungsberechtigte von
Wohnraum, Heimbewohner, in Beherbergungsbetrieben untergebrachte Personen mit mietähnlichem Nutzungsver-
hältnis sowie Eigentümer im eigenen Haus, Eigenttimer von Eigentumswohnungen und Inhaber eines eigentum-
sähnlichen Dauerwohnrechts.
Als Familienmitglieder des Antragberechtigten gelten der Ehegatte, Verwandte und Verschwägerte in gerader Li-
nie, Verwandte und Verschwägerte zweiten oder dritten Grades in der Seitenlinie, Pflegekinder ohne Rücksicht auf
ihr Alter sowie Pflegeeltern.
Familienmitglieder rechnen zum Haushit des Antragberechtigten, u,enn sie mit ihm eine Wohn- und Wirtschafts-
gemeinschaft führen, d.h. Wohnraum gemeinsam bewohnen und sich garu cdrer teilweise gemeinsam mit dem täg-
lichen Lebensbedarfversorgen. Dies gilt auch dann, wenn sie vorübergehend abwesend sind. Vorübergehend abwe-
send sind Familienmitglieder, wenn der Familienhaushalt auch uährend der Abwesenheit Mittelpunkt ihrer Le-
bensbeziehungen bleibt, z.B. solange die abwesenden Angehörigen noch für ihre Lebenshaltung überwiegend von
anderen zum Haushalt rechnenden Familienmitgliedern unterstützt werden.

Begriffsbeziehungen:
Da Wohngeld nur dem jeweils antragberechtigten Haushalts-(Familien-)Mitglied gewährt werden kann, können
Wohngeldempfänger auch als Haushalte aufgefaßt werden, die Wohngeld beziehen; sie können daher nach der
Größe des Haushalts (Zahl der Familienmitglieder) untergliedert werden. Jedoch bestehen zwischen einem Allein-
stehenden, der Wohngeld bezieht, und einem >>>.Einpersonenhaushalt (Volks- und Berufszählung 1970) sowie ei-
ner >>> Einpersonenwohnpartei (Gebäude- und Wohnungszäihlung 1968) Unterschiede in der begrifflichen Ab
grenzung: Als alleinstehender Wohngeldempfänger ziihlt eine Person, die Wohngeld bezieht, nur dann, wenn sie in
einem Privathaushalt ohne solche Familienmitglieder wohnt, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berück-
sichtigt werden, oder wenn sie Bewohner eines Heimes im Sinne des Heimgesetzes ist; in der Bevölkerungs- und
Wohnungsstatistik rechnen dagegen als Einpersonenhaushalte bzw -wohnparteien alle Personen, die allein - d.h.
weder mit Familienangehörigen noch mit familienfremden Personen - wohnen und wirtschaften. Ein alleinstehen-
der Wohngeldempfänger kann daher auch in einem Mehrpersonenhaushalt bzw. in einer Mehrpersonenwohnpartei
wohnen.
Zu beachten ist jedoch, daß Wohngeld nur für jeweils eine Wohnung des Antragberechtigten gewährt werden kann,
während zu den Personen in Privathaushalten auch Personen rechnen, für die der betreffende Haushalt ein zweiter
Wohnsitz darstellt (2.B. bei Studenten mit zneiter Unterkunft am Studienort, bei Handlungsreisenden usw.).

Allgemeine Dienste

Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung der Aufgabenbereiche
>>> Politische Führung und zentrale Verwaltung
>>> Ausuärtige Angelegenheiten,
>>> Verteidigrrng
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>>> Öffentliche Sicherheit und Ordnung
>>> Rechtsschutz.

Einzelheiten sind den jeweiligen Erläuterungen zu diesen Aufgabenbereichen zu entnehmen.

Anderungen im Zeitabtauf:
Im kommunalen Bereich liegen Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und mehr Einwohnern und die Gemeinde-
verbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. HaushaltsansaEstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben für
- Allgemeine Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (Finanzausgleich zwischen den Ltindern, Kommu-

naler Finanzausgleich); Bundeszuschuß an Berliner Haushalt; Erg)nzungszuweisungen des Bundes an finanz-
schwache Länder, allgemeine Umlagen (Landesumlage, Bezirks-, Kreis-, Amts-, Samtgemeinde- und Verbands-
gemeindeumlagen, sonstige allgemeine Umlagen);

- Zinsen, Tilgung von Schulden an Verwaltungen und andere Ausgaben in Zusammenhang mit der Schuldenauf-
nahme (2.B. Disagio, An- und Rückkauf von Schuldurkunden, Geldbeschaffirngskosten);

- Versorgung der Beamten, Richter, Soldaten der Bundesrrchr, Angestellten und Arbeiter, Versorgung nach §l3l Grundgesetz; Emeritenbezüge der Hochschullehrer; Beiträge an Versorgungskassen (nicht Zuführungen an
eigene Versorgungskassen ohne Sonderrechnung);

- Ausgaben für Beihilfen, Unterstützungen und Fürsorgeleistungen an Beamte, Richter, Soldaten, Angestellte, Ar-
beiter und Versorgungsempfänger (sourcit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet);

- sonstige Zwecke verschiedener Art, die nicht einer Funktion zugeordnet werden können; global veranschlagte
Mittel, Verstärkungsmittel u. ä.

Anderungen im Zeitablauf:
In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und mehr
Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

Allgemeine Lebenshilfen

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen, die bei Vorliegen besonderer wirtschaftlicher oder sozialer Notlagen zugewendet werden, z.B. Rese
zialisierung Familienberatung Empf?ingniwerhütung und Schwangerschaftsabbruch.
Zu den Leistungen für die allgemeine Lebenshilfe, die in besonderen Notlagen gewährt werden oder die der sozia-
len Eingliederung dienen, zählen vor allem Leistungen der >>> Sozial- und >>> Jugendhilfe, ferner die sogenann-
ten sonstigen Hilfen, die von der >>> Krankenversicherung als äraliche Beratung und Hilfe zur Empfängnisrege-
lung erbracht werden.
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Im einzelnen gehören hierzu >>> Hilfen zum Lebensunterhalt, die freiwillige Erziehungshilfe und Fürsorgeerzie-
hung im Rahmen der Jugendhilfe, die Beratung in Fragen der Empfängrrisregelung und Leistungen bei Schwanger-
schaftsabbruch sowie Hilfen bei besonderen sozialen Schwierigkeiten und Weihnachtsbeihilfen.
Zu den Leistungen der allgemeinen Lebenshilfe zählen ferner der in den Wintern 1973t74 und 1979180 gewährte
Heizölkostenzuschuß, Steuerermäßigungen und Leistungen der Freizeithilfe, der politischen Bildung sowie der in-
ternationalen Begegnung und Jugendschutz, Erstattung von Beiträgen zur Rentenversicherung an Rückwanderer
aus Nicht-EG-Staaten.

Allgemeines Grund- und Kapitalvermögen, Sondelrermögen

. 1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1974

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben

- für Wohn- und Geschiiftsgrundstücke, für unbebaute Grundstücke @auland, Einzelgrundstücke) und grund-
stücksgleiche Rechte @rbbaurecht, Erbpachtrecht), soweit diesb Ausgaben nicht anderen Aufgabenbereichen zu-
geordnet sind;

- für den eigenen Wohnungsbau der Gemeinden/Gemeindeverbände;
- von Bund und Ländern, die sich auf Geldvermögensbestände (Wertpapiere, Bankguthaben) beziehen;
- für den Erwerb von Beteiligungen, die nur der Kapitalanlage dienen;
- für Erbschaften des Fiskus;
- für rechtlich unselbständiges Stiftungsvermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet), Gemein-

degliedervermögen, rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen der Gemeinden/
Gemeindeverbände mit Sonderrechnung.

Der >>> Lastenausgleichsfonds und da< >>> ERP-sondervermögen sind eigene finanzstatistische Darstel-
lungsebenen. Andere Sondervermögen des Bundes und der Länder mit Sonderrechnung sowie die öffentlichen
Krankenhäuser und Hochschulkliniken mit kaufmännischem Rechnungswesen sind entsprechend ihrer Aufgaben-
stellung den Ausgaben und Einnahmen des Bundes, der Länder und der Gemeinden/Gemeindeverbände eingesetzt.
Nicht nachgewiesen werden die Sondervermögen des Bundes @undesbahn, Bundespost), die als Wirtschaftsunter-
nehmen behandelt werden. In den Datenreihen der Rechnungsstatistik bis 1973 sowie der Haushaltsansatzstatistik
sind diese Ausgaben mit den Ausgaben für >>> Wirtschaftsunternehmen zusammengefaßt.

Nlgemein-medizinische Indikation

Schwangerschaftsabb ruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Indikation nach § 2l8a Absatz I Nr. 2 des Strafgesetzbuches (StGB) als Begründung für einen
>>> Schwangerschaft sabbruch.
Eine allgemein-medizinische Indikation nach § 2l8a Absatz I Nr. 2 liegt vor, u,enn der Abbruch der Schwanger-
schaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebenwerhältnisse der Schwangeren nach ärzt-
licher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträch-
tigung des körperlichen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht aufeine andere
für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.
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Schwerwiegende Beeinträchtigungen des körperlichen Gesundheitszustandes können z.B. Nieren-, Herzkrankhei-
ten oder Krebs darstellen.
Aus statistischen Gründen werden die allgemein-medizinischrir Indikation, die hauptsächlich auf die körperliche
Situation der Schwangeren abgestellt ist und die >>> psychiatrische Indikation, die am seelischen Gesundheitszu-
stand orientiert ist, getrennt aufgeführt. Sie werden arsammen als medizinische Indikation bezeichnet.

AIter

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Altersruhegelder (unter Berücksichtigung der flexiblen Altersgrenze); ferner Renten und rentenähnliche Leistun-
gen, die nicht Altersruhegelder sind, an Personen jenseits der für dac Altersruhegeld geltenden Altersgrenze, unab
hängg davon, aus welchem Anlal! die Leistungen ursprünglich zugebilligt wurden.
Bei den Leistungen für Alter handelt es sich im u,esentlichen um Einkommensleistungen wie Altersrenten, Ruhe-
geld, Witu,en- bzw. Witwerrenten, Invaliditätsrenten, Entschädigungsrenten, >>> Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
>>> Steuerermäßigungen. Dabei wird der gtößte Teil der Leistungen von den Versicherungsträgern und nach dem
beamtenrechtlichen System durch die >>> Pensionen erbracht. Dant z-ählen auch die Leistungen an
>>> Hinterbliebene für Frauen, die das 60. und für Männer, die das 65. Lebensjahr überschritten haben.

Familienzuschläge sind den Leistungen für >>> Kinder und für >>> Ehegatten zugeordnet, bei denen auch die ent-
sprechenden Leistungen nach dem Beamten und Tarifoertragsrecht des öffentlichen Dienstes nachgewiesen wer-
den.
Im Sozialbudget rechnen die Leistungen bei Alter gemeinsam mit den Leistungen für Hinterbliebene zu den Lei-
stungen im Rahmen de5 Funktion "Alter und Hinterbliebenö".

Altershilfe für Landwirte

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Landwirtschaftliches Altersgeld, das den landwirtschaftlichen Unternehmern, deren EhegStten, Witwen und Wit-
wern, eine Grundsicherung für daq Alter und bei vorzeitiger Erwerbsunfähigkeit bietet sowie die Landabgaberente
und die Nachentrichtungszuschüsse als strukturwirksame Sozialmaßnahmen.
Nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte rr,erden folgende Rentenleistungen erbracht:

- bei Aufgabe des Unternehmens'Altersgelder und vorzeitige Altersgelder an ehemalige landwirtschaftliche Unter-
nehmer und deren hinterbliebene Eheg2tten, Hinterbliebenengelder und Waisengelder,

- bei Weiterbewirtschaft ung des Unternehmens Übergangshi lfe,
- seit dem l. Januar 1986 Altersgelder an mitarbeitende Familienangehörige, deren hinterbliebene Ehegatten und

Waisen. I

Bei strukturverbessernder Abgabe des Unternehmens bis Ende 1983 wird Landabgabenrente gewährt, ab l. Januar
1984 wird diese Leistung nicht mehr neu bewi[igt. Außerdem werden bei Krankheit oder Behinderung Rehabilita-
tionsmalJnahmen einschl. Betriebs- und Haushaltshilfe erbracht und bei Tod des Unternehmers zur Weiteführung
des Unternehmens Betriebs- und Haushaltshilfe gewährt. Bei Berufswechsel des Unternehmers werden Zuschüsse
zur Nachentrichtung von Beiträgen zur gesetzlichen Rentenversicherung aus Bundesmitteln gezahlt
Träger der Altershilfe für Landwirte sind die landwirtschaftlichen Alterskassen. Eine Versicherungspflicht besteht
für alle landwirtschaftlichen Unternehmer, sofern sie nicht anderweitig ihre soziale Sicherheit gefunden haben.
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Die Geldleistungen der Altershilfe urcrden wie die Renten der gesetzlichen Rentenversicherung angepaßt, wobei der
Bundesanteil hinftig nur noch etwa z$/Ei Drittel betragen wird. Die Aufircndungen für die sozialen Mallnahmen
zur Strukturverbesserung einschl. der erforderlichen Verwaltungskosten trägl der Bund; dabei werden die Zuschüs-
se berücksichtigt;die der Europäsche Ausgleichs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (EAGFL) zahlt.

Amtsberechtigte Fernsprechnebenanschlüsse

Statistik der Deutschen Bundespost
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Fernsprechstellen, die nicht unmittelbar, sondern über andere Fernsprechstellen (Hauptanschlüsse) mit den Ver-
mittlungsstellen des öffentlichen Fernsprechnetzes verbunden sind.
Ausgewiesen wird die Zahl der amtsberechtigten Fernsprechnebenanschlüsse am Jahresende.
Fernsprechnebenanschlüsse, die nicht mit den Vermittlungsstellen des öffentlichen Fernsprechnetzes verbunden
sind, u,erden nicht erfaßt

Begriffsbeziehungen:
lm Unterschied zu den amtsbrechtigten Fernsprechnebenanschlüssen sind die >>> Fernsprechhauptanschlüsse
(Statistik der Deutschen.Bundespost) unmittelbar an dac Fernsprechnetz angeschlossen.

Anbau auf dem Ackerland

Bodennutzungshaupterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Vollständige Untergliederung der >>> Anbauflächen im Hauptanbau.
Bei der Untergliederung wird nach folgenden Pflanzengruppen unterschieden: >j> Getreide, Hülsenfrüchte,
>>> Hacldrüchte, Gemüse einschl. Erdbeeren und andere Gartengewächse, Handelsgewächse, >>> Futterpflanzen,
Gründüngung und Schwarzbrache.
Nachgewiesen werden Anbaufläichen für Winterweizen, Sommerneizen, Roggen, Wintermenggetreide, Winterger-
ste, Sommergerste, Hafer, Sommermenggetreide, Körnermais, Ackerbohnen, Frühkartoffeln, mittelfrühe und späte
Kartoffeln, Zuckerrüben, Runkelrüben, Winterraps, Sommerraps und Rübsen, Hopfen, Rüben und Gräser zur Sa-
mengewinnung Klee (einschl. Kleegras, Luzerne und Gemisch), Grasanbau, Grün- und Silomais, außerdem auch
alle möglichen Sammelpositionen dieser Fruchtarten.
Erfaßt werden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab I ha Betriebsfläche und Gesamdlächen ab I h4 die garu
oder teilneise land- oder forstwirtschaftlich genuta werden, land- und forsmrirtschäftliche Betriebe unter I ha Be-
triebsfläche und Gesamdlächen unter I ha mit bestimmten Mindesterzeugungseinheiten sowie sonstige Flächen auf
denen Reben, Obst, Gemüse, Zierpflaruen oder Baumschulerzeugnisse für den Verkauf angebaut r+erden.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1978 Erfassung sämtlicher Anbauflächen durch Befragung der Betriebe ab 0,5 ha Gesamffläche und
Feststellung der übrigen Flächen durch die Gemeinden.
Bis 1969 ist das nicht mehr beackerte und nicht mehr bewirtschafrete Ackerland in der Position Gründüngung und
Schwarzbrache enthalten.
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Anbaufläche

Bodennutzungshaupterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
>>> Ackerland untergliedert nach angebauten Fruchtarten.
Die im Besitz von >>> landwirtschaftlichen Betrieben befindliche Anbaufläche wird nach der Fläche der folgenden
Feldfrüchte unterschieden: Getreide, Hülsenftüchte, Hacldüchte, Gemüse, Erdbeeren und andere Gartengewächse
(Feldgemüse und Gartengewächse), Handelsgewächse, Futterpflanzen (Anbau auf dem Ackerland) sowie Gründün-
gung und Schwarzbrache.
Nachgewiesen werden die Anbauflächen von Weizen (Winter- und Sommerweizen einschl. Spelz), Roggen
(Winter- und Sommerroggen), Gerste (Winter- und Sommergerste), Hafer, Kartoffeln (frühe, mittetfrühe und spä-
te), Zuckerrüben sowie von Klee, Kleegras, Luzerne, Klee-Luzerne-Gemisch.

Begriffsbeziehungen :'

Die sowohl unter der Anbaufläche im Jahre l97l als auch unter dem Ackerland (Landwirtschafrszählunglg7l)
nachgewiesenen Flächen der Getreidearten Weizen, Roggen, Gerste und Hafer sowie der Kartoffeln sind miteinan-
der vergleichbar, wenn man von der in der Bodennutzungshaupterhebung tieferen Abschneidegrenze absieht.

Anbauflächen von Blumen und Ziergehölzen

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Jede Fläche, von der im Laufe des Erhebungsjahres Blumen und Ziergehölze (außer Rosen) für den Verkauf ge-
wonnen werden.
Zu den "Anbauflächen von Blumen zum Schnitt in Unterglasanlagen" zählt jede Fläiche unter Glas oder Kunststoff,
von der Blumen für den Verkauf als Schnittware gewonnen werden.
Zu den " Anbauflächen von Blume n und, Ziergehölzen zum Schnitt auf dem Freiland" zählt jede Fläiche auf dem
Freilan4 von der Blumen und Ziergehölze (außer Rosen) für den Verkauf gewonnen werden.

Anbauflächen von Erdbeeren

Ernteberichterstattung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Jede im Erhebungsjahr der Ernte von Erdbeeren für den Verkauf dienende und zur Neüanpfl an ngvorgesehene
Fläche auf dem Freiland.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1969 erstreckte sich die Erhebung auf den Anbau zu Eru,erbszwecken, der den Anbau in Anstalten und Unter-
nehmen, deren Erdbeeranbau eigenen Einrichtungen für Gemeinschaftwerpflegung diente sowie für Versuchs-
zwecke an wissenschaftlichen Instituten einschloß. Seitdem werden nur noch die Erdbeerflächen erfaßt, deren
Ernte für den Verkauf bestimmt ist, um eine genauere Vorstellung von der reinen Marktproduktion zu erhalten.
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Anbaufl ächen v on Zierpfl anzen

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Jede im Laufe des Erhebungsjahres dem Anbau von Blumen undZierpflanzen für den Verkauf dienende Fläche
unter Berücksichtigung der Mehrfachnutzung durch Vor-, Zwischen- und Nachkulturen.
Die dem Anbau vonZierpflanzen dienende Fläche auf dem Freiland wird unter "Anbauflächen von Zierpflanzen
auf dem Freiland" nachgewiesen und untergliedert nach Vermehrungs- und Anzuchfflächen, Aufstellungsflächen
von Topf- und Ballenpflanzen sowie Anbauflächen von Blumen und Ziergehölzen zum Schnitt.
Die dem Anbau vonZierpflanzen dienende Fläche in festen oder beweglichen Gewiichshäusern und Frühbeeten mit
Eindeckung aus Glas oder Kunststofrwird unter "Anbauflächen von Zierpflanzen in Unterglasanlagen" nachgewie-
sen und untergliedert nach Vermehrungs- und Anzuchdlächen, Anbauflächen von Blumen zum Schnitt, Beet- und
Balkonpflanzen sowie nach Stückzahlen in Topf- und Ballenpflanzen. Ermittelt werden jeweils nur die Flächen
bzw. Stückzahlen, auf denen bzw. die als verkaufsfertige Erzeugnisse (außer Maiblumen) im Erhebungsjahr ge-
wonnen werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1 969 erstreckte sich die Erhebung auf den Anbau zu Erwerbszvvecken, zu dem auch der Anbau für öffentliche,
gemeinnützige und wissenschaftliche Zwecke, wie z. B. in Stadtgärtnereien und Instituten, rechnete. Seitdem ner-
den nur noch die Flächen des Anbaus von Blumen undZieryflaruen zum Zwecke des Verkaufs erfaßt, um eine ge-
nauere Vorstellung von der reinen Marktproduktion zu erhalten.

Anbaufläche von Gemüse

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Jede im Laufe eines Kalenderjahres dem Anbau von Gemüse für den Verkauf dienende Fläche unter Berücksichti-
gung der Mehrfachnutzung durch Vor-, Haupt- und Nachanbau, untergliedert nach Gemüsearten.
Berücksichtigt sind nur Gemüsearten, deren Anbau auf Bundesebene von gewisser Bedeutung ist.
Die dem Anbau von Gemüse dienende Fläche auf dem Freiland wird unter "Anbaufläche vön Gemüse auf dem
Freiland", die den Anbau von Gemüse dienende Fläche in festen oder beweglichen Gewächshäusern und Frühbee.
ten mit Eindeckung aus Glas oder Kunststoff(ohne Freilandflächen mit Folienabdeckung) unter "Anbaufläche von
Gemüse in Unterglasanlagen" nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1969 erstreckte sich die Erhebung auf den Anbau zu Erwerbsznecken, der den Anbau in Anstalten und Unter-
nehmen, deren Gemüsebau eigenen Einrichtungen für Gemeinschaftwerpflegung diente sowie für Versuchszwecke
an wissenschaftlichen Instituten einschloß. Seitdem werden nur noch die Flächen des Anbaus von Gemüse zum
Zwecke des Verkaufs erfallt, um eine genauere Vorstellung von der reinen Marktproduktion zu erhalten.
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Angelernte und ungelernte Arbeiter

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Arbeiter ohne Facharbeitertätigkeit, einschließlich der >>> Fachu,erker und Werker im Baugewerbe.
Zu den Fachnerkern und Werkern zählen Arbeiter, die angelernte Spezialtätigkeiten ausüben oder bestimmte
Melkmale solcher Tätigkeiten efüllen, ferner Krafffahrer, die lediglich riber Fahrpraxis verfügen, Baumaschinisten
und Maschinenfachurcrker sowie Arbeiter, die einfache Bauarbeiten verrichten.

Begriffsbeziehungen:
Die angelernten und ungelernten Arbeiter entsprechen in der Qualifikation ihrer Tätigkeit weitgehend den Fach-
werkern und Werkern (Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhaupt-
gewerbe (einschl. Fertigeilbau)).

Angestellte

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Alle nicht beamteten Gehaltsempfänger, die überwiegend eine kaufmännische, büro bzw. verwaltungsmäißige, hö
here technische oder überwiegend leitende oder sonst gehobene Tätigkeit ausüben.

l.l Volks- und Benrfszählung 1987

1.2 Gebäude- und Wohnungszählung 1987

1.3 Mikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Angestellten ist grundsätzlich die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung
im Arbeitsvertrag und nicht die Beitragspflicht oder Mitgliedschaft in der Angestelltenrentenversicherung maßie-
bend.
Zu den Angestellten "ä!len-auch leitende Angestellte und Direktoren großer Betriebe, sofern sie nicht Miteigentü-
mer sind. Ebenfalls zu den Angestellten rechnen Personen mit den Berufsbezeichnungen "Versicherungsbeaitter',,
"Betriebsbeamter" oder "Bankbeamter", soweit sie nicht in einem öffentlich rechtlichen Dienswerhätnis stehe,
(2.B. bei der Deutschen Bundesbank)
Angestellte mit Beamtenbesoldung z.B. bei Sozialversicherungsträgern oder kommunalen Spitzenverbänden, gel-
ten ebenfalls als Angestellte.
Werkmeister sind in der Regel Angestellte, auch wenn sie ihre Versicherung in der Rentenversicherung für Arbei-
ter beibehalten haben. Dasselbe gilt auch für Angestellte, die aufgrund ihreilangiährigen Zugehörigfiei-t zum Be-
trieb vom Arbeiter- in das Angestelltenverhältnis übernommen wurden und weiterhin Beitrale zur
>>> Rentenversicherung der Arbeiter zahlen.
Hausangestellte sind meistens in der Rentenversicherung für Arbeiter versichert und rechnen in der Regel zur
Gruppe der >>> Arbeiter. In seltenen Fällen sind sie im AngestelltenverhäItnis (meistens dann als Hauidame be-
zeichnet) und in der >>> Rentenversicherung für Angestellte versichert.
Gemeindeschwestern (Nonnen und Diakonissen), die von ihrem Mutterhaus versorgt urcrden, zählen wie die Non-
nen und Ordensbrüder in ihren Häusern als Angestellte. Mit Ausnahme der Geistliähen der evangelischen und rö
misch katholischen Kirchen werden alle Geistlichen und Sprecher von Religionsgemeinschaften iu den Angestell-
ten,gezählt.
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 7.

2. Beschäftigtenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
für die Zuordnung von >>> sozialversicherungspflichtig Beschäftiglen zu den Angestellten ist primär die Bei-
tragspflicht zur Angestelltenrentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung
i m Arbeitsvertrag mafJgebend.

Personen, die als >>> Auszubildende oder zu ihrer Ausbildung im Angestelltenverhältnis beschäftigt sind, werden
ebenfalls den Angestellten zugeordnet. Zu diesem Personenkreis zählen neben den Auszubildenden nach dem Be-
rufsbildungsgesetz vom 14.08. 1969 auch Anlernlinge und Teilnehmer an den von der Bundesanstalt für Arbeit ge-
ftirderten Maflnahmen zur benrflichen Fortbildung Umschulung und betrieblichen Einarbeitung.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 7.

3. Arbeitsstättenzählung 1970

Begriffsinhalt:
für die Zuordnung zu den Angestellten ist grundsätzlich die Beitragspflicht zur Angestelltenrentenversicherung
und nicht die Art der ausgeübten Tätigkeit maftgebend. Als Angestellte gelten auch Personen, die aufgpnd gesetz-
licher Bestimmungen von der Beitragspflicht zur Angestelltenrentenversicherung befreit sind.

Zu den Angestellten zählen auch leitende Angestellte, Direktoren, Betriebsleiter u.dgl., die nicht Inhaber oder Mit-
eigenti,imer sind und im Angestelltenverhätnis stehen. Ebenfalls zu den Angestellten rechnen mithelfende Famili-
enangehörige, die im Betrieb tätig sind und Gehalt beziehen, sowie Personen mit den Berufsbezeichnungen
"Versicherungsbeamter", "Bankbeamter" oder "Betriebsbeamter", soweit sie nicht in einem öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehen (2.B. bei der Deutschen Bundesbank).

Mit Ausnahme dbr Geistlichen der evangelischen und römisch-katholischen Kirchen werden alle Geistlichen und
Sprecher von Religionsgemeinschaften als Angestellte gezählt.

Nicht zu den Angestellten rechnen Auszubildende in kaufmännischen, technischen und Verwaltungsberufen,
einschl. der Praktikanten und Volontäre.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 7.

4. Wohngeldstatistik
Datennachweis: 1965 - 1990

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Angestellten ist grundsätzlich die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung
im Arbeitsvertrag und nicht die Beitragspflicht in der Angestelltenrentenversicherung maßgebend. Ferner ist vor-
ausgesetzt, daIJ diese Personen aus ihrer Tätigkeit als Angestellte ihr hauptsächliches Einkommen beziehen. Zu den
Angestellten zählen auch kaufmännische, technische und Verwaltungsauszubildende sowie Praktikanten und Vo-
lontäe. Nachgewiesen werden >>> Wohngeldempfänger, die zu den Angestellten rechnen. Wohngeldempfänger
sind Personen, die für sich - und ggf. ihre bei der Gewährung von Wohngeld zu berücksichtigenden
>>> Familienmitglieder Wohngeld beziehen. Insoweit können unter den Angestellten auch Haushalte verstanden
werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltworstände Angestellte si nd.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 7.
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5. Statistik des Kraftfa h nzeug- und K raftfa h zeu gan h än gerbestan des
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Angestellten ist grundsätzlich die Beitragspflicht zur Angestelltenrentenversicherung
und nicht die Art der ausgeübten Tätigkeit maftgebend. Als Angestellte gelten auch Personen, die aufgrund gesitz-
licher Bestimmungen von der Sgillegspflicht zur Angestelltenrentenversicherung befreit sind. Zu den Angestellten
rechnen auch Auszubildende in kauftrännischen, technischen und Verwaltungsberufen, einschl. der prakrikanten
und Volontäe. Nachgewiesen wird der >>> Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern, darunter der Fahrzeugbestand
der Angestellten. Als Fahrzeughalter gilt derjenige, auf den des Fahrzeug zugelassen wird. Halter und Eigenttimer
eines Fahrzeuges müssen nicht identisch sein.

Anderungen im Zcitablauf:
Von 1952 bis 1967 wird der Bestand an >>> Lastkraftwagen der Angestellten im Lastkraftwagenbestand der
>>> Beamten nachgewiesen. Im Jahre 1954 ist im Bestand an >>> Krafträdern der Angestellten auch der Krafträ-
derbestand der >>> Arbeiter enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 7.

6. Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersemester 197 617?

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen werden deutsche >>> Studienanfänger, die auf den Immatrikulationspapieren als letzte berufliche
Stellung des Vaters (der Mutter) "Angestellte(r)" eingetragen haben. Die berufliche Stellung äes Vaters (der Mut-
ter) wird auch berücksichtigt, nenn diese(r) bereits verstorben ist.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 7.

7. Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
In einem privatrechtlichen Arbeitsvertragwerhätnis Beschäftigte, die regelmäßig in der >>> Rentenversicherung
für Angestellte versicherungspflichtig und nicht Lohnempfänger sind.
Zu den Angestellten zählen auch angestelltenversicherungspflichtige Auszubildende, ferner Lernschwestern/-
pfleger undPflegehilfeschüler sowie Personen, die für eine Ausbildung im Beamtenverhältnis vorbereitet werden
(2.B. Verwaltungspraktikanten, Verwaltungslehrlinge) und noch nicht mit Ernennungsurkunde zu Beamten auf
Widemrf ernannt worden sind.
Im Bereich des mittelbaren öffentlichen Dienstes werden neben Tarifangestellten auch Dienstordnun!,s-Angestellte
@GAngestellte), die nicht sozialversicherungspflichtig sind, beschäftigt.

Begriffsbeziehungen:
In der Statistik des Krafffahrzeu9- und Krafffahrzeuganhängerbestandes werden keine.Personenzahlen, sondern
Fahrzeugbestände von Angestellten nachgewiesen; in der Wohngeldstatistik werden Wohngeldempfängerhaushalte
nachgewiesen, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltworstände Angestellte sind; in der Gebäude- und Woh-
nungpzählung 1987 werden Haushalte nachgewiesen, deren >>> Bezugsperson @erson, die überwiegend zum Un-
terhalt des Haushalts beiträgt) Angestellte(r) ist; in der Studentenstatistik handelt es sich um deutsche Studienan-
fünger, die auf den Immatrikulationspapieren als berufliche Stellung des Vaters (der Mutter) "Angestellte(r)" eing+
tr€en haben.

Während in der Volks- und Berufszählung sowie in der Gebäude und Wohnungszählung 1987, im Mikrozensus
und in der Wohngeldstatistik für die Zuordnung zu den Angestellten die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw die
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Vereinbarung im Arbeitsvirtrag maflgebend ist, ist für die Zuordnung zu den Angestellten in den anderen o.g. Sta-
tistiken die Beitragspflicht in der Angestelltenrentenversicherung entscheidend.

Angestellte und Beamte

1. Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

2. Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

3. Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und WasselTersorgung
Datennachweis: ab 1977

4. Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Enelgie und

Wasserversorgung
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung der Angestellten, Beamten und der kaufinännisch, technisch und Verwaltungsauszubildenden.

Für die Zuordnung zu den Angestellten ist die Beitragspflicht zurbzv,t. die Mitgliedschaft in der Angestelltenren-
tenversicherung maßgebend. Zu den Angestellten zählen auch Gesellschafter, Vorstandsmitglieder und andere lei-
tende Kräfte, sonrcit sie vom befragten Unternehmen Bezüge erhalten, die steuerlich als Einkünfte aus nichtselb
ständiger fubeit anzusehen sind.

Zu den Beamten zählen Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis des Bundes, der
Länder, der Gemeinden oder sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts stehen, in das sie durch eine Anstel-
lungs-@rnennungs-)Urkunde berufen worden sind. Einbezogen sind auch Beamtenanuärter und Beamte im Vorbe-
reitungsdienst.
Kaufmännisch, technisch und Verwaltungsauszubildende sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages
nach dem Berufsbildungsgesetz in anerkannten kaufmännischen, technischen oder Verw'altungsberufen ausgebildet
werden.

Einbezogen werden auch Erkrankte, Urlauber sowie Personen, die Übungen bei der Bundeswehr ableisten und alle
sonstigen vorübergehend Abwesenden, streikende und von Aussperrungbetroffene Personen, solange das Arbeits-
verhältnis nicht gelöst ist, ferner Teilzeitbeschäftigte und Kurzarbeiter, das Personal auf Bau- und Montagestellen,
Fahrzeugen usw. sowie Arbeitskräifte, die von anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleisrung gemäß dem
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz übrlassen werden (2.8. Zeit&,schäftigte für Bürotätigkeiten).

Nicht einbezogen werden die im Ausland Beschäftigten, zum Grundwehrdienst einbenrfene Personen, Zivildienst-
leistende, Strafgefangene sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragle anderer Unternehmen im meldenden Unterneh-
men Montäge. oder Reparaturarbeiten durchführen. Nicht einbezogen werden außerdem Angestellte, Beamte und
Auszubildende, die in keinem festen Gehaltwerhältnis zum befragten Unternehmen stehen und nur regelmäßig
zeitweise bestimmte Arbeiten durchführen (2.B. als Schriffiihrer, Kassierer), ebenso Angestellte, Beamte und Aus-
zubildende von sog. Bruttounternehmen, die im Unternehmen nur nebenbei stundenweise tätig sind. Bruttounter-
nehmen sind Versorgungsunternehmen, die nicht in eigener Rechtsform betrieben und mit allen ihren Einnahmen
und Ausgaben brutto in der gemeindlichen Haushaltsrechnung geführt werden.

Angestellte, Beamte und Auszubildende in Angestelltenberufen, die in mehreren fachlichen Unternehmensteilen
bzw. in mehreren Betrieben oder fachlichen Betriebsteilen tätig sind, werden auf diese anteilmäßig aufgegliedert

IndeiErhebungbeidenGasversorgungsunternehmen(l950bis 1974)undderErhebungbeidenöffentlichen
Elektrizitätsversorgungsunternehmen (1950 bis 1974) wurde die Zusammenfassung der Angestellten, Beamten
sowie der kaufmännisch, technisch und Verwaltungsauszubildenden nicht mit "Angestellte und Beamte" sondern
mit "Angestellte, Beamte, kaufmännisch und technisch Auszubildende" bezeichnet.
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Anlageinvestitionen

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Wert der Anlagen, die von inländischen Wirtschaftseinheiten erworben werden, um sie - länger als ein Jahr - im
Produktionsprozeß einzusetzen.

Die Anlageinvestitionen stellen "Bruttoanlageinvestitionen" in dem Sinne dar, daf! Abschreibungen nicht abgeseta
sind. Für die Anlageinvestitionen nach Abzug der Abschreibungen, wie sie der Darstellung der Vermögensbildung
zugrunde liegen, wird die Bezeichnung "Nettoanlageinvestitionen" verurcndet.

Zu den Anlageinvestitionen rechnen die von Unternehmen, vom Staat und von privaten Organisationen ohne Er-
werbszweck getätigten Käufe neuer Anlagen aus der inländischen Produktion und der Einfuhr (einschl. selbster-
stellter Anlagen) sowie die Käufe abzüglich der Verkäufe von gebrauchten Anlagen und Land. Nicht dazu ziihlen
die Käufe dauerhafter Güter, die für militärische Zwecke bestimmt sind oder die in den Privaten Verbrauch einge-
hen.

Die Käufe und Verkäufe von gebrauchten Anlagen und Land saldieren sich weitgehend in der Volkswirtschaft mit
Ausnahme der Verkäufe von Anlageschrott sowie von gebrauchten Ausrüstungen an private Haushalte (2.B. Kraft-
wagen) und an die übrige Welt (Kraftwagen, Schiffe u.a.). Die privaten Haushalte haben ex definitione keine An-
lageinvestitionen. Die Käufe von >>> Wohnungen durch private Haushalte sind, in Übereinstimmung mit der Be-
handlung der Wohnungsvermietung als unternehmerische Tätigkeit, in den Unternehmensseklor einbezogen.

Als Anlagen werden in diesem Zusammenhang alle dauerhaften, reproduzierbaren Produktionsmittel angesehen,
deren Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt und die normalerweise aktiviert werden. Ausgenommen sind ge-
ringurcrtige Güter, vor allem solche, die periodisch wiederbeschaft werden, auch wenn sie eine längere Nutzungs-
dauer als ein Jahr haben (2.B. kleinere Werkzeuge, Reifen, Büromittel). Nicht in den Wert der Anlagen gehen fer-
ner die Aufivendungen für die normale Instandhaltung ein. Größere Reparaturen, die zu einer wesentlichen Steige-
rung des Wertes einer Anlage führen bzw. einen größeren Schaden ausgleichen, sind dagegen Bestandteil der An'
lageinvestitionen. Der Wert der Dienstleistungen, die mit der Herstellung und dem Kauf von Investitionsgütern
verbunden sind (Leistungen von Architekten, Rechtsanwaltskosten, öffentliche Gebühren usw.), wird gleichfalls
einbezogen. Auch die Kosten im Zusammenhang mit der Befragung von gebrauchten Anlagen und Land sind in
den Anlageinvestitionen enthalten. Sächliche Aufirrendungen der Unternehmen für Forschung und Entwicklung
die erst in späteren Perioden genutzt werden, rechnen - soweit es sich nicht um dauerhafte Güter handelt - stets zu
den Vorleistungen und nicht zu den Anlageinvestitionen.
Nach Anlagearten wird zwischen Ausrüstungs- und Bauinvestitionen unterschieden.

Die Ausrüstungsinvestitionen beziehen sich auf Maschinen, maschinelle Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Ge-
schäftsausstattungen sowie ähnliche Anlagegüter, die nicht fest mit Bauten verbunden sind. Die Bauinvestitionen
betreffen Gebäude und sonstige Bauten, wie Straßen, Brücken, Tunnels, Flugplätze, Kanäle, Staudämme, Stahl-
und Holzkonstruktionen (Montagebauten), Versorgungs- und Rohrfernleitungen, die Anlage von Sportplätzen,
Parks u.ä., ferner Aufirrcndungen im Zusammenhang mit der Erstanlage von Forsten, Weinbergen, Obstplantagen
und dergleichen. Einbezogen sind mit Bauten festverbundene Einrichtungen, wie Aufzüge, Heizungs-, Lüftungs-
und Klimaanlagen, außerdem gärtnerische Anlagen, die Umzäunung von Grundstticken u.ä.

Die Wertansätze für die Anlageinvestitionen schließen Umsatzsteuer aus, soweit der Investor die Möglichkeit des
Vorsteuerabzugs hat. Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben wurde, einbezogen.

Die Anlageinvestitionen sind, soweit es sich um Käufe handelt, im Prinzip im Zeitpunkt des Entstehens von Forde-
rungen und Verbindlichkeiten nachzuweisen. Angefangene Bauten werden nach internationaler Übung bereits zum
Zeitpunkt der Produktion den Anlageinvestitionen zugerechnet. Dagegen zählen angefangene Ausrüstungen zur
>>> Vorratweränderung der Produzenten. r
Begriffsbeziehungen:
l. Ausrüstungsinvestitionen + Bauinvestitionen : (Brutto-)Anlageinvestitionen * Vorratweränderung :

Bruttoinvestitionen
2. (Brutte)Anlageinvestitionen - Abschreibungen: Nettoanlageinvestitionen
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2.1 Investitionserhebung bei Unteroehmen des Belgbaus und des Verarbeitenden Gewerbes
Datennachweis: ab 1976

2.2 rnvestitionserhebung im Bergbau und in der Industrie (ohne Bauindustrie)
Datennachweis: 1962 bis 1975

2.3Investitionserhebung im Produzierenden Handwerk (ohne Bauhauptgewerbe)
Date,nnachweis:. 1967 bis 1975

2.4 Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl.
Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1976

2.5 Unternehmens- und Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe
Datennachweis: 1962 bis 1975

Begriffsinhalt:
Im Geschäftsjalr aktivierte Bruttozugänge an erworbenen und an für eigene Rechnung selbsterstellten
>>> Sachanlagen für betriebliche Zvmcke (bzw. für Unternehmenszwecke) und Bruttozugj.nge an ernorbenen
Grundsti.icken ohne Bauten einschließlich der Grundstücksaufschließungskosten u.ä. sowie an envorbenen und
selbsterstellten Bauten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke.
Zu den Anlageinvestitionen als Sachanlagen rechnen alle Bruttozugjinge, die nicht als Grundstücke mit oder ohne
Bauten gelten. Namentlich dazu gehören Maschinen und maschinelle Anlagen, Baugeräte, Kräne und Förderanla-
gen, Baumaschinen aller Art, wie Betonmischer, Planierraupen, Strallenbaumaschinen u.ä. ferner Werkzeuge, Ge-
rüste und Schalungen, Fahrzeuge und Schiffe, Ausstattungen für die Baustelle, den Betrieb und da< Gesch2ift.
Ebenfalls dazu rechnen Ersatzinvestitionen, aktivierbare Großreparaturen und geringwertige Wirtschaftsgüter so
u,eit aktiviert, ferner - generell ab 1972 - auch solche sogenannten Leasing-Güter, die beim Leasing-Nehmer zu ak-
tivieren sind.
Auch im Bau befindliche Anlagen (angefangene Arbeiten für betriebliche Zwecke, soweit aktiviert) werden zu den
Anlageinvestitionen gerechnet. Falls Unternehmen ein besonderes Sammelkonto "Anlagen im Bau" führen, werden
die Bruttozugänge ohne die schon zu Beginn des Geschäftsjahres auf diesem Sammelkonto nachgewiesenen Be-
stände angesetzt. Anzahlungen sind nur einbezogen, soweit sie abgerechneten Teilen von im Bau befindlichen An-
lagen entsprechen und altiviert sind.
Grundstticke mit Bauten umfassen alle Grundstücke mit Geschäfts-, Fabrik-, Wohn- und anderen Bauten (einschl.
Gleisanlagen, Kanalbauten, Parkplätze usw.) sowie alle Bauarbeiten auf noch nicht bebauten sowie auf bereits be-
bauten Grundstücken und allen Eigenbauten auf fremden Grundstücken.
Die Bruftozug/nge an erworbenen Grundstticken ohne Bauten schließen auch die Grundstticksaufschließungskosten
u.ä. mit ein.
Zugiinge an Sachanlagen und Grundstücken mit und ohne Bauten urcrdpn zu Anschaftrngs- oder Herstellungsko
sten bewertet. Der Wertansatz schließt Mehrwertsteuer aus, soweit der Investor die Möglichkeit des Vorsteuerab.
zugs hat. Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben wurde, einbezogen.
Bei selbsterstellten Anlagen wird der auf dem Anlagenkonto altivierte Wert (Herstellungskosten) angeseta, bei
Unternehmen, die in ihrer Gewinn und Verlustrechnung "andere aktivierte Eigenleistungen" entsprechend den ak-
tienrechtlichen Bestimmungen nachweisen, wird dieser Wert einbezogen.

Nicht einbezogen werden der Erwerb von Beteiligungen, Wertpapieren usw. (Finanzanlagen), der Erwerb von
Konzessionen, Patenten, Lizetuen usw. und der Erwerb von garzen Unternehmen oder Betrieben, Investitionen in
Zvveigniederlassungen im Ausland (in der Statistik der Eneryie- und Wasserversorgung bei Grenzkraftr,raerken nur
deutscher Anteil) sowie die bei Investitionen entstandenen Finanzierungskosten.
Deck1 sich bei Unternehmen das Geschäftsjahr nicht mit dem Kalenderjahr, so ist daq Geschäftsjahr zugrunde ge-
legt, das im Berichtsjahr endet.
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Änderungen im Zeitablauf:
Bis 1967 war die Umsatzsteuer in den Wertansätzen für Anlageinvestitionen generell enthalten.

3.1 Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie-
und Wasserversorgung
Datennachweis: ab 1975

3.2 Investitionserhebung in der öffentlichen Energieversorgung
Datennachwei s: 1962 bis 197 4

Begriffsinhalt:
Wie unter 2.

Die Anlageinvestitionen von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung werden fachlich untergliedert in
- Anlagen zur Erzeugung und Gewinnung
- Anlagen zur Speicherung
- Leitungs- und Rohrnetz
- Zähler und Meßgeräte
- sonstige Anlagen zur Fo(leitung und Verteilung
- andere Anlagen.

'Anlagen ntrErzeugungund Gewinnung" sind Grundstücke, Bauten, Maschinen und maschinelle Anlagen, die der
Erzeugung und Gewinnung von Elektrizitjit, Fernwjirme, Gas oder wasser dienen.
Hierzu rechnen z.B.

- in der Elektrizitäts- und Fernwlirmeversorgung Anlageinvestitionen für Kraftwerke und Heizrryerke einschl. der
Brennstoff-, Wasserversorgungs- und Kesselanlagen, Generatoren und Reaktoranlagen;- !n der Gasversorgung Anlageinvestitionen für Gaserzeugungs- und -gewinnungsanlagen einschl. Misch-, Spalt-,
Konvertierungs- und Karburationsanlagen, Brennstoff- und Gasaufbereltungsanlagenl Entschyrefelungsanlagen'
und Einrichtungen zur Aufbereitung der Nebenprodukte wie Teer, Ammoniak, Benzol usw..- in der Wasserversorgung Anlageinvestitionen für Wassergewinnungs- und -aufbereitungsanlagen.

"Anlagen zur Speicherung" sind Grundstücke, Bauten, Maschinen und masöhinelie Anlagen, die der Speicherung
von Gas und Wasser dienen.
Hierzu rechnen z.B.

- in der Gasversorgung Anlageinvestitionen für Gasbehälter, Untertagespeicher und sonstige Gasspeicheranlagen,
- in der wasserversorgung Anlageinvestitonen für Roh- und Reinwasserbehäter.
Unter "Leitungs- und Rohrnetz" werden Maschinen und maschinelle Anlagen in der Energie- und Wasserversor-
gung flir Leitungen und Rohre einschl. der Abnehmeranschlüsse nachgewiisen. r

Zv "Zähler und Meßgeräte" rechnen Maschinen und maschinelle Anlagen für Schalt-,'Meß- und Kontrollgeräte für
Betrieb und Überwachung sowie fir zithler und Meßgeräte bei den verbrauchern.
Grundstücke' Bauten, Maschinen und maschinelle Anlagen für Anlagen zur Umspannung Umformung Verdich-
tung, Druckregelung u.ä. (2.B. Straßenbeleuchtung) werden unter "sonstige Anlagen zurFortleitung und Vertei-
lung" nachgewiesen.
Zy den "anderen Anlagen" zählen Grundstücke, Bauten, Maschinen und maschinelle Anlagen sowie Betriebs- und
Geschäftsausstattungen für Anlagen, die zum Teil gleichzeitig verschiedenen Bereichen diäen, wie z.B. Verwal-
tungsgebäude' Ausbildungswerkstäften, Sozialeinrichtungen (Werkski.iche, Kantine, Sanitätsdienst u.a.), Fernmel-
deeinrichtungen, Laboratorien, Fuhrparlg Werkstätten, Lager.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe unter 2.
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Anlagevermögen

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Das (reproduzierbare) Anlagevermögen umfaflt das Ausrüstungs- und das Bau vermögen der >>> Unternehmen,
des >>> Staates und der >>> privaten Organisationen ohne Erwerbszweck.

Es hat die gleiche Abgrenzung wie die >>> Anlageinvestitionen. Danach zählen dazu alle dauerhaften reprodu-
zierbaren Produktionsmittel mit Ausnahme dauerhafrer militärischer Güter und dauerhafter Güter der privaten
Haushalte. Wohngebäude zählen auch dann zum Anlagevermögen, wenn sie sich im Eigentum von privaten Haus-
halten befindön, da die Wohnungsvermietung sowie die Nutzung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen
durch private Haushalte dem Unternehmenssektor zugeordnet sind. Als dauerhaft gelten diejenigen Produktions-
mittel, deren Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt. Ausgenommen sind geringwertige Güter, die normalerweise
nicht aktiviert werden. Das sind vor allem solche, die periodisch wiederbeschafü werden, auch wenn sie eine länge-
re Nutzungsdauer als ein Jähr haben (2.8. kleinere Werkzeuge, Reifen, Büromittel). Das Anlagevermögen in der
hier verwendeten Abgrenzung umfaßt somit weder Grund und Boden noch immaterielle Anlagewerte oder Finanz-
anlagen, die z.B. in den Handelsbilanzen zum Anlagevermögen gerechnet werden. Auch >>> Vorratsbestzinde sind
nicht einbezogen. Bei bebauten Grundstücken wird nur der Gebäudewert, nicht auch der Wert des Grundstticks be-
rücksichtigt.
Angaben über das Anlagevermögen liegen sowohl nach dem Netto- als auch nach dem Bruttokonzept vor. Brutto-
und Nettoanlagevermögen unterscheiden sich durch die kumulierten >>> Abschreibungen, die für den Zeitraum
von der Inbetriebnahme bis zum Berichtszeitpunkt auf alle noch im Bestand befindlichen Anlagegüter enfallen.
Während beim Bruttokonzept die Anlagegüter für die garueDater ihrer Nutzung mit ihrem Neuwert nachgewiesen
werden, sinkt der (Zeit-)Wert der Güter beim Nettokonzept laufend um die jeweiligen Abschreibungen, bis diese
beim Ausscheiden schließlich vollständrgbzut. bis auf den Schrottwert abgeschrieben sind.

Das Anlagevermögen wird mit Wiederbeschafhrngspreisen, Anschaftrngspreisen und konstanten Preisen von 1980
bewertet. Bei dem Nachweis des Anlagevermögens zu Wiederbeschaftrngspreisen wird der Betrag zugrunde gelegt,
der hätte gezahlt werden müssen, wenn die Anlagen im Berichtsjahr, genauer im Berichtszeitpunkt, neu beschaft
worden uären. Bei Anwendung des Nettokonzepts wird vom Neuwert die Summe der aufgelaufenen Abschreibun-
gen, ebenfalls bewertet mit den im Berichtszeitpunkt geltenden Wiederbeschafrrngspreisen, abgezogen. Unter dem
Anschaffungjspreis wird dagegen der Wert verstanden, den die Anlagen im Zeitpunkt der Anschaftrng hatten. Die-
ser Wert wird - beim Nettokonzept nach Abzug der zu Anschafürngspreisen bewerteten Abschreibungen - solange
bjibetratten, bis die entsprechenden Anlagen endgültig aus dem Bestand ausscheiden (>>> Abgänge vom Anlage-
vermögen). Soll die reale bzw. mengenmäf3ige Entwicklung des Anlagevermögens über mehrere Jahre vergleichbar
dargestellt werden, so sind Einflüsse aus der Veränderung von Preisen möglichst vollständig auszuschalten. Das
geschieht, indem die Anlagegüter unabhängig davon, wann sie angeschaft wurden bzw. wie lange sie sich im Be-
stand befinden, einheitlich mit den Preisen von 1980 bewertet werden. Das Bruttoanlagevermögen in konstanten
Preisen wird auch als "Kapitalstock" bezeichnet.

Begriffsbeziehungen:
Vom >>> (reproduzierbaren) Sachvermögen unterscheidet sich das Anlagevermögen dadurch, daß der Wert der
>>> Vorratsbestände (in den Abgrenzungen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) nicht einbezogen ist.

2. Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsgüter, die dauernd dem Geschäiftsbetrieb eines gewerblichen >>> Betriebes in Form von Sachanlagen
oder >>> Finanzlagen dienen.

Zu den Sachanlagen gehören die >>> Betriebsgrundstücke, für die die Einheitswerte mit Wertverhältnissen vom
1.1.1974 gelten, wobei Grundstücke, die losgelöst von ihrer Zugehörigkeit zu dem gewerblichen Betrieb zum
Grundvermögen gehören würden, mit 140 v.H. des ermittelten Einheitswertes angesetzt sind, die >>> Maschinen
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und ähnlichen Anlagen (Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebworrichtungen) sowie die sonstigen Sachan-
lagen (Fuhrpark einschl. Schiffe sowie Werkzeuge, Gerätschafren und die übrigen Gegenstände der Betriebs- und
Geschäftsausstattung). Die Finanzanlagen umfassen die Mineralgewinnungsrechte sowie das übrige Anlagevermö
gen, u.a. den Firmenu,ert und sonstige immaterielle Wirtschaftsgüter (2.8. Patente, nichtgeschütae Erfindungen
und Urheberrechte, soweit sie nicht nach dem Bewertungsgesetz außer Ansatz bleiben, ferner Brennrechte, Ver-
lagsrechte, Wassernutzungsrechte, Wettbenrcrbwerbote, Optionsrechte), Beteiligungen und Wertpapiere. Dies gilt
flir die immateriellen Wirtschaftsgüter jedoch nur dann, nrenn sie entgeltlich erworben wurden oder rryenn die selb
ständige Bewertungsfähigkeit durch die allgemeine Verkehrsanschauung oder durch Aufirrcndungen anerkannt
wir4 die auf das Wirtschaftsgrrt gemacht uorden sind. Dabei kommt es nicht darauf an, ob eine Aktivierung in der
Steueöilanz erfolgte. Ein Geschäfts- oder Firmennrcrt dagegen ist nur dann zu erfassen, wenn er entweder in der
DM-Eröffnungpbilanz angesetzt oder nach dem20.7.1948 für seinen Erwerb ein Entgelt gezahlt worden ist. Auch
langfristige Darlehens- und Hypothekenforderungen gehören in der Regel zu den Finanzanlagen.
Für den Bestand und die Bewertung des Anlagevermögens sind grundsätzlich die Verhältnisse im Haupfeststel-
lungszeitpunkt maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäfligjährliche Abschlüsse am Schluß des Kalenderjahres ma-
chen, ist dieser Abschlußtag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
auf einen anderen Tag machen @etriebe mit einem vom Kalenderjahr aburcichenden Wirtschaftsjahr), als Bewer-
tungsstichtag der Schluß des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt u,erden, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht.
Der auf den Abschlußzeitpunkt ermittelte Wert gilt in diesen Fälen als Wert vom Feststellungszeitpunkt. Die vor-
genannten Ausnahmen gelten jedoch nicht für die Betriebsgrundstücke und die Bewertung von Wertpapieren, An-
teilen und Genußscheinen an Kapitalgesellschaften sowie Beteiligungen an'einer Persohengesellschaft. Im Falle
zwischenzeitiger Bestandweränderung erfolgt, sofern diese mit dem Erwerb oder der Veräußerung von Grundbesitz
zusammenhän gt, &gf,. ein Ausgleich.
Bewertungsmaf}stab für die einzelnen zu einem gewerblichen Betrieb gehörenden Wirtschaftsgüter des Anlagever-
mögens ist in der Regel der Teilwert. Dabei handelt es sich um den Betrag, den ein Erwerber des ganzen Unter-
nehmens bei dessen Fortführung im Rahmen des Gesamtkau$reises für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen wür-
de.

Abweichend von diesem Grundsatz sind u.a. anzusetzen:

l. Wirtschaftsgüter, für die ein Einheitsu,ert festzustellen ist @etriebsgrundstücke, Mineralgewinnungsrechte und
Betei ligungen an Personengesel I schaft en) mit dem Einheitsu,ert;

2. Wertpapiere, Anteile und Genußscheine an Kapitalgesellschaften in der Regel entweder
a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs oder aber, falls kein Kurs besteht,

aa) mit dem gemeinen Wert, soweit die Wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschaften verbriefen,
bb) mit dem Nennwert, soweit die Wertpapiere Forderungsrechte verbriefen, oder

b) mit dem Rücknahmepreis, sofern die Wertpapiere Rechte der Einleger gegen eine Kapitalanlagegesellschaft
oder einen sonstigen Fonds verbriefen;

3. Kapitalforderungen grundsätzlich mit dem Nennwert;
4. Rechte auf wiederkehrende Nutzungen und Leistungen mit dem Kapitalwert.
Der gemeine Wert stellt den Einzelveräußerungspreis dar, der sich für das aus dem Betrieb herausgelöste Wirt-
schaftsgut im gewöhnlichen Geschäftwerkehr bei der Veräußerung erzielen läßt. (Zu Einzelheiten der Bewertung
sighs rlas Bewertungsgesetz sowie die Vermögensteuerrichtlinien in der jeweils geltenden Fassung).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1972 erfolgrc der Ansatz der Betriebsgrundstticke mit den nach den Wertverhältnissen vom l.l.1935
festgestellten, fortgeschriebenen oder nachfestgestellten Einheitswerten.
Bis einschl. 1960 wurden alle Geu,erbeberechtigungen mit dem Einheitswert angesetzt. Dies gilt ab 1963 nur noch
für die Mineralgewinnungsrechte. Der Wertansatz für die übrigen Gewerbeberechtigungen erfolgt seitdem inner-
halb der Finanzanlagen gemeinsam mit den anderen immateriellen Wirtschaftsgütern des >>> Anlagevermögens.

Für die Mineralgewinnungsrechte wurde vor dem l.1.1972 die letäe Haupffeststellung - gemeinsam mit der für die
übrigen o.g. Generbeberechtigungen - auf den 1.1.1935 durchgeführt. Bis dahin sind nur noch unterbestimmten
Voraussetzungen Werdortschreibüngen oder Nachfeststellungen erfolgt; für diese waren jedoch anders als'bei den
Betriebsgrundstücken sowohl der Bestand als auch die Wertverhältnisse vom jeu,eiligen Bewertungsstichtag maf}
gebend. Ab 19'12 werden die Einheitswerte der Mineralgewinnungsrechte für den 7-eitraum zwischen den jeweili-
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gen HaupfeststellungszeiQunkten alle 6 Jalre neu festgestellt. Ferner galten vor 1963 insbesondere für die Festset-
zung der Steuerkurse ein anderes Verfahren mit für den gesamten Bewertungszeitraum starr festgesetzten besonde-
ren "Steuerkurswerten" und gehörten u.a. Diensterfindungen - auch wenn sie nicht inLizetuvergeben norden wa-
ren - noch zum Betriebwermögen.
Ab 1980 ist die Restwertermittlung für bewegliches Anlagevermögen vom Zeitaum her kürzer bemessen und zu-
gleich dynamisiert uorden.
Bezüglich näherer Einzelheiten und weiterer Anderungen wird auf die im Zeitablauf ergangenen steuerrechtlichen
Vorschriften und Richtlinien verwiesen. Dies gilt auch hinsichtlich der in bestimmten Fällen zulässigen Abzugs-
möglichkeiten nach § 7 Abs. 2 des Entrvicklungshilfe'Steuergesetzes 1968 (BGBI. I S. 217), die für nach dem
31.12.1973 vorgenommene Kapitalanlagen inzwischen enffallen sind. Die entsprechenden Vergünstigungen nach
dem Ennvicklungsländer-Steuergesetz (BGBI 1979,5.564) laufen ebenfalls aus.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Anlagevermögen umfalJt das >>> Umlaufuermögen (Statistik der Einheitswerte der gewerbli-
chen Betriebe) die Wirtschaftsgüter, die nicht dazu bestimmt sin4 dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen
Betriebes zu dienen. Dazu rechnen das Betriebskapital (2.B. Barbestände, Bank- und Postscheckguthaben, Fordö-
ruirgen, Wechselbestände, ggt. auch Wertpapiere, Geschäftsanteile und die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten)
sowie das zur alsbaldigen Veräußerung oder Weiterverarbeitung vorhandene Vorratwermögen @estände an Roh-,
Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertige und fertige Erzeugnisse sowie Waren).
Die Gliederung der Vermögensaufstellung entspricht nicht der Jahresbilanz gem. § 151 AktG 1965. Beide unter-
scheiden sich - abgesehen von den ohnehin steuerrechtlich bedingen Unterschieden - z.B. innerhalb des Anlage-
vermögens u.a. hinsichtlich der Zuordnung der immateriellen.Anlagewerte zu den Sachanlagen oder Finanzanla-
gen.

Anpassungshilfen für Betriebe oder \ilirtschaftszweige

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
>>> Finanzhilfen und >>> Steuervergünstigungen des Bundes zur Veränderung bestehender Strukturen von Be-
trieben oder Wirtschaftszweigen.
Eine Finanzhilfe oder Steuervergünstigung wird dann als Anpassungshilfe bezeichnet, nrcnn die Inanspruchnahme
der Hilfe strukturverätdernde Wirkungen in Richtung eines marktwirtschaftlichen Wirtschaftwollzugs auslöst.

Begriffsbeziehungen:
Die Gliederung von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen zugunsten von Betrieben oder Wirtschaftszu,eigen in
Erhaltungs-, Anpassungs- und Produktivitätshilfen ist keineswegs immer eindeutig. Vor allem Erhaltungs- und
Anpassungshilfen lassen sich oft nur schner voneinander unterscheiden. AIs maßgebliches Kriterium wird angese-
hen, ob die Inanspruchnahme von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen strukturverändernde Wirkungen in
Richtung eines marktwirtschaftlichen Wirtschaftsvollzugs auslöst oder nicht. Soweit finanzielle Hilfen mit struk-
turverändernder Zielselzrrng in besonderem Maße für d-c gesamtwirtschaftliche Wachstum von Bedeutung sind,
sind si e als Produktivitätsh i lfen ausgewiesen.

Anstalten

Volks- und Berufszählung 19E7

Begriffsinhalt:
Öffentliche oder private Einrichtungen, die einem bestimmten sozialen, religiösen oder wirtschaftlichen Zweck
dienen und in der Insassen und/oder Personal ständig gemeinschaftlich wohnen.
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In Anstalten wird i.d.R. eine Gemeinschaftwerpflegung angeboten bzw. eine gemeinschaftliche Kochgelegenheit
oder Teeküche zur Benutzung überlassen.
Zu den Anstalten zählen z.B. Altenheime, Heil- und Pflegeanstalten, Krankenhäuser, Sanatorien, Erholungs- und
Ferienheime, Kinderheime, Kindergärten, Kinderdörfer, Kindertagesstätten, Schüler-, Lehrlingp-, Studentenwohn-
heime, Erziehungsheime, Strdfanstalten, Durchgangs- und Wohnlager für Flüchtlinge, Vertriebene, Zuwanderer
und Aussiedler, Wohnheime für Obdachlose und Wohnungslose, Wohnheime und Wohnbaracken für deutsche und
ausländische Arbeiter, Kasernen, Klöster u.dgl.
Hotels, Pensionen und Gasthöfe werden nur dann als Anstalten erfaljt, nenn mindestens 1l Personen des Personals
(einschließlich der (>>> Tätigen Inhaber und Mithelfenden Familienangehörigen) im Betriebsgebäude wohnen. In
allen anderen Fällen werden die Betriebe als >>> Privathaushalte gezählt.

Anstaltsbevölkerung

Volks- und Berufszählung 19E7

Begriffsinhalt:
Personen, die als Insassen oder Personal im Bereich einer >>> Anstalt wohnen und dort keinen eigenen
>>> Privathaushalt führen.
Bei der Erfassung der Anstaltsbevölkerung sind Mehrfachzählungen möglich. Auf das Bundesgebiet bezogen gibt
die Anstaltsbevölkerung die Zahl der belegten Wohnplätze in Anstalten an.

Anstalten sind öffentliche oder private Einrichtungen, die einem bestimmten sozialen, religiösen oder wirtschaftli-
chen Zweök dienen und in denen Insassen und/oder Personal ständig gemeinschaftlich wohnen.
Voraussetzung für die Zugehöig)<eit zur Anstaltsbevölkerung ist, daß die erfaßten Personen in der Anstalt behörd-
lich oder polizeilich gemeldet sind und ganz oder teilvreise an der Gemeinschaftwerpflegung teilnehmen oder ir-
gendwelche gemeinschaft lichen Einrichtungen benutzen.
Nicht erfaßt nrerden Personen, die nur in der Anstalt arbeiten, ohne dort zu wohnen oder die dort nur vorüberge-
hend untergebracht sind (2.B. Patienten in Krankenhäusern).
Ebenfalls nicht zur Anstaltsbevölkerung rechnen Personen, die innerhalb des Anstaltsbereichs einen eigenen Haus-
halt führen (2.B. Haushalt des Pftirtners, Anstaltsleiters u.dgl.), also im allgemeinen so wirtschaften wie ein Privat-
haushalt außerhalb einer Anstalt. Wesentliches Merkmal hierfür ist daq Vorhandensein einer eigenen Küche,
Kochnische oder sonstigen Kochgelegenheit, die zur regelmäfligen Zubereitung von Mahlzeiten benuta wird.
Bei der Zuordnung von Personen zur Anstaltsbevölkerung wird von der >>> wohnberechtigten Bevölkerung ausge-
gangen. Zur wohnberechtigten Bevölkerung zählen alle Personen, die in der jeweiligen Erfassungsgemeinde eine
Wohnung oder Unterkunft besitzen, unabhäingig davon, ob sie in einer anderen Gemeinde noch einen weiteren
Wohnsitz haben und gleichgültig von wo aus sie zur Arbeit oder Ausbildung gehen bzw. wo sie sich überwiegend
aufhalten.
Personen, die als Insassen oder Personal im Bereich eines Heimes uohnen, das deh besonderen Bedürfnissen älterer
Leute entspricht und die dort keinen eigenen Privathaushalt führen zählen zur "Anstaltsbevölkerung in Alten-
wohn-, Altenpflege- und Altenheimen". 

r
.Zu den Bewohnern von Altenwohnheimen rechnen Personen, die zwar vonviegend die Gemeinschaftseinrichtungen
(Gemeinschaftsktiche, Betreuung usw.) in Anspruch nehmen, daneben aber auch die Möglichkeit haben, sich durch
Zubereitung von Mahlzeiten selbst an versorgen und Lebensmittel zu bevorraten. Altenwohnheime bestehen über-
wiegend aus in sich abgeschlossenen Ein- und Zweipersondnwohnungen.
In Altenheimen vrohnen nicht mehr err,rrcöstätige alte Menschen, die keinen eigenen Privathaushalt führen, aber
nicht pflegebedürftig sind und im Heim voll versorgt und betreut werden. In Altenpflegeheimen sind dauernd bett-
lägerige oder pflegebedürftige alte Leute untergebracht.

Begriffsbeziehungen:
Während bei der Zuordnung von Personen zur Anstaltsbevölkerung von der wohnberechtigten Bevölkerung oder
der Bevölkerung in Privathaushalten und Anstalten ausgegangen wird,,sind die >>> Personen in Anstalten (Volks-
und Berufszählung 1970) Teil der Wohnbevölkerung. Z.B. rechnet eine Person, die sowohl einen Privathaushalt
führt ds auch eine Unterkunft in einer Anstalt hat, sowohl zur Anstaltsbevölkerung der Anstaltsgemeinde als auch
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zur wohn- berechtigten Bevölkerung derjenigen Gemeinde, in der ihr Privathaushalt liegt. Da bei der Wohnbevöl-
kerung dagegen Mehrfacherfassungen ausgeschlossen u,erden, wird jemand nur dann zu den Personen in Anstalten
gerechnet, wenn die Anstaltsgemeinde - und nicht die Gemeinde, in der der Privathaushalt liegt - den Mittelpunkt
der Lebenwerhältnisse darstellt.

Anstaltsgebäude

1. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

2. Statistik der Baufertigstellungen
Datennechweis: ab 1955; für die neuen Länder md Berlin-Ost sb l99l

3. Statistik des Bauabganges
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
>>> Nichtwohngebäude, in denen ausschließiich oder überwiegend Personen untergebracht sind und die mit Ein-
richtungen für eine zentrale Haushaltsführung ausgestattet sind.
Zu den Anstaltsgebäuden zählen z.B. Krankenhäuser und Kliniken, Wohn-, Erholungs- und Ferienheime, Lager
und Justizvollzugsanstalten.
Zum Anstaltskomplex gehörende freistehende Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäude werden entsprechend ihrer
Veru,endung eingeordnet: die Verwaltungsgebäude z.B. bei den >>> Büro und Verwaltungsgebäuden, die Werk-
stattgebäude bei den >>> gewerblichen Betriebsgebäuden, das Haus des Hausmeisters bei den >>> Wohngeb'äuden.
Gebäude, die überwiegend über abgeschlossene >>> Wohnungen verfügen, z.B. Schwesternwohnheime oder ent-
sprechende Altenwohnheime, zählen nicht zu den Anstalts-, sondern zu den Wohngebäuden.

Änderungen im Zcitablauf:
Bis einschl. 1964 zählten Gebäude des Beherberungsgewerbes (2.8. Hotels und Pensionen) zu den Anstaltsgebäu-
den, seit 1965 zählen sie hingegen zu den geurcrblichen Betriebsgebäuden.

Anteil der Enverbstätigen am Arbeitsort an den Enuerbstätigen am
Wohnort

Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
Verhätnis aus der Zahl der Erwerbstätigen am Arbeitsort und der Zahl der Erwerbstätigen am Wohnort.
Zu den Erwerbst2itigen am Arbeitsort rechnen >>> Erwerbstätige, die in der jeweiligen Gemeinde ihre Erwerbstä-
tigkeit ausüben. Erwerbstätige am Wohnort sind Erwerbstätige, die in der Erfassungsgemeinde zur Bevölkerung
zählen.

Die Zahl der Erweöstätigen am Afteitsort wird ermittelt, indem von den Erwerbstätigen am Wohnort die Berufs-
auspendler abgezogen und die Benrfseinpendler aus anderen Gemeinden des Inlands hinzugezählt werden. Bei den
Benrfseinpendlern werden jene Personen nicht erfaßt, die im Inland erurcrbstätig sind, aber im Ausland ihren
Wohnsitz haben (sog. Grerug/nger). Zu den Berufsauspendlern gehören jedoch auch die Ernrcrbstätigen, die im
Ausland erurerbstätig sind, ihren Wohnsitz jedoch im Inland haben.

Für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort bzw. Wohnort ist es also unerheblich, ob diese Eru,erbstä-
tigen in der Erfassungsgemeinde auch zur Bevölkerung zählen bzw. auch zur Arbeit gehen.
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Zu beachten ist jedoch, daIJ für Erwerbstätige mit häufig nrcchselndem Arbeitsort (2.8. Monteure, Fernfahrer, Ver-
treter u.dgl.) sowie Landwirte als Arbeitsort ihr Wohnort gilt.

Anteil des Auftragseingangs am Umsatz

1. Index des Auftragseingangs in der Industrie
Datennachweis: 1962 bis 1976

2. Indizes des Auftragseingangs und des Umsatzes für das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Quotient aus Auftragseingang und Umsatz des Berichtszeitraums, bezogen auf die entsprechende Größe des Basis-'
zeitraums.

Als Auftragseingang gilt die Summe der Werte aller im Berichtszeitraum eingegangenen und vom Betrieb alaey
tierten Aufträge von anderen Firmen und sonstigen Kunden laut Auftragsbestätigung. ZuBiruelheiten siehe
>>> Index des Auftragseingangs.
Der Umsatz ist gleich der Summe der abgerechneten Erlöse für Lieferungen von betriebseigenen Erzeugnissen und
Leistungen ohne Umsatzsteuer. ZuBinzelheiten siehe >>> Index des Umsatzes.

Die Angaben über den Anteil des Auftragseingangs am Umsatz beziehen sich auf ausgewählte Wirtschafrszweige
des Verarbeitenden Gewerbes ohne Nahrungs- und Genußmittelgewerbe.

Apotheken

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Zu den Apotheken zählen alle öffentlichen Voll- und Zweigppotheken, nicht aber Krankenhausapotheken und No
tapotheken.
Die öffentlichen Apotheken dienen der ordnungsgemäfien Arzneimittelversorgung aller Teile der Bevölkerung. Der
Betrieb einer Apotheke bedarf der Erlaubnis durch die zuständige Verwaltungsbehörde. Bei Vorliegen der notwen-
digen Voraussetzungen wird die Erlaubnis einem Apotheker für die in der Erlaubnisurkunde bezeichneten Räum-
lichkeiten erteilt.
Zweigapotheken sind Apotheken, deren Betrieb bei einem Notstand in der Arzneimittelversorgung erlaubt wird.
Die Erlaubnis wird auf befristete Zeit dem Inhaber einer nahe gelegenen Apotheke zusätzlich zur Erlaubnis zum
Betrieb seiner eigenen Apotheke erteilt, wenn er die dafür vorgeschriebenen Räume nachweist. Zweigppotheken
müssen von einem Apotheker verwaltet werden.

Die Erlaubnis zum Betrieb einer Krankenhausapotheke wird dem Träger einer oder mehrerer Krankenanstalten er-
teilt, wenn ein Apotheker angestellt wird, der die notwendigen Voraussetzungen erfü[t, und die erforderlichen
Räume vorhanden sind. Die Erlaubnis berechtigt zur Abgabe von Arzneimitteln für die Insassen der Krankenan-
stalten des Trägers, dem die Erlaubnis erteilt ist, und an die in den Anstalten beschäftigten Personen.

Wenn ein Notstand in der Arzneimittelversorgung der Bevölkerung vorliegt und innerhalb einer bestimmten Frist
kein Antrag auf Betrieb einer Voll- oder Zurcigapotheke gestellt wurde, kann die zuständige Behörde einer Ge'
meinde oder einem Gemeindeverband die Erlaubnis zum Betrieb einer Notapotheke erteilen; vorausgesetzt ist, dall
ein angestellter Apotheker die Leitung übernimmt und die erforderlichen Ri,jäume und Einrichtungen vorhanden
sind. Zu Einzelheiten siehe Gesetz über das Apothekenrtesen.
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Apotheker in Voll- und Zweigapotheken

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Datennachweis: ab I953

Begriffsinhalt:
In öffentlichen >>> Apotheken (Voll- und Zu,eigppotheken) tätige Apotheker, die ent\Ä,eder im Besitz einer Appro-
bation bzw. Bestallung sind - sofern die Approbation bzw. Bestallung nicht ruht - oder die im Besitz einer Erlaub
nis zur vorübergehenden Ausübung des Apothekerberufs sind. Zu Einzelheiten siehe Bundes-Apothekerordnung.
Nicht einbezogen urcrden die in Krankenhausapotheken und in Notapotheken beschäftigten Apotheker.

Arbeiter

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Alle Lohnempfänger unabhängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode.

l.l Volks- und Berufszählung l9E7

1.2 Gebäude- und Wohnungszählung l9E7

1.3 Mikrozensus
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung von Ernrcrbstätigen zu den Arbeitern ist primäir die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Ver-
einbarung im Arbeitsvertrag und nicht die Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung maflgebend.
Zu den Arbeitern zählen neben den Facharbeitern auch die sonstigen Arbeiter, wie z.B. angelernte und ungelernte
Arbeiter. Hilfsarbeiter, Heimarbeiter und Hausgehilfinnen werden ebenfalls zu den Arbeitern gerechnet.
Als Arbeiter gelten alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode und der
Qualifikation. Maflgebend ist die Vereinbarung im Arbeitwertrag, die nicht in allen Fällen mit der Zugehörigkeit
zur Arbeiterrentenversicherung übereinstimmt.
Hieran zählen neben Facharbeitern auch die sonstigen Arbeiter, wie z.B. angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfs-
arbeiter, Hausgehilfinnen (sofern sie nicht in der Angestelltenversicherung pflichtversichert sind) und Heimarbei-
ter.

Andenrngen im Zeitablauf:
Im Mikrozensus wurden die >>> geu,erblichen Auszubildenden bis einschl. l97l ebenfalls bei den Arbeitern nach-
gewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

2. Beschäftigtenstatistik
Detennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung von >>> sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu den Arbeitern ist primär die Beitrags-
pflicht zur Arbeiterrentenversicherung und nicht die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung im Ar-
beitwertrag mafJgebend.
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Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Gesellen, angelernte uhd ungelernte Arbeiter bzw. Hilfsarbeiter sowie der
Sozialversicherungpprflicht unterliegende Heimarbeiter. Personen, die als >>> Auszubildende oder zu ihrer Ausbil-
dung im Arbeiterverhätnis beschäftigt sind, werden ebenfalls den Arbeitern zugeordnet. Zu diesem Personenkreis
zählen neben den Auszubildenden nach dem Berufsbildungpgesetz v. 14.8.1969 auch Anlernlinge und Teilnehmer
an den von der Bundesanstalt für Arbeit geforderten MalJnahmen zur beruflichen Fortbildung Umschulung und
betrieblichen Einarbeitung.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

3. Arbeitsstättenzählung 1970

Begriffsinhatt:
Für die Zuordnung von Beschäftigten zu den Arbeitern ist primär die Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversiche-
rung und nicht die Art der ausgeübten Tätigkeit maßgebend.

Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesellen, angelernte und ungelernte Arbeiter bzw. Hilfsarbei-
ter. Mithelfende Familienangehörige rechnen ebenfalls zu den Arbeitern, soweit sie in einem Lohnverhältnis ste-
hen.

Nicht zu den Arbeitern zäihlen die Heimarbeiter und die geweölichen Auszubildenden einschl. der Praktikanten
und Volontäre.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

4.1 Monatlicher Industriebericht
Datennachweis: 1950 bis 1976

4.2 Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung von Beschäftigten zu den Arbeitern ist primär die Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversiche-
rung und nicht die Art der ausgeübten Tätigkeit maflgebend.

Im Monatsbericht zählen allerdings zu den Arbeitern auch alle auf der Lohnliste geführten Lohnempfänger, die
aüfgrund besonderer Umstände von der Versicherungppflicht in der Arbeiterrentenversicherung befreit sind.
Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesellen, angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter,
Saisonarbeiter sowie die gewerblichen Auszubildenden. Mithelfende Familienangehörige, die in der Arbeiterren-
tenversicherung pflichtversichert sind, rechnen ebenfalls zu den Arbeitern.
Nicht zu den Arbeitern zählen Heimarbeiter.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

5. Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Arbeitern ist primär die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung im Arbeits-
vertrag und nicht die Beitragspflicht in der Arbeiterrentenversicherung maftgebend. (

Daher zählen zu den Arbeitern auch die angestelltenversicherungspflichtigen Poliere und Meister. Ferner sind die
gewerblich Auszubildenden einbezogen.
Nachgewiesen u,erden nur die Arbeiter mit übenviegend ausbaugeu,erblicher Tätigkeit.
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

6.1 Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und Wasservercor3ung
Datennachweis: ab 1977

6.2 Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie'
und Wasserversorgung
Dete,rnachweis: ab 1975

63 Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

6.4 Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Arbeitern ist primär die Beitragspflicht in der Arbeiterrentenversicherung und nicht die
Art der ausgeübten Tätigkeit mafJgebend.

In den Statistiken der Eneryie' und Wasserversorgung zählen zu den Arbeitern auch die >>> gewerblichen Aus-
zubildenden. In den Erhebungen bei den öffentlichen Elektrizitiits- und den Gasversorgungsunternehmen werden
die gewerblich Auszubildenden gesondert nachgewi esen.

In den Statistiken der Eneryie. und Wasserversorgung nerden auch Erkrankte, Urlauber sowie Personen, die
iibungen bei der Bundeswehr ableisten und alle sonstigen vorübergehend Abwesenden einbezogen, ebenso Strei-
kende und von Aussperrung betroffene Personen, solange rlac futeilsv.rhältnis nicht gelöst ist, ferner Saison- und
Aushilfsarbeiter,'Teilzeitbeschäftigte, Kurzarbeiter, daq Personal auf Bau- und Montagestellen, Fahrzeugen usw.
sowie Arbeitskräifte, die von anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitneh-
merüberlassungsgesetz überlassen werden (2. B. Fremdlöhner).
Nicht einbezogen werden die im Ausland Beschäftigten, zum Grundwehrdienst einberufene Personen, Zivildienst-
leistende, Strafgefangene sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragte anderer Unternehmen im meldenden Unterneh-
men Montage- oder Reparaturarbiten durchführen.
In den Erhebungen bei den öffentlichen Elektrizitäts- und den Gasversorgungsunternehmen sind ebenfalls vorüber-
gehend Abwesende, Erkrankte, Urlauber und Teilzeitbeschäftigte einbezogen, nicht aber die zum Grundwehrdienst
Einberufenen.
Generell nicht einbezogen werden Arbeiter, die in keinem festen Lohnverhältnis zum befragten UntErnehmen ste-
hen und nur regelmäßig zeitweise bestimmte Arbeiten durchführen (2.B. hrmpenwärter), ebenso Arbeiter von sog.
Bruttounternehmen, die im Unternehmen nur nebenbei stundenweise tätig sind. Bruttounternehmen sind Versor-
gungsunternehmen, die nicht in eigener Rechtsform betrieben und mit allen ihren Einnahmen und Ausgaben brutto
in der gemeindlichen Haushaltsrechnung geführt werden.
Arbeiter, die in mehreren fachlichen Unternehmensteilen bzw. in mehreren Betrieben oder fachlichen Betriebstei-
len tätig sind, urerden auf diese anteilmäßig aufgegliedert.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

7. Wohngeldstatistik
Datennachweis: 1965 - 1990

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Arbeitern ist primär die Art der ausgeübten Tätigkeit bzw. die Vereinbarung im Arbeits-
vertrag und nicht die BeitragSpflicht in der Arbeiterrentenversicherung maflgebend.
Ferner ist vorausgeselzt, daMiese Personen aus ihrer Tätigkeit als Arbeiter ihr hauptsäichliches Einkommen bezie-
hen.
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Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter, Heimarbeiter
sowie gewerblich Auszubildende.
Nachgewiesen werden >>> Wohngeldempfänger, die zu den Arbeitern rechnen. Wohngeldempil?inger sind Perse
nen, die für sich - und ggf. ihre bei der Gewährung von Wohngeld zu berücksichtigenden >>> Familienmitglieder -
Wohngeld beziehen. Insoweit können unter den Arbeitern auch Haushalte verstanden nerden, deren Antragberech-
tigrc bzvt. Haushaltsvorstände Arbeiter sind.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

8. Statistik des Kraftfa h rzeug- u n d Kraftfah neuganhängerbestandes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung zu den Arbeitern ist primär die Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung und nicht die Art
der ausgeübten Tätigkeit maßgebend.
Zu den Arbeitern zählen im einzelnen Facharbeiter, Gesellen, angelernte und ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter,
Hei marbeiter sowie die gewerblichen Auszubildenden.
Nachgewiesen wird der >>> Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern, darunter der Fahrzeugbestand der Arbeiter.
AIs Fahrzeughalter gilt derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen wird. Halter und Eigenttimör eines Fahrzeuges
müssen nicht identisch sein.

Anderungen im Zeitablauf:
Von 1952 bis 1967 wird der Bestand an >>> Lastkraftwagen der fubeiter im Lastkraftwagenbestand der
>>> Beamten nachgewiesen. Im Jahre 1954 ist der Bestand an >>> Krafträdern der Arbeiter im Krafträderbestand
der >>> Angestellten enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

9. Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersern ester 197 617 7

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen nrerden deutsche >>> Studienanfänger, die auf den Immatrikulationspapieren als letzte benrlliche
Stellung des Vaters (der Mutter) "Arbeiter(in)" eingetragen haben. Die berufliche Stellung des Vaters (der Mutter)
wird auch berücksichtigt, wenn diese(r) bereits verstorben ist.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 10.

10. Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt: '

In einem privatrechtlichen Arbeitwertragsverhältnis Beschäftigte, die regelmäßig in der Rentenversicherung für
Arbeiter versicherungspfl ichtig sind.
Zu den Arbeitern zählen auch Auszubildende, die in der Rentenversicherung für Arbeiter versicherungppflichtig
sind.

Begriffsbeziehungen:
In der Statistik des Kraftfahrzeug- und Krafffahrzeuganhängerbestandes werden keine Personenzahlen, sondern
Fahrzeugbesrände von Arbeitern nachgewiesen; in der Wohngeldstatistik werden Wohngeldempfängerhaushalte
nachgewiesen, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltworstände Arbeiter sind; in der Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1968 u,erden Wohnparteien nachgewiesen, deren Häushaltsvorstände Arbeiter sind; in der Studentensta-
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tistik handelt es sich um deutsche Studienanfänger, die bei der Immatrikulation als benrfliche Stellung des Vaters
(der Mutter) " Arbeiter(in)" eingetragen haben.

In der Wohngeldstatistik spielt für die Zuordnung zu den Arbeitern auch der überwiegende Lebensunterhalt eine
Rolle.
Während in der Volks- und Berußzählung 1987, im Mikrozensus, in der Wohngeldstatistik und in den Statistiken
des Baugeu,erbes für die Zuordnung zu den Arbeitern die ausgeübte Tätigkeit bzw. die Vereinbarung im Arbeitwer-
trag mallgebend ist, ist für die Zuordnung zu den Arbeitern in den anderen o.g. Statistiken die Beitragspflicht in
der Arbeiterrentenversicherung entscheidend.
Heimarbeiter rechnen in der Volks- und Berufszählung 1987, im Mikrozensus, in der Statistik des Kraftfahrzeug-
und Krafffakzeuganhäingerbestandes, in der Wohngeldstatistik und - sowbit sie der Sozialversicherungspflicht un-
terliegen - in der Beschäftigtenstatistik zu den Arbeitern, atrur z.B. nicht in der Arbeitsstättenzählung 1987, im
Monatlichen Industriebericht und im Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbei-
tenden Geurcrbe. Die gewerblichen Auszubildenden einschl. der Praktikanten und Volontäre zählen im Mikrozen-
sus, in den Erhebungen bei den öffentlichen Elektrizitäts- und den Gasversorgungsunternehmen und in der Ar-
beitsstättenzählung 1987 nicht zu den Arbeitern.
Unterschiede in den Ang4ben über Arbeiter in der Volks- und Berufszählung 1987 und im Mikrozensus einerseits
und in der Arbeitsstätten2ählung 1987 und den Bereichsstatistiken andererseits ergeben sich u.a. auch daraus, daIJ
Arbeiter in mehreren Arbeitsstätten, Betrieben oder Unternehmen beschäftigt sein können und deshalb in der Ar-
beitsstättenzählung und den Bereichsstatistiken mehrfach erfaßt und nachgewiesen nrcrden können.
In der Volks- und Berufszählung 1987 und im Mikrozensus wird - soweit von der Bevölkerung am Ort der
Hauptwohnung ausgegangen wird - jeder Arbeiter nur einmal nachgewiesen, da die einzelne Person bzw. der
Haushalt und nicht das Unternehmen, der Betrieb oder die Arbeitsstätte Erhebungseinheit ist. Außerdem können
die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über den Wirtschaftszweig machen als die befragten Un-
ternehmen, Betriebe oder Arbeitsstätten.

Arbeitgeberbeiträge

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
>>> Tatsächliche Sozialbeiträge der Arbeitgeber an die >>> Sozialversicherung an Lebenwersicherungsunter-
nehmen, Versorgungswerke, Pensionskassen und an die übrige Wett sowie >>> unterstellte Sozialbeiträige.
Die tatsächlichen Sozialbeiträge umfassen die gesetzlich vorgeschriebenen sowie die freiwillig vom Arbeitgeber
übernommenen Beiträge zu fol genden Ei n ri chtungen :

- Rentenversicherungen der Arbeiter und Angestellten,
- knappschaftliche Rentenversicherung
- Zusatntercorgung im öffentlichen Dienst,
- gesetzliche Krankenversicherung
- gesetzliche Unfallversicherung
- Arbeitslosenversicherung
- Familienausgleichskassen (bis 1964; allerdings nur, soweit sie für Kinder von Arbeitnehmern bestimmt wa-

ren),ferner Beiträge für Einzel- und Gruppenversicherungen bei Lebenwersicherungsunternehmen und selbstän-
digen Pensionskassen zugunsten der Arbeitnehmer. Zu den Beiträgen an Versicherungsunternehmen nerden
auch die Beiträge für die Zusatzversorgung der inländischen Arbeitnehmer bei alliierten Streitkräften gerechnet.
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Zu den unterstellten Sozidbeiträgen gphören

- unterstellte Sozialbeiträge für die Beamtenversorgung
- unterstellte Sozialbeiträge für Aufircndungen der Arbeitgeber aufgrund betrieblicher Ruhegeldverpflichtungen,
- unterstellte Sozialbeiträge für Aufir,endungen der fubeitgeber im Fall von Krankheit, Unfall und besonderen

Notlagen (2.B. Sterbef?ille).

Begriffsbeziehungen:
Durch Abzug der Arbeitgeberbeiträge von den >>> Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit erhält man die
>>> Bruttolohn- und -gehaltsumme.

Arbeitgeberleistungen

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung von Leistungen der >>> Entgelfortzahlung der >>> betrieblichen Alterwersorgung der
>>> Zusatntersorgung und sonstigen Arbeitgeberleistungen.
Bei den sonstigen Arbeitgeberleistungen handelt es sich vor allem um

- Aufirrcndungen für Werks- und Dienstwohnungen sowie Miet- und Baukostenzuschüsse für Wohnungen von Ar
beitnehmern,

- Beihilfen in Krankheitsfällen und Familienzulagen, die von privaten Arbeitgebern zugewendet werden,
- Aufircndungen für Belegschaftseinriöhtungen, die der Unfallverhütung der Ersten Hilfe, der gesundheitlichen

Betreuung einschl. der Erholungsfürsorge dienen oder die für Familienangehörige bestimmt sind (2.B. Werkskin-
dergärten).

- Vomrhestandsgeld für vorzeitig in den Ruhestand tretende Arbeitnehmer, die dqe 58. Lebensjahr vollendet haben
und in den letzten fünf Jahren mindestens I 080 Tage in einem beitragspflichtigen Arbeitwerhältnis gestanden
haben.

Zum größten Teil sind die sonstigen Arbeitgeberleistungen tariflich oder freiwillig. Es u,erden aber auch gesetzli-
che Leistungen, z.B. nach dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für Ar-
beitssicherheit, mit erfallt.
Einzelheiten zur Entgeldortzahlung zur betrieblichen Alterwersorgung und ^r Zusatzversorgung siehe jeureils
dort.

Arbeitnehmer

1. Statistik der Streiks und Aussperrungen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
An Streiks beteiligte und/oder von Ausspemrngen betroffene >>> Arbeiter, >>> Angestellte und
>>> Auszubildende.
In die Statistik der Streiks und Ausspemrngen werden nur diejenigen Arbeitskämpfe einbezogen, an denen minde-
stens 10 Arbeitnehmer beteiligt waren und die mindestens einen Tag dauerten oder durch die - unter Berücksichti-
grrng aller an der Arbeitseinstellung beteiligten bzw. von ihr betroffenen Arbeitnehmer - ein Verlust von mehr als
100 fubeitstagen entstanden ist.
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2. Arbeitsstättenzählung 1970 .

{egriff.sinIaft:
Die Arbeitnehmer umfassen die >>> Beamten, >>> Angestellten, >>> Arbeiter und die >>> Nachwuchskräfte.
Beamte sind Personen, die in einem öfrentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis des Bundes, der Länder, der
Gemeinden und Sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts stehen, in dqs sie durch eine ,flstellungs-
@rnennungs-)urkunde benrfen norden sind.
Zu den Angestellten rechnen Personen, die der Beitragppflicht in der Angestelltenrentenversicherung unterliegen
oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften von dieser befreit sind.
Zt den Arbeitern zählen alle Lohnempfänger, unabhängig von der Lohnzahlungs- und Lohnabrechnungsperiode,
die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrentenversicherung unterliegen.
Nachwuchskräfte sind Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz in einem
anerkannten Ausbildungsbenrf ausgebildet werden.

3. Handels- und Gaststättenzählung 1979, 19E5.

Begriffsinhalt:
Personen, die in einem vertraglichen Gehalts-, Lohn- oder Ausbildungsverhätnis zu einem >>> Unternehmen ste-
hen und deren Bezüge steuerrechtlich als Einkünfte aus nichtselbständiger fubeit gelten.
Zu den Arbeitnehmern ziihlen z.B. auch die im Unternehmen angestellten Ehefrauen der Unternehmer.

Arbeitnehmerbeiträge

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt: I

>>> Tatsächliche Sozialbeiträge der Albeitnehmer an die >>> Sozialversicherung an Pensionskassen, Vepsor-
gungsurcrke und an die übrige Welt.
Sie umfassen Beiträge der Arbeitnehmer zu den folgenden Sozialversicherungstriigern:

- Rentenversicherung der Arbeiter,
- Rentenversicherung der Angestellten,
- Knappschaftliche Rentenversicherung
- Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst,
- Gesetzliche Krankenversicherung
- Arbeitslosenversicherung,

ferner an Pensionskassen und an Versorgungswerke (soweit Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht zu Versor-
gungswerken in berufsständischen Selbstverwaltungen betroffen sind) sowie an die übrige peft (von Auspendfern,
jedoch ohne beschäftigte Arbeitnehmer bei den Stationierungsstreitkräften).

Begriffsbeziehungen:
Die Arbeitnehmerbeiträge sind Bestandteil der >>> Abzüge @ifferenz zwischen BruttG und Nettolohn- und -
.gdhaltsumme;.
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Arbeitsftirderung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Arbeitsförderungsgesetz, Auftragsleistungen der Bundesanstalt
für Arbeit für Bund und Länder sowie besondere arbeitsmarktpolitische Hilfen des Bundes zur Beschäftigungssi-
cherung.
Zu den Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit nach dem Arbeitsförderungsgesetzzählen im uresentlichen Maß-
nahmen der Förderung der beruflichen Bildung und der Förderung der Arbeitsauhahme, Rehabilitationsmaf}nah-
men, Mallnahmen anr Erhaltung und Schaffrrng von Arbeitsplätzen, Arbeitslosengeld und Konkursausfallgeld so
wie Mallnahmen der Berufsberatung und der Arbeitslosenvermittlung.
Die Mallnahmen zur Förderung der benrflichen Bildung haben das Ziel, insbesondere Arbeitslose, jugendliche und
ältere Arbeitnehmer, Frauen und Ungelernte zu qualifizieren. Es handelt sich hier im wesentlichen um die Förde-
rung der benrflichen Fortbildung und der Umschulung.
Die Leistungen zur Erhaltung und Schafürngvon Arbeitsplätzen umfassen neben der pioduktiven Winterbauf<irde-
rung auch das Kurzarbeitergeld, das Schlechtwettergeld, allgemeine Maflnahmen zur Arbeitsbeschaftrng die vor-
tau,:tgrg langfristig oder schwer vermittelbaren Arbeitslosen sowie Teilzeitarbeit suchenden Frauen zugute kommen
und die Zuschüsse zum Vomrhestandsgeld.
Die Bundesanstalt für fubeit hat neben den Leistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz auch Auftragsleistungen
für Bund und Länder zu erbringen. Hierzu zäihlt insbesdndere die Arbeitslosenhilfe, ferner Maßnahmen zur Ein-
gliederung von Aussiedlern, atr Förderung überbetrieblicher Ausbildungsstätten und zur sozialen Sicherung von
Entwicklungshelfern sowie zur Förderung der Arteitsauftahme in Berlin, weiterhin Bergbauhilfen sowie Hilfen für
die Eisen- und Stahlindustrie.
Zt den Arbeitsfrirderungsmaßnahmen gehören außerdem auch besondere arbeitsmarktpolitische Hilfen des Bundes
zur Beschäftigungpsicherung wie z.B. MalJnahmen zur Förderung überregionaler Rehabilitationszentren für Be-
hinderte und der Eingliederung ausländischer Arbeitnehmer sowie zeitlich befristete Sonderprogramme des Bundes
und der Länder.
Anspruch auf Leistungen haben vor allem Arbeitnehmer aufgrund ihrer Beitragspflicht, wobei die Beiträge je zur
Hälfte von den Arbeitnehmern und Arbeitgebern aufgebracht werden. fubeitgebern lrrcrden Zuschüsse und Darle-
hen gewährt, die der Einarbeitung und Eingliederung von Arbeitnehmern dienen. Außerdem erhalten Unternehmen
des Baugeurcrbes Leistungen im Rahmen der produktiven Winterbauf«irderung. Die Arbeitsvermittlung einschl. Ar-
beitsberatung und Berufsberatung kann von der gesamten Bevölkerung in Anspruch genommen werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Das Arbeitsförderungggesetztrat am l. Juli 1969 in Kraft. Bis einschl. Juni 1969 wurden die entsprechenden Lei-
stungen aufgrund des Gesetzes über Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung gewährt.
Vorruhestandsgeld wird erst seit dem l. Mai 1984 gewäh( (vgl. auch unter >>> MobilitäQ.

Arbeitslosigkeit

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen bei vorübergehender unfreiwilliger Nichtteilnahme am Erurerbsleben.

Zu den Leistungen bei vorübergehender unfreiwilliger Nichtteilnahme am Erwerbsleben (Arbeitslosigkeit) zählen
das Afteitslosengeld, das Kurzarbeitergel4 die Arbeitslosenhilfe und das Konkursausfallgeld. Miteinbezogen sind
auch Altersruhegelder, die wegen Vollendung des 60. Lebensjahres bei Arbeitslosigkeit gezahlt werden.
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Zu den Leistungen bei Arbeitslosigkeit zählen auch die Knappschaftsausgleichszahlungen, die ein in der knap,p
schaftlichen Rentenversicherung Versicherter auf Antrag erhält, u,Enn er das 55. Lebensjahr vollendet hat und sei-
ne Tätigkeit im Bergbau aufgrpt.
Familienzuschläge nEinkommensleistungen sind dagegen den Leistungen für Kinder und für Ehegatten zuge6rd-
net.

Im Sozialbudget rechnen die Leistungen bei Arbeitslosigkeit gemeinsam mit den Leistungen für die >>> berufliche
Bildung und den Leistungen zur Förderung der >>> Mobilität zu den Leistungen im Rahmen der Funktion
"Beschäftigung".

Arbeitsstätten

1. Arbeitsstättenzählung 1961, 197 0

Begriffsinhalt:
Örttiche Einheit (Grundsti.ick oder abgegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtag der Erhebung mindestens eine
Person (einschl. des Leiters oder Inhabers) oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen regelmäßig haupt-
oder nebenberufl ich erurerbstäig waren.
Als Arbeitsstätte gilt demnach jede Hauptniederlassung jede Zweigniederlassung jede Filiale, jede Werkstätte, jede
Praxis (auch wenn in der Wohnung gelegen), jede Geschiiftsstelle, jedes Büro (auch von Verb.änden und Vereinen),
jede Dienststelle einer Behörde, jede Anstalt oder Einrichtung, sofern sie von anderen Teilen der gleichen Wirt-
schaftseinheit örtlich getrennt liegt und mindestens eine Person in ihr regelmäßig errverbstätig ist.
Erfaßt werden die örtlichen Einheiten in allen Wirtschaftszweigen, unter anderem im Produzierenden Gewerbe, im
Handel, im Verkehr, bei den Banken und Versicherungen, im Gastgewerbe, bei Reinigung und Körperpflege (2.B.
Friseure), in der Wissenschaft, Bildung (2.8. Schulen, Theater, selbständige Künstler, Schriftsteller), im Gesunü
heitswesen (2.8. Arae, Hebammen, Krankenhäuser), in der Rechtsberatung @echtsanwäte, Steuerberater), bei den

, Kirchen, Verbiinden, sonstigen Organisationen, Behörden und Sozialversicherungen.
Nicht zu den Arbeitsstätten rechnen private Haushalte.
Land- und forstwirtschaftliche Betriebe wurden nur einbezogen, wenn sie in steuerlicher Hinsicht (Gewerbe-, Um-
satz-, Einkommensteuer) als Geu,erbebetriebe und nicht als landwirtschaftliche Betriebe galten.
Als Arbeitsstätten gelten auch:

- örtlich getrennte Betriebsteile (z.B.Lagerplätze), auch u,enn sie in der Nähe des Hauptbetriebes liegen. Wird ein
Betriebsgrundsttick aber nur von einer Straße oder Bahn durchquert, so gilt es als eine örtliche Einheit;

- jede Niederlassung (Miepartei) von verschiedenen Firmen oder Dienststellen in einem Geschäfts- oder Bürohaus
auf ein- und demselben Grundsttick;

- jede einer Betriebs-, Büre, Ladengemeinschaft oder einem Einkaufszentrum zugehörige Firma;
- Pachtbetriebe innerhalb anderer Arbeitsstätten (Kanti nen, Garderoben);
- Verkaufsstände, sowohl mit festem als auch mit wechselndem Standort, aber nicht solche von Bauern oder

Gärtnern für den Absatz eigener Erzeugnisse auf Wochenmärkten;
- vorübergehend stillgelegte, ruhende oder Saisonbetriebe (2.B. Zuckerfabriken, Badeanstalten), sofern am Stichtag

mindestens eine Person in ihnen erurcrbstätig war;
- selbständig Tätige, auch wenn bei ihnen eine Arbeitsstätte als ständige räumliche Einrichtung nicht vorlag

(ambulante Gewerbetreibende, Hausierer, Schausteller);
- Arbeitsstätten von Heimarbeitern;
- Werkstätten in Anstdteh, sofern diese dauernd oder überwiegend für den Markt arbeiten (2.B. Korbflechterei

einer Blindenanstalt);
- bei Bundesbahn, Bundespost und Behörden aller Art sowohl örtlich getrennt liegende Teile von Dienststellen wie

auch Dienststellen verschiedener Amter und miwerwaltete unselbständige Stellen auf einem Grundstück bzw. in
einem Gebäude; Dienststellen oder Teile von Dienststellen der Bundesbalrn wurden in Gemeinden unter 100 000
Einwohner zu einer Arbeitsstätte zusammengefaflt;
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- Dienststellen der Bundesu,ehr und des Bundesgrenzschutzes, jedoch nur hinsichtlich des zivilen Personals. Alle
innerhalb derselben politischen Gemeinde gelegenen Dienststellen wurden zu je einer Arbeitsstätte zusammenge-
faßt;

- private Arbeitsstätten im Kasernenbereich (Friseur, verpachtete Kasinos);

- Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen und von Unternehmen aus der ehem.DDR und Berlin (Ost) im
Bundesgebiet;

- land- und forstwirtschaftliche Betriebe, sofern sie steuerlich als Generbebetriebe gelten. Dazu gehören Betriebe
der gewerblichen Gärtnerei (ohne bzw mit geringer Bodennutzung z.B. Einrichtung und Pflege gärtnerischer
Anlagen, Friedhofs- und Landschaftsgärtnerei), Betriebe der landwirtschaftlichen und der gewerblichen Tierhal-
tung (ohne bzw. mit nur geringer Futtergrundlage aus eigener landwirtschaftlicher Erzeugung z.B. Schweine-
mästereien, Geflügelfarmen, Pelztierfarmen, Hundezüchtereien) sowie Dienstleistungsbetriebe für die Land- und
Forstwirtschaft (2.B. Betriebe der Lohndrescherei, der Getreidetrocknung Saatgrrtbeizung Schädlingsbekämp
fu ng Schafschurbetriebe);

- Betriebe der Hochsee- und Küstenfischerei;
- gewerbliche Betriebe in der Hand von Personen, die auch Inhaber eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes

sind.

Nicht als Arbeitsstätten gelten:

- land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die steuerlich nicht als Gewerbebetrieb gelten;
- Betriebe gewerblicher oder handwerklicher Art, die steuerlich als Neben oder Hilfsbetriebe von land- und

forstwirtschaft lichen Betrieben gelten;
- private Haushalte, auch wenn sie Dienstpersonal beschäftigen;
- Betriebe der Binnenfischerei;
- Baustellen;
- Schiffe (als Arbeitsstätte gilt der Sitz des Schiffsihhabers);
- Dienststellen der Stationierungsstreitkräfte einschl. des zivilen Fersonals;
- Vertretungen fremder Staaten in der Bundesrepublik;
- sonstige inter- und supranationale Organisationen mit Behördencharakter sowie von diesen unterhaltene deutsche

Arbeitsstätten;
- Niederlassungen deutscher Firmen im Ausland;
- Personen, die in arbeitnehmerähnlicher Stellung Dienstleistungen einfacher Art verrichten (2.B. Aufirartefrauen,

Koch- oder Waschfrauen);
- automatische Anlagen ohne Bedienungspersonal (Rrmpr.r,erke, Umformerstationen, Warenautomaten);
- örtliche Einheiten, in dönen Personen ehrenamtlich tätig sind;
- Teile eines Betriebes auf dem gleichen Grundstück, auch in verschiedenen Gebäuden (Verkaufsbüros,

Sozialeinrichtungen), es sei denn sie sind rechtlich selbständig.

Die Arbeitsstätten werden in drei Bereiche gegliedert:

(a) Erwerbswirtschaftlicher Bereich (Unternehmen und freie Berufe) (Wirtschaftsabteilung 0 - 7),
(b) Bereich Organisationen ohne Eru,erbscharakter (Wirtschaftsabteilung 8 ohne private Haushalte),
(c) Bereich Gebietskörperschaften und Sozialversicherung (Wirtschaftsabteilung 9).

Zum erwerbswirtschaftlichen Bereich gehören die Wirtschaftszu,eige Land- und Fors'twirtschaft, Tierhaltung und
Fischerei, Produzierendes Gewerbe (einschl. Baugewerbe), Handel, Verkehr, Nachrichtenübermittlung Kredrtinsti-
tute, Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstteistungen wie etwa Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildung Gesund-
heitswesen und Rechtsberatung ferner die wirtschaftlichen Unternehmen im Eigentum von Gebietskörperschaften
einschl. der staatlichen und kommunalen Regiebetriebe und der Deutschen Bundespost (einschl. Postscheck- und
Postsparkassenämter und dem Bundespostministerium) sowie Anstalten und Einrichtungen, deren Träger Organi-
sationen ohne Erurcöscharakter oder Gebietskörperschaften sin{ die aber dauernd und übenviegend ernrcrbswirt-
schaftlich tätig sind.
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Zum Bereich Organisationen ohne Eru,erbscharakter gehören u.a. die Arbeisstätten der Kirchen, der Gewerkschaf-
ten, der Arbeitgeberverbände, der politischen Parteien und der sonstigen Veöände und Vereinigungen.

Zum Bereich Gebietskörperschaften und Sozialversicherung gehören die Arbeitsstätten des Bundes, der Länder und
der Gemeinden, der öfrentlichen Zweclcverbände, der Arbeitwerwaltung der Sozialversicherung und verwandter
Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie die Arbeitsstätten der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes.
Die Zuordnung einer Arbeitsstätte zu einem Wirtschaftszweig erfolgt nach ihrem wirtschaftlichen Schnerpunkt,
den die Arbeitsstätten selbst angeben. Örttictr getrennte Hilfsbetriebe u,erden ifuem eigenen Wirtschaftsnveigan-
geordnet, örtlich getrennte Verwaltungpbetriebe dem Wirtschaftszweig des Unternehmens, zu dem sie gehören.

Die Zahl aller Arbeitsstätten eryibt sich aus der Summe der >>> Eiruigen Niederlassungen, der
>>> Hauptniederlassungen, der ))) Zweigniederlassungen und der >>> Organisationen ohne Erneöscharakter,
Gebietskörperschaften, Sozialversicherung.

Begriffsbeziehungen:
Arbeitsstätten und >>> Unternehmen (Arbeitsstättenzählung) bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. AIs Ar-
beitsstätte gilt eine örtliche Einheit, in der am Stichtag mindestens eine Person - oder unter einheitlicher Leitung -
mehrere Personen regelmäßig erwerbstätig sind. Als Unternehmen gilt die kleinste rechtlich selbständige Einheit,
die eigene Bücher zu führen und gesonderte Abschlüsse zu erstellen hat. Ein Unternehmen kann aus einer Arbeits-
stätte @inzige Niederlassung) oder aus mehreren Arbeitsstätten (Haupt- und Zweigniederlassung(en)) bestehen.
Unternehmen werden nur im erwerbswirtschaftlichen Bereich gebildet, Arbeitsstätten bestehen dagegen auch in
den Bereichen Organisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften und Sozialversicherung. Die Zahl der
Unternehmen eryibt sich aus der Summe der Einzigen Niederlassungen und der Hauptniederlassungen. Unter-
schiede zwischen den Arbeitsstätten des eru,erbswirtschafrlichen Bereichs und den Unternehmen ergeben sich auch
hinsichtlich der >>> Tätigen Personen. Die Unternehmensangaben gelten für das gesamte Unternehmen einschl.
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe im Besitz von Unternehmen; land- und forstwirtschaftliche Betriebe zithlen
aber in der Regel nicht zu den Arbeitsstätten.
Zur Abgreruung gegenüber >>> Betrieben siehe dort.
Zur Abgreruung gegenüber >>> landwirtschaftlichen Betrieben und >>> Forstbetrieben siehe dort.

2. Handels- und Gaststättenzählung 1979, 19Es

Begriffsinhalt:
Räumlich voneinander getrennte Verkaufsfilialen, Werkstätten, Produktions-, Verwaltungs- und Hilfsbetriebe, La-
ger, Fuhrparks usw. eines Unternehmens, in denen mindestens eine Person regelmäßig (evtl. nur stundenweise) tä-
tig ist.
Als räumlich getrennt gelten alle Arbeitsstätten, auch wenn sie in derselben Gemeinde liegen, falls sie untereinan-
der nur über öffentliche Verkehrsflächen erreichbar sind. In der Handels- und Gaststättenzählung nerden nur Ar-
beitsstätten von >>> Unternehmen des Handels oder >>> Gastgewerbes erfaßt. Nachgewiesen nrerden von diesen
Arbeitsstätten jedoch nur die, deren wirtschaftlicher Schwerpunkt im Handel oder Gastgewerbe liegt. Der Schwer-
punkt wird gemessen an der Wertschöpfung oder ersatzweise an einem Schätzwert der Wertschöpfung errechnet
aus den Umsätzen multipliziert mit branchendurchschnittlichen Rohertragsquoten.
Nicht nachgewiesen nerden demnach die von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt außerhalb des Han-
dels oder Gastgewerbes (des Verarbeitenden Gewerbes, der Landwirtschaft oder anderer Wirtschaftsbereiche) be-
triebenen örtlichen Einheiten des Handels oder Gastgenrcrbes.

Ar b eits u n fal UB e rufs kra nkheit

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen zur Einschränkung von Arbeitsunf?illen/Berufskrankheiten durch Wiederherstellung der Erwerbsfähig-
keit, durch Arbeits- und Berufsfiirderung @erufshilfe) und durch Erleichterung der Verletzungs-/Krankheitsfolgen.
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Die >>> vertraglichen und fteiwilligen Arbeitgeberleistungen sowie die Leistungen der Unfall-, Kranken- und
Rentenversicherungen für Arbeits- und Wegeunfzille und für Benrfskrankheiten umfassen im wesentlichen die In-
validitäsrente, Übergangs- und Krankengeld, die >>> Entgelfortzahlung die Leistungen für Heilbehandlung
(ambulant und in Anstalten), zahnäiraliche Leistungen und Zahnersatz, Heilmittel, Unterbringung und Verpfle-
gung bei Anstaltsaufenthalten sowie Fahrtkosten.

Einbezogen in die Leistungen bei Arbeitsunfall bzw. Berufskrankheit sind aber auch Teile der Leistungen des be-
trieblichen Gesundheitswesens sowie Leistungen der Beratung und Betreuung.

Familienzuschläge zu Einkommensleistungen sind den Leistungen für >>> Kinder und für >>> Ehegatten, Renten-
leistungen an Personen über 60 Jahre @rauen) bzw. über 65 Jahre (Männer) den Leistungen bei >>> Alter zuge-
ordnet.
Im Sozialbudget rechnen die Leistungen bei Arbeitsunfall/Berufskrankheit gemeinsam mit den Leistungen zur
>>> Vorbeugung bei Krankheit und bei Invalidität zu den Leistungen im Rahmen der Funktion "Gesundheit".

Ämte

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Arzte ohne Fachar*tätig$eit, Fachärzte mit abgeschlossener Facharztausbildung Arae in freier Praxis und sonsti-
ge Arne sowie Arzte in der Weiterbildung zum Facharzt und Fachäirae, deren Fachgebiet nicht erfaßt wird.
Zu den Araen ohne Facharzttätigkeit rechnen Arae für Allgemeinmedizin, praktische Arae und i\rae in der
Weiterbildung zum Facharä sowie Fachärzte, deren Fachgebiet nicht erfaßt wird.
Als Fachärzte gelten Azte mit abgeschlossener Facharztausbildung die auf einem der erfaßten Fachgebiete tätig
sind.
Arae in freier Praxis sind frei praktizierende Arae einschließlich der Arae mit nebenamtlicher Krankenhaustätig-
keit (2.8. Belegärzte) und der Assistenzärae bei frei praktizierenden Arzten.
Zu den sonstigen Araen rechnen hauptamtlich tätige Arae bei Behörden und Körperschaften des öffentlichen
Rechts, in der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz und Polizeidienst, in wissenschaftlich-theoretischen Instituten
sowie Werkärzte und sonstige angestellte Arae in der Industrie und Privatwirtschaft.
Die Angaben über Arae in der Bundesnehr (Sanitätsoffiziere) sind unvollständig.
Erfaßt werden berufstätige Arae, die im Besitz einer Approbation (oder Bestallung nach altem Recht) sind, sofern
die Approbation (bzw. Bestallung) nicht ruht, sowie Arae im Besitz einer Erlaubnis zur vorübergehenden Aus-
übung des iiralichen Berufs.

Lrzte mit ha u p ta mtl i c h e r Kra nke n h a us tä ti gkeit

Statistik der Berufe des Gesundheitswesens
Datennechweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Zu den Araen mit hauptamtlicher Krankenhaustätigkeit zählen die in >>> Krankenhäusern hauptamtlich beschäf-
ti6en leitenden Arae sowie die nachgeordneten Arzte (Oberärae und Assistenzärzte).

Hierzu rechnen z.B. auch ärztliche Direktoren, Inhaber konzessionierter Privatkliniken, Chefäraö und Oberärzte.
Nicht erfallt werden die Medizinalassistenten und sonstige in Krankenhäusern beschäftigte nrae 12.A. Gastärzte,
hospitierende Arae); Belegfizte zäNen zu den Araen in freier Praxis.

Die in Bundeswehrkrankenhäusern tätigen Arzte rechnen teilweise zu den Araen mit hauptamtlicher Kranken-
haustätigkeit, teilweise zu den sonstigen Araen.
Siehe auch unter >>> Arzte.
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Aufenthaltsdauer

Ausiänderstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Dauer des Aufenthalts der >>> Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland.
Die Aufenthaltsdauer wird ohne Berücksichtigung von Aufenthaltsunterürechungen als Differenz zwischen Aus-
zählungpstichteg und Datum der ersten Einreise in d"c Bundesgebiet ermittelt.

Aufgeno mmene X'remdmittel

Statistik der Bäusparkassen
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Verbindlichkeiten der Bausparkassen gegenüber Dritten, insbesondere gegenüber Kreditinstituten und sonstigen
Kapitalsammelstel len.
Dazu rechnen z.B. aufgenommene Kredite, jedoch keine Bauspareinlagen.

Aufstellungsflächen von Topf- und Ballenpflanzen

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Jede Fläche auf dem Freiland, von der im Laufe des Erhebungsjahres Btunien und Zierpflanzen aller Entwick-
lungsstufen, in Töpfen oder Ballen kultiviert, als verkaufsfertige Erzeugnisse gewonnen werden.

Ausbauarbeiten

Preisindizes für Bauwer*e
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Folgende in der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) erfaßte Bauarbeiten:
Klempnerarbeiten, Fliesen- und Plattenarbeiten, Estricharbeiten, fuphaltbelagarbeiten, Tischlerarbeiten, Parkettar-
beiten, Rolladenarbeiten, Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten, Verglasungsarteiten, Anstricharbeiten, Korrosions-
schutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten, Bodenbelagarbeiten, Tapezierarbeiten, Lüftungstechnische Anla-
gen, Heizungs- und Brauchwassereruärmungsanlagen, Gas-, Wasser- und Abwasser-Installationsarbeiten innerhalb
von Gebäuden, Elektrische Kabel- und Leitungsanlagen in Gebäuden, Blitzschutzanlagen und Förderanlagen (nicht
in der VOB erfaßt).
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Ausbildung

Besch äftigtenstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Als Ausbildung wird sowohl die erreichte allgemeine Schulbildung als auch die abgeschlossene Berufsausbildung
der >>> sozialversicherungspflichtig beschäftigten Arbeitnehmer angesehen. Der Abschluß an einer
>>> Fachhochschule und >>> HochschuleF>> Universität gilt als abgeschlossene Berufsausbildung. Die Angaben
beziehen sich auf den htichsten Abschluß, auch wenn diese Ausbildung für die derzeit ausgeübte failgkeit nictrt
vorgeschrieben oder verlangt ist.

Ausbildungsfärderung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen nach dem Bundesausbildungsfiirderungsgesetz mit dem Ziel, Kindern aus wirtschaftlich und sozial
schlechter gestellten Familien eine ihrer Neigrrng Eigrung und Leistung entsprechende Ausbildung zu ermögli-
chen.
Ausbildungsf<irderung erhalten Schüler von weiterführenden Schulen und von Abendrealschulen, Abendgi,rnnasien
und Kollegs, Schüler ab der 10. Klasse in allen schulischen Formen der beruflichen Grundbildung und den Berufs-
fachschulen sowie Schüler von Fachschulen und Studierende an Höheren Fachschulen, Akademien und an Hoch-
schulen.
Ausbildungsfürderung erhalten ferner Teilnehmer an Fernunterrichtslehrgängen, die unter denselben Zugangstor-
aussetzungen auf denselben Abschluß vorbereiten wie die nach dem Gesetz geforderten Ausbildungsstätten, ferner
Praktikanten, die ein Praktikum im Zusammenhang mit dem Besuch der vorstehend genannten Ausbildungsstätten
und Fernunterrichtslehrgängen leisten müssen.

Auch Ausbildungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland kommen als fiirderungswürdig in Betracht.
Durch Rechtwerordnungen sind auch die Ausbildungsgänge in Lehranstalten für Heilhilfskräfte, die nicht dem
Schulrecht der Läinder unterstehen sowie die Teilnahme an Vorkursen, die die Zulassung zu einem Kolleg oder zu
einer Hochschule ermöglichen oder in geeigneter Weise vorbereiten und die Ausbildung in Ausbildungsstätten für
landwirtschaftlich-technische, milchlandwirtschaftlich-technische und biologisch-technische Assistentinnen und
Assistenten als f<irderungsfähig bestimmt.
Eine Ausbildung wird nur gef«irdert, wenn Schüler ausbildungsbedingt nicht bei ihren Eltern wohnen können oder
sich im Zweiten Bildungsweg befinden; übergangsweise können zu Hause wohnende Schüler auch weiterhin Lei-
stungen nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz erhalten, wenn sie sich bereits vor dem l. August 1983 in
einem filrderungsfälugen Teil der Ausbildung befunden haben. Außerdem müssen die Leistungen des Auszubilden-
den erwarten lassen, daß er das angestrebte Ausbildungsziel erreicht. Ausbildungsförderung dagegen wird nicht .
geleistet, wenn der Auszubildende bei Beginn des Ausbildungsabschnins, für den er Ausbildungsfiirderung bean-
tragt, daq 30. Lebensjahr vollendet hat, es sei denn, daß die Art der Ausbildung oder die Lage des Einzelfalles die
ilberschreitung der Altersgrenze rechfertigt. \
Außer Deutschen im Sinne des Grundgesetzes können auch heimatlose und asylberechtigte Ausländer sowie andere
Ausländer, wenn sie selbst vor Beginn des frirderungswürdigen Teils des Ausbildungsabschnitts insgesamt fünf
Jahre ihren Aufenthalt im Bundesgebiet hatten und rechtmäfJig erwerbstätig gewesen sind, oder wenn sich zumin-
dest ein Elternteil in den letzten drei Jahren vor Beginn des Bewilligrngszeitraums ständig im Bundesgebiet
rechtmäßig aufgehalten hat und erwerbstätig geweseri ist, im übrigen von dem Zeitpunkt at, in dem im weiteren
Verlaufdes Ausbildungsabschnitts diese Voraussetzungen vorgelegen haben, gefordert werden.
Deutschen wird auch Ausbildungsfcirderung für den Besuch einer außerhalb des Bundesgebietes in Europa gelege-
nen Ausbildungsstätte gewähh, wenn es der Ausbildung nach dem Ausbildungsstand frirderlich ist und zumindest
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ein Teil dieser Ausbildung aufdie vorgeschriebene oder übliche Ausbildungpzeit angerechnet werden kanir oder die
Ausbildung im Bundesgebiet nicht durchgeführt u,erden kann.

Geleistet wird die Ausbildungsfiirderung für den Lebensunterhalt und die Ausbildung wobei ein monatlicher Be-
darf für Schüler, Studenten, Praktikanten und Auszubildende in verschiedener Höhe, jeu,eils nach Art der Aus-
bildungsstätte bzw. der Unterkunft des Auszubildenden zugrunde gelegt wird. Einkommen und Vermögen des Aus-
zubildenden, seines Ehega.tten und seiner Eltern sind auf den Bedarf anzurechnen. Die Höhe der Freibeträge vom
Einkommen des Auszubildenden und die Höhe der Freibeträge vom Einkommen der Eltern und des Ehegatten wer-
den ebenso wie die Freibeträge vom Vermögen und der Bedarf für Schüler und Studierende in der Regel in zwei-
jährigem Abstand den veränderten wirtschaft lichen Verhältnissen angepaßt.

Die Ausbildungpförderung wird als Zuschuß gewährt. Bei Besuchern von Höheren Fachschulen, Akademien und
Hochschulen sowie der Teilnahme an einem Praktikum, das im Zusammenhang mit dem Besuch dieser Ausbil-
dungsstätte steht, wird ein Teil des monatlichen Förderungsbetrages, bei Studenten der Gesamtbetrag, als Darlehen
geleistet. Wenn der Förderungsbetrag diesen Betrag nicht erreicht, wird er voll als Darlehen gezahlt. Das Darlehen
ist nicht zu verzinsen, es ist in gleichbleibenden monatlichen Raten innerhalb von 20 Jahren zurückzuzahlen. Die
erste Rate ist drei Jahre nach Beendigung der Ausbildung zu leisten.
Finanziert wird die Ausbildungsförderung zu 65 vom Hundert durch den Bund und zu 35 vom Hundert durch die
Länder. Die bei der Durchführung entstehenden Verwaltungskosten werden von den Ländern getragen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis zum Inkrafttreten des ersten Ausbildungsftirderungsgesetzes am l. Juli 1970 sind flir die einzelnen Jahre ledig-
lich die Studienbeihilfen nach dem Honnefer Modell und den Vereinbarungen der Länder über die Förderung der
Studierenden an Ingenieurschulen, Kunst- und Musikhochschulen sowie an Pädagogischen und Berufspädagogi-
schen Hochschulen, Akademien und Instituten (sog. Rhöndorfer Modell) nachgewiesen. 

.

Nach dem Ersten Ausbildungsfürderungsgesetz wurden Schüler von Gymnasien und Fachoberschulen ab Klasse I l,
von Berufsaufbauschulen, Abendrealschulen, Abendglmnasien, Kollegs, Berufsfachschulen, soweit für deren Be-
such der Realschulabschluß oder eine vergleichbare Vorbildung Voraussetzung ist, und von Fachschulen sowie
Praktikanten während eines Praktikums im Zusammenhang,mit einer dieser Ausbildungsstätten, gefordert. Die
Ausbildungsförderung wurde gewährt unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen des Auszubildenden, des
Ehegatten und der Eltern.
Ab L Oktober l97l sind die Studienbeihilfen nach dem Honnefer Modell und dem Rhöndorfer Modell znsammen
mit dem Ersten Ausbildungsftirderungsgesetz durch die bundeseinheitliche Regelung im Bundesausbildungsfiirde-
rungsgesetz abgelöst worden, das neben der Zusammenfassung der einzelnen Förderungsmallnahmen strukturelle
und finanzielle Verbesserungen gebracht hat. Auf die Förderung besteht - anders als in den Richtlinien des Honne-
fer Modells für die Studienftirderung - ein Rechtsanspruch.
Das Bundesausbildungsfiirderungsgesetz ist seit Inkrafttreten mehrfach geäindert worden. Durch diese Anderungen
wurden nicht nur die Leistungen der Ausbildungsftlrderung und die Elternfreibeträge an die Entwicklung der Le-
benshaltungskosten angepaßt, sondern es wurde auch der Kreis der Gefiirderten ausgedehnt.
So sind erst ab Januar 1974 dre Schüler (ab Klasse I l) von solchen Berufsfachschulen, für deren Besuch der Real-
schulabschluß oder eine vergleichbare Vorbildung nicht Voraussetzung ist, in den Förderungsbereich des Gesetzes
einbezogen worden.
Bis einschl. 1975 wurde die Ausbildungsfcirderung unter Berücksichtigung bestimmter Umstände im Einzelfall,
g;aru als Zuschuß gewährt.
Mit dem Fünften Gesetz zur Anderung des Bundesausbildungsfrirderungsgesetzes von 1978 wurde die Förderung
auf die Schüler der 10. Klasse in allen schulischen Formen der beruflichen Grundbildung und der 10. Klasse der
Berufsfachschulen ausgedehnt. Die Förderung die hier zunächst auf 3 Jahre befristet war, wurde mit dem Sechsten
Änderungsgesetz von 1979 aff 5 Jahre verlängert.
Bis zum Sechsten Anderungsgesetz vom 16. Juli 1979 erhielten Auszubildende Ausbildungsfrirderung wenn sie zu
Beginn des Ausbildungsabschnitts, für den sie Ausbildungsfrirderung beantragl haben, das 35. Lebensjahr vollendet
hatten.
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Ausbildungspendler

Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
Nicht erwerbstätige >>> Schüler und Studierende, deren Ausbildungsstätte nicht auf dem Wohnungsgrundstück
liegt. Befindet sich die Ausbildungsstätte in der gleichen Gemeinde, handelt es sich um innergemeindliche Ausbil-
dungspendler, andernfalls um Pendler über die Gemeindegrerue.Liegl die Zielgemeinde in einem anderen Kreis,
wird die Bezeichnung Pendler über die Kreisgrenze verurendet. Analog dazu gtbt es Pendler über die Grenze des
Bundeslandes oder ins Ausland.

Schüler und Studenten, die eine - wenn auch nur geringfiigige - Tätigkeit ausüben, gelten als erwerbstätig und wer-
den deshalb den >>> Benrfspendlern und nicht den Ausbildungspendlern zugerechnet

Unterschieden wird zwischen "Ausbildungsauspendlern", bei denen die Pendelwanderung aus der Sicht der Wohn-
gemeinde und "Ausbildungseinpendlern", bei denen die Pendelwanderung aus der Sicht der Zielgemeinde gesehen
rird. Zu den Ausbildungsauspendlern zählen auch jene Schüler und Studierende, die im Ausland eine Ausbil-
dungsstätte besuchen, ihren Wohnsitz jedoch im Inland haben, während Ausbildungseinpendler, die im Inland eine
Ausbildungsstätte besuchen, ihren Wohnsitz jedoch im Ausland haben, nicht erfallt werden (sog. Grenzganger).

Ausbildungsverträge

Berufsbildungsstatistik
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Ausbildungsverträge, die in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse einer zus&indigen Stelle (Kammer)
eingetragen worden sind.

Es werden nur die neu abgeschlossenen Ausbildungsvertri$e gezählt, die im Berichtsjahr angetreten werden und
am Jahresende noch bestehen.

Die im Ausbildungsbereich "Industrie und Handel" neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für die nächste Stufe
ei ner Stufenausbi ldung ( Anschlußverträge) werden miterfaflt.
Die im Ausbildungsbereich "Landwirtschaft" neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge für eine Fremdlehre, die im
Anschluß an einen Ausbildungsabschnitt im elterlichen Betrieb angetreten-werden, zählen nicht zu den neu abge-
schlossenen Ausbildungwerträgen dieses Bereichs.

Ausflugsfahrten

Statistik der Personenbefiirdemng im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Von zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen >>> Unternehmen durchgeführte Fahrten, die der Unternehmer mit
Kraftomnibussen nach einem bestimmten, von ihm aufgestellten Plan und zu einem für alle Teilnehmer gleichen
und gemeinsam verfolgten Ausflugszweck anbietet und ausführt, wobei die Fahrt wieder an den Ausgangsort zu-
rücldihren muß.

Die Fahrgäste müssen im Besitz eines für die gesamte Fahrt gültigen Fahrscheins sein, der die Beftirderungsstrecke
und das Beforderungsentgelt ausweist. Bei Ausflugsfahrten, die als Pauschalfahrten ausgeführt werden, genügt im
Fahrschein die Angabe des Gesamtentgelts an Stelle des Beftirderungsentgelts.
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AriOlenrngen im Zeitablauf:
Bis September 1984 war >>> Gelegenheitwerkehr mit PKW in den drei Verkehrsformen Ausflugsfahrten,
>>> Ferienziel-Reisen und >>> Verkehr mit Mietomnibussen eingeschlossen, sbweit die PKW 8 Fahrgasplätze
hatten und von Unternehmen des Kraftomnibuwerkehrs eingesetzt wurden. Bis einschl. III. Quartal 1983 bzw. Be-
richstsjahr 1984 ist PKW-Verkehr in den Ergebnissen enthalten. Weitere Anderungen ergeben sich durch Ande-
rungeri des Berichtskreises der zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen Unternehmen (siehe auch unter: Unter-
nehmen).

Ausfuhr

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begiiffsinhalt:
Alle Waren- und Dienstleistungsverkäufe von inländischen Wirtschaftseinheiten an Wirtschaftseinheiten, die ihren
ständigen Sitz (Wohnsitz) außerhalb des Bundesgebietes haben, einschl. gewisser unentgeltlicher Lieferungen und
Leistungen des Staates.

Bei Darstellung nach dem Inländerkonzept (2.B. in der Verwendungsrechnung des Sozialprodukts) umfaßt die
Ausfuhr auch die Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die Inländer aus der übrigen Welt empfangen haben. Dazu
rechnen neben den Afteitsentgelten der Auspendler und den aus der übrigen Welt empfangenen Kapitalerträgen
auch Gebühren fiir Patente, Urheberrechte u.ä.

Die Ausfuhr soll in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen im Prinzip im Zeitpunkt des Entstehens von
Forderungen und Verbindlichkeiten nachgewiesen werden. Aus praktischen Erwägungen wird bei der Warbnaus-
fuhr allerdings vom Zeitpunkt des Grenzübergangs ausgegangen, der in der wesentlichen statistischen Quelle - der
Außenhandelsstatistik - zugrunde liegt. Die Dienstleistungsverkäufe werden, wie in der Zahlungsbilanz, weitge-
hend im Zeitpunlct der Zahlungnachgewiesen.
Die Ausfuhr von Waren ist mit dem Wert frei Grenze, also fob (free on board) nachzuweisen. Die Werte enthalten
bei der Warenausfuhr die Transport- und Versicherungskosten bis zur Grenze, nicht jedoch die Kosten für die ent-
sprechenden Leistungen ab Grenze. Diese sind, soweit sie von deutschen Unternehmen erbracht werden, der
Dienstleistungsausfu hr zugerechnet.

Die Berechnung der Warenverkäufe an daq Ausland geht von den Zahlen des Generalhandels
(Außenhandelsstatistik) aus, jedoch werden einige Positionen der Außenhandelsstatistik abgeseta und einige Er-
gänzungen vorgenommen. Abgezogen werden u.a. der Lagerverkehr aufausländische Rechnung der nicht die
Wirtschaftstätigkeit der inländischen Wirtschaftseinheiten betrift. Außerdem wird die Ausfirhr zur passiven Lohn-
veredelung abgezogen, die Ausfrrhr nach aktiver Lohnveredelung wird aufden Veredelungslohn reduziert. Dadurch
wird der Veredelungsverkehr lt. Außenhandelsstatistik auf die marktrelevanten Ströme beschränkt. Ferner u,erden
unentgeltliche Lieferungen von Unternehmen, wie Werbemittel, Muster, Proben, Kulanzlieferungen u.dgf ., die in
der Außenhandelsstatistik erfalJt werden, nicht berücksichtigt, da davon ausgeg:rngen werden kann, daIJ sie in die
Preiskalkulation der gegen Entgelt umgesetzten Güter eingegangen sind. Weitere Absetzungen betrefren Rüclcwa-
ren, Preisnachlässe sowie Ersatz- und Rückzahlungen. Hinzugesetzt nerden Fischanlandungen deutscher Fischerei-
fahrzeuge im Auslan4 Kleinsendungen u.ä.

Die Angaben über die Dienstleistungsverkäufe an das Ausland sind weitgehend aus der Zahlungsbilanz der Deut-
schen Bundesbank übernommen. Hierzu zählen u.a. die Einnahmen aus dem Reiseverkehr und dem Transportge'
schäft. Zu den Dienstleistungsverkäufen rechnet ferner der Saldo (Verkäufe abzng). Käufe) im Transithandelsge-
schäift inläindischer Wirtschaftseinheiten.
Die Waren- und Dienstleistungsvorgänge mit dem Ausland werden um Zahlen über entsprechende Transaktionen
mit der ehem. DDR und Berlin (Ost) ergänzt.
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Begriffsbeziehungen:
l. Letzter Verbrauch

+ Bruttoinvestitionen
+ Ausfuhr (einschl. Erwerbs- und Vermögenseinkommen)
- Einfuhr (einschl. Erwerbs- und Vermögenseinkommen): Bruttosozialprodukt

)
+
+

3.

+

Letzter Verbrauch
Bruttoinvestitionen
Ausfuhr (ohne Erwerbs- und Vermögenseinkommen)
Einfuh (ohne Erurcös- und Vermögenseinkommen)
Bruttoinlandsprodukt

Ausfirhr
Waren
Dienstleistungen
Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Einfuhr
Waren
Dienstleistungen
Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Außenbeitrag
Aus der übrigen Welt empfangene übertragungen
An die übrige Welt geleistete iJbertragüngen
Finanzierungssaldo gegenüber der übrigen Welt

2. Erhebung bei den Gasversorgungsuntemehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Lieferung von Gas aus dem Bundesgebiet ins Ausland und in die ehem. DDR einschließlich Berlin (Ost).
Dabei handelt es sich um Lieferungen der Ortsgasversorgungsunternehmen, Ferngasgesellschaften, Kokereien so
wie Erdgas- und Erdölgewinnungsunterehmen.

3. Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Date,lcnachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Lieferung von Elektrizität aus dem Bundesgebiet ins Ausland und in die ehem. DDR einschließlich Berlin (Ost)
Dabei handelt es sich um Lieferungen der öffentlichen Elektrizifätwersorgungsunternehmen.

Ausfuhr von Inyestitionsgütern

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Ausfuhr von Gütern, die überwiegend von >>> Unternehmen als Anlagegüter gekauft werden; ausgenommen sind
Güter für Bauinvestitionen.
Zu den Investitionsgütern rechnen >>> Stahlbautotr, ))) Maschinen und maschinelle Anlagen,
>>> StralJenfahrzeuge, >>> elektrotechnische Investitionsgüter u.a. ,
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Nicht zu deh Investitionsgütern gehören alle Fertigrrngsstofre, Energie-, Brenn- und Kraftstofre, Hilfi- und BL
triebsstof[e sowie Waren für die laufende Instandhaltung von Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter, die
nicht in den Bilanzen der Unternehmen alctiviert werden.

bih Investitionsgut wird ausgeführt, wenn es aus dem Erhebungsgebiet ins Ausland verbracht wird. ZuEinzelhei-
ten siehe >>> Warenausfu hr (Außenhandelsstatistik).

Anderungen im äitablauf:
Für den Begrifrder Ausfuhr von Investitionsgütern gelten alle Anderungen imZeitablauf,die flir äe Warenausfrrhr
(Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden.

Ausfuhr von Verbrauchsgütern

Außenh andelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Ausfuhr von Gütern, die überwiegend von >>> privaten Haushalten gekauft werden; ausgenommen sind Nahrungs-
und Genußmittel.
Zu den Verbrauchsgütern rechnen >>> Schuhe, Textilien und Bekleidung >>> Strallenfahrzeuge,
>>> elektrotechnische Verbrauchsgüter, >>> Möbel, kosmetische Artikel, Wasch- und hrtzmittel u.a.

Den Verbrauchsgütern werden auch die Waren zugerechnet, die in privaten Haushalten noch nrciter bearbeitet oder
verarbeitet werden. ErfaIJt sind sowohl kurz- als auch langlebige Wirtschaftsgüter.
Ein Verbrauchsgut wird ausgeführt, wenn es aus dem Erhebungsgebiet ins Ausland verbracht wird. Zu Einzelheiten
siehe >>> Warenausfrrhr (Außenhandelsstatistik)

Anderungen im Zeitablauf:
Für den Begriffder Ausfuhr von Verbrauchsgütern gelten alle Anderungen im Zeitablauf, die für die Warenausfuhr
(Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden.

Ausgabefähige Einkommen und Einnahmen

Wi rtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Die ausgabefähigen Einkommen und Einnahmen je Haushalt und Monat stellen die Gesamtheit aller Einkommen
und Einnahmen dar, die dem betreffenden Haushalt für seine Ausgaben zur Verfügung steht; nicht berücksichtigt
werden hierbei Einnahmen aus Auflösung und Umwandlung von Vermögen und aus Kreditauftahme einerseits
und die Ausgaben für Vermögensbildung und Kreditrückzahlung andererseits.

Die ausgabefähigen Einkommen und Einnahmen setzen sich aus dem >>> Haushaltsneftoeinkommen und den
>>> sonstigen Einnahmen zusammen. Das Haushaltsnettoeinkommen ist die Summe aus den Bruttoeinkommen
aus unselbständiger Arbeit, aus Unternehmertätigkeit, aus Vermögen und den Einrtahmen aus Einkommensüber-
tragungen, Untervermietung (zusammen >>> Haushaltsbruttoeinkommen), vermindert um die >>> Einkommen-
und Vermögensteuern und die >>> Pflichtbeifiäge zur Sozialversicherung. Zu den sonstigen Einnahmen rechnen
Einnahmen aus dem Verkauf im Haushalt erzeugleu sowie gebrauchter Waren, Neftoeinnahmen aus der Erstattung
von Ausgaben für geschäftliche (dienstliche) Zwecke, Rückvergütungen auf Warenkäufe, Vermögensübertragungen
sowie andere Einnahmen, die nicht dem Haushaltsbruttoeinkommen zugeordnet werden können.

Die irier nicht berücksichtigten Ausgaben für Sach- und Geldvermögensbildung und Kreditrückzahlung einerseits
und die Einnahmen aus Verminderung des Sach- und Geldvermögens und aus Kreditaufnahme andererseits werden
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nicht getrennt nachgewiesen, sondern gehen in Form eines Saldos in die >>> Veränderung (+^) der Vermögens-
und Finanzkonten @rsparnis) des jeweiligen Haushalts ein.

Ausgaben

1. Statistik der Sozialhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Laufende und einmalige Aufrrrcndungen für Geld- und Sachleistungen der Sozialhilfe nach dem Bundessozialhilfe'
gesetz.

Die Sozialhilfe greift nur in denjenigen Notlagen ein, in denen der Hilfe bedürftige seine Notlage nicht aus eigenen
Kräften und Mitteln beheben kann und die erforderliche Hilfe weder von anderen Personen, insbesondere von An-
gehörigen, erbracht noch von anderen Sozialleistungsträgern gewährt wird (Grundsatz des Nachiangs der Sozial-
hilfe). Auf die meisten Leistungen der Sozialhilfe besteht ein Rechtsanspruch. Die Hilfegewährung ist nicht an die
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Personenkreis oder an irgendwelche Vorleistungen gebunden; sie ist allein auf
den Notstand des Hilfebedürftigen abgestellt. Hilfeart, Leistungsart und Maß der Hilfe richten sich nach den Be-
sonderheiten des Einzelfalls (Grundsatz der Individualisierung der Sozialhilfe).
Die Sozialhilfe soll dem Empfänger der. Hilfe ermöglichen, ein Leben zu führen, drq der Würde des Menschen ent-
spricht und ihn soweit wie möglich befähigen, unabhängig von der Hilfe als selbständig handelnder und wirtschaf-
tender Mensch am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen; hierbei muß er nach seinen Kräften mitwirken (Hilfe
zur Selbsthilfe).
Als Ausgaben der Sozialhilfe gelten die Leistungen nach den Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes in der
jeurciligen Fassung sowie nach den hierzu ergangenen Ausführungsvorschriften, aus erhebungstechnischen Grün-
den und atm Zwecke der Verwaltungsvereinfachung nrerden jedoch nur die Geld- und Sachleistungen erfalJt, nicht
aber die in Form von persönlichen Hilfen und Beratungen eörachten Leistungen. Die Ausgaben nrerden nach den
Angaben für >>> Hilfe zum Lebensunterhalt und >>> Hilfe in besonderen Lebenslagen untergliedert.
Nicht in den Sozialhilfeaufivand einbezogen sind sonstige Ausgaben der Sozialhilfeträger, wie z.B. der Zuschußbe-
darf der eigenen Einrichtungen und die ZtweisungerlZuschüsse an fremde Einrichtungen der Sozialhilfe und an
Verbände und Organisationen sowie allgemeine Kosten der Schaffirng Förderung und Erhaltung von Einrichtun-
gen der Sozialhilfe. Nicht berücksichtigt sind ferner die Verwaltungskosten der Sozialhilfeträger und sonstiger
Stellen; nur soweit Verwaltungskosten in den Leistungen der Sozialhilfe (2.B. in den Pflegesätzen von Einrichtun-
gen) enthalten sind, werden diese unter den betreffenden Leistungen mit nachgewiesen und sind daher in den Aus-
gaben enthalten.
In den Sozialhilfeaufiyand werden ebenfalls nicht einbezogen die von den Sozialhilfeträgern erbrachten Ausgaben
fi.ir Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben (Sozialhilfe für Deutsche im Ausland) sowie
die Ausgaben aufgrund anderer Bestimmungen als nach dem Bundessozialhilfegesetz;hietz.t rechnen u.a. Leistun-
gen nach landesrechtlichen Bestimmungen (2.B. Landesblindengesetze), Leistungen der Krankenversorgung gemäß
dem Lastenausgleichsgesetz. Die Ausgaben für Geschlechtskrankenfürsorge werden in Hamburg mit erfaßt.
Nachgewiesen werden die Bruttoausgaben, d.h. die Ausgaben werden nicht mit den Einnahmen der Sozialhilfe
(2.B. Ersatzleistungen, Erstattungen) saldiert.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Höhe der Ausgaben für Sozialhilfe ist nicht nur abhängig von der Häufigkeit und Dauer ihrer Gewährung und
der Höhe der Aufwendungen für die individuellen Leistungen, sondern ist im Zeitablauf auch von verschiedenen
Anderungen von Rechtwörschriften beeinllußt worden. Diese haben u.a. den Kreis der anspruchsberechtigtän Per-
sonen, den Umfang der Leistungen, die Voraussetzungen für ihre Gewährung die Höhe der Regelsätze und Pflege-
gelder usw betroffen. ZuBiruelheiten siehe unter >>> Hilfe zum Lebensunterhalt, >>> Hilfe in besonderen Le.
benslagen, >>> Eingliederungshilfe für Behinderte, >>> Hilfe zur Pflege und >>> Krankenhilfe, Hilfe bei Schwan-
gerschaft oder bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung.

Begriffsbeziehungen:
siehe unter 3.
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2. Statistik der Kriegsopferfürsorge
Date,nnachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Laufende und einmalige Aufircndungen für Geld- und Sachleistungen der Kriegsopfefürsorge nach dem Bundes-
versorgungsgesetz.
Leistungen der Kriegsopferfürsorge erhalten Beschädigte und >>> Hinteöliebene ntr Ergiitnzung der übrigen Ver-
sorgungsleistungen nach dem Bundewersorgungsgesetz (BVG) als besondere Hilfen im Einzelfall. Aufgabe der
Kriegsopferfürsorge ist es, sich der Beschädigten und ihrer Familienmitglieder sowie der Hinterbliebenen in allen
Lebenslagen anzunehmen, um die Folgen der Schädigrng oder des Verlustes des Ehegatten, Elternteils, Kindes
oder Enkelkindes angemessen auszugleichen oder zu mildern.
Anspruchsberechtigt sind, soweit für einzelne Leistungen keine besonderen Bestimmungen gelten, Beschädigte, die
Grundrente beziehen oder Anspruch auf Heilbehandlung haben, sowie Hinterbliebene, die Hinterbliebenenrente,
Witwen- oder Waisenbeihilfe nach dem BVG beziehen. Eltern erhalten Leistungen auch dann, wenn ihnen nagen
der Höhe ihres Einkommens Elternrente nicht zusteht und die Voraussetzungen der §§ 49 und 50 BVG erfüllt sind.
Die Leistungen werden auch gewährt, wenn der Anspruch auf Versorgung ruht, der Anspruch auf Zahlung von
Grundrente wegen Abfindung erloschen oder übertragen ist oder Witwenversorgung aufgrund Wiederverheiratung
entFällt.
Beschädigte erhalten Leistungen auch für Familienmitglieder, soweit diese ihren anzuerkennenden Bedarf nicht aus
eigenem Einkommen und Vermögen decken können und auch nicht urcgen Tuberkulose oder Behinderung An-
spruch auf Leistungen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften haben. Als Familienmitglieder gelten der
Ehegatte, Kinder (eheliohe, für ehelich erklärte, nichteheliche und an Kindes Statt angenommene Kinder sowie in
den Haushalt des Beschädigten aufgenommene Stiefl<inder) und sonstige Angehörige, die mit dem Beschädigten in
häuslicher Gemeinschaft leben sowie ab 1983 auch solche Personen, deren Ausschluß eine offensichtliche Härte
bedeuten würde. Vorausgesetzt wird in allen Fälen, daIJ der Beschädigle den Lebensunterhalt des Familienmit-
glieds überwiegendbestreitet, vor der Schädigungbestritten hat oder ohne die Schädigungwahrscheinlich bestrei-
ten würde. Leistungen können auch gewährt werden, wenn mit der Anerkennung eines Versorgungsanspruchs zu
rechnen ist.
Leistungen der Kriegsopferfi.irsorge werden gewährt, wenn und soweit die Beschädigten infolge der Schädigung
und die Hinteöliebenen infolge des Verlustes des Ehegatten, Elternteils, Kindes oder Enkelkindes nicht den anzu-
erkennenden Bedarf aus den übrigen Leistungen nach dem BVG und dem sonstigen Einkommen und Vermögen
decken können. Art, Ausmall und Dauer der Leistungen richten sich nach den Besonderheiten des Einzelfalls, vor
allem nach der Person des Hilfesuchenden, der Art des Bedarfs und den örtlichen Verhältnissen. Dabei nerden Art
und Schwere der Schädigung Gesundheitszustand und Lebensalter sowie die Lebensstellung vor Eintritt der Schä-
digung oder vor Auswirkung der Folgen der Schädigung oder vor dem Verlust des Angehörigen besonders berück-
sichtigt. Wünschen des Hilfesuchenden, die sich auf die Gestaltung der Hilfe richten, wird entsprochen, soweit sie
angemessen sind und keine unvertretbaren Mehrkosten erfordern.
Die Höhe der Geldleistungen bemißt sich nach dem Unterschied zwischen dem anzuerkennenden Bedarf und dem
einzusetzenäen Einkommen und Vermögen. In begründeten Fällen können Geldleistungen auch insoweit gewährt
u,erden, als zur Deckung des Bedarfs Einkommen oder Vermögen des Hilfesuchenden einzusetzen oder zu verwer-
ten ist; in diesem Umfang hat der Hilfeempfänger dem Träger der Kriegsopferfürsorge die Aufircndungen zu erstat-
ten. Einkommen ist insoweit nicht einzusetzen, als dies im Einzelfall unbillig wäre.

Grundsätzlich ist Einkommen nur einzusetzen, soueit es bestimmte festgelegte Grenzen üLersteigt. AIs Einkom-
men des Hilfesuchenden gilt auch das seines nicht getrennt lehnden Ehegatten. Bei minderjährigen unverheirat+
ten Beschädigten ist zur Deckung des Bedarfs auch Einkommen der Eltern einzusetzen. Bei Aufenthalt in einer
Anstalt, einem Heim o.ä. ist u.U. Einkommen in Höhe der ersparten Aufircndungen für den häuslichen Lebensun-
terhalt einzusetzen.
Zu den Ausgaben der lkiegsopferfürsorge zählen auch die Leistungen an andere als nach dem Bundewersorgungs-
gesetz anspruchsberechtigte Beschädigte (2.8. Soldaten der Bundeswehr und Zivildienstleistende) bzw. deren Hin-
terbliebene. Diese Leistungen basieren auf Gesetzen, in denen das Bundewersorgungsgesetz für anu,tndbar erklärt
wird.
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In den Ausgaben sind auch die Leistungen der Sonderfürsorge enthalten, die Kriegsblinden, Ohnhändern, Quer-
schnittsgelähmten, Hirnbeschädigten und ähnlich schwer Beschädigten gewährt werden.

Die Leistungen der Kriegsopferfürsorge umfassen >>> Hilfen zur benrflichen Rehabilitation, Krankenhilfe, Hilfe
zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, >>> Erziehungsbeihilfe, >>> erg/nzende Hilfe zum
Lebensunterhalt, >>> Erholungshilfe, Wohnungshilfe sowie >>> Hilfe in besonderen Lebenslagen.
Nachgewiesen werden nur Aufrrrcndungen für Geld- und Sachleistungen, nicht aber für persönliche Hilfen (2.B. Be-
ratungen). Geldleistungen werden als einmalige oder laufende Beihilfen oder als Darlehen gewäihrt.

Einbezogen sind nur die Aufircndungen für Hilfen an Berechtigte im Inland, nicht für solche an Deutsche und
deutsche Volkszugehörige im Ausland.
Die nachgewiesenen Ausgaben enthalten keine Zuschüsse an eigene und fremde Einrichtungen, keine allgemeinen
Kosten der Schaftrng Förderung und Erhaltung von Einrichtungen und auch keine Zuschüsse an Verbände und
Organisationen. Verwaltungskosten sind nur insoweit einbezogen, als sie in einzelnen Leistungen (2.B. in den
Pfl egesätzen) enthalten sind.
Nachgewiesen werden die Bruttoausgaben, d.h. die Ausgaben sind nicht mit Einnahmen (2.8. Rückerstathrngen
von Leistungen, Tilgungen) saldiert.

Anderungen im Zcitablauf:
Die Höhe der Ausgaben ist im Zeitablauf auch von verschiedenen Anderungen von Rechtworschriften betroffen
worden. Siehe hierzu unter >>> Hilfen zur benrflichen Rehabilitation, Krankenhilfe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur
Weiteführung des Haushalts, Altenhilfe, >>> Erziehungsbeihilfe, >>> erg)nzende Hilfe zum Lebensunterhalt,
>>> Erholungshilfe, Wohnungshilfe, >>> Hilfen in besonderen Lebenslagen.

1963 sind auch die pauschalierten Leistungen und die Leistungen der Träger der Kriegsopferfürsorge aus Haus-
haltsmitteln der Länder einbezogen.
Von 1964 bis 1969 sind in Hamburg und Bremen nicht die Ausgaben für Leistungen nach § 80 Soldatenversor-
gungsgesetz einbezogen.
Die Vorschriften des Bundewersorgungsgesetzes gelten seit dem 12.5.1976 auch für Opfer von Gewalttaten.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

3. Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Laufende Aufircndungen der Träger der öffentlichen Jugendhilfe flir Einzel-, Gruppen- und Pauschalhilfen der öf-
fentl ichen Jugendhilfe nach dem Jugendwohlfahrtsgesetz (JWG).
Die öffentliche Jugendhilfe umfaflt alle behördlichen Hilfen und Maflnahmen zur Förderung der Jugendwohlfahrt
(Jugendpfl ege und Jugendfürsorge).
Zu denAusgaben zählen sämtliche Aufirrcndungen der Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände als Träger der
öffentlichen Jugendhilfe, einschl. der Pauschalzuschüsse aus öffentlichen Mitteln zu den laufenden Betriebskosten
zur Förderung von MalSnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe sowie privater gewerblicher
Träger.
Nicht einbezogen urerden die Ausgaben für Bauinvestitionen §eu- und Wiederaufbau, Erweiterungs- und Umbau-
ten, große Instandsetzungen), für die Neuanschaftrng von beu,eglichem Vermögen einschl. Ersteinrichtung und für
den Erwerb von Grundvermögen sowie die allgemeinen Verwaltungskosten der Jugendbehörden.
Nicht einbezogen sind ferner Zuweisungen an andere Gebietskrirperschaften für Maßnahmen der Jugendhilfe und
Erstattungen an andere öffentliche TÄger Gemäß § 83 JWG).

Nachgewiesen u,erden Bruttoausgaben, d.h. die Ausgaben werden nicht mit den Einnahmen der Jugendhilfe sal-
drert. Zu den Einnahmen rechnen Kostenbeiträge und übergeleitete Ansprüche (gemäß §§ 81, 82 und 85 JWG)
sowie sonstige Einnahmen (2.B. Teilnehmerbeiträge bei MalJnahmen der öfrentlichen Jugendhilfe, Gebühren für
den Besuch öffentlicher Einrichtungen der Jugendhilfe, wie Kindertagesstätten, Jugendherbergen usw.).
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Unter funktionalem Aspekt gliedern sich die Ausgaben der öfrentlichen Jugendhilfe in Aufirrcndungen für folgende
Hilfen und MafJnahmen:

- Hilfen für Mutter und Kind vor und nach der Geburt (einschl. Aufrr,endungen für Mütterberatung und Mütter-
@ltern-)Schulen),

- Hilfe durch Familienpflege (Aufircndungen für Pflegekinder und andere Minderjährige, die sich außerhalb des
Elternhauses in Familienpflege befinden, ohne die Minderjährigen in Freiwilliger Erziehungshilfe und Fürsorge-
erziehung),

- Hilfe durch Heimpflege (Kosten für die Pflege Minderjähriger in Heimen, soweit sie nicht im Rahmen anderer
Hilfearten in Heimen untergebracht sind),

- Kindertagesstätten (Aufircndungen für die Unteöringung von Kindern in Kindergärten, Kinderhorten und Kin-
derkrippen),

- Erzieherische Betreuung von Säuglingen, Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Gesundheitshilfe (2.8. Ke
sten für sozialpädagogische Fächkräfte und erzieherische Mallnahmen in Einrichtungen der Gesundheitshilfe),

- Jugendbenrfshilfen (Aufircndungen für Jugenduohnheime, Ausgaben zur Förderung der Eingliederung Jugendli-
cher usw., soweit diese nach dem JWG aus Mitteln der Träger der öffentlichen Jugendhilfe geleistet werden, in
der Regel aber ohne die aus dem Etat der obersten Landesjugendbehörden gezahlten Ausbildungsbeihilfen auf
landesrechtlicher Grundlage),

- Vormundschahswesen (2.B. Kosten der Schulung von Vormündern),
- Erziehungsbeistandschaft (2.B. Aufircndungen für ehrenamtliche Erziehungsbeistände und deren Schulung),
- Jugendgerichtshilfe (2.B. Kosten für die Schulung von ehrenamtlichen Jugendgerichtshelfern),
- Beratung in Fragen der Ehe, Familie und Jugend (Kosten der Erziehungs-, Ehe- und Jugendberatungsstellen

usw.),
- Adoptionswesen (2.B. Kosten für die Fortbildung der Amtwormünder im Adoptionswesen und für Veranstaltun-

gen zum Erfahrungsaustausch von Adoptiveltern),
- Jugendschutz (insbesondere Aufir,endungen für Jugendschutzwochen und - stellen),
- Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe (Aufircndungen für Fortbildung außerhalb des üblichen Lehrplans),
- Erholungspflege (2.8. Aufirrcndungen für Wanderfahrten, Aufenthalten in Ferienlagern und Jugendherbergen),
- Freizeith i lfen (Aufwendu ngen für Freizeitbetätigungen Jugendlicher),
- Internationale.Jugendbegegnung (soweit die Ausgaben nach dem JWG aus Mitteln der Träger der öffentlichen

Jugendhilfe geleistet werden),
- Außerschulische Bildung (Aufircndungen für Maßnahmen und Einrichtungen anr politischen, berufsbezogenen

und kulturellen Bildung gesamtdeutschen Begegnung usw.),
- Freiwillige Erziehungshilfe (Aufircndungen für Maßnahmen, die Minderjährigen bei Gefährdung oder Schädi-

gung ihrer leiblichen, geistigen oder seelischen Entwicklung auf Antrag der Personensorgeberechtigten gewährt
nrcrden, wenn diese bereit sind, die Durchführung der Maßnahmen zu fcirdern),

- Fürsorgeerziehung (Aufircndungen für Maßnahmen, die bei Verwahrlosung oder drohender Verwahrlosung von
Minderjährigen vom Vormundschaft sgeri cht angeordnet werden),

- Hilfe nach § 75a JWG (Aufivendungen für Maflnahmen zur schulischen oder beruflichen Bildung einschl. der
Berufworbereitung die im Rahmen der Freiwilligen Erziehungshilfe oder Fürsorgeerziehung über den Zeitpunkt
des Eintritts der Volljäfuigkeit hinaus fortgesetä werden),

- Sonstige Ausgaben,
- Führungs- und Leitungsaufgaben, Zentrale Förderung (2.8. nicht aufgliederbare Pauschalhilfen an die Träiger der

freien Jugendhilfe),

- Förderung privatgewerblicher Träger (Förderungsbeträge an privatgewerbliche Träger von Mallnahmen und
Einrichtungen der Jugendhilfe, wie z.B. Pauschalzuschüsse zu den laufenden Betriebskosten, Renovierungsko
stenzuschüsse usw.).

Unter institutionellem Aspekt gliedern sich die Ausgaben in solche für die Jugendhilfe außerhalb von Einrichtun-
gen, für die Jugendhilfe in Einrichtungen und in die Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe.

a
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Anderungen im Zeitablauf:
Die o.g. Hilfe nach § 75a JWG ist 1975 eingeführt uorden; durch sie soll ermöglicht werden, daß MalJnahmen zur
schulischen oder beruflichen Bildung einschl. der Berufworbereitung die im Rahmen der Freiwilligen Erzie-
hungshilfe und der Fürsorgeerziehung begonnen nerden, auf Antrag des Volljährigen über den Zeitpunkt des Ein-
tritts der Volljährigkeit hinaus fortgesetzt nerden können, urclcher 1975 von 2l auf l8 Jahre herabgesetzt wurde.

Seit 1975 ist die internationale Jugendbegegnung als selbständige Hilfeart im Nachnrcis enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Ebenso wie in den Statistiken der Sozialhilfe und ddr Kriegsopfefürsorge werden grundsätzlich die Bruttoausgaben
ohne die allgemeinen Verwaltungskosten der zuständigen Behörden und ohne Ausgaben für Investitionen §eu-
und Wiederaufbau,'Erweiterungs- und Umbauten, große Instandsetzungen) nachgewiesen.

In der Sozialhilfe' und der Kriegsopferfürsorgestatistik urerden Zuschüsse an Einrichtungen sowie an die Träger
der freien Wohlfahrtspflege und die Kosten der Schaffirng Förderung und Erhaltung von Einrichtungen nicht ein-
bezogen.
In der Jugendhilfestatistik werden auch Aufirrcndungen für den Betrieb und die Unterhaltung der eigenen Einrich-
tungen der Gebietskörperschaften sowie Zuschüsse an Träger der freien Jugendhilfe und privatgewerbliche Träger
erfaßt.

Ausgaben der Kapitatrechnung

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennechweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Finanzstatistische Summe, aller Ausgaben, die eine Vermögenweränderung herbeiführen oder der Finanzierung
von Investitionen dienen und keine besonderen Finanzierungsvorgj.inge darstellen, bereinigt um >>> Zahlungen
von gleicher (Haushalts-) Ebene.
Zu den Ausgaben der Kapitalrechnung ziihlen folgende Ausgabearten:
>>> Baumaßnahmen,
>>> Erweö von unbeweglichem Sachvermögen,
>>> Erwerb von beweglichem Sachvermögen,
>>> Zuweisungen für Investitionen, sonstige Vermögensübertragungen an öffentlichen Bereich,
>>> Zuschüsse für Investitionen, sonstige Vermögensübertragungen an andere Bereiche,
>>> Darlehen,
>>> Erwerb von Beteiligungen und dergleichen,
>>> Tilgungsausgaben an öffentlichen Bereich.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe die Erläuterungen unter >>> bereinigte Ausgaben bzw. unter den oben genannten Ausgabearten.
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Ausgaben der laufenden Rechnung

t. n'ectinungsstatistik
Datennechweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Finanzstatistische Summe, aller Ausgaben, die im Rahmen des Verwaltungsvollzugs sowie dbs Betriebs von Ein-
richtungen und Anstalten anfallen und nicht vermögenswirksam sind, bereinigt um >>> Zahlungen von gleicher
(Haushalts-) Ebene.
Zu den Ausgaben der laufenden Rechnung zählen folgende Ausgabearten:
>>> Personalausgaben,
>>> Laufender Sachaufivand
>>> Zinsausgaben,
>>> Laufende Zuweisungen und Erstattungen an öffentlichen Bereich,
>>> Laufende Zuschüsse an andöre Bereiche,
>>> Schuldendiensthilfen.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe die Erläuterungen unter >>> bereinigte Ausgaben bzw. unter den oben genannten Ausgabearten.

Aus§aben des Staates

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Summe der folgenden vom >>> Staat (>>> Gebietskörperschaften und >>> Sozialversicherung) geleisteten Ausga-
bekategorien:

Zinsen auf öffentliche Schulden
>>> Laufende Übertragungen

>>> Subventionen
>>> Soziale Leistungen
>>> Sonstige laufende Übertragungen

>>> Vermögensübertragungen
>>> Staatwerbrauch
>>> Bruttoinvestitionen.

Begriffsbeziehungen:
Einnahmen des Staates

- Ausgaben des Staates: Finanzierungssaldo des Staates
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Ausgaben flir Beratungen in Fragen der Ehe, Familie und Jugend

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Jugendnohlfaktsbehörden insbesondere für Erziehungsberatungsstellen sowie für die Durchführung
von Kursen für Mitarbeiter dieser Stellen jedoch ohne Ausgaben für Investitionen und ohne Kosten der allgemeinen
Verwaltung.

Ausgaben flir den privaten Verbrauch

Wi ftschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Käufe von Waren und Dienstleistungen je Haushalt und Monat für den Eigenverbrauch und für Geschenke an
Dritte, einschließlich der unterstellten Käufe.
Die als Ausgaben für den Privaten Verbrauch nachgewiesenen Beträge je Haushalt und Monat beziehen sich auf die
Marktentnahme der beobachteten Haushalte. Der Private Verbrauch wird an den von den Haushalten gezahlten
bzvt. abzuzahlenden Preisen für die gekauften Waren und Dienstleistungen sowie an dem Wert der unterstellten
Käufe gemessen. Zu den unterstellten Käufen rechnen die zu Einzelhandelspreisen benrcrteten Deputate der Arbeit-
nehmer sowie der fiktive Mietwert von Eigentümerwohnungen, der sich nach der Höhe der Miete von vergleichba-
ren Mietwohnungen richtet.
Es wird immer der volle Kaufrreis in Ansatz gebracht, auch u,enn dieser (2.B. bei Teilzahlungskäufen) nicht voll-
ständig entrichtet wurde.
Die Ausgaben für den Privaten Verbrauch sind nicht identisch mit dem tatsächlichen Verbrauch der Haushalte.
Nicht in die Ausgaben einbezogen sind der Wert von Sachgeschenken von Dritten, der Wert von Sachzugängen aus
Eigenbewirtschaftung (2.8. Erzeugnisse aus eigenem Garten und aus Kleintierhaltung), die Vorratweränderung
und die Abschreibungen auf Gebrauchsgüter, der Verbrauch im Haushall erueugor Waren und Dienstleistungen,
der Verbrauch auf Geschäftskosten und der Verbrauch von unentgeltlichen Staatsleistungen.
Die Ausgaben für den Privaten Verbrauch gliedern sich im einzelnen in die Hauptgruppen Nahrungsminel, Ge-
tränke, Tabalcwaren(l), Bekleidung Schuhe(2), Wohnungsmieten, Eneryie (ohne Kraftstoffe)(3), Möbel, Haus-
haltsgeräte und andere Güter für die Haushaltsführung(4), Güter für die Gesundheits- und Körperpflege(5), Güter
für Verkehr und Nachrichtenübermittlung(6), Güter für Bildung Unterhaltung Freizeit (ohne Dienstleistungen des
Gastgewerbes)(7) und Güter für die persönliche Ausstattung Dienstleistungen des Beherbergungsgewerbes sowie
Güter sonstiger Art(8).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1985 wurden folgende Hauptgruppen unterschieden: Nahrungs- und Genußmittel (einschl. fertige
Mahlzeiten und Verzehr in Gaststätten), Kleidung Schuhe, Wohnungsmieten u.ä., Elektrizität, Gas, Brennstoffe
u.ä. übrige Waren und Dienstleistungen für die Haushaltsführung ferner Waren und Dienstleistungen für Ver-
kehrszwecke, Nachrichtenübermittlung Körper- und Gesundheitsprflege und für Bildungs- und Unterhaltungszwek-
ke sowie persönliche Ausstathrng und sonstige Waren und Dienstleistungen.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Ausgaben für den Privaten Verbrauch werden unter den "sonstigen Ausgaben" solche Aus-
gaben zusammengefaßt, die nicht für Konsumzwecke getätigt werden. Hierzu zählen im einzelnen die gezahlten
>>> Einkommen- und Vermögensteuern, die >>> Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung sowie die >>> übrigen
Ausgaben.
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Ausgaben für Erholungspflege

Siätistih der Jugendhi[e
Datennachweis: ab 1963

Iiegriffsinhalt:
Ausgaben der Träger der öfrentlichen Jugendhilfe für Kinder-, Jugend- und Familienerholungspflege, für Wandern,
Fahrten und Lager (2.B. in Jugendherbergen), soneit sie nach dem Jugehdnohlfahrtsgesetz aus Mitteln der Träger
der öffentlichen Jugendhilfe gelei stet werden.

Ausgaben für freiwillige Erziehungshilfe

Statistik dei Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die in Freiwilliger Erziehungshilfe untergebrachten Minder-
jährigen.
Freiwillige Erziehungshilfe ist eine spezielle Erziehungshilfeleistung für Minderjfirige uhter 17 Jahren, deren
leibliche, geistige oder seelische Entwicklung gef?ihrdet oder geschädigt ist und für die andere Hilfen nicht ausrei-
chen. Im Unterschied zur Fürsorgeerziehung wird Freiwillige Erziehungshilfe auf Antrag der Personensorgebe-
rechtigten vom Landesjugendamt gewährt, wenn diese glaubhaft erkennen lassen, daIJ sie bereit sin4 die Durchfüh-
rung der Freiwilligen Erziehungshilfe zu fürdern. Die Personensorgeberechtigten haben - ebenfalls im Unterschied
zur Fürsorgeerziehung - bei Vorliegen der Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Gewährung dieser Hilfe und
können jederzeit deren Aufhebung verlangen.
Die Kosten der Freiwilligen Erziehungshilfe tragen die Landesjugendämter; die Unterhaltspflichtigen und - öoweit
möglich - auch der Minderjährige haben dabei einen Kostenbeitrag zu leisten.

Als Ausgaben werden in der Statistik die Bruttokosten der Unterbringung erfafJt. Die Kosten umfassen die dem
Träger der Erziehungsmaßnahme in Rechnung gestellten Pflegesätze, Taschengeld und sonstige Kosten, zu denen
die Kosten für die Unterbringung außerhalb von Heimen oder Familien, ferner Ausgaben des Trägers für Transport,
Uberführungen, (Jberwachung Krankenbehandlung und besondere Ausstathrng Kosten der Bildungsfürsorge, Be-
rufsfiirderung u.dgl. gehören. Soweit nicht nach Pflegesätzen abgerechnet wird, werden als Kosten die Ausgaben
für die Verpflegung der Minderjährigen und jungen Volljährigen, für Gehäter und Ltihne des Personals sowie für
die Einrichtung des Hauses abzüglich eigener Einnahmen der Einrichtung(2.8. aus Werkstätten, Landwirtschdft,
Gärtnerei u.dgl. ) ermittelt.

Begriffsbeziehungen:
Unter ähnlichen Voraussetzungen leisten die Träger der öfrentlichen Jugendhilfe Ausgaben für Minderjährige, für
die MalJnahmen der Fürsorgeerziehung durchgeführt werden (siehe auch unter >>> Ausgaben für Fürsorgeerzie-
hung).

\
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Ausgaben flir X'ürsorgeeziehung

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Träiger der öfrentlichen Jugendhilfe für die in Fürsorgeerziehung untergebrachten Minderjährigen.
Die Kosten der Fürsorgeerziehung tragen die Landesjugendämter, wobei die Unterhaltwerpflichteten und - soweit
möglich - auch der Minderjährige selbst einen Kostenbeitrag zu leisten haben. Als Ausgaben werden in der Stati-
stik die.Bruttokosten der Unteöringung erfaßt. Die Kosten umfassen die dem Träger in Rechnung gestellten Pfle-
gesätze, Taschengeld und sonstige Kosten. Hierzu zählen die Kosten für die Unterbringung außerhalb von Heimen
oder Familien, ferner Ausgaben des Trägers für Transport, (iberführung Überwachung Krankenbehandlung und
besondere Ausstattung Kosten der Bildungsfürsorge, Berufsfürderung u. dgl.
Falls nicht nach Pflegesätzen abgerechnet wird, werden als Kosten die Ausgaben für die Verpflegung der Minder-
jäfuigen und jungen Volljährigen, für Gehälter und Lrihne des Personals, sowie für die Einrichtung des Hauses ab
nt$ich eigener Einnahmen der Einrichtung(2.8. aus Werkstätten, Landwirtschaft, Gärtnerei u dgl.) ermittelt.

Begriffsbeziehungen:
Unter ähnlichen Voraussetzungen leisten die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Ausgaben für Minderjfirige, für
die MalJnahmen der Freiwilligen Erziehungshilfe durchgeführt werden (siehe auch unter >>> Ausgaben für Frei-
wil lige Erziehungshilfe).

Ausgaben für Hilfe durch Familienpflege

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für Pflegekinder und alle Minderjährigen, die sich außerhalb des
Elternhauses in Familienpfl ege befi nden.

Nicht zu den Ausgaben für Hilfe durch Familienpflege zählen Ausgaben für Minde{ährige in Freiwilliger Erzie-
hungshilfe und Fürsorgeerziehung.

Ausgaben für Hilfe durch Ileimpflege

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Unterbrihgung Minderjähriger in Heimen.
Nicht einbezogen sind die Kosten der Unterbringung für Zwecke der Jugendberufshilfe, Erholung Freiwilligen
Erziehungshilfe, Fürsorgeerziehung und Hilfen nach § 75a JWG (Maßnahmen, die im Rahmen der Freiwilligen
Erziehungshilfe oder der Fürsorgeerziehung zur schulischen oder benrflichen Bildung einschl. der Benrfworberei-
tung eingeleitet und über den Zeitpunkt des Eintritts der Volljährigkeit hinaus fortgesetzt wurden).
Für die Ermittlung dieser Kosten gelten die gleichen Grundsätze wie für den Nachweis der Kosten der Freiwilligen
Erziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung.
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Ausgaben flir Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Alle Ausgaben der Tfäger der Jugendhilfe aus öffentlichen Mitteln für Hilfen nach dem Jugendurohlfahrtsgesetz,
soweit diese Hilfen von den Jugendwohlfahrtsbehörden außerhalb von Einrichtungen gewährt werden.

Nicht zu den Ausgaben außerhalb von Einrichtungen zählen daher die Ausgaben für eine Unterbringung von Min-
derjährigen in Heimen oder sonstigen Einrichtungen der Jugendhilfe in Kindertagesstätten. Auch die Zuschüsse an
Träger der freien Jugendhilfe sowie die Ausgaben für Führungs- und Leitungsaufgaben, zentrale Förderung und die
Förderung privater gewerblicher Tiliger zählen nicht zu den Ausgaben außerhalb von Einrichtungen.

Ausgaben für Jugendhilfe in Einrichtungen

Statistik der Jugendhilfe
Dateanachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Träger der Jugendhilfe aus öffentlichen Mitteln für Einzel-, Gruppen- und Pauschalhilfen nach dem
Jugendwohlfahrtsgesetz, sou,eit diese Hilfen in Einrichtungen gewährt werden.

Nicht einbezogen sind die Ausgaben für Bauinvestitionen §eu- und Wiederaufbau, Erweiterungs- und Umbauten,
große Instandsetzungen), für die Neuanschafrrng von beu,eglichem Vermögen einschl. Ersteinrichtung und für den
Erurerb von Grundvermögen sowie die allgemeinen Verwaltungskosten der Jugendbehörden. Nicht zu den Ausga-
ben in Einrichtungen zählen die Pauschalzuschüsse aus öffentlichen Mitteln zu den laufenden Betriebskosten zur
Förderung von Maßnahmen und Einrichtungen der Träger der freien Jugendhilfe sowie privater gewerblicher Trä- .
ger.

Ausgaben ftir Kindertagesstätten

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Ausgaben der Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Unterbringung von Kindern im Alter bis zu l5 Jahren in
>>> Kinderkrippen, >>> Kindergärten und >>> Horten.
Kindertagesstänen bestehen sowohl als selbständige Einrichtungen als auch in verschiedenen Kombinationsformen,
Kindergarten und Hort, Krippe und Kindergarten usw. Nicht eingeschlossen sind Ausgaben der Jugendwohlfahrts-
behörden für eigene Einrichtungen sowie für Institutionen.
In den Ländern Bremen und Nordrhein-Wesfalen wird anstelle des Oberbegrifrs Kindertagesstätte der Oberbegntr
Tageseinrichtung für Kinder verwendet. Der OberbegriffKindertagesstätte umfaßt dagegen in Nordrhein-Wesfalen
nur Einrichtungen für Kinder, in denen eine garutägige Betreuung einschl. Mittagessen möglich ist. In Bremen
und Hamburg u,erden Einrichtungen mit Ganztagscharakter als Kindertagesheime und in Baden-Württemberg als
Ki ndertagheime bezeichnet.
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Ausgewählte Länder

Außenhan delsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Im folgenden sind alle Ländernamen aufgeführt, für die im Statistischen Informationssystem des Bundes Ergebnis-
se aus der Außenhandelsstatistik enthalten sind und für die Besonderheiten bei der regionalen Abgrenzung beachtet
nerden müssen:

Frankreich umfaßt Frankreich einschl. Monaco

Vereinigtes Königreich " Großbritannien, Nordirlan4 britische Kanalinseln und die Insel Man

Italien " Italien einschl. San Marino

österreich " Österreich ausschl. der Zollausschlüsse Jungholz und Mittelberg

Schu,eiz " Schweiz einschl. Liechtenstein und Büsingen

Norwegen " .Noru,egen 
(einschl. Svalbar{ Spitzbergen)

Porrugal " Portud (einschl. Azoren und Madeira)

Vereinigte Staaten " Vereinigte Staaten von Amerika einschl. Puerto Rico

Brit. Gebiet im
Indischen Ozean ' Brit. Gebiet im Indischen Ozean (Tschagosinseln)

Niederländische Antillen " Niederländische Antillen (Curacao, Aruba Antillen usw.)

Indien " Indien (einschl. Sikkim)
Malaysia " Malaysia (Malaiischer Bund, Sabah' Sarawak)

Neuseeländisch-Ozeanien " Neuseeltindisch-Ozeanien (Tokelau- und Ozeanien Niue-Inseln); Cookinseln

Australisch-Ozeanien " Australisch-Ozeanien (Heard- und McDonaldinseln, Kokosinseln, Weihnachts-
und Norfolkinseln)

Ausgewählte Zw eige d er Grundstoff- und Prod uktio ns güterind u-
strien

Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:
Teil der Industriehauptgruppe >>> Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien, der die Industriegruppen bzw. -
zweige
Industrie der Steine und Erden IB-Nr. 25

Stahl- und Warmwalzwerke " T.a 2710
Eisen-, Stahl- und Temperyießerei " 29lO
Ziehereien und Kaltwalzwerke " 3010
Papier und Pappe erzeugende Industrie ' rr T.a. 55

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1971, um-
faljt.
Nachgewiesen wird der >>> Index des trffilegcbestands für ausgewählte Zweige der Grundstoff- und hoduktions-
güterindustrien.
Handwerksunternehmen, die in den genannten Industriegruppen bzw. -zneigen tätig sind rechnen in der Regel
nicht zu den Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien.
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1972 ist die Industrie der Steine und Erden nicht einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe ausgervählte Zweige der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien und >>> Grundstoff- und Pro
duktionsgütergenerbe (Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Gewerbe) sind vergleichbar abgegrenä.
Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß n den ausgewählten Zweigen der Grundstoff- und Produk-
tionsgüterindustrien Industriezweige nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum
Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe dagegen Wirtschaftszurcige nach der SYPRO zusammengefallt nerden.
Nur zu den ausgeuählten Zweigen der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien rechnen Herstellung und Mon-
tage von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau und Herstellung von Stahlrohren. Nur zum Grundstoff- und Pro-
duktionsgütergeurcrbe rechnen die Wirtschaftszweige Herstellung von Schleiftnitteln und Verarbeitung von Asbest
und die Hochofenwerke.
Ferner zählen zum Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen in der Regel nicht zur Industrie.
Die Begrifre ausgeuählte Zweige der Grundstofl und Produktionsgüterindustrien und Grundstoff- und Produkti-
onsgüterindustrien (Index des Auftragseingangs in der Industrie) sind unterschiedtich abgegrena. Zu den Grund-
stoff- und Produktionsgüterindustrien rechnen - neben den zu den ausgeurählten Zweigen der Grundstoff- und Pre
duktionsgüterindustrien zusammengefalSten Industriezweigen - auch die Industriezweige NE-Metallhalbzeugwerke,
chemische Industrie, Kohlenwertstoffrndustrie (nur 1976) und Holzschliffund Zellstofferzeugende Industrie.

Ausgewä hlte Zw eige der Investitio nsg üterind ustrien

Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:
Teil der Industriehauptgruppe >>> Investitionsgüterindustrien, der die Industriehauptgruppen bzvt. -zweige

Stahl- und Leichtmetallbau IB-Nrl 3l
Maschinenbau (ohne Herstellung von
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten
und -einrichtungen, einschl. Herstellung
von Lokomotiven) " 32
Strallenfahrzeugbau (nur Nutdahnze\ge;
Liefer- und Lastkraftwagen über 12 t zulässiges
Gesamtgewicht, Kommunalfahrzeuge,
Omnibusse und Obusse) " T.a. 3313
Schiffbau u 34
Elektrotechnische Industrie (nur Investitionsgüter:
Starkstromtechni sche Invesitionsgüter,
nachrichten- und informationstechnische
Investitionsgüter) " T.a. 36
Feinmechanische und optische Industrie
(ohne Uhrenindustrie) " 371G.3760

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1971, um-
faßt.

Nachgewiesen wird der >>> Index des Auftragsbestands für ausgewählte Ztveige der Investitionsgüterindustrien.
Handwerksunternehmen, die in den genannten Industriegruppen bzw. -zweigen tätig sind, rechnen in der Regel
nicht zu den Investitionsgüterindustrien.
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Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1972 ist die feinmechanische und optische Industrie nicht einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe ausgewählte Zweige der Investitionsgüterindustrien und >>> Investitionsgüter produzierendes Gewer-
be (Index des Auftraggbestands für das Verarbeitende Gewerbe) sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede erge-
ben sich im wesentlichen daraus, dall nt den ausgenählten Znaigen der Investitionsgüterindustrien Industriezweige
nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum Investitionsgüter produzierenden
Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO zusammengefrIlt nrcrden. Nur zu den ausgewählten Zweigen
der Investitionsgüterindustrien rechnet im wesentlichen die Installation von Heizungs-, Ltiftungs-, Klima- und ge-
sundheitstechnischen Anlagen; nur zum Investitionsgüter produzierenden Generbe rechnet im nesentlichen die
Herstellung von Rundfirnk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten und Einrichtungen.
Ferner zählen zum Investitionsgüter produzierenden Gewerbe auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen in der Regel nicht zur Industrie.
Die Begriffe ausgewfilte Zweige der Investitionsgüterindustrien und Investitionsgüterindustrien (lndex des Auf-
tragseingangs in der Industrie) sind unterschiedlich abgegrenn.. Zt den Investitionsgüterindustrien rechnen - neben
den zu den ausgeuählten Zweigen der Investitionsgüterindustrien zusammengefaflten Industriezweigen - auch die
Industriezweige Stahlverformung Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie, Herstellung von Büromaschinen, Da-
tenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen, Herstellung von Personenkraftwagen, Kleinomnibussen, Kombinati-
onskraftnagen, Krafträdern, Karosserien, Aufuauten, Anhängern und Fahrrädern sowie Herstellung von Rund-
funk-, Fernseh- und Phonogeräten.

Aus gewä hlte Zw eige der Verarb eitenden Ind ustrie insgesamt

Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der ausgenählte Industriegruppen und -zweige aus den
>>> Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien,
>>> Investitionsgüterindustrien und
>>> Verbrauchsgüterindustrien
in der Abgrenanng nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industrietßricht, Ausgabe l97l um-
fallt. Im einzelnen rechnen dazu die Industriegruppen bzw. -*veige

Industrie der Steine und Erden IB-Nr. 25

Stahl- und Warmwalzwerke rr

Eisen-, Stahl- und Tempergießerei rr

Ziehereien und Kaltwalzwerke rr

Stahl- und Leichtmetallbau rr

Maschinenbau (ohne Herstellung von Büromaschinen,
Geräten und Einrichtungen für die
automatische Datenverarbeitung) rr

Straßenfahrzeugbau (nur Nutdahrzetge) (Liefer- und
Lastkraftwagen über 12 t zulässiges Gesamtgewicht,
KommunalfahrzetJge, Omnibusse und Obusse) rr

Schifrau . "
Elektrotechnische Industrie (nur Investitionsgüter)
(ohne Herstellung von Büromaschinen, Geräten und
Einrichtungen für die automatische Datenverarbeitung) rt

Feinmechanische und optische Industrie (ohne Uhrenindustrie) r

Papier und Pappe erzeugende Industrie tr

Schuhindustrie rr

T.a.2710
2910
3010
3l

32

T.a. 3313
34

T.a. 36
3710-3760

T.a. 55
6250
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Textilindustrie " 63
Bekleidungsindustrie " 64

Nachgewiesen wird der >>> Index des Auftragpbestands für ausgewählte Zryeige der Verarbeitenden Industrie.
Handu,erksunternehmen, die in diesen Industriegruppen bzw. -zu,eigen tätig sind rechnen in der Regel nicht zur
Industrie.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1972waren die Industrie der Steine und Erden sowie die feinmechanische und optische Industrie nicht
einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe ausgewählte Zweige der Verarbeitenden Industrie und >>> Verarbeitende Industrie (Index des Auf-
tragseingangs in der Industrie) sind unterschiedlich abgegrenzt. Die Verarbeitende Industrie ohne Nahrungs- und
Genußminelindustrien umfaßt neben den zu den ausgewählten Zweigen der Verarbeitenden Industrie rechnenden
Industriezweigen auch die Industrie*veige NE-Metallhalbzeugwerke, Stahlverformung Herstellung von Personen-
kraftwagen, Kleinomnibussen, Kombinationskraftwagen, Krafträdern, Karosserien, Aufbauten, Anhängern und
Fahrrädern, Herstellung von Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräten, Eisen-, Blech- und Metallwarenindustrie,
chemische Industrie einschl. Kohlenwertstoffindustrie, Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten
und -einrichtungen, feinkeramische Industrie, Glasindustrie, Holzmöbel- und Polstermöbelindustrie, Holzschliff

und Zellstoff erzeugende Industrie, papier- und pappeverarbeitende Industrie, kunststoffverarbeitende Industrie und
ledererzeugende Industrie.

Die ausgewählten Zweige der Verarbeitenden Industrie und dac >>> Verarbeitende Geu,erbe (Index des Auftrags-
bestands für das Verarbeitende Gewerbe) sind verglÖichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen
daraus, daß zu den ausgenählten Zweigen der Verarbeitenden Industrie Industriezweige nach dem Systematischen
Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht arsammengefaßt werden, zum Velarbeiteiden Gewerbe dagegen
Wirtschaftszweige nach der SYPRO. Nur zu den ausgenrählten Zneigen der Verarbeitenden Industrie rechnen im
wesentlichen Herstellung und Montage von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau und Installation von Heizungs-,
Lüftungs-, Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen. Nur zum Verarbeitenden Geurcrbe rechnen im wesentli-
chen die Wirtschaftszurcige Herstellung von Schleifmitteln und Verarbeitung von Asbest sowie Steinbildhauerei
und Steinmetzerei, Herstellun!, von Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnischen Geräten und Einrichtungen, Maß-
schneiderei, Maßanfertigung von Bekleidung und von Schuhen und Matratzenpolsterei.
Ferner rechnen zum Verarbeitenden Geu,erbe auch Handnerksunternehmen, die in diesem Wirtschaftsbereich tätig
sind; dagegen rechnen solche Unternehmen in der Regel nicht zur Industrie.

Au s g ewä hl te Zw eige d e r Ve rb ra u c h s g ü te ri n d u s trie n

Index des Auftragsbestands in der Industrie
Datennachweis: 1970 bis 1976

Begriffsinhalt:
Teil der Industriehauptgruppe >>> Verbrauchsgüterindustrien, der die Industriegruppen bzw. -zweige

schuhindustrie IB-Nr.6250
Textilindustrie " 63
Bekleidungsindustrie " 64

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1971, um-
faßt.

Nachgewiesen wird der >>> Index des Auftragsbestands für ausgewählteZweige der Verbrauchsgüterindustrien.
Handwerksunternehmen, die in den genannten Industriegruppen bzw. -zweigen tätig sind, rechnen in der Regel
nicht zu den Verbrauchsgüterindustrien.
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Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe ausgewählte Zvveige der Verbrauchsgüterindustrien und >>> Verbrauchsgüter produzierendes Gewer-
be (Index des Auftragsbestands für das Verarbeitende Geu,erbe) sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede erge-
ben sich im wesentlichen daraus, daß ru den ausgewählten Zneigen der Verbrauchsgüterindustrien Industriezweige
nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, zum Verbrauchsgüter produzierenden
Gewerbe dagegen Wirtschaftszweige nach der SYPRO zusammengefalJt werden. Nur zum Verbrauchsgüter produ-
zierenden Generbe rechnen im r.r,esentlichen MalJanfertigung von Schuhen und Bekleidung und Maßschneiderei.
Ferner zäihlen zum Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe auch Handwerksunternehmen, die in dieser Wirt-
schaftshauptgruppe tätig sind; dagegen zählen solche Unternehmen in der Regel nicht zur Industrie
Die Begrifre ausgewählte Zweige der Verbrauchsgüterindustrien und Verbrauchsgüterindustrien (Index des Auf-
tragseingangs in der Industrie) sind unterschiedlich abgegrenzt. Zu den Verbrauchsgüterindustrien zählen - neben
den zu den ausgewlihlten Zweigen der Verbrauchsgüterindustrien zusammengefaßten Industriezweigen - auch die
Industriezweige feinkeramische Industrie, Glasindustrie, Holzmöbel- und Polstermöbelindustrie, papier- und pap
peverarbeitende Industrie, kunststofterarbeitende Industrie und ledererzeugende Industrie.

Ausgleichsforderungen und sonstige Altverbindlichkeiten

1. Viefteljährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

2. Jährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Verpflichtungen des >>> Bundes und der >>> Länder, die im Zuge der Währungsreform entstanden sind sowie
Deckungsforderungen an den >>> Lastenausgleichsfonds für Entschädigungsansprüche aus der Aufircrtung von
Spareinlagen
Zu den Verpflichtungen des Bundes und der Länder rechnen die Ausgleichsforderungen und die Ablösungs- und
Entschädigungsschulden des Bundes, der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost. Ausgleichsforde-
rungen sind Schuldbuchforderungen der Geld-, Kredit- und Versicherungsinstitute und der Bausparkassen, die
nach der Währungsreform als Deckung für des zur Versorgung der Bevölkerung der Wirtschaft und der öffentli-
chen Hand ausgegebene Geld entstanden sind. Die Ablösungs- und Entschädigungsschulden des Bundes, der Deut-
schen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost sind Entschädigungsverpflichtungen für Kapitalansprüche gegen
das Deutsche Reich, die Reichsbahn und das Land Preußen gemäß dem Altsparergesetz in der Fassung vom
1.4.1959 (BGBI. I S. 169) und 14.7.1953 (BGBI. I S. 495) sowie dem Allgemeinen Kriegsfolgegesetz vom
s.ll.l957 (BGBI. I S. 1747).
Zu den Deckungsforderungen an den Lastenausgleichsfonds rechnen u.a. die Forderungen der Geldinstitute und der
Bundespost zur Deckung der Entschädigungsansprüche der Vertriebenen für Sparguthaben bei Kreditinstituten und
bei der Postsparkasse ihres .Heimatlandes.

Ausländer
Alle unter l. genannten Statistiken

Begriffsinhalt:
Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und im Bundesgebiet nicht nur vorübergehend anwe-
send sind.
Hieran rechnen alle Personen, die nicht >>> Deutsche und auch nicht den Personen mit deutscher Staatsangehörig-
keit (Art. I l6 Abs. I Grundgesetz) gleichgestellt sind. Im einzelnen zählen dazu Personen mit nur fremder Staats-
angehörigkeit, die Inhaber des Nansen-Passes (Ausweis für Staatenlose) und die Personen mit ungeklärter Staats-
angehörigkeit.
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Die in der Bundesrepublik Deutschland annesenden nichtdeutschen Flüchtlinge, die den Status eines heimatlosen
Ausländers oder ausländischen Flüchtlings besitzen, zählen auch zu den Ausländern.
Personen, die neben der deutschen eine neitere St"atsangehörigkeit angeben, rechnen nicht zu den Ausländern.

1.l Volks- und Berufszählung 1987

1.2 Gebäude. und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Nicht erfalJt werden die Angehörigen der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte, die im Bundes-
gebiet tätigen Mitglieder der ausländischen diplomatischen und konsutarischen Vertretungen, das den ausländi-
schen Truppen unterstellte zivile Gefolge mit Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten und die Familienangehöri-
gen dieser Personenkreise.

1.3 Arbeitsstättenzählung 1970

Begriffsinhalt:
Nicht erfafJt u,erden Personen, die bei Vertretungen fremder Staaten oder bei Dienststellen der Stationierungsstreit-
kräfte usw. beschäftigt sind.

1.4 Ausländerstatistik
Date,lrnachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Die Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertre.
9ng:n in der Bundesrepublik Deutschland unterliegen mit ihren Familienangehörigen nicht den Bestimmungen
des Ausländergesetzes und werden somit statistisch nicht erfaßt.
Ausländer, die zum jeweiligen Erhebungsstichtag zuar bei der örtlichen Ausländerbehörde bereits registriert, von
dieser aber noch nicht dem Ausländerzentralregislet ar Aufnahme in die Hauptdatei gemeldet *orden sind, fehlen
im Nachweis. Umgekehrt dürfte der Bestand um Personen überhöht sein, die am Auszählungsstichtag das Bundes-
gebiet wieder verlassen haben oder verstorben sind
Die Auszählung des Ausländerzentralregisters erfolgt jeweils zum 3 I . 12.

Anderungen im Zeitablauf:
Von 1974 bis 1984 war der 30. September Erhebungsstichtag.

1.5 Beschäftigtenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Nicht erfafJt u,erden die Angehörigen der im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte, die im Bundes-
gebiet tätigen Mitglieder der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen und dre den ausländi-
schen Truppen unterstellte zivile Gefolge mit Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten.

1.6 Studentenstatistik
Datennechweis: eb Sommersernester 1967

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen u,erden ausländische >>> studenten und >>> studienanfänger
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1.7 Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1976

l.E Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen u,erden ausländi sche >>> Schüler,

2.1 Statistik der Beherbergrng im Reiseverkehr
Datennachweis: ab 198I

2.2 Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
Personen, die ihren ständigen Wohnsitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West), der
Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) haben, ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit.
Als ständiger Wohnsitz gilt der übenviegende Aufenthaltsort. Beispielsweise gelten daher Angehörige der im Bun-
desgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte in ihrer Eigenschaft als Gäste von Beherbergungsstätten nicht als
Ausländer, sondern als >>> Inländer.

Ausländische Bevölkerung in Privathaushalten

Vorausschätzung der Privathaushalte
Datennachweis: 1982 bis 2000

Begriffsinhalt:
Alle in Privathaushalten lebenden Personen, soneit sie nicht >>> Deutsche sind.
Ztr >>> Bevölkerung in Privathaushalten gehören Personen, die in der Erfassungsgemeinde ihren alleinigen
Wohnsitz haben, sowie Personen mit mehreren >>> Wohnungen oder >>> Unterktinften.
Bei dieser Bevölkerungsgruppe kann es zu Mehrfachzählungen von Personen mit mehr als einer Wohnung im
Bundesgebiet kommen. Diese Personen werden, soweit sie Mitglied eines Haushalts sind, sowohl in der einen als
auch in der anderen Wohnung als Haushaltsmitglieder gezithlt. So ist z.B. die abwesende Bezugsperson, die in ei-
ner anderen Gemeinde arbeitet und dort als >>> Untermieter(in) einen zneiten Wohnsitz hat, Angehörige von zwei
Haushalten: Einmal zählt sie zum Haushalt ihrer Familie, zum anderen bildet sie als Untermieter(in) einen
>>> Einpersonenhaushalt.
Diese Regelung ist dadurch gerechfertigt, daß Haushalte an jedem Wohnsitz entsprechenden Wohnraum in An-
spruch nehmen und die Einrichtungen der jeneiligen Gemeinde benutzen.
Ausnahme:

Ledige Personen, die25 Jahre und älter sin{ zählen nicht mehr zum Haushalt der Eltern, wenn sie eine weitere
Wohnung haben, sich dort überwiegend aufhalten und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten. Sie können in die-
sem Fall nicht Bezugsperson im Haushalt der Eltern sein und müssen als Stellung zur l. Person "Kind" oder
"Enkel" angegeben haben.

Als >>> Ausländer gelten Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Art. I 16 Abs. I GG
besitzen. Dant zählen auch die Staatenlosen und die Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Die Angehöri-
gen der ausländischen Stationierungsstreitkräfte und der diplomatischen und konsularischen Vertretungen - soweit
sie nicht Deutsche sind wie z.B. Honorarkonsuln - und ihre Familienangehörigen unterliegen nicht den Bestim-
mungen des Ausländergesetzes und nerden somit auch statistisch nicht erfaflt.
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Andenrngen im Zeitablauf:
Die für 1982 als Vergleichszahlen nachgewiesenen Daten beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus. Die Daten für
1985 und folgende Jahre stellen geschätzte Werte dar.

Ausländische Schüler

Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Personen, die Schulen des allgemeinen Schulwesens in der Bundesrepublik Deutschland besuchen und nicht die
deutsche Staatsangehörigkeit haben.

Zu den Schulen des allgemeinen Schulwesens rechnen >>> Schulkindergärten, >>> Grund- und Hauptschulen,
>>> Sonderschulen, >>> Realschulen, >>> Gymnasien, >>> Gesamtschulen, >>> Abendrealschulen,
>>> Aben.lgymnasien und >>> Kollegs.

Ausrüstungen

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
In der Sozialproduktsberechnung synonym für Ausrüstungpinvestitionen, die zusammen mit den Bauinvestitionen
die >>> Anlageinvestitionen bilden, in der Anlagevermögensrechnung Bestandteil des >>> Anlagevermögens.

Ausschüttungen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Teil der >>> Vermögenseinkommen, die zusammen mit den Einkomm.n 

"u, 
Unternehmertäigkeit die

>>> Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen bilden.
Dividenden und sonstige Ausschüttungen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit werden im Prinzip
vor Abzugvon nichtveranlagten Steuern vom Ertragund sonstigen direkten Steuern nachgewiesen. Auch solche
Ausschüttungen sind einbezogen, die zur Kapitalerhöhung in den betrefrenden Unternehmen mit eigener Rechts-
persönlichkeit verwendet nerden. Enthalten sind ferner die Ablieferungen und Überschüsse der öffentlichen Unter-
nehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Ausgenommen ist die Gewährung von Gratis- und Kapitalberichti-
gungsaktien.
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Außenbeitrag

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Saldo aus >>> Ausfi.rhr und >>> Einfuhr.
>>> Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen abzüglich >>> Einfuhr von Waren und Dienstleistungen, ein-
schließlich >>> Erwerbs- und Vermögenseinkommen von der bzw. an die übrige Welt.

Ausstattung/Beheizung der Wohnung

Gebäude- und Wohnungszählung 1968

Begriffsinhalt:
Grundmerkmale der Ausstattung und Beheizung sind:
- Bäder:

AIs Bad gilt sowohl ein Badezimmer als auch ein Duschraum. Zum Badezimmer gehört eine Wanne (auch Sitz-
badewanne) und eine Anlage zur Warmwasserbereitung oder -entnahme. Zum Duschraum gehört mindestens ei-
ne Brause mit Bodenwanne. Im Badezimmer bzw. Duscfuaum selbst muß eine Abflußmöglichkeit für das Wasser
vorhanden sein.

- Toiletten:
Hierzu rechnen Toiletten mit oder ohne Wasserspülung. AIs WC gölten nur Toiletten mit Wasserspülung d.h.
Toiletten, die über Spülkästen und Druckspüler an ein Wassernetz angeschlossen sind. Das WC kann innerhalb
der Wohnung außerhalb der Wohnung aber innerhalb des Gebäudes oder außerhalb des Gebäudes liegen.

- Einzel- oder Mehrraumofenheizung:
Einzelöfen beheizen jeweils nur den Raum in dem sie stehen. Ein Mehrraumofen ist ein zwischen den Räumen
eingebauter Ofen, der mehrere Räume gleichzeitig (auch durch Luftkanäle) heizt. Bei den Einzel- und Mehr-
raumofenheizungen wird danach unterschieden, mit welchem Brennmaterial die Öfen betrieben werden (Gas,
Strom bzw. Kohle, Holz, Torf usw.). \

- Etagenheizung:
Etagenheizung liegt vor, wenn die Fläume der Etagenwohneinheit von einer eir.zigen, nur für die betroffene Ein-
heit bestimmten Heizquelle über ein Rörhrensystem beheiä werden.

- Fernheizung:
Bei Fernheizungen werden mehrere Gebäude von einer zentralen Heizquelle aus beheizt.

- 7*ntralheintng
Bei einer Zentralhei^tng werden die Räume einer Wohneinheit über ein Röhrensystem von einer zentralen Hei-
zquelle geheizt, die außerhalb der Einheit, in der Regel aber innerhalb tles Gebäudes (meistens im Keller) liegt.

- Sammelheizung:
Zu den Sammelheizungen rechnen Etagen-, Zen|'ral- und Fernheizungen.

99



Arissteiger voin Streckenzielfl ugplafz

Statistik des gewe rblichen Luftverkeh rs auf ausgewählten Flu gp lätzeri
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Fluggäste, die arir Streckenzielflugplatzdas betreffende Luftfahrzeug verlassen.

Als "streckenzielflugplatz" gilt der Aussteige.bzw. Ausladeflugplatz auf einer Flugstrecke, der sor,rchl Umsteige.
als auch Endzielllugplatz sein kann.

Austauschverhältnis (Terms of Trade)
ar

Außenhandelsstatistik
Date,nnachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Meßgröße für die Entwicklung der Austauschrelationen im Außenhandel. Das Austauschveihätnis gibt an, in wel-
chem Maße der gewogene durchschnittliche Erlös je Mengeneinheit in der Ausfuhr sich günstiger oder ungünstiger
entwickelt hat als der gewogene durchschnittliche Auftand je Mengeneinheit in der Einfuhr.
Zur Berechnung des realen Austauschverhätnisses werden Durchschnittswertindizes der Ausfrrhr und der'Einfuhr
züeinander ins Verhältnis gesetzt. Diese Durchschnittswertindizes werden nach der Formel von Paasche dürch ei-
nen Vergleich der tatsächlichen Ausfuhr- bzw. Einfuhrwerte des Berichtszeitraumes mit den Ausfilhr- bzw. Ein-
fuhrvolumina des Berichtszeitraumes ermittelt.

Anderungen im Zeitablauf:
Für das Austauschverhältnis und die Durchschnittswertindizes getten alle Änderungen im Zeitabläu?, die für die
>>> Warenausfuhr bzw. die ,i, Wareneinfuhr (Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden.

Begriffsbeziehungen:
Die Entwicklung der Austauschrelationen von Ausfuhr- und Einfuhryütern kann auch gemessen werden durch daq
Verhältnis des Index der Ausfuhrpreise und des Index der Einfuhrpreise. Begriflich bestehen jedoch zwischen die.
sen Preisindizes und den Durchschnittswertindizes erhebliche Unterschiede. Die Durchschnittswertindizes werden
nach der Paasche-Formel (wechselnde Gewichtung), die Aus- und Einfuhrpreisindizes nach der Laspeyres-Formel
(konstante Gewichtung) berechnet. Während bei den Preisindizes alle Veränderungen ausgeschaltet nrerden, die
nicht reine Preisbewegungen sind, gehen in die Durchschnittsurcrtindizes neben reinen Preisänderungen auch Ver-
änderungen in der Zusammensetzung der Indexgruppen, Qualitätstinderungen gleichartiger Produkte, Verschie-
bungen zwischen Lieferländern usw. mit ein. Schließlich wird bei den Durchschnittsu€rtindizes vom Zeitpunkt des
Grenzübertritts der Waren, bei den Aus- und Einfuhrpreisindizes vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ausgc.
g;afrgen.

Auswärtige Angelegenheiten

Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben für
- die diplomatischen und konsularischen Vertretungen des Bundes im Ausland;
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- Kostenbeteiligungen an internationalen Organisationen @eitragsanteile an Europäische Gemeinschaften, Euro-
parat, Westeuropäsche Union, OECD u.ä.);

- die Förderung von >>> Entwicklungsländern durch techriische, wirtschaftliche, finanzielle und sonstige Hilfs-
maßnahmen (2.8. bilaterale Zusammenarbeit auf wirtschaftlich-technischen Gebieten, auf dem Gebiet des Erzie-
hungswesens, der Sozialstruktur, Aus- und Fortbildung von Angehörigen der Entwicklungsländer; Zuschüsse
und Beiträge an nationale und internationale Organisationen und Einrichtungen der Ennvicklungshilfe);

- die Förderung des Auslandschulwesens und der kulturellen Angelegenheiten im Ausland;
- sonstige Aufgaben im Rahmen internationaler Beziehungen.

Auszubildende

Berufsb ildungsstatistik
Date,nnachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Personen, die aufgrund eines Ausbildungsvertrages nach dem Berufsbildungsgesetz eine betriebliche Berufsausbil-
dung in einem anerkannten Ausbildungsberuf durchlaufen (früher: Lehrlinge)
Dabei handelt es sich um Personen, deren Ausbildung normalerweise in einen Angestellten- oder Arbeiterberuf
einmündet. Einbezogen ist auch die Ausbildung zum Matrosen in der Seeschiffahrt bzw. Schiffsmechaniker, die in
vergleichbaren betrieblichen Ausbildungsgängen außerhalb des Geltungsbereichs des Berufsbildungsgesetzes in
Ausbildung stehen.

Nicht zu den Auszubildenden zählen Personen, deren berufliche Ausbildung ausschließlich an berufsbildenden
Schulen erfolgt (2.8. Lehre ersetzende >>> Berufsfachschulen oder >>> Schulen des Gesundheitswesens) sowie
Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis ausgebildet werden (2.B. Beamte im Vorbereitungs-
dienst).
Nicht einbezogen sind ferner Praktikanten, Volontäre und Umschüler.

Begriffsbeziehungen:
lm Unterschied zu den Auszubildenden umfassen die >>> Nachwuchskräfte (Arbeitsstättenzählung 1970) auch die
Praktikanten, Volontäre und Umschüler.
Im Unterschied zu den Auszubildenden in der Statistik der beruflichen Bildung umfassen die >>> gewerblich Aus-
zubildenden (Volks- und Berufszählung 1970, Monatlicher Baubericht, Erhebung bei den öffentlichen Elektrizi-
tätwersorgungsunternehmen, Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen) bzw. die >>> kaufmännischen,
technischen und Verwaltungsauszubildenden (Volks- und Berufszählung 1970) außer den Personen, die in aner-
kannten gewerblichen Ausbildungsberufen bzw. in anerkannten kaufmännischen, technischen oder Verwaltungs-
ausbildungsberufen ausgebildet werden, auch die Praktikanten, Volontäre und Umschüler mit entsprechenden Tä-
tigkeiten.
Zu beachten ist,ferner, daß z.B. Praktikanten in mehreren Betrieben, Unternehmen oder Arbeitsstätten besch,iftigt
sind und daher in den Bereichsstatistiken und der Arbeitsstättenzählung 1970 mehrfach erfaßt und nachgewiesen
werden können. In der Volks- und Berufszählung 1970 wird jeder Praktikant nur einmal erfaßt, da die Person
selbst und nicht der Betrieb, das Unternehmen oder die Arbeitsstätte die Erhebungseinheit ist.
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Bahnhöfe

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Bahnanlagen mit mindestens einer Weiche, auf denen Züge beginnen, enden, kreuzen, überholen oder mit Gleis-
wechsel wenden können.
Selbständige Güter-, Verschiebe- und Werkstättenbahnhöfe zählen ebenfalls zu den Bahnhöfen.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Bahnhöfen liegen >>> Haltepunkte, Haltestellen (Eisenbahnstatistik) an der freien Strecke.
Sowohl Bahnhöfe als auch Haltepunkte und Haltestellen dienen der Abwicklung des Personen- und Güterverkehrs.

Bahnübergänge

Ei sen bahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Kreuzungen der Eisenbahngleise mit Straßen und Wegen (auch Fußgängerwegen) in schienengleicher Höhe.
Bahnübergänge gelten dann als "mit technischer Sicherung" ausgestattet, wenn sie über Schranken oder über
Blinklichter (mit oder ohne Halbschranken) vefügen. Alle übrigen Bahnübergänge gelten als Bahnübergänge
"ohne technische Sicherung", auch solche, die durch Drehkreuze, Umlaufsperren, Heckentore und andere bedienba-
re Abschlüsse ohne Antrieb abgeschlossen sind. Hörbare Signale von Eisenbahnfahrzeugen gelten ebenfalls nicht
als technische Sicherung der Bahnübergy'nge.

Bauabgang

Statistik des Bauabganges
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
>>> Gebäude und Gebäudeteile, deren Nutzung geändert wird oder die durch bauaufsichtliche Maßnahmen, Scha-
densfälle oder Abbruch der Nutzung entzogen nrcrden.
Nutzungsänderungen zwischen >>> Wohn- und >>> Nichnuohngebäuden sind eben falls mit einem Abgang ver-
bunden.

Baualter / Baujahr

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Das Baujahr der Wohneinheiten wird vom Baujahr des Gebäudes abgeleitet
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AIs Baujahr eines Gebäudes gilt das Jahr der Bezugsferigstellung. Bei Gebäuden, die durch Schäden teilweise un-
benutzbar geworden waren und wiederhergestellt wurden, glt das Jahr der ursprünglichen Errichtung bei total
zerstörten und wiederaufgebauten Gebäuden das Jahr des Wiederaufbaus als Baujahr.

Baufertigstellungen

Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Bauvorhaben, bei denen die Bauarbeiten weitgehend abgeschlossen und die >>> Gebäude bzw. die
>>> Wohnungen bezugsfertig oder bereits bezogen sind. 

,

Entscheidend für den Zeitpunkt der Fertigstellung ist nicht die Gebrauchsabnahme (früher: baupolizeiliche Schluß-
abnahme) sondern die Möglichrkeit des Beginns der Nutzung (Bezugsfertigkeit).
Sind lediglich noch Schönheitsarbeiten vorzunehmen oder ist noch der Verputz an einem Gebäude aufzutragen, so
gilt ein Bauvorhaben als fertiggestellt.
Ein Gebäude, das bezugsfertig aber noch nicht in Gebrauch genommen ist, gilt als fertiggestellt.

Baugenehmigungen

1. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955;für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

2. Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 1968; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

3. Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Erteilung einer Erlaubnis durch die örtlich und sachlich zusuindige Behörde eine >>> Baumaßnahme durchzufüh-
ren, bei der Wohnraum oder sonstiger Nutzraum geschaffen oder verändert wird (2.B. die Errichtung eines neuen>>> Wohn- oder >>> Nichtwohngebäudes oder von >>> Fertigteilbauten sowie die Durchfi.ihrung eine. Baumaß-
nahme an einem bestehenden Gebäude).
Eine Baugenehmigung wird schriftlich in Form eines Bauscheines erteilt, wenn die Baumaßnahrne den rechtlichen
Vorschriften entspricht. AIs Baugenehmigung gilt auch eine vorläufige, mit Auflagen versehene oder eine Teilge-
nehmigung.
Zu den erteilten Baugenehntigungen rechnen ferner Bauanzeigen, die nicht zurückgewiesen wurden, sowie Zu-
stimmungen zu Baumaßnahmen des Bundes und der Länder.

Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstaffung

l. Unternehmens- und Investitionserhebung im Bauhauptgewerbe
Datennachweis: 1962 bis 1975

2. Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl. F,ertig-
teilbau)

Datennachiveis: ab 1976
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Begriffsinhalt:
Bruttozugänge an erworbenen und selbsterstellten Baugeräten, Maschinen und maschinelle Anlagen, Baustellen-,
Betriebs- und Geschäiftsausstattung.
Zu dieser Art der >>> Anlageinvestitionen rechnen alle Bruttozugänge an Sachanlagen, die nicht als
>>> Grundstücke ohne bzw. mit Bauten gelten. Namentlich gehören da"u Kräne und Förderanlagen, Baumaschi-
nen aller Art wie Betonmischer, Planierraupen, Straßenbaumaschinen u.ä., ferner Werkzeuge, Ausstattungen für
die Baustelle, den Betrieb und das Geschäft, Gerüste und Schalungen sowie Fahrzeuge und Schiffe.
Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung werden zu Anschaftrngs- oder Herstellungskosten be-
wertet. Der Wertansatz schließt Mehrwertsteuer aus, soweit der Investor die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs hat.
Investitionssteuer ist, soweit sie erhoben wurde, einbezogen.

Anderungen im Zcitablauf:
Bis 1967 war die Umsatzsteuer in den Wertansätzen für Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäiftsausstattung
enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Die Position Baugeräte, Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist direkt vergleichbar mit der Anlagein-
vestitionsart >>> Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sonstige Investiti-
onserhebungen im Produzierenden Gewerbe).

Baugewerblicher Umsafz

l. Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

2. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1977: für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99ll92 ,

3. üIonatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

Begriffsinhalt:
Entgelte für erbrachte Bauleistungen im Inland, die als steuerbare (steuerpflichtige und steuerfreie) Beträge zur
Festsetzung der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) zu melden sind, einschl. Anzahtungen für Teilleistungen und Vor-
auszahlungen vor Ausführung der entsprechenden Leistungen ab l0 000 DM.
Im Bauhauptgewerbe gelten als Bauleistungen die baugewerblichen Leistungen von Betrieben im
>>> Wohnungsbau, im >>> landwirtschaftlichen Bau, im >>> gewerblichen und industriellen Bau sowie im
>>> öffentlichen Hochbau und >>> öffentlichen Tiefbau.
Die Umsätze aus allen im Rahmen einer sonstigen Produktionstätigkeit dieser Betriebe entstandenen Erzeugnissen
(2.B. Baustoffe, Betonwaren) - soweit nicht in der eigenen Bauleistung abgerechnet - oder industriellen und hand-
u,erklichen Dienstleistungen (2.8. Gerätereparaturen für Dritte) rechnen nicht zum baugewerblichen Umsatz. Auch
Erlöse aus dem Verkauf von Handelsware und Entgelte für sonstige nichtindustrielle bzw. nichthandwerkliche Tä-
tigkeiten (2.8. Verpachtung und Verkauf von betrieblichen Geräten, Anlagen und Einrichtungen, Architekten- und
I ngenieurleistungen, Lohnfu hren) gehören nicht zum baugewerblichen Umsatz.
Eine Bauleistung gilt in der Regel dann als erbracht, wenn sie endgültig abgerechnet ist ohne Rücksicht aufden
Zahlungseingpng.
Zur Umsatzsteuer zu melden sind Bauleistungen, wenn sie gegen Entgelt im Inland ausgeführt werden. Weiterhin
anzumelden ist der Eigenverbrauch. Bauleistungen, die zwischen Betrieben eines Mehrbetriebsunternehmens in-
nerlulb einer Orga.nschaft erbracht werden, und der Selbstverbrauch sind nicht zur Umsatzsteuer zu melden.
Selbswerbrauch liegt vor, wenn Bauleistungen im Inland der Verwendung oder Nutzung als Anlagevermögen zuge-
führt werden.
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Als Entgelte für erbrachte Bauleistungen werden Preise abzüglich gewährter Preisnachlässe (Rabatte, Boni, Skonti
usw.) angesetzt. Die Umsatzsteuer (lvlehrwertsteuer) ist in diesen Entgelten nicht enthalten.
Zahlenmäßige Unterschiede zwischen Monatlichem Baubericht und Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhe-
bung im Bauhauptgewerbe ergeben sich durch die Einbeziehung zusätzlicher Wirtschaftszweige (Fertigteilbau,
ehem. Bauhilfsgewerbe, Bergbauliche Tiefbohrung) im Monatsbericht einschl. Auftragssingangserhebung im Bau-
hauptgewerbe.

Anderungen im Zcitablauf:
Bis einschl. 1967 wurden bezahlte Bauleistungen, ab 1968 werden in der Regel vereinbarte Entgelte zugrunde ge-
legt. Bis einschl. 1967 war die Umsatzsteuer in den Wertansätzen für erbrachte Bauleistungen enthalten.
Bis einschl. 1979 rechneten Anzahlungen für Teilleistungen und Vorauszahlungen vor Ausfi.ihrung der entspre-
chenden Leistungen nicht zum baugewerblichen Umsatz.

Begriffsbeziehungen:
Int Unterschied zum baugewerblichen Umsatz umfaßt der >>> Gesamtumsatz (Monatsbericht einschl. Auftragsein-
gangserhebung im Bauhauptgewerbe) auch den nicht bauleistungsbezogenen Umsatz, d.h. den Umsatz aus sonsti-
gen eigenen Erzeugnissen und aus industriellen/handwerklichen Dienstleistungen, den Umsatz aus Handelsware
und den Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nichthandwerklichen Tätigkeiten.

Der baugewerbliche Umsatz unterscheidet sich vom >>> wirtschaftlichen Umsatz (Uriternehmens- und Investiti-
onserhebung im Bauhauptgewerbe) bzw. von der >>> Jahresbauleistung sonstiger Umsatz (Jahreserhebung
einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes) wie folgt:

baugewerblicher Umsatz
+ Endbestand an begonnenen und noch nicht abgerechneten Bauten, einschl. fertiggestellter Bauten, die noch

keinen Käufer gefunden haben
- Anfangsbestand an begonnenen und noch nicht abgerechneten Bauten, einschl. fertiggestellter Bauten, die

noch keinen Käufer gefunden haben+ selbsterstellte Bauleistungen
+ nichtbauleistungsbezogene Umsätze (Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen und aus

industriellen/handwerklichen Dienstleistungen, Unrsatz aus Handelsware und Umsatz aus sonstigen
nichti ndustriel len/nichthandwerklichen Tätigkeiten)

wi rtschaft licher Umsatz bzw. Jahresbauleistung sonstiger Umsatz.
Baugewerblicher Umsatz und >>> steuerbarer Umsatz (Umsatzsteuerstatistik) bezeichnen jeweils steuerliche Um-
satzgrößen, jedoch bezieht sich der baugewerbliche Umsätz in der Regel auf die steuerbaren Entgelte für Baulei-
stungen. Zunt steuerbaren Umsatz rechnen daneben auch die nicht bauleistungsbezogenen Umsätze.

Bauhauptgewerbe

1.1 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1967; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99ll92

1.2 Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

1.3 Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

1.4 Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977
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Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Wirtschaftsgruppen
Hoch- und Tiefbau SYPRGNT
Spezialbau rr

Stukkateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei rr

Zimmerei, Dachdeckerei "

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgpbe 1979, umfaßt.

Inr einzelnen rechnen dazu die Wirtschaftszweige:

72
73
74
75

72t0
7220
7231
7233
7235
7237
7241
7242
7243
7244

7245
7249
7251
7255
7301
7302
7303
7304
7305
7400
7510
7 550

Hoch- und Tiefbau (ohne ausgeprägten Schwerpunkt)
Hochbau (ohne Fertigteilbau)
Herstellung von Fertigteilbauten aus Beton im Hochbau
Fertigmontage von Fertigteilbauten aus Beton int Hochbau
Herstellung von Fertigteilbauten aus Holz irn Hochbau
Montage von Fertigteilbauten aus Holz im Hochbau
Erdbewegungsarbeiten, Landeskulturbau
Wasser- und Wasserspezialbau
Straßenbau
Brunnenbau, nichtbergbauliche Tiefbohrung
Bergbauliche Tiefbohrung; Aufschließung

Schachtbau (ohne Erdölbohrung)
Tiefbau, a.n.g.
Gerüstbau
Fassadenreinigung
Schornstein-, Feuerungs- und Industrieofenbau
Gebäudetrocknung
AMichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit
Abdärrmung gegen Kälte, Wärme, Schall, Erschütteiung
Abbruch-, Spreng- und Enttrümmerungsgewerbe
Stukkateurgewerbe, Gipserei, Verputzerei
Zimmerei, Ingenieurholzbau
Dachdeckerei

SYPRGNT

Nachgewiesen werden, neben absoluten Werten und Meßzahlen zum Bauhauptgewerbe, auch der >>> Index des
Auftragseingangs, der >>> Index des Auftragsbestands sowie der >>> Produktionsindex für das Bauhauptgewerbe
ab Basis 1980 gegliedert in Indizes für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile.
Das Bauhauptgewerbe wird in >>> Hochbau und >>> Tiefbau untergliedert.

Zur Herstellung und Montage von Fertigteilbauten rechnet vor allem der Bau von Fertighäusern. Ein Fertigteilbau
ist ein Bauwerk, das aus vorgefertigten Bauteilen zusammengefügt ist oder von dem Teile der Konstruktion, die
nach Art undZahl bedeutend sind, aus Fertigteilen bestehen. Fertigteile in diesem Sinne sind tragende oder nicht-
tragende, mit Anschlußmitteln versehene Bauteile, die nicht an der Einbaustelle hergestellt sind. Sie müssen mit
Hilfe ihrer Anschlußmittel und ohne weitere Bearbeitung zum Bauwerk zusammengefügt oder mit örtlich (am Bau)
hergestellten Bauteilen fest verbunden werden können. In der Statistik gilt ein Bauwerk als Fertigteilbau, wenn ge-
schoßhohe oder raurnbreite Fertigteile, z.B. großformatige Wandtafeln, für Außen- oder Innenuände verwendet
werden.
Zurn Wirtschaftszweig Wasser- und Wasserspezialbau rechnet die Ausführung von Kanälen, Schleusen, Häfen,
Deichen, Talsperren, Be- und Entuässerungs- sowie Kläranlagen.
Zum Wirtschaftszweig Straßenbau rechnet die Ausführung von Straßen, Wegen (2.B. Vorbereitung des Planums,
Herstellung des Unterbaus, Steinsetzerei, Pflasterei, Bau bituminöserefestigungen, Zementbetonstraßenbau) einschl.
der Straßenausstattung (2.B. Fahrbahnntarkierungen, Anbringen von Leitplanken, Vergießen von Fugen, Fels-
hangsicherung).
Zur Wirtschaftsgruppe Tiefbau, a.n.g. zählt die Ausführung andenveitig nicht genanntbr Tiefbauarbeiten, z.B.
Brücken- und Tunnelbau, Eisenbahnoberbau, Kabel- und Rohrlegerei, der Bau von Wasserversorgungsanlagen,
Sportanlagen und Fl ugplätzen.
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Begriffsbeziehungen:
Zur Abgrenzunggegenüber dem Bauhauptgewerbe in den unter 2. genannten Indizes des Auftragseingangs und
Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe siehe dort.

2.1 Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

2.2 Index des Auftragsbesfands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der den Hoch- und Tiefbau, den Spezialbau, das Stukkateurgewerbe, die Gipserei und Verput-
zerei sowie die Zimmerei und Dachdeckerei umfaßt.
Nachgewiesen werden der >>> Index des Auftragseingangs und der >>> Index des Auftragsbestands. Das Bau-
hauptgewerbe wird in Hochbau und Tiefbau untergliedert. Nicht enthalten ist der Fertigteilbau.

Begriffsbeziehungen:
Im Gegensatz zum Bauhauptgewerb in den unter l. genannten Statistiken rechnen zum Bauhauptgewerbe in den
unter 2. genannten Indizes des Auftragseingangs und des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe nicht die
Herstellung und Montage von Fertigteilbauten aus Beton und aus Holz im Hochbau (Herstellung und Montage von
Fertighäusern usw.), die bergbauliche Tiefbohrung Aufschließung und der Schachtbau (ohne Erdölbohrung), der
Gerüstbau, die Fassadenreinigung und die Gebäudetrocknung.

Bauherr

l. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder rurd Berlin-Ost ab l99l

2. Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: 1955 bis 1984: für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Rechtlich und wirtschaftlich verantwortlicher Auftraggeber bei der Ausführung von Bauvorhaben.
Als Bauherr gilt, wer im eigenen Namen oder für eigene oder fremde Rechnung Bauvorhaben durchführt oder
durchführen läßt. Die Feststellung des Bauherrn bezieht sich auf den Zeitpunkt der >>> Baugenehmigung. Sie ist
deshalb unabhängig von einer evtl. beabsichtigten späteren Veräußerung der Gebäude oder >>> Wohnungen.

Bauindustrie

Index der Aktienkurse
Datennachweis: 1966 bis 1983

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, welcher dem Bauhauptgewerh (in der Abgrenzung nach der Systematik der Wirtschaftszwei-
ge, Auspbe 1979, i.d.F . der Statistik der Aktienmärkte) entspricht, soweit dort Unternehmen in Form von Aktien-
gesellschaften tätig sind.
Zum Bauhauptgewerbe rechnen der Hoch- und Tiefbau, der Spezialbau, das Stukkateurgewerbe, die Gipserei und
Verputzerei und die Zimmerei und Dachdeckerei.
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Nachgewiesen uird der >>> Index der Aktienkurse für ausgewählte Aktiengesellschaften in diesenr Wirtschaftsbe-

,reich. Bauleistungen

Preisindizes für Bauwerke
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Ausprägungen von Bauarbeiten jeder Art mit oder ohne Lieferung von Stoffen oder Bauteilen. Bauleistungen um-
fassen neben den "Bauleistungen am Bauwerk" auch die Hauptleistungsgruppen "Gerät", "Außenanlagen" und
"Baunebenleistungen". Nicht dazu gehören die Lieferung oder.Montage maschineller Einrichtungen. Die Gliede-
rung der Bauleistungen entspricht der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB).
Als Bauleistungen am Bauwerk werden alle Roh- und Ausbauarbeiten, die Baukonstruktionen, Installationen, be-
triebstechnische Anlagen, betriebliche Einbauten und besondere Bauausführungen umfassen, nachgewiesen. Zu
Einzelheiten siehe DIN 276,81.2.
Zu GeÄt zählen alle beweglichen oder zu befestigenden Sachen, die zur allgemeinen Benutzung des B'auwerkes
erforderlich werden, soweit sie vom Bauherrn zu beschaffen und sofern sie nicht bereits in den Bauleistungen am
Bauwerk erfaßt sind.
Zu den Außenanlagen zählen u.a. die Straßenbauarbeiten und die Landschaftsbauarbeiten sowie alle Bauleistungen,
die weder bei den Bauleistungen am Bauwerk noch bei Gerät erfaßt sind.
Zu den Baunebenleistungen zählen die Architekten-, Ingenieur- und Verwaltungsleistungen.

Baumaschinen

Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Güter (Güterarten) aus der Güterklasse
Baurnaschinen Güterklasse 3236

des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken, die zu den >>> Investitionsgütern zählen.

Als Investitionsgüter gelten Güter, die von der "lndustrie" hergestellt rr,erden, als technisch fertig (investitionsreifl
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.

Dazu rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Baumaschinen mit Ausnahme der dazugehörigen Zubehör-, Ein-
zel- und Ersatzteile.
Im wesentlichen zählen dazu:
Baumaschinen für Hoch- und Tiefbau, Hydraulikbagger, Straßenmaschinen, Radlager in Grundausrüstung Anbau-
geräte fiir Rad- und Raupenlager, Planiermaschinen und Raupenschlepper für den Erdbau.

Baumaßnahmen

l. I Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

1.2 Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970
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1.3 Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Ausgabeart mit den Ausgaben für folgende, im einzelnen aufgeführte Baunmßnahmen:
Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten einschl. der mit diesen Maßnahmen in sachlichem und baulichem Zu-
sammenhang stehenden Tiefbauten und Anlagen (Versorgungs- und Heizungsanlagen, Schutzeinrichtungen, Ent-
uässerungsanlagen), Abbruchs- und Aufschließungskosten,
Tiefbaurnaßnahmen (2.8. Straßen, Wasserstraßen, Brücken, Hafenanlagen, Kanäle, Sportplätze, Freibäder), Be-
triebsanlagen und sonstige technische Anlagen, dauerhafte Einbauten und Ausstattungen (2.B. Zentralheizungen,
elektri sche Anlagen, Öfen),
Hochbaumaßnahmen

Aufive ndungen fü r Planung E ntwurf, Bauleitung Baunebenkosten.

2.1 Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l ,

2.2 Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 1955: für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

2.3 Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder rmd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Errichtung neuer >>> Gebäude und bauliche Veränderungen an bestehenden Gebäuden.
Unter Errichtung neuer Gebäude werden sowohl Neubauten als auch Wiederaufbauten verstanden. Als Wiederauf-
bau gilt der Aufbau zerstörter oder abgerissener Gebäude ab Oberkante des noch vorhandenen Kellergeschosses.
Baulnaßnahmen an bestehenden Gebäuden sind bauliche Veränderungen durch Umbau, Ausbau, Erweiterungen
oder Wiederherstellungen an bestehenden Gebäuden.

Bäume

Obstanbauerhebung
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Obstbäume, die auf einer Fläche in Hauptnutzung zur erweösmäßigen Erzeugung von Obst angepflanzt sind, so
fern die nrit diesen Bäumen bepflanae Fläche je Betrieb mindestens l5 Ar betr:igt.
Da sich die Obstanbauerhebung auf Betriebe beschränkt, die rnindestens l5 Ar Baumobst zum Verkauf angebaut
haben, sind Obstbäume bei Erzeugern mit einer >>> Baunrobstfläche von weniger als l5 AR und Obstbäume in
Haus- und Kleingärten sowie im Streuanbau auf Ackern und Wiesen in der Erhebung nicht enthalten.

Anderungen im Zeitablauf:
1972betrugdie Mindestgröße der einbezogenen Baumobstflächen zusammen l0 Ar je Betrieb, seit 1977 l5 Ar.
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Baumobsflläche

Obstanbauerhebung
Datennachweis: ab L972

Begriffsinhalt:
Mit Obstbäumen bepflanzte Fläche, deren Ernte vollständig oder überwiegend zum Verkauf bestimmt ist.

Die angegebene Baumobstfläche ist die Nettoanbaufläche; Anteile für Vorgewende, Wirtschaftswege, Beuässe-
rungsgräben usw. sind nicht enthalten. Erfaßt sind Flächen mit reinen oder gemischten Beständen folgender
Obstarten: Apfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen/ Zwetschen, Renekloden, Mirabellen, Aprikosen, Pfirsiche, Walnüs-
se.

Anderungen im Zeitablauf:
1972betrugdie Mindestgröße der einbezogenen Baumobsdlächen zusammen l0 Ar je Betrieb, seit 1977 l5 Ar.

Baumschulbetriebe

Baumschulerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Alle Betriebe und Personen, die sich mit der Anzucht von Baunrschulerzeugnissen befassen, ausgenommen be-
triebseigene Anzuchtstätten in Forstbetrieben, die Forstpflanzen ausschließlich für den eigenen Bedarf heranziehen.

Baumschulen

Bodennutzungshaupterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Flächen zur Anzucht und Vermehrung von Gehölzen einschl. der für das Frühjahr vorbereiteten Neuanlagen sowie
der Forstbaunrschulen.

Nicht zu den Baumschulen rechnen die Rebschulen und Rebunterlagenschnittgärten sowie die Saat- und Pflanzgär-
ten der Forstbetriebe.
Erfaßt werden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab I ha Betriebsfläche und Gesamtflächen ab I ha, die ganz
oder teilu,eise land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, land- und forstwirtschaftliche Betriebe unter I ha Be-
triebsfläche und Gesamtflächen unter I ha mit bestimnrten Mindesterzeugungseinheiten sowie sonstige Flächen auf
denen Reben, Obst, Gemüse, Zierpflanzen oder Baumschulerzeugnisse für den Verkauf angebaut werden.

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis 1978 Erfassung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche; Feststellung sonstiger Baum-
schulen durch die Gemeinden.

Begriffsbeziehungen:
Die in der Erhebung über Pflanzenbestände in Baumschulen dargestellten >>> Baumschulflächen sind durch unter-
schiedliche Abschneidegrenzen und verschiedene Erhebungstermine rnit denen der Bodennutzungshaupterhebung
nicht voll vergleichbar.

ll0



Baumschulflächen

Baumschulerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Flächen, aufdenen Anzucht von Baumschulerzeugnissenjeder Anzuchtstufe betrieben wird unabhängig davon, ob
die aufden Flächen befindlichen Pflanzenbestände auch'in der Baumschulerhebung zahlenmäßig zu erfassen sind
oder nicht.
Flächen, die in der Regel als Anzuchtfläche für Baumschulerzeugnisse genutzt werden, im Zeitpunkt der Erhebung
aber nicht bepflanzt sind, sind unter "Sonstige Baumschulflächen" nachgewiesen. Hauptsächlich zählen hierzu die
im Zeitpunkt der Erhebung abgeräumten Quartiere sowie Brachflächen, die zur späteren Aufschulung vorgesehen
sind.

Baureifes Land

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab 3/1991

Begriffsinhalt:
Unbebaute Grundstücke oder Grundstücksteile, die von der Gemeinde für die Bebauung vorgesehen sind, bei denen
die baurechtlichen Voraussetzungen für die Bebauung vorliegen und deren Erschließungsgrad die sofortige Bebau-
ung gestattet.

Baureifes Land liegt im allgemeinen an endgültig oder vorläufig ausgebauten Straßen und ist in der Regel bereits in
passende Bauparzellen eingeteilt.
Zunr baureifen Land rechnen in erster Linie Baulücken und der städtebautechnisch aufgeschlossene Grundbesitz,
der mitunter hur eine geringe oder keine Bebauung zeigt. Auf die Größe des Grundstücks kommt es nicht an. Auch
ein Trenngrundstück ist baureifes Land, wenn es durch Hinzunahme eines Nachbargrundstücks bebaut werden
kann.

Nachgewiesen werden Kaufiverte flir baureifes Land (zu Einzelheiten siehe >>> Kaufinerte für Bauland).

Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen

Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab t970

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Güter (Güterarten) aus der Güterklasse

Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen Güterklasse 3237

des Systematischen Güterverzeichnisses für Eoduktionsstatistiken, die zu den >>> Investitionsgütern zählen.

Als Investitionsgüter gelten Güter, die von der "lndustrie" hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreif;
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter gekauft werden.Dazu
rechnen alle Güterarten aus der Güterklasse Baustoff-, Keramik- und Glasmaschinen mit Ausnahme der dazugehG
rigen Zubehör -, Einzel- und Ersatzteile.
Im wesentlichen zählen dazu:

Maschinen und Einrichtungen zur Herstellung von Bindemitteln und Zuschlagstoffen, Zerkleinerungs- und
Siebmaschinen für andere Bereiche des Baustoff-, Keranrik- und Glasgewerbes, Maschinen zur Herstellung
zement-, kalk-, gips-.und asphaltgebundener Bauelemente, Keramikmaschinen und Glasmaschinen.
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Bauten

Volkswi rtschaftl iche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
In der Sozialproduktsberechnung synonym für Bauinvestitionen, die zusammen mit den Ausrüstungsinvestitionen
die >>> Anlageinvestitionen bilden, in der Anlagevennögensrechnung Bestandteil des >>> Anlagevermögens.

Bauten für Bundesbahn und Bundespost

1. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab l97t; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99ll92

2. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

3. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

4. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

5. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Hoch- bzw. Tiefbauten inr Auftrag der Deutschen Bundesbahn/ Reichsbahn und der Deutschen Bundespost.
Zum Hochbau int Auftragvon Bundesbahn/ Reichsbahn und Bundespost gehören z.B. Bahnhöfe, Post- und Fern-
meldeämter, Ausbesserungswerke, Verwaltungsgebäude von Bundesbahn/Reichsbahn und Bundespost.
Zum Tiefbau im Auftrag von Bundesbahn/ Reichsbahn und Bundespost zählen z.B. Gleisanlagen mit ihrenr Unter-
bau, Tunnel- und Eisenbahnbrückenbauten, Fernsprech-, Telegrafen- und technische Funkbetriebsbauten.
Zu den hier erfaßten Bauten rechnen nicht der >>> Wohnungsbau und der >>> Straßenbau im Auftrag der Bun-
desbahn/ Reichsbahn und Bundespost.
Nachgewiesen werden der >>> Index des Auftragseingangs und der >>> Index des Auftragsbestands für Bauten inr
Auftrag der Deutschen Bundesbahn/ Reichsbahn und Deutschen Bundespost.

Bauten für öffentliche Auftraggeber und Organisationen ohne Er-
werb§zweck

l. Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab l97ll für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99ll92

2. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

3. Index des Auftragseingangs für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977
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4. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: l97l bis 1976

5. Index des Auftragsbestands für das Bauhauptgewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Hoch- bzw. Tiefbauten im Auftrag von Bund, Ländern und Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden,
von Trägern der Sozialversicherung sowie von Orga.nisationen ohne Erwerbszweck.
Zum Hochbau im Auftrag von Gebietskörperschaften und Sozialversicherung rechnung z.B. Gebäude für Finanz-
äntter, Landratsämter, Arbeitsämter, Feuerschutz, Landwirtschafts- und Forstverwaltung öffentliche Sozial- und
Jugendhilfe, ebenso Gerichte, Gefängnisse, Kasernen, ferner - soweit sie von Gebietskörperschaften oder Sozial-
versicherungsträgern betrieben werden - Schulen, Universitäten, Sporthallen, Krankenhäuser, Theater und Kinder-
garten. Nicht hierzu rechnet der >>> Wohnungsbau im Auftrag der genannten Auftraggeber.
Zunt Tiefbau im Auftrag von Gebietskörperschaften und Sozialversicherung rechnen z.B. Bauvorhaben zur Kanali-
sation, Abwasserbesöitigung, Bauten zum Schutz vor Überschwe.mungen, Häfen, Kanäle, Brücken, Tunnels,
Schleusen, Wehre, Seilbahnen, Verkehrsregelungsanlagen, Untergrund- und Straßenbahnen und Flugplätze im
Auftrag dieser Körperschaften. Nicht einbezogen ist der >>> Straßenbau im Auftrag der genannten Auftraggeber.
Zu den Tiefbauten im Auftrag von Gebietskörperschaften und Sozialversicherung rechnen auch - soweit zytref-
fend - die Errichtung von Tiefbauten im Auftrag von Orga.nisationen ohne Erwerbszweck.
Zunt Hochbau int Auftrag von Organisationen ohne Erwerbszweck rechnen z.B. Cebäude christlicher Kirchen, Or-
dän, religiöser und weltanschaulicher Vereinigungen, der freien Wohlfahrtspflege, ebenso - soweit sie von solchen
OrgSnisationen betrieben werden - Schulen, Krankenhäuser, kulturelle Einrichtungen und Einrichtungen der Sport-
und Jugendpflege, ferner Gebäude fur Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Berufsorganisationen, Wirtschafts-
verbände, politische Parteien sowie für Sport- und sonstige Vereine.
Nicht eingezogen sind >>> Bauten für Bundesbahn, Reichsbahn und Bundespost, die gesondert nachgewiesen wer-
den.

Nachgewiesen werden der >>> Index des Auftragseingangs und der >>> Index des Auftragsbestands fi.ir Bauten inr
Auftrag der o.g. Bauherren.

Bauüberhang

Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Genehmigte Bauvorhaben, die ant Ende eines Kalenderjahres noch nicht fertiggestellt sind.
Zur Erfassung dieser Baumaßnahrnen wird eine Erhebung durchgeführt, in der verschiedene Bauzustände unter-
schieden werden:
Die Gebäude können "bereits unter Dach", "noch nicht unter Dach" oder "noch nicht begonnen" sein. Ein Bauvor-
haben gilt als begonnen, wenn mit der Aushebung der Baugrube begonnen worden ist. Als "unter Dach,' wird jedes
Gebäude erfaßt, das im Rohbau fertiggestellt ist, auch wenn Fenster, Türen und Verputz fehlen. Bei einem Rohbau
nruß von außen erkennbar sein, daß noch weitere Bauarbeiten auszuführen sind.
Zum Bauüberhang rechnen auch sog. Bauruinen, d.h. Gebäude, bei denen die Bauarbeiten vor Bezugsfertigkeit
eingestellt wurden.

Begriffsbeziehungen:
Int Unterschied zum Bauüberhang werden im >>> Bauvorrat (Statistik des Bauüberhanges) ausschließlich geneh-
migte, aber noch nicht fertiggestellte Wohnungen erfaßt. Der Bauüberhang wird ferner durch eine eigene einebung
am Jahresende erfaßt, während der Bauvorrat durch eine monatliche Fortschreibung des Bauüberhanges mit Hilfe
von erteilten Baugenehmigungen und Bäufertigstellungen rechnerisch ermittelt wird.
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Bauvorrat

Statistik dbs Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1962: für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99t

Iiegriffsinhalt:
Genehmigte >>> Wohnungen, die noch nicht fertiggestellt sind.

Der Bauvorrat wird rechnerisch ermittelt, indem zu den am 3I.l2. des vorangegpngenen Berichtsjahres genehmig-
ten aber noch nicht fertiggestellten Wohnungen monatlich die neu genehmigten Wohnungen addiert und die fertig-
gestellten Wohnungen subtrahiert werden.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zuln Bauvorrat erfaßt der >>> Bauüberhang (Statistik des Bauüberhanges) nicht nur Wohnungen,
sondern auch Gebäude, die genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt sind. Der Bauüberhang wird durch eine eigene
Erhebung am Jahresende erfaßt, während der Bauvorrat durch eine monatliche Fortschreibung des Bauüberhanges
an Wohnungen rnit Hilfe von Baugenöhmigungen und Baufertigstellungen ermittelt wird.

Bauwerke

l. Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955: für die neuen Länder und Berlin-Ost ab t99l

2. Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 19551 für die neuen Länder turd Berlin-Ost ab l99l

3. Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955: für die neuen Länder wrd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Mit dem Erdboden verbundene Sachen, die aus Baustoffen und Bauteilen hergestellt und./oder für die Bauleistungen
erbracht werden.

Untergliedert werden die Bauwerke nach >>> Hochbauten und >>> Tiefbauten.

Nicht zu den Bauwerken zählen gärtnerische Bodenaufbereitungen, Anpflanzungen, Einsaaten u. dgl.

Begriffsbeziehungen:
Während bei den Bautätigkeitsstatistiken die Hoch- und Tiefbauten zu den Bauwerken insgesamt zählen, werden
die Tiefbauten bei der Tiefbaustatistik (1962 bis l97S) als "Tiefbauten" und "sonstige Tiefbauten" nachgewiesen.

In den Statistiken des Bauhauptgewerbes erfolgt der Nachweis für Bauwerke als >>> Bauten für Bundesbahn und
Bundespost und >>> Bauten für öffentliche Auftraggeber und Organisationen ohne Erwerbszweck. Näheres siehe
jeweils dort.

Beamte

Alle unter l. genannten Statistiken

Begriffsinhalt:
Personen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis des Bundes, der Länder, der Gemeinden
und sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts stehen, in das sie durch eine Anstellungs- @rnennungs-) Ur-
kunde berufen worden sind.
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Als Beamte gelten u.a. auch Beamtenanwärter, Beamte im Vorbereitungsdienst, Wahlbeamte während ihrer Amts-
zeit, Angehörige der Polizei, Richter sowie Geistliche der zur evangetischen Kirche in Deutschland gehörenden
Kirchen und der römisch-katholischen Kirche. Den Beamten werden weiter der Bundespräsident, der Bundeskanz-
ler, die Ministerpräsidenten, Minister, Senatoren, Landräte, Bürgermeister und Stadträte zugeordnet.
Nicht zu den Beamten zählen u.a. Beamte im Ruhestand und Personen mit den Berufsbezeichnungen
"Versicherungsbeamter", "Betriebsbeamter" oder "Bankbeamter", die in keinem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hiltnis stehen. Es handelt sich nur dann um Beamte, wenn der Arbeitgeber eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts ist (2.B. Deutsche Bundesbank)
Unterschiede zwischen den einzelnen Statistiken ergeben sich bei der Ein beziehung der Soldaten und der Ange-
hörigen des Bundesgrenzschutzes.

1.1 Volks- und Berufszählung l9E7

1.2 Gebäude- und Wohnungszählung 1987

1.3 Mikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Als Beamte gelten auch Soldaten sowie Angehörige des Bundesgrenzschutzes.

Andere Geistliche als die der evangelischen und römisch-katholischen Kirchen sowie Sprecher von Religronsge-
meinschaften werden den >>> Angestellten zugeordnet.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 5.

1.4 Arbeitsstättenzählung 1970
Datennachweis: 1970

Begriffsinhalt:
Nicht zu den Beamten zählen die Soldaten und die Angehörigen des Bundesgrenzschutzes (mit Ausnahme der be-
anrteten Zivilbediensteten). Andere Geistliche als die der evangelischen und römisch-katholischen Kirchen sowie
Sprecher von Religionsgemeinschaften werden den >>> Angestellten zugeordnet.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 5.

1.5 Statistik des K raftfah naeug- und Kraftfah rzeuganh än ge rbesta ndes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Zu den Beamten zählen auch die Angehörigen der Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes.

Nachgewiesen wird der >>> Fahrzeugbestand nach Fahrzeughaltern, darunter der Fahrzeugbestand der Beamten.
Als Fahrzeughalter gilt derjenige, auf den das Fahrzeug zugelassen wird. Halter und Eigentümer eines Fahrzeuges
nrüssen nicht identisch sein.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Geistlichen wurden bis zunt 30.6. 1963 unter den >>> Unternehmen, Selbständigen und Organisationen ohne
Erwerbscharaliler nachgewiesen.

Von 1952 bis 1967 ist im Bestand an >>> Lastkraftwagen der Beamten auch der Lastkraftwagenbestand der
>>> Angestellten, der >>> Arbeiter sowie der >>> Nichterwerbspersonön und ohne Angaben enthalten. Im Jahre
1954 umfaßt der Bestand an >>> Krafträdern der Beamten auch den Krafträderbestand der
>>> Gebietskörperschaft en, Sozialversicherung.
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 5.

2. Wohngeldstatistik
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen werden >>> Wohngeldempfängei, die zu den Beamten rechnen und die aus ihrer Tätigkeit als Be-
amte ihr hauptsächliches Einkommen beziehen.
Wohngeldempfänger sind Personen, die für sich - und ggf. ihre bei der Gewährung von Wohngeld zu berücksichti-
genden >>> Familienmitglieder - Wohngeld beziehen. Insoweit können unter den Beamten auch Haushalte ver-
standen werden, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltsvorstände Beamte sind.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 5.

3. Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersemester 197 61 7 7

Begriffsinhalt:
Nachgewiesen werden deutsche >>> Studienanfänger, die auf den Immatrikulationspapieren als letzte berufliche
Stellung des Vaters (der Mutter) "Beamter (Beamtin)" eingetragen haben.

Die berufliche Stellung des Vaters (der Mutter) wird auch berücksichtigt, wenn diese(r) bereits verstorben ist.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 5.

4. Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Alle Bediensteten, die - auf Lebenszeit,Zeit, Probe, Widerruf - durch eine Ernennungsurkunde ausdrücklich in das
Bearntenverhältnis berufen worden sind (planmäßige Beamte, beamtete Hilfskräfte, Beamte in Ausbildung).
Bei den Beamten in Ausbildung handelt es sich um Bedienstete, die den vorgeschriebnen bzw. üblichen Vorberei-
tungsdienst ableisten (Referendare, Inspektor- und Assisttenanuärter sowie Anwärter für den einfachen Dienst).
Für die Zuordnung ist entsclteidend, daß diese Bediensteten durch eine Ernennungsurkunde in das Beamtenver-
hältnis berufen worden sind.
Nicht zu den Beamten zählen wrederbeschäftigte Ruhestandsbeamte, die nach angestelltenrechtliöhen Grundsätzen
beschäftigt werden, Angestellte, die Bezüge nach einem Besoldungsgesetz erhalten, sowie Personen in einem Be-
schäftigungsverhältnis, das auf die Übernahnre in den Vorbereitungsdienst abzielt (Dienstanfänger, Verwaltungs-
lehrlinge). Dieses Personal wird bei den >>> Angestellten nachgewiesen.
Nicht zu den Beamten zählen ferner die >>> Richter und Soldaten, da es sich um eigenständige gesetzlich geregel-
te Dienstverhältnisse handelt.

Begriffsbeziehungen:
ln der Statistik des Kraftfahrzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes werden keine Personenzahlen, sondern
Fahrzeugbestände von Beamten nachgewiesen; in der Wohngeldstatistik werden Wohngeldempfängerhaushalte
nachgewiesen, deren Antragberechtigte bzw. Haushaltsvorstände Beamte sind; in der Gebäude- und Wohnungszäh-
lung 1987 werden Haushalte nachgewiesen, deren Bezugspersonen (Person, die überwiegend zum Unterhalt des
Haushalts beiträgt) Beamter/Beanrtin ist; in der Studentenstatistik handelt es sich um deutsche Studienanfänger, die
auf den Immatrikulationspapieren als berufliche Stellung des Vaters (der Mutter) "Beanlter (Beamtin)"eingetragen
haben.
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In der Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes rechnen zu den Beamten nicht die Richter, die
Soldaten und die Geistlichen; in der Arbeitsstättenzählung1987 zählen die Soldaten und die Angehörigen des
Bundesgrenzschutzes nicht zu den Beamten.

In der Wohngeldstatistik spielt für die Zuordnungzu den Beamten auch der überwiegende Lebensunterhalt eine
Rolle.
Unterschiede in den Beamtenzahlen der Volks- und Benrfszählung 1987 und des Mikrozensus einerseits und der
Arbeitsstättenzärlung 1987 andererseits ergeben sich u.a. daraus, dalj Beamte in mehreren Arbeitsstätten beschäf-
tigt sein und deshalb in der Arbeitsstättenzählung mehrfach erfaßt und nachgewiesen werden können. In der Volks-
und Berufszählung I 987 und im Mikrozensus dagegen wird jeder Beamte nur einmal erfaßt, da die einzelne Person
bzw. der Haushalt und nicht die Arbeitsstätte Erhebungpeinheit ist.

Beet- und Balkonpllanzen

Gemüseanbauerhebung
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Gruppenpflanzen, die unter Glas oder Kunststoffvorkultiviert und zum Bepflanzen bunter Rabatten, wechselnder
Blumenbeete und von Balkonkästen verwendet werden, untergliedert nach Begonia semperflorens und Sonstige
Beet- und Balkonpflanzen (außer Pelargonien).

Begriff§beziehungen:
Beet- und Balkonpflanzen sind kulturtechnisch meist auch >>> Topf- oder Ballenpflanzen; im Sinne der Systema-
tik der Zierpflanzenerhebung werden sie jedoch als eigene Gruppe aufgefaßt. /

Beftirderte Güter

l. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbeftirderung auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1962.

Begriffsinhalt:
Güter, die von Eisenbahnen des öffentlichen Verkehrs im >>> Wagenladungsverkehr, >>>.S.tückgutverkehr,
>>> DienstguNerkehr und >>> ExpreßguWerkehr befcirdert werden. \'

Die beforderten Güter werden mit ihrem Bruttogewrcht erfaßt. Ist dies nicht bekannt, wird das Frachtgewicht zu-
grunde gelegt. Grundsätzlich nicht in das Bruttogewicht bzw. Frachtgewcht einbezogen ist das Gewcht von La-
dehilfsmitteln wie Paletten usw.
Zu den bef<irderten Gütern im Wagenladungsverkehr, inr Stückgutverkehr und im Expreßguwerkehr zählen alle
Güter, deren Versandort bzw. deren Empfangsort im Bundesgebiet liegen oder die durch das Bundesgebiet durch-
gegangen sind. Im Dienstgutverkehr zählen dazu alle Güter, deren Versandort und Empfangsort im Bundesgebiet
liegen oder deren Empfangsort im Bundes gebiet liegt.
Nicht zu den beftirderten Gütern gehört das Gepäck >>> bef<irderter Personen.

Die befiirderten Güter werden in der Eisenbahnstatistik z.T. auch als "Bef<irderte Güter (einschl. Stück- und
Dienstgut)" nachgewiesen

Anderungen im Zeitablau):'
Bis einschl. Dezember 1976 g:,lt im Stückguwerkehr ein Gut nur dann als befördert, wenn Versandort und Emp
fangsort im Bundesgebiet liegen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 6.
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2. Statistik des grenzü bersch reitenden Güterk raftverkeh rs
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Güter, die im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr befürdert werden, d.h. aus dem Ausland ins Bundesgebiet
einschl. Berlin (West) (>>> Empfang aus dem Ausland) oder aus dem Bmdesgebiet einschl. Berlin (West) ins
Ausland (>>> Versand ins Ausland) oder im >>> Durchganggverkehr aus Gebieten außerhalb des Bundesgebiets
ins Ausland oder aus dem Ausland in Gebiete außerhalb des Bundesgebiets. Die ehem. DDR und Berlin (Ost) ge-
hörten nicht zum Ausland, fuer zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebiet5.

Die beftirderten Güter werden mit ihrem Bruttogewicht einschl. der Verpackung und Umschließung erfaßt. Das Ei-
gengewicht von Großcontainern zählt nicht zum Bruttogewicht.
Zum Güterverkehr rechnen der gewerbliche Güterkraftverkehr, daq ist jede Beförderung von Gütern mit einenr
Kraftfahrzeug für andere gegen Entgelt, sowie der Werkverkehr, der jede Güterbeftirderung mit einenr Kraftfahr-
zeug für eigene Zwecke umfaßt.
Nicht zu den beftirderten Gütern im grenzüberschreitenden Güterkraftverkehr gehören Güter, die in Personenkraft-
fahrzeugen und sonstigen, nicht für die Lastenbeftirderung bestimmten Fahrzeugen (2.8. Feuerwehrfahrzeugen,
Arbeitsmaschinen) befordert werden. Ebenfalls nicht einbezogen sind die auf Militärfahrzeugen beforderten Güter.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 6.

3. Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Güter, die im gewerblichen Luftverkehr nach Frachttarifen bzw. für Zwecke der Luftverkehrsunternehmen befiir-
dert werden.
Die beforderten Güter werden mit ihrenr Bruttogewicht erfaßt. Dazu rechnen grundsätzlich nicht die'Gewichte von
Ladehilfsmitteln wie Paletten, Iglus, Netze.
Güter gelten dann als beftirdert, wenn sie mit Luftfahrzeugen zwischen Flughäfen innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland, von Flughäfen innerhalb der Bundesrepublik nach Gebieten außerhalb, von Gebieten außerhalb nach
Flugplätzen innerhalb der Bundesrepublik bzw. von Gebieten außerhalb der Bundesrepublik über Flugplätze inner-
halb der Bundesrepublik nach Gebieten außerhalb der Bundesrepublik transportiert werden.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 6.

4. Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Güter, die im Güterverkehr auf Binnenwasserstraßen sowie Güter, die im Binnen-See-Verkehr bef«irdert werden.
Zum Güterverkehr aufBinnenwasserstraßen rechnet der Güterverkehr zwischen Häfen südlich der Seegrenze. Zum
Binnen-See-Verkehr rechnet der Güterverkehr, der die Seegrenzen überschreitet und bei dem mindestens ein An-
schreibhafen südlich der Binnengrenze der Seeschiffahrt gelegen ist.
Erfallt werden Güter, die die Grenzzollstellen bzw. die Übergangsstellen zur Deutschen Demokratischen Republik
und nach Berlin (Ost) passieren sowie alle Güterbef<irderungen innerhalb des Bundesgebietes.
Die beförderten Güter werden mit ihrenr Bruttogewicht erfaßt. Das Eigengewicht von Containern oder sonstigen
Ladehilfsnrittel n rechnet niclrt zum Bruttogewich t.

Nachgewiesen werden die beforderten Güter insgesamt sowie die Güter, die mit Schiffen fremder Flagge belordert
werden. Zu den Gütern, die mit Schiffen fremder Flagge beftirdert werden, rechnen alle Güter, die mit Schiffen
bef«irdert werden, die nicht unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren. Dazu zählen auch Güter, die
mit Schiffen unter der Flagge der Deutschen Demokratischen Republik transportiert werden.
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 6.

5. Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Güter, die im >>> gewerblichen Fernverkehr und im >>> Werldernverkehr beftirdert werden, einschl. Stückgut.

Die beförderten Güter (einschl. Stückguwerkehr) werden mit ihrem Bruttogewicht, d.h. einschl. der Verpackung
erfaßt.
Als beördert gilt ein Gut, wenn es auf einem Lastkraftfahrzeug transportiert wird, das im Bundesgebiet beheimatet
ist. Im >>> grenzüberschreitenden Verkehr und im >>> Durchgangsverkehr werden auch Güter, die aufausländi-
schen Lastkraftfahrzeugen transportiert werden, e i nbezogen.

"Befilrderte Güter (einschl. Stückgutverkehr)" werden für den gewerblichen Fernverkehr deutscher Fahrzeuge, für
den Werkfernverkehr deutscher Fahrzeuge, flir den gewerblichen Fernverkehr ausländischer Fahrzeuge und den
Werldernverkehr ausländi scher Fahrzeuge nachgewiesen.

Die beforderten Güter werden einschl. Stückgut nachgewiesen. Darunter sind im gewerblichen Fernverkehr deut-
scher Lastkraftfahrzeuge tarifliches Stückgut und beim Werldernverkehr Sendungen bis 500 kg zu verstehen. Im
grenzüberschreitenden Fernverkehr ausländischer Lastkraftfahrzeuge werden dagegen im gewerblichen Fernver-
kehr Sendungen bis 2 500 kg und im Werldernverkehr Sendungen bis 500 kgals Stückgut bezeichnet.

"Befcirderte Güter (ohne Stückguwerkehr)" werden nach Hauptverkehrsbeziehungen und Güterabteilungen nach-
gewiesen. Der Stückguwerkehr ist nicht einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe untei 6.

6. Statistik des Güterverkehrs über See

Datennachweis: ab 1969

Begriffsinhalt:
Güter, die im Seeverkehr zwischen den Küstenhäfen der Bundesrepublik Deutschland und Häfen außerhalb des
Bundesgebiets wie auch zwischen den Küstenhäfen untereinander befiirdert werden. Außerdem gehören die inr
Binnen-See-Verkehr zwischen den Küstenhäfen und den Binnenhäfen des Bundesgebiets befdrderten Güter hinzu.
Als Seeverkehr gelten alle Fahrten, die seeuärts der Binnengrenze in Küstenhäfen des Bundesgebietes beginnen
oder enden und die die Seegrenze überschreiten.
Die beftirderten Güter werden rnit ihrem Bruttogewicht erfallt. Die Eigengewichte von beladenen oder unbeladenen
Contai nern, Trailern und Trägerschiffsleichtern werden nicht einbezogen.
Ferner sind im Seeverkehr übergesetzte Reise- und Transportfahrzeuge nicht enthalten.
Nachgewiesen werden die befiirderten Güter insgesamt sowie in der Gliederung nach der Flagge der sie befördern-
den Schiffe.
Zu den Gütern, die rnit Schiffen fremder Flagge befijrdert werden, rechnen alle Güter, die mit Schiffen befördert
werden, die nicht unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland fahren. Dazu zählen auch Güter, die mit
Schiffen unter der Flagge der Deutschen Demokratischen Republik transportiert werden.

Begriffsbeziehungen:
Die befiirderten Güter sind in den o.g. Statistiken vergleichbar abgegtenzt. Zu beachten ist, daß die Güter, die im
Binnen-See-Verkehr zwischen Küsten- und Binnenhäfen innerhalb des Bundesgebietes bef<irdert werden, sowohl in
der Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen als auch in der Statistik des Güterver-
kehrs über See - also doppelt - erfaßt werden.
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Beförderte Personen

1. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbefärderung auf Eisenbahnen)
Datemachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Pe rsonenbefrirderungsfäl le bei E isenbahnen des öffentlichen Verkehrs.
Die Personenbeforderungsfälle werden in aller Regel anhand des Verkaufs von Fahrausweisen ermittelt. Dabei
werden Zeit- und Mehrfachkarten entsprechend ihrer Ausnutzung mehrfach gezählt. Umsteiger im Liniennetz ei-
ner Eisenbahn werden nur als ein Befiirderungsfall gezählt.
Nicht zu den beförderten Personen gehören nicht zahlende Reisende sowie Militärpersonen.

Begriffsbeziehungen:
Die bef«irderten Personen in der Eisenbahnstatistik sind vergleichbar abgegrenzt wie die beftirderten Personen in
der Statistik der Personenbefiirderung im Straßenverkehr.
Gegenüber dem Ausweis der befiirderten Personen in der Statistik des gewerblichen Luftvdrkehrs ergeben sich in
der Eisenbahnstatistik Unterschiede. In der Eisenbahnstatistik gelten als befiirderte Personen nur zahlende Fahryä-
ste, in der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs neben den zahlenden auch die nicht zahlenden Fluggäste, wenn
sie älter'als zwei Jahre sind.

2. Statistik der Personenbeftirderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Personenbefiirderungsfälle bei zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen Straßenverkehrsunternehmen.
Die Angaben werden von den auskunftspflichtigen >>> Unternehmen in der Regel aufgrund der verkauften Fahr-
ausweise ennittelt. Bei den nachgewiesenen Angaben über die "befilrderten Personen" handelt es sich grundsätzlich
unr Befiirderungsfälle je Unternehmen. Dies bedeutet z.B.'.

a) Wenn eine Person auf einer Fahrt nacheinander verschiedene Verkehrsmittel ein- und desselben Unternehntens
rnit ein und demselben Fahrausweis benutzt, wird eine "beftirderte Person" gezählt; wenn dagegen die auf einer
Fahrt nacheinander benutzten Verkelrrsrnittel verschiedenen Unternehmen gehören, werden so viele "befijrrderte
Personen" gezählt, wie Unternehmen an der Beftirderung beteiligt waren. (Die Zahl der in Tabellen über die
Befrlrderungsleistungen in Verkehrsverbünden nachgewiesenen Verbundbeförderungsfälle ist schon deswegen
ungleich der Sunttne der Unterneltmensbefiirderungsfälle der dem Veöund angeschlossenen Unternehmen; au-
ßerdem werden bei den Verbundbefiirderungsfällen auch die im Verbund ausschließlich von der S-Bahn der
>>> Deutschen Bundesbahn und nicht im >>> Straflenpersonenverkehr befiirderten Personen mitgezählt):

b) Wenn von einem Unternehmen 25 Schüler im Monat je 22 mal zur Schule und22 mal zur Wohnung zurück
belcirdert werden, So werden 25 x 22 x 2: | 100 "beforderte Personen" gezählt.

Anderungen im Zeitablauf:
Vor 1969 wurden Bef«irderungsfälle im >>> freigestellten Schülerverkehr nicht erfaßt.
Mehrfach wurde der Berichtskreis der zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen Unternehlnen geändert.

Begriffsbeziehungen:
Die beforderten Personen in der Statistik der Personenbeftirderung im Straßenverkehr sind vergleichbar abgegrenzt
wie die beftirderten Personen in der Eisenbahnstatistik. Gegenüber dem Ausweis der bef<irderten Personen in der
Statistik des gewerblichen Luftverkehrs ergeben sich in der Statistik der Personenbef«lrderung im straßenverkehr
Unterschiede. In der Statistik der Personenbeflörderung im Straßenverkehr gelten als belörderte Personen nur zah-
lende Fahrgaste, in der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs neben den zahlenden auch nicht zahlende Flugga-
ste, wenn sie älter als zwei Jahre sind. Zudent wird in der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs die Anzahl der
beforderten Personen wegen unvermeidbarer Doppelzählungen zu hoch ausgewiesen.
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3. Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Personenbeftirderungsfälle im gewerblichen Luftverkehr.
Ein Personenbeftirderungsfall ist in der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs die Gesamtflugreise eines Flugga-
stes vom Herkunfts- zum Endzielflughafen. Aus erhebungstechnischen Grunden werden allerdings die Fluggäste,
die aus Gebieten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf einem der ausgewählten Flugplätze innerhalb des
Bundesgebietes einschl. Berlin (West) ankommen und dort in ein Flugzeug nach Zielen innerhalb oder außerhalb
des Bundesgebietes umsteigen, doppelt erfaßt.

Zu den beforderten Personen zählen alle Fluggäste mit Ausnahme der Kinder unter zwei Jahren.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgrenzung zwischen den beförderten Personen in der Luftverkehrsstatistik sowie der Eisenbahnstatistik und
der Statistik der Personenbef«irderung im Straßenverkehr siehe dort.

Beförderungsteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Daterinachweis: 1950 bis 1967

Be!riffsinhalt:
>>> Bundessteuer, die verkehrslenkenden Zielen diente.

Die Befiirderungsteuer betraf die gewerbsmäßige Beförderung von Personen und Gütern durch Schienenbahnen und
Kraftfahrzeuge. Sie diente zuletzt vornehnrlich verkehrslenkenden Zielen, insbesondere der Eindämmung des
Werkfernverkehrs mit Kraftfahrzeugen. Der Güternahverkehr hingegen unterlag nicht dieser Steuer.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 195 I waren der Werkfernverkehr und der Möbelfernverkehr von der Beftirderungsteuer befreit.
Mit der Reform der Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) wurde die Bef<irderungsteuer am l. l. 1968 aufgehoben und
1969 teilweise durch die bis l97l befristete >>> Straßengüterverkehrsteuer ersetzt.

Befreiung des Gewerbeertrages aus der Betröuung von Wohnungs-
bauten und Veräußerung von Eigenheimen usw. bei Grundstücl«s-

verwaltungs unternehmen

Subventionsberichte
Datennachweis: 1975 bis 1980

Begriffsinhalt:
>>> Steuervergünstigung des Bundes durch Befreiung des Gewerbeertrages aus der Betreuung von Wohnungsbau-
ten und der Veräußerung von Eigenheirnen usw. bei Grundstückwerwaltungsunternehmen.
Unternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz oder neben eigenem Grundbesitz eigenes Kapitalvermögen
verwalten und nutzen oder daneben Wohnungsbauten betreuen oder Kaufeigenheime, Kleinsiedlungen und Eigen-
tumswohnungen errichten und veräußern, können auf Antrag den Gewerbeertrag um den Teil ktirzen, der auf die
Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundstücks entFällt.
Dies grlt auch, wenn in Verbindung mit der Errichtung und Veräußerung von Eigentumswohnungen Teileigentum
im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes errichtet und veräußert wird und das Gebäude zu mehr als 66 2/3 v.H.
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Wohnzwecken dient, jedoch nicht, wenn der Grundbesitz garu cdier zum Teil dem Gewerbebetrieb eines Gesell-
schafters oder Genossen dient.

Beherbergungsgewerbe

Gastgewerbestatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Zum Beherbergungsgewerbe rechnen >>> Hotels, >>> Gasthöfe, >>> Fremdenheime und Pensionen sowie
>>> Erholungs- und Ferienheime, Ferienzentren, Ferienwohnungen, Hütten, Campingplätze und
>>> Privatquartiere. Nicht einbezogen werden Schlaf- und Speisewagenbetriebe.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1969 (Basis 1962: 100) waren Erholungs- und Ferienheime und bis einschl. 1979 Campingplätze
sowie alle Heinre, die nicht als >>> Unternehmen betrieben werden, jedoch nicht zu den o.g. Fremden-, Erholungs-
und Ferienheimen rechnen, nicht einbezogen.

Beheizung der Wohnung

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Grundtypen der Beheizung sind:
- Blockheizung:

Eine Blockheizung liegt vor, wenn ein Häuserblock von einem zentralen Heizsystem aus beheizt wird und die
Heizquelle an einenr Gebäude angebaut ist oder sich in unmittelbarer Nähe dieser Gebäude befindet.

- Einzel- oder Mehrraumofenheizung:
Einzelöfen beheizen jeweils nur den Raum in denr sie stehen. Ein Mehrraumofen ist ein zwischen den Räunren
eingebauter Ofen, der mehrere Räume gleichzeitig (auch durch Luftkanäle) heizt. Bei den Einzel- und Mehr-
rauntofenheizungen wird danach unterschieden, mit welchem Brennmaterial die Öfen betrieben werden (Gas,
HeizöI, Stronr bzw. Kohle, Holz, Torf usw.).

- Etagenheizung:
Etagenheizung liegt vor, wenn die Räume der Etagenwohneinheit von einer einzigen, nur für die betroffene Ein-
heit bestimmten Heizquelle über ein Röhrensystenr beheizt werden.

- Fernheizung:
Bei der Fernheizung werden größere Wohnbezirke von einem entfernten, zentralen Heizwerk aus beheizt.

- Sammelheizung:
Zu den Sammelheizungen zählen Fern-, Block-, Zenlral- und Etagenheizung.

- Sonneneneryie:
Zur Nutzung dgr Sonnenenergie werden in der Regel Sonnenkollekloren, die Sonnenlicht und solare Wärmestrah-
lung absorbieren und in Fornr nutzbarer Wärmeeneryie an einen flüssigen Wärmeträger abgeben, selten auch
Solarzellen eingesetzt.

- Wärmepumpe:
Mit Hilfe der Wärmepumpe, die oftmals mit Sonnenkollektoren eingesetzt wird, kann Wärnre aus der unrgeben-
den Luft, denr Erdboden oder Wasser aufgenommen und genutzt werden.
Zentralheizung:
Bei einer Zentralheizung versorgt eine zentrale Heizquelle über ein Röhrensystem die Wohneinheiten nur eines
Gebäudes.
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Beihilfen

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen nach den Beamtengesetzen, die Beamten, Richtern, Soldaten und deren Angehörigen in Form von Zu-
schüssen bei Krankheits-, Geburts- und Todesfällen gewährt werden.

Bei den Beihilfen handelt es sich um Zuschüsse, die der Dienstherr aufgrund seiner Fürsorgepflicht zu den Kosten
in Krankheits-, Geburts- und Todesfdllen zu leisten hat. '
Anspruch auf Beihilfen haben Beamte (einschl. fuchter) des Bundes, der Bundesbahn und Bundespost, der Länder
und Genreinden, Beamte sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften sowie die Hinterbliebenen von aktiven
oder Ruhestandsbeamten, ferner gleichgestellte Bedienstete und ihre Hinterbliebenen der Träger der Renten-,
Kranken- und Unfallversicherung der landwirtschaftlichen Altershilfe und der Bundesanstalt fi.ir fubeit, die unter
Artikel l3l Grundgesetz fallenden Personen sowie die Angehörigen der Bundeswehr.

Mit einbezogen sind auch die Angestellten und Arbeiter des öffentlichen Dienstes mit der Einschränkung daß
Pflichwersicherte der gesetzlichen Krankenversicherung in der Regel keine Beihilfe erhalten und daß Angestellte,
denen der Arbeitgeber einen Zuschuß zum Krankenversicherungsbeitrag aufgrund gesetzlicher Vorschriften ge-
währt, Beihilfen nur zu solchen Krankheitskosten erhalten, die nicht durch Krankenversicherungsleistungen ge-
deckt sind.
Beihilfen werden auch von anderen Institutionen des Sozialbudgets, vor allem von Trägern der Sozialversicherung,
an ihre Bediensteten und ehemaligen Bediensteten gezahlt.

Urn die Leistungen des bearutenrechtlichen Systems - hierzu gehören neben den Beihilfen auch die
>>> Familienzuschläge und die >>> Pensionen - vollständig darzustellen, werden die von diesen Institutionen ge-
zahlten Beträge an das beamtenrechtliche System übertragen (unterstellte Verrechnungen).

Beiträge an Organisationen ohne Enverbszweck

Wi rtsch aftsrechnun gen ausgewählte r p rivater Hausha !te
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Je Haushalt und Monat geleistete laufende Zahlungen an private Organisationen ohne Erwerbscharakter.
Zu den privaten Organisationen ohne Erwerbscharakter zählen z.B. Gewerkschaften, politische Parteien und Ver-
eine (Schul-, Jugend-, Sport und gesellige Vereine), ferner kirchliche Organisationen und Organisationen der
Wohlfahrtspfl ege (2.8. Arbei te rwoh lfah rt, Rotes Kreuz).
Nicht erfaßt werden Beiträge an Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände, Berufsvertretungen von Selbständigen
(Industrie- und Handelskarnmern, Innungen usw.).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1985 wurden die Beiträge an Organisationen ohne Erwerbszweck als "Beiträge an Vereine, Berufsver-
einigungen, Parteien u.ä. nachgewiesen.

Bekleidütrg, Haus-, Bett- und Tischwäsche

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

t23



Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 64 "Bekleidung" des Systematischen Warenverzeichnisses
für die Industriestatistik, Ausgabe 1975 bzltt. des Systematischen Güterververzeichnisses für die Produktionsstati-
stiken, Ausgabe 1982. Einbezogen sind Herren-, Damen- und Kinderoberbekleidung einschl. Arbeits- und Berufs-
bekleidung, Bekleidungszubehör, Haus-, Bett- und Tischuäsche sowie sonstige Bettwaren. Nicht berücksichtigt
werden Herren-, Damen- und Kinderwäsche einschl. Miederwaren, Hüte und Mützen, Bettfedern, Sportbekleidung
veredelte Pelzfelle und Pelzbekleidung Leder- und Regenschutzbekleidung Uniformen sowie sonstige Bekleidung
und verwandte Erzeugnisse.

Beobachtungsheime und Diagnosezentren

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1982

Begriffsinhalt:
Einrichtungen, in denen Minderjährige mit Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsschwierigkeiten, die örtlich
nicht diagnostiziert werden können, zwecks Sichtung und Feststellung der endgültig erforderlichen Pflege- und
Erziehungsmaßnahmen vorübergehend aufgenommen werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. l98l wurden AngBben über Beobachtungsheime zusammengefaßt mit Angaben über Sonderheime er-
hoben. (Siehe auch unter >>> Sonder- und Beobachtungsheime.) Ab 1982 werden Sonderheime als >>> Heime für
behinderte Kinder und Jugendliche erfaßt.

Bereinigte Ausgaben

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Finanzstatistische Summe aus den >>> Ausgaben der laufenden Rechnung und den >>> Ausgaben der Kapital-
rechnung ohne die folgenden >>> besonderen Finanzierungsvorgänge: Schuldentilgung am Kreditmarkt, Zufüh-
rungen an Rücklagen, Rückzahlung innerer Darlehen, Deckung von Vorjahresfehlbeträgen.
Die bereinigten Ausgaben geben an, wreviel Mittel die einzelnen öffentlichen Haushalte zur Aufgabenerfilllung
einsetzen, unabhängig davon, welche anderen öffentlichen Haushalte zu ihrer Deckung beigetragen haben
@rftillungsprinzip).

Anderungen im Zeitablauf:
In früheren Darstellungen waren die "Bereinigten Ausga.ben" als "Ausgaben (ohne besondere Finanzierungsvor-
gänge)" bezeichnet.
In der Rechnungsstatistik ergaben sich ab 1974 durch haushaltsrechtliche, systematische und nrethodische Unter-
schiede folgende Änderungen im Nachweis bestimmter Finanzvorfälle:
Es sind fortgefallen
- Erstattungen (innere Verrechnungen) innerhalb des Verwaltungshaushalts der GemeinderVGemeindeverbände,
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- Zinsausgaben für innere Darlehen der Gemeinden/Gemeindeverbände,
- Ausgaben im Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme für Eigenbetriebe @arlehensgewährung an Eigenbe-

triebe) der GemeinderVGemeindeverbände;
es sind hinzugekommen
- Ausgaben der GemeinderVGemeindeverbände für Kreditbeschaftrngskosten @isagio),
- Tilgungsausgpben der Gemeinden an öffentlichen Bereich.
In der Haushaltsansatzstatistik ab 1974 gelten die angegebenen Anderuhgen im Nachweis bestimmter Finanzvorfäl-
le - abgesehen von den zuletzt genannten Tilgungsausggben an den öffentlichen Bereich - entsprechend.
Sowohl in der Haushaltsansatzstatistik als auch der Kassenstatistik sind, beginnend mit dem Jahr 1976, Finanzda-
ten derjenigen öffentlichen Krankenhäuser und Hochschulkliniken nicht mehr enthalten, die ihr Rechnungswesen
auf die kaufmännische Buchführung umgestellt haben (siehe unter >>> Länder,
>>> Gemeinden/Gemeindeverbände).

Bereinigte Einnahmen

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt: '

Finanzstatistische Summe aui den >>> Einnahmen der laufenden Rechnung und den >>> Einnahmen der Kapital-
rechnung ohne die folgenden >>> besonderen Finanzierungsvorgänge' >>> Schuldenaufnahmen am Kreditrnarkt,
>>> Entnahmen aus Rücklagen, Aufnahme innerer Darlehen, Überschüsse aus Vorjahren, Münzeinnahmen.
Die bereinigten Einnahmen geben an, wieviel Mittel den öffentlichen Haushalten in einer bestimmten periode zur
Deckung ihrer Ausgaben zur Verfügung standen, unabhängig davon, welche anderen öffentlichen Haushalte zur
Finanzierung bigetragen haben.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab 1974 ergaben sich durch haushaltsrechtliche, systenratische und methodische Unterschiede folgende Anderun-
gen:

Es sind fortgefallen
- Erstattungen (innere Verrechnungen) innerhalb des Verwaltungshaushalts der GemeinderVGemeindeverbände,
- Zinseinnahmen für innere Darlehen (sofern nicht der Rücklage zugeführt) der Gemeinden/Gemeindeverbände,
- Einnahmen in Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme frir Eigenbetriebe (Rückflüsse der Mittel von Eigenbe-

trieben) der Gemeinden/Gemei ndeverbände,
es sind hinzugekommen die Schuldenaufnahmen bei Zweckverbänden, die vor 1974 alsSchuldenaufnahrnen am
Kreditmarkt nachgewiesen werden.
In der Haushaltsansatzstatistik ab 1974 gelten die angegebenen Anderungen im Nachweis bestinrmter Finanzvorfäl-
le entsprechend. Sowohl in der Haushaltsansatzstatistik als auch der Kassenstatistik sind, beginnend mit denr Jahr
l9T6,Finanzdaten derjenigen öffentlichen Krankenhäuser und Hochschulkliniken nicht mehr enthalten, die ihr
Rechnungswesen auf die kaufmännische Buchführung umgestellt haben (siehe unter >>> Länder,
>>> Gemeinden/Gemeindeverbände).
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Bergbau

1. Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Wirtschaftszweige
Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung Kokerei
Braunkohlenbergbau und -brikettherstellung
Eisenerzbergbau
NE-Metallerzbergbau
Gewinnung von spalt- und brutstoffItaltigen Erzen
Kali- und Steinsalzbergbau, Salinen
Gewinnung von ErdöI, Erdsas
Sonstiger Bergbau
Torfgewinnung und -veredlung

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Industriezweige

Steinkohlenbergbau
Braun- und Pechkohlenbergbau
Eisenerzbergbau
Metallerzbergbau

SYPRGNT. 2lll
2tt4
2130
2t4t
2145
2150
2160
2t7l
2l 80

in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1979, umfaßt und dort als Wirtschaftsgruppe 2l (Bergbau) bezeich-
net wird.

2.1 Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
Daternachweis: ab 1970

2.2 Index der Arbeitsproduktivität für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., ab Basis 1980: 100 ohne die Wirtschaftszweige
Sonstiger Bergbau SYPRGNT. 2l7l
Torfgewrnnung und -verarbeitung " 2180

ab Basis 1985:100 nur noch ohne Gewinnungvon spalt-
und brutstoffhaltigen Erzen " 2145

Nachgewiesen werden >>> Indizes der Nettoproduktion für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile und
der >>> Index der Arbeitsproduktivität für den Bergbau.

Andenrngen im Zeitablauf:
Mit der Umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein methodisch völlig neu gefaßtes System von Produktionsindi-
zes eingeführt. Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren ist dieses Indexsystent für Produkti-
onsindizes für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile grundlegend neu gestaltet und unterscheidet sich
deshalb wesentlich von früheren Indexberechnungen. (Zu Einzelheiten der Methodik siehe Wirtschaft und Statistik
1211983, S. 931 ff. und 3/1988, S. 182 tr)
3.1 Index der industriellen Nettoproduktion

Datennachweis: 1962 bis 1976

3.2 Index der Arbeitsproduktivität
Datennachweis: 1962 bis 1976

IB.N

I

r 2ltl
2tt4
2130
2140
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Kali- und Steinsalzbergbau sowie Salinen " 2150
Erdöl- und Erdgasgewinnung ' 2160
Flußspat., Schwerspat-, Graphit- und sonstiger Bergbau " 2170
Torfindustrie ' 2180

in der Abgrenzung nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht, Ausgabe 1972,um-
faßt und dort als Industriegruppe 2l @ergbau) bezeichnet wird.
Nachgewiesen werden der >>> Index der industriellen Nettoproduktion und der >>> Index der Arbeitsproduktivität
für den Bergbau.

4. Subventionsberichte
Datennachweis: 1966

Begriffsinhalt:
>>> Finanzhilfen und >>> Steuervergünstigungen für den Bergbau.

l. Finanzhilfen

An Finanzhilfen für den Bergbau werden gewährt
- seit 1969 die Erstattung von Erblasten des Steinkohlenbergbaus zur Entlastung der Unternehmen des Steinkoh-

lenbergbaus von den Kosten, die nach Zechenstillegung von den verbleibenden Bergbauunternehrnen zu tragen
sind, insbesondere von Aufivendungen für Wasserhaltungsmaßnahmen und den Beiträgen zu. Wasserwirt-
schaftsverbänden;

- seit l97l Zuschüsse für Sichenrngseinrichtungen gegen Bergschäden zur Unterstützung des Strukrurwandels in
den Steinkohlenbergbaugebieten; Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, die Industriebetriebe auf berg-
schädengefährdeten Grundstücken errichten oder erweitern, erhalten Zuschüsse für die Finanzierung baulicher
oder betrieblicher Einrichtungen gegen Bergschäden, an der Finanzierung beteiligen sich die Länder Nord-
rhein-Westfalen und Saarland mit einem Drinel;

- seit 1973 Schuldbuchforderung der Ruhrkohle AG zur Verbesserung der Ertrags- und Liquiditätslage der Ruhr-
kohle AG: zu den Bedingungen für die Cewährung der Forderung gehören insbesondere die Bildung einer der
Forderung entsprechenden Stabilisierungsrücklage in der Bilanz der Ruhrkohle AG, die nur rnit Einwrlligung
des Bundes in Anspruch genommen werden kann, sowie eine vierteljährliche Berichtspflicht der Ruhrkohle
AG; die Zins und Tilgungsleistungen laufen bis 1998 einschließlich;

- Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des Steinkohlenbergbaus zur Steigerung ihrer Produktivität, Kon-
zentration der Förderung auf die srtmgsstärksten Zechen und zum Aufschluß neuer Kohlenfelder; ab 1984 wer-
den hier auch Stillegungsprämien berücksichtigtl

- Förderung der Entwicklung und Innovation im Steinkohlenbergbau durch den Bund; gefordert werden beson-
ders zukunftsträchtige Projekte auf den Gebieten der Bergtechnik, Aufbereitung und konventionellen Verke
kung, unter Einschluß von Mallnahmen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Umwelt,

Zuschüsse zur Erleichterung der Produktion von Kokskohle und Hochofenkoks sowie des Absatzes an die Eisen-
und Stahlindustrie in revierfernen Gebieten und im innergenreinschaftlichen Austausch: dies sind Förderbeihil-
fen, die nach der Differenz zwischen dem Wettbewerbspreis für Drittlandskohle und den mittleren Erzeugungs-
kosten der deutschen Steinkohlenbergbaureviere bemessen werden sowie Absatzbeihilfen, durch welche die he
hen Transportkosten flir Lieferungen von deutscher Kokskohle und Koks in revierferne Gebiete und im inner-
gerneinschaft lichen Austausch durch Preisnachlässe verbilligt werden;
seit 1982 Anpassungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus; ältere Arbeitnehmer des Steinkohlen-
bergbaus, die aus Anlaß einer Stillegungs- oder Rationalisierungsmaßnahme ab 30. Juni 1971, und vor dem l.
Januar 1990 ihren Arbeitsplatz im Bergbau verlieren, können vom Tag nach der Entlassungbis zur Erreichung
einer Altersgrenze in der knappschaftlichen Rentenversicherung Anpassunlsgeld sowie die flir die freiwillige
Weiterversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung erforderlichen Beiträge erhalten; die Gewährung
von Anpassungsgeld schließt im allgemeinen die Gewährung von Abfindungsgeld und von Anpassungsbeihilfen
aus;

soziale Hilfsmaßnahmen für Arbeitnehmer der Kohle- und Stahlindustrie sowie des Eisenerzbergbaues zur
Vermeidung sozialer Härten bei Stillegungen, Teilstillegungen oder Betriebseinschränkungen; die Anpassungs-
böihilfen werden in Form von Lohnbeihilfen, Urnschulungsbeihilfen, Trennungsentschädigungen, Wartegeld
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und Abfindung gewäh(; die Mittel werden in der Regelje zur Hälfte durch Bund und den EGKS aufgebracht;
außerdent können Betriebe zur Schaffi,rng von Dauerarbeitsplätzen für entlassene Arbeitnehmer Darlehen aus
Bundesmitteln erhalten.

2. Steuerveryünstigungen

An Steuervergünstigungen für den Bergbau werden gewährt
- Bewertungsfreiheit fur bestimmte Investitionen im Kohlen- und Erzbergbau nach § 8l der Einkommensteuer-

Durchführungsverordnung um den Bergbau die zur Anpassung an die veränderten Absatzverhältnisse und zur
Verbesserung seiner Wettbewerbslage erforderlichen Rationalisierungs- und Modernisierungsinvestitionen zu
erleichtern,

- nach § 36 des Gesetzes zur Förderung der Rationalisierung im Steinkohlenbergbau vom 29. Juli 1963 Befreiung
des Rationalisierungsverbandes von der Körperschaftsteuer, Vermögensteuer und Gewerbesteuer mit dem Ziel,
die zur Rationalisierung erforderlichen Mittel dem Verband ungeschmälert zu erhalten; dem Rationalisierungs-
verband ist u.a. die Aufgabe zugewiesen worden, alle Maßnahmen der Mitglieder zu ftirdern, die der Efüllung
der aus Anlaß der Gründung der Ruhrkohle AG übernommenen Reinvestitionsverpflichtungen zur Errichtung
und Erweiterung von Produktionsstätten oder der Durchführung von Vorhaben gleicher Zielsetzung in den
Steinkohlenbergbaugebieten dienen ;

- seit 1967 nach dem Gesetz über steuerliche Maßnahmen bei der Stillegung von Steinkohlenbergwerken vonr I l.
April 1967 Steuerbefreiung der Aktionsgemeinschaft deutsche Steinkohlenreserve GmbH von der Einkommen-
und Körperschaftsteuer, Vernrögensteuer, Gewerbesteuer und Gesellschaftsteuer sowie Begünstigung zur Stille-
gung von Schachtanlagen und Verbesserung der Wirtschaftsstruktur der Bergbaugebiete zwecks geordneter
Stillegung von Steinkohlenbergwerken zur Anpassung der Steinkohlenfrirderung an veränderte Absatzmöglich-
keiten;

- seit 1969 nach Artikel 8 § 4 Steueränderungsgesetz 1969 vom 18. August 1969 steuerliche Verlustausgleichs-
rücklage bei der Ruhrkohle AG sowie Stundung der Nachsteuer im Sinne des § 9 Abs. 3 Körperschaftsteuerge-
setz, Verzicht auf die Steuersenkung von Vergütungen für Sachübernahmen als Dauerschuldzinsen bzw. Dauer-
scltulden bei der Ermittlung des Gewerbeertrags und des Gewerbekapitals der Ruhrkohle AG sowie Befreiung
der Ruhrkohle AG von der Gesellschaftsteuer zur Förderung der Umstrukturierung des Steinkohlenbergbaus im
Ruhrgebiet:

- uach § I des Gesetzes über Bergmannspräntien Gewährung von Bergmannsprämien an alle Arbeitnehmer inr
Bergbau, die unter Tage beschäftigt werden, aus Mitteln des Lohnsteueraulkommens (bis März 1973 2,50 DM,
danach 5 DM, ab April I 980 I 0 DM für jede unter Tage verfahrene volle Schicht) zur Anerkennung der beson-
deren Bedeutung des Bergarbeiterberufes; - seit 1969 nach § 8a Mineralölsteuergesetz Befreiung des fi.ir die
Verkokung von Steinkohle verwendeten Petrolkokses zur Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen der saarländi-
schen Kokserzeuger; Petrolkoks ist seit 1969 - als Substitutionsprodukt für schweres Heizöl - der Mineralölsteu-
er unterworfen worden. bei Verwendung als Magerungsminel ist es steuerfrei, dies hat im wesentlichen für die
Steinkohle Bedeutung weil sich aus ihr Hüttenkoks nur herstellen läßt, wenn sie abgemagert wrrd.

Anderungen im Zcitablauf:
zu 1..

Bis einschl. 1976 wurde Abfindungsgeld für Arbeitnehmer des Steinkohlenbergwerks und des Eisenerzbergbaus
gezahlt, die infolge von Stillegungsmaßnahmen ihren Arbeitsplatz im Bergbau verloren haben.
Bis einschl. 1980 erhielten die Muttergesellschaften des Ruhrkohlenbergbaus und der Saarkohlenbergbau Zinszu-
schüsse zur Unterstützung des Strukturwandels an der Ruhr und an der Saar.

Um den Betrieb der Schachtanlage Ibbenbüren aufrecht zu erhalten, geuährte der Bund und das Land Nordrhein-
Westfalen in den Jahren 1974 und 1975 einen bedingt rückzahlbaren Zuschuß von insgesamt 90 Mill. DM.
Zur Entlastung der Ruhrkohle AG von Tilgungsraten aus den Einbringungsverbindlichkeiten, die die Ruhrkohle
AG als Gegenleistung flir die Übertragung des Bergbauvermögens von den Alteigentümern übernommen hatte,
verbürgte die öffentliche Hand diese Tilgungsraten; der Gesamtbetrag der von der öffentlichen Hand von 1973 bis
1976 zu erbringenden Zahlungen belief sich auf 234 Mill. DM.
Bis einschl. 1973 wurden Beihilfen zur Förderung des Baus von Block- und Fernheizwerken zur Förderung des
Kohleabsatzes i n Form von' Investitionszuschüssen bewilligt.
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Bis 1974 wurden zum Ausgleich von Mehrkosten für den Betrieb von Kohlekraftwerken gegenüber Heizölkraftwer-
ken Zuschüsse zur Sicherung des Steinkohleneinsatzes bei der Elektrizitätswirtschaft gezahlt.

In den Jahren 1967 und 1968 wurden zur Erhaltung eines bestimmten Kohleabsatzes im Bereich der Eisen- und
Stahli ndustrie Kokskohlesubventionen gezahlt.
Im Zeitraum von 1966 bis 1969 wurden aufgrund eines Vertrags zwischen dem Bund und der Notgemeinschaft
deutscher Kohlebergbau GmbH Zuschüsse zur dezenlralen Einlagerung von Kohle, Leistungen zur Durchführung
der Feier- und Nachholschichtenregelung im Steinkohlenbergbau sowie Leistungen des Bundes aus Anlaß des Ta-
rifstreiks im Kohlenbergbau im'Jahr 1966 gewlihrt.
Von 1969 bis einschl. Januar 1970 wurde eine Frachthilfe für die Befiirderung von Steinkohle gewährt.
Bis einschl. l98l verpflichtete sich der Bund aus der Übernahme der Vermögens- und Kreditgewinnabgabe bei der
Sti ll egu ng von Stei nkohl enbergwerken Zusch üsse zu zahlen.
Von 1967 bis einschl. 1983 wurden Zuschüsse für die Stillegung von Steinkohlenbergwerken (Stillegungsprämien)
gewährt, welche die Optimierung der Fördeimöglichkeiten des Steinkohlenbergbaus durch Stillegung von Berg-
werken erleichtern sollten.
Von 1974 bis I 984 erhielten Unternehmen des Steinkohlenbergbaus für MafJnahmen, die nach dem I . Januar 1973
zu einer dauerhaften Einschränkung der Steinkohlenftirderung führten, Beihilfen zu den auf die verringerte Förde-
rung entfallenden Lasten (Schrumpfu ngslasten).
Von 1974 bis l98l erhielten Unternehmen des Steinkohlenbergbaus zu den Aufivendungen aus vor dem L Januar
1973 entstandenen Bergschadens-, Pensions- und Deputatverpflichtungen (Altlasten) einen Zuschuß.
Bis 1984 wurden dem Eschweiler-Bergwerks-Verein (EBU bedingt rückzahlbare Zuschüsse als Sonderhilfe ge-
währt.
zu2.'.
Bis einschl. 1972 konnten Kraftwerke, die sich verpflichteten, mindestens zehn Jahre Stein- und Pechkohle zuver-
feuern, nach denr Gesetz zur Förderung der Verwendung von Steinkohle in Kraftwerken vonl 12. August 1965
steuerfreie Rücklagen in Höhe von 45 v.H. der Anschaftrngs- oder Herstellungskosten für abnutzbare Wirtschafts-
güter des Anlagevermögens bilden, die nach zehn Jahren erfolgsneutral aufzulösen waren. Die zu Lasten des steu-
erlichen Gewinns gebildeten Rücklagen konnten von der Vermögensteuer abgezogen werden.
Bis einschl. 1970 galt der ermäßigte Mineralölsteuersatz fiir nachweislich aus Kohle hergestellte Leichtöle.

Bergbauliche Erzeugnisse

l.l Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1968

1.2 Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1970

1.3 Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

1.4 Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Warengruppe 2l des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausggbe l975,bzw. des Sy-
stematischen Güterverzeichnisses flir Produktionsstatistiken (Ausgbe 1982).

Sie umfaßt:
Kohle, Briketts, Koks, Rohteer und -benzol,
ErdöI, Erdgas und bituminöse Gesteine,
Eisenerze,
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NE-Metallerze und Schwefelkies,
Kalisalze und Rohphosphate,
Stein-, Hütten- und Salinensalz, Sole,
Flußspat, Schwerspat, Graphit, sonstige bergbauliche u.ä. Erzeugnisse,
Torf.

Nicht in allen Fällen sind sänrtliche hier aufgeflihrten Waren im Index der Erzeugerpreise gewerbticher Produkte
und in den Indizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise durch Preisrepräsentanten berücksichtigt.
Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhandelssta-
tistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industrie-
statistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI bzw. GP die
Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen (materialmäßigen)
Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiiglge Abweichungen ergeben.
ZuEinzelheiten über die Auswahl der Warennummern siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe l, Zusammenfas-
sende Übersichten fiir den Außenhandel, Anhang 2.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses für die Indu-
striestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) bestehen geringfi.i-
glge Abweichungen.

2. Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 2l "Bergbauliche Erzeugnisse" des Systematischen Wa-
renverzeichnisses fur die Industriestatistik, Ausg3be 1975 bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für die
Produl«ionsstatistiken, Ausgabe I 982.
Einbezogen sind Kohle, Briketts, Koks, Eisen- und NE-Metallerze, Kalisalze sowie Stein- und Hüttensalze.
Nicht berücksichtigt werden Erdöl und Erdgas, bituminöse Gesteine, Rohteer und -benzol, Schwefelkies, Rohphos-
phate, Salinensalz und Sole, Fluß- und Schwerspat, Graphit, Torf sowie sonstige bergbauliche u.ä. Erzeugnisse.

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe

l. Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Hauptgruppen
>>> Bergbau
>>> Grundstoff- und Produkt ionsgütergewerbe,
>>> Investitionsgüter produzierendes Gewerbe
>>> Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe
>>> Nahrungs- und Genußmittelgewerbe
(: Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe) in der Abgrenzung nach der SYPRO, Ausgabe 1979 umfaßt.
Im einzelnen rechnen dazu die Wirtschaftsgruppen
Bergbau SypRGNr 2l
Mineralöl verarbeitung
Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen
Gewinnung und Verarbeitung von Steinen und Erden
Eisenschaffende Industrie
NE-Metal lerzeugung, NE-Metal I halbzeugwerke
Gießerei

1)
24
25
27
28
29
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Ziehereien, Kaltwalzwerke, Stahlverformung Mechanik, a.n.g.
Stahl- und Leichtmetallbau, Schienenfahrzeugbau
Maschinenbau
Straßenfahrzeugbau ; Reparatur von Kraftfahrzeugen usw.
Schiffbau
Luft- und Raumfahrzeugbau
Elektrotechnik; Reparatur von elektrischen Geräten für den Haushalt
Feinmechanik, Optik, Herstellung von Uhren
Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren
Herstellung von Musikinstrumenten, Spielwaren, Schmuck, Füllhaltern;
Verarbeitung von natürlichen Schnitz- und Formstoffen; Foto- und Filmlabors

Chemische Industrie
Herstellung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten
und -einriclrtungen

Feinkerarnik
Herstellung und Verarbeitung von Glas
Holzbearbeitung
Holzverarbeitung
Zell stoff-, Holzschliff-, Papier- und Pappeerzeugung
Papier- und Pappeverarbeitung
Druckerei, Vervielfültigung
Herstellung von Kunststoffi,raren
Gummiverarbeitung
Ledererzeugung
Lederverarbeitung
Textilgewerbe
Bekleidungsgewerbe
Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elektrische Geräte für den Haushalt)
Ernährungsgewerbe
Tabakverarbeitung

Zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen
Wirtschaft sgruppen tätig sind.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ist beim Wirtschaftsbereich
>>> Verarbeitendes Gewerbe (Monatsbericht flir Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden
Gewerbe) der Bergbau nicht einbezogen.

2.1 Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
Daterurachweis: ab 1970

2.2 Index der Arbeitsproduktivität für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der Wirtschaftszweige aus den Hauptgruppen
>>> Bergbau,
>>> Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe,
>>> Investitionsgüter produzierendes Gewerbe,
>>> Verbrauchsgüter produzierendes Gewerbe
>>> Nahrungs- und Genußmittelgewerbe
(: Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe) in der Abgrenzung nach der SYPRO umfaßt.

Im einzelnen rechnen daru die unter l. genannten Wirtschaftsgruppen, mit den folgenden wesentlichen Ausnah-
men:

I

I

I

I

I

I

il

ll

It

30
3l
32
33
34
35
36
37
38

39
40

50
5l
52
53
54
55
56
57
58
59
6t
62
63
64
65
68
69
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- bis Basis l98Fl00:
Herstellung und Verarbeitung von Spalt- und Brutstoffen SYPRG.NT. 24
Luft- und Raumfahrzeugbau SYPRG,NT. 35
Reparatur von Gebrauchsgütern (ohne elektrische Geräte für den Haushalt) SYPRGNT. 65

- ab Basis 1985:100

nur ohne SYPRGNT. 24.
Zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe rechnen auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in diesen
Wirtschaftsgruppen bzw. -zweigen tätig sind. Nachgewiesen wird der >>> Index der Nettoproduktion für Unter-
nehrnen und für fachliche Unternehmensteile, der >>> Index der Arbeitsproduktivität sowie Meßgrößen über die
Entwicklung der >>> Löhne und Gehälter je Beschäftigten/ je Beschäftigtenstunde/je ProdukteinheiUje Umsatzein-
heit, jeweils für den >>> Bergbau und das >>> Verarbeitende Gewerbe.

Anderungen im Zeitablauf:
Mit der Urnstellung auf das Basisjahr .1980 wurde ein methodisch völlig neugefaßtes System von Produktionsindi-
zes eingeführt. Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren ist dieses Indexsystem für Produkti-
onsindizes für Unternehmen und für fachliche Unternehmensteile grundlegend neu gestaltet und unterscheidet sich
deshalb wesentlich von früheren Indexberechnungen. ZuEinzelheiten der Methodik siehe Wirtschaft und Statistik
r21r983, S. 931 ff und 3/1988, S. 182 tr
Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe ist beinr Wirtschaftsbereich Verar-
beitendes Gewerbe der Bergbau nicht einbezogen.
Im Unterschied zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe umfaßt der Wirtschaftsbereich
>>> Produzierendes Gewerbe zusätzlich die Wirtschaftsbereiche Bauhauptgewerbe und Elektrizitäts- und Gasver-
sorgung.

Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe und >>> gesamte Industrie (ohne öffentliche Energlewirtschaft und ohne
Bauindustrie) sind vergleichbar abgegrenzt. Unterschiede ergeben sich im wesentlichen daraus, daß zurn Bergbau
und Verarbeitenden Gewerbe Wirtschaftszweige nach der SYPRO, zur gesamten Industrie dagegen Industriezweige
nach dem Systematischen Verzeichnis zum monatlichen Industriebericht zusammengefaßt werden.
Nur zum Wirtschaftsbereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe rechnen im wesentlichen Steinbildhauerei,
Steinmetzerei, Reparatur von Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, Lackierung von Straßenfalrrzeugen, Möbel- und Ma-
tratzenpolsterei, Maßanfertigung von Schuhen und Bekleidung (einschl. Reparatur), Maßschneiderei, Bäckerei,
Fleischerei, Schlachthäuser (ohne kommunale Schlachthöfe) sowie Fabrikschiffe, die Fische und andere Meerestie-
re be- und verarbeiten, soweit sie als selbständige Einheiten anzusehen sind. Nur zum Wirtschaftsbereich gesamte
Industrie (ohne öffentliche Energrewirtschaft und ohne Bauindustrie) rechnen im wesentlichen die Herstellung und
Montage von Fertigteilbauten aus Beton sowie aus Holz im Hochbau und die Installation von Heizungs-, Lüftungs-,
Klima- und gesundheitstechnischen Anlagen.
Ferner zählen zum Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe auch Handwerksunternehmen und -betriebe, die in die-
sem Wirtschaftsbereich tätig sindl dagegen rechnen solche Unternehmen und Betriebe in der Regel nicht zur Indu-
strie.

Berlinverkehr und Verkehr mit der ehem. DDR

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
>>> Finanzhilfen des Bundes zur Erleichterung des Verkehrs zwischen Berlin (West) und dem Bundesgebiet sowie
des Verkehrs mit der ehem. DDR.
Im einzelnen handelt es sich unr
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Förderung des Land- und Luftreiseverkehrs zwischen Berlin (West) und dem Bundesgebiet durch pauschale
Abgeltung der Transitgebühren und -abgaben sowie durch Flugpreissubventionierung;
Erstattungen von Visagebühren für Reisen Westdeutscher im Alter von über 60 Jahren in die ehem. DDR;
seit 1972 Erstattung von Einreisegenehmigungsgebühren für Reisen Westberliner in die ehem. DDR und nach
Berlin (Ost); das Land Berlin bekommt die notwendigen finanziellen Mittel vom Bund erstattet;

seit 1980 Pauschalsumme zur Abgeltung von Straßenbenutzungsgebühren flir Personenkraftwagen im Verkehr
in und durch die ehem. DDRI die pauschale Abgeltung der früher individuell von den Reisenden erhobenen
Straßenbenutzungsgebühren aus dem Bundeshaushalt dient der Förderung des Reiseverkehrs in die ehem. DDR.

Berufliche Ausbildung

Besch äftigtenstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Als abgeschlossene Berufsausbildung wird die Ausbildung in einem anerkannten Lehr- oder Anlernberuf
(Ausbildung im Sinne des Berufsbildungsgesetzes), Abschluß einer >>> Berufsfach- oder >>> Fachschule, Ab'
schluß einer >)> Fachhochschule, >>> Hochschule bzw. >>> Universität angesehen.

Berufsfachschulen sind berufsvorbereitende oder berufsausbildende Schulen, deren freiwilliger Besuch ganz oder
teilweise den Pflichtbesuch einer >>> Berufsschule ersetzen kann. Sie werden in der Regel im Vollzeitunterricht
besucht. Fachschulen sind dagegen berufsbildende Schulen und können nach einer bereits erworbenen praktischen
Berufsausbildung und -erfahrung nach vollendetenr 18. Lebensjahr besucht werden.
Fachhochschulen umfassen größtenteils die früheren >>> Ingenieurschulen und höheren Fachschulen. Ihr Besuch
setzt die >>> Fachhochschulreife voraus. Bei erfolgreichem Abschluß wird die allgemeine >>> Hochschulreife er-
worben. Schulen dieser Art sind z.B. Ingenieurschulen, Fachhochschulen, höhere Wirtschaftsfachschulen, Höhere
Fachschulen für Sozialarbeit usw Der Fachhochschulabschluß bzw. Ingenieurschulabschluß ist der graduierte Ab
schluß an einer Fachhochschule (Diplom FH) oder sonstigen Höheren Fachschule.
Als Hochschul- oder Universitätsabschluß gelten Staatsexamen, Diplom- oder Maglsterprüfung und/oder Promotion
an Universitäten oder Hochschulen verschiedener Art (2.B. Technische Hochschulen, Pädagogische Hochschulen,
Musikhochschulen usw.). Ein Hochschulabschluß ist ebenfalls bei Absolventen der früheren Lehrerseminare und
Lehrerbildungsanstalten gegeben.

Berufliche Bildung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Leistungen bei Ausbildung Fortbildung und Berufsberatung im Rahmen des Arbeitsfiirderungsgesetzes, der
Reichsversicherungsordnung des Angestelltenversicherungs- und des Reichsknappschaftsgesetzes, des Bundesver-
sorgungs-, Lastenausgleichs-, Bundessozialhilfe-, Jugendwohlfahrts- und Bundesausbildungsfiirderungsgesetzes.
Die Leistungen für die berufliche Bildung im Rahmen des Sozialbudgets beziehen sich im wesentlichen auf Maß-
nahmen der >>> Ausbildungsftrderung und der Förderung der Arbeitsaufnahme. Da im Soziatbudget Vermögens-
übertragungen und Darlehen nicht enthalten sind, sind die hier nachgewiesenen Leistungen nach dem Bundes-
ausbildungsörderungsgesetz mit der Umstellung auf Darlehensgewährung stark zurückgegangen.
Gewährt werden Übergangsgelder, Ausbildungszuschüsse und Ausbildungsbeihilfen sowie auch indirekte Leistun-
gen in Form von >>> Steuerermäßigungen (insbesondere Ausbildungsfreibeträge).
Familienzuschläge zu Einkommensleistungen sind den Leistungen für >>> Kinder und für >>> Ehegptten zuge-
ordnet.
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Im Sozialbudget rechnen die Leistungen für die berufliche Bildung gemeinsam mit den Leistungen bei
>>> Arbeitslosigkeit und den Leistungen zur Förderung der >>> Mobilität zu den Leistungen im Rahmen der
Funktion "Beschäftigung".

Berufliche Gliederung

Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
Der Tabelle mit beruflicher Gliederung liegen das "Schlüsselverzeichnis der Berufsbenennungen für die Berufszäh-
lung 1987" und die "Klassifizierung der Berufe, Ausgabe 1975" zugrunde. Das Schlüsselverzeichnis unterscheidet
etwa 28 000 Berufsbenennungen, die entsprechend der Klassifizierung der Berufe 2u328 Berufsordnungen, 86 Be-
rufsgruppen, 33 Berufsabschnitten und 6 Berufsbereichen zusammengefalJt sind.

Berufliche Stellung des Vaters/ der Muffer

Studentenstatistik
Datennachweis: ab Wintersemester 197 61 7 7

Begriffsinhalt:
Angabe der beruflichen Stellung des Vaters (der Mutter) auf den Immatrikulationspapieren deutscher
>>! Studienanfänger.
Als berufliche Stellung des Vaters (der Mutter) werden folgende Fälle unterschieden: >>> Angestellter,
>>> Arbeiter, >>> Beamter, >>> Mithelfender Familienangehöriger, >>> Selbständiger und "Nie erwerbstätig".
Die berufliche Stellung des Vaters (der Mutter) wird auch berücksichtigt, wenn diese(r) bereits verstorben ist.
Nie erwerbstätig sind Personen, die nicht zu den Angestellten, Arbeitern, Beamten, mithelfenden FamilienangehG
rigen oder Selbständigen rechnen.
Unter der Position "ohne Angatre" werden deutsche Studienanfänger nachgewiesen, die auf den Immatrikulations-
papieren bei der Frage nach der letzten beruflichen Stellung des Vaters (der Mutter) keine Angabe genucht haben.

Berufsaufbauschulen

Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die neben oder im Anschluß an die >>> Berufsschule besucht werden und zur sog. >>> Fachschulreife
führen.
Voraussetzung für den Besuch einer Berufsaufbauschule ist des Abschlußzeugnis der >>> Hauptschule oder ein
gleichwertiges Zeugnis sowie ein mindestens halbjähriger Besuch der Berufsschule. Der Abschluß (Fachschulreife)
ist dem >>> Realschulabschluß gleichgestellt.
Die Berufsaufbauschulen sind meist nach Fachrichtungen gegliedert. Sie werden sowohl als Vollzeitschulen als
auch als Teilzeitschulen geführt. Bei Vollzeitschulen beträgt die Schulbesuchsdauer | - I l12 Jahre, bei Teilzeit-
schulen3-31/2Jahre.
Zu'den Berufsaufbauschulen rechnen auch die Berufsoberschullehryänge in Baden-Württemberg.
E rfaßt werden öffentliche u nd private Berufsaufbauschulen.

134



Berufsfachschulen

Volks- und Berufszählung 19E7

Begriffsinhalt:
Berufsfachschulen sind berufworbereitende oder -ausbildende Schulen, deren freiwilliger Besuch ganz oder teilwei-
se den Pflichtbesuch einer Berufsschule ersetzen kann.
Zu den Berufsfachschulen gehören u.a. Wirtschaftsschulen (Handelsschulen), Schulen für Hauswirtschaft und Kin-
derpflege, gewerbliche Berufsfachschulen (2.8. für Maschinenbau), Berufsfachschulen für Technische Assistenten,
für Musik und für Fremdsprachen. ,

Berufsfachschulen

Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die nach Erftillung der Vollzeitschulpflicht besucht werden können und der Berufworbereitung dienen
oder eine volle Berufsausbildung vermitteln.
Voraussetzung fiir den Besuch von Berufsfachschulen ist teils der >>> Hauptschulabschluß, teils der
>>> Realschulabschluß, in einigen Fällen auch die >>> Hochschulreife. Eine vorherige pralctische Berufsausbil-
dung ist nicht erforderlich. Entsprechend gibt es auch keinen einheitlichen Abschluß flir alle Berufsfachschulen.
Zu den Berufsfachschulen rechnen auch die Berufskollegs, die auf dem Realschulabschluß oder einem gleichwerti-
gen Abschluß aufbauen. Sie führen zu einer beruflichen Erstqualifikation und können bei mindestens zweijähriger
Dauer unter besonderen Voraussetzungen auch zur >>> Fachhochschulreife führen.
Berufsfachschulen und Berufskollegs werden in der Regel als Vollzeitschulen geführt. Die Schulbesuchsdauer be-
trägt mindestens ein Jahr.
Erfaßt werden öffentliche und private Berufsfachschulen.
Das in Berlin bei den Berufsfachschulen geführte Berufsgrundbildungsjahr ist hier nicht einbezogen, sondern wird
auf Bundesebene den Berufsschulen in Vollzeirform zugeordnet. Ebenfalls nicht einbezogen sind die Berufsfach-
schulen des Gesundheitswesens in Bayern; sie werden vielmehr den >>> Schulen des Gesundheitswesens zugeord-
net.

Anderungen im Zcitablauf:
Bis einschl. 1976 war das Berufsgrundbildungsjahr in Schleswig-Holstein bei den Berufsfachschulen enthalten.
Die Kollegschulen in Nordrhein-Westfalen gibt es erst seit dem Schuljalr 1977/78.

Berufsfördernde Leistungen

Statistik der Kriegsopferfü rsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Hilfen, die erforderlich sind, um die Erwerbsfähigkeit von Beschädigten und z.T. auch ihrer Hinterbliebenen ent-
sprechend ihrer Leistungsfähigkeit zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wrederherzustellen und sie hierdurch
möglichst auf Dauer beruflich einzugliedern.
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Die Hilfe wrrd in Form von Beihilfen und Darlehen gewährt und soll durch die Erlangung und Erhaltung einer der
Eignung Neigung und bisherigen Tätigkeit des Beschädigten entsprechenden beruflichen Tätigkeit die Folgen der
Schädigung angemessen ausgleichen oder mildern.
Neben den berufsfördernden Leistungen im engeren Sinne kommt den Hilfen zur Beschaffilng Unterhaltung, zum
Betrieb und zum Unter- und Abstellen eines Kraftfahrzeugp sowie der Hilfe zur Erlangung einer Fahrerlaubnis be-
sondere Bedeutung zu; Voraussetzung fi.ir die Gewährung ist, daß der Beschädigte infolge der Schädigung auf die
Benutzung eines Kraftfahrzeugs angewiesen ist.

Als berufsfürdernde Leistungen im engeren Sinne kommen folgende Maßnahmen in Betracht:
- Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes einschl. Hilfen zur Förderung der Arbeitsaufnahme

sowie Eingliederungshi lfen an Arbeitgeber,
- Berufsfindung und Arbeitserprobung Berufsvbrbereitung einschl. einer wegen der Schädigung erforderlichen

Crundausbildung,
- berufliche Anpassung Fortbildung Ausbildung und Umschulung einschl. eines zur Teilnahme an diesen Maß-

nahrnen erforderlichen schuli schen Abschlusses sowie
- sonstige Hilfen der Arbeits- und Berufsftirderung durch die Beschädigten eine angemessene und geeignete Er-

werbs- oder Berufstätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt oder in einer Werkstatt für Behinderte ermög-
licht werden kann.

Im Rahmen der Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines fubeitsplatzes ist vor allem die Ubernahme der Kosten
für Arbeitsausrüstung technische Arbeitshilfen und der Umzugskosten vorgesehen. Der Behinderte kann ferner ei-
ne befristete Beihilfe zu seinem Arbeitwerdienst erhalten. fubeitgeber können Zuschüsse zu den Kosten der be-
trieblichen Ausbildung und Umschulung des Beschädigten, Eingliederungshilfe (befristete Zuschüsse zum Arbeits-
entgelt), Hilfen zur Einrichtung und Unterhaltung eines beschädigtengerechten Arbeitsplatzes sowie Kostenerstat-
tung für eine befristete hobebeschäftigung erhalten.
Sonstige berufsfiirdernde Mallnahmen sind alle Hilfen, die erforderlich sind, um Beschädigte beruflich einzuglie-
dern oder ihre Eingliederung zu sichern, soweit dies durch andere Maßnahnren nicht oder nicht vollständig erreicht
werden kann. Unter den entsprechenden Voraussetzungen können Beschädigte auch Hilfen zur Gründung und Er-
haltung einer selbständigen Existenz erhalten. Berufsfilrdernde Maßnahmen können in begründeten Fällen auch
Witwen und Witwern gewährt werden, die zur Erhaltung oder Erlangung einer angemessenen Lebensstellung er-
werbstätig sein wollen.
Ferner werden als ergänzende Hilfen folgende Leistungen gewährt:
- ÜbergangsgeldundUnterhaltsbeihilfe,
- Beiträge zur Renten- und Arbeitslosenversicherung,
- Übernahme der Kosten, die mit einer berufsf«irdernden Maßnahme in unmittelbarem Zusammenhang stehen,

- Haushaltshilfe, wenn unter bestimmten Voraussetzungen die Weiterführung des Haushalts nicht möglich ist,
- sonstige Hilfe, unr das Ziel der Rehabilitation zu erreichen oder zu sichern sowie
- Übernahme der im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer berufsfördernden Maßnahme erforderlichen

Fahr-, Verpfl egungs- und Übernachtungskosten.

Übergangsgeld erhatten Beschädigte, Witwen und Witwer, die wegen Teilnahme an einer berufsfordernden Maß-
nahme keine ganztägige Erwerbstätigkeit ausüben können. Die Höhe des Übergpngsgeldes richtet sich nach der
Höhe des entgangenen regelmäßigen Nettoarbeitsentgelts (Regellohn). Wer vor Beginn der Maßnahme beruflich
nicht tätig gewesen ist, erhält Unterhaltsbeihilfe, für deren Bemessung die Vorschriften über Leistungen für den
Lebensunterhalt bei Gewährung von Erziehungsbeihilfe entsprechend dem Bundesversorgungsgesetz und der Ver-
ordnu ng zur Kriegsopferftirsorge angewendet werden.

Nachgewiesen werden die Aufivendungen der Kriegsopferfrirsorge für die laufenden und einmaligen Leistungen,
die Zahl der Personen zum jeweiligen Jahresende, die diese Hilfe als laufende Leistung erhalten sowie die Zahl der
Fälle, in denen diese Hilfe als einmalige Leistung gewährt wird.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Empfänger von berufsf<irdernden Leistungen, die Zahl der Leistungsfälle sowie die Höhe der Ausga-
ben für diese Hilfeart sind im Zeitablauf von verschiedenen Anderungen der für die Kriegsopferfürsorge geltenden
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Rechtsvorschriften (u.a. von der Höhe des an die Entwicklung des Regellohns gekoppelten LJbergangsgeldes) be-
einflußt worden. Im einzelnen traten u.a. folgende weitere Anderungen ein:
Zum 1.10.1974 ist der Leistungsumfang grundsätzlich neu geregelt unä insbesondere um Hilfen zur Berufsfindung,
Arbeitserprobung und Berufsvorbereitung erweitert worden. Seitdem können auch ergänzende Hilfen, insbesondere
Ubergpngsgeld, gewährt werden. Dagegen stand vor dem l.l}.l974 den Beschädigten und den Witwen und Wit-
wern nur ein Unterhaltsbeitrag zur Sicherung des Lebensunterhalts zu, einschließlich des Lebensunterhalts der von
ihnen überwiegend unterhaltenen Angehörigen.
Zum 1.1.1979 wurde die Unterhaltsbeihilfe eingeführt.

Begriffsbeziehungen:
Von den grundsätzlichen Unterschieden zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen abgesehen, unter-
scheiden sich die berufsfördernden Leistungen der Kriegsopferfrirsorge von der >>> Eingliederungshilfe für Behrn-
derte (Statistik der Sozialhilfe) auch in ihrer Leistungsstrukrur und ihrem Leistungsumfang da die Eingliede-
rungshilfe für Behinderte neben den berufsfordernden u.a. auch medizinische Leistungen vorsieht.

Berufspendler

Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
>>> Erwerbstätige, deren Afteitsstätte nicht auf dem Wohngrundstück liegt.Befindet sich die Arbeitsstätte in der
gleichen Gemeinde, handelt es sich um innergemeindliche Berufspendler, andernfalls unr Berufspendler über die
Gerneindegrenze. Liegt die Zielgemeinde in einem anderen Kreis, wird auch die Bezeichnung Pendler über die
kreisgrenze angewandt. Analog dazu gibt es Pendler über die Grenze des Bundeslandes oder ins Ausland.
Enverbstätige, die neben der Ausübung einer Erwerbstätigkeit noch eine Schule besuchen (2.B. Erwerbstätige, die
nach Dienstschluß eine Abendschule besuchen) rechnen grundsätzlich zu den Berufspendlern. MaßgebenO ßt Aa-
bei, daß die Arbeitsstätte nicht auf dem Wohngrundstück des Erwerbstätigen liegt. Zu den Berufspendtern rechnen
weiter >>> Schüler und Studierende, die neben ihrer Ausbildung eine - wenn auch nur geringfügige - Erwerbstä-
tigkeit außerhalb ihrer Wohngemeinde ausüben. Unterschieden wird zwischen "Berufsauspendlern", bei denen die
Pendelwanderung aus der Sicht der Wohngemeinde und "Berufseinpendlern", bei denen die Pendelwanderung aus
der Sicht der Zielgemeinde gesehen vird. Zu den Berufsauspendlern zählen auch jene Personen, die im Ausland
erwerbstätig sind, ihren Wohnsitz jedoch im Inland haben, während Berufseinpendler, die int Inland erwerbstätig
sind, aber im Ausland ihren wohnsitz haben, nicht erfaßt werden (sog. Grenzgänger).

Berufsschulen

Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die nach Erftillung der Vollzeitschulpflicht von Jugendlichen besucht werden müssen, die nicht auf wei-
terführende Schulen (2.B. >>> Gymnasien, >>> Realschulen, >>> Berufsfachschulen) gehen.
Die Berufsschulen haben die Äufgabe, die Allgemeinbildung der Schüler zu vertiefen und die für den Beruf erfor-
derliche fachtheoretische Grundausbildung zu vermitteln. Unter bestimmten Voraussetzungen kann Schülern ohne
>>> Hauptschulabschluß nach erfolgreichent Besuch der Berufsschule der Hauptschulabschluß bestätigt werden.
Berufsschulen werden z.T. in Vollzeitform und z.T. in Teilzeitform gefi.ihrt.
Die Vollzeitschule umfaßt I Jahr (Berufsgrundbildungsjahr). Das Berufsbildungsjahr (in einigen Ländern: Berufs-
grundschuljahr) hat die Aufgabe, allgemeine und auf der Breite eines Berufsfeldes (2.B. Wirtschaft, Verwaltung,
Metall) fachtheoretische unä fachpraktische Lehrinhalte als berufliche Grundbildung zu vermitteln. Der erfolgrli-
the Beluch des Berufsgrundbildungsjahres wird großenteils auf die weitere Berufsausbildung in den dem jeweiligen
Berufsfeld zugeordneten Berufen angerechnet.
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Das Berufsvorbereitungsjahr (in Bayern: Berufsgrundschuljahr Zug I) ist ein besonderer einjähriger Bildungsgang
der Berufsschule. Hier werden Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag, die sich noch nicht für einen Beruf entschie-
den haben oder die keine Berufsausbildung anstreben, auf eine berufliche Tätigkeit vorbereitet. Bef?ihigte Schüler
haben außerdem die Möglichkeit, im Rahmen des Berufworbereitungsjahres den Hauptschulabschluß nachzuholen.

Die Teilzeitschule wird von Auszubildenden und sonstigen berufsschulpflichtigen Jugendlichen besucht. Sie muß -
nach der Efüllung der Vollzeitschulpflicht - bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder bis zum Abschluß der
praktischen Berufsausbildung besucht werden.

Das o.g. Berufsgrundbildungsjahr gibt es auch in kooperativer Form; e§ wird auf Bundesebene den Berufsschulen
in Teilzeiform zugeordnet.

Das Berufsgrundbildungsjahr, das in Berlin bei den Berufsfachschulen geführt wird, ist in der Bundesstatistik bei
den Berufsschulen nachgewiesen.

Erfaßt werden öffentliche und private Berufsschulen.

Berufssonderschulen

Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Schulen, die der beruflichen Förderung körperlich, geistig und seelisch benachteiligter oder sozial gefährdeter Ju-
gendlicher dienen.
Die Berufssonderschulen (Berufsschulen für Behinderte) haben irn großen und ganzen den gleichen Bildungsauf-
trag wie die >>> Berufsschulen, nämlich die Allgemeinbildung der Schüler zu vertiefen und die für den Beruf er-
forderl iche fachtheoreti sche Grundausbildung zu vennitteln.
Berufssonderschulen sind häufig Vollzeitschulen. Die Schulbesuchsdauer beträgt i.d.R. 3 Jahre.

Erfaßt werden öffentliche und private Berufssonderschulen.

Hier nicht einbezogen sind andere Einrichtungen zur beruflichen Förderung behinderter Jugendlicher,'wie Grund-
ausbildungslehrgänge, Förderungslehryänge oder Ausbildung in eine-m Berufsbildungswerk oder Jugendheim.

Die Berufsschulen, die ebenfalls einen großen Teil der behinderten Jugendlichen betreuen, werden gesondert aus-
gewiesen.

Berufsverkehr

Statistik der Personenbefürderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Regehnäßige Beforderung von Berufstätigen zwischen Wohnung und Arbeitsstelle unter Ausschluß anderer Fahr-
gäste durch zur Verkehrsstatistik auskunftspfl ichtige >>> Unternehmen.
Nachgewiesen wird der Berufsverkehr ohne den Berufsverkehr, den Unternehmen mit eigenen oder angemieteten
Kraftfahrzeugen zvr Befilrderung der Betriebsangehörigen für diese unentgeltlich betreiben.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab IV. Quartal 1984 bzw. ab Berichtsjahr 1985 ist Straßenpersonenverkehr mit Pkw nicht ntehr enthalten. Weitere
Anderungen ergeben sich durch Anderungen im Berichtskreis der zur Verkehrsstatistik auskunftspflichtigen Un-
ternehmen (siehe auch unter. Unternehmen).
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Beschäftigte

AIle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Personen, die in >>> Betrieben, >>> Unternehmen oder >>> Arbeitsstätten tätig sind und entweder in einem Ar-
beitwertrags- bzw. Dienstverhältnis oder in einern Eigentümer-, Miteigentümer- oder Pachtverhältnis zum Betrieb,
Unternehmen oder zur Arbeitsstätte stehen.

Voll als Beschäftigte werden auch gezählt: Erkrankte, Urlauber sowie Personen, die Übungen bei der Bundeswehr
ableisten und alle sonstigen vorübergehend Abwesenden, Streikenäe und von Aussperrungbetroffene Personen,
solange das Arbeitwerhältnis nicht gelöst ist, ferner Saison- und Aushilfsarbeiter, Kurzarbeiter, Schlechtwettergel-
dempfänger, Teilzeitbeschäftigte, Personal auf Bau- und Montagestellen, Fahrzeugen usw. sowie Arbeitskräfte, die
von anderen Unternehmen gegen Entgelt zur Arbeitsleistung gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz überlas-
sen werdeh (Leiharbeitnehmer wie Fremdlöhner, Zeitbeschäftigte für Bürotätigkeiten usw.).
Nicht zu den Beschäftigten rechnen die (längerfristig) im Ausland Beschäftigten, zum Grundwehrdienst einberufe-
ne Personen, Zivildienstleistende, Strafgefangene, ehrenamtlich Tätige sowie Arbeitskräfte, die als Beauftragte an-
derer Betriebe (Unternehmen, Arbeitsstätten) im meldenden Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte) Mon-
tage- oder Reparaturarbeiten durchführen.
Heimarbeiter rechnen ebenfalls nicht zu den Beschäftigten.
>>> Mithelfende Familienangehörige, d.h. Personen, die im Betrieb (im Unternehmen, in der Arbeitsstätte), der
von einem Familienrnitglied als >>> Tätigem lnhaber geleitet wird, mitarbeiten, ohne hierftir Lohn oder Gehalt zu
beziehen, werden in den einzelnen Statistiken unterschiedlich berücksichtigt. Sie werden z.T.
- olrne Rücksicht auf die von ihnen geleistete Arbeitszeit erfaßt, z.T.
- nur dann erhoben, wenn sie mindestens ein Drittel der betrieblichen Arbeitszeit tätig sind, z.T.
- überhaupt nicht erfaßt.

Unter den Beschäftigten werden Beschäftigungsfälle nachgewiesen, so daß Personen rnit mehreren Arbeitsverhält-
nissen in verschiedenen Unternehmen, Betrieben oder Arbeitsstätten auch mehrfach gezählt werden.

Begriffsbeziehungen:
Der BegriffBeschäftigte ist - von den durch die einzelnen Erhebungsbereiche bedingten Besonderheiten
abgesehen - gleich abgegrenzt wie der Begriff >>> Tätige Personen (verschiedene Bereichsstatistiken, Arbeitsstät-
tenzählung 1970); soweit die Begriffe Beschäftigte und Tätige Personen in jeweils denselben Statistiken verwöndet
werden (2.8. in den Statistiken für den Bergbau und das Verarbeitende Gewerbe, das Baugewerbe, in der Arbeits-
stättenzählung in den Handels- und Gaststättenzählungen und der Großhandels-, Einzelhandels- und Gastgewer-
bestatistik), stinrmen sie inhaltlich voll überein.
Unterschiede zwischen dem Begriff Beschäftigte und dem Begriff >>> Erwerbstätige (Volks- und Berufszählung
1970, Mikrozensus) sind vor allenr durch die unterschiedliche Wahl der Erhebungseinheiten bedingt. In den Be-
reichsstatistiken und den Arbeitsstättenzählungen ist Erhebungseinheit das Unternehmen, der Betrieb oder die Ar-
beitsstätte, die jeweils Gesamtangaben über ihre Beschäftigten melden: in der Volks- und Berufszählung I970 bzw.
im Mikrozensus ist dagegen die einzelne Person bzw. der Haushalt die Erhebungseinheit. Hieraus folgt u.a.: Perso-
nen, die im Berichtszeitraum geringfligige oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten ausüben (2.8. Kellner oder Musi-
ker, die nur stundenweise oder am Wochenende tätig sind, arbeitende Studenten, Schüler u.ä.) sowe besondere
Personengruppen (2.B. Heimarbeiter, Ordensangehörige im erwerbsfähigen Alter, Strafgefangene, die in der Regel
verpflichtet sind, Arbeiten in und außerhalb der Anstalt zu verrichten u.ä.) zählen grundsätzlich zu den Erwerbstä-
tigen, häufig aber nicht zu den Beschäftigten
Bei den Beschäftigten werden lediglich die Soldaten auf Wehrübungen, bei den Erwerbstätigen hingegen alle Sol-
daten berücksichtigt.
Die Mithelfenden Familienangehörigen zählen grundsätzlich zu den Erwerbstätigen, und zwar ohne Rücksicht auf
die von ihnen geleistete Arbeitszeit; sie werden bei den Beschäftigten in den Bereichsstatistiken und den Arbeits-
stättenzählungen unterschiedl ich berücksichtigt.
Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Arbeitsstätten beschäftigt, dann können sie auch in meh-
reren Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen enthalten sein. Die Bereichsstatistiken und die Ar-
beitsstättenählungen weisen daher nur Beschäftigungsfälle nach und nicht die tatsächliche Zahl der dahinterste-
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henden Individuen. Bei den Erwerbstätigen wird dagegen - soweit von der Wohnbevölkerung ausgegangen wrrd -
jede Person nur einmal nachgewiesen, weil die Person selbst bzw. der Haushalt Erhebungseinheit ist.
Unterschiede ergeben sich auch bei der Zuordnung der Erwerbstätigen und Beschäftigten zu Wirtschaftszweigen,
weil die befragten Personen häufig nur ungenauere Angaben über den Wirtschaftszweig als die Unternehmen, Be-
triebe und Afteitsstätten machen können.
Bei den Beschäftigten werden i.d.R. Personen @eschäftigungsfzille) mit Arbeitsort im Inland (Inlandskonzept), bei
den Erwerbstätigen dagegen Personen der Wohnbevölkerung (Inländerkon zept) gezählt.
Zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber den >>> Tätigen Personen in der Binnenschiffahrt, im Straßenperse
nenverkehr und im Schienenverkehr siehe unter Tätige personen.

Zur Abgrenzung der Beschäftigten gegenüber den Arbeitskräften in der Landwirtschaft siehe unter
>>> Familienarbeitskräfte und ständige familienfremde Arbeitskräifte (im Jahresdurchschnitt) (Statistik der Ar-
beitskräfte in der Landwirtschaft).
Zur Abgrenzung der >>> Beschäftigten des unmittelbaren öffentlichen Dienstes und der >>> Beschäftigten des
mittelbaren öffentlichen Dienstes (beide Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes) siehe jeweils
dort.

1.1 Arbeitsstättenzählung 1987
Datennachweis: 1987

1.2 Arbeitsstättenzählung I 970
Datennachweis: 1970

1.3 Arbeitsstättenzählung 196 I
Datennachweis: l96l

Begriffsinhalt:
Die Beschäftigten umfassen die >>> Tätigen Inhaber, die >>> Beamten, die >>> Angestellten, die >>> Arbeiter
und die >>> Nachwuchskräfte (Auszubildende) sowie die >>> (unbezahlt) Mithelfenden Familienangehörigen,
unabhängg von der Arbeitszeit, die sie in der >>> Arbeitsstätte tätig sind.

2. Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe. Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Die Beschäftigten (fätige Personen) umfassen alle Personen, die eihem vertraglichen Arbeits- oder Dienstverhält-
nis zum >>> Betrieb/>>> Unternehmen stehen (2.8. >>> Arbeiter, >>> Angeitellte, >>> Auszubildende, prakti-
kanten): die Tätigen Inhaber und Mitinhaber, die den Betrieb/das Unternehmen wirtschaftlich und orga.nisatorisch
leiten; die unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen, sofern sie ntindestens ein Drittel der branchinüblichen
fubeitszeit im Betrieb/Unternehmen tätig sind sowie Arbeitskräfte, die von anderen Unternehmen/Betrieben gegen
Entgelt zur Arbeitsleistung überlassen werden, z.B. gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz.
Nicht zu den Beschäftigten rechnen die aufgrund einer tarifoertraglichen Vorruhestandsregelung vorzeitigausge-
schiedenen Mitarbeiter.
Erfaßt wird die Zahl der Beschäftigten zum jeweiligen Monatsende; der Jahresdurchschnitt errechnet sich als
arithmetisches Mittel aus den Monatsurerten.
Die Zahl der Beschäftigten wird nachgewiesen für die Erhebungseinheiten Unternehmen und'Betriebe sowie die
Darstellungseinheiten fachliche Betriebsteile. Je nach der gewählten Erhebungs-/Darstellungseinheit können sich
für den Bereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe unterschiedliche Beschaftigtenangaben ergeben (Auswirkung
des Schwerpunkprinzips und/oder der systematischen Zuordnung von fachlichen Betriebsteilen)

Beim Nachweis nach fachlichen Betriebsteilen für den Bereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe insgesamt
sind deshalb die im Betrieb in den baugeurerblichen Betriebsteilen (einschl. in Baukolonnen für den Eigenbedarf)
und in den sonstigen Betriebsteilen (2.8. in Handels-, Transport- und landwirtschaftlichen Abteilungen) tätige per-
sonen nicht enthalten (Seg.-Nr. 466,468,1180 und ll82). Zu Einzelheiten bezüglich des Nachweises ,o, eitrle-
ben und Betriebsteilen siehe unter Betriebe.
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3.1 Investitionserhebung bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes
Datennachweis: ab 1970

3.2 Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Die Beschäftigten urnfassen alle Personen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum >>> Unternehmen ste-
hen (>>> Angestellte, >>> Arbeiter, >>> Auszubildende), die im Unternehmen tätigen Inhaber und Mitinhaber
sowie die >>> unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen, sofern diese Familienangehörigen mindestens ein
Drinel der üblichen Arbeitszeit im Unternehmen tätig sind.

Einbezogen werden auch die in nichtproduzierenden Teilen des Unternehmens Beschäftigten.

Zu den Angestellten zählen auch Gesellschafter, Vorstandsmitglieder und andere leitende Kräfte, soweit sie vom
befragten Unternehmen Bezüge erhalten, die steuerlich als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit angesehen wer-
den.

4. Monatlicher Industriebericht
Daterurachweis: 1970 bis l9i4

Begriffsinhalt:
Der Begriff Beschäftigte entspricht denr Begriff >>> Tätige Personen. Zu Einzelheiten siehe dort.

5.1 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder urd Berlin-Ost ab l99ll92

5.2 Totalerhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. F'ertigteilbau)
Daternachweis: ab 1976

5.3 Jahreserhebung einsch!. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl.

Feftigteilbau)
Datennachweis: ab 1976

5.4 Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 1975

5.5 Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

5.6 Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1979

Begriffsinhalt:
Die Beschäftigten umfassen alle Personen, die in einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum >>> Unternehrnen bzw.
Betrieb stehen (>>> Angestellte, >>> Arbeiter, >>> Auszubildende), die im Unternehmen bzw. >>> Betrieb tätigen
Inhaber und Mitinhaber sowie die unbezahlt nrithelfenden Familienangehörigen, soweit diese Familienangehörigen
mindestens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Unternehmen bzw. Betrieb tätig sind.

Zu den Angestellten zählen auch Gesellschafter, Vorstandsmitglieder und ahdere leitende Kräfte, soweit sie vom
befragten Unternehmen bzw. Betrieb Bezüge erhalten, die steuerlich als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
angesehen werden.

Im Monatsbericht für das Bauhauptgewerbe werden die >>> Tätigen Inhaber, >>> Mithelfenden Familienangehö
rigen, die >>> kaufmännischen und technischen Angestellten einschl. Auszubildenden, die >>> Facharbeiter, die
>>> Fachwerker und Werker und die >>> gewerblichen Auszubildenden nachgewiesen.
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In den Jahreserhebungen werden auch die in nichtproduzierenden Teilen des Unternehmens Beschäftigtön einbezo
gen.

Die Beschäftigten in den Jahreserhebungen umfassen neben den unmittelbar im Unternehmen Beschäftigten auch
die an Arbeitsgemeinschaften abgestellten Personen. Arbeitskräfte, die unmittelbar von der Arbeitsgemeinschaft
eingestellt wurden, werden in der Höhe des Arbeitsgemeinschaftsanteils des jeweiligen befragten Unternehmens zu
den Beschäftigten dieses Unternehmens gerechnet.

6. Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie- und
Wasserversorgung
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Die Beschäftigten umfassen die >>> Angestellten und Beamten (einschl. der kaufmännischen, technischen und
Verwaltungsauszubildenden), die Arbeiter (einschl. der gewerblichen Auszubildenden), die tätigen Inhaber und
Mitinhaber sowie die >>> unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen, sofern diese Familienangehörigen min-
destens ein Drittel der üblichen Arbeitszeit im Unternehmen tätig sind.
Nicht einbezogen sind, soweit nicht anders angegeben, Arbeitskäfte, die in keinem festen Lohn- oder Gehaltsver-
hältnis zunt befragten Unternehmen stehen und nur gegen eine Aufiuands- oder Pauschalentschädigung regelmäßig
zeitweise bestimmte Arbeiten durchführen (2.B. als Schriffführer, Kassierer, hrmpenwärter), ebenso Bäamie, An- -
gestellte und Arbeiter von sog. Bruttounternehmen, die im Unternehmen nur nebenbei stundenweise tätig sind.
Bruttounternehmen sind Versorgungsunternehmen, die nicht in eigener Rechtsform betrieben und mit allen ihren
Einnahmen und Ausgaben brutto in der gemeindlichen Haushaltsrechnung geführt werden.
Beschäftigte, die in mehreren fachlichen Unternehmensteilen tätig sind, werden auf diese anteilmäßig aufgeglie-
dert.

7. Handwerkszählung 1977
Datennachweis: 1977

Begriffsinhalt:
Die Beschäftigten umfassen die >>> Tätigen Inhaber (einschl. Mitinhaber), die >>> unbezahlt mithelfenden Famii
lienangehörigen, die >>> Betriebsleiter, >>> kaufmännischen und technischen Angestellten, die >>> Gesellen und
sonstigen Facharbeiter, die >>> angelernten und ungelernten Arbeiter, die >>> kaufmännischen und technischen
Auszubildenden sowie die >>> gewerblichen Auszubildenden.
Die unbezahlt mithelfenden Familienangehörigen werden erfaßt, sofern sie mindestens ein Drittel der üblichen Ar-
beitszeit im Betrieb tätig sind.
Nachgewiesen werden die Beschäftigten am 30. September 1976 und - ohne Untergliederung - am 3l. März 1977 .

8.1 Handels- und Gaststättönzähtung 1968, 1979, t98S
Datennachweis: ab 1964

8.2 Großhandelsstatistik
Daternachweis: ab 1964

8.3 Einzelhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1963

E.4 Gastgewerbestatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Beschäftigte sind >>> Tätige Inhaber, >>> unbezahlt mithelfende Familienangehörige sowie sämtliche
>>> Arbeitnehmer. Dazu gehören auch vorübergehend Abwesende (2.8. Kranke, Urlauber) und
>>> Teilzeitbeschäftigte. \
In den Handels- und Gaststättenzählungen werden die Beschäftigten in absoluten Zahlennachgewiesen
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In der Großhandelsstatistik werden Meßzahlen der Beschäftigten, in der Einzelhandelsstatistik und in der Gastge-
werbestatistik werden Meßzahlen der Beschäftigten, Vollbeschäftigten und Teilzeitbeschäiftigten nachgewiesen.
Die Meßzahlen werden durch Division der Zahlen der Beschäftigten (Voll-, Teilzeitbeschäftigten) im jeweiligen
Berichtszeitraum durch die entsprechenden Zahlen der Beschäftigten (Vollzeitbeschäftigte, feitzeitbeichäfti[te) im
Basiszeitraum ermittelt.

Anderungen im Zeitablauf:
In der Großhandelsstatistik wurden bis einschl. 1979 lediglich die Meßzahlen f,ir die Gesamtzahl der Beschäftigten
bzw. tätigen Personen nachgewiesen.

9. Statistik der Luftfahrtunternehmen
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Personen, die in >>> Unternehmen mit Genehmigung oder Erlaubnis zur Durchführung von Flügen ausschließlich
oder überwiegend im Unternehmensteil "Luflfahrt" tätig sind und in einem Arbeitwertrags- bzw. Dienstverhältnis
oder Eigentümer- bzw. Miteigentümerverhältnis zum Unternehmen stehen.
Vorübergehend Abwesende, Erkrankte, Urlauber und Teilzeitbeschäftigte werden vollständig einbezogen.
Nicht zu den Beschäftigten in der Luftfahrt rechnen Personen, die zwar in Luftfahrtunternehmen beschäftigt sind,jedoch nicht ausschließlich oder überwiegend im Unternehmensteil "Luftfahrt" tätig sind (2.8. personen, die in
Reisebüros arbeiten).
Nach dem Beschäftigungsverhältnis (der Stellung im Betrieb) werden >>> Tätige Inhaber und tätige Mitinhaber,
>>> Mithelfende Familienangehörige - unabhängig von der Arbeitszeit, die sie im Unternehmen titig sind -, ferner>>> Angestellte, >>> Arbeiter und >>> Auszubildende unterschieden.
Nach dem betrieblichen Einsatz wird daq fliegende Personal (Luftfahrzeugflihrer, Flugngenieure, Bordfunker,
sonstiges fliegendes Personal) und das übrige Luftfahrt-(Boden-)Personal (2.B. Personen, di" Wr.tungs- und über-
holarbeiten an Luftfahrzeugen durchführen oder die in der Verwaltung oder in der Passager- und Frachtabferti-
gung eingesetzt sind) unterschieden.

Beschäftigte Arbeitnehmer

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Als beschäftigter Arbeitnehmer zählt, wer als fubeiter, Angestlllter, Beamter, fuchter, Berufssoldat, Soldat auf
Zeit, Wehr- oder Zivildienstleistender, Auszubildender, Praktikant oder Volontär in einem Arbeits- oder Dienstver-
hältnis steht und hauptsächlich diese Tätigkeit ausübt. Eingeschlossen sind auch Heimarbeiter.

Beschäftigte des mittelbaren öffentlichen Dienstes

Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1974

Begriffsiirhalt:
>>> Beamte, >>> Angestellte und >>> Arbeiter, die bei der >>> Bundesanstalt für Arbeit, den
1>> Sozialversicherungsträgern unter Aufsicht des Bundes, den >>> Sozialversicherungstr;igern unter Aufsicht der
Länder und bei den >>> Trägern der Zusatntersorgung tätig sind.
Die ohne Bezüge beurlaubten Bediensteten werden nicht erfaßt.
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Die Angestellten im Bereich der Sozialversicherungsträger und der Zusatzversorgungskassen lassen sich in die
Tarifangestellten sowie die Dienstordnungsangestellten (DGAngestellten) untergliedern.

Die Beschäftigten werden in >>> hauptberuflich Vollzeitbeschäftigte und in >>> Teilzeitbeschäftigte unterschie-
den.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1979 sind die ohne Bezüge beurlaubten Bediensteten mit im Personalstand enthalten.

Beschäftigte des unmittelbaren öffentlichen Dien§tes

Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
>>> Beamte, >>> Richter, >>> Angestellte und >>> Arbeiter, die bei Behörden, Gerichten, Einrichtungen
(einschl. der >>> rechtlich unselbständigen Wirtschaftsunternehmen) des >>> Bundes, der >>> Länder, der
>>> Gemeinden und Gemeindeverbandi der kommunalen >>> Zweckverbände sowie der >>> D6utschen Bundes-
bahn und >>> Deutschen Bundespost tätig sind. I

Zu denBeschäftigten des unmittelbaren öffentlichen Dienstes zählen atich die Vollzugsbeamten des Bundesgrenz-
schutzes und die Berufs- und Zeitsoldaten.
Die ohne Bezüge beurlaubten Bediensteten werden nicht erfaßt.

Die Beschäftigten werden in >>> hauptberuflich Vollzeitbeschäftigte und in >>> Teilzeitbeschäftigte unterschie-
den.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1979 sind die ohne Bezüge beurlaubten Bediensteten mit im Personalstand enthalten. Die Berufs- und
Zeitsoldaten werden ab 1991 erfaßt.

Besifzumschreibungen gebrauchter Kraftfahrzeuge und -anhänger

Statistik des Kraftfah rzeug- und Kraftfahrzeuganhängerbestandes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
übergang von gebrauchten >>> Kraftfahrzeugen bzw. >>> Kraftfahrzeuganhängern auf andere Fahrzeughalter.

Die Umschreibung erfolgt durch die Zulassungsstelle, die den Wechsel des Halters in den Fahrzeugbrief einträgt
und einen neuen Kraftfahrzeugschein ausstellt.

Die Veräußerung eines Fahrzeugs, das endgültig abgemeldet oder mehr als I Jahr aus dem Verkehr gezogenwar,
zälrlt nicht als Besitzumschreibung. Da ein solches Fahrzeugals endgültig stillgelegt gilt und somit keinen Halter
nrehr hat, wird eine erneute Zulassung als Alterfassunggezählt und als solche hier nicht nachgewiesen. Ebenso gilt
nicht als Besitzumschreibung wenn ein Fahrzeug nach der Veräußerung im Ausland wieder zugelassen wird bzw.
wenn ein gebrauchtes Fahrzeugaus dem Ausland eingeführt und int Bundesgebiet zugelassen wird.

Besondere Finanzierungsvorgänge

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950
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2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Zu den besonderen Finanzierungsvorgängen gehören die den Gesamthaushalt einer Körperschaft ausgleichenden
periodenübergreifenden Finanztransaktionen.
Im einzelnen rechnen hierzu:
Ausgaben

>>> Schuldentilgung am Kreditmarkt,
Rückzahlung >>> innerer Darlehen,
>>> Zufrihrungen an Rücklagen,
Deckung von Vorjahresfehlbeträgen;

Einnahmen
>>> Schuldenaufnahmen am Kreditmarkt,
Aufnahme innerer Darlehen,
>>> Entnahmen aus Rücklagen,
Überschüsse aus Vorjahren,
Münzeinnahnren.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe die Erläuterungen unter den obengenzu:lnten Ausgabe- und Einnahmearten.

Bestandene Abschlußprüfungen

1. Statistik der Hochschulprüfungen
Datennachweis: ab 1959

Begriffsinhalt:
Die Abschlußprüfungen werden wie folgt unterteilt:
- Diplom@- und entsprechende Hochschulprüfungen (einschl. Magister- und Lizentiatprüfungen, kirchlichen

Prüfungen sowie künstlerischen Abschlüssen)
- Staatsprüfungen einschl. Lehramtsprüfungen (1. Staatsprüfung, Staatsexamen bei einphasiger Ausbildung und

Zusatzprüfungen)
- Doktorprüfungen (Promotion als erster Studienabschluß und nach anderer erster Abschlußprüfung)
- Diplom (FH)/Graduierung (Abschlußprüfungen in Fachhochschulstudiengängen, einschl. FH-

Diplomprüfungen)

Andenrngen im Zeitablauf:
Bis einschl. l98l hieß es statt Diplom (FH)/Graduierung nur Graduierungen.

2. Berufsbildungsstatistik
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Personen, die eine Abschlußprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf bestanden haben.

Durch die Abschlußprüfung wird festgestellt, ob die in der Ausbildungsordnung geforderten Fertigkeiten und
Kenntnisse vom Auszubildenden erworben wurden.
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Zur Abschlußprüfung wird zugelassen, wer eine der Ausbildungsordnung entsprechende Berufsausbildung beendet
hat. Darüber hinaus können unter bestimmten Voraussetzungen auch Berufstätige ohne ordnungsgemäße Berufs-
ausbildung jedoch mit langiähriger Praxis, oder Personen, die in berufsbildenden Schulen oder sonstigen Einrich-
tungen ausgebildet worden sind, zur Abschlußprüfung zugelassen werden. Auch diese sogenannten "externen"
Prüfu ngstei lnehmer werden bei den bestandenen Abschl ußprüfu ngen erfaßt.
Die Abschlußprüfung kann zweimal wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

Beteiligung am Enverbsleben

Aus!änderstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Gliederung der >>> Ausländer nach ihrer Beteiligung am Erwerbsleben zum Zeitpunkt ihrer polizeilichen Mel-
dung.
Die unter dieser Gliederung nachgewiesenen Daten unterliegen keinem laufenden Veränderungsdienst, so daß sie
kaunt Rückschlüsse auf die jeweils aktuelle Beteiligung der Ausländer am Erwerbsleben erlauben.
Es werden die Positionen "nicht erwerbstätig", "selbständig", "unbekannte Erwerbstätigkeit" und "unselbständig"
unterschieden.

Betriebe

l. Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Örtliche Einheiten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im >>> Bergbau oder im >>> Verarbeitenden Gewerbe ge-
mäß der SYPRO.
Erfallt und dargestellt wird jeweils die gesamte örtliche Einheit einschl. ihrer nichtproduzierenden Teile. Zu Aus-
nahrnen von dieser Regel siehe unten.
Befragt werden sämtliche Betriebe des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes soweit sie zu )>) Unternehmen
des Produzierenden Gewerbes mit im allgemeinen 20 >>> tätigen Personen und mehr gehören sowie die Betriebe
des Bergbaus und des Verarbeitenden Gewerbes mit im allgemeinen 20 tätigen Personen und mehr sofern sie zu
Unternehmen rnit wirtschaftlichem Schwerpunkt außerhalb des Produzierenden Gewerbes gehören. Für einige aus-
gewählte Wirtschaftszweige bezieht sich die vorgenannte Abschneidegrenze auf l0 tätige Personen und mehr.
Zu den Betrieben zählen auch:

. - Einbetriebsunternehmen (d.h. Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit bestehen) mit wirtschaftlichem
Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe;

- örtliche Einheiten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe, deren lnhaber
in die Handwerksrolle eingetragen sind (Betriebe des produzierenden Handwerks);

- Betriebe, die nur Zulieferer für den Hauptbetrieb oder für einen anderen Betrieb des gleichen Unternehmens sind;
- Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit ihrem Produktions werk örtlich verbunden sind und auch

nicht in dessen Nähe liegen (2.B. örtlich getrennter Hilfsbetrieb zur Herstellung von Verpackungsmitteln für den
Eigenbedarf, örtlich getrennter Montagebetrieb der elektrotechnischen Industrie, örtlich getrennter Fermentier-
und Sortierbetrieb der tabakverarbeitenden Industrie usw );

- Reparaturwerkstätten der Deutschen Bundesbahn und Bundespost.
- Reparaturwerkstätten von Schiffahrts- und Wasserbauunternehmen u.ä. ;

- örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmeir des Bergbaus oder des Verarbeitenden Gewerbes.
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In einigen Fällen wird statt der gesamten örtlichen Einheit nur der im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe
tätige fachliche Teil der örtlichen Einheit erfaßt. Folgende fachliche Teile von örtlichen Einheiten werden als ei-
genständige Betriebe angesehen und erfaßt:
- Produklionsstätten des Verärbeitenden Gewerbes, die mit einem Baubetrieb örtlich verbunden sind und für den

Markt produzieren (2.B. Sägewerke, Kiesgruben, Steinbrüche, Ziegeleien), unabhzingig vom wirtschaftlichen
Schwerpunkt der örtlichen Einheit;

- Produktionsstätten des Bergbaus oder des Verarbeitenden Gewerbes, die mit einem Elektrizitäts-, Gas- oder
Wasserwerk für die öffentliche Versorgung örtlich verbunden sind und für den Markt produzieren (2.8. Kohlen-
gruben), unabhängig vom wirtschaftlichen Schwerpunkt der örtlichen Einheit;

- Reparatur- und Montagewerkstätten, die den wirtschaftlichen Schwerpunkt eines Verkaufsbüros bilden;
- Druckereien, die mit einem Verlag örtlich verbunden sind (Verlagsdruckereien), aber nicht den wirtschaftlichen

Schwerpunkt der örtlichen Einheit.
Nicht zu den Betrieben zählen:
- rechtlich unselbständige Reparatur- und Montageabteilungen von Unternehmen außerhalb des Bergbaus und

Verarbeitenden Geu,erbes, soweit sie sich überwiegend mit der Instandsetzung von unternehmenseigenen Anla-
gen, Maschinen, Fahrzeugen und Geräten befassen (rechtlich selbständige Reparaturwerkstätten sowie die Repa-
raturwerkstätten der Deutschen Bundesbahn und Bundespost gelten dagegen als Betriebe);

- örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne ständige Reparatur- oder Montageabteilung @ei Büros, bei denen aber
überwiegend Reparaturen und Montagen durchgeführt werden, gelten die Reparatur- oder Montageabteilungen
dagegen als Betriebe)

Zum einzelnen Betrieb rechnet - unter Beachtung der o.g. Ausnahmen - die gesamte örtliche Einheit, einschl. der
- Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind

oder in dessen Nähe liegen, z.B. Kraftzentralen, Reparatur- und Montagewerkstätten zur Herstellung von Ma-
schinen und Werkzeugen für den Eigenbedarf, außerhalb des Werks gelegene Montagestützpunkte fiir Verteiler-
und Leitungsanlagen (Strom, Gas, Wasser, Dampfl, Verpackungs- und Versandbetriebe, Transporteinrichtungen,
Fuhrparks, betriebliche Tankstellen, Lagerplätze, Aufräumungskolonnen, Werkschutz, Werkfeuerwehr;

- Sozialeinrichtungen wie Kantinen, Werksfriseure, Heime filr Auszubildende, Kindergärten usw.;
- Ausbildungsstätten,
- Forschungs- und Entwicklungslabors;
- Baukolonnen für den Eigenbedarf sowie der baugewerblichen Betriebsteile, die Leistungen für den Markt

erbringen
und nicht zur Bauberichterstattungmelden;

- übrigen Betriebsteile wre Handelsabteilungen, Redaktions- und Verlrgsabteilungen, Transportabteilungen, die
überwiegend für Dritte arbeiten, landwirtschaft liche Betriebstei le u. ä.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgrenzung gegenüber den Betrieben im Monatlichen Industriebericht siehe unter 3.

Während die Betriebe örtliche Einheiten darstellen, gelten als Unternehmen (2.8. im Monatsbericht für Unterneh-
men und in der Investitionserhebung bei Unternehmen des Bergbaus und des. Verarbeitenden Gewerbes) die klein-
sten rechtlich selbständigen Einheiten, die eigene Bücher führen und gesonderte Abschlüsse aufstellen müssen. Zu
einem Unternehmen rechnen auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunlrts vorhandene Tätigkeiten und Teile
des Unternehmens, sofern das Unternehmen insgesamt seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt im Bergbau oder im
Verarbeitenden Gewerbe hat. Die Unternehmen umfassen daher - soweit vorhanden - neben ihren industriellen und
handwerklichen Betrieben auch nichtindustrielle/nichthandwerkliche örtliche Einheiten sowie solche Teile von ört-
lichen Einheiten. Dagegen zählen zu den Betrieben hier im allgemeinen nur die industriellen oder handwerklichen
örtlichen Einheiten bzw. solche Teile derselben. Darunter fallen allerdings auch Industrie- und Handwerksbetriebe
bzw. -betriebsteile von Unternehmen, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt außerhalb des Bergbaus und Verar-
beitenden Gewerbes haben.

Betriebe und >>> Afteitsslätten (Arbeitsstättenzählungen) bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. Zwar gelten
beide als örtliche Einheiten, die örtliche Einheit Arbeitsstätte ist aber enger gefaßt als die örtliche Einheit Betrieb.
So rechnen zum Betrieb auch Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsabteilungen, die nicht auf dem Grund-
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stück ihres Produktionsbetriebes, sondern nur in dessen Nähe liegen. Diese außerhalb des Betriebsgrundstücks lie-
genden Abteilungen gelten aber jeweils als eigenständige Arbeitsstätten.
In einigen Fällen unterscheiden sich Betriebe und Arbeitsstätten dadurch, daß als Arbeitsstätte die gesamte örtliche
Einheit, als Betrieb dagegen nur ein fachlicher Teil der örtlichen Einheit gilt. Dies ist der Fall, wenn
- eine Produktionsstätte des Verarbeitenden Gewerbes und ein Baubetrieb örtlich verbunden sind oder
- eine Produktionsstätte des Bergbaus oder des Verarbeitenden Gewerbes mit einem Elektrizitäts-, Gas- oder

Wasserwerk für die öffentliche Versorgung örtlich verbunden ist,
- in einem Verkaufsbüro eines Unternehmens des Bergbaus oder des Verarbeitenden Gewerbes überwiegend

Reparaturen oder Montagen durchgeführt werden oder
- bei einer Verlagsdruckerei der Verlag den wirtschaftlichen Schwerpunkt bildet.
Neben den genannten begrifflichen Unterschieden bestehen vor allem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhe-
bungsbereichs. Als Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einheiten aller Wirtschaftseinheiten aus allen Wirtschaftsbe-
reichen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen BÖtriebe und der privaten Haushalte, also z.B. auch Pra-
xen freier Berufe, Amter von Behörden u. dgl. Zu den Betrieben zählen dagegen nur örtliche Einheiten mit wirt-
schaftlichem Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe.

2. Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und Wasseruersorgung
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Örtlictre Niederlassungen der Eneryie- und Wasserversorgung.
Nachgewiesen werden Betriebe von Unternehmen der Energie- und Wasserversorgung mit im allgemeinen 20 Be-
schäftigten und mehr sowie Betriebe der Energie- und Wasserversorgung mit im allgemeinen 20 Beschäftigten und
mehr von Unternehmen außerhalb der Eneryie- und Wasserversorgung.
Erfaßt und dargestellt wird jeweils die gesamte örtliche Niederlassung einschl. aller Betriebsteile, die nicht zur
Energie- und Wasserversorgung gehören (2.B. Verkehr, Häfen, Bäder) sowie aller Verwaltungs-, Reparatur-,
Montage- und Hilfsbetriebe, die mit dem Betrieb örtlich verbunden sind.

Begriffsbeziehungen:
Während Betriebe örtliche Einheiten darstellen, gelten als Unternehmen (Jahreserhebung bei Unternehmen, Inve-
stitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energe- und Wasserversorgung) kleinste rechtlich selbstän-
dige Einheiten, die eigene Bücher führen und Abschlüsse aufstellen müssen. Zu einem Unternehmen rechnen in der
Jahres- und Investitionserhebung auch außerhalb des wirtschaftlichen Schwerpunkts vorhandene Tätigkeiten und
Teile des Unternehmens, sofern das Unternehmen insgesamt seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt in der Energie-
und Wasserversorgung hat. Die Unternehmen umfassen daher - soweit vorhanden - auch örtliche Einheiten mit
wirtschaftlichem Schwerpunkt außerhalb der Energie- und Wasserversorgung. Dagegen zählen zu den Betrieben
hier nur örtliche Niederlassungen der Energre- und Wasserversorgung. Darunter fallen allerdings auch solche von
Unternehmen, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt außerhalb der Energie- und Wasserversorgung haben.
Ferner ist zu beachten, daß dem Nachweis von Unternehmen und Betrieben der Eneryie- und Wasserversorgung
unterschiedliche Erhebungsbereiche und Abschneidegrenzen zugrunde liegen.

3.1 Monatlicher Industriebericht
Datennachweis: 1950 bis 1976

3.2 Industriebericht-Totalerhebung-September
Datennachweis: 1962 bis 1975

Begriffsinhalt:
Örtliche Einheiten, in denen industrielle Tätigkeiten gemäß dem systematischen Verzeichnis zum monatlichen In-
dustriebericht ausgeübt werden, unabhängig vom wirtschaftlichen Schwerpunld der gesamten örtlichen Einheit.
Erfaßt und dargestellt wird nur der industrielle Teil der örtlichen Einheit, wobei im monatlichen Industriebericht
nur Industrie-Betriebe mit im allgemeinen l0 Beschäftigten und mehr, bei der Totalerhebung dagegen nicht nur die
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Industrie-Betriebe des monatlichen Berichtskreises, sondern auch die nicht zum monatlichen Industriebericht mel-
denden Industrie-Betriebe mit im allgemeinen weniger als l0 Beschäftigten erfaßt und dargestellt werden.
Die Industrie umfaßt die Wirtschaftsabteilungen Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe. Das Handwerk rechnet irn

'allgemeinen nicht zur Industrie. Die einzelnen Industriezweige sind im Systematischen Verzeichnis zum monatli-
chen Industriebericht zusammengestellt. Örtliche Einheiten, deren Inhaber in die Handwerksrolle eingetragen sind,
werden daher in der Regel nicht erfaßt. Werden in solchen örtlichen Einheiten aber industrielle Tätigkeiten ausge-
übt, wird nach den einzelnen Umständen fallweise entschieden, ob diese örtliche Einheit zu erfassen ist oder nicht.
Als Anhaltspunkt für industrielle Tätigkeit dient die Serienfertigung von Gütern. Einzelanfertigung läßt dagegen
auf handwerkliche Tätigkeit schließen. Sind in einer örtlichen Einheit ein abgrenzbarer industrieller Teil und ein
handwerklicher Teil örtlich verbunden (2.8. Zimmerei mit Sägewerk), wird nur der industrielle Teil erfaßt. Hand-
werkliche Neben- oder Hilfsbetriebe von industriellen Betrieben rechnen dagegen zum industriellen Betrieb und
werden dort erfaßt.
Zu den Betrieben zählen auch.
- Einbetriebsunternehnren (d.h. Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit bestehen), die in der Industrie

tätig sind;
- Betriebe, die nur Zulieferer für den Hauptbetrieb oder für einen anderen Betrieb des gleichen Unternehmens sind;
- Reparatur-, Montage- und Hilfsbetriebe, die nicht mit ihrem Produktionswerk örtlich verbunden sind und auch

nicht in dessen Nähe liegen (2.B. örtlich getrennter Hilfsbetrieb zur Herstellung von Verpackungsmitteln für den
Eigenbedarf, örtlich getrennter Montagebetrieb der elektrotechnischen Industrie, örtlich getrennter Fermentier-
und Sortierbetrieb der tabakverarbeitenden Industrie usw. );

- Reparaturwerkstätten von Schiffahrts- und Wasserbauunternehmen u.ä. ;
- örtl ich getrennte Hauptverwaltungen von industriellen Unternehmen.
Nicht zu den Betrieben zählen:
- rechtlich unselbständige Reparatur- und Montageabteilungen von Unternehmen außerhalb der Industrie, soweit

sie sich überwiegend nrit der Instandsetzung von unternehmenseigenen Anlagen, Maschinen, Fahrzeugen und
Geräten befassen;

- Reparaturwerkstätten des Handels.
- örtlich getrennte Verkaufsbüros ohne ständige Reparatur- und Montageabteilung.

Zunr einzelnen Betrieb rechnen nur die industriellen Teile der örtlichen Einheit. Mit einbezogen werden aller-
dings:

- Verwaltungs-, Reparatui-, Montage- und Hilfsbetriebe, die mit dem meldenden Betrieb örtlich verbunden sind
oder in dessen Nähe liegen, z.B. Kraftzentralen, Reparatur- und Montagewerkstätten zur Herstellung von IvIa-
schinen und Werkzeugen für den Eigenbedarf, außerhalb des Werks gelegene Montagestützpunkte für Verteiler-
und Leitungsanlagen (Strom, Gas, Wasser, Dampfl, Verpackungs- und Versandbetriebe, Transporteinrichtungen,
Fuhrparks, betriebliche Tankstellen, Lagerplätze, Aufräumkolonnen, Werkschutz, Werkfeuerwehr;

- Sozialeinrichtungen wie Kantinen, Werksfriseure, Heinre für Auszubildende, Kindergärten usw.;
- Baukolonnen für den Eigenbedarf.
Niclrt zum Betrieb rechnen:
- nichtindustrielle Teile der örtlichen Einheit wie z.B. landwirtschaftliche Betriebsteile, reine Handelsabteilungen

(soweit vom Vertrieb der eigenen Erzeugnisse trennbar), Redaktions- und Verla"sabteilungen, Transportabtei-
lungen, die überwiegend für Dritte arbeiten; 

r

- baugewerbliche Abteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten,
- öffentliche Versorgungsbetriebe, die mit dem industriellen Betrieb örtlich verbunden sind;
- Verkaufsabteilungen von Verkaufsbüros, in denen ständig Reparaturen oder Montagen durchgeführt werden.

Begriffsbeziehungen:
Betriebe im Monatlichen lndustriebericht und Betriebe im Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Berg-
bau und im Verarbeitenden Gewerbe sind unterschiedlich abgegrenzt. Wesentliche Unterschiede bestehen zum ei-
nen in der Abglenzung des Betriebs selbst, zum anderen in der Abgrenzung des Erhebungsbereichs.
lm Industriebericht rechnet zum Betrieb nur der industrielle Teil einer örtlichen Einheit, im Monatsbericht umfaßt
der Betrieb dagegen - von einigen Ausnahmen abgesehen - jeweils die gesamte örtliche Einheit einschl. ihrer
"nichtindustriellen" Teile. Solche "nichtindustriellen Teile" sind z.B. landwirtschaftliche Betriebsteile, reine Han-
delsabteilungen, Redaktions- und Verlagsabteilungen, Transportabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten,
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handwerkliche Abteilungen, die nicht handurcrkliche Neben- oder Hilfsbetriebe sind u.ä. Eine der oben angespro-
chenen Ausnahmen besteht bei Verkaufsbüros, in denen überwiegend Reparatur- und Montagearbeiten durchge-
führt werden. Erfaßt wird nur die Reparatur- und Montageabteilung und nicht die gesamte örtliche Einheit. Zu
weiteren Ausnahmen siehe unten.
In den Erhebungsbereich des Monatsberichts für Betriebe sind die Betriebe des produzierenden Handwerks mit
Schwerpunkt im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe einbezogen. Im Industriebericht werden dagegen örtli-
che Einheiten, deren Inhaber in der Handwerksrolle eingetragen sind, im allgemeinen nicht erfaßt. Ebenfalls nur
im Monatsbericht für Betriebe werden die Reparaturnrerkstätten der Bundesbahn und der Bundespost erfaßt.

Modifikationen der o.g. grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Statistiken ergeben sich daraus, daß im
Monatsbericht in einigen Fällen - entgegen der o.g. allgemeinen Regel und analog zum Industriebericht - nicht die
gesamte örtliche Einheit, sondern nur fachliche Teile dieser Einheit, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt im
Bergbau oder Verarbeitenden Gewerbe haben, erfaßt werden. So verfahren wird bei Verbindungen zwischen Pre
duktionsstätten des Verarbeitenden Gewerbes und Baubetrieben und zwischen Produktionsstätten des Bergbaus
oder Verarbeitenden Gewerbes und der Eneryie- und Wasserversorgung wobei jeweils der wirtschaftliche Schwer-
punkt der gesamten örtlichen Einheit keine Rolle spielt. Bei Verlaosdruskereien wird ebenso verfahren und nur der
fachliche Teil Druckerei erfaßt, allerdings nur, wenn er nicht den wirtschaftlichen Schwerpunkt des gesamten Be-
triebes bildet. Daraus ergeben sich in dresen Fällen folgende Übereinstimmungen und Unterschiede zwischen In-
dustrie- und Monatsbericht:
- Bilden ein industrieller Betrieb und ein Baubetrieb oder ein industrieller Betrieb und ein Elektrizitäts-, Gas- oder

Wasserwerk flir die öffentliche Versorgung eine örtliche Einheit, so wird im Industriebericht und in diesem Fall
auch int Monatsbericht unabhängig vom wirtschaftlichen Schwerpunkt der gesamten örtlichen Einheit nur der
industrielle Betrieb erfaßt.

- Bilden eine Druckerei und ein Verlag (eine Redaktion) eine örtliche Einheit, so wrrd im lndustriebericht,
unabhängig vom Schwerpunkt, die Drukkerei (industrieller Teil der örtlichen Einheit) als Betrieb erfaßt; der
Verlag/die Redaktion sind nicht einbezogen. Im Monatsbericht kommt es hier auf den wirtschaftlichen Schwer-
punkt der örtlichen Einheit an: Bildet der Verlag (die Redaktion) den Schwerpunkt, dann wird, obwohl der wrrt-
schaftliche Schwerpunkt der örtlichen Einheit außerhalb des Bergbaus und Verarbeitenden Gewerbes lieg, die
Druckerei als Betrieb erfaßt, wie im Industriebericht ohne die Verlags-@edaktions-)Abteilung. Bildet dagegen
die Druckerei den Schwerpunkt, gilt der Regelfall und es wird, da die gesamte örtliche Einheit erfaßt wrrd, der
Verlag (die Redaktioir) mit einbezogen.

Während Betriebe örtliche Einheiten darstellen, gelten als >>> Unternehmen (Unternehmenserhebung im Bergbau
und in der Industrie (ohne Bauindustrie)) kleinste rechtlich selbständige Einheiten, die eigene Bücher führen und
gesonderte Abschlüsse aufstellen müssen.

Zu einem Unternehmen rechnen in der Unternehmenserhebung auch außerhalb des wrrtschaftlichen Schwerpunkts
vorhandene Tätigkeiten und Teile des Unternehmens (mit Ausnahme seiner land- und forstwirtschaftlichen Teile),
sofern das Unternehmen insgesantt seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt im Bergbau oder in der Industrie hat. Die
Unternehmen umfassen mithin - soweit vorhanden - neben ihren industriellen Betrieben auch nichtindustrielle ört-
liche Einheiten und nichtindustrielle Teile von{ndustriellen örtlichen Einheiten. Dagegen zählen zu den Betrieben
hier nur industrielle örtliche Einheiten bzw. solche Teile derselben. Darunter fallen allerdings auch Industriebetrie-
be von Unternehmen, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt außerhalb des Bergbaus und der Industrie haben.
Betriebe und >>> Arbeitsstätten (Arbeitstättenzählungen) bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. Zwar gelten
beide als örtliche Einheiten, die örtliche Einheit Afteitsstätte ist aber enger gefaßt als die örtliche Einheit Betrieb.
So rechnen zum Betrieb auch Verwaltungs-, Reparatur-, Montage- und Hilfsabteilungen, die nicht auf dem Grund-
stück ihres Produktionsbetriehs, sondern nur in dessen Nähe liegen. Diese außerhalb des Betriebsgrundstücks lie-
gen- den Abteilungen gelten aber jeweils als eigensländige Arbeitsstätten.
Betriebe und Arbeitsstätten unterscheiden sich weiterhin dadurch, daß zum Betrieb nur der industrielle Teil der
örtlichen Einheit rechnet und nicht- industrielle Teile (wie z.B. landwirtschaftliche Betriebsteile, Handelsabicht im
Industriebericht erfaßt werden. Als Arbeitsstätte gilt dagegen jeweils die gesamte örtliche Einheit.
Neben den genannten begrifflichen Unterschieden bestehen vor allem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhe-
bungsbereichs. Als Arbeitsstätten gelten die örtlichen Einheiten aller Wirtschaftseinheiten aus allen Wirtschaftsbe-
reichen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der privaten Haushalte, also z.B. auch Pra-
xen freier Berufe, Amter von Behörden u.dgl. Zu den Betrieben zählen dagegen nur örtliche'Einheiten oder Teile
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von örtlichen Einheiten rnit wirtschaftlichen Tätigkeiten im Bereich Bergbau und Verarbeitendes Gewerbe (ohne
Handwerk).

4. Totalerhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennach'weis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Örtliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im >>> Bauhauptgewerbe
gemäß der SYPRO.
Zum Bauhauptgewerbe gemäß SYPRO werden Institutionen gerechnet, deren wirtschaftliche Tätigkeit überwiegend
darin besteht, Hochbauten im Rohbau zu errichten (einschl. Fertigteilbauten), Tiefbauvorhaben auszuführen oder
bestimmte Spezialbauarbeiten vorzunehmen. Dazu rechnen auch die Reparatur und Unterhaltung bestehender
Hoch-, Tief- und Spezialbauten sowie das Abbrechen, Sprengen und Enttrümmern.
Erfaßt und nachgewiesen werden im einzelnen.
- Einbetriebsunternehmen (d.s. Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit bestehen) des Bauhauptgewerbes;
- örtliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen

des

Bau hauptgewerbes gehören ;

- örtliche Einheiten mit Schwerpunkt im Bauhauptgewerbe, die zu Unternehmen mit Schwerpunkt im übrigen
Produzierenden Gewerbe oder in sonstigen Wirtschaftszweigen gehören, sofern sie Bauleistungen für den Markt
erbringen;

- Baustellen und Bauhöfe mit eigenem Lohnbüro und selbständiger Abrechnung;
- Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes, soweit sich ihre Tätigkeit auf inländische Baustellen bezieht.
Nicht als Betrieb zählen:
- örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Bauhauptgewerbes;
- örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne bauhauptgewerbliche Tätigkeit (Ziegelei, Sägewerk, Kiesgrube); wenn

diese örtlichen Einheiten mit Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, werden sie im
Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe erfaßt
(vgl. unter l.);

- Verkaufsbüros ohne bauhauptgewerbl iche Tätigkeitl
- öftlich getrennte Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten einschl. Wohnungsvermietung ausüben.

Erhoben werden jeweils nur die im Bauhauptgewerbe tätigen Teile der Betriebe mit ihrer inländischen Bautätigkeit.
Verwaltungs- und Hilfsabteilungen, die direkt mit der bauhauptgewerblichen Tätigkeit verbunden sind, sowie mit
denr Betrieb verbundene Sozialeinrichtungen wie etwa Kantinen, Werkskindergärten u.ä. rechnen dagegen zunr
erfaßten Betrieb.
Ist mit dem Baubetrieb eine Produktionsstätte verbunden, in der bauabhän grge Produkte hergestellt werden (2.B.
Kiesgrube, Ziegelei, Sägewerk, Betonwerk), so wrrd dieser Betriebsteil nur dann einbezogen, wenn die Produkte für
den eigenen Bedarf bestimmt sind und mithin in der eigenen Bauleistung abgerechnet werden. Erfolgt die Produk-
tion für den Absatz am Markt, so ist dieser Betriebsteil nicht einzubeziehen, er Ählt dann zu den im Verarbeiten-
den Gewerbe tätigen Betrieben.

Nicht einbezogen werden ferner reine Handelsabteilungen (soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse trennbar),
Transportabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten und sonstige Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten,
wie efwa Vermietung und Verpachtung betrieblicher Anlagen, Wohnungsvermietung und Leasing erbringen.

Begriffsbeziehungen:
Während Betriebe örtliche Einheiten darstellen, gelten als >>> Unternehmen (Statistiken des Baugewerbes) klein-
ste rechtlich selbständige Einheiten, die eigene Bücher führen und gesonderte Abschlüsse aufstellen müssen. Ar-
beitsgemeinschaften und Baustellen mit eigenem Lohnbüro gelten daher als Betriebe, aber nicht als Unternehmen.
Die von einem Unternehmen unterhaltenen Baustellen sind vollständig die Arbeitsgemeinschaften, an denen das
Unternehmen beteiligt ist, anteilig in die Unternehmensergebnisse einbezogen.

Zu einem Unternehmen rechnen in den Jahreserhebungen im Baugewerbe auch außerhalb des wirtschaftlichen
Schwerpunkts vorhandene Tätigkeiten und Teile des Unternehmens, sofern das Unternehmen seinen wirtschaftli-
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chen Schwerpunkt im Baugewerbe hat. Die Unternehmen umfassen mithin - soweit vorhanden - neben ihren Bau-
betrieben auch örtlich getrennte Einheiten, die nicht im Baugewerbe tätig sind (2.B. Haupwerwaltungen, Hilfsbe-
triebe, Verkaufsbüros), und die nichtbaugewerblichen Teile der Betriebe. Dagegen zählen zu den Betrieben nur die
baugewerblichen örtlichen Einheiten bzw. solche Teile derselben. Darunter fallen allerdings auch örtliche Einhei-
ten mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Baugewerbe, die zu Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt au-
ßerhalb des Baugewerbes gehören und für den Markt produzieren.
Betriebe und >>> Arbeitsstätten (Arbeitsstättenzählungen) bezeichnen unterschiedliche Tatbestände. Zwar gelten
beide als örtliche Einheiten, die örtliche Einheit Arbeitsstätte ist aber im Prinzip enger gefaßt als die örtliche Ein-
heit Berrieb.
Betriebe und Arbeitsstätten unterscheiden sich dadurch, daß zum Betrieb nur der baugewerbliche Teil der örtlichen
Einheit rechnet und andere Teile (wie z.B. reine Handelsabteilungen, Transportabteilungen, die für den Markt ar-
beiten, Produktionsstätten des Verarbeitenden Gewerbes (Sandgrube, Ziegelei, Sägewerk, Betonwerk), die für den
Markt arbeiten, Dienstleistungsabteilungen (Vermietung Leasing)) nicht erfaßt werden. Als fubeitsstätte glt da-
gegen jeweils die gesamte örtliche Einheit.
Arbeitsgemeinschaften des Bauhauptgewerbes und Baustellen mit eigenem Lohn- büro und selbständiger Abrech-
nung zählen zu den Betrieben, gelten aber nicht als Afteitsstätten.
Neben den genannten begrifflichen Unterschieden bestehen vor allem Unterschiede in der Abgrenzung des Erhe-
bungsbereichs. Als Arbeitsstätten gelte die örtlichen Einheiten aller Wirtschaftseinheiten aus allen Wirtschaftsbe-
reichen ntit Ausnahnte der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und der privaten Haushalte, also z.B. auch Pra-
xen freier Berufe, Amter von Behörden u.dgl. Zu den Betrieben zählen dagegen nur örtliche Einheiten mit wirt-
schaftlichem Schwerpunkt im Baugewerbe.
Zur Abgrenzung von den Betrieben (Totalerhebung im Bauhauptgewerbe) siehe unter 5.

5. Totalerhebung im Bauhauptgewerbe
Dateanachweis: 1955 bis 1976

Begriffsinhalt:
Wie unter 4., a&r mit Abgrenzung des >>> Bauhauptgewerbes nach der Systernatik der Wirtschaftszweige, Ausgg-
be 196l und 1970.

Nicht zum Bauhauptgewerbe rechnen hier die gemäß SYPRO zusätzlich erfaßten Zweige Herstellung und./oder
Montage von Fertigteilbauten aus Beton oder Holz im Hochbau; bergbauliche Tiefbohrung Aufschließung und
Schachtbau (ohne Erdölbohrung) und das ehemalige Bauhrlfsgewerbe (Gerüstbau, Fassaden- reinigung und Gebäu-
detrocknung).

Begriffsbeziehungen:
Betriebe (Totalerhebung irn Bauhauptgewerbe) und Betriebe (Totalerhebung irn Bauhauptgewerbe (einschl. Fertig-
teilbau)) sind gleich abgegrenzt; unterschiedlich ist aber die Abgrenzung der Erhebungsbereiche aufgrund der Er-
weiterung der Systentatik im Bereich des Bauhauptgewerbes. Im Juni l976liegt aufgrund der unterschiedlichen
Abgrenzung des Erhebungsbereichs die Zahl der Betriebe gemäß Totalerhebung im Bauhauptgewerbe (einschl.
Fertigteilbau) um I % über der Zahl der Betriebe gemäß Totalerhebung im Bauhauptgewerbe nach altem Konzept.
Bezüglich der Unterscltiede zwischen Betrieben und >>> Unternehmen (Unternehmens- und Investitionserhebung
im Bauhauptgewerbe) gllt - unter Berücksichtigung der o.g. Unterschiede - rlas unter 3. bezüglich der Abgrenzung
zwischen Betrieben und Unternehmen (Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bau-
hauptgewerbes (einschl. Fertigteilbau)) Gesagte analog.
Bezüglich der Unterschiede zwischen Betrieben und >>> Arbeitsstätten (Arbeitsstättenzählungen) gilt - unter Be-
rücksichtigung der o.g. Unterschiede - das unter 4. Gesagte analog.

6.1 Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

6.2 Jährliche Erhebung im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1979
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Begriffsinhalt:
Örtliche Einheiten (in der Regel nicht Baustellen) mit wirtschaftlichem schwerpunkt im Ausbaugewerbe gemäß der
SYPRO.
Zum Ausbaugeu,erbe gemäß SYPRO werden Institutionen gerechnet, deren wirtschaftliche Tätigkeit überwregend
darin besteht, >>> Ausbauarbeiten und entsprechende Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten vorzunehmen. Einbe-
zogen sind auch Institutionen, die nicht oder nicht überwiegend an Bauten tätig sind (2.B. Autoglaser, Schiffsma-
ler).
Erfaßt und nachgewiesen werden:
- Einbetriebsunternehmen (d.s. Unternehmen, die nur aus einer örtlichen Einheit bestehen) des Ausbaugewerbes;
- Hauptniederlassungen und Zweigniederlassungen von Mehrbetriebsunternehmeri;
- Baustellen und Bauhöfe mit eigenem Lohnbüro und selbständiger Abrechnung;
- Arbeitsgemeinschaften des Ausbaugewerbes, soweit sich ihre Tätigkeit aufinländische Baustellen bezieht.
Nicht als Betrieb zÄhlen
- örtlich getrennte Hauptverwaltungen von Unternehmen des Ausbaugewerbes;
- örtlich getrennte reine Hilfsbetriebe ohne ausbaugewerbliche Tätigkeit (2.8. Sägewerk): wenn diese örtlichen

Einheiten mit Schwerpunkt im Bergbau oder im Verarbeitenden Gewerbe tätig sind, werden sie im Monatsbericht
für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe als Betriebe erfaßt (vgl. unter l.);

- Verkaufsbüros ohne ausbaugewerbliche Tätigkeit;
- örtl ich getrennte Abtei lungen, die Dienstleistungstätigkeiten ausüben.

Erhoben werden jeweils nur die im Ausbaugewerbe tätigen Teile der Betriebe mit ihrer inländischen Bautätigkeit.
Verwaltungs- und Hilfsabteilungen, die direkt mit der ausbaugewerblichen Tätigkeit verbunden sind, sowie mit
dem Betrieb verbundene Sozialeinrich tungen wie etwa Kantinen, Werkskindergärten u.ä. rechnen dagegen zum
erfaßten Betrieb.
Ist nrit dent Betrieb eine Produktionsstätte verbunden, in der bauabhängrge Produkte hergestellt werden (2.B. Sä-
gewerk), so wird dieser Betriebsteil nur dann einbezogen, wenn die Produkte für den eigenen Bedarf bestimmt sind
und rnithin in der eigenen Bauleistung abgerechnet werden. Erfolgt die Produktion für den Absatz am Markt, so ist
dieser Betriebsteil nicht einzubeziehen, er zählt dann zu den im Verarbeitenden Gewerbe tätigen Betrieben.
Nicht einbezogen werden ferner reine Handelsabteilungen (soweit vom Vertrieb eigener Erzeugnisse trennbar),
Transportabteilungen, die überwiegend für Dritte arbeiten und sonstige Abteilungen, die Dienstleistungstätigkeiten,
wie etwa Verntietung und Verpachtung betrieblicher Anlagen, Wohnungsvermietung und Leasing, erbringen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 4.

7. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten (Beherbergungskapazität)
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
Beherbergungsstätten in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 5 000 >>> Gästeübernachtungen im Jahr, die
von >>> Unternehnren, >>> Orgpnisationen ohne Erwerbscharakter, Gebietskörperschaften oder Sozialversiche-
rungen getragen oder betrieben werden und in denen Personen geschäftsmäßigzum vorübergehenden Aufenthalt
Unterkunft gewährt wi rd.

AIs Beherbergungsstätten gelten auch Teile von örtlichen Einheiten mit anderem wirtschaftlichem Schwerpunkt, in
denen Beherbergungsmöglichkeiten mit entsprechendem Bettenangebot vorhanden sind.
Die Beherbergungsstätten umfassen die >>> Hotels, >>> Gasthöfe, >>> Fremdenheime und Pensionen, >>> Hotels
garnis, >>> Erholungs- und Ferienheime, >>> Heilstätten und Sanatorien sowie >>> Ferienhäuser und Ferienwoh-
nungen. Ebenso hierzu zählen >>> Privatquartiere, in denen gegen Entgelt Unterkunft gewährt wird. Angaben über
dieZahl der Privatquartiere liegen nicht vor, wohl aber über deren Bettenkapazität (außer fi.ir Großstädte, d.h. Ge-
meinden mit mindestens 100 000 Einwohnern).
Hier nicht dargestellt werden Jugendherbergen, Kinderheirne und Campingplätze.
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. März l97l wurden alle Beherbergungsstätten mit im allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernach-
tungen im Jahr erfaßt. Ab 1972 werden die Hotels garnis aus den Hotels, Fremdenheimen und Pensionen ausge-
gliedert und als gesonderte Betriebsart dargestellt.

8. Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Wirtschaftliche Einheiten, deren Vermögensteile dem Betrieb eines Gewerbes als Hauptzweck dienen'(Gewerbliche
Betriebe).

Nachgewiesen ra,erden Gewerbliche Betriebe mit einem nach dem Bewertungsgesetz festgestellten
>>> Einheitswert von mindestens DM I 000,-.
Was als wirtschaftliche Einheit gilt, ist nach der herrschenden Verkehrsauffassung zu entscheiden. Dabei ist die
örtliche Gewohnheit, die tatsächliche Übung die Zweckbestimmung und die wirtschaftliche Zusammengehörigkeit
der einzelnen Vermögensteile zu berücksichtigen. Mehrere Wirtschaftsgüter bilden nur insoweit eine wirtschaftli-
che Einheit, als sie demselben Eigentümer (ggf. auch dessen Ehegatten) gehören.

Unter einem Gewerblichen Betrieb ist in Anlehnung an die Gewerbesteuer- Durchführungsverordnung eine selb
ständige, nachhaltige Betätigung zu verstehen, die mit Gewinnabsicht unternommen wird und sich als Beteiligung
ant allgenteinen wirtschaftlichen Verkehr äußert, sofern die Betätigung nicht in der Land- und Forstwirtschaft liegt.
Als Gewerblicher Betrieb gilt auch die gewerbliche Bodenbewirtschaftung (2.B. Bergbau und Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden).
Dent Gewerblichen Betrieb gleichgestellt ist die Ausübung eines freien Berufes im Sinne des Einkommensteuerge-
setzes. Ausgenommen ist jedoch die selbständig ausgeübte künstlerische oder wissenschaftliche Tätigkeit, die sich
int wesentlichen auf schöpferische oder forschende, Lehr-, Vortrags-, Prtifungs- oder schriftstellerische Tätigkeit

ffi:T,H;raftsgüter, die einer Kapitalgesellschaft 1Äktiengesellschaft, Kommandirg"r"llr.t)rt auf Aktien, Geselt-
schaft ntit beschränkter Haftung, Kolonialgesellschaft, bergrechtlichen Gewerkschaft), einer Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaft, einem Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, einer Kreditanstalt des öffentlichen Rechts,
einer Offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft oder einer ähnlichen Gesellschaft, in der die Ge-
sellschafter als (Mit-)Unternehmer anzusehen sind, gehören, bilden, wenn diese ihre Geschäftsleitung oder ihren
Sitz im Inland haben kraft Rechtsform einen Gewerblichen Betrieb, d.h. eine wirtschaftliche Einheit des
>>> Betriebsvermögens.
Bei den anderen Rechtsformen bilden nur die Wirtschaftsgüter eine wirtschaftliche Einheit des Betriebsvermögens,
die einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft) dienen.
Bei wtrtschaftlichen Einheiten des Betriebsvermögens mit Geschäftsleitung Sitz bzw. Wohnsitz oder ständigem
Aufenthalt des Eigentümers im Geltungsbereich des Grundgesetzes oder in Berlin (West), die sich auch auf daq
Ausland erstrecken, werden auch die ausländischen Vermögensteile in den Einheitswert einbezogen, es sei denn,
diese sind im Rahnten eines Doppelbesteuerungsabkommens von der inländischen Besteuerung befreit. Auch Wirt-
schaftsgüter in erheblicher Entfernung von der Unternehrnensleitung (auswärtige Zweigstellen oder Betriebsstät-
ten) können in die wirtschaftliche Einheit mit einbezogen werden.

Für wirtschaftliche Einheiten mit Geschäftsleitung Sitz bzw. Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt des Eigentümers
außerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes oder Berlins (West), die sich auch bzw. nur auf daq Inland er-
strecken, wird lediglich für den inländischen Teil ein Einheitswert festgestellt; sie zählen ebenfalls zu den Gewerb
lichen Betrieben, es sei denn, sie sind int Rahmen eines Doppelbesteuerungsabkommens von der inländischen Be-
steuerung befreit.
Wirtschaftliche Einheiten, deren Hauptzweck die >>> Land- und Forstwirtschaft bildet, zählen nicht zu den Ge-
werblichen Betrieben, es sei denn, sie gelten kraft Gesetzes steuerlich als Gewerbebetrieb und werden zwar wie
land- und forstwirtschaftliches Vernrögen bewertet, jedoch als Untereinheit (Betriebsgrundstück) in den Einheits-
wert des Betreibwermögens ei nbezogen.
Nicht als Gewerbliche Betriebe erfaßt werden wirtschaftliche Einheiten, bei denen kein steuerliches Interesse an der
Feststellung eines Einheitswertes besteht, d.h. wenn eine gesetzliche Befreiung von der Vermögensteuer und der
Gewerbesteuer gegeben ist oder wenn für den Betrieb mit einem Gewerbekapital von weniger als 6 000 DM
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@esteuerungsgrenze für da< Gewerbekapital) zu rechnen ist und der Einheitswert auch nicht für die Vermögen-
steuer benötigt wird. Dazu zählen insbesondere die Deutsche Bundesbank, Deutsche Bundesbahn und Bundespost,
Monopolverwaltungen des Bundes, staatliche Lotterieunternehmen, Kreditanstalt für Wiederaufbau u.ä., ferner
Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die nach ihrer Satzung ausschließlich und unmit-
telbar kirchlichen, gemeinnützigen oder mi ldtätigen Zwecken dienen.

Für die Erklärungspflicht für die Feststellung eines Einheitswertes de Betriebsvermögens grlt, daß bis 1980 das
Gewerbekapital den Freibetrag nach § 13 Abs.l GewStG in Höhe von 60 000 DM, ab 1981 in Höhe von
120 000 DM übersteigt oder der Betriebsinhaber nach § l9 USIG eine Vermögensteuererklärung über sein
>>> Gesamwermögen abzugeben hat.

9. Statistik der Streiks und Aussperrungen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Örtliche Einheiten, die von einem Streik bzw. einer Aussperrung betroffen sind.
Erfaßt werden örtliche Einheiten mit Arbeitsstreitigkeiten, an denen mindestens l0 >>> fubeitnehmer beteiligt wa-
ren und die mindestens einen Tag dauern oder die insgesamt einen Verlust von mehr als 100 Arbeitstagen verur-
sacht haben.

Werden bei einem Streik einzelne Teile einer örtlichen Einheit (2.8. eines Industriebetriebs) nacheinander in den
Streik einbezogen, werden für den statistischen Nachweis die Meldungen für die einzelnen Teile einer örtli- chen
Einheit zusammengefaßt, und der Betrieb wird nur einmal nachgewiesen.

10. Obstanbauerhebung
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt: '
Betriebe oder Personen, die aufeiner Fläche von l5 oder mehr Ar Baumobst angebaut haben, das vollständigoder
überwiegend für den Verkauf bestirnmt ist.

Als Baumobst gelten folgende Obstarten: Apfel, Birnen, Süßkirschen, Sauerkirschen, Pflaurnen und Zwetschen,
Mirabellen, Renekloden, Pfi rsiche, Aprikosen, Walnüsse.

Anderungen im Zeitablauf:
1972 wurden Betriebe mit einer Baumobstfläche von l0 und mehr Ar erfaßt; ab 1977 liegt die Abschneidegrenze
bei l5 Ar Baumobstfläche je Betrieb.

Betriebe in der Hand von natürlichen und juristischen Personen

Landwirtschaftszählung l97l
Datennachweis: l97l

Begriffsinhalt:
Betriebe, deren Inhaber entweder natürliche oderjuristische Personen sind.
Als Betriebsinhaber glt diejenige natürliche oder juristische Person, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet
wird, unabhängig von den Eigentumsverhältnissen.
Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen rechnen landwrrtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Ein-
zelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister, BGB-Gesellschaften oder ähnliche Personengemein-
schaften sind.
Können bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen mehrere Personen als Betriebsinhaber angesehen wer-
den (2.B. bei Erbengemeinschaften), dann gilt als Betriebsinhaber diejenige Person, bei der in erster Linie die Ver-
antwortung für den Betrieb liegt.
Zu den Betrieben in der Hand von juristischen Personen rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber juri-
stische Personen des privaten Rechts (eingetragene Genossenschaften, eingetragene Vereine, Gesellschaften mit be-
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schränl«er Haftung Aktiengesellschaften, Anstalten und Stiftungen des privaten Rechts) oder juristische Personen
des öffentlichen Rechts (Kirchen, kirchliche Anstalten, sonstige Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts,
Bund, Länder, Bezirke, Kreise, Gemeinden, Bezirks-, Kreis- oder Gemeindeverbände) sind.
Nachgewiesen werden >>> landwirtschaftliche Betriebe in der Hand von natürlichen und juristischen Personen.
Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Be-
triebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, landwrrtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer Waldfläche beträgt.
"Betriebe, deren Inhaber natürliche Personen sind", werden untergliedert in
- "Betriebe in der Hand von natürlichen Personen, deren betriebliches Einkommen größer sls rles außerbetriebliche

Einkommen ist, einschl. Betriebe ohne außerbetriebliche Einkommen" und
- "Betriebe in der Hand von natürlichen Personen, deren betriebliches Einkommen kleiner als das außerbetriebliche

Einkommen ist".
Zum betrieblichen Einkommen rechnen die Einkünfte aus dem Verkauf selbsterzeugter land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse einschl. der Erzeugnisse gewerblicher Tierhaltungen des Betriebes, Einktinfte aus gewerblichen
Nebenbetrieben des Betriebes und Einki.infte aus Zimmervermietung an Ferien- oder Kurgäste. Einzubeziehen sind
ferner der Wert des Eigenverbrauchs an land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Mietwert der eigen-
genutzten Wohnung.
Zt den außerbetrieblichen Einkünften des Betriebsinhabers und seines Ehegatten rechnen Einkünfte aus Erwerbs-
tätigkeit außerhalb des selbstbewirtschafteten Betriebes, Einkünfte aus eigenem Gewerbebetrieb, Einkünfte aus
Rente, Pension, Verpachtung Vermietung Kapitalvermögen u.dgl. Dazu rechnen auch gelegentliche Einkünfte aus
vorübergehender Tätigkeit (2.B. Waldarbeit in Staatsforsten, Arbeiten bei der Flurbereinigung). Nicht zu den au-
ßerbetrieblichen Einkünften rechnen Finkünfte, die aus betriebsbezogener Tätigkeit stammen. "Betriebe in der
Hand von natürlichen Personen mit mindestens einer mit betrieblichen fubeiten (ohne Haushalt des Betriebsinha-
bers) vollbeschäftigten Familienarbeitskraft" sind Betriebe, deren Inhaber natürliche Personen sind und in denen
während des Erhebungsjahres Familienarbeitskräfte an mindestens 47 Wochen rnit durchschnittlich mindestens 45
Stunden je Woche nlit betrieblichen Arbeiten beschäftigt waren.
Zu den Farnilienarbeitskräften zählen Personen aus dem Personenkreis >>> Betriebsinhaber und ihre aufdem Be-
trieb lebenden Familienangehörigen, die l4 Jahre und älter sind und im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbei-
ten vollbeschäftigt waren. Der Personenkreis "Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden Familienangehri.
rigen" umfaßt den Betriebsinhaber und seinen Ehegatten (in jedem Fall), sowie Familienangehörige, Verwandte
und Verschuägerte des Betriebsinhabers einschl. Kinder, die während des Berichtszeitraumes, wenn auch nur vor-
übergehend, dem mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers angehörten, ferner

Verwandte und Verschralägerte des Betriebsinhabers, die im vorgenannten Zeitraum einem anderen räumlich mit
dem Betrieb verbundenen Haushalt (2.B. Altenteiler, Haushalt eines verheirateten Sohnes) angehörten, sofern ihre
Verpflegung überwiegend vom Betrieb bezogen wurde.
Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichtszeitraum für den Betrieb geleisteten Arbeiten, z.B. Feld-,
Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken), Transportarbeiten für den Absatz selbsterzeugter landwirtschaftlicher Produk-
te bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln, Betriebsführung ferner Tätigkeit für die zum Betrieb gehörenden
Waldflächen und verarbeitenden Nebenbetriebe.
Nicht zu den mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäiftigten Familienarbeitskräft.n ,..hn"n Familienarbeitskräfte, die
zwar im erweiterten Betriebsbereich Betrieb einschl. Haushalt des Betriebsinhabers vollbeschäftigt waren, aber
nicht im engeren Bereich der betrieblichen Arbeiten.

Begriffsbeziehungen:
Die Betriebe in der Hand von natürlichen Personen mit mindestens einer mit betrieblichen Arbeiten (ohne Haushalt
des Betriebsinhabers) vollbeschäf- tigten Familienarbeitskraft sind eine Untergruppe der >>> Betriebe mit betrieb
lichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeitskräften (Landwirtschaftszählung l97l). Diese unrfassen darüber hinaus
noch
- landwirtschaftliche Betriebe in der Hand von juristischen Personen mit mindestens einer mit betrieblichen Ar-

beiten vollbeschäft igten ständigen familienfremden Arbeitskraft ,

- Iandwtrtschaftliche Betriebe in der Hand von natürlichen Personen, auf denen ausschließlich ständige familien-
fremde Arbeitskräfte mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigt sind.
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Betriebe mit Eigenfläche

Landwirtschaftszählung 1971
Datennachweis: l97l

Begriffsinhalt:
Betriebe, die eigene >>> landwirtschaftlich genutzte Flächen selbst bewirtschaften, unabhängig vom Anteil der Ei-
genlläche an der gesamten selbstbewirtschafteten landwirtschaftlich genutaen Fläche.

Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche rechnen Flächen, die zur Erzeugung pflanzlicher landwirtichaftlicher Pre
dukle genutzt werden (als >>> Ackerland, >>> Dauergrünländ, Dauerkulturen oder Gartenland).

Zur selbstbewrrtschafteten landwirtschaftlich genutzten Fläche der Betriebe, aber nicht zur Eigenlläche der Betriebe
rechnen selbst bewirtschaftete zugepachtete Flächen, aufgeteiltes Dienstland, zur Bewirtschaftung unentgeltlich
übernommene Flächen u.dgl.
Nachgewiesen werden >>> landwirtschaftliche Betriebe mit Eigenfläche. Landwirtschaftliche Betriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewrrtschaftet werden, ei-
ner einzigen Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und deren landwirt-
schaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer >>> Waldfläche beträgt.

Betriebe mit Enverbseinkommen aus anderweitiger
Enverbstätigkeit

Landwi rtschaftszählung 1971
Datennachweis: l97l

Begriffsinhalt:
Betriebe, in denen der Betriebsinhaber und sein Ehegptte neben ihrem betrieblichen Einkommen auch Erwerbsein-
kommen aus außerbetriebl icher Erwerbstätigkeit beziehen.

Zunr betrieblichen Einkommen rechnen die Einkünfte aus dem Verkauf selbsterzeugter land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse einschl. der Erzeugnisse gewerblicher Tierhaltungen des Betriebes, Einktinfte aus gewerblichen
Nebenbetrieben des Betriebes und Einktinfte aus Zimmervermietung an Ferien- oder Kurgäste. Einzubeziehen sind
ferner der Wert des Eigenverbrauchs an land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnissen und der Mietwert der eigen-
genutzten Wohnung.
Die Erwerbseinkommen des Betriebsinhabers und seines Ehegatten aus außerbetrieblicher Erwerbstätigkeit umfas-
sen Einkünfte aus Tätigkeit als >>> Arbeiter, >>> Angestellter. >>> Beamter oder >>> Auszubildender sowie Ein-
ktinfte aus selbständiger oder freiberuflicher Tätigkeit außerhalb des Betriebes.

Darüber hinaus kann der Betriebsinhaber und sein Ehegatte auch Einkünfte aus Rente, Pension, Verpachtung
Verrnietung Kapitalvermögen u. dgl. beziehen.

Einbezogen werden nur >>> landwirtschaftliche Betriebe mit Erwerbseinkommen aus anderweitiger Erwerbstätig-
keit. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeug-
nisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzt Fläche mindestens l0 %o ihrer >>> Waldfläche beträgt.

Es werden hier von den landwirtschaftlichen Betrieben in der Hand von natürlichen Personen, deren betriebliches
Einkommen glößer als das außerbetriebliche Einkommen ist, einschl. Betriebe ohne außerbetriebliches Einkommen
nur solche Betriebe nachgewiesen, in denen der Betriebsinhaber oder sein EhegStte Einkommen aus einer außerbe-
trieblichen Erwerbstätigkeit erzielen; diese Betriebe werden nach der Größe der >>> landwirtschaftlich genutzten
Fläche gegliedert. Nicht enthalten sind daher solche landwirtschaftlichen Betriebe, in denen der Betriebsinhaber
oder sein Eheg3tte ein betriebliches Einkommen beziehen, das kleiner als das außerbetriebliche ist oder in denen
der Betriebsinhaber oder sein Ehegatte ein außerbetriebliches Einkommen beziehen, das nur aus Einktinften aus
Rente, Pension, Vermietung Kapitalvermögen u.dgl. besteht und nicht aus Einktinften aus Erwerbstätigkeit.
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Als Betriebsinhaber gilt diejenige natürliche Peröon, für deren Rechnung der Betrieb bewirtschaftet wird, unab
hängtg von den Eigentumwerhältnissen. Können bei Betrieben in der Händ von natiirlichen personen mehrere per-
sonen als Betriebsinhaber angesehen werden (2.B. bei Erbengemeinschaften), dann gilt als Betriebsinhaber diejeni-
ge Person, bei der in erster Linie die Verantwortung für den Betrieb liegt.
Zu den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen rechnen landwirtschaftliche Betriebe, deren Inhaber Ein-
zelpersonen, Ehepaare, Erbengemeinschaften, Geschwister, BGB-Gesellschaften oder finliche personengemein-
schaften sind.

Begriffsbeziehungen:
Die Betriebe mit Erwerbseinkommen aus anderweitiger Erwerbstätigkeit sind eine Untergruppe der Betriebe in der
Hand von natürlichen Personen, deren betriebliches Einkommen größer als das außerbetriebiiche Einkommen ist,
einschl. Betriebe ohne außerbetriebliches Einkommen (Landwirtschaftszählung l97l). Diese umfassen aber zu-
sätzlich
- landwi rtschaftliche Betriebe ohne außerbetriebliches Einkommen
- landwirtschaftliche Betriebe mit außerbetrieblichem Einkommen, das nur aus Nichterwerbseinkommen (Rente,

Pension, Verpachtung Vermietung, Kapitalvermögen u. dgl. ) besteht.

Betriebe mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten
Arbeitskräften

Landwirtschaftszählung 197 I
Datennachweis: l97l

Begriffsinhalt:
>>> Betriebe, auf denen nährend des Erhebungsjahres Familienarbeitskräfte und./oder ständige familienfremde Ar-
beitskräfte an mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich mindestens 45 Stunden je Woche *it b"tri.bli.hen Ar-
beiten beschäftigt waren.
Zu den Familienarbeitskräften rechnen hier Personen aus dem Personenkreis >>> Betriebsinhaber und ihre aufdenr
Betrieb lebenden Fanlilienangehörigen, die l4 Jahre und älter sind und im Berichtszeitraum mit betrieblichen Ar-
bei ten vollbeschäft igt waren.
Der Personenkreis "Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden Familienangehörigen" umfaßt den Betrieb
sinhaber und seinen Ehegatten in jedem Fall sowie Familienangehörige, VerwandtJund üerschwagerte des Be-
triebsinhabers einschl. Kinder, die während des Berichtszeitraumes, ienn auch nur vorübergehend, dem mit dem
Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers angehörten; ferner Verwandte-und Verschuägerte des
Betriebsinhabers, die im vorgenannten Zeitraum einem anderen, räumlich mit dem Betrieb verbundenen Haushalt
(z. B Altenteiler, Haushalt eines verheirateten Sohnes) angehörten, sofern ihre Verpflegung überwiegend vom Be-
trieb bezogen wurde.
Zu den ständigen fantilienfremden Arbeitskräften rechnen hier vollbeschäftigte Arbeitskräfte im Alter von l4 Jah-
ren und älter, die im Berichtszeitraum für den Arbeitsbereich Betrieb beschliftigt waren und in einem unbefristeten
oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitwerhältniszum Betrieb standen (einschl. irn Betrieb be-
schäftigte Verwandte und Verschuägerte des Betriebsinhabers, die nicht auf dem Betrieb leben). Dazurechnen auchin gewerblichen Nebenbetrieben oder gewerblichen Tierhaltungen des Betriebes Beschäftigte. Nicht hierzu rechnen
Arbeitskräfte, die ausschließlich in einem nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebetrieb des Betriebsinhabers (2.8.
Schlachterei' Gasthof) oder im Haushalt des Betriebsinhabers oder für fremde Rechnung im Betrieb beschäftigt wa-
ren (2.8. Arbeitskräftevon Lohnunternehmen).
Zu den betrieblichen Arbeiten zählen alle im Berichtszeitraum für den Betrieb geleisteten Arbeiten, z.B. Feld-,
Hof-, Stallarbeiten (einschl. Mel- ken), Transportarbeiten für den Absatz selbst-rzeugter landwirtschaftlicher pro-
dukre bzw. flir den Bezugvon Betriebsmitteln, Betriebsführung ferner Tätigkeiten ni. al. zum Betrieb gehörenden
Waldfl ächen und verarbeitenden Nebenbetriebe.
Nicht zu den mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeitskräften rechnen Familienarbeitskräfte, d;e zwar
im erweiterten Betriebsbereich Betrieb einschl. Haushalt des Betriebsinhabers vollbeschäftigt waren, aber nicht im
engeren Bereich der betrieblichen Arbeiten.
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Nachgewiesen werden >>> landwirtschaftliche Betriebe, auf denen fubeitskräfte mit betrieblichen Arbeiten vollbe-
schäftigt waren. Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines In-
habers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, landwirtschaftli-
che Erzeugnisse hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer Waldfläche
beträgt.

Begriffsbeziehungen:
Die Betriebe mit betrieblichen fubeiten vollbeschäftigten Arbeitskräften und die >>> Betriebe mit ständigen farni-
lienfremden Arbeitskräften (Landwrrtschaftszählungl9Tl) unterscheiden sich in der Zuordnung einiger Betriebe.
So rechnen allein zu den Betrieben mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeitskräften solche Betriebe in
der Hand von natürlichen Personen, auf denen ausschließlich Familienarbeitskräfte mit betrieblichen Arbeiten voll-
beschäftigt sind.
Dagegen zählen allein zu den Betrieben mit ständigen familienfremden Arbeitskräften solche Betriebe, auf denen
ständige familienfremde Arbeitskräfte zwar mit betrieblichen Arbeiten, aber nicht vollbeschäftigt sind. Zur A6
gtenzunggegenüber den Betrieben in der Hand von natürlichen Personen mit mindestens einer mit betrieblichen

Arbeiten (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) vollbeschäftigten Familienarbeitskraft (Landwirtschaftszählung
l97l) siehe unter >>> Betriebe in der Hand von natürlichen und juristischen Personen.

Betriebe mit Pachtfläche

Landwi rtschaftszählung 1971
Datennachweis: I97l

Begriffsinhalt:
Betriebe, die zugepachtete >>> landwrrtschaftlich genutzte Flächen bewirtschaften, unabhängig vom Anteil der
Pachtfläche an der gesamten selbstbewirtschafteten landwrrtschaftlich genutzten Fläche.
Zu den Betrieben mit Pachtfläche rechnen auch solche Betriebe, die andere Betriebe als Ganzes zugepachtet haben.
Zur landwirtschaftlich genutzten Fläche rechnen Flächen, die zur Erzeugungpflanzlicher landwirtschaftlicher Pro-
dukte genutzt werden (als >>> Ackerland, >>> Dauergrünland, >>> Dauerkulturen oder Gartenland).
Nachgewiesen werden >>> landwirtschaftliche Betriebe mit Pachmäche. Landwrrtschaftliche Betriebe sind tech-
nisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewrrtschaftet werden, ei-
ner einzigen Betriebsflihrung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen und deren landwirt-
schaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer >>> Waldfläche beträgt.

Betriebe mit ständigen familienfremden Arbeitskräften

Landwirtschaftszählung 1971
Datennachweis: l97l

Begriffsinhalt:
Betriebe, bei denen im Berichtsjahr ständige >>> familienfremde fubeitskäfte beschäftigt waren.
Ständige familienfrernde Arbeitskräfte sind solche familienfremde Arbeitskräifte im Alter von l4 Jahren und mehr,
die im Berichtsjahr in einem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitsverhältnis zum
Betrieb standen und dort mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt waren, unabhängrg von der Zahl der Wochenar-
beitsstunden und der Zahl der Arbeitswochen.
Zu den familienfremden Arbeitskräften zählen
- bei Betrieben in der Hand von natürlichen Personen: im Betrieb beschäftigte Personen, die nicht mit dem Be-

triebsinhaber verwandt oder verschuägert sind, sowie im Betrieb beschäftigte Familienangehörige des Betrieb.
sinhabers, die nicht auf dem Betrieb oder in einem mit dem Betrieb verbundenen Haushalt leben;
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- bei Betrieben in der Hand vonjuristischen Personen: alle aufdem Betrieb beschäftigten Personen.
Zu den betrieblichen Arbeiten rechnen alle im Berichtszeitraum für den Betrieb geleisteten Arbeiten, z.B. Feld-,
Hof-, Stallarbeiten (einschl. Melken), Transportarbeiten für den Absatz selbsterzeugter landwirtschaftlicher Produk-
te bzw. für den Bezug von Betriebsmitteln, Betriebsführung ferner Tätigkeiten für die zum Betrieb gehörenden
Waldfl ächen und verarbeitenden Nebenbetriebe.
Nachgewiesen werden >>> landwirtschaftliche Betriebe mit ständigen familienfremden Arbeitskräften. Landwirt-
schaftliche Betriebe sind technischwirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinha-
bers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsflihrung unterstehen, landwirtschaftliche Erzeugnisse hervof-
bringen und deren landwirtschaftlich genutae Fläche mindestens l0 % ihrer Waldfläche beträgt

Begriffsbeziehungen:
Zw Abgrenzung der Betriebe mit ständigen familienfremden Arbeitskräften gegenüber den >>> Betrieben mit be-
trieblichen Arbeiten vollbeschäftigten Arbeitskräften (Landwirtschaftszählung l97l) siehe dort.

Betriebliche Altersversorgung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Vertragliche und freiwillige Leistungen, die private Arbeitgeber für die betriebliche Altersversorgung aufbringen.
Bei den Leistungen handelt es sich um Betriebsrenten aus Direktzusagen und Unterstützungskassen, Zahlungen der
Pensionskassen und Leistungen aus Direktversicherungen bei Versicherungsunternehmen.

Betrieblicher Arbeitsaufrvand der Familienarbeitskräfte und der
ständigen familienfremden Arbeitskräfte in den Betrieben

Landwirtschaftszählung I 97 I
Datennachweis: l97l

Begriffsinhalt:
Maßeinheit für die Arbeitsleistung der im Berichtszeitraum mit betrieblichen Arbeiten vollbeschäftigten und nach
ihrem Alter voll leistungsfähigen >>> Familienarbeitskräfte und ständigen >>> familienfremden Arbeitskräfte
(>>> AK-Einheiten).
Diese Maßeinheit errechnet sich aus der je Arbeitskraft für den Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Be-
triebsinhabers)" angegebenen Arbeitsleistung, die an der Arbeitszeit (Zahl der Wochen, Zahl der w&hentlichen
Arbeitsstunden, Zahl der Arbeitstage) gemessen wird. Dabei wird die Arbeitsleistung einer mit betrieblichen Arbei-
ten (ohne Haushalt des Betriebsinhabers) vollbeschäft igten Arbeitskraft

im Alter von l6 Jahren bis unter 65 Jahren
mit 1,0 AK-Einheit,
im Alter von 14 bis unter 16 Jahren
mit 0,5 AK-Einheiten,
im Alter von 65 oder mehr Jahren
mit 0,3 AK-Einheiten

bewertet. Die Arbeitsleistung der Betriebsinhaber wird immer mit 1,0 bewertet.
Entsprechend wird die Arbeitsleistung jeder mit betrieblichen Arbeiten teilbeschäftigten Arbeitskraft'an der durch-
schnittlichen Arbeitsleistung der vollbeschäftigten Arbeitskräfte gemessen und mit Bruchteilen einer AK-Einheit
bewertet.
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Eine Arbeitskaft glt in der Landwirtschaftszählung l97l als voll beschäftigt, wenn sie im Berichtszeitraum min-
destens 47 Wochen mit durchsphnittlich mindestens 45 Stunden je Woche im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haus-
halt des Betriebsinhabers)" beschäftigt ist.
Zu den Familienarbeitskräften rechnen die >>> Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden Familienan[e-
hörigen im Alter von l4 Jahren und darüber, die während des Berichtszeitraumes im o.g. Arbeitsbereich besch2iftigt
sind.
Als ständige familienfremde Arbeitskräfte gelten familienfremde Personen im Alter von l4 Jahren und darüber, die
im Berichtszeitraum im Arbeitsbereich "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers)" beschäftigt sind und in ei-
nem unbefristeten oder auf mindestens drei Monate abgeschlossenen Arbeitwerhältnis zum Betrieb stehen. Einbe-
zogen sind auch die im Betrieb beschäftigten Verwandten und Verschnägerten des Betriebsinhabers, sofern sie
nicht im Haushalt des Betriebsinhabers leben.

Nicht einbezogen sind hingegen Arbeitskräfte, die ausschließlich in einem nichtlandwirtschaftlichen Gewerbebe-
trieb des Betriebsinhabers (2.8. einer Schlachterei oder einem >>> Gasthofl oder im Haushalt des Betriebsinhabers
bzw. für fremde Rechnung im Betrieb beschäftigt sind (2.B. Arbeitskräfte von Lohnunternehmen).

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu dem in AK-Einheiten ausgedrückten "betrieblichen Arbeitsaufivand der Familienarbeitskräfte
und der ständigen familienfremden Arbeitskräfte" in der Landwirtschaftszählun g l97l umfassen die >>> AK-
Einheiten in der Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft auch die Arbeitsleistung von nichtständigen fa-
milienfremden Arbeitskräften. Dabei handelt es sich um die Arbeitsleistung von familienfremden Arbeitskräften,
die im Berichtszeitraum für Rechnung des Betriebsinhabers nur gelegentlich mit betrieblichen Arbeiten beschäftigt
sind. Die Arbeitstage der nichtständigen familienfremden Arbeitskräfte werden an der durchschnittlichen Arbeits-
leistung der vollbeschäftigten Arbeitskräfte gemessen und mit Bruchteilen einer AK-Einheit bewertet.
Unterschiede zwischen den beiden Maßeinheiten für die Arbeitsleistung ergeben sich u.a. auch durch die unter-
schiedlichen Berichtszeiträume. Während in der Landwirtschaftszählung l97l eine Arbeitskraft dann als

vollbeschäftigt grlt, wenn sie im Berichtszeitraum mindestens 47 Wochen mit durchschnittlich mindestens 45
Stunden je Woche im Arbeitsbereiclr "Betrieb (ohne Haushalt des Betriebsinhabers)" beschäftigt ist, gilt eine Ar-
beitskraft in der Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft als vollbeschäftigt, wenn sie in jeder der vier Wo
chen des Berichtsmonats rnindestens 45 Stunden (1968 - 1973),43 Stunden (1974 - 1978) bzw. 42 Stunden (ab
1979) im o.g. Arbeitsbereich tätig ist.

Betriebsfläche

l. Landwi rtschaftszählun g 197 I

Begriffsinhalt:
Selbstbewirtschaftete Fläche eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes.
Die Betriebsfläche umfaßt die selbstbewirtschaftete Eigentumsfläche, die zugepachteten Flächen, die zur Bewrrt-
schaftung unentgeltlich erhaltenen Flächen (2.B. Dienstland), die aufgeteilte Allmende sowie daß Heuerlingsland
und ähnliche vom Betrieb bewirtschaftete sonstige Flächen.
Nicht enthalten sind verpachtete und unentgeltlich zur Bewirtschaftung abgegebene Flächen.

Untergliedert nach der Nutzung, gehören zur Betriebsfläche die >>> landwirtschaftlich genutzte Fläche,
>>> Waldfläche, >>> nicht mehr genutzte landwirtschaftliche Fläche sowre die sonstigen vom Betrieb bewirtschaf-
teten Flächen (Gebäude- und HoffIächen, Geuässer, Öd- und Unland, unkultivierte Moorflächen, Wegeland, Zier-
garten, Rasenllächen usw. ).
Nachgewresen wird die Betriebsfläche >>> land- und forstwlrtschaftlicher Betriebe. Land- und forstwirtschaftliche
Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirt-
schaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen sowie land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen.
Die Begriffe Betriebsflächen und "Gesamtfläche der Betriebe" sind synonym.
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2. Flächenerhebung
Datennachweis: ab 1979; für die neuen Länder md Berlin-Ost mit den Ergebnissen aus dei Erhebrmg 1993 vorgesehen

Befriffsinhalt:
Unbebaute Flächen, die vorherrschend gewerblich, industriell oder für Zwecke der Ver- und Entsorgung genutzt

)iltl;,.oruäche zählen auch Flächen, die durch Abbau der Bodensubstanz genutzt werden oder die nr aen nu
bau vorbereitet sind sowie die z.T. ausgebeuteten Flächen und Sicherheitsstreifen und Flächen, aufdenen aufge-
schüttetes Material dauernd gelagert wird.
Stillgelegtes Abbauland dagegen wird zum Unland gerechnet (siehe auch unter >>> Flächen anderer Nutzung).

Betriebsgrundstücke

Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Betriebsgrundstück im Sinne des Bewertungsgesetzes ist der zu einem gewerblichen >>> Betrieb gehörende
Grundbesitz, soweit er, losgelöst von seiner Zugehörigleit zu dem gewerblichen Betrieb, entweder zum
>>> Grundvertnögen gehören oder einen Betrieb der >>> Land- und Forstwirtschaft bilden würde.
Für die Feststellung der Einheitswerte gelten die Werwerhältnisse vom l.l. 1974, wobei die losgelöst vom gewerbli-
chen Betrieb zum Grundvermögen gehörigen Betriebsgrundstücke rnit 140 v.H. ihres Einheitswertes angesetzt sind.
Voraussetzung flir die Zugehörigkeit zu einem gewerblichen Betrieb ist im ersteren Falle, daß das Grundstück zu
ntehr als der Hälfte seines Wertes dem gewerblichen Betrieb dient. Gehört das Grundstück jedoch mehreren Perse
nen (Gesamthand- oder Bruchteilseigentum), so ist es, sofern an ihm eine fremde (außenstehende) Person beteiligt
ist, ohne Rücksicht daraut in welchem Umfang es dem gewerblichen Betrieb der Beteiligten dient, kein Betriebs-
grundstück sondern Grundvennögen. Ehegatten der Beteiligten gelten dabei nicht als fremde Personen.
Stehen land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in engem wirtschaftlichen Zusanrmenhang mit einem ge-
werblichen Betrieb desselben Eigentürners, so gehören auch sie als Betriebsgrundstücke zum
>>> Betriebsvermögen. Wird die Land- und Forstwirtschaft planmäßig im lnteresse eines gewerblichen Hauptbe-
triebes (2.B. Gastwirtschaft) geführt, wobei diese Verbindung nicht ohne Nachteil für den Gesamtbetrieb gelöst
werden kann, so liegt ebenfalls ein einheitlicher gewerblicher Betrieb vor, bei dem die Land- und Forstwirtschaft
als Betriebsgrundstück zum Betriebsvernrögen gehört. Bei Grundbesitz, der zum Teil land- und forstwirtschaftli-
chen Zwecken, zum Teil einem gewerblichen Betrieb dient, ist nur der gewerblich genutzte Teil ein Betriebsgrund-
stück.

Gehören der Grundbesitz oder Teile an ihm einer der in § 97 Abs. I des Bewertungsgesetzes bezeichneten Körper-
schaften; Personenvereinigungen und Vermögensmassen (2.8. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränk-
ter Haftung, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften), so ist dieser - gleichgültig ob er dem Betrieb der Gesell-
schaft dient oder nicht - stets Betriebwermögen @etriebsgrundstück).
Zu den losgelöst vom gewerblichen Betrieb zum Grundvermögen gehörigen Betriebsgrundstücken rechnen nicht
Maschinen und sonstige Vorrichtungen aller Art, die zü einer Betriebsanlage gehören (Betriebsvorrichtungen),
auch wenn sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks sind.
Die Betriebsgrundstücke sind wie Grundvermögen bzw. land- und forstwirtschaftliches Vermögen zu bewerten. Sie
sind Untereinheiten des Betriebsvermögens und als solche mit ihrem im Feststellungszeitpunkt (Statistik:
Hauptfeststellungszeitpunkt) geltenden Einheitswert in der Verntögensaufstellung des gewerblichen Betriebs anzu-
setzen. Dies gilt auch, wenn wegen eines vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahres ein anderer Bewer-
tungsstichtag zugelassen ist. Im Falle zwischenzeitiger Bestandsveränderung erfolgt ein Ausgleich.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1972 erfolgte der Ansatz der Betriebsgrundstücke mit den nach den Werwerhältnissen vom l. l. 1935 festge-
stellten, fortgeschriebenen oder nachfestgestellten Einheitswerten.
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Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Betriebsgrundstücken handelt es sich beim Grundvermögen (Vermögensteuerstatistik) um
Grundstücke, die nicht zu einem gewerblichen Betrieb gehören oder um solche, bei denen die Voraussetzungen für
eine Feststellung als Betriebsgrundstück nicht erfüllt sind. In der Vermögensteuerstatistik wird nur das Grunds-
vermögen für unbeschränlil >>> vermögensteuerpflichtige nattirliche Personen nachgewiesen.

Betriebsinhaber und ihre auf dem Betrieb lebenden
Familienangehörigen

Landwirtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Personen, die >>> landwirtschaftliche Betriebe als Betriebsinhairer leiten, deren Ehegatten und Kinder sowie alle
Verwandten und Verschwägerten des Betriebsinhabers, die während des Berichtszeitraums, \r/Enn auch nur vor-
übergehend, dem mit dem Betrieb räumlich verbundenen Haushalt des Betriebsinhabers angehören.
Betriebsinhaber ist diejenige natürliche Person, für deren Rechnung der Betrieb bewrrtschaftet wird, ohne Rück-
sicht auf die Eigentumsverhältnisse. Bei landwirtschaftlichen Betrieben, die von mehreren natürlichen Personen
(2.B. Ehepaaren, Geschwistern oder Erbengemeinschaften) geleitet werden, gilt jene Person als Betriebsinhaber, bei
der überwiegend die laufende und tägliche Führung des Betriebes liegt.
Zu den auf dem landwirtschaftlichen Betrieb lebenden Familienangehörigen rechnen auch Verwandte und Ver-
schuägerte des Betriebsinhabers, die irn Berichtszeitraum einem anderen, räumlich mit dem Betrieb verbundenen
Haushalt angehören (2.B. Haushalt eines Altenteilers oder des verheirateten Sohnes), sofern ihre Verpflegung
überwiegend vom Betrieb bezogen wird.
Betriebsinhaber und ihre aufdem Betrieb lebenden Familienangehörigen im Alter von l4 Jahren und darüber, die

' int Berichtszeitraum eine auf Erwerb ausgerichtete Tätigkeit außerhalb ihres landwirtschaftlichen Betriebes aus-
üben, gelten als "anderweitig erwerbstätig", gleichgültig ob es sich um eine regelmäßige oder nur gelegentliche Tä-
tigkeit handelt und ob die anderweitige Erwerbstätigkeit als Selbständiger, Mithelfender oder Abhängiger ausgeübt
wrrd.
Zu den anderweitigen Erwerbstätigkeiten rechnen auch die Tätigkeiten in gewerblichen Betrieben des Betriebsin-
habers (2.B. in einer Gaststätte, in einer Metzgerei oder in einem Lohnmaschinenunternehmen), in Gemeinschafts-
betrieben, in Staats-. Körperschafts- oder fremden Privatforsten (2.8. als Waldarbeiter), ferner Tätigkeiten aufgrund
eines Heimarbeitervertrags sowie ehrenamtliche Tätigkeiten (2.8. als Bürgermeister, Abgeordneter oder Schöffe).
Nicht als anderweitige Erwerbstätigkeit gilt hingegen die Nachbarschaftshilfe in einem anderen landwirtschaftli-
chen Betrieb sowie die Tätigkeit in der - in steuerlicher Sicht - "gewerblichen Viehhaltung" des eigenen Betriebes.

Betriebskapitat

Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Das Betriebskapital der gewerblichen >>> Betriebe rechnet zu dgn Wirtschaftsgütern, die nicht dazu bestimmt sind,
dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen Betriebes zu dienen. Es ist Teil des >>> Umlaufuermögens und
umfaßt die Kassenbestände, Bank- und Postscheckguthaben, Forderungen, Wechselbestände, ggf. auch Wertpapiere
und ZeroBonds, Geschäftsantäile sowie die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.
Für den Bestand und die Bewertung des Betriebskapitals sind grundsätzlich die Verhältnisse am Haupfeststel-
lungszeitpunkt maßgebend. Bei Betrieben, die regelmäßig jährliche Abschlüsse am Schluß des Kalenderjahres ma-
chen, ist dieser Abschlußtag zugrunde zu legen. Auf Antrag kann für Betriebe, die regelmäßig jährliche Abschlüsse
auf einen anderen Tag machen (Betriebe mit einem vom Kalenderjahr abweichenden Wirtschaftsjahr), als Bewer-
tungsstichtag der Schluß des Wirtschaftsjahres zugrunde gelegt werden, das dem Feststellungszeitpunkt vorangeht.
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Die vorgenannten Ausnahmen gelten jedoch nicht für die Bewertung von Wertpapieren, Anteilen und Genußschei-
nen an Kapitalgesellschaften. Im Falle zwischenzeitiger Bestandsveränderung erfolgt, sofern dies mit dem Erwerb
oder der Veräußerung von Grundbesitz zusammenhängt, ggf. ein Ausgleich.
Bargeld, Bank- und Postscheckguthaben sowie Kapitalforderung werden grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.
Für die Bewertung von Kapitalforderungen (ohne notierte Wertpapiere) sowie von Rückstellungen für Preisnachläs-
se und Wechselhaftungen sind die Grundsätze für die steuerliche Gewinnermittlung maßgebend, bei Rückstellun-
gen für Jubiläumszuwendungen sind dagegen die bewertungsrechtlichen Vorschriften anzuwenden.
Wertpapiere, Anteile und Genußscheine an >>> Kapitalgesellschaften werden in der Regel wie folgt angesetzt:
a) mit dem niedrigsten im amtlichen Handel notierten Kurs oder aber, falls kein Kurs besteht

aa) soweit die Wertpapiere Anteile an Kapitalgesellschaften verbriefen mit dem gemeinen Wert. @er gemeine
Wert ist der Einzelveräußerungspreis, der sich flir das aus dem Betrieb herausgelöste Wirtschaftsgut im
gewöhnlichen Geschäftsverkehr bei der Veräußerung erzielen läßt),

bb) soweit die Wertpapiere Forderungsrechte verbriefen mit dem Nennwert oder
b) rnit dem Rücknahmepreis, sofern die Wertpapiere Rechte der Einleger gegen eine Kapitalanlagegesell

schaft oder einen sonstigen Fonds verbriefen.
Zu Einzelheiten siehe das Bewertungsgesetz sowie die Vermögensteuerrichtlinien.

Anderungen im Zcitablauf:
Vor 1963 gplt insbesondere für die Festsetzung der Steuerkurse ein anderes Verfahren mit für den gesamten Bewer-
tungszeitraum starr festgesetzten besonderen "Steuerkurswerten".

Begriffsbeziehungen:
lm Unterschied zum Betriebskapital werden in den >>> Finanzanlagen (Statistik der Einheitswerte der gewerbli-
chen Betriebe) u.a. die langfristigen Darlehens- und Hypothekenforderungen sowie Geschäftsanteile und Wertpa-
piere, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, erfaßt. Finanzanlagen sind also Wirtschaftsgüter, die im Gegensatz
zum Betriebskapital dazu bestimmt sind. dauernd dem Geschäftsbetrieb des gewerblichen Betriebes zu dienen und
deshalb >>> Anlagevermögen darstellen.

Betriebsleiter

Handwerkszählung 1977,

Begriffsinhalt: ;
Zu den Betriebsleitern zählen solche Personen, die als Leiter von >>> selbständigen Handwerksunternehmen oder
handwerklichen >>> Nebenbetrieben nichthandwerklicher Unternehmen in einem Arbeitnehmerverhältnis zum
)>) Unternehmen stehen.

Betriebssystematik

Landwi rtschaftszählung 199 I
Begriffsinhalt:
Klassifizierungsschema für >>> landwirtschaftliche Betriebe und >>> Forstbetriebe. Die Betriebe werden nach ih-
rern wirtschaftlichen Schwerpunkt vorgegebenen Klassen (siehe unten) zugeordnet.
Der wrrtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbetriebe erglbt sich aus dem Verhält-
nis der Standarddeckungsbeiträge ihrer Produktionszweige, -richtungen und -bereiche zueinander und zum Stan-
darddeckungsbeitrag des Betriebes.

Die einzelnen Frucht- bzw. Vieharten eines Betriebes werden zu Produktionszweigen und diese wiederum zu Pro
duktionsrichtungen und weiter zu Produktionsbereichen zusammengefaßt. Im einzelnen werden folgende Produkti-
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onsbereiche (mit römischen Ziffern bezeichnet) und Produktionszweige (mit Versalien bezeichnet) mit den zuge-
hörigen Frucht- bzw. Vieharten unterschieden:
I. Landwirtschaft

A. Milchvieh:
Milchkühe

B. Rindermast:
Pferde 3 Jahre und älter
Pferde unter 3 Jahre und Ponys
Kälber unter 6 Monate
Männliche Jungtinder 6 Monate bis unter I Jahr
Wäibliche Jungrinderinder 6 Monate bis unter I Jahr
Männliche Rinder 2 lahre und älter
Weibliche Rinder 2 Jahre und älter
Ammen- und Mutterkühe
Mast- und Schlachtkühe
Schafejeden Alters
Runkelrüben
Kohlrüben
Alle anderen Hacldrüchte
Klee, Kleegras, -luzerne
Grasanbau (Ackerwiesen, -weiden)
Crün- und Silomais
Alle anderen Futterpflanzen
Dauerwiesen
Mähweiden
Dauerweiden einschl. Almen
Hutungen, Streuwiesen

C. Schweine:
Ferkel'
Andere Schweine unter 50 kg Mastschweine, Eber

Zuchtsauen mit 50 kg und nrehr LG
D. Geflügel:

Legehennen l12 Jahr und älter
Junghennen unler l/2 Jahr, einschl. Küken
Schlacht-, Masthähne und -hühner, sonstige Hähne, einschl. Küken
Gänse
Enten
Truthühner

E. Intensivfrüchte:
Frühkartoffeln
Mittelfrühe und späte Industrie- und Speisekartoffeln' Zuckerrüben
Tabak
Gemüse, Erdbeeren im Wechsel mit landw. Kulturen
Haus- und Nutzga.rten
Rüben und Gräser zur Samengewinnung
Alle anderen Handelsgeuächse

F. Extensivfrüchte:
Sommerweizen
Hartweizen @urum)
Triticale
Sommergerste
Hafer
Sommermenggetreide
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Ackerbohnen
Alle anderen Hülsenfrüchte
B rache (stillgelegte Flächen)
Winterweizen, Dinkel
Roggen
Wintergerste
Wintermenggetreide
Winterraps
Sommerraps, Rübsen
Körnermais, Corn-CobMix

G. Hopfenbau:
Hopfen

. H. Obstbau
Obstanlagen

J. Weinbau:
Im Ertrag stehende Rebfläche
Nicht im Ertragstehende Rebfläche

II. Gartenbau:
K. Freilandgernüse:

Genrüse, Erdbeeren int Wechsel mit Gartengeuächsen im Freiland
L. Unterglasgemüse:

Genrüse, Erdbeeren im Wechsel mit Gartengewächsen unter Glas
M. Freilandzierpfl anzen'.

Blumen und Zierpflanzen im Freiland
Gartenbausämereien auch unter Glas

N. Unterglaszierpflanzen:
Blumen und Zierpflanzen unter Glas

O. Baumschulen:
Baumschulen

III. Forstwirtschaft
Korbweidenanlagen, Pappelanlagen, Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes:
Waldfl ächen (einschl. forstwirtschaft liche Pfl anzungen fü r Eigenbedarf;

Für jede einzelne dieser Frucht- bzw. Vieharten eines Betriebes wird (soweit im Betrieb vorhanden) ein Standard-
deckungsbeitrag errechnet. Dieser erglbt sich aus dem monetären Ertrag je Einheit (ha Anbaufläche bzw. Stück
Vieh), abzüglich der produktionsspezifischen variablen Kosten je Einheit, multipliziert mit der Anzahl der von dem
Betrieb selbstbewrrtschafteten bzw. gehaltenen Einheiten.
Der monetäre Ertrag und die produktionsspezifischen variablen Kosten sind standardisiert.
Der monetäre Ertrag je Einheit wird berechnet aus dem (standardisierten) naturalen Ertrag (2.B. kg Gewichtszu-
nahrne je Stück Vieh, in einem Zeitraum durchschnittlicher ha-Ertrag je ha Anbaufläche) und denr
(standardisierten) Preis.
Zur Ermittlung der durchschnittlichen naturalen Erträge und der durchschnittlich erzielten Preise werden im we-
sentlichen die laufenden Produktions- und Preisstatistiken aus dem Bereich der Land- und Forstwirtschaft herange-
zogen.
Den regtonal unterschiedlichen natürlichen und wirtschaftlichen Ertragsbedingungen wird Rechnung getragen
durch eine Differenzierung der kreisfreien Stiidte und Landkreise nach fünf Leistungsklassen der Produktionszwei-
ge, denen die einzelnen Frucht- und Vieharten speziell für die Ermittlung der regionalen Leistungsunterschiede zu-
geordnet werden, mit der Folge, daß für alle in einem Landkreis ansässigen Betriebe, die z.B. Roggen anbauen, bei
der Berechnung des Standarddeckungsbeitraqs des Roggens für den einzelnen Betrieb die gleiche Leistungsklasse
unterstellt wird.
Die produktionsspezifischen variablen Kosten je Einheit einer Frucht- bzw. Viehart werden unter Rückgriffauf die
in Buchführungsbetrieben ermittelten monetären Beziehungen zwischen Aufi,rand und Ertrag teilweise ergsnzt
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durch Schätzungen, berechnet, undbundeseinheitlich nach den fünfLeistungsklassen aufdiejeweilige Frucht-
bzw. Viehart aller Betriebe angewendet.

Zu den produktionsspezifischen variablen Kosten rechnen bei den Fruchtarten im wesentlichen Ausgaben für Saat-
gut, Dünger, Pflanzenschutz,variable Maschinenkosten sowie sonstige variable Kosten (2.B. Ernteversicherung
Trocknungskosten, Verbandsbeitrage, Verpackungs- und Vermarktungskosten), bei den Vieharten im wesentlichen
Ausgpben für Bestandsergfinzung Kraftfutter, Wirtschaftsfutter, Tierarzt, variable Maschinenkosten (Energie,
Stallentmistung) und sonstige variable Kosten (2.B. Besamung Tierversicherung Verbandsbeiträge, Wassergeld,
Kosten für Hilfsstoffe).
Die für die einzelnen Frucht- und Vieharten eines Betriebes berechheten Standartdeckungsbeiträge werden nach-
einander zusammengefaßt zu den Standartdeckungsbeiträgen der Produktionszweis,e (Milchvieh, Rindermast,
Schweine, Geflügel, Intensivfrüchte, Extensivfrüchte, Hopfenbau, Obstbau, Weinbau, Freilandgemüse, Unterglas-
gemüse, Freilandzierpflanze\ Unterglaszierpflanzen, Baumschulen), diese zu den Standartdeckungsbeiträgen von
Produktionsrichtunsen Futterbau, Veredlung Markdrüchte, Dauerkulturen, Gemüse, Zierpflanzen, Baumschulen)
und diese wiederum zu den Standartdeckungsbeiträgen der Produktionsbereiche (Landwirtschaft, Gartenbau,
Forstwirtschaft). Die Summe der Standartdeckungsbeiträge der Produktionsbereiche eryibt den Standartdeckungs-
beitrag für den Betrieb.

Betriebsvermögen

Ve rmögensteuerstatistik
batennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Alle Teile einer wirtschaftlichen Einheit, die dem Betrieb eines Gewerbes als Hauptzweck dient, soweit die Wirt-
schaftsgüter den Betriebsinhaber oder - im Falle der Zusammenveranlagung von Ehegatten zur
>>> Vermögensteuer - seinem Eheg4tten gehören.

Unter Gewerbebetrieb ist eine selbst?indige, nachhaltige Betätigung zu verstehen, die mit Gewinnabsicht unter-
nonlnlen wird und sich als Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt, sofern der Hauptzweck
der Betätigung nicht die Ausübung von Land- und Forstwirtschaft ist. Die Gewinnabsicht braucht nicht der Haup
tzweck der Betätigung zu sein.

Als Gewerbe gilt auch die gewerbliche Boäenbewirtschaftung (2.8. Bergbau, Gewinnung von Torf, Steinen und Er-
den). Auch die Ausübung eines freien Berufes steht nach dem Bewertungsgesetz dem Betrieb eines Gewerbes
gleich. Ausgenommen sind jedoch rein ki,instlerische und rein wissenschaftliche Tätigkeiten.

Grundsätzlich kann der >>> Steuerpflichtige mehrere >>> Betriebe besitzen und/oder an mehreren Personengesell-
schaften - die selbst nicht vermögensteuerpflichtig sind - beteiligt sein. Eine Sonderstellung nehrnen jedoch die in §
97 Abs. I des Bewertungsgesetzes genannten Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, sG
fern die ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben (2.8. Kapitalgesellschaften, Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, Kreditanstalten des öffentlichen Rechts), ein. Bei diesen nichtnatürlichen Personen rech-
nen alle Wirtschaftsgüter zum Betriebsvermögen und bilden unabhängig davon, ob die Wirtschaftsgüter dem ge-
werblichen Betrieb auch tatsächlich dienen, einen Gewerbebetrieb (Gewerbebetrieb kraft Rechtsform).
Einen gewerblichen Betrieb bilden auch die Wirtschaftsgüter, die den sonstigen juristischen Personen des privaten
Rechts, den nichtrechtsfähigen Vereinen, Anstalten, Stiftungen und anderen >>> Zweckverbänden gehören, soweit
sie einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft) dienen. Auch ein verpachte-
tes gäwerbliches Unternehmen ist immer dann ein gewerblicher Betrieb des Verpächters, wenn die wesentlichen
Betriebsgegenstände des Anlagevermögens miwerpachtet sind. Sind Wirtschaftsgüter dazu bestimmt sowohl einem
gewerblichen Betrieb als auch einem Betrieb der >>> Land- und >>> Forstwirtschaft desselben Inhabers dauernd
zu dienen, so werden sie beiden Betrieben anteilig zugerechnet.

Nicht zum Betriebwermögen zählen die Wirtschaftsgüter, die nach dem Vermögensteuergesetz oder anderen Ge-
setzen von der Vermögensteuer befreit sind sowie Erfindungen, Urheberrechte u.ä., die nzich dem Bewertungsgesetz
auch nicht zum sonstigen Vermögen gehören.

Die Bewertungder zu einem gewerblichen Betrieb gehörenden Wirtschaftsgüter erfolgt in der Regel mit dem Teil-
wert. Der Teilwert ist der Betrag den ein Erwerber des ganzen Unternehmens im Rahmen des Gesamtkaufrreises
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für das einzelne Wirtschaftsgut ansetzen würde. Dabei ist davon auszugehen, daß der Erwerber das Unternehmen
forrführt. Wirtschaftsgüter, für die ein Einheitsu,ert festgestellt wird @etriebsgrundstücke, Mineralgewinnungs-
rechte und Beteiligungen an Personengesellschaften), sind mit dem Einheitsurcrt und die Wertpapiere, Anteile an
>>> Kapitalgesellschaften, Kapitalforderungen und Rechte auf wiederkehrende Nutzungen und Leistungen sowie
denen entsprechende Schuldposten mit dem Kursurcrt bzw. gemeinen Wert, Nennwert oder Kapitalwert anzusetzen.
Für den Bestand und die Bewertung der Wirtschaftsgüter sind grundsätzlich die Verhältnisse zu den jeweiligen
Feststellungszeitpunkten maßgebend.
Der Einheitswert des Betriebsvermögens wird ermittelt, indem die Wertsumme der Wirtschaftsgüter des gewerbli-
chen Betriebes unt die mit dem Betriebwermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehenden Schulden und
sonstigen Abzüge unter Berücksichtigung der Vergünstigung für Schachtelgesellschaften vermindert und auf volle
I 000 DM abgerundet wird. Erstreclrt sich die wirtschaftliche Einheit eines Gewerbebetriebes ausschließlich auf das
Ausland, so ist für die Bewertung dieses Betriebs der gemeine Wert maßgebend. Zu Einzelheiten siehe das Bewer-
tungsgesetz sowie die Vermögensteuerrichtlinien.
Nachgewiesen wird im einzelnen dac Betriebwermögen der unbeschränkt >>> Vermögensteuerpflichtigen nach
Abzug der Befreiungsbeträge für Krankenanstalten, Versorgungsunternehmen sowie Verkehrs-, Hafen- oder Flug-
hafenbetriebe, und zwar beim natürlichen Steuerpflichtigen - ggf. saldiert - (nur) mit der positiven Sumnre, die sich
aus den Einheitswerten seiner Betriebe sowie den Wertanteilen seiner Beteiligungen an Personengesellschaften und
evtl. auch den gemeinen Werten seiner ausländischen Betriebe erg,rbt und bei den nichtnatürlichen Personen, sofern
sie Körperschaften im Sinne des § 97 Abs. I Bewertungsgesetz sind, mit dem Betriebsvermögen, andernfalls mit
einem diesem entsprechenden fiktiven Wert (dem Gesamtvermögen vor Berücksichtigung der auch bei den o.a.
Körperschaften zugelassenen Abzüge - z.B. Vermögensabgabe).

Anderungen im Zcitablauf:
1953 sind beirn Betriebsvermögen zahlenmäßig auch jene Fälle mit Betriebsvermögen erfaßt, die wegen Überschul-
dung Minusbeträge aufiveisen und deshalb beim Wertnachweis des Betriebwermögens nicht berücksichtigt sind.
Siehe auch unter >>> Einheitswert (Betriebsvermögen).

Begriffsbeziehungen: /
Unterschiede zwischen dem Betriebsvermögen und dem >>> land- und forstwirtschaftlichen Vermögen
(Vernrögensteuerstatistik) ergeben sich im wesentlichen durch die unterschiedlichen Betriebszwecke, denen die
Verntögensgüter dienen. Während das Betriebsvermögen alle Wirtschaftsgüter umfallt, die einem gewerblichen
Betrieb als Hauptzweck dienen, rechnen zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen alle Wirtschaftsgüter, die
einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft dauernd zu dienen bestimmt sind. Prinzipiell können daher bei beiden
Vermögensarten gleiclre oder ähnliche Wirtschaftsgüter vorkommen. Bei den nichtnatürlichen Personen (2.B.
Kapitalgesellschaften) sei jedoch auf die Sonderregelung kraft Rechtsform der Eigentümer hingewiesen, nach der
unabhängig davon, ob die Wirtschaftsgüter auch tatsächlich einem geurerblichen Betrieb dienen, diese Betriebs-
vermögen darstellen.
Die >>> Betriebsgrundstücke (Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe) umfassen nur den zu den er-
faßten gewerblichen Betrieben gehörigen Grundbesitz. Zum Betriebsvermögen rechnen hingegen alle Vernrögens-
güter, die einem gewerblichen Betrieb dienen einschl. der Betriebsgrundstücke: die Betriebsgrundstücke sind sontit
Untereinheiten des Betriebsverrnögens.
Das Betriebsverntögen und der Einheitswert (Betriebwermögen) (Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Be-
triebe) umfassen dieselben Begriffsmerk male. Unterschiede ergeben sich jedoch aus den unterschiedlichen Erhe-
bungs- bzw. Darstellungseinheiten. Während das Betriebsvermögen hier ausschließlich für unbeschränkt vermö
gensteuerpflichtige natürliche und nichtnatürliche Personen nachgewiesen wird, wird der Einheitswert
(Betriebwermögen) von allen geu,erblichen Betrieben erfaßt, für die ein Einheitswert in Höhe von mindestens
I 000 DM festgestellt worden ist. Beim Einheitswert (Betriebwermögen) ist es im Unterschied zum Betriebsvermö
gen somit unerheblich, ob der gewerbliche Betrieb einer unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen Person gehört
oder nicht. In der Vermögensteuerstatistik ist (saldiert) negatives Betriebsvermögen enthalten nachgewiesen; es
kann indirekl durch Abzug der Summe der vier nachgewiesenen Vermögensarten vom Rohvermögen errechnet
werden. Das Betriebsvermögen umfaßt neben den Einheitswerten ggf. auch die gemeinen Werte fi.ir die Gewerbebe-
triebe, deren wirtschaftliche Einheit sich ausschließlich auf das Ausland erstreckt.
Wirtschaftsgüter, die einenr gewerblichen Betrieb zu dienen bestimmt sind, tatsächlich aber einem derartigen Be-
trieb des Eigentümers nicht dienen, sowie Wirtschaftsgüter, die Gewerbetreibenden außerhalb ihres Gewerbebetrie-
bes oder Nichtgewerbetieibenden gehören, soweit den Umständen nach anzunehmen ist, daß sie dazu bestimmt
sind, zum Verkauf, zum Tausch oder zu ähnlichen Zwecken verwendet zu rrrerden (nichtgeurcrbliches Vorratwer-
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mögen), kommen, sofern ihr Wert jeweils insgesamt I 000 DM übersteigt, als >>> sonstiges Vermögen
(Vermögensteuerstatistik) in Betracht.

Betten

l. Statistik des Femdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datemachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
Giistebetten in Beherbergungsstätten in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 5 000 Übernachtungen von
Reisenden im Jahr.
Zu den Gästebetten rechnen alle Betten, die am Stichtag (1.4.) ständig oder vorübergehend für die Beherbergung
von Gästen zur Verfi,igung stehen.

Zu den Beherbergungsstätten rechnen >>> Hotels, >>> Gasthöfe, >>> Fremdenheime und Pensionen, >>> Hotels
garnis, >>> Erholungs- und Ferienheime, >>> Heilstätten und Sanatorien, >>> Ferienhäuser und Ferienwohnun-
gen. Ebenso zählen hierzu >>> Privatquartiere, in denen gegen Entgelt Unterkunft gewährt wird. Privatquartiere in
Großstädten (Gemeinden mit 100 000 oder mehr Einwohnern) werden jedoch nicht dargestellt.
Hier nicht dargestellt werden Betten in Jugendherbergen und Kinderheimen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. März l97l wurde die Bettenkapazität in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 3 000 Übernach-
tungen im Jahr erfaßt.
Ab lg72 werden die Hotels ga.rnis aus den Hotels, Fremdenheimen irnd Pensionen ausgegliedert und als gesonderte
Betriebsart dargestellt. I
2. Krankenhausstatistik

Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Die in Krankenhäusern tatsächlich betriebenen Betten, d.s. die planmäßigen Betten und die zusätzlich aufgestellten
Betten.

Als planmäßig gelten solche Betten, die bestimmte, in den fuchtlinien der Bundesländer für den Bau und die Ein-
richtung von Krankenhäusern festgelegte Anforderungen efüllen, z.B. hinsichtlich der Raumgröse, der Ausstat-
tung mit Installationen usw.

Die Betten für Neugeborene bei Anstaltsentbindungen werden nicht einbezogen.
Als Krankenhäuser gelten Anstalten, in denen Kranke untergebracht werden und in denen durch ärztliche Hilfelei-
stung erstrebt wird, Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festzustellen. zu heilen oder zu lindern, sowie Ent-
bi ndungsheime mit regel m äßiger ärztlicher Behandlung.

Begriffsbeziehungen:
Zuden Betten rechnen außer den >>> Betten in Fach- und Sonderkrankenhäusern bzw. deren Fachabteilungen
(Krankenhausstatistik) auch die Betten in Allgemeinen Krankenhäusern ohne abgegrenzte Fachabteilungen und die
Bette n außerhalb abgegr enzter Fachkrankenhäuse r bzw. -abtei I ungen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschließlich 1984 wurden nicht die tatsächlich betriebenen Betten sondern nur die planmäßigen Betten nach-
gewiesen, die Differenz (: zusätzlich aufgestellte Betten) ist jedoch unbedeutend.
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Betten in Fach- und Sonderkrankenhäusern bzw. deren Fachabtei-
lungen

Krankenhausstatistik
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
>>> Betten, die sich in Fachkrankenhäusern, >>> Sonderkrankenhaüsern sowie in abgegrenaen Fachabteilungen
von >>> Krankenhäusern befinden.
Planmäßige Betten sind solche Krankenhausbetten, die den Richtlinien der Bundesländer für den Bau und die Ein-
richtung von Krankenhäusern entsprechen.
Fachkrankenhäuser und Sonderkrankenhäuser sind Krankenhäuser, die aufbesondere Fachdisziplinen spezialisiert
sind und selbständige Wirtschaftseinheiten darstellen.
Fachabteilungen sind Abteilungen, die nach Fachdisziplinen abgegtenzt sind, von Fachzirzten'dieser Disziplinen
ständig verantwortlich geleitet werden und ständig mit besonderen Behandlungseinrichtungen ausgestattet sind.
Einrichtungen zur stationären Behandlung die ständig für die gleiche Fachrichtung zur Verfügung stehen und
räumlich gegen andere Krankenhauseinrichtungen abgeschlossen sind (sog. Fachstationen), gelten nicht als
Fachabteilungen.

Nicht einbezogen sind Betten, die sich in >>> Akutkrankenhäusern befinden, die keine Fachabteilungen haben
(Allgemeine Krankenhäuser ohne abgegrenzte Fachabteilungen) sowie Betten, die sich außerhalb von abgegrenzten
Fachkrankenhäusern bzw. Fachabteilungen befi nden.

Begriffsbeziehungen:
Die Betten in Fach- und Sonderkrankenhäusern bzw. deren Fachabteilungen sind eine Teilmenge der Betten
(Krankenhausstatistik) insgesamt. zu diesen zählen dartiber hinaus auch die Betten in Allgemeinen Krankenhäu-
sern ohne abgegrenzte Fachabteilungen und die Betten außerhalb abgegrenzter Fachkrankenhäuser bzw. -
abteilungen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschließlich 1984 wurden nicht die tatsächlich betriebenen Betten, sondern nur die planmäßigen Betten
nachgewiesen; die Differenz (: zusätzlich aufgestellte Betten) ist jedoch unbedeutend.

Bevölkerung

1. Fortschreibung des Bevölkerungsstandes
Datennachweis: ab 1950

2. Volks- und Berufszählung 1987

3. N,Iikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Alle Personen, die in der jeweiligen @rfassungs-)Gemeinde ihre alleinige Wohnung oder Hauptwohnung haben.
Personen mit weiterer Wohnung im Ausland (2.8. Arbeiter auf Montage, Deutsche, die im Ausland studieren) wer-
den grundsätzlich der Bevölkerung ihrer im Bundesgebiet gelegenen Heimatgemeinde zugerechnet, in der ihre
Hauptwohnung liegt.
Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübung gehören zur Bevölkerung der Gemeinde vor ihrer Einberufung.
Berufssoldaten, Soldaten auf Zeit, Angehörige des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspolizei rechnen, se
fern sie in Gemeinschaftsunterkünften leben, zur Bevölkerung ihrer Standortgemeinde.
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Patienten in Krankenhäusern zählen zur Bevölkerung ihrer Heimatgemeinde. Im Gegensatz dazu werden Dauerin-
sztssen von Anstalten (2.B. Altenheimen) sowie das darin wohnende Personal der Bevölkerung der Anstaltsgemein-
de zugerechnet.

Personen in Untersuchungshaft zählen zur Bevölkerung ihrer Heimatgemeinde, Strafgefangene dagegen zur Bevöl-
kerung der Anstaltsgemeinde.
>>> Ausländer, die sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet auftalten, werden mit Ausnahme der folgenden
Personengruppen zur Bevölkerung gezältlt:
Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten Angehörigen der ausländischen Streitkräfte und die Mitglie-
der der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen, das den ausländischen Truppen unterstell-
te zivile Gefolge mit Staatsangehörigkeit der Entsendestaaten und die Familienangehörigen dieser Personenkreise
ohne Rücksicht aufihre Staatsangehörigkeit (2.B. auch deutsche Ehefrauen dieser Personen).

Zur Bevölkerung werden dagegen alle Personen gerechnet, die nicht die Staatsangehörigkeit des betreffenden Ent-
sendestaates haben, aber in den von den Streitkräften in Anspruch genommenen Gebäuden untergebracht sind oder
in den privatrechtlich gemieteten Gebäuden und Wohnungen ausländischer Streitkräfte leben.

Ebenso zählen zur Bevölkerung die in den Gebäuden und Wohnungen der ausländischen diplomatischen und kon-
sularischen Vertretungen oder der ausländischen Angehörigen dieser Vertretungen wohnenden deutschen Staats-
angehörigen (2.8. Hausangestellte) und auch die dort wohnenden Ausländer, die nicht im Besitz von Ausweisen
des Auswärtigen Amtes oder der Staats- und Senatskanzleien des betreffenden Entsendestaates sind.
In der Voiks- und Berufszählung 1987 zählen Personen zur "Bevölkerung", die in der Erfassungsgemeinde ihre
Hauptwohnung im Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) aber mindestens zwei Wohnungen oder Unterklinfte
haben, zur "Bevölkerung mit weiterer Wohnung oder Unterkunft".
Die weiteren Wohnungen oder Unterkünfte können innerhalb oder außerhalb der Erfassungsgemeinde liegen. In
Frage kommen Zweitwohnungen, möblierte Zimmer, Baubaracken, Unterkünfte in Arbeiterwohnheimen, Bauzüge
der Bundesbahn, Studentenwohnheime, Wochenendhäuser und u.U. auch Heilanstalten.
Eine polizeiliche bzw. behördliche Meldung der Personen am Ort der weiteren Wohnungen oder Unterkünfte ist flir
ihre Zuordnungzvr Bevölkerung nrit weiterer Wohnung oder Unterkunft in der Regel nicht erforderlich.
Die Kasernenunterkunft von Berufs- und Zeitsoldaten begründet einen weiteren Wohnsitz, nicht jedoch die ent-
sprechende Unterkunft von Soldaten im Grundwehrdienst und auf Wehrübung da sie am Standort nicht melde-
pflichtig sind. Hotelzimlner, die kurzfristig auf der Durchreise bewohnt werden, Standquartiere von Handelsvertre-
tern, Reisenden, Fernfahrern, Monteuren usw. gelten ebenfalls nicht als weitere Wohnung oder Unterkunft.

Auch Krankenhäuser, Sanatoribn usw. sind keine weitere Unterkunft, wenn der Patient dort nur vorübergehend
untergebracht ist.

Anderungen im Zeitablauf:
Der Feststellung der Einwohnerzahlen Iag bis April 1983 der Wohnbevölkerungsbegriff zugrunde. Danach gehör-
ten Personen nrit nur einer Wohnungz;.)r Wohnbevölkerung der Gemeinde, in der sich diese Wohnung befand. Per-
sonen mit mehr als einer Wohnung oder Unterkunft wurden der Wohnbevölkerung derjenigen Gemeinde zugeord-
net, von der aus sie ihrer Arbeit oder Ausbildung nachgingen. Soweit sie weder berufstätig waren noch sich in
Ausbildung befanden, war die Wohnung oder Unterkunft maßgebend, in der sie sich überwregend auflrielten.
Mit der Einführung neuer Meldegesetze in fast allen Bundesländern haben die Statistischen Landesämter im April
1983 die Fortschreibung ilrrer Einwohnerzahlen überwiegend auf den neuen Begriff der Bevölkerung am Ort der
alleinigen bzw. Hauptwohnung umgestellt. Bei Wanderungen zwischen den Bundesländern wird generell vorn neu-
en Bevölkerungsbegriff ausgegangen. Der Begriff der Hauptwohnung wird in § I 2 Abs. 2 des Melderechtsrahmen-
gesetzes vom 16. August 1980 (BGBI. I S. 1429) wie folgt definiert:

Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. Hauptwohnung eines verheirateten Ein-
wohners, der nicht dauernd getrennt von seiner Familie lebt, ist die vorwregend benutzte Wohnung der Familie.
In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte Wohnung dort, wo der Schwerpunkl der Lebensbeziehungen des
Einwohners liegt.

Die ab April 1983 festgestellten Einwohnerzahlen entsprechen somit - insbesondere wegen der anderen Zuordnung
von verheirateten, nicht dauernd von ihrer Familie getrennt lebenden Personen mit mehreren Wohnungen im Bun-
desgebiet - nicht mehr voll dem bisherigen Wohnbevölkerungsbegriff. Aus diesem Grund wird die Bezeichnung
Wohnbevölkerung generell durch Bevölkerung ersetzt.
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Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Bevölkerung >>> Bevölkerungsstand und >>> Bevölkerungsstand (im Jahresdurchschnitt) beschrei-
ben den gleichen Personenkreis. Im Unterschied zur Bevölkerung die für den Stichtag einer Zählung nachgewiesen
wird, weist der Bevölkerungsstand die fortgeschriebene Zahl der zur Bevölkerung rechnenden Personen zv ver-
schiedenen Zeitpunlilen bzw. für verschiedene Zeiträume nach. Im Rahmen der 5. koordinierten Bevölkerungsvo
ausschätzung sowie der Vorausschätzungder deutschen Erwerbspersonen werdenjedoch nur Daten über die deut-
sche Bevölkerung geschätzt und nachgewiesen. .

Die Feststellung der Bevölkerung geht grundsätzlich von der Wohngemeinde der Personen aus. Dementsprechend
erfolgen auch die Darstellung una al. verschiedenen begrifflichen Äbgrenrungen der Bevölkerung vor allem aus'
der Sicht der Gemeinden. Unterschiede zwischen den verschiedenen Bevölkerungsbegrifren ergeben sich vor allem
hinsichtlich der Einbeziehung der in Anstalten wohnenden Personen und bei der Zuordnung von Personen, die
nrehrere Wohnungen haben.

Bei der Bevölkerung werden die Personen derjenigen Gemeinde zugeordnet, in der ihre vorwiegend benutzte Woh-
nung ftIauptwohnung) liegt. Hauptwohnung eines verheirateten Einwohners, der nicht dauernd getrennt von seiner
Familie lebt, ist die vorwiegend benutzte Wohnung der Familie. In Zweifelsfällen ist die vorwiegend benutzte
Wohnung dort, wo der Schwerpunkt der Lebensbeziehungen des Einwohners liegt. Im Unterschied dazu werden bei
der >>> wohnberechtigten Bevölkerung (Volks- und Berufszählung 1987) die Personen in jeder Gemeinde geÄhlt,
in der sie über Wohnraum verfügen, d.h. wohnberechtigt sind. Im Nachweis der wohnberechtigten Bevölkerung
vor allem bei der Zusammenfassung von Gemeindeergebnissen, sind daher Mehrfachzählungen enthalten, im
Nachweis der Bevölkerung dagegen nicht.
Während die begriffliche Abgrenzung der Bevölkerung davon ausgeht, in welcher Gemeinde die Hauprwohnung
einer Person liegt, geht die begriffliche Abgrenzung der >>> Bevölkerung in Privathaushalten (Volks- und Berufs-
zählung 1987) davon aus, in welchen Wohn- und Wirtschaftsgemeinsclnften die Personen einer Gemeinde leben.
Inr Unterschied zur Bevölkerung werden bei der Bevölkerung in Privathaushalten Personen mit mehreren Wohnsit-
zen - von zwei Ausnahmeregeln abgesehen - in jeder Gemeinde, in der sie Wohnraum haben, gezähh, unabhängig
davon, an welcheln Wohnsitz sich diese Personen überwiegend aufhalten. (Zu den zwei Ausnahmeregeln siehe Be-
völkerung in Privathaushalten.) Die Bevölkerung in Privathaushalten enthält im Unterschied zur Bevölkerung nicht
die in Anstalten wohnenden Personen.

Bevölkerung @inwohner)

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Zur Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland gehören alle Personen, die im Bundesgebiet ihren (ständigen)
Wohnsitz haben.

Der Bevölkerungsbegriff ist in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ein wichtiges Kriterium für Defini-
tionen nach dem Inländer- oder Inlandskonzept (siehe >>> Erwerbs- und Vermögenseinkomnten von der übrigen
Welt bzw. an die übrige Welt. Privater Verbrauch, Erwerbstätige) sowie für die Abgrenzung der
>>> Volkswirtschaft gegenüber der übrigen Welt.

Bevölkerung/Enverbspersonen/Nichtenverbspersonen mit übenvie-
gendem Lebensunterhalt durch Angehörige @ltern, Ehegatten

usw.)

l. Volks- und Berufszählung 1987

2. Mikrozensus
Date'nnachweis: ab 1964
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Begriffsinhalt:
Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Einktinften oder Erträgen ihrer Familienangehörigen bestrei-
ten.

Die Personen mit überwiegendent Lebensunterhalt durch Angehörige können daneben noch weitere Unterhaltsquel-
len haben (2.8. Einkommen aus eigener Erwerbstätigkeit, aus Rente, Pension, aus Arbeitslosengeld oder aus eige-
nem Vermögen). Zu den Personen ntit überwiegendem Lebensunterhalt durch Angehörige rechnen sie in diesen
Fällen nur, wenn sie ihren Lebensunterhalt überwiegend aus den Einkünften ihrer Ehegatten, Eltern usw. bestreiten
und auch - sofern sie erwerbstätig und keine Auszubildenden sind - eine normale wcichentliche Arbeitszeit von
weniger als 25 Stunden haben.

Anderungen im Zeitablauf:
Im Mikrozensus ergaben sich Anderungen in der Altersgrenze für die Zuordnung zu den Erwerbs- bzw. Nichter-
werbspersonen: Bis einschl. 1975 betrug das Mindestalter für die Zuordnungzu den Erwerbspersonen nur 13 Jahre.

Bevölkerung/Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeitstosengetdl-nilfe

2. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Personen, die Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe beziehen und ihren überwiegenden Lebensunterhalt daraus
bestreiten.
Nachgewiesen werden in jedem Fall >>> Erwerbspersonen (>>> Erwerbslose oder >>> Erwerbstätige), die über-
wregend von Arbeitslosengeld oder -hilfe leben.

Hierzu zählen Personen im Alter von rnindestens l5 Jahren, die entweder eine auf Erwerb gerichtete, geringfügrge
Tätigkeit ausüben oder die nicht unmittelbar anr Erwerbsleben teilnehmen, aber eine Erwerbstätigkeit suchen, vor-
ausgesetzt wird, daß diese Personen ihren überwregenden Lebensunterhalt aus den Einkünften aus Arbeitslosengeld
bzw. Arbeitslosenhilfe bestreiten.
Arbeitslosengeld ist eine Zahlungan Arbeitslose, die der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stehen, die Anwart-
schaftszeit efüllen, sich persönlich beim Arbeitsamt gemeldet und Arbeitslosengeld beantragt haben. Arbeitslo-
senhilfe ist eine Zahlungan Arbeitslose, die keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, da entweder die Anwart-
schaftszeit noch nicht erfrillt ist oder das Arbeitslosengeld bereits bis zur maximalen Leistungsdauer geuährt wur-
de. Die Arbeitslosenhilfe wird nur bei Bedürftigkeit gewährt.

Die Personen rnit überwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld bzw. -hilfe können daneben noch weitere
Unterhaltsquellen haben (2.8. Einkonlnlen aus Erwerbstätigkeit. Einkünfte aus eigenem Vermögen oder aus ande-
ren Sozialleistungen, Unterstützungen von Angehörigen). Zu den Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt
durch Arbeitslosengeld, -hilfe rechnen sie in diesen Fällen nur, wenn sie ihren Lebensunterhalt überwiegend aus
Arbeitslosengeld oder -hilfe bestreiten (2.8. eine Ehefrau, die überwiegend von der Arbeitslosenunterstützung aus
einer früheren Erwerbstätigkeit lebt und nicht vom Einkommen ihres Ehemannes).

In der Volks- und Berufszählung 1987 wird die Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeitsle
sengeld/-hilfe und die Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Renten und dgl. zusammen unter
"Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pension usw." nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Anderungen ergpben sich in der Altersgrenze für die Zuordnung zu den Erwerbspersonen: Bis einschl. 1975 betrug
das Mindestalter für die Zuordnung zu den Erwerbspersonen nur l3 Jahre.
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Bevölkerung/Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunter-
halt durch Enverbstätigkeit

1. Volks- und Berufszählung 1987

2. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem Ertrag ihrer eigenen aufErwerb gerichteten Tätigkeit
bestreiten.
Nachgewiesen werden in jedem Fall ausschließlich >>> Erwerbstätige, die überwiegend von ihrer Erwerbstätigkeit
leben.

Eine Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn eine Person im Alter von mindestens l5 Jahren in einem Arbeitsverhältnis
steht oder selbständig ein Gewerbe, einen freien Beruf oder eine Landwirtschaft betreibt. Dauer und Regelmäißig-
keit spielen bei der Frage, wann eine Erwerbst itigkeit vorliegt, keine Rolle. Auch Aushilfstätigkeiten, die regel-
mäßig oder unregelmäßig etwa am Wochenende oder nur stundenweise ausgeübt werden, z.B. als Kellner oder
Musiker, gelten als Erwerbstätigkeit.
Die Personen mit überwlegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit können durchaus noch weitere Unter-
haltsquellen haben (2.B. Rente, Pension, Arbeitslosengeld, eigenes Vermögen). Zu den Personen rnit überwiegen-
dem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit rechnen sie in diesen Fällen nur, wenn sie ihren Lebensunterhalt
überwiegend durch Erwerbstätigkeit bestreiten (2.B. ein Rentner, der in der Hauptsache von einer Nebenbeschäfti-
gung @rwerbstätigkeit) und nicht von seiner Rente lebt).

Anderungen im Zeitablauf: '

Iur Mikrozensus wurden bis einschl. 1975 auch l3-jährige Personen einbezogen.

Begriffsbeziehungen:
Für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung 1987, Mikrozensus) ist es im Unterschied zu
den Personen mit überwiegendenr Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit unerheblich, in welchem Umfang die
Erwerbstätigkeit zu ihrem Lebensunterhalt beiträgt. So rechnen z.B. erwerbstätige Rentner, auch wenn sie überwie-
gend von Rente leben, zu den Erwerbstätigen.

B evö I ke r u n glE nve rb s p e rs o n e n^[i c h te r-rve rb s p e rs o n e n mi t ü b e rwi e-
gend.em Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld/-hilfe, Renten,

Pensionen und dgl.

1. Volks- und Berufszählung 1987

2. Mikrozensus
Daterurachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Personen, die Einktinfte aus Arbeitslosengeld und -hilfe, Sozialleistungen und./oder Erträge aus eigenem Verrnö
gen, Vermietung, Verpaclltun& Altenteil oder sonstigen Unterstützungen beziehen und ihren überwiegenden Le-
bensunterhalt daraus bestreiten.

Sozialleistungen sind Arbeitslosengeld, -hilfe, Renten und Pensionen, Sozialhilfe sowie sonstige Untersti,itzungen.
Erwerbslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, erhalten vom fubeitsamt eine Unterstützung für eine ge-
setzlich festgelegte Zeit, die sich nach der Länge der vorherigen Arbeitsdauer richtet. Nach Ablauf dieser Zeit wird
Arbeitslosenhilfe gezahlt. Zu den Renten und Pensionen zählen die Sozialversicherungsrenten einschl. der Wirwen-
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und Waisenrenten, Unfallrenten, Kriegsbeschädigtenrenten, Beamtenruhegehälter einschl. der Witwen- und Wai-
sengelder, Rentenzahlungen aus dem Ausland usw. Zu den sonstigen Unterstützungen rechnen Unterhaltszahlun-
gen des geschiedenen Ehemannes, Alimente, Ausbildungsfürderung Stipendien, private Zahlungen und Unterstüt-
zungen wie betriebliche Pensionen und die Alterwersorgung der freien Berufe, Ausbildungsbeihilfen von nicht
verwandten Personen usw.
Zu den Erträgen aus eigenem Vermögen rechnen u.a. Einki.infte aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Ver-
pachtung und aus Altenteilen.
Die Personen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und dgl. können daneben noch weitere Unterhalts-
quellen haben (2.B. Einkommen aus Erwerbstätigkeit, Unterstützungen von Angehörigen, Arbeitslosengeld, -hilfe).
Zu den Personen mit überwregendem Lebensunterhalt durch Rente und dgl. rechnen sie in diesen Fällen nur, wenn
sie ihren Lebensunterhalt überwiegend aus Sozialleistungen (ohne Arbeitslosengeld oder -hilfe) oder Erträgen aus
eigenem Vermögen bestreiten (2.8. eine erwerbstätige Person, die in der Hauptsache von Vermögenseinktinften lebt
und nicht vom Einkommen aus Erwerbstätigkeit).
In der Volks- und Berufszählung 1987 wird die Bevölkerung mit überwiegen dem Lebensunterhalt durch Renten
und dgl. und die Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeitslosengeld/-hilfe zusammen unter
"Bevölkerung ntit überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente, Pension, eigenes Vermögen, Vermietung Ver-
pachtung, Altenteil usw." nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Änderungen ergaben sich in der Altersgrenze für die Zuordnung zu den Erwerbs- bzw. Nichterwerbspersonen: Bis
einschl. 1975 betrug das Mindestalter für die Zuordnungnt den Erwerbspersonen nur l3 Jahre.

Bevölkerung in Privathaushalten

l. Volks- und Berufszählung 1987

2. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Hierbei handelt es sich unt die Gesamtheit der in Privathaushalten lebenden Personen. Sie unterscheidet sich von
der wohnberechtigten Bevölkerung um Personen ohne eigene Haushaltsführung in Gemeinschafts- und Anstaltsun-
terki,inften und Personen in wohnberechtigten Haushalten, deren Haushaltsmitglieder am betreffenden Ort sänrtlich
nicht zur Wohnbevölkerung zählen
Bei Personen mit mehreren Wohnsitzen gelten folgende Ausnahmeregeln:
l) Wenn alle Haushaltsmitglieder überwiegend in einer anderen, im Bundesgebiet gelegenen Wohnung oder Un-

terkunft leben bzw. von dort'aus zur Arbeit oder Ausbildung gehen, werden sie an dem Wohnsitz, an dem sie
sich nur zeitweilig aufhalten, nicht gezählt. Hierdurch werden z.B. Wochenendwohnsitze u.ä. nicht berücksich-
tigt. (Volkszählung I 987)

2) Ledige Personen mit 25 und mehr Jahren werden nicht zum Haushalt ihrer Eltern gerechnet, wenn sie eine
weitere, im Bundesgebiet gelegene Wohnung oder Unterkunft besitzen, von der aus sie zur Arbeit oder Ausbil-
dung gehen bzw. wo sie sich überwiegend aufhalten, und falls sie nicht überwiegend von Einkünften ihrer EI-
tern leben und auch nicht >>> Haushaltworstand im elterlichen Haushalt sind. (Mikrozensus)

Nicht erfaßt werden die im Bundesgebiet stationierten Angehörigen der ausländischen Streitkräfte und der auslän-
dischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen. 

,

Alle anderen >>> Ausländer, die in Privathaushalten wohnen und sich nicht nur vorübergehend im Bundesgebiet
aufhalten, rechnen dagegen zur Bevölkerung in Privathaushalten.

Begriffsbeziehungen:
Die Feststellung der Bevölkerung geht grundsätzlich von der Wohngemeinde der Personen aus. Dementsprechend
erfolgen auch die Darstellung und die verschiedenen begrifflichen Abgrenzungen der Bevölkerung vor allem aus
der Sicht der Gemeinden bzw. sind insbesondere fur regionale Einheiten unterhalb des Bundesgebietes von Bedeu-
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tung. Unterschiede zwschen den verschiedenen Bevölkerungsbegriffen ergeben sich hinsichtlich der Einbeziehung
der in Anstalten wohnenden Personen und bei der Zuordnung von Personen, die mehrere Wohnungen oder Unter-
künfte haben.

Während die begriffliche Abgrenzung der Bevölkerung in Privathaushalten davon ausgeht, ob die Personen einer
Gemeinde in selbständigen Wohn- und Wirtschaftsgdmeinschaften leben oder nicht, geht die begriffliche Abgren-
zungder >>> wohnberechtigten Bevölkerung (Volks- und Berufszählung 1987) davon aus, ob eine Person in der
Erfassungsgemeinde über Wohnraum vefügt, d.h. dort wohnberechtigt ist. Die wohnberechtigte Bevölkerung ent-
hält im Unterschied zur Bevölkerung in Privathaushalten auch die in Anstalts- und Gemeinschaftsunterkünften
wohnenden Personen. Ferner werden in der wohnberechtigten Bevölkerung alle Personen mit mehreren Wohnun-
gen oder Unterkünften im Unterschied zur Bevölkerung in Privathaushalten mehrfach gezählt, d.h. die oben unter-
Begriffsinhalt genannten Zuordnungs-(Ausnahme.)Regeln gelten nicht.

BevöIkerung mit Schulabschluß

Volks- und Berufszählung 19E7

Begriffsinhalt:
Nachweis der >>> Bevölkerung nach dem h«ichsten Schulabschluß in der Stufengliederung
>>> Volksschule/Flauptschule, >>> Realschule oder gleichwertiger Abschluß, >>> Fachhochschul-Alochschulreife
bzw. >>> Berufsfach-/Fachschule, >>> Fachhochschule/Hochschule.

Als Schulabschluß gilt der Besuch einer Schule oder Hochschule uährend der vorgeschriebenen Zeitbzw. bis zurn
erfolgreichen Abschluß der erforderlichen Prüfungen. Bei Volksschulen gilt bereits die Erftillung der allgemeinen
Schulpfl icht als Schulabschluß.
Da eine Person mehrere Schulabschlüsse haben kann, wird nur der htichste Abschluß innerhalb der angegebenen
Gliederung berücksichtigt.
Zu den Personen mit Schulabschluß rechnen auch Personen, die nach Erreichen eines Abschlusses weiterhin eine
Schule oder Hochschule besuchen.

Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers
durch Enverbstätigkeit

I
Volks- und Berufszählung 1987

Begriffsinhalt:
>>> Bevölkerung, die ihren Lebensunterhalt überwiegend aus dem Erlrag ihrer eigenen auf Erwerb gerichteten
Tätigkeit bestreiten @rnährer), sowie deren Fanrilienangehörige, die im gleichen Privathaushalt wohnen und
ebenfalls überwiegend von dieser Erwerbstätigkeit leben @rnährte).
Eine Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn eine Person im Alter von mindestens l5 Jahren in einem Arbeitsverhältnis
steht oder selbständig ein Gewerbe, einen freien Beruf oder eine Landwirtschaft betreibt. Dauer und Regelmäßig-
keit spielen bei der Frage, wann eine Erwerbstätigkeit vorliegt, keine Rolle. Auch Aushilfstätigkeiten, die regel-
mäßig oder unregelmäßig etwa am Wochenende und nur stundenweise ausgeübt werden, z.B. als Kellner oder Mu-
siker, gelten als Erwerbstätigkeit.
Die Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch eigene Erwerbstätigkeit bestreiten bzw. die Personen,
die überwiegend von Angehörigen ernährt werden, die ihrerseits überwiegend von Erwerbstätigkeit leben, können
daneben noch Einkommen aus Sozialleistungen oder Vermögen haben. Zur "Bevölkerung mit überwiegendem Le-
bensunterhalt des Ernährers durch Erwerbstätigkeit" rechnen diese Personen aber nur dann, wenn sie ihren Le-
bensunterhalt überwregend durch eigene Erwerbstätigkeit bestreiten oder überwiegend von der Erwerbstätigkeit ih-
res Ernährers leben (2.8. ein Rentnerehepaar, das überwiegend von der Erwerbstätigkeit des Ehemannes und nicht
überwiegend von einer Rente lebt).
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Begriffsbeziehungen:
Inr Unterschied zur Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch Erwerbstätigkeit umfas-
sen die >>> Bevölkerung/Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit (Volks-
und Berufszählung 1987, Mikrozensus) nur die Personen, die ihren Lebensunterhalt überwiegend durch eigene Er-
werbstätigkeit bestreiten, unabhängig davon, ob noch weitere Personen überwiegend durch diese Erwerbstätigkeit
ernährt werden.

Für die Zuordnung zu den >>> Erwerbstätigen (Volks- und Berufszjihlung 1987, Mikrozensus) ist es im Unter-
schied zur Bevölkerung mit überwiegendem Lebensunterhalt des Ernährers durch Erwerbstätigkeit unerheblich, in
welchem Qmfang die Erwerbstätigkeit zum Lebensunterhalt dieser Personen beiträgt. So rechnen z.B. erwerbstätige
Rentner, auch wenn sie überwiegend von Rente lehn, zu den Erwerbstätigen.

Bevölkerungsstand

L. f,''ortschreibung dep Bevölkerungsstandes
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Zahl der Personen, die zur >>> Bevölkerunggehören, nachgewiesen zu verschiedenen Zeitpunkten.
Die in mehrjährigen Abständen durch Zählungen ermittelte Bevölkerung wird unter Verwendung der Ergebnisse
der Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung und der Wanderungsstatistik laufend fortgeschrieben. Als Zu-
gÄngezur Bevölkerung rechnen die >>> Lebendgeborenen und die >>> Zuzige, als Abgänge die >>> Gestorbenen
und die >>> Fortzüge.

Anderungen im Zeitablauf:
Grundlage für die Fortschreibung der Wohnbevölkerung war bis zum 24.9.56 die Volks- und Berufszählung 1950,
dann bis zunr 5.6.61 die Bestandsaufnahme der Bevölkerung in der Wohnungsstatistik vom 25.9.56 und vom 6.6.61
bis zunr 26.5.70 die Volks- und Berufszählung l96l und vom 27.5.70 bis zum 25.5.1987 die Volks- und Berufszäh-
lung 1970. Seit dem 26.5.1987 dient die Volks- und Berufszählung 1987 als Ausgangspunkt. Für das Beitrittsgebiet
wird als Ausgangsbasis ein Abzug des Zentralen Einwohnerregisters (ZER) zum 3. 10. I 990 verwendet. Für das
Beitrittsgebietz.Zt. noch keine Angaben in STATIS-BUND.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. I Bevölkerungsvorausschätzung
Datennachweis: 1972 bis 2000

2.2 Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
Datennachweis: 1972 bis 2000

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch werden geschätzte Daten über Personen nachgewiesen, die zur >>> Bevölkertrng gerechnet
werden. (Zu Einzelheiten der Methodik der Bevölkerungsvorausschätzung siehe Fachserie A, Bevölkerung und
Kultur, Reihe l, Gebiet und Bevölkerung, Sonderbeitrag Vorausschätzung der Bevölkerung für die Jahre 1972 bis
2000 (4. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung) bzw. C. Höhn und W. Linke: Voraussichtliche Bevölkerungs-
entwicklung bis 1990, Erster und Zweiter Teil, in Wirtschaft und Statistik 12/1975, S. 793-798 und 611976, S. 337-
340 (5. koordinierte Bevölkerungsvorausschätzung) bzw. Bundestags-Drucksache 814437 v. 8.8.80: Bericht über
die Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland Erster Teil, S. 42-54 und Bundestags-Drucksache
l0/863 v. 5.1.84, Zweiter Teil, Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche von Staat und Gesellschaft.)
In der 4. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung werden Bevölkerungsstände jeweils zum Jahresanfang er-
rechnet und nachgewiesen.

In der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung werden für jedes Kalenderjahr Bevölkerungsstände zum L L
und zum 31.12. (ohne Wanderungen bzw. einschl. Wanderungen) errechnet und nachgewiesen.
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Bei dem Bevölkerungsstand zum 31.12. handelt es sich um eine reine Rechengröße, da für jedes Kalenderjahr die
noch nicht gealterte Bevölkerung ohne Berücksichtigung der >>> Lebendgeburten, jedoch unter Berücksichtigung
der >>> Sterbefälle und ggf. der Außenwanderung geschätzt wird.
Bei der Errechnung des Bevölkerungsstandes ohne Wanderungen wird die Bundesaußenwanderung vernachlässigt,
d.h. es wird unterstellt, daß keine Zuzüge und Fortzüge über die Grenzen des Bundesgebietes stattFrnden. Bei der
Errechnung des Bevölkerungsstandes einschl. Wanderungen wird dagegen die Bundesaußenwanderung mit be-
rücksichtigt.

In der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen werden Jahresdurchschnittzahlen nachgewiesen.
In der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung sowie in der Vorausschätzung der deutschen Erwerbsperse
nen werden nur Daten über die deutsche Bevölkerung geschätzt und nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Bevölkerungsstand, >>> Bevölkerung >>> Bevölkerungsstand (im Jahresdurchschnitt) beschreiben
den gleichen Personenkreis.

Im Unterschied zur Bevölkerung die für den Stichtag einer Zählung nachgewiesen wird, weist der Bevölkerungs-
stand die fortgeschriebene Zahl der zur Bevölkerung rechnenden Personen zu verschiedenen Zeitpunkten bzw. für
verschiedene Zeiträume nach. Im Rahmen der 5. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung sowie der Voraus-
schätzung der deutschen Erwerbspersonen werden jedoch nur Daten über die deutsche Bevölkerung geschätzt und
nachgewiesen.

BevöIkerungsstand (im Jahresdurchschnitt)

Fortsch reibung des Bevölkerungsstandes
Datennachweis: ab 1952

Begriffsinhalt:
Um die ntonatlichen Schwankungen bereinigter durchschnittlicher >>> Bevölkerungsstand eines Jahres.
Der Bevölkerungsstand gibt die Zahl der Personen an, die zur >>> Bevölkerung gehören, nachgewiesen zu ver-
schiedenen Zeitpunkten.
Der Bevölkerungsstand im Jahresdurchschnitt insgesanrt ist das arithmetische Mittel aus zwölf Monatswerten, die
wiederunt Durchschnitte aus dem Bevölkerungsstand am Anfang und Ende jeden Monats sind.
Zur Berechnung des durchschnittlichen Bevölkerungsstandes nach Altersjahren und Geschlecht wrrd ein verein-
fachtes Verfahren angewendet: Es werden lediglich die arithmetischen Durchschnittswerte aus denr Bevölkerungs-
stand jeder Gruppe zum Jahresanfang und -ende gebildet und mit einem Korrekturfaktor multipliziert. Dieser Kor-
rekturfaktor ist der Quotient aus dem durchschnittlichen Bevölkerungsstand insgesamt und der Summe aller verein-
facht berechneten Durchschnittswerte des Bevölkerungsstandes in den einzelnen Altersjahren.

Anderungen im Zeitablauf:
ln den Jahren 1961,1970 und 1987 wurden keine Durchschnittswerte gebildet, sondern die Ergebnisse der jeweili-
gen Volks- und Berufszählungen ausgewiesen.
Bezüglich der verschiedenen Grundlagen der Berechnung des Bevölkerungsstandes im Jahresdurchschnitt vgl. un-
ter Bevölkerungsstand.
Bis 1953 und von 1956 bis 1960 wurde zur Berechnung des Bevölkerungsstandes im Durchschnitt insgesamt das
arithmetische Mittel aus jeweils vier Vierteljahreswerten gebildet; dagegen wurde der Bevölkerungsstand von 1953
bis 1955, von 1962 bis 1969 und wird seit l97l - wie oben beschrieben - als Durclfschnitt aus Monatswerten be-
rechnet.

Begriffsbeziehungen:
Bevölkerungsstand (im Jahresdurchschnin), Bevölkerung Bevölkerungsstand erfassen begrifflich die gleichen Per-
sonenkreise.
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Bezüge des Bundesgebietes

Statistik des Warenverkehrs mit der ehem. DDR und Berlin (Ost)
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Verbringen von Waren aus der ehem. Deutschen Demokratischen Republik einschließlich Berlin (Os$ in das Bun-
desgebiet einschließlich Berlin (West).

Die Bezüge umfassen im wesentlichen alle Waren, die zum Ge- oder Verbrauch, zur Bearbeitung oder Verarbei-
tung bezogen werden, sowie >>> Rückwaren und Ersatzlieferungen.

Nicht zu den Bezügen rechnen die Durchfuhr, d.h. die Lieferungvon Waren aus dem Ausland durch das Gebiet der
ehem. DDR und die Bundesrepublik unmittelbar ins Ausland, der Durchgang der die Warenlieferungeri aus der
ehem. DDR durch die Bundesrepublik in das Ausland umfallt, und Warenlieferungen aus dem Ausland durch das
Gebiet der ehem. DDR in die Bundesrepublik, die Teil der >>> Wareneinfrrhr sind.

Waren sind alle beweglichen Sachen. In den Ergebnissen sind nicht enthalten: Bezüge von Eneryie sowie alle Sen-
dungen, für die nach den Verfahrenworschriften für den Warenverkehr mit der ehem. DDR keine Erklärungen,
Genehmigungen oder Begleitscheine zum Verbringen der Waren erforderlich sind. Dies sind u.a. mit der Post oder
der Eisenbahn in das Bundesgebiet verbrachte Briefe, Päckchen, Pakete und Expreßgutsendungen sowie Wertpake-
te mit einer Wertangabe bis zu 500 DM soweit alle diese vorgenannten Sendungen bestimmte Gewichtsgrenzen
nicht überschreiten und'keine zum Handel bestimmte Waren enthalten.

Die Warenwerte beziehen sich im allgemeinen auf Rechnungswerte. Bei den Bezügen nach Veredelung ist der volle
Warenwert ei nschl ießlich Veredelungskosten angesetzt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1969 wurden die Rückwaren und Ersatzlieferungen nicht erfaßt.

Begriffsbeziehungen:
Die Bezüge des Bundesgebietes sind kein Bestandteil der Wareneinfuhr (Außenhandelsstatistik). In die
>>> Einfuhr (Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen) sind die Bezüge des Bundesgebietes dagegen einbezogen

Bezugsperson

1. Volks- und Berufszählung 1987

2. Gebäude- und Wohnungszählung 19E7

3. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Hierbei handelt es sich um die Person, die überwiegend zum Unterhalt des Haushalts beiträgt. Bei der Bestimmung
der Bezugsperson wird davon ausgegangen, daß die überwiegend zum pnterhalt eines Haushalts beitragende Per-
son in der Regel auch diejenige ist, die den sozialen Status und die Lebensverhältnisse des Haushalts bzw. der
Haushaltsmitghede. bestimmt und daher sich als Bezugsperson für die sozioökonomischö Zuordnung des Haushalts
eignet. Diese Definition der Bezugsperson, die den bei früheren Volkszählungen sowie Gebäude- und Wohnungs-
zählungen üblichen Begriffdes Haushaltvorstandes ersetzt, ist international üblich.
Die überwiegend zum Lebensunterhalt des Haushalts beitragende Person wurde insbesondere aufgrund der Anga-
ben über Alter, Geschlecht, Quelle des überwiegenden Lebensunterhalts, Erwerbsbeteiligung Vollzeit-
/Tei lzeiterwerbstätigkeit und Stellung im Beruf bestimmt.
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Bier

Verb rauchsteuerstatistiken
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Getränh das durch Anstellen einer Würze gebraut wird. Beim Bier unterscheidet man entsprechend den zur Verga-
rung eingesetzten Hefen zwei Bierarten: Obergärige und untergärige Biere. Letztere dürfen nur aus Gerstenmalz,
Hopfen, Hefe und Wasser bestehen; beim obergärigen Bier sind außerdem noch anderes Malz, technisch reiner
Rohr-, Rüben- oder Invertzucker sowie Stärkezucker und Farbmittel zul2issig.

Nach dem Stammwürzegehalt werden die Biergattungen Einfachbier, Schankbier, Vollbier und Starkbier unter-
schieden. Zu weiteren Einzelheiten siehe Biersteuergesetz.

Biersteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Verbrauchsteuer, der >>> Bier unterliegt, das im Geltungsbereich des Biersteuergesetzes mit Ausnahme der Zoll-
ausschlüsse und Zollfreigebiete hergestellt oder in das Erhebungsgebiet eingefiihrt wird.
Der Biersteuer unterliegen ferner Getränke, die als Ersatz für Bier in den Handel gebracht oder genossen zu werden
pfl egen (bierähnliche Getränke).
Bier, deq von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als Haustrunk abgegeben wird, ist von der Biersteuer
befreit; ebenso Bier, das ausgeführt oder an ausländische Streitkräfte geliefert wird.
Die Biersteuerschuld entsteht, wenn das Bier aus der Brauerei entfernt oder innerhalb der Brauerei getrunken wird.
Die Versteuerung von Bier erfolgt nach Staffelsätzen, die von der im Jahr erzeugten Biermenge und der Biergat-
tung abhängig sind. Letztere wird nach dem Stammwürzegehalt unterschieden: Einfachbier ist Bier mit einem
Stantmwürzegehalt bis 5,5%, Schankbier von mehr als 5,5% bis 8%, Vollbier von mehr als 8%o bis l4% und
Starkbier von mehr als l4%o. Die auf Vollbier bezogenen Staffelsätze schwanken zwischen l2 DI\4/hl bei einem
Jahresausstoß bis 2 000 hl und l5 DIWhI bei einem Jahresausstoß über 120 000 hl. Die Steuersätze ermäßigen sich
f,ir Schankbier utn ein Viertel und für Einfachbier um die HäIfte. Sie erhöhen sich für Starkbier um die Hä|fte. Ein
unt 40 v.H. ermäßigter Steuertarif gilt für Hausbrauer, die je nach Größe ihres landwrrtschaftlichen Betriebes nicht
mehr als l0 hl bzw. l5 hl im Jahr für den Eigenbedarf herstellen. Zu weiteren Einzelheiten siehe Biersteuergesetz.
Die Biersteuer ist bis zum 20. des auf die Entstehung der Steuerschuld folgenden Monats zu entrichten, so daß das
Biersteueraufkommen dem B ierausstoß mit ei nmonatiger Verzögerung folgt.
Bei der Biersteuer handelt es sich um eine >>> Landessteuer, die von Bundesfinanzbehörden (Zollverwaltung)
verwaltet wird.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Mai 1968 war die Biersteuer bis zum 15. Tage des zweiten Monats nach Entstehung der Steuerschuld
zu entrichten. Ein Zahlungsaufschub war unzulässig. Das Biersteueraufkommen folgte somit dem Bierausstoß mit
zweimonatiger Verzögerung. Ab I .4. 1978 wurden die Steuersätze für eingefi.ihrtes Bier denen im Inland angepaßt.

180



Börsenumsafzsteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
>>> Bundessteuer, die We(papierumsätze ohne Rücksicht auf die Person der Beteiligten erfaßt (vgl. Kapitalver-
kehrsteuergesetz).

Die Börsenumsatzsteuer gehört mit der >>> Gesellschaftsteuer zu den Kapitalverkehrsteuern. Gegenstand der Be-
steuerung ist der Abschluß von Anschafhrngsgeschäften über inländische oder ausländische Wertpapiere
(Schuldverschreibungen, Dividendenwerte und Anteilscheine an Kapitalanlagegesellschaften).
Berechnet wird die Börsenumsatzsteuer regelmäßig von dem bei Gesch2iftsabschluß vereinbarten Preis. Fehlt es an
einer Preisvereinbarung ist der mittlere Börsen- oder Marktpreis, hilfsweise der Wert des Wertpapiers, Besteue-
rungsgrundlage.
Die Steuer beträgt bei bestimmten >>> Schuldverschreibungen, z.B. solche inländischer Gebietskörperschaften,
bestimmter Kreditinstitute und gemeinnütziger Wohnungsunternehmen I v.T., bei Geschäften über Anteilscheine
an Kapitalanlagegesellschaften 2 v.T. und bei Geschäften über andere Schuldverschreibungen und über Dividen-
denwerte 2,5 v.T. Händlergeschäfte (mit Ausnahme der Geschäfte über Anteile an Gesellschaften mit beschränkter
Haftung) und Neuemissionen (Geschäfte, die die Zuteilung von Wertpapieren an den ersten Erwerber zum Gegen-
stand haben) sind u.a. von der Besteuerung ausgenommen.
Die Börsenumsatzsteuer wird, falls an einem Anschaffirngsgeschäft ein Händler beteiligt ist, von diesem im Ab
reclrnungsverfahren an das Finanzamt (Kapitalverkehrsteueramt) abgeführt, Händler sind insbesondere die Kredit-
institute. Ist kein Händler beteiligt, rnuß die Steuer durch Verwendung von Börsenumsatzsteuermarken entrichtet
werden. Bei Geschäiften über GmbH-Anteile wird die Börsenumsatzsteuer durch Steuerbescheid festgesetzt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis zur Finanzrefornr 1969 stand das Aufkommen aus der Börsenumsatzsteuer den Ländern zu.

Zur Beseitigung der Wettbewerbsnachteile der deutschen Finanzmärkte wurde die Börsenumsatzsteuer zum l. Ja-
nuar l99l abgeschaft.

Branntweinabgaben

l. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Zum Aufkommen gehören die Branntweinsteuer (für den von der Monopolverwaltung übbrnommenen Brannt-
wein), der Branntweinaufschlag (für den nicht übernommenen Branntwein) und der Monopolausgleich (für einge-
führten Branntwein). ZuEinzelheiten siehe Gesetz über das Branntweinmonopol und Verbrauchsteueränderungs-
gesetz.

Die Steuersätze betragen - je nach Verwendungszweck - zwischen 0 und 2 550 DIWhI Alkohol; sie gelten entspre-
chend für den Branntweinaufschlag und den Monopolausgleich. Branntweinaufschlag und Monopolausgleich
(siehe auch unterAnderungen im Zeitablauf) vermindern sich unterden in § 79 Abs. 2bzvt. § 15l Abs. I Satz 3 des
Branntweinmonopolgesetzes näher bezeichneten Voraussetzungen (u.a. Erzeugungsgrenze). Der hochste Steuersatz
gilt für Trinkbranntweine; ermäßigte Sätze gelten für unvergällten Alkohol zur Herstellung von Heilmitteln und
zur Verwendung zu medizinischen Zwecken durch fuzte und Krankenhäuser (l 200 DlWhl A) bzw. für vergällten
Alkohol zur Herstellung von Heilmitteln und Kosmetika (600 DIWhI A). Demselben Steuersatz (600 DIWhI A)
unterliegen auch die Alkoholarten Propanol-l und Propanol-2 sowie Methanol, wenn sie zu Riech- und Schön-
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heitsmitteln verarbeitet werden. Alkohol zur Herstellung von Branntneinerzeugtissen, die ausgeführt werden, zur
Herstellung von Treibstofl zu Rrtz-, Heizungs-, Koch- und Beleuchtungszwecken oder zu besonderen gewerblichen
Zwecken sowie zur Herstellung von Speiseessig ist steuerfrei.
Die Branntweinsteuer wird vom Bezieher des Branntu,eins im Kaufgeld an die Bundesmonopotverwaltun ggezahlt,
die den Steueranteil an die Bundeskasse abführt. Der Branntweinaufschlag ist für den unter Abfindung hergestell-
ten Branntwein (Abfindungsbrennereien) binnen einer Woche nach Schluß des Monats, in dem der Branntwein
hergestellt worden ist, zu entrichten, sonst (Verschlußbrennereien) binnen einer.Woche nach Bekanntgabe des Be-
trrgs an den Schuldner. Der Monopolausgleich wird bei der Einfuhr von Branntwein erhobeni für seine Entrich-
tung gelten die Vorschriften des Zollgesetzes sinngemäß.
Die Zahlungder Branntweinabgaben, die beim Übertritt des Branntweins in den freien Verkehr f?illig werden, wird
gegen Sicherheitsleistung bis zum I 5. des dritten auf die Fäligkeit folgenden Monats aufgeschoben. Bei den im
Oktober fällig werdenden Zahlungen wird die Schuld bis zum 27.12. aufgeschoben. Bei Direktverkäufen der Bun-
desntonopolverwaltung greift die Stundung (statt des Aufschubs) mit gleicher wirtschaftlicher Wirkung ein.
Die Branntweinabgaben (bis April 1977 Einnahmen aus dem Branntweinmonopol) rechnen zu den
>>> Bundessteuern.

Anderungen im Zcitablauf:
Der Steuersatz für den von der Monopolverwaltung bezogenen Branntwein wurde seit 1949 mehrfach erhöht. Der
Satz für Trinkbranntwein betrug bis zum 31.12.1965 für das Bundesgebiet ohne Berlin (West): I 000 DM/hl Alko-
hol, fiir Berlin (West): 250 DIWhI A; von 1966 bis l97l (für das gesamte Bundesgebiet): I 200 DIWhI A, von 1972
bis 17.3.1976:l500DIWhlA,vom 18.3.1976bis31.12.1976: l650DM/hlA,vom 1.1.1977 bis3l.3.l98l: 1950
DM/hl A, vom 1.4.1981 bis 31.3. 1982: 2 250 DI!,I/hl A und ab 1.4.1982 2 550 DIWht A.
Aufgrund der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vom 3. und 17. Februar 1976, wonach u.a. Einfuhr-
verbote für Alkohol aus EG-Mitgliedstaaten vertragswidrig sind, und eine Diskriminierung eingeführter Spirituo-
seri vorliegt, wenn sie einer einheitlichen Steuer lMonopolausgleich) unterworfen, vergle[hbare inländische Er-
zeugnisse aber nach gestaffelten Sätzen @ranntweinaufschlag) besteuert werden, erfolgte ab 18.3. 1976 eine ErhG
hung der Branntweinsteuer auf I 650 DI\4/hl A und damit gleichzeitig eine Festlegung eines einheitlichen Steuär-
satzes für in- und ausländischen Alkohol. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde der Branntweinaufschlag und der Mone
polausgleiclt (dieser seit 1.4. 1966 auch für aufgespritete Weine) in veränderlicher Höhe erhoben; sie entsprachen
etwa der Belastung des von der Monopolverwaltung bezogenen Trinkbranntweins.

AIs Folge des Wegfalls des Einfuhrverbotes wurde kein Reingewinn mehr erzielt. Zum l.l .1977 wurde die Brannt-
weinsteuer auf I 950 DIWhI Alkohol erhöht. Ab 1.4. 1967 konnte die Zahlungder Branntweinabgaben auf den
fiinften, ab 1.7.1973 auf den dritten des auf den Übergpng in den freien Verkehr folgenden Monats (eweils mit
Ubergangsregelung) aufgeschoben werden.
Durch Artikel 2 des Gesetzes zur Abschaffilng der Spielkarten-, Zündrryaren- und Essigsäuresteuer ist der Steuer-
satz von Speiseessig mit Wirkung vom l. l. l98l auf 0 DM (früher sODlvl/hl A) gesenkt worden.
Durch Artikel 2 des Minerzilöl- und Branntweinsteuer-Anderungsgesetzes l98l vom 20.3.1931 (BGBI. I S. 301)
sind der Propanol- und Methanol-Alkohol mit Wirkung vom L4. l98l der Steuerpflicht unterworfen worden, wenn
sie zu kosmetischen Erzeugnissen verwendet werden, Steuersatz: 600 DIvI/hl A. Der Branntweinsteuer wurde
ebenfalls unterworfen "Likörwein und denr Weine ähnliche Getränke nrit einem Alkoholgehalt von l4%o Volumen
und weinhaltige Getränke mit über 10,5% Volumen". Ab l98l können Zahlungen der im Oktober fälligen Abgaben
nur bis zum27. Dezember aufgeschoben werden.

Branntwein zu Trinkzwecken

Verb rauchsteuerstatistiken
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Durch Gärung oder Destillation gewonnener Athylalkohol , der zuTrinkzwecken verwendet wird
Als Ausgpngsstoffe dienen Getreide, Kartoffeln, Obst, Wein und Melasse.
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Brücken im Straßenbau

Preisindizes für Bauwerke
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Überführungen einer Straße oder eines Weges über einen anderen Verkehrsweg über ein Geuässer oder eine Erd-
mulde mit einer lichten Weite zwischen den beiden Widerlagern von zwei Metern und mehr.

Hierzu rechnen u.a. Stützpfeiler, Widerlager, die Tragekonstruktion, der Unterbau (Fundament) und die Brücken-
decke.
Einbezogen werden Brücken mit einer Tragekonstruktion (-Jberbau) in

Spannbeton
Stahlbeton
Stahl
Stahlverbundbauwei se.

Bruffoanlagevermögen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnu ngen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Bestände an Anlagegütern, die nach dem Bruttokonzept berechnet sind.
Die Anlagegüter werden dabei vom Zeitpunkt ihrer Anschafhrng bis zu ihrem effektiven Ausscheiden aus dem Be-
stand (>>> Abggnge vom Anlagevermögen) mit ihrem Neuwert nachgewiesen (im Gegensatz zum Nettokonzept,
bei denr die Güter während der gesamten Nutzungsdauer laufend abgeschrieben werden, also im Bestand jeweils
nrit ilrrem Zeitwert enthalten sind).
Das Bruttoanlagevermögen in konstanten Preisen wird auch als "Kapitalstock" bezeichnet.

Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit

l. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhcbung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes
Datennachweis: ab 1975

2. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 1975; ftir die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung der >>> Bruttolohn- und -gehaltsumme, der gesetzlich vorgeschriebenen >>> Sozialkosten und
der sonstigen Sozialkosten.
Die Bruttolohn- und -gehaltsumme ist die Summe der lohnsteuerpflichtigen Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge)
der >>> Arbeiter, >>> Angestellten sowie der >>> kaufmännischen, technischen und gewerblichen Auszubilden-
den ohne u.a. die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung.
Zur Bruttogehalt- und -lohnsumme gehören z.B. die an Beschäftigte in eigenen Sozialeinrichtungen (2.B.
Werksarzt) gezahlten Beträge, die Beträge, die an andere Unternehmen für die entgeltliche Überlassung von Ar-
beitskräften gemäß dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (Leiharbeitnehmer) gezahlt werden, Bezüge von Gesell-
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schaftern, Vorstandsmitgliedern und anderen leitenden Kräften, soweit sie steuerlich als >>> Einktinfte aus nicht-
selbständiger Arbeit anzusehen sind.
In die Bruttolohn- und -gehaltsumme einbezogen sind sämtliche Zluschläge (2.B. für Akkord-, Band-, Montage-,
Schicht- und Sonntagsarbeit sowie Leistungs-, Schmutz- und Lästigkeitszulagen), Vergütungen für Feiertage, Ur-
laub, Arbeitsausfälle u.dgl., soweit sie ohne Erstattung getragen werden, Gehalt- und Lohnfortzahlung im Krank-
heitsfall einschl. Zuschüsse zum Krankengeld, Gratifikationen, zusätzliche Monatsgehälter, Gewinnbeteiligungen,
Urlaubsbeihilfen und sonstige einmalige Gehalt- und Lohnzahlungen, Entschädigungen für nicht gewährten Ur-
laub, Mietbeihilfen und Wohnungszuschüsse, tarif- oder einzelvertraglich vereinbarte Kindergelder und sonstige
Familienzuschläge sowie Erziehungsbeihilfen, Essengeld, Wegezeitentschädigungen, Fahrtkostenersatz und -
zuschüsse für Fahrten von und zur Arbeitsstätte, sofern hierfür Lohnsteuer entrichtet wurde, Auslösungen, sofern
hierfür Lohnsteuer entrichtet wurde, Leistungen des Arbeitgebers im Sinne von § 2 des Dritten Gesetzes zur Förde-
rung der Vermögensbildung der Arbeitenehmer, an Angestellte gezahlte Provisionen und Tantiemen.
Inr >>> Bauhauptgewerbe gehören zur Bruttolohn- und -gehaltsumme auch die Arbeitgeberztlagengemäß VermG
gensbi ldungstarifo erträgen.
Der kalkulatorische Unternehmerlohn ist stets nicht einbezogen.
Zu den gesetzlich vorgeschriebenen Sozialkosten zählen die Arbeitgeberanteile zur Kranken-, Renten- und Arbeits-
losenversicherung sowie Winterbauumlage, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Aufi,vendungen und Zuschüsse zur Be-
triebskrankenkasse nach der RVO, gesetzlich vorgeschriebene Beiträge zur Krankenversicherung nichtversiche-
rungspfl ichtiger Angestellter.
Zu den sonstigen Sozialkosten rechnen insbesondere direkte Zuwendungen an die Arbeitnehmer oder deren Famili-
enangehörige bei besonderen Anlässen, wie z.B. Weihnachtsgeschenke, Jubiläumsgelder, Treueprämien, Zuwen-
dungen aus Anlaß von Familienereignissen, Baraufivendungen anläßlich von Betriebsfeiern, Belegschaftsausflügen
usw., Beihilfen und Zuschüsse im Krankheitsfalle, zu Erholungs- und Kuraufenthalten und für sonstige Zwecke,
Aufivendungen für die betriebliche Altersversorgung (Alters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung), wre
unntittelbare Versorgungszahlungen an frühere Arbeitnehmer oder deren Hinterbliebene, sofern sie nicht aus Pen-
sionsrückstellungen geleistet werden, Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen im Sinne von § 6a Einkommen-
steuergesetz, Zuwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen, einmalige oder laufende Beiträge zu für die
betriebliche Altersversorgung abgeschlossenen Lebensversicherungen (Direkwersicherungen), unmittelbare Zah-
lungen an Bezieher von Vorruhestandsgeld, sofern sie nicht aus Rückstellungen für Vorruhestandsleistungen getä-
tigt werden, sowie Rückstellungen für Vorruhestandsleistungen, anstelle von laufenden Versorgungsleistungen ge-
wältrte Kapitalabfindungen, Beiträge an den Träger der Insolvenzsicherung gegen die Nichterftillung von Versor-
gungsansprüchen, Beiträge oder Beitragsteile zu Weiter-, Über- bzw. Zusatzversicherungen und an private

Krankenkassen, soweit die Leistung den gesetzlich vorgeschriebenen Betrag übersteigt, Beiträge zur Ausbildung
und Fortbildung (Zahlung von Handelsschulgeld, Umlagebeiträge für Berufs- und Fachschulen), Geldzuweisungen
für Lehrlingsheime, Kantinen sowie für den Gesundheitsäienst, die Betriebsfürsorge u.dgl. Hierzu gehören nicht
Kosten, die im Rahmen von betrieblichen Sozialeinrichtungen (wie Gesundheitsdienst, Betriebsfiirsorge u. dgl.) für
Gehälter und Löhne, Material usw. entstanden sind sowie Kosten. die als Spesenersatz anzusehen sind.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1984 waren die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes und die Winterbauumlage in die Brutto-
lohn- und Gehaltsumme einbezogen.

3. Wi rtsch afts rech nungen ausgewählter p rivater Haush al te
Datennachweis: ab 1965

Begriflsinhalt:
Die Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit je Haushalt und Monat umfassen die empfangenen Bruttolöhne
und -gehälter einschließlich aller Einkommen aus nebenberuflicher Tätigkeit; enthalten sind auch >>> einmalige
Zahlungen des Arbeitgebers, >>> Überstundenentgelt und die >>> vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers.
Zu den empfangenen Bruttolöhnen und -gehältern aui hauptberuflicher Tätigkeit rechnen auch alle Zulagen und
Zuschüsse, die dem Arbeitnehmer laufend vom Arbeitgeber gezahll werden, vor Abzug der
>>> fubeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung und an Pensionskassen sowie vor Abzug der Lohn- und Kir-
chensteuer. Einbezogen sind daher z.B. auch Familienzuschläge, Wohnungsgeld, Tantiemen, Bergmannspränrien,
Lohnausgleichszahlungen im Baugewerbe (nicht aber Schlechtwettergeld), Lohn- und Gehaltsfortzahlung durch
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den Arbeitgeber im Krankheitsfall, Essensgeldzuschüsse, Lohn- und Gehaltsnachzahlungen, Abfindungen beim
Ausscheiden aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis sowie Zuschüsse des fubeitgebers zur befreienden Lebensver-
sicherung, soweit diese den gesetzlichen Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung übersteigen. Zum Einkommen
zählen auch Sachleistungen des Arbeitgebers, wie Deputate, freie Kost und Wohnung.
Einkommen aus nebenberuflicher Tätigkeit sind z.B. Vergütungen für nebenberufliche Hausmeistertätigkeit, Fto-
visionen aus unselbständiger Vertretertätigkeit, Verdienste aus der Tätigkeit als Aushilfskellner, Stundenbuchhal-
ter, Organist usw.
Zunl Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit der Kinder (sofern im jeweiligen Haushalt vorhanden) rechnen
ggf. auch >>> Erziehungsbeihilfen, die Arbeitgeber für >>> Auszubildende zahlen.
Nicht erfaßt werden die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Ferner sind nicht enthalten Zahlungen von
Krankengeld, Arbeitslosengeld, Werksrenten, Beihilfen, Reisekostenerstattun& Tagegelder, Trennungsentschädi-
gungen, Ersatz von Fahrtkosten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sowie Vergütungen fiir gelegentliche bzw.
geringfügige Tätigkeiten, die nicht als abhängige, sondern als selbständige fubeit ausgeführt werden (2.8. bei Vor-
I iegen eines Werkvertrages).

Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit

Wi rtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Bei den Bruttoeinkonlmen aus Unternehmertätigkeit je Haushalt und Monat handelt es sich bei den hier erfaßten
Haushalten im wesentlichen um Einnahmen aus selbständiger Arbeit.
Zu diesen Einnahmen rechnen solche aus freiberuflicher, wissenschaftlicher, künstlerischer, schriftstellerischer,
unterrichtender oder erzieherischer Tätigkeit, soweit es sich nicht um Verdienste aus einem Arbeits-(Dienst-) Ver-
hältnis handelt. Einbezogen sind auch Einnahmen von nicht selbständigen Personen aus selbständiger Arbeit als
Testamentsvollstrecker. Vermögensverwalter, Aufsichtsratsmitglied u.ä.
Einbezogen sind auch Einkünfte aus land- und forstwirtschaftlichen und Gewerbebetrieben.
Enthalten sind auch Entgelte für die Führung der Haushaltsbücher, für gelegentliche Näh-, Reinigungs- und In-
standsetzungsarbeiten sowie andere gelegentliche Tätigkeiten, die nicht als abhängige fubeit, sondern z.B. im
Rahmen eines Werkvertrages ausgefuhrt werden, ferner auch Trinkgelder für Geftilligkeitsleistungen.

Bruttoeinkommen aus Vermögen

Wi rtsch afts rechnu ngen ausgewählter p rivate r Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Zu den Bruttoeinkommen aus Vermögen je Haushalt und Monat zählen empfangene Zinsen, Dividenden u.ä. sowie
die Nettoeinnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ohne Untervermietung), einschließlich einer unterstellten
Nettomiete für Eigentümerwohnungen.
Einbezogen sind ausgezahlte oder gutgeschriebene Zinsen für Spar- und sonstige Guthaben bei Kreditinstituten, für
Einlagen bei Bausparkassen, für festverzinsliche Wertpapiere wie Kommunal- und Industrieobligationen, Pfand-
briefe und Anleihen des Staates, auch Zinsen für gewährte Hypotheken, Darlehen u.ä., ausgezahlte oder gutge-
schriebene Dividenden auf Aktien, Kuxe u.ä., ferner sonstige Einnahmen aus Beteiligungen u.ä., wie ausgezahlte
oder gutgeschriebene Ausschüttungen auf Investmentzertifrkate, Genossenschaftsanteile usw.
Nicht enthalten sind Einnahmen aus dem Verkauf von Bezugsrechten.
Die Nettoeinnahmen äus Vermietung und Verpachtung errechnen sich als Bruttoeinnahmen aus Vermietung und
Verpachtung (ohne Untervermietung), abzüglich der Aufivendungen für die Unterhaltung.von Grundstücken und
Gebäuden. Ist der Haushalt Eigentümer der von ihm bewohnten Wohnung (Eigentumswohnung, Einfamilienhaus
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oder Wohnung in einem eigenen Mehrfamilienhaus), wird ein unterstellter Mietwert angesetzt. Die unterstellte
Miete entspricht der Miete einer vergleichbaren Mietwohnung; auch in diesem Fall werden Aufir,endungen für die
Unterhaltung der Wohnung für Schönheitsreparaturen usw. abgesetzt'

Die Einnahmen aus Untervermietung rechnen nicht hierzu, sondern zu den >>> Einnahmen aus Einkommensüber-
tragungen, Untervermietung.

Bruttogehaltsumme

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Summe der Bruttobezüge (Bar- und Sachbezüge) der >>> Angestellten (und ggf. der >>> Beamten) sowie der
>>> kaufmännischen und technischen Auszubildenden (und ggf. der Verwaltungsauszubildenden) einschl. der Ar-
beitnehmeranteile, jedoch ohne die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

In die Bruttogehaltsumme einbezogen sind u.a. sämtliche Zuschläge (2.8. für Mehrarbeit, Leistungszulagen), Ver-
gütungen für Urlaub und Feiertage, Gehaltsfortzahlung im Krankheitsfall, Gratifikationen, Provisionen und Tan-
ti.n1"n, Gewinnbeteiligungen, Entschädigungen für nicht gewährten Urlaub, Mietbeihilfen und Wohnungszuschüs-
se, tarifrechtlich oder vertraglich vereinbartes Kindergeld oder Familienzuschläge, Essensgeld, Fahrtkostenersatz
und -zuschüsse (sofern hierfiir Lohnsteuer entrichtet wird), Auslösungen (sofern hierfür Lohnsteuer entrichtet
wird), vernrögenswirksame Leistungen, an Beschäftigte in eigenen Sozialeinrichtungen (2.8. Werksarzt) gezahlte
Beträge sowie an andere Unternehmen für die entgeltliche Überlassung vdh Arbeitskräften gemäß dem Arbeitneh-
rnerüberlassungsgesetz Q-eiharbeitnehmern) gezahlte Beträge. Außerdem werden zur Bruttogehaltsumme die Be-
züge von Gesellschafter-Geschäftsführern, Vorstandsmitgliedern und anderen leitenden Angestellten gerechnet,

soweit die Bezüge steuerlich als Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit anzusehen sind.

Nicht einbezogen werden u.a. der kalkulatorische Unternehmerlohn, allgemeine soziale Aufivendungen (2.8. Zu-
schüsse für Kantinen), Vergütungen, die als Spesenersatz anzusehen sind (2.8. Trennungsentschädigungen, Reise-
und Umzugskosten), Zahlungen nach dem Bundeskindergeldgesetz, Aufi,v'endungen für die betriebliche Altersver-
sorgung (2.B. Pensionsrückstellungen, gezahlte Ruhegelder und Betriebspensionen) und Vergütungen für mit
Montage- und Reparaturarbeiten Beauftragte anderer Unternehmen'

Die Zuordnung von Personen zu den Angestellten erfolgt in den einzelnen Statiitiken unterschiedlich. Entweder ist
die Art der ausgeübten Tätigkeit oder die Beitragspflicht in der Rentenversicherung der Angestellten rnaßgebend.

1.1 Monatlicher Baubericht
Datennachweis: 1950 bis 1977

1.2 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1977: für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99ll92

1.3 Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

Begriffsinhalt:
ln die Bruttogehaltsumme einbezogen sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes
(Lohnausgleichs-, Urlaubs - und Zusatttersorgungskasse).
Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnausgleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurück-
erstattet werden (2.8. Kurzarbeitergeld).
Für die Zuordnung von Personen zu den Angestellten ist die Art der ausgeübten Tätigkeit (Iätigkeitsmerkntal)
nraßgebend. Deshalb rechnen die Entgelte der Poliere, Schachtmeister und Meister grundsätzliclt zur Bruttolohn-
sunlme und nicht zur Bruttogehaltsumnte.

Anderungen im Zeitablauf:
Die vermögenswirksamen Leistungen sind seit 1966 und die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes ab

1976 im Monatsbericht im Ausbaugewerbe bis 1985, in der Bruttogehaltsumme enthalten.
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

2. Handwerkszählung 1977
Daterrnachweis: 1977

Begriffsinhalt:
In die Bruttogehaltsumme einbezogen sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes
(Lohnausgleichs-, Urlaubs- und Zusatzversorgungskasse).

Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnausgleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurück-
erstattet wurden (2. B. Kurzarbeitergeld).
Zur Bruttogehaltsumme zählen die Bezüge der >>> Angestellten (ohne Auszubildende), einschl. >>> Betriebsleiter
im Arbeitnehmerverhältnis und der >>> kaufmännischen und technischen Auszubildenden.

Im Baugewerbe rechnen die Entgelte der Poliere, Schachtmeister und Meister grundsätzlich zur
>>> Bruttolohnsumme und nicht zur Bruttogehaltsumme, da diese Personen zu den >>> Facharbeitern gezählt
werden.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

3.1 Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und Wasserrersorgung
Datennachweis: ab 1977

3.2 Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie-
und Wasserversorgung
Datennachweis: ab 1975

3.3 Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

3.4 Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Bei den Angestellten ist für ihre Zuordnung zur Gruppe der >>> Angestellten und Beamten (bzw. zur Gruppe der
>>> Angestellten, >>> Beamten, >>> kaufnrännischen und technischen Auszubildenden) die Beitragspflicht zur
bzw. Mitgliedschaft in der Angestelltenrentenversicherung maßgebend. Zur Bruttogehaltsumme rechnen hier - ne-
ben den Entgelten der Angestellten und der kaufmännischen und technischen Auszubildenden - auch die Bruttobe-
zige der B eamten und Verwaltungsauszubi lde nden.

Nicht zur Bruttogehaltsumme zählen Entgelte der Arbeitskräfte, die in keinem festen Gehaltsverhältnis zunt befrag-
ten Unternehmen stehen und nur regelmäßig zeitweise bestimmte Arbeiten durchführen (2.B. als Schriftftihrer,
Kassierer), ebenso der Beschffiigten von sog. Bruttounternehmen, die im Unternehmen nur nebenbei stundenweise
tätig sind. Bruttounternehmen sind Versorgungsunternehmen, die nicht in eigener Rechtsform betrieben und mit
allen ihren Einnahmen und Ausgaben brutto in der gemeindlichen Haushaltsrechnung geführt werden.

Sind Angestellte, Beamte und Auszubildende in Angestelltenberufen in meh reren fachlichen Unternehmensteilen
bzw. in mehreren Betrieben oder fachlichen Betriebsteilen tätig, wird die Bruttogehaltsumme anteilmäßig auf diese
aufgegliedert.

Anderungen im Zeitablauf:
Die vermögenswirksamen Leistungen sind erst seit 1966 in der Bruttogehaltsumme enthalten.
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Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Bruttogehaltsumme sowie >>> Gehaltsumme (Monatlicher Industriebericht, Monatsbericht für Unter-
nehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Genrcrbe) bezeichnen annähernd gleiche Tatbestände. Zu
berücksichtigen ist jedoch, daß für die Zuordnung zu den Angestellten bei der Ermittlung der Gehaltsumme die
Beitragspflicht zur Angestelltenrentenversicherung maßgebend ist und nicht - wie bei der Ermittlung der Bruttoge-
haltsumme in den Statistiken des Baugeu,erbes und in der Handwerkszählung 1977 - auch die Art der ausgeübten
Tätigkeit. Außerdem ist zu beachten, daß die Bruttogehaltsumme in den Statistiken in der Eneryie- und Wasserver-
sorgung auch die Bruttogehäter der Beamten und Verwaltungsauszubildenden umfaßt.
Die entsprechende Summe der Bruttobezüge der Arbeiter einschl. der geu,erblichen Auszubildenden wird je nach
Statistik als >>> Bruttolohnsumme (Statistiken im Baugewerbe, im Handwerk und in der Eneryie- und Wasserver-
sorgung) oder als >>> Lohnsumme (Statistiken im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe bzw. in der Industrie)
bezeichnet. Besonderheiten ergeben sich insofern, als in den Statistiken im Baugewerbe und im Handwerk auch die
Gehälter der in der >>> Rentenversicherung der Angestellten versicherungspflichtigen Poliere, Söhachtrneister und
Meister in der Brutolohn- und nicht in der Bruttogehaltsumme enthalten sind.
Die Zusammenfassungen der Bruttolohnsumme und Bruttogehaltsumme brw. der Lohnsumme und Gehaltsumme
entsprechen jeweils weitgehend dem Begriff >>> Bruttolohn- und -gehaltsumme (Jahreserhebung einschl. Investi-
tionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl. Fertigteilbau)).

Bruttoinlandsprodukt

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Zusantmenfassendes Maß für den Wert der wirtschaftlichen Leistung die aus der Produktionstätigkeit im Inland in
der Berichtsperiode resultiert.
In güterrnäßiger Sicht entspricht das Bruttoinlandsprodukt dem Geldwert aller in der Berichtsperiode im Inland
produzierten Waren und Dienstleistungen nach Abzug des Wertes der im Produktionsprozeß als >>> Vorleistungen
verbrauchten Güter. Es wird - ausgehend von der (bereinigten) >>> Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche
- durch Addition der >>> nichtabzugsfähigen Umsatzsteuer und der >>> Einfuhrabgaben ermittelt.
Das Bruttoinlandsprodukt ist gleich der Summe aller Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die in der Berichtsperi-
ode inr Zuge der Produktion irn Inland entstanden sind, zuzüglich der >>> Abschreibungen und der (um die
>>> Subventionen verminderten) >>> indirekten Steuern.
Das Bruttoinlandsprodukt kann sowohl nach dem Marktpreis- als auch nach dem Faktorkostenkonzept ermittelt
und dargestellt werden, wobei die Werte zu Faktorkosten rechnerisch durch Abzug der indirekten Steuern und Hin-
zufügen der Subventionen aus den Werten zu Markrpreisen abzuleiten sind. Wird der Begriff
"Bruttoinlandsprodukt" ohne Zusatz verwendet, so ist es zu Marklpreisen bewertet.
Ferner kann das Inlandsprodukl auch "netto" nachgewiesen werden; in diesem Fall ist die infolge von Verschleiß
und wtrtschaftlichem Veralten im Produktionsprozeß einer Berichtsperiode am eingesetzten Anlagevermögen ein-
getretene Wertminderung in Form von Abschreibungen abgesetzt (Nettoinlandsprodukt).
Vom >>> Bnrttosozialpiodukt unterscheidet sich das Bruttoinlandsprodukt dadurch, daß es die inr Inland entstan-
dene wirtschaftliche Leistung mißt, unabhängg davon, in welchem Umfang inländische oder ausländische Wirt-
schaftseinheiten dazu beigetragen haben (Inlandskonzept), wogegen das Bruttosozialprodukt als Maßstab flir die
von Inländern erbrachte wirtschaftliche Leistung dient, wobei es unerheblich ist, ob diese Leistung im Inland oder
in der übrigen Welt erfolgt ist (Inländerkonzept). Rechnerisch besteht die Differenz zwischen Bruttoinlands- und
Bruttosozialprodukt aus dem Saldo der >>> Erwerbs- und Vermögenseinkommen von der bzw. an die übrige Welt.
Zur Beobachtung der mengenmäßigen Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts werden nach dem Marktpreiskon-
zept auch vergleichbare Zeitreihen in konstanten Preisen (durch Bewertung mit den Preisen eines Jahres, Preisba-
sisjahr z.Z. 1980) berechnet. Das in konstanten Preisen ausgedrückte Bruttoinlandsprodukt wird auch als "reales"
Bruttoinlandsprodulct bezeichnet (im Gegensalz zu det entsprechenden "nominellen" , d.h. zu Preisen der Berichts-
periode ausgedrückten Größe).

188



Beim Preisindex für das Bruttoinlandsprodukt handelt es sich um einen lndex mit jährlich wechselnder Gewich-
tung (Paasche-Formel), der die Verteuerung der wrrtschaftlichen Leistung des Berichtsjahres gegenüber dem Basis-
jahr l9S0 mißt. Ein Vergleich der Preisentwicklung mit.dem unmittelbar vorangehenden Zeitraum ist nur mit Ein-
schränkungen möglich, da der Indexabstand u.a. durch Anderungen in der Gewichtung beeinflußt werden kann.

Begriffsbeziehungen:
L summederBruttowertschöpfungallerWirtschaftsbereiche(unbereinigt)

- Unterstellte Entgelte für Bankdienstleistungen / .

Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche (bereinigt)
+ NichtabzugsfähigeUmsatzsteuer
+ Einfirhrabpben

Bruttoinlandsprodukt
+ Aus der übrigen Welt empfangene Erwerbs- und Vermögenseinkommen
- An die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Bruttosozialprodukt
- Abschreibungen

Nettosozialprodukt zu Marktpreisen

- Indirekte Steuern
+ Subventionen

Nettosozialprodukt zu Faktorkosten'
: Volkseinkommen

2. Summe der im lnland entstandenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen
Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten

+ Indirekte Steuern
- Subventionen

Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen
+ Abschreibungen

B ruttoinlandsprodukt (zu Marktpreisen)

Bruttoinlandsprodukt in Preisen von 1980 je Erwerbstätigen

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Gesamtwirtschaftliche Leistung im Inland in konstanten Preisen bezogen auf die Zahl der im Inland
>>> Erwerbstätigen.
Die Darstellung dieser Größe in Form von Meßzahlen wird vielfach als Maßstab für die Entwicklung der
"Produktivität" in der Volkswirtschaft verwendet; sie ist jedoch nicht unproblematisch und kann nur als globes Ori-
entierungsmittel dienen. Es ist zu beachten, daß bei dieser Berechnung der gesamte "reale" Ertragder wirtschaftli-
chen Tätigkeit ausschließlich aufden Produktionsfaktor Arbeit bezogen wird, obgleich das Produkt aus dem Zu-
sammenwirken sämtlicher Produktionsfaktoren (also auch des Kapitals und der unternehmerischen Leistung) ent-
steht. Außerdem ist die Zahl der Erwerbstätigen (Selbständige, mithelfende Familienangehörige und beschäftigte
Arbeitnehmer bei inländischen Institutionen) nur ein sehr grober Maßstab für die aufgewendete Arbeit.

Bruttoinvestitionen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrech nu n gen
Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Summe aus @rutto)>>> nlageinvestitionen und >>> Vorratweränderung.
Die Anlageinvestitionen stellen "Bruttoanlageinvestitionen" in dem Sinne dar, daß >>> Abschreibungen nicht ab
gesetzt sind. Für die Anlageinvestitionen nach Abzug der Abschreibungen, wie sie der Darstellung der VermG
gensbildung zugrunde liegen, wird die Bezeichnung "Nettoanlageinvestitionen" verwendet. Die Summe aus Netto-
anlageinvestitionen und Vorratsveränderung wird als >>> Nettoinvestitionen bezeichnet.

Begriffsbeziehungen:
Ausrüstungsi nvestitionen+ Bauinvestitionen
@rutto)Anlageinvestitionen+ Vorratweränderung
Bruttoinvestitionen

- Abschreibungen: Nettoinvestitionen

Bruttolohn

Lohnsteuerstatistik
Datennachweis: ab l96l

Begriffsinhalt:
Sulrrme der auf der Lohnsteuerkarte vom fubeitgeber eingetragenen Lohnbeträge vor Abzug von Steuern und So-
zialabgaben.
Zum Bruttolohn gehören alle einmaligen und laufenden Einnahmen, die einem >>> Arbeitnehnrer aus einem ge-
genwärtigen oder einem fniheren Dienswerhältnis zufließeni dabei gelten als Einnahmen alle Güter, die in Geld
oder Geldeswert bestehen. also auch Sachbezüge (2.8. Kost und Logis) und andere geldwerte Vorteile (2.B. private
Benutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs). Es ist hierbei gleichgültig ob ein Rechtsanspruch auf diese Ein-
nahrrren besteht und unter welcher Bezeichnung oder Fornr sie gewährt werden.
Zunr Arbeitslohn gehören z.B. Löhne, Gehälter, Provisionen, Gratifikationen und Tantiemen. Zu den Einnahmen
aus früheren Dienswerhältnissen rechnen vor allenr Pensionen, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder.
Die verrnögenswirksamen Leistungen sind ebenfalls in den Bruttoarbeitslohn einbezogen.
Nicht zum Bruttolohn gehören alle durch steuerrechtliche Vorschriften von der >>> Lohnsteuer befreiten Einnah-
men z.B. Leistungen aus einer Krankenversicherung aus der gesetzlichen Unfallversicherung, Kindergeld, be-
stinlmte Renten, Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Schlechtwettergeld. Zu Einzelheiten siehe insbesondere §§ 3, 3b und
l9 Einkontmensteuergesetz sowie §§ 2 bis 4 Lohnsteuer-Durchführungsverordnung und Abschn. I bis l6 der
Lohnsteuerrichtlinien.
Zu den Sozialabgaben gehören die Arbeitnehmeranteile zur Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung.
Der Bruttolohn ist nicht um den Arbeitnehmer- und Weihnachtsfreibetrag gekürzt.
Nacltgewiesen werden der Bruttolohn der Lohnsteuerfälle sowie der Bruttolohn der Lohnsteuerpflichtigen. Sowohl
unter den >>> Lohnsteuerfällen als auch unter den >>> Lohnsteuerpflichtigen sind natürliche Personen zu verste-
hen, die als unbeschränkt oder beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer der Einkommensteuer (hier: Lohnsteue.r)
unterliegen.
Als Bruttolohn der Lohnsteuerpflichtigen werden bei Arbeitnehmer - Ehegatten jeweils die zusammengerechneten
Lohnbeträge, als Bruttolohn der LohnsteuerFälle die individuell eingetragenen Lohnbeträge und nicht die zusam-
mengerechneten Lohnbeträge beider Ehegatten nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Die vermögenswirksanten Leistungen werden erst seit l97l in den Bruttolohn einbezogen; in den früheren Jahren
rechneten sie nur dann zum Bruttolohn, wenn sie bestimmte Hochstgrenzen überstiegen. Der Umfang der nicht
steuerpflichtigen Einnahmen ist im Zeitablauf wiederholt aufgrund neuerer rechtlicher Bestimmungen geändert
worden.
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Begriffsbeziehungen:
Zwischen dem Bruttolohn der Lohnsteuerpflichtigen und den >>> Einktinften aus nicht§elbsrändiger fubeit
(Einkommensteuerstatistik) der >>> Einkommensteuerpflichtigen bestehen die folgenden wesentlichen Unterschie-
de: Der Bruttolohn stellt die Summe der lohnsteuerpflichtigen Einnahmen dar, die vermindert um den Arbeitneh-
mer- und Weihnachtsfreibetrag, den steuerfreien Teil von Versorgungsbezügen sowie die Werbungskosten die Ein-
ktinfte aus nichtselbständiger Arbeit ergeben

Bruttolohnsumme

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Sumnte der Bruttobezüge @ar- und Sachbezüge) der >>> Arbeiter und der >>> gewerblichen Auszubildenden,
einschl. der Arbeitnehmeranteile, jedoch ohne die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.
In die Bruttolohnsumme einbezogen sind u.a. sämtliche Zuschläge (2.8. für Akkord-, Schichtarbeit, Leistungs-,
Schrnutzzulagen), Vergütungen fiir Feiertage und Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Gratifikationen,
Gewrnnbeteiligungen, Entschädigungen für nicht gewährten Urlaub, Mietbeihilfen und Wohnungszuschüsse, ta-
rifrechtlich oder vertraglich vereinbartes Kindergeld oder Familienzuschlage, Essensgeld, Fahrtkostenersatz und -
zuschüsse (sofern hierfiir Lohnsteuer entrichtet wird), Auslösungen (sofern hierfür Lohnsteuer entrichtet wird),
vernrögenswirksame Leistungen, an Beschäftigte in eigenen Sozialeinrichtungen (2.8. Werksarzt) gezahlte Beträge
sowie an andere Unternehmen für entgeltliche Überlassung von Arbeitskräften gemäß dem Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz (Leiharbeitnehmern) gezahlte Beträge.

Nicht einbezogen werden u.a. allgemeine soziale Aufivendungen (2.B. Zuschüsse für Kantinen), Vergütungen, die
als Spesenersatz anzusehen sind (2.B. Trennungsentschädigungen, Reise- und Umzugskosten), Zahlungen nach
dem Bundeskindergeldgesetz, Aufi,rrendungen für die betriebliche Altersversorgung (2.8. Pensionsrückstellungen,
gezahlte Ruhegelder und Betriebspensionen) und Vergütungen für rnit Montage- und Reparaturarbeiten Beauftragte
anderer Unternehmen.
Die Zuordnung von Personen zu den Arbeitern erfolgt in den einzelnen Statistiken unterschiedlich. Entweder ist
die Art der ausgeübten Tätigkeit oder die Beitragspflicht in der >>> Rentenversicherung der Arbeiter maßgebend.

1.1 Monatlicher Baubericht
Daterurachweis: 1950 bis 1977

1.2 Monatsbericht einschl. Auftragseingangserhebung im Bauhauptgewerbe (einschl. Fertigteilbau)
Datennachweis: ab 1977: für die neuen Länder und Berlin-Osr l99l/92 '

1.3 Monatsbericht im Ausbaugewerbe
Datennachweis: ab 1978

Begriffsinhalt:
In die Bruttolohnsumme einbezogen sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes
Lohnausgleichs.:, Urlaubs- und Zusatzversorgungskasse) und die Winterbauumlage.
Nicht einbezogen sind Vergütungen, die von der Lohnausgleichs-, der Urlaubskasse oder dem Arbeitsamt zurück-
erstattet werden (2.B. Wintergeld, Schlechtwettergeld, Kurzarbeitergeld).
Für die Zuordnung von Personen zu den >>> Arbeitern ist die Art der ausgeübten Tätigkeit (Tätigkeitsmerkmal)
maßgebend. Deshalb rechnen die Entgelte der Poliere, Schachtmeister und Meister grundsätzlich zur Bruttolohn-
summe und nicht zur Bruttogehaltsumme.

Anderungen im Zeitablauf:
Die vermögenswirksamen Leistungen sind seit 1966, die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfalle ab 1970 und die
Winterbauumlage vom 1.7.1972 bis 31.12.1985 in der Bruttolohnsumme enthalten und vor 1986 die Beiträge zu
den Sozialkosten des Baugewerbes (Monatsbericht im Bauhauptgewerbe und im Ausbaugewerbe).
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Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

2. Handwerkszählung 1977
Datennachweis: 1977

Begriffsinhalt:
In die Bruttolohnsumme einbezogen sind auch die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes
(Lohnausgleichs-, Urlaubs- und Zusatzversorgungskasse) sowie die Winterbauumlage.

Nicht einbezogen sind Veryütungen, die von der Lohnausgleichs-, der Urlaubskasse oder dem fubeitsamt zurück-
erstattet werden (2.8. Wintergeld, Schlechtwettergeld, Kurzarbeitergeld).
Zur Bruttolohnsumme zählen die Bezüge der >>> Facharbeiter der ungelernten Arbeiter sowie der
>>> gewerblichen Auszubildenden. Die Heimarbeiterlöhne sind nicht enthalten.
Im Baugewerbe rechnen die Entgelte der Poliere, Schachtmeister und Meister ebenfalls grundsätzlich zur BruttG
lohnsumme, da diese Personen zu den Facharbeitern gezählt werden.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 3.

3.1 Monatsbericht bei Betrieben der Energie- und Wrrr.ruersorgung
Datennachweis: ab 1977

3.2 Jahreserhebung bei Unternehmen, Investitionserhebung bei Unternehmen und Betrieben der Energie-
und Wasseruersorgung
Datennachweis: ab 1975

3.3 Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

3.4 Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Für die Zuordnung von Personen zu den >>> Arbeitern ist die Beitragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung ntaß-
gebend.

Nicht zur Bruttolohnsumme zählen Entgelte der Arbeitskräfte, die in keinem festen Lohnverhältnis zum befragten
Unternehnren stehen und nur regelmäßig zeitweise bestimnrte Arbeiten durchführen 12.n. als Pumpenwärter), eben-
so Beschäftigte von sog. Bruttounternehmen, die im Unternehmen nur nebenbei stundenweise tätig sind. Bruttoun-
ternehmen sind Versorgungsunternehmen, die nicht in eigener Rechtsform betrieben und mit allen ihren Einnah-
men und Ausgaben brutto in der gemeindlichen Haushaltsrechnung geführt werden.

Sind Arbeiter und >>> gewerblich Auszubildende in mehreren fachlichen Unternehmensteilen bzw. in mehreren
Betrieben oder fachlichen Betriebsteilen tätig wird die Bruttolohnsumme anteilmäßig auf diese aufgegliedert.

Anderungen im Zeitablauf:
Die vermögenswirksamen Leistungen sind erst seit 1966 und die Lohnfortzahlungen im Krankheitsfalle seit 1972
in der Bruttolohnsumme enthalten.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Bruttolohnsumme sowie >>> Lohnsumme (Monatlicher Industriebericht, Monatsbericht für Unter-
nehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) bezeichnen annähernd gleiche Tatbestände. Zu
berücksichtigen ist jedoch, daß für die Zuordnungzu den Arbeitern bei der Ermittlung der Lohnsumme die Bei-
tragspflicht zur Arbeiterrentenversicherung maßgebend ist und nicht - wie bei der Ermittlung der Bruttolohnsumme
in den Statistiken des Baugewerbes und in der Handwerkszählung 1977 - auch die Art der ausgeübten Tätigkeit.
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Die entsprechende Summe der Bruttobezüge der >>> Angestellten einschl. der >>> kaufmännischen und techni-
schen Auszubildenden und ggf. der >>> Beamten und Verualtungsauszubildenden wird je nach Statistik als
>>> Bruttogehaltsumme (Statistiken im Baugewerbe, im Handwerk und in der Energie- und Wasserversorgung)
oder als >>> Gehaltsumme (Statistiken im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe bzw. in der Industrie) be-
zeichnet. Besonderheiten ergeben sich insofern, als in den Statistiken im Baugewerbe und im Handwerk die Gehäl-
ter der in der >>> Rentenversicherung der Angestellten versicherungspflichtigen Poliere, Schachtmeister und Mei-
ster in der Bruttolohn- und nicht in der Bruttogehaltsumme enthalten sind.

Die Zusammenfassungen der Bruttolohnsumme und Bruttogehaltsumme bzw. der Lohnsumme und Gehaltsumme
entsprechen jeweils weitgehend den Begriffen >>> Bruttolohn- und -gehaltsumme (Jahreserhebung einschl. Inve-
stitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl. Fertigteilbau)).

Bruttolohn- und -gehaltsumme

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Die Bruttolohn- und -gehaltsumme enthält die Löhne und Gehälter - vor Abzug der >>> Sozialbeiträge der Arbeit-
nehmer und der Lohnsteuer -, die den Arbeitern, Angestellten, Beamten, Soldaten (einschl. Wehrpflichtigen), Aus-
zubildenden, Volontären und ähnlichen Arbeitnehmergruppen aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis zugeflossen
sind.
Einbezogen sind Akkord-, Bandarbeits- und Prämienzuschläge, Leistungs-, Schmutz- und Lästigkeitszulagen,
Montagezuschläge, Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Schicht- und Sonntagsarbeit, sonstige tariflich oder frei verein-
barte Vergütungen und Zulagen, wie Familien- und Kinderzuschläge (bis 1974 auch Kinderzuschläge im öffentli-
chen Dienst) sowie Wohnungszuschüsse, Essengeld und Fahrtkostenzuschüsse. Weiter sind enthalten Naturalvergü-
tungen, Vergütungen für die durch Fest- und Feiertage, Urlaub, Krankheit usw. ausgefallene Arbeitszeit
(Lohnfortzahlung), gesetzliche Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld, Jahressonderzuwendungen wie 13.
Monatsgehalt, zusätzliches Urlaubsgeld, Gratifikationen, Gewinnbeteiligungen, Erfolgs- und Treueprämien, Lei-
stungen der Arbeitgeber nach den Vermögensbildungsgesetzen, Abfindungen beim Ausscheiden des Arbeitnehmers
aus dern Arbeits- bzw. Dienstverhältnis und ähnliche Leistungen. Auch Einkommen aus nebenberuflicher unselb
ständiger Tätigkeit sind einbezogen, wre Vergütungen an nebenberufliche Hausrneister und Heizer, Aushilfskellner,
Stundenbuchhalter usw., ferner Provisionen für unselbständige Versicherungsvertreter. Zurn Einkommen der Sol-
daten rechnen die Geldbezige, die Verpflegungskosten und der Wert der Bekleidung; der Wert der Unterkunft wird
nicht als Naturalentgelt angesehen. Der Lohnbegriff umfaßt auch Heimarbeiterlöhne.

Begriffsbeziehungen:
Bruttolohn- und -gehaltsumme und Sozialbeiträge der Arbeitgeber addieren sich zum >>> Bruttoeinkornmen aus
unselbständiger Arbeit.

2. Jahreserhebung einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl.
Fertigteilbau) '
Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Summe der lohnsteuerpfliöhtigen Bruttobezüge @ar- und Sachbezüge) der Arbeiter, Angestellten sowie der kauf-
männisch, technisch und gewerblich Auszubildenden ohne die Pflichtanteile des Arbeitgebers zur Sozialversiche-
rung, ohne Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes, ohne Winterbauumlage, ohne Aufivendungen für die
betriebliche AIters-, Invaliditäts- und Hinterbliebenenversorgung und ohne gezahltes Vorruhestandsgeld.
In die Bruttolohn- und -gehaltsumme einbezogen sind u.a. Lohn- und Gehaltszuschliage (2.8. Akkord-, Schichtzu-
schlage), Vergütungen für Feiertage, Urlaub u. dgl., Lohn- und Gehaltsfortzahlungen im Krankheitsfalle, vermö
genswirksame Leistungen, ferner Gratifikationen, Provisionen, Tantiemen sowie die Bezüge von leitenden Ange-
stellten, Gesellschaftern und Vorstandsmitgliedern, soweit sie steuerlich als >>> Einktinfte aus nichtselbständiger
Arbeit anzusehen sind. Einbezogen sind ferner die Bezüge von Beschäftigten in eigenen Sozialeinrichtungen (2.B.
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Werksara) sowie die an andere Unternehmen für die entgeltliche Überlassung von Arbeitskräften
(Lei harbeitnehmer) gezahlten Beträge.

Anderungen im Zcitablauf:
Bis einschl. 1984 waren die Beiträge zu den Sozialkassen des Baugewerbes und die Winterbauumlage in die Brutto-
lohn- und -gehaltsumme einbezogen.

Begriffsbeziehungen: . ,

Bildet man die Summen aus der >>> Lohnsumme und >>> Gehaltsumme (eweils Monatlicher Industriebericht,
Monatsbericht für Unternehmen und Betriebe im Bergbau und im Verarbeitenden Gewerbe) bzw. aus der
>>> Bruttolohnsumme und >>> Bruttogehaltsumme (eweils Monatlicher Baubericht, Monatsbericht einschl. Auf-
tragseinga.ngserhebung im Bauhauptgewerbe, Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätwersorgungsunternehmen,
Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen), so sind diese vergleichbar abgegtenzt wie die Bruttolohn- und
Gehaltsumme und die >>> Löhne und Gehälter für 1969 (Arbeitsstättenzählung 1970). Zu beachten ist jedoch u.a.,
daß die Löhne und Gehälter für 1969 auch die Dienstbezüge der Beamten umfassen.

B rutto-/Iletto umsafz a us eig enen E rzeug nis sen

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Der Umsatz aus eigenen Erzeugnissen umfaßt die Umsätze aus dem Verkauf von allen im Rahmen der Produkti-
onstätigkeit von selbständigen Handwerksunternehmen und handwerklichen Nebenbetrieben nichthandwerklicher
Unternehmen entstandenen Erzeugnissen, die vollen Erlöse aus dem Verkauf eigener Erzeugnisse, die unter Ver-
wendung von Fremdbauteilen hergestellt wurden, sowie die Umsätze aus dem Verkauf von Waren, die in Lohnar-
beit bei anderen Unternehmen hergestellt wurden.
Dazu rechnen auch Umsätze aus denr Verkauf von Elektrizität, Fernuärme, Gas, Dampf, Wasser und Umsätze aus
dent Verkauf von Nebenerzeugnissen sowie Erlöse für verkaufsfähige Produktionsrückstände (2.B. bei der Produk-
tion anfallender Schrott u.ä.).
Der Bruttoumsatz versteht sich dabei einschließlich, der >>> Nettoumsatz ohne Untsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

B rutto-Alettoumsafz aus Hand elsware

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden Erzeugnissen, auch wenn mit dem Absatz derartiger
Waren geringfügige handwerkliche Dienstleistungen verbunden sind (2.8. Anschließen elektrischer Geräte an vor-
handene Leitungen).
Der Bruttoumsatz versteht sich dabei einschließlich, der >>> Nettoumsatz ohne Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer).

B rutto-/It[etto ums afz a us ha n dwe rklic hen Dien s tleis tu nge n

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Der Umsatz aus handwerklichen Dienstleistungen umfaßt im wesentlichen Erlöse für Reparaturen, Instandhaltun-
gen, Installationen, Montagen u.ä.
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Ferner rechnen dazu Erlöse aus der Tätigkeit als schornsteinfeger, Friseur, Färber, chemischreiniger, wäscher und
Plätter, Gebäudereiniger und Fotograf sowie der Wert der für Dritte geleisteten Lohnarbeiten (einschl. Lohnvered-
lung).
Der Bruttoumsatz versteht sich dabei einschließlich, der >>> Nettoumsatz ohne Umsatzsteuer (Mehfl^Ertsteuer).

B rutto-/Iletto ums afz a us nic htha ndwerkli cher Tä ti gkeit

Handwerkszählung 1977

Begriffsinhalt:
Umsatz aus nichthandwerklichen Tätigkeiten ohne Umsatz aus Handelsware.

Zum Umsatz aus nichthandwerklichen Tätigkeiten zählen im wesentlichen Erlöse aus dem Verkauf von eigenen
landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Gaststättenumsatz, Umsätze aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten,
betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl. Leasing) sowie Erlöse aus Wohnungsvermietung (von betrieb
lich und nichtbetrieblich genutzten Wohngebäuden), Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Vergabe
von Lizenzen, Provisionseinnahmen und Erlöse aus Transportleistungen für Dritte.
Der Bruttoumsatz versteht sich einschließlich, der >>> Nettoumsatz ohne Umsatzsteuer (lr4ehrwertsteuer).

Bruftoprod uktionswert ohne Umsafzsteuer

Alle folgenden Statistiken

Begriffsinhalt:
Der Bruttoproduktionswert ohne >>> Umsatzsteuer ist die im Geschäftsjahr erbrachte Gesamtleistung des
>>> Unternehmens im betriebswirtschaftlichen Sinne.

Der Bruttoproduktionswert setzt sich zusammen aus dem Gesamtumsatz des Unternehmens ohne Umsatz-
(Mehrwert-)steuer,
plus/ minus der Bestandsveränderung an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion,
plus den >>> selbsterstellten Anlagen.
Bei vom Kalenderjahr abweichendem Geschäftsjahr wird das Geschäftsjahr zugrunde gelegt, das im Berichtsjahr
endet.

l. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Die Gesamtleistung setzt sich aus dem Gesamtumsatz, der Bestandsveränderung und den >>> selbsterstellten An-
lagen zusammen.

Inr >>> Gesamtumsatz sind der Umsatz aus eigenen Erzeugnissen, der Wert der für Dritte geleisteten Lohnarbeiten
(einschl. Lohnveredelung), Erlöse für Reparaturen, Instandhaltungen, Installationen, Montagen u.ä. (einschl. Ma-
terialien), der Umsatz aus Handelsware und der Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nichthandwerklichen Tä-
tigkeiten zusammengefaßt.

AIs >>> Umsatz gilt, unabhängig vom Zahlungseingang der Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen und
Leistungen an Dritte. Einbezogen werden auch Erlöse aus Lieferungen und Leistungen an mit dem Unternehmen
verbundene rechtlich selbständige Konzern- und Verkaufsgesellschaften sowie getrennt in Rechnung gestellte Kc,
sten für Fracht, Porto und Verpackung. Abgeseta werden Preisnachlässe (Rabane, Boni, Skonti, Abzüge wegen be-
gründeter Beanstandungen usw.) sowie Retouren. Nicht enthalten sind außerordentliche und betriebsfemde Erträge
wie Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen, aus der Verpachtung von Grundstücken, Zinsen, Dividenden und
dsl
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Der Umsatz aus eigenen Erz'eugnissen umfaßt auch Umsätze aus dem Verkauf von Waren, die in Lohnarbeit bei
anderen Unternehmen hergestellt werden, Umsätze aus dem Verkauf von Elektrizität, Fernwärme, Gas, Dampf,
Wasser und aus dem Verkauf von Nebenerzeugnissen und Produktionsrückständen. Die Erlöse für Reparaturen,
Montagen, Instandhaltungen usw. enthalten auch die bei dresen Leistungen verbrauchten Materialien.
AIs Umsatz zur Handelsware grlt der Umsatz von fremden Erzeugnissen, die im allgemeinen unbearbeitet und ohne
fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden.
Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustrielleilnichthandwerklicheh Tätigkeiten zählen im wesentlichen Umsätze
aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten, betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl. Leasing),
Erlöse aus Wohnungsvermietung (edoch nicht Erlöse aus Grundstückwerpachtung), Erlöse aus der Veräußerung
von Patenten und der Vergpbe von Lizenzen, Provisionseinnahmen, Erlöse aus Transportleistungen flir Dritte, Er-
löse aus Belegschaftseinrichtungen (2.B. einer vom Unternehmen auf eigene Rechnung betriebenen Kantine), Erlö
se aus dem Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen, Erlöse aus Redaktions- und Verlagslf,ligkgll
und aus Beratungs- und Planungstätigkeit.
Die Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus eigener Produktion (einschl. geleisteter und noch nicht
abgerechneter Lohnarbeiten, Reparaturen, lnstallationen, Montagen u.ä.) werden zu Herstellungskosten bewertet.
Anzahlungen und Abschlagszahlungen (2.B. im Stahlbau, Schiffsbau, Großapparatebau) werden nicht abgesetzt.

Die selbsterstellten Anlagen, zu denen die im Geschäftsjahr mit eigenen Arbeitskräften (einschl. Leiharbeitnehmer)
selbsterstellten Anlagen (einschl. in Bau befindlicher Anlagen) zählen, werden mit dem auf dem Anlagenkonto ak-
tivierten Wert (Herstellungskosten) angesetzt. Weisen Unternehmen in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung
"Andere aktivierte Eigenleistungen" entsprechend den aktienrechtlichen Bestimmungen nach, wird dieser Wert zu-
grunde gelegt. Abschreibungen auf die selbsterstellten Anlagen sind nicht abgesetzt. Zu den selbsterstellten Anla-
gen zählen auch selbsthergestellte Sachanlagen, die an Dritte vermietet oder verpachtet werden, selbsthergestellte
Maschinen, Werkzeuge, Modelle für das eigene Unternehmen, Versuche usw., soweit diese aktiviert wurden.

2. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Die Gesamtleistung setzt sich aus der >>> Jahresbauleistung sowie - soweit nicht schon in der Jahresbauleistung
berücksichtigt - aus dem sonstigen Umsatz, der Veränderung der Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
aus sonstiger eigener Produktion und den sonstigen selbsterstellten Anlagen zusammen.
In der Jahresbauleistung sind die Summe der im Geschäftsjahr abgerechneten Bauleistungen, die Veränderung der
Bestände an angefangenen und noch nicht abgerechneten >>> Bauleistungen, teilfertigen und fertigen Arbeiten
(einschl. fertiggestellter Bauten, die noch keinen Käufer gefunden haben) und die >>> selbsterstellten Anlagen
(soweit es sich um Bauleistungen handelt) enthalten.
Der sonstige Umsatz umfaßt ohne Rücksicht auf den Zahlungseingang, den Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeug-
nissen und aus industriellen/handwerklichen Dienstleistungen, den Umsatz aus Handelsware und den Umsatz aus
sonstigen nichti ndustriellen/nichthandwerkl ichen Tätigkeiten.
Zunt Umsatz aus sonstigen eigenen Erzeugnissen zählt der Gesamtbetrag der abgerechneten Lieferungen aus allen
int Raltmen einer sonstigen Produktionstätigkeit des Unternehmens entstandenen Erzeugnissen (Baustoffe, Beton-
waren, Kies, Zimmereierzeugnisse usw.), die nicht in der eigenen Bauleistung abgerechnet sind; zum Umsatz aus
industriellen/handwerklichen Erzeugnissen rechnen z.B. Gerätereparaturen fi.ir Dritte. Einbezogen werden auch
Umsätze aus dem Verkauf von Waren, die in Lohnarbeit bei anderen Unternehmen hergestellt wurden, sowre ErlG
se fü r ve rkaufsfähi ge Produkti onsrückstände und ähnl i che Materi aI i en.

Als Umsatz aus Handelsware gilt der Umsatz von fremden Erzeugnissen, die im allgemeinen unbearbeitet und ohne
fertigungstechnische Verbindung mit eigenen Erzeugnissen weiterverkauft werden.
Zum Umsatz aus sonstigen nichtindustriellen/nichthandwerklichen Tätigkeiten zählen im wesentlichen Umsätze
aus der Vermietung und Verpachtung von Geräten, betrieblichen Anlagen und Einrichtungen (einschl. Leasing),
Erlöse aus Wohnungsvermietung (edoch nicht Erlöse aus Grundstückwerpachtung), Honorare für Architekten-
und Ingenieurleistungen sowie für Gutachtertätigkeit, Erlöse aus der Veräußerung von Patenten und der Vergabe
von Lizenzen, Provisionseinnahmen, Erlöse aus Transportleistungen für Dritte (Lohnfuhren), Erlöse aus Beleg-
schaftseinrichtungen (2.B. einer vom Unternehmen auf eigene Rechnung betriebene Kantine).
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Die Bestände an unfertigen und fertigen Erzeugnissen aus sonstiger eigener Produktion werden zu Herstellungsko
sten bewertet. Anzahlungen und Abschlagszahlungen werden nicht abgesetzt.

Ferner werden die im Geschäftsjahr mit eigenen Arbeitskräften (einschl. Leiharbeitnehmer) selbsterstellten Anla-
gen (einschl. im Bau befindlicher Anlagen) einbezogen, soweit es sich hierbei nicht um schon in der Jahresbaulei-
stung berücksichtigte Bauleistungen handelt; sie werden mit dem auf dem Anlagenkonto aktivierten Wert
(Herstellungskosten) angesetzt. Weisen Unternehmen in ihrer Gewinn- und Verlustrechnung "Andere aktivierte
Eigenleistungen" entsprechend den aktienrechtlichen Bestimmungen nach, wtrd dieser Wert zugrunde gelegt. Ab-
schreibungen auf die selbsterstellten Anlagen sind nicht abgesetzt. Zu den selbsterstellten Anlagen zählen z.B.
selbsterstellte Maschinen, Werkzeuge, Modelle für das eigene Unternehmen, Versuche usw., soweit diese aktiviert
wurden, auch selbsthergestellte Sachanlagen, die an Dritte vermietet oder verpachtet wurden.

Leistungen eines Unternehmens, das an einer Arbeitsgemeinschaft beteiligt ist, rechnen in Höhe seines Arbeitsge-
mei nschaft santeils zum Bruttoproduktionswert.

Begriffsbeziehungen:
Während der Bruttoproduktionswert die Gesamtleistung des Unternehmens im Geschäftsjahr darstellt, ist in der
Jahresbauleistung (Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes, Jahreserhebung

einschl. Investitionserhebung bei Unternehmen des Bauhauptgewerbes (einschl. Fertigteilbau)) nur der Wert der
vorn Unternehmen im Geschäftsjahr erbrachten Bauleistungen zusammengefaßt.

Bruttosozialprodukt

Volkswi rtschaftl iche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Umfassender Ausdruck für den Wert der wirtschaftlichen Leistung der inländischen Wirtschaftseinheiten in der
Berichtsperiode.
Es enthält - ebenso wie das >>> Bruttoinlandsprodukt - >>> Abschreibungen und >>> indirekle Steuern
(>>> Produktionssteuern, >>> nichtabzugsfähige Umsatzsteuer und >>> Einfuhrabgaben) abzüglich
>>> Subventionen, mißt die wirtschaftliche Leistungaber - anders als das Bruttoinlandsprodukt - an den
>>> Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die inländischen Wirtschaftseinheiten letztlich zugeflossen sind
(lnländerkonzept). Im Inland entstandene Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die an die übrige Welt geleistet
wurden, werden folglich nicht rnitgerechnet, dagegen sind diejenigen Erwerbs- und Vermögenseinkommen einbe-
zoge\ die inländische Wirtschaftseinheiten aus der übrigen Welt empfangen haben. Das Bruttosozialprodukt hängt
eng ntit denr >>> Volkseinkommen zusammen, von dem es sich dadurch unterscheidet, daß es noch die Abschrei-
bungen und indirekten Steuern (abzüglich Subventionen) enthält.
Von der Güterseite gesehen entspricht das Bruttosozialprodukt dem Geldwert aller Waren und Dienstleistungen,
die von inländischen Wirtschaftseinheiten in der Berichtsperiode letztlich verbraucht, investiert oder exportiert
wurden, nach Abzug der in der gleichen Zeit importierten Güter; in die Aus- und Einfuhr sind dabei Erwerbs- und
Vermögenseinkommen eingeschlossen.

Das Bruttosozialprodukt kann sowohl nach dem Marktpreis- als auch nach dem Faktorkostenkonzept ermittelt und
dargestellt werden, wobei die Werte zu Faktorkosten rechnerisch durch Abzug der indirekten Steuern und Hinzufü-
gen der Subventionen aus den Werten zu Marktpreisen abzuleiten sind. Wird der Begriff "Bruttosozialprodukt" oh-
ne Zusatz verwendet, so ist es zu Marktpreisen bewertet.

Ferner kann das Sozialprodukl auch "netto" nachgewiesen werden; in diesem Fall ist die infolge von Verschleiß
und wirtschaftlichem Veralten im Produktionsprozeß einer Berichtsperiode eingetretene Wertminderung am einge-
setzten Anlagevermögen in Form von Abschreibungen abgesetzt §ettosozialprodukt). .

Das Bruttoinlandsprodull mißt die im lnland erbrachte wirtschaftliche Leistung (Inlandskonzept), es enthält also
nicht, wie das Bruttosozialprodukt, die an Inländer geflossenen Einkommen aus der übrigen Welt, wohl aber die an
die übrige Welt geleisteten Erwerbs- und Vermögenseinkommen (siehe auch die Erläuterungen unter Erwerbs- und
Verniögenseinkommen von der bzw an die übrige(n) Welt und >>> Volkswirtschaft). Zur Beobachtung der men-
genmäßigen Entwicklung des Bruttosozialprodukts und seiner Komponenten werden nach dem Marklpreiskonzept
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auch vergleichbare Zeitreihen in konstanten Preisen (durch Bewertung mit den Preisen eines Jahres, Preisbasisjahr
z.Z. 1980) berechnet. Das in konstanten Preisen ausgedrückte Bruttosozialprodukt wird auch als "reales" Bruttoso-
zialprodukt bezeichnet (im Gegensatz nt der entsprechenden "nominellen", d.h. zu Preisen der Berichtsperiode
ausgedrückten Größe).
Beim Preisindex für das Bruttosozialprodulr handelt es sich um einen Index mit jährlich wechselnder Gewichtung
(Paasche-Formel), der die Verteuerung der wirtschaftlichen Leistung des Berichtsjahres gegenüber dem Basisjahr
(1980) mißt. Ein Vergleich der Preisentwicklung mit dem unmittelbar vorangehenden Zeitraum ist nur mit Ein-
schränkungen möglich, da der Indexabstand u.a. durch Anderungen in der Gewichtung beeinflußt werden kann.

Begriffsbeziehungen:
l. Summe der im Inland entstandenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Nettoinlandsprodukl zu Faktorkosten
Nettowertschöpfung

+ Aus der übrigen Welt empfangene Erwerbs- und Vermögenseinkommen
- An die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Summe der Inländern letztlich zugeflossenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen
Nettosozialprodukt zu Faktorkosten
Volkseinkommen

+ Abschreibungen: Bruttosozialprodukt zu Faktorkosten
+ Indirekte Steuern
- Subventionen

Bruttosozialprodukt (zu Marktpreisen)

ruttowertschöpfu ng aller Wirtschaft sbereiche (bereinigt)
Nichtabzugsf?ihige Umsatzsteuer
Einfuhrabgaben
Bruttoinlandsprodukt
Aus der übrigen Welt empfangene Erwerbs- und Vermögenseinkommen
An die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkontmen
Bruttosozialprodukt

3. Letzter Verbrauch (Privater Verbrauch und Staatsverbrauch).
+ Bruttoinvestitionen (Bruttoanlageinvestitionen und Vorratsveränderung)
+ Außenbeitrag (Ausfuhr minus Einfuhr von Waren und Dienstleistungen einschl. Erwerbs- und

Vermögenseinkommen)
Bruttosozialprodukt

Bruttowertschöpfung

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Maßstab für die wirtschaftliche Leistung der Volkswirtschaft bzw. - in tieferer Gliederung - ihrer Sekloren und der
ei nzelnen Wirtschaft sbereiche.
Bei der Bruttowertschöpfung ist die im Zuge der Produktion eingetretene Wertminderung des reproduzierbaren
Anlagevermögens noch nicht abgesetzt; hierfür sind entsprechende >>> Abschreibungen at berücksichtigen. Die
Bruttowertschöpfung enthäIt außer Abschreibungen die zu zahlenden >>> Produktionssteuern (abzüglich
>>> Subventionen) und die entstandenen >>> Erwerbs- und Vermögenseinkommen.
Im Unternehmensseklor wird die Bruttowertschöpfung durch Abzug der >>> Vorleistungen von den
>>> Produktionswerten ermittelt. Ebenso eryibt sich die Bruttowertschöpfung der einzelnen Unternehmensbereiche
durch Abzug der Vorleistungen von den Produlctionswerten.

r98



Für die Institutionen des Staatssektors und für die privaten Orgpnisationen ohne Erwerbszweck gilt zwar derselbe
rechnerische Zusammenhang aus praktisch-statistischen Gründen wird die Bruttowertschöpfung dieser Sektoren
jedoch durch Addition der von ihnen gezahlten Einkommen aus unselbständiger Arbeit und Produktionssteuern
sowie von Abschreibungen aufdas von ihnen eingesetzte reproduzierbare Sachvermögen (außer Straflen, Brücken,
Wasserwegen u.ä.) berechnet. Die Bruttowertschöpfung der privaten Haushalte entspricht den Einkommen aus un-
selbständiger fubeit @ar- und Naturalverdienste sowie Sozialbeiträge der Arbeitgeber) der bei privaten Haushalten
gegen Entgelt beschäftigten Personen.

Die Addition der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche enthält zunächst noch die >>> unterstellten Ent-
gelte fi.ir Bankdienstleistungen. Dieser überwiegend aus der Differenz zwischen Ertrags- und Aufiuandszinsen der
Kreditinstitute bestehende Betrag ist zwar im Produktionswert der Kreditinstitute enthalten, bei den Vorleistungen
aber nicht den tatsächlichen Verbrauchern der entsprechenden Bankdienstleistungen gegen unterstellte Entgelte
zugeordnet. Aus Vereinfachungsgründen ist er vielmehr global einer fiktiven Einheit im Unternehmenssektor zuge-
rechnet. Die Summe der Produktionswerte aller Wirtschaftsbereiche ist deshalb um diesen Posten zu vermindern
@bergang von der "unbereinigten" zur "bereinigten" Bruttowertschöpfung; die Bruttowertschöpfung des Bereichs
"Kreditinstitute" weist - da dieser Bereich gedanklich mit der "fikliven Einheit" zusammengefaßt ist - nach der Be-
reinigung in der Regel einen negptiven Betrag auf).

Die Bruttowertschöpfung der Volkswirtschaft enthält keine Umsatzsteuer und keine Einfuhrabgpben; die Einfuhr-
abgaben sind in den Wert der Vorleistungen der Sekloren einbezogen. Um das >>> Bruttoinlandsprodukt zu be-
rechnen, müssen die >>> nichtabzugsfähige Umsatzsteuer und die >>> Einfuhrabgaben zur Bruttowertschöpfung
der Volkswrrtschaft hinzugefügt werden.

Begriffsbeziehungen:
l. Summe der Bruttowertschöpfu ng aller Wirtschaft sbereiche (unbereinigt)

- UnterstellteEntgeltefürBankdienstleistungen
= Bruttowertschöpfu ng aller Wirtschaftsbereiche (bereinigt)
+ Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer
+ Einfuhrabgaben: Bruttoinlandsprodukt
- Abschreibungen
= Nettoinlandsprodukt zu Marktpreisen
- Indirekte Steuern
+ Subventionen

Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten (Nettowertschöpfu ng)
2. Summe der Bruttowertschöpfu ng aller Wirtschaft sbereiche (unbereinigt)

- UnterstellteEntgeltefürBankdienstleistungen: Bruttowertschöpfu ng aller Wirtschaft sbereiche (bereinigt)

+ Nichtabzugsfähige Unrsatzsteuer
+ Einfuhrabgaben

Bruttoinlandsprodukt
+ Aus der übrigen Welt empfangene Erwerbs- und Vermögenseinkommen
- An die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkommen: Bruttosozialprodukt (zu Marktpreisen)
- Abschreibungen

Nettosozialprodukt zu Marktpreisen
- Indirekte Steuern
+ Subventionen

Nettosozialprodukt zu Faktorkosten
Volkseinkommen

Bruttowertschöpfuhg in Preisen von 1980 je Enverbstätigen

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Gesamte wirtschaftliche Leistung der Wirtschaftsbereiche in konstanten Preisen bezogen auf die Zahl der in den
jeweiligen Wirtschaftsbereichen Erwerbstätigen.
Die Darstellung dieser Größe in Form von Meßzahlen wird vielfach als Mallstab für die Entwicklung der
"Produktivität" in den Wirtschaftsbereichen verwendet; sie ist jedoch nicht unproblematisch und kann nur als gro-
bes Orientierungsmittel dienen. Es ist zu beachten, daß bei dieser Berechnung der gesamte "reale" Ertrag der wirt-
schaftlichen Tätigkeit ausschließlich auf den Produktionsfaktor Arbeit bezogen wird, obgleich das Produkt aus dem
Zusammenwirken sämtlicher Produktionsfaktoren (also auch des Kapitals und der unternehmerischen Leistung)
entsteht. Außerdem ist die Zahl der Erwerbstätigen (Selbständige, mithelfende Familienangehörige und beschäftig-
te Arbeitnehmer bei inländischen Institutionen) nur ein sehr grober Maßstab für die aufgewendete Arbeit. Ein-
schränkungen in der Aussagefähigkeit als Produktivitätskennzahlen - insbesondere in der Darstellung nach Wirt-
schaftsbereichen - resultieren u.a. auch aus der Zuordnung der Erwerbstätigen auf die Wirtschaftsbereiche nach ih-
rer Haupttätigkeit - wobei weitere Tätigkeiten einer Person unberücksichtigt bleiben - und aus dem teilweise sehr
unterschiedlichen Anteil von Teilzeitarbeit in einzelnen Bereichen. Diese Angpben sollten deshalb für Niveauver-
gleiche der "Arbeitsproduktivität" zwischen den einzelnen Bereichen nicht verwendet werden. Bei der Beurteilung
der Entwrcklung der Meßzahlen ist zu beachten, daß sie auch durch Änderungen der Struktur in der Volkswrt-
schaft beeinflußt wird. Schließlich ist daraufhinzuweisen, daß die besonderen theoretischen und praktischen
Schwierigkeiten der Berechnung preisbereinigter Angaben für bestimmte Dienstleistungsbereiche Aussagen über
den Produktivitätsverlauf erheblich beeinträchtigen können. Aus diesen Gründen werden Angpben über die Pro-
duktivitätsentwicklung u.a. für den Staat und die privaten Haushalte (einschl. privater Orga.nisationen ohne Er-
werbszweck) nicht gesondert ausgewiesen.

Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten

1. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes
Datennachweis: ab 1975

2. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 19751 ftir die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten ist der >>> Nettoproduktionswert ohne Umsatzsteuer, vernrindert um die
>>> Kosten für Reparaturen, Instandhaltungen, Installationen, Montagen, Mieten und Pachten, sonstige Kosten,
indi rekte Steuern abzüglich S ubventionen (ohne Umsatzsteuer).
Der Nettoproduktionswert ohne Umsatzsteuer ist eine Nettoleistungsgröße und entspricht dern Rohertrag in der be-
triebswirtschaftlichen Terminologie. Vom Nettoproduktionsnrcrt werden hier sämtliche noch enthaltene Vorlei-
stungsgrößen abgesetzt (Kosten für sonstige industrielle/handwerkliche Dienstleistungen (Fremdleistungen), Mie-
ten und Pachten, sonstige Kosten, Verbrauchsteuern sowie der Saldo aus den sonstigen indirekten Steuern und den
Subventionen für die laufende hoduktion).
Die Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten stellt die insgesamt produzierten Güter und Diensileistungen zu den am
Markt erzielten Preisen dar, allerdings nach Abzug des Saldos aus indirekten Steuern und Subventionen. Sie ist
somit der Wert, der den Vorleistungen durch Bearbeitung hinzugefügt worden ist.

Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen

1. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Bergbaus und des Verarbeitenden
Gewerbes
Datennachweis: ab 1975
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2. Jahreserhebung (Kostenstrukturerhebung) bei Unternehmen des Baugewerbes
Datennachweis: ab 1975: für die neuen Länder wrd Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ist die >>> Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten, erhöht unt die
>>> indirekten Steuern abzn$ich der >>> Subventionen.

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen ergibt sich auch, indem man den Bruttoproduktionswert einschl.
>>> Umsatzsteuer um sämtliche Vorleistungen (einschl. Vorsteuer) vermindert.

Die Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen enthält - nach Abzug aller Vorleistungen - die insgesamt produzierten
Güter und Dienstleistungen zv den am Markt erzielten Preisen und ist somit der Wert, der den Vorleistungen durch
Bearbeitung hi nzugefügt worden ist.
Indirekte Steuern sind Steuern und ähnliche Abgaben, die von öffentlichen Haushalten bei Unternehmen und öf-
fentlichen Haushalten erhoben werden und vor Ermittlung des einkommensteuerpflichtigen Gewinns von den Erlö
sen abgesetzt werden dürfen.
Zu ihnen gehören die Umsatzsteuer minus Vorsteuer (ohne Vorsteuer auf den Käufen von Sachanlagen) sowie Ko.
stensteuern ohne >>> Vermögensteuer.

Unter Subventionen sind Zuwendungen zu verstehen, die Bund, Länder und Gemeinden oder Einrichtungen der
Europäischen Gemeinschaften ohne Gegenleistung an das Unternehmen für Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben (soweit nicht spezielle Auftragsforschung für den Staat) oder flir laufende Produktionszwecke geuähren, um
die Produktionskosten zu verringern und/oder die Verkaufspreise der Erzeugnisse zu senken und/oder eine hinrei-
chende Entlohnung der Produktionsfaktoren zu ermöglichen.
Hierzu zählen z.B. Zinszuschüsse, gleichgültig für welche Zwecke sie gewährt werden (auch dann, wenn sie an den
Kreditgeber direkt gezahlt werden), Frachthilfen, Zuwendungen für F«irschungs- und Entwicklungsvorhaben, so
weit nicht spezielle Auftragsforschung frir den Staat, Lohnkostenzuschüsse für ältere Arbeitnehmer nach § 97 AFG.

Nicht zu den Subventionen zählen Steuererleichterungen, Investitionszuschüsse sowie Ersatzleistungen für Kata-
strophenschäden und sonstige außerordentliche bzw. außerhalb des Verantwortungsbereichs des Unternehmens lie-
gende Verluste.

Budgets je Haushalt und Monat

Wi rtschaftsrechnun gen ausgewählter p rivate r Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Budget des Einzelhaushalts mit der taufenden Verbuchung seiner Einnahmen und Ausgpben im Laufe eines Mo'
nats (Familienbudget).
Das Familienbudget gliedert sich in die folgenden Hauptgruppen der Einkommenserzielung und -verwendung:

>>> Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit
+ >>> Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit
+ >>> Bruttoeinkommen aus Vermögen
+ >>> Einnahmen aus Einkommensübertragungen, Untervermietung

>>> Haushaltsbruttoeinkommen

>>> Haushaltsnettoeinkommen
+ >>> Sonstige Einnahmen

>>> ausgabefähige Einkommen und Einnahmen

= >>> Veränderung (+/-) der Vermögens- und Finanzkonten.
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Von den Einnahmen in nicht-geldlicher Form (unterstellte Einnahmen und Käufe) werden nur die Deputate von
>>> fubeitnehmern und die Nutzung von >>> Eigentümerwohnungen berücksichtigt, die unter den Bruttoein-
kommen aus unselbständiger Arbeit bzw. den Bruttoeinkommen aus Vermögen nachgewiesen werden. Nicht einbe-
zogen sind dagegen Menge und Wert der Sachgeschenke und Tauschgegenstände von Dritten und der Sachzugänge
aus der Eigenbewirtschaftung (2.8. Erzeugnisse aus eigenem Garten und aus Kleintierhaltung).

Bund

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1970

4. Jäh rliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1950

5. Viertelj äh rliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

6. Tiefbaustatistik
Datennachweis: 1962 bis 1978

7. Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt: ,

Zentrale Gebietskörperschaft der Bundesrepublik Deutschland.
Nicht zum Bund rechnen die Sozialversicherung der Lastenausgleichsfonds, das ERP-Sondervermögen, der Fonds
"Deutsche Einheit" des Kreditabwicklungsfonds, die Deutsche Bundesbahn, die Deutsche Reichsbahn und die Bun-
despost sowie Unternehmen in der Sonderrechtsform des öffentlichen Rechts und sonstige juristische Personen des
öffentlichen und privaten Rechts, an denen der Bund maßgeblich beteiligt ist.
In den Finanzstatistiken werden außerdem die Betriebe des Bundes nach § 26 BHO nicht einbezogen, in der Perse
nalstandstatistik wurden diese rechtlich unselbständigen Wirtschaftsunternehmen dagegen berücksichtigt.
Nachgewiesen werden in der Rechnungsstatistik, in den Haushaltsansatzstatistiken und in der Kassenstatistik Aus-
gaben und Einnahmen des Bundes nach seinen Jahresrechnungen, Haushaltsplänen und vierteljährlichen Kassen-
abschlüssen, in den Schuldenstatistiken der >>> Schuldenstand des Bundes, soweit von der Bundesschuldenverwal-
tung verwaltet, in der Tiefbaustatistik die Tiefbauaufträge des Bundes und in der Personalstandstatistik der Perso
nalstand des Bundes.
ln der Rechnungsstatistik werden abweichend von Haushaltsansatz- und Kassenstatistik auch die Ausgaben und
Einnahmen einiger Sondervermögen des Bundes erfaßt.
Ausgaben, Einnahmen und Schulden der Deutschen Gesellschaft für öffentliche fubeiten AG (Ötra) sind in den
Rechnungsergebnissen sowie den Datenreihen der Kassen- und der Haushaltsansatzstatistik für den gesamten Zeit-
raum, für den Daten nachgewiesen werden, in die Bundesebene integriert, obwohl sie erst seit dem Rechnungsjahr
1974 Bestandteil des Bundeshaushalts sind. Nicht in den Finanzen des Bundes enthalten sind die auf die Bundesre-
publik Deutschland enfallenden Einnahmen und Ausgaben der >>> Europäischen Gemeinschaften. In der Rech-
nungsstatistik werden sie ab dem Rechnungsjahr 1974 als eigene Ebene des >>> Offentlichen Gesamthaushalts ge-
zeigt.
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Bundesanstalt flir Arbeit

Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Körperschaft des öffentlichen Rechts mit SelbsWerwaltung die der Rechtsaufsicht des Bundesministers für Arbeit
und Sozialordnung untersteht.
Zur Bundesanstalt fiir fubeit rechnen auch ihre Untergliederungen (Landesarbeitsämter, Arbeitsämter und sonstige
Dienststellen).
Nachgewiesen wird der Personalstand dieser Körperschaft.

Bundesautobahnen

1. Preisindizes für Bauwerke
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Kreuzungsfreie, künstlich angelegte, befestigte Verkehrswege mit mehrspurigen Fahrbahnen in beiden Richtungen

Neben den Fahrbahnen gehören dazu:

Überfütrungen bis 2 m lichte Weite, Dämme, Gräben, Böschungsbefestigungen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Si-
cherheitsstreifen, aber auch Leitpf?ihle, -planken und -steine, Fahrbahnmarkierungen und Notrufsäulen.

2. Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Fernstraßen, die ausschl. für den Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen bestimmt sind. Sie sind frei von höhenglei-
chen Kreuzungen, mit besonderen AnscNußstellen ausgestattet und verfügen über getrennte Fahrbahnen für den
Rrchtungsverkehr. Träger der Baulast ist der Bund.
Die >>> Straßenlänge ergibt sich aus der einfachen Länge zwischen Anfang und Ende der Autobahn, unabhängig
von der Zahl der Fahrbahnen oder der Zahl der Fahrspuren.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Bundesautobahnen sind Bundesstraßen (Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs)
Fernstraßen, die im allgemeinen auch für andere Fahrzeuge und nicht ausschl. für den Schnellverkehr bestimmt
sind.

Bundessteuern

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab L972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Steuern, deren Aufl<ommen gemäß Artikel 106 Abs. I Grundgesetz dem Bund zusteht.

Die Bundessteuern umfassen >>> Zölle, Verbrauchsteuern, ohne >>> Biersteuer (>>> Mineralölsteuer,
>>> Branntweinabgaben, >>> Tabak-, >>> Kaffee-, >>> Schaumwein-, >>> Zucker-, >>> Leuchtmittelsteuer,
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>>> Teesteuer, >>> Salzsteuer), >>> Kapitalverkehrsteuern, >>> Versicherungsteuer, >>> Wechselsteuer,
>>> Lastenausgleichsabgaben (nur nachrichtlich nachgewiesen).

In den Finanzberichten besteht aufgruhd der Rundung der Angaben für die Steuereinnahmen aus den einzeln nach-
gewiesenen Bundessteuern auf Mill. DM eine statistische Differenz zwischen den unter der Position
>>> Bundessteuern in den Finanzberichten nachgewiesenen Steuereinnahmen und der Summe der bei den einzel-
nen Bundessteuern nachgewiesenen Steuereinnahmen. Diese statistische Differenz wird unter "Sonstige Bun-
dessteuern" nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1969 rechneten die >>> Umsatz- und Einfuhrumsatzsteuer zu den Bundessteuern; ab 1970
(Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes vom 12.5.1969 (BGBI. I S. 359» sind diese Steuern
>>> Gemeinschaftsteuern. Kapitalverkehr-, Versicherung- und Wechselsteuer waren bis einschl. 1969
>>> Landessteuern.

Zu denBundessteuern zählte von 1968 bis 1976 auch die >>> Ergfinzungsabgabe, die bis einschl. 1974 afi dte
>>> Einkommen- und Körperschaftsteuer und in den Jahren 1975 und 1976 auf die Körperschaftsteuer erhoben
wurde. Bis einschl. 1957 wurde eine Sondersteuer >>> Notopfer Berlin, bis 1967 die >>> BeftirderungSsteuer, von
1969 bis 1971 die >>> Strallengüterverkehrsteuer als Bundessteuern erhoben. Im Aufkommen der Bundessteuern
sind z.T noch heute Restbeträge der auslaufenden Steuern mitenthalten.

In den Finanzberichten unter "Sonstige Bundessteuern" nachgewiesen ist die von 1971 bis 1976 als Preisausgleich
zwischen inländischem und eingeführtem Branntwein erhobene Ausgleichsabgabe auf eingeführten Branntwein.
Durch Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes vom 17 .2.1976 ist diese Ausgleichsabgabe als vertragswidrig
weggefallen.
Ab 1989 werden die Zölle nicht mehr unter den Bundessteuern, sondern als eigene Einnahmekategorie nachgewie-
sen.

Bundesstraßen

Statistik der Straßen des überörtlichen Verkehrs
Daterurachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Fernstraßen, die in erster Linie dem weiträumigen Verkehr dienen. Träger der Baulast ist der Bund.

Die >>> Ortsdurchfahrten in größeren Gemeinden werden von diesen gebaut.und unterhalten.

Bei der Erniittlung der >>> Straßenläinge werden Kreuzungen der jeweils höherwertigen Straße zugeordnet, also
der Bundesstraße bei einer Kreuzung mit einer >>> Landes- oder >>> Kreisstraße oder der vorfahrtberechtigten
gegenüber der vorfahrtbeachtenden Straße. Bei gleichwertigen Straßen erfolgt die Zuordnung zur breiteren, bei
gleicher Breite zur längeren Straße. Die Länge der Ortsdurchfahrten rechnet zur Gesamtlänge der Bundesstraßen

Begriffsbeziehungen:
Inr Unterschied zu den Bundesstraßen sind >>> Bundesautobahnen (Statistik der Straßen des überörtlichen Ver-
kehrs) Fernstraßen, die ausschließlich dem Schnellverkehr mit Kraftfahrzeugen dienen.

Bundeswasserstraßen

Tiefbaustatistik
Datermachweis: 1962 bis 1978

Begriffsinhalt:
>>> Tiefbauten von bzw. an Kanälen, Häfen und schiffbaren Flüssen im Bundesgebiet.
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Zu denTiefbauten an den Bundeswasserstraßen zählen neben Deichen, Stützmauern, Uferbefestigungen u.ä. auch
Schleusen, Schiffshebewerke sowie Basatellhochbauten, die im Zusammenhang mit diesen Tiefbauten errichtet
werden, wie Schalt-, Pumpen- oder Maschinenhäuser.

Tiefbauten an nicht schiffbaren Flüssen und Bächen rechnen nicht zu den Tiefbauten an Bundeswasserstraßen,
sondern zu den >>> wasserwirtschaftlichen Tiefbautdn.

Bund-Länder-Heizenergieeinsparungsprogramm

Subventionsberichte
Datennachweis: 1978 bis 1982

Begriffsinhalt:
Bundesmittel im Rahmen des Programms zur Förderung von Maßnahmen zur Einsparung von Heizeneryie in
Wohnungen und bestimmten sonstigen Räumen.

Die Durchführung des Heizenergieeinsparungsprogramms erfolgte grundsätzlich nach denselben Regelungen wie
das >>> Bund-Länder-Mondernisierungsprogramm. Investitionszuschüsse wurden auf Antrag flir bauliche Maß-
nahmen bewilligt, die nachhaltig Einsparungen von Heizeneryie bewirken.

Dies sind insbesondere Maßnahmen'zur wesentlichen Verbesserung der Wärmedämmung von Fenstern, Außentü-
ren, Außenuänden, Dächern, Kellerdecken und obersten Geschoßdecken, z\t wesentlichen Verminderung des
Energieverlustes und des Energieverbrauchs der zentralen Heizungs- und Warmwasseranlagen, zur Änderung von
zentralen Heizungs- und Warmwasseranlagen innerhalb des Gebäudes für den Anschluß an die Fernwärmeversor-
gung die überwregend aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung zur Verbrennung von Müll oder zur Verwertung
von Abuärme gespeist wird, zur Gewinnung von Wärme und zur Nutzung von Eneryie durch Wärmepunlpen- und
Solaranlagen.
Der Einbau einer zentraldn Heizungsanlage sollte nur gefiirdert werden, wenn die bei der Errichtung von Wohnge-
bäuden einzuhaltenden öffentlich-rechtlichen Anforderungen an den Wärmeschutz von Fenstern und Fenstertüren
erftillt sind oder im Zusammenhang mit dem Einbau erfüllt werden. Die Verbesserung des Wärmeschutzes sollte
nur geftirdert werden, wenn die Heizungsanlage dem verminderten Energiebedarf angepaßt ist oder im Zusammen-
hang mit der Verbesserung des Wärmeschutzes angepaßt wird.
Der Einbau von Thermostatventilen und von Steuerungs- und Regelungseinrichtungen in zentrale Heizungs- und
Warmwasseranlagen wurde nur gef«irdert, wenn auch der Einbau der zentralen Anlagen gefordert wurde.

Bei Gebäuden, die nach dem 31. Dezember 1977 bezugsfertig geworden sind oder bezugsfertig werden, wurden
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung sowie zur Verminderung des Energieverlustes und des Ener-
greverbrauchs der zentralen Heizungs- und Warmwasseranlagen nicht ge{iirdert.

B und-L änder-Modernisierungsprog ramm

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Bundesmittel im Rahmen des Programms zur Förderung der Modernisierung und Instandsetzungvon Wohnungen,
durch das die Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit guten und preiswürdigen Wohnungen verbessert
und dadurch zur Erhaltung von Städten und Gemeinden beigetragen werden soll.

Das Modernisierungsprogramm ist damit auf wohnungs- und sozialpolitische wie auch auf städtebaupolitische Ziele
gerichtet. Es gibt Anreize für die Durchführung von Maßnahmen dort, wo Modernisierungsinvestitionen den Ei-
gentümern auf absehbare Zeit nicht rentierlich erscheinen, Mieter nicht in der Lage sind die aufgrund der Moder-
nisierung erhöhte Miete voll zu tragen oder wo städtebauliche Entwicklungen ein gesamtwirtschaftliches Interesse
an privaten Investitionen entstehen lassen.
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Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche MalJnahmen, die den Gebrauchswert der Wohnungen erhöhen. Hierzu
zählen insbesondere Maßnahmen zur Verbesserung des Zuschnitts der Wohnung der Belichtung und Belüftung,
des Schallschutzes, der Eneryieversorgung der Wasserversorgung und der Entuässerung der sanitären Einrich-
tungen, der Beheizung und der Kochmöglichkeiten, der Funktionsabläufe in Wohnungen, der Sicherheit vor Dieb
stahl und Gewalt, ebenso der Anbau, soweit er zur Verbesserung der sanitäen Einrichtungen oder zum Einbau ei-
nes notwendigen Aufzugs erforderlich ist, sowie bauliche Maflnahmen für Behinderte und alte Menschen, wenn die
Wohnungen auf Dauer für sie bestimmt sind.
Modernisierungen i.S. des Modernisierungs- und Eneryieeinsparungsgesetzes sind auch die allgemeine Wohnver-
hältnisse verbessernde bauliche Mallnahmen, wie die Anlage und der Ausbau von nicht öffentlichen Gemein-
schaftsanlagen (2.8. Kinderspielplätze, Grünanlagen, Stellplätze und andere Verkehrsanlagen) sowie Instandset-
zungsntalJnahmen zur Behebung baulicher Mängel, insbesondere von Mängeln, die infolge Abnutzung Alterung
Witterungseinflüssen oder Einwirkungen Dritter entstanden sind.
Die Durchführung des Modernisierungsprogramms ist Aufgabe der Länder. Der Bund stellt die Hälfte der einzuset-
zenden Förderungsmittel als Finanzhilfen zur Verftigung.
Die Mittel werden als Zuschüsse zur Deckung von laufenden Aufirendungen oder als Zuschüsse zur Deckung der
Kosten der Modernisierung bewilligt. Sie sind der Höhe nach so zu bemessen, daß die Erhöhung der Mieten oder
Belastungen tragbar ist und in einem angemessenen Verhältnis zu den Vorteilen aus der Modernisierung steht.
Die Mittel können auch als Darlehen zur Deckung der Kosten der Modernisierung bewilligt werden, wenn eine
urnfangreiche Modernisierung durchgeführt wird.
Eine Förderung nach dem Modernisierungsprogramm ist ausgeschlossen, wenn eine bauliche Maßnahme schon mit
anderen Mitteln, mit Steuervergünstigungen durch erhöhte Absetzungen und durch den Abzug von Aufivendungen
aufgrund von § 5l Abs. I Nr. 2 Buchstabe q Satz 6 des ESIG oder mit Investitionszulagen gefördert wird.
Die Modernisierung ist mit Vorrang zu fcirdern, wenn
l. Mißstände in solchen Wohnungen beseitigt werden, die den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohnver

hiiltnisse nicht entsprechen oder
2. das Gebäude wegen seiner städtebaulichen, insbesondere geschichtlichen oder künstlerischen Bedeutung zu er

halten ist oder
3. soziale Härten, die sich aus den Wohnverhältnissen ergeben, durch die Modernisierung beseitigt werden oder
4. durch die Förderung untragbare Erhöhungen der Mieten oder Belastungen vermieden werden oder
5. die Modernisierung im Interesse der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde liegt.

Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen

l. Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datemachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren/Güter (Waren-/Güterarten) aus der Waren-/Gütergruppe
Bürontaschinen; Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen Waren-/Gütergruppe 50
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnis-
ses für Produktionsstatistiken (GP), die zu den >>> Investitionsgütern zählen.
Als Investitionsgüter gelten Waren, die von der "lndustrie" hergestellt werden, als technisch fertig (investitionsreifl
angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlageguter gekauft werden.
Zu den Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und -einrichtungen rechnen im wesentlichen folgende Wa-
rerVGüter;

Schreibmaschinen ohne Rechenwerk
Textautomaten (soweit Einplatzmaschinen)
Rechenmaschinen
Abrechnungsmaschinen
Adressiermaschinen
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Sonstige Büromaschinen
Geräte und Einrichtungen für die automatische Datenverarbeitung (der digitalen Technik).Bei allen Waren/Gütern
werden Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile nicht mit einbezogen.

Anderungen im Zcitablauf:
Zwischen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses für die Indu-
striestatistik bzw. dem Systematischen Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken bestehen geringfiigige Abwei-
chungen.

2. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Im wesentlichen wie unter l. Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenver-
zeichnis für die Außenhandelsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Waren-
verzeichnisses flir die Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umge-
schlüsselt. Da im WI bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswrrtschaftlichen, im WA dagegen nach
zolltechnischen (materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiigl-
ge Abweichungen ergeben

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Warenaus-
wahl, die zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoprodultion für Investitionsgüter und Verbrauchsgüter
getroffen wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe unter l.

3. Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und -einrichtungen Warengruppe 50
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgbe 1975 bzw. des Systematischen Güter-
verzeichnisses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe l982.Einbezogen sind Schreibmaschinen und Rechenma-
schinen, Vervielfältigungs- und Adressiermaschinen sowie Geräte und Einrichtungen für die automatische Daten-
verarbeitung.Nicht berücksichtigt sind elel«:trische Diktiergeräte sowie Abrechnungsmaschinen, Registrierkassen
und sonstige Büromaschinen.

Büro- und Venualtungsgebäude
1. Statistik der Baugenehmigungen

Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab I99l

2. Statistik der Baufeftigstellungen
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99l

3. Preisindizes für Bauwerke
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
>>> Nichtwohngebäude, die überwiegend Büro- und Verualtungszwecken dienen.

Dazu zählen u.a. die Büro- und Verwaltungpgebäude der gewerbtichen Wirtschaft, darunter auch Bank- und Versi-
cherungsgebäude, ferner Bürogebäude der öffentlichen Hand wie Ministerien, Stadtverwaltungen, Postämter,
Bahnverwaltungen, ebenso Rundfunkhäuser, Verwaltungsgebäude der Kirchen, der Arbeiterwohlfahrt oder ähnli-
cher Organisationen.
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Chemische Erzeugnisse

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 40 "Chemische Erzeugnisse" des Systematischen Wa-
renverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgabe 1975 bzvt. des Systematischen Güterverzeichnisses für die
Produktionsstati stiken, Ausgabe I 982.
Einbezogen sind anorganische und organische Grundstoffe und Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffe, Farben
und Lacke, pharmazeutische Erzeugnisse sowie sonstige chemische Erzeugnisse für verschiedene Verwen-
dungszwecke
Nicht berücksichtigt werden Saaten- und Pflanzenschutzmittel sowie Schädlingsbekimpfungsminel, Farbstoffe,
synthetischer Kautschuk und Chemiefasem.

Begriffsbeziehungen:
Die chemischen Erzeugnisse ulnfassen neben einer Vielzahl von anderen Waren auch einen Teil der
>>> chemischen Verbrauchsgüter (Außenhandelsstatistik).

Chemische Verbrauchsgüter

1.1 Index der Industriellen Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: 1962 bis 1976

1.2 Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgewlihl te WarerVGüter (Waren-/Güterarte n) aus der Waren-/Gütergruppe

Chemische Erzeugnisse Waren-/Gütergruppe 40
des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterver-
zeichnisses für Produkionsstatistiken (GP), die zu den >>> Verbrauchsgütern zählen.
Als Verbrauchsgüter gelten Waren/Güter, die von der "lndustrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(verbrauchsreif) angesehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten gekauft werden.
Zu den chemischen Verbrauchsgütern rechnen im wesentlichen:
- Unbespielte Magnettonbänder, -filme und andere unbespielte Magnettonträger Wasch-, Spül- und

Reinigungsmittel Duft- und Rasierwasser, Hautpflegemittel, Mundpflegenrittel, Haarpflegemittel, Badezu-
satzmittel, andere Körperpflegemittel

- Blei-, Farb und Kopierstifte, selbstglänzendes Fußbodenpflegemittel, Rohr- und WC-Reiniger
- Kerzen, Zündhölzer.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Auswahl der zu den chemischen Verbrauchsgütern rechnenden Waren auf der Grundlage des WI und des
Systenratischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken unterscheidet sich erheblich von der o.g. Güter-
auswahl.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1970

208



Begriffsinhalt:
Im wesentlichen wie unter l.
Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechen den Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im wI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abwei-
chungen ergeben.
Die Aufteilung der Waren nach >>> Verbrauchsgütern und >>> Investitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die
Warenauswahl, die zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduklion für Investitionsgüter und
Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe unter l.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe chemische Verbrauchsgüter und >>> pharmazeutische und kosmetische Artikel, Wasch- und
Putznrittel (Außenhandelsstatistik) sind ähnlich abgegrenzt.Im wesentlichen bestehen folgende Unterschiede:
Nur zu den pharmazeutischen und kosmetischen Artikeln, Wasch- und h.rtzmitteln rechnen die Pharmazeutika
(Arzneiwaren, Sera, Transplantate, Desinfektionsmittel u. .). Nur zu den chemischen Verbrauchsgütern rech-

nen Schüler-Farbkästen, Möbel- und Autopflegemittel, Schmal- und Rollfilme, unbespielte Magnettonbänder,
Blei-, Farb und Kopierstifte und Feuerwerksartikel. Die >>> chemischen Erzeugnisse (Statistik der Großhan-
delsverkaufspreise) umfassen einen Teil der chemischen Verbrauchsgüter, darüber hinaus aber eine Vielzahl
anderer Waren, wie anorganische und organische Grundstoffe und Chemikalien, Düngemittel, Kunststoffe,
synthetischer Kautschuk, Chemiefasern u.a.

Container

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt

. Transportgefäße, in denen Güter lose oder wenig verpackt beftirdert werden und die dqq Umladen von einem
zum anderen Verkehrsmittel erleichtern.
Container, die über I - 3 cbm Fassungsvermögen und eine Ladekapazität von I t verfügen rechnen zu den
Kleincontainern, Container mit mehr als 3 cbm Rauminhalt, aber kleiner als 20-Fuß-Container sind, werden zu
den Mittelcontainern gerechnet. Großcontainer haben eine Größe von 20 Fuß oder mehr.
Der Eigentumsbestand erfaßt die Zahl der Container, die sich im Eigentum des jeweiligen Eisenbahnunter-
nehmens befinden.

Cureffage

Schwangerschaftsab b nrchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Eingriffsart, die neben anderen in der Schwangerschaftsabbruchstatistik erfaßt wird.
Die Curettage ist ein medizinischer Eingriff, bei dem mittels einer Curette (Instrument iri der Form eines Löf-
fels) die Gebärmutter ausgeräumt wird.
Nicht einbezogen in die Schwangerschaftsabbruchstatistik werden Nachcurettagen nach anderen Eingriffen.
Neben der Curettage werden außerdem die >>> Vakuumaspiration, die >>> vaginale Hysterotomie, die
>>> aMominale Hysterotomie, die >>> Hysterektomie und der >>> medikamentöse Abbruch als Eingriffsarten
in der Schwangerschaft sabbruchstati stik e rfaßt.
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Dampflokomotiven

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Dateanachweis: 1966 bis 1976

Begriffsinhalt:
Lokomotiven, deren Antriebskraft Dampf ist, ohne Rücksicht auf die Art der verwendeten Brennstoffe. Die
Kraftübertragung kann durch Zylinder oder Turbinen erfolgen.

Lokomotiven sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart ausschließlich zum Bewegen von
Sch ienenfahr zelugen besti mmt si nd.

Als Bestand an Lokomotiven wird der Einsatzbestand angegeben. Dazu zählen Dampflokomotiven, die der ent-
sprechenden Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und ruzig)ich der von ihr angemieteten
Iiampflokomotiven. Berücksichtigt werden auch kurdistig unbenutzte betriebsfähige Dampflokomotiven se
wie Aie in Ausbesserung befindlichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem Zustand ab
gestellten oder in Reserve gehaltenen Dampflokomotiven.

Nicht berücksichtigt werden die Dampflokomotiven, die zum Verkauf, zut Zerlegang oder zur Ausmusterung
abgestellt sind.

Begriffsbeziehungen:
Inr Unterschied zu Lokomotiven sind Triebwagen (>>> Dieseltriebwagen, >>> E-Triebwagen - Eisenbahnsta-
tistik) auch für die Beforderung von Personen und/ oder Gütern ausgerüstet.

Darlehen

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Ausgabeart mit den Ausgaben für
- die Gewährung von Darlehen an Verwaltungen und sonstige Bereiche (2.B. für Wohnungsbau, Schulbau,
Krankenhausbau, Arbeitgeberdarlehen, Darlehen im Sozialbereich, an Wirtschaftsunternehmen usw.),

- Inanspruchnahme aus Geuährleistungen.
Es werden unterschieden:

Darlehen an öffentlichen Bereich
an Bund
an Lastenausgleichsfonds
an ERP-Sondervermögen
an Länder
an Gemeinden/Gemeindeverb'ände
an Zweckverbände
an die Sozialversicherung;
Darlehen an andere Bereiche
an Unternehmen und Sonstige im Inland sowie aus dem Ausland.
>>> Innere Darlehen der Gemeinden/Gemeindeverbände gelten finanzstatistisch als >>> besondere Finanzie-
rungsvorgänge
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In der Kassenstatistik sind bei den Gemeinden/ Gv. die Darlehen an den öffentlichen Bereich nicht getrennt,
sondern zusammen mit den Darlehen an andere Bereiche nachgewiesen.

Anderungen im Zcitablauf:
In der Rechnungsstatistik werden bis 1973 nur die Darlehen an andere Bereiche nachgewiesen.

Darlehen, die kommunale Eigenütriebe bei Dritten aufnehmen, sind in der Rechnungsstatistik ab 1974 und in
der Haushaltsansatzstatistrkab 1974 - entsprechend der haushaltsmäßigen Regelung - bei den Gemeinden/ Gv.
nicht mehr enthalten. Bis 1973 dagegen wurden diese Finanzvorfälle von den GemeinCen/ Gv. als Darlehen an
andere Bereiche (Unternehmen) nachgewiesen. Darlehen an Zweckverbände ünd die Sozialversicherung sind
in der Rechnungsstatistik und in der Haushaltsansatzstatistik jeweils bis 1973 in den Darlehen an andere Berei-
che und nicht in den Darlehen an den öffentlichen Bereich enthalten.
Im kommunalen Bereich wurden in den Rechnungsjahren bis 1973 die Darlehen an den öffentlichen.Bereich
nicht gesondert erhoben; sie sind zusammen mit den Darlehen an andere Bereiche nachgewiesen.

Darlehen an Kreditinstitute

Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: 1962 bis März 1980

Begriffsinhalt:
Die Darlehen an >>> Kreditinstitute umfassen reine >>> Kommunaldarlehen an öffentlich-rechtliche Kredit-
institute, ferner kommunalverbürgte Darlehen und Hypotheken an sonstige Kreditinstitute sowie alle übrigen
Ausleihungen im Boden- und Kommunalkreditgeschäft an sonstige Kreditinstitute.
Zu den Darlehen an Kreditinstitute rechnen auch die nicht verbürgten Teile von kommunalverbürgten Darle-
hen, sofern deren Schuldner ein Kreditinstitut ist.

Die Darlehen von Kreditinstituten umfassen auch die von Boden- und Kommunalkreditinstituten an andere
Boden- und Kommunalkreditinstitute gegebene Darlehen.
Zu den Kreditinstituten rechnen Banken und Geldinstitute im Sinne des § I, Abs. I des Gesetzes über das
Kreditwesen sowie rechtlich selbständige und unselbständige Bausparkassen, Teilzahlungskreditinstitute, Post-
scheck- und Postsparkassenämter, >>> Kapitalanlagegesellschaften (ohne deren Fonds), Bürgschaftsbanken,
Wertpapiersammelbanken und inländische Niederlassungen ausländischer Banken.

Die >>> Neuausleihungen umfassen die während des Berichtsmonats tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten)
Darlehen an Kreditinstitute.
Der >>> Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forderungen aus Darlehen an Kreditinstitute am
Monatsende an.

Darlehen an Länder zur Förderung des Baues von Ersatzwoh-
nungen und des Aus- und Umbaus im Rahmen des Programms

ftir Zuku nftsi nvestitio n en

Subventionsberichte
Datennachweis: 1977 bis 1984

Begriffsinhalt:
Darlehen des Bundes an Länder im Rahmen des Programms der Bundesregierung für Zukunftsinvestitionen
zur Verbesserung der Lebensbedingungen in Städten und Gemeinden. Gefcirdert wurden als Ersatzwohnungs-
bau der sanierungs- und entwicklungsbedingte Neubau von Wohnungen sowie der Aus- und Umbau von
Wohngebäuden.

Sanierungsmaßnahmen umfassen die Behebung städtebaulicher Mißstände insbesondere durch Beseitigung
baulicher Anlagen und Verbesserung in von den Gemeinden förmlich festgelegten Sanierungsgebieten.

Entwicklungsmaßnahmen sind Mallnahmen, durch die entsprechend den Zielen der Raumordnung und Lan-
desptanung neue Orte geschaffen oder vorhandene Orte zu neuen Siedlungseinheiten entwickelt oder vorhan-
dene Orte um neue Ortsteile erweitert werden. Die Maßnahmen müssen die Strukturverbesserung in den Ver-
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dichtungsräumen, die Verdichtungvon Wohn- und fubeitsstätten im Zugevon Entwicklungsachsen oder den
Ausbau von Entwicklungsschwerpunkten außerhalb der Verdichtungsräume, insbesondere in den hinter der
allgemeinen Entwicklung zurückbleibenden Gebieten, zum Gegenstand haben.

Wohnungsbau durch Ausbau eines bestehenden Gebäudes ist das Schaffen von Wohnraum durch Ausbau des
Dachgeschosses oder durch eine unter wesentlichem Bauaufirrand durchgeführte Umwandlung von Räumen,
die nach ihrer baulichen Anlage und Ausstattung bisher anderen als Wohnzwecken dienten. Als Wohnungsbau
durch Ausbau eines bestehenden Gebäudes gilt auch der unter u,esentlichem Bauaufiuand durchgeführte Um-
bau von Wohnräumen, die infolge Anderung der Wohngewohnheiten nicht mehr für Wohnzwecke geeigrret
sind, zur Anpassung an die veränderten Wohngeurohnheiten.

Darlehen an Nichtbanken

Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: 1962 bis März 1980

Begriffsinhalt:
Die Darlehen an Nichtbanken umfassen >>> Hypothekarkredite, >>> Kommunaldarlehen ("reine" kommunal-
verbürgte Darlehen und kommunalverbürgte Hypotheken), Landeskulturdarlehen und sonstige Darlehen an öf-
fentliche Haushalte, private und öffentliche Unternehmen (ohne Kreditinstitute), Privatpersonen und Organisa-
tionen ohne Erwerbscharakter.
Die öffentlichen Haushalte umfassen im wesentlichen Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände und
komrnunale Zweckverbände soweit sie nicht zu den Unternehmen rechnen, Sozialversicherungen und ausländi-
sche öffentliche Haushalte, die durch Rechtwerordnung den inländischen öffentlichen Haushalten gleichge-
stellt sind (2.8. Montanunion).
Zu den öffentlichen Unternehmen rechnen dabei Bundesbahn, Bundespost, rechtlich unselbständige Versor-
gungs- und Verkehrsbetriebe von Gebietskörperschaften sowie kommunale Zweckverbände mit Wirtschaftsauf-
gabn.
Als Organisationen ohne Erwerbscharakter gelten Verbände, Vereine und Institute, die ihre Leistungen vor-
wiegend Unternehmen ohne spezielles Entgelt erbringen und von diesen finanziert werden bzw. deren Leistung
vorwiegend privaten Haushalten dienen und die sich zu einem wesentlichen Teil aus freiwilligen Zahlungen
von privaten Haushalten und nur zu einem geringen Teil aus öffentlichen Zuwendungen finanzieren. Im ein-
zelnen rechnen dazu z.B. Kirchen, kulturelle und karitative Vereine, Parteien, Gewerkschaften, Sportvereine,
Industrie- und Handelskammern sowie Innungen.
Die >>> Neuausleihungen umfassen die während des Berichtsmonats tatsächlich neu gewährten (ausbezahlten)
Darlehen an Nichtbanken.
Der >>> Darlehensbestand gibt den tatsächlichen Umfang der Forderungen aus Darlehen an Nichtbanken ant
Monatsende an.

Anderungen im Zeitablauf: \

Bis Ende 1968 wurden bei den zu den Darlehen an Nichtbanken rechnenden Hypothekarkrediten auf Wohn-
grundstücke und bei den >>> kommunalverbürgten Hypotheken auf Wohngrundstücke die Hypotheken für
Wohnungsaltbauten (Wohnbauten, die vor dem 8.5.1945 errichtet wurden) nicht einbezogen.

Darlehensbestand

Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: 1962 bis März 1980

Begriffsinhalt:
Bestand an langfristigen Darlehen, die von Boden- und Kommunalinstituten gewährt wurden.
Langfristige Darlehen umfassen Hypothekarkredite auf Grundstücke und Schiffe, >>> Kommunaldarlehen
("reine" kommunalverbürgte Darlehen und kommunal verbürgte Hypotheken), Landeskulturdarlehen und
sonstige Darlehen.
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Neben den Darlehen für eigenen Namen und eigene Rechnung der Boden- und Kommunalkreditinstitute wer-
den auch Darlehen im eigenen Namen und für fremde Rechnung (durchlaufende Kredite) nachgewiesen.
Zu den Boden- und Kommunalkeditinstituten zählen die unter das Hypothekenbankgesetz, das Pfandbriefge-
setz und das Schiffsbankgesetz fallenden Institute sowie die Landwirtschaftliche Rentenbank, die Deutsche
Siedlungs- und Landesrentenbank (bis 1965: Deutsche Landesrentenbank) und die Bayerische Landesboden-
kreditanstalt (seit 1.7 .1972 rechtlich-unselbständige Anstalt der Bayerischen Landesbank Girozentrale).
Der Darlehensbestand setzt sich zusammen aus dem Bestand an >>> Darlehen an Nichtbanken und dem Be-
stand an >>> Darlehen an Kreditinstitute. Zum Bestand an Darlehen an Kreditinstitute rechnen dabei auch
Darlehensbestände an andere Boden- und Kommunalkreditinstitute.
Der Darlehensbestand wird am Monatsende ermittelt.
Erfaßt wird sowohl der Bestand an Darlehen aus dem AIt- als auch aus dem Neugeschäft, d.h. die vor und nach
dem 20.6.1948 gewährten Darlehen.
Nicht zum Darlehensbestand zählen Kontokorrentkredite, Schuldscheindarlehen an Industrieunternehmen in
privater Rechtsform, Industriekredite an Industrieunternehmen in privater Rechtsform gegen iibereignung bzw.
Verpfändung von Waren oder Inventar sowie die für fremden Namen und fremde Rechnung gewährten Kredite
(Verwaltungskredi te).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis Ende 1968 wurden Darlehensbestände aus dem Altgeschäft (vor dem 20.6.1948 gewährte Darlehen) nicht
einbezogen.
Ebenso wurden bis Ende 1968 ein Teil der für Wohnungsaltbauten (vor dem 8.5.1945 errichtete Wohnbauten)
gewährten Darlehen nicht erfalJt.

Darlehensrückflüsse

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Einnahmeart mit Einnahmen aus Darlehensforderungen und der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewähr-
verträgen u.ä.

Es werden unterschieden:
Darlehensrücldlüsse vom öffentlichen Bereich

vom Bund
vom Lastenausgleichsfonds
vom ERP- Sondervermögen
von Ländern von Gemeinden/Gemeindeveöänden
von Zneckverbänden
von der Sozialversicherung;

DarlehensrücHlüsse von anderen Bereichen !

von Unternehmen und Sonstigen im Inland sowie aus dem Ausland.
In der Kassenstatistik sind bei den Gemeinden/Gv. die DarlehensrücHlüsse vom öfrentlichen Bereich nicht ge-
trennt, sondern zusammen mit den Darlehensrücldlüssen von anderen Bereichen nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf: r

In der Rechnungsstatistik sind bis 1973 nur die Dadehensrücldlüsse von anderen Bereichen nachgewiesen.
Darlehensrücldlüsse von Zweckverbänden und der Sozialversicherung sind in der Rechnungsstatistik und der
Haushaltsansatzstatistik jeweils bis 1973 als Zahlungen von anderen Bereichen klassifiziert, da dlese Körper-
schaften erst ab 1974ftnanzstatistisch erfallt uerden.
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Im kommunalen Bereich wurden in den Rechnungpjahren bis 1973 die DarlehensrücHlüsse vom öffentlichen
Bereich nicht gesondert erhoben. Sie sind zusammen mit den Darlehensrücldlüssen von anderen Bereichen
nachgewiesen

D arstellungseinheiten

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Die Wahl der zweckmäßigsten Darsteilungseinheit bildet eines der schwierigsten Probleme der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnungen und wird von analytischen und statistisch-technischen Gesichtspunkten be-

stimmt. Die Wirtschaftseinheiten können in verschiedener Form und Abgrenzung erfaßt werden. AIs Einheiten
komnren z.B. im Bereich der gewerblichen Wirtschaft in Betracht: Unternehmenszusammenschlüsse

ffonzerne, Organschaften usw.), Unternehmen, örtliche Einheiten und fachliche Einheiten (fachliche Unter-
nehmensteile oder fachliche Betriebsteile).
ln den "traditionellen" Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen liegt die institutionelle Zuordnung zugrunde,
die sich für die Erfassung der Marktvorgange an besten eignet. Darstellungseinheiten sind die kleinsten Insti-
tutionen, die selbst bilanzieren (Unternehmen) bzw. die eine eigene Haushalts und ggf. Vermögensrechnung
aufstellen (2.B. Gebietskörperschaften, Kirchen, Wohlfahrtsveöände, private Haushalte). Landwirtschaftliche
Betriebe gelten, auch wenn sie zusammen mit gewerblichen Betrieben einem einzigen Eigentümer gehören,
stets als selbständige Einheit. Eine wesentliche Ausnahme von dieser allgemeinen Regel bildet die Wohnungs-
vermietung. Die hiermit verbundenen Tätigkeiten werden, durch dac statistische Ausgangsmaterial bedingt,
stets isoliert von den übrigen Tätigkeiten der Unternehmen, des Staates, der privaten Haushalte usw. betrachtet
und in einem besonderen Bereich im Seklor Unternehmen zuszrmmengefaßt (funktionale Zuordnung). Die
Darstellungseinheiten werden nach dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zu Wirtschaftsbereichen
zusamnrengefaßt, die ihrerseits - nach der Art ihres wirtschaftlichen Verhaltens gruppiert - die großen Sekloren
der Volkswirtschaft bilden. Es wird dabei davon ausgega.ngen, daß das wirtschaftliche Verhalten der Wirt-
schaftseinheiten weitgehend von zwei Faktoren bestimmt wird, nämlich einerseits von der Art der von ihnen
vorwiegend ausgeübten bzw. von der besonderen Kombination der bei ihnen vereinigten Tätigkeiten und ande-
rerseits von ihrer Stellung zum Markt und den daraus resultierenden Finanzierungsmöglictrkeiten. Aus dieser
Sicht wird zwischen >>> Unternehmen, >>> Staat, >>> privaten Haushalten und >>> privaten OrgS.nisationen
ohne Erwerbszweck unterschieden. (Systematik der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1979, Fassung für Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnungen, Juni 1985.)

Die Darstellungseinheiten der Input-Output-Tabellen sind dagegen, da die Beschreibung von Produktionsvor-
gängen im Vordergrund steht, nach produktionsrelevanten Merkmalen abgegrenzt. Sie werden unter streng
fachlichen Gesichtspunkten zu Produllionsbereichen zusammengefaßt. Ein Produktionsbereich umfaßt alle
Produl«tionseinheiten, die jeweils ausschließlich und in ihrer Gesamtheit vollständig die Güter einer Güter-
gruppe produzieren. (Systematik der Produktionsbereiche in Input-Output-Rechnungen, Ausggbe 1982.)

Begriffsbeziehungen:
Die "homogenen Produktionseinheiten" der Input-Output-Rechnung beziehen sich auf fachliche Unterneh-
mensteile, uährend die Darstellungseinheiten in der Sozialproduktsberechnung - wie oben dargestellt - institu-
tionelle Einheiten sind.

Dauergrünland

1. Landwirtschaftszählun g 197 L

Datennachweis:

Begriffsinhalt:
Grünlandflächen, die ohne Unterbrechung durch andere Kulturen zur Futter oder Streugewinnung oder zum
Abweiden bestimmt sind.

Zum Dauergrünland zähten >>> Wiesen und Mähweiden >>> Weiden mit Almen, Hutungen, Streuwiesen. Bei
Mähweiden wechseln Schnitt und Beweidung in kürzeren oder längeren Zeiträumen regelmäßig. Hutungen
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sind nur gelegentlich durch Beweidung genutzte Flächen (Nutzung ohne nennenswerten Aufiuand an Düngung
und Pflege). Der Aufuuchs von Streuwiesen ist nur für Streuzwecke verwendbar.
Zum Dauergrünland rechnen auch Grünlandflächen mit Obstbäumen, sofern das Obst nur die Nebennutzung
die Gras- oder Heugewinnung aber die Hauptnutzung darstellt; andernfalls zählen diese Flächen zu den
Obstanlagen und werden unter den >>> Dauerkulturen nachgewiesen.
Nicht zum Dauergrünland rechnen die Ackerwiesen und -weiden (Grasanbau auf dem >>> Ackeriand), auch
wenn sie mehrere Jahre genutzt werden.
Ferner zählen Grünlandflächen, die aus sozialen, wirtschaftlichen o.ä. Gründen nicht mehr genutz werden
("Sozialbrache") nicht zum Dauergrünland, sondern werden unter der >>> nicht mehr genutzten landwirt-
schaft lichen Fläche erfaßt.
Nachgewiesen wird das Dauergrünland im Besitz >>> landwirtschaftlicher Betriebe. Landwirtschaftliche Be-
triebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirt-
schaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse
hervorbringen und deren landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens l0 oÄ ihrer >>> Waldfläche betr;igt.
Das Dauergrünland wird nach dem Betriebsprinzip erhoben und nachgewiesen, d.h. jeweils nach dem Ort des
Betriebssitzes. Die Flächennachweisungen - vor allem für kleinere Gebietseinheiten (Gemeinde, Kreis) - lassen
daher keinen unmittelbaren Rückschluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der jeweiligen Ge-
bietseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebsprinzips werden auch die in den Nachbarstaaten der
Bundesrepublik Deutschland belegenen Flächen einbezogen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Inland be-
wirtschaftet werden, nicht aber im Inland belegene Flächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland
bewirtschaftet werden.

2. Bodennutzungshaupterhebung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Grünlandflächen, die dauernd, d.h. ohne Unterbrechung durch andere Kulturen zur Futtergewinnung durch
Abmähen oder Abweiden oder zur Streugewinnung genutzt werden.Dazu gehören auch Grünlandflächen mit
Obstbäumen, bei denen das Obst nur die Nebennutzung, daq Gras oder Heu aber die Hauptnutzung darstellen.
Zunt Dauergrünland zählen >>> Wiesen und Mähweiden, >>> Weiden mit Almen, Hutungen, Streuwiesen.
Grünlandflächen mit Obstbäumen, bei denen das Obst die Hauptnutzung darstellt, zählen nicht zum Dauer-
grunland. Ebenso zählen Ackerwiesen und Ackerweiden (Grasanbau zum Abmähen oder Abweiden), auch
wenn sie mehrere Jahre genutzt werden, nicht zum Dauergrünland.
Nicht erfaßt wird das Dauergrünland, das aus sozialen, wirtschaftlichen oder anderen Gründen brach liegt
(Sozialbrache).

Erfaßt werden land- und forstwirtschaftliche Betriebe ab I ha Betriebsfläche und Gesamtflächen ab I ha, die
ganz oder teilweise land- oder forstwirtschaftlich genutzt werden, land- und forsturirtschaftliche Betriebe unter
I ha Betriebsfläche und Gesanttflächen unter I ha mit bestimmten Mindesterzeugungseinheiten sowie sonstige
Flächen auf denen Reben, Obst, Gemüs e, ZierpfTanzen oder Baumschulerzeugnisse flir den Verkauf angebaut
werden.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1969 waren die Mähweiden infolge anderer Abgrenzungen in den Positionen Wiesen und Weiden enthal-
ten. Ebenfalls bis 1969 waren die aus sozialen, wirtschaftlichen oder anderen Gründen brachliegenden Grün-
landflächen (Sozialbrache) i m Dauergrünland enthalten.
Bis einschl. 1978 wurden die Flächen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe ab 0,5 ha Gesamtfläche erfaßt
und die übrigen Dauergrünlandflächen durch die Gemeinden festgestellt.

Dauerkulturbetriebe

Landwi rtschaftszählung 197 I
Datennachweis:

Begriffsinhalt:
>>> Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe mit wirtschaftlichem Schwerpunkt im Produktionsbereich
>>> Landwirtschaft, die in ihren Produktionszweigen Obstbau, Weinbau und Hopfenbau Standarddeckungsbei-
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träge erwirtschaften, die zusammengenommen gleich oder g1ößer als 50 % des Standarddeckungsbeitrages des

Betriebes sind.

Der wirtschaftliche Schwerpunkt der landwirtschaftlichen Betriebe und Forstbestriebe liegt im Produktionsbe-
reich Landwrrtschaft, wenn sie im Produktionsbereich Landwirtschaft einen Standarddeckungsbeitrag erwrrt-
schaften, der gleich oder größer als 7 5 %o des Standarddeckungpbeitrages des Betriebes ist.

Der Produktionsbereich Landwirtschaft umfaßt die Produlrtionszweige Intensivfrtichte, Extensivfrüchte,
Milchvieh, Rindermast, Schweine, Geflügel, Weinbau, Hopfenbau und Obstbau'

Landwirtschaftliche Betriebe und Forstbetriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung ei-
nes Inhabers (des Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen und
land- und/oder forstwirtschaftliche Erzeugnisse hervorbringen.

ZuEinzelheiten der Zuordnung von Frucht- bzw. Vieharten zu den Produklionszweigen und -bereichen sowie
zur Berechnung der Standarddeckungsbeiträge siehe unter >>> Betriebssystematik. I

Dauerkulturen

Landwirtschaftszählung 1971

Datennachweis:

Begriffsinhalt:
Die Dauerkulturen umfassen >>> Obstanlagen, >>) Baumschulen, >>> Rebland sowie >>> Korbweiden-,'
Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen außerhalb des Waldes.

Obstanlagen sind ertragfähige und noch nicht ertragfähige Anlagen von Obstbäumen und -sträuchern ohne
Unterkultur oder als Hauptnutzung mit Unterkultur. Eine Hauptnutzung mit Unterkultur (auf >>> Ackerland
oder >>> Dauergrünland) liegt vor, wenn die Pflegemallnahmen und die sonstigen Arbeiten hauptsächlich auf
die Bedürfnisse der Obstkulturen ausgerichtet sind. Als Anlagen werden alle Flächen angesehen, auf denen
Bäume oder Sträucher nach einem bestimmten Pflanzsystem gepflanA sind. Eine einzelne Baumreihe kann als

Obstanlage angesehen werden, wenn wenigstens zehn Bäume nur einer Art in gleichmäßigen Abständen von
htichstens zehn Metern gepflanzrsind. Weitere Voraussetlung ist, daß die Pflegemaßnahmen und die sonstigen
Arbeiten hauptsächlich auf die Bedürfnisse der Obstkulturen ausgerichtet sind, auch wenn diese noch nicht im
Efiragstehen.
Das mit Obstbäumen bestandene Ackerland, dessen Hauptnutzung in der Gewinnung von Ackerfrüchten be-

steht, rechnet zum Ackerland, entsprechend zählen mit Obstbäumen bestandene Wiesen und Weiden zum Dau-

ergrünland, wenn sie hauptsächlich der Erzeugung von Gras oder Heu dienen. Nicht genutzte Obstanlagen
werden zur >>> nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Fläche gerechnet.

Nicht erfaßt werden Obstbäume und -sträucher in Haus-, Nutz- und Kleingärten und verstreut oder vereinzelt
stehende Obstbäume sowie der Anbau von Erdbeeren filr den Eigenbedarf. Die Flächen der zum Erwerb ange-

bauten Erdbeeren rechnen gleichfalls zum Ackerland.

Baumschulen umfassen die Flächen zur Aufzucht und Vermehrung von Gehölzen, einschl. der für das Frühjahr
vorbereiteten Neuanlagen sowie der Forstbaumschulen. Die Saat- und Pflanzgarten der Forstbetriebe zählen

dagegen zur >>> Waldfläche.
Zum Rebland zählen die mit Reben bestockten Flächen, auch wenn sie nicht im Ertrag stehen, einschl. der
Rebschulen, Rebschnittgärten und Jungfelder sowie der zeitweilig brachliegenden Flächen, die wieder mit Re-

ben bepflanzt werden sollen und hierzu vorbereitet werden (Rebbrache).

Vorübergehend anderweitig genutzte Flächen werden unter der jeweiligen Nutzullgsart erfaßt. Ehemalige Reb
flächen, die nicht mehr bestockt werden sollen, werden zu der nicht mehr genutzten landwirtschaftlichen Flä-
che gerechnet.

Zu denKorbweiden-, Pappelanlagen und Weihnachtsbaumkulturen zählen die Flächen mit geschlossenen Be-

ständen an Korbweiden und Pappeln sowie dieWeihnachsbaumkulturen außerhalb des Waldes.

Nachgewiesen werden die Dauerkulturen im Besitz von >>> landwirtschaftlichen Betrieben. Landwirtschaftli-
che Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des Betriebsinhabers)
bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen, land- und/oder forstwirtschaftliche Er-
zeugnisse hervorbringen und deren >>> landwirtschaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer Waldfläche
beträgt.
Die Dauerkulturen werden nach dem Betriebsprinzip erhoben und nachgewiesen, d.h. jeweils nach dem Ort des

Betriebssitzes. Die Flächennachweisungen - vor allem für kleinere Gebietseinheiten (Gemeinde, Kreis) - lassen
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daher keinen unmittelbaren Rückschluß auf die tatsächliche Nutzung der Katasterfläche der jeweiligen Ge-
bietseinheit zu. Aufgrund der Verwendung des Betriebsprinzips werden auch die in den Nachbarstaaten der
Bundesrepublik Deutschland belegenen Flächen einbezogen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Inland be-
wirtschaftet werden, nicht aber im Inland belegene Flächen, die von Betrieben mit Betriebssitz im Ausland
bewirtschaftet werden.

I)eutsche

l. Volks- und Berufszählung 1987

2. Arbeitsstättenzählung I 987

3. Studentenstatistik
Datennachweis: ab 1967

4. Statistik der Hochschulprüfungen
Datennachweis: ab 1959

5. Statistik des allgemeinen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

6. Statistik des beruflichen Schulwesens
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt:
Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie Personen, die nach dem Grundgesetz den Personen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind.

Den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit ist nach Art. I l6 Abs. I Grundgesetz gleichgestellt, wer als
Flüchtling oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte oder Abkömmling in dem
Gebiete des Deutschen Reiches nach dem Stande vom 31.12. 1937 Aufnahme gefunden hat.

Personen, die die deutsche und zugleich eine fremde Staatsangehörigkeit besitzen, zählen zu den Deutschen.

In der Volks- und Berufszählung 1987 sind die Familienmitglieder von Angehörigen ausländischer Stationie-
rungsstreitkräfte und von Mitgliedern der.diplomatischen und konsularischen Vertretungen auch dann nicht
einbezogen worden, wenn sie die deutsche Staatsangehörigkeit besaßen (2.8. deutsche Ehefrauen solcher Per-
sonen).
In der Arbeitsstättenzählung 1987 sind alle Deutschen, die bei Vertretungen fremder Staaten oder bei Dienst-
stellen der Stationierungsstreitkräfte usw. beschäftigt waren, nicht erfaßt worden.

In der Studentenstatistik und der Statistik der Hochschulprüfungen werden deutsche >>> Studenten und
,ri Studieranfänger nachgewiesen.

In der Statistik des allgemeinen Schulwesens und der Statistik des beruflichen Schulwesens werden deutsche
>>> Schüler nachgewiesen.

Deutsche Bevölkerung in Privathaushalten

1.1 Vorausschätzung der Privathaushalte
Datennachweis: l96l bis 1990

1.2 Vorausschätzung der Privathaushalte
Datennachweis: 1982 bis 2000

Begriffsinhalt:
Alle in >>> Privathaushalten lebenden Personen, soweit sie >>> Deutsche sind.

Zur >>> Bevölkerung in hivathaushalten gehören Personen, die in der Erfassungsgemeinde ihren alleinigen
Wohnsitz haben, sowie Personen mit mehreren >>> Wohnungen oder >>> Unterkünften.
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Bei dieser Bevölkerungsgruppe kann es zu Mehrfachzählungen von Personen mit mehr als einer Wohnung im
Bundesgebiet kommen. Diese Personen werden, soweit sie Mitglied eines Haushalts sind, sowohl in der einen
als auch in der anderen Wohnung als Haushaltsmitglieder gezählt. So ist z.B. die abwesende Bezugsperson, die
in einer anderen Gemeinde arbeitet und dort als >>> Untermieter(in) einen zweiten Wohnsitz hat, Angehörige
von zwei Haushalten: Einmal zählt sie zum Haushalt ihrer Familie, zum anderen bildet sie als Untermieter(in)
einen >>> Einpersonenhaushalt.
Diese Regelung ist dadurch gerechdertigt, daß Haushalte an jedem Wohnsitz entsprechenden Wohnraum in
Anspruch nehmen und die Einrichtungen der jeweiligen Gemeinde benutzen.
Ausnahme:
Ledige Personen , dte 25 Jahre und älter sind, zählen nicht mehr zum Haushalt der Eltern, wenn sie eine weite-
re Wohnung haben, sich dort überwiegend aufhalten und ihren Lebensunterhelt selbst bestreiten. Sie können in
diesem Fall nicht Bezugsperson im Haushalt der Eltern sein und müssen als Stellung zur Bezugsperson "Kind"
oder "Enkel" angegeben haben.
Als Deutsche gelten Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit sowie Personen, die nach dem Grundgesetz
den Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit gleichgestellt sind.

Andenrngen im Zeitablauf:
Die in der Vorausschätzung der Privathaushalte l96l bis 1990 für l96l und 1970 als Vergleichszahlen nach-
gewiesenen Daten beruhen auf Ergebnissen der jeweiligen Volks- und Berufszählungen, die Daten für 1978 auf
Ergebnissen des Mikrozensus. Die Daten für 1980 und folgende Jahre stellen geschätzte Werte dar.
l96l wird die >>> wohnberechtigte Bevölkerung (ohne Anstaltsbevölkerung) und 1970 die Bevölkerung in
Privathaushalten insgesamt, jeweils ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit, nachgewiesen.
Die Angabe für 1978 stellt allein die Zahl der Deutschen dar, die zur Bevölkerung in Privathaushalten rechnen.
Für 1980 und folgende Jahre werden geschätzte Daten über die deutsche Bevölkerung in Privathaushalten
nachgewiesen
Die in der Vorausschätzung der Privathaushalte 1982 bis 2000 für 1982 als Vergleichszahlen nachgewiesenen
Daten beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus. Die Daten für 1985 und folgende Jahre stellen geschätzte
Werte dar.

Deutsche Bundesbahn

1. Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

2. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbefürderung auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1966

3. Statistik der Personenbefürderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

4. Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Sondervermögen des Bundes mit eigener Wirtschafts- und Rechnunggführung das dem öffentlichen Verkehr
dienende Eisenbahnen und Busverkehr betreibt.
Eisenbahnen dienen dann dem öffentlichen Verkehr, wenn sie jeder-mann zur Personen- und Güterbeförderung
benutzen kann.

In den Eisenbahnstatistiken werden im wesentlichen Einrichtungen und Verkehrsleistungen der Deutschen
Bundesbahn nachgewiesen.
In der Statistik des Straßenpersonenverkehrs werden im wesentlichen Fahrzeuge, Beschäftigte und Verkehrs-
leistungen des Bahnbuwerkehrs nachgewiesen.

In der Personalstandstatistik wird der Personalstand der Deutschen Bundesbahn nachgewiesen.
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Deutsche Bundespost

1. Statistik über den Personalstand des öffentlichen Dienstes
Datennachweis: ab 1960

2. Statistik der Personenbefürderung im Straßenverkehr
Datennachweis: 1980 bis 1985

Begriffsinhalt:
Sondervermögen des Bundes mit eigener Haushalts- und Wi(schaftsführung. Die wesentlichen Aufgabengebie-
te sind die Nachrichtenübermittlung der Postscheck- und Postsparkassendienst und der Kleingutverkehr.

In der Personalstandstatistik wird der Personalstand der Deutschen Bundespost nachgewiesen.

Anderungen im Zeitabtauf:
Bis einschl. Mitte 1985 gehörte der Postreisedienst zu den AufgSbengebieten der Deutschen Bundespost. Der
Postreisedienst wurde ab 1982 nach und nach auf die >>> Deutsche Bundesbahn übergeleitet. Mitte 1985 ist
dieser Prozeß abgeschlossen, so daß ab dann die Deutsche Bundespost nicht mehr zu den Unternehmen mit
Straßenpersonenverkehr gehört.

Dienstgutverkehr

Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbef?irderung auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Frachtfreie Befilrderung von Gütern fiir eigene Zwecke der Eisenbahnunternehmen >>> (Deutsche Bundes-
bahn, >>> Nichtbundeseigene Eisenbahnen).

Erfaßt werden alle von Eisenbahnunternehmen transportierten Dienstgüter, bei denen Versand- und Emp
fangsort im Bundesgebiet liegen, sowie Gütertransporte, bei denen nur der Empfangsort im Bundesgebiet liegt.

Begriffsbeziehungen:
Dienstgutverkehr ist im Unterschied zum >>> Stückgutverkehr, zum >>> Wagenladungsverkehr und zum
>>> Expreßgutverkehr (alle Eisenbahnstatistik) nicht frachtpfl ichtig.

Dienstleistungen und Reparaturen

Preisindizes fü r die Lebenshaltung
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Ausgaben privater Haushalte fiir Dienstleistungen, die von Unternehmen, Organisationen ohne Erwerbscharak-
ter und vom Staat erbracht werden.
Zu den Dienstleistungen werden die in den Gliederungspositionen der Systematik der Einnahmen und Ausga-
ben der privaten Haushalte, Ausgabe 1983, jeweils enthaltenen Dienstleistungen zusammengefaßt. lm einzel-
nen zählen dazu:

Gastgewerbeleistungen (Verzehr von Speisen und Getränken in Gaststätten, Übernachtungen mit Frühstück),
Bauhandwerkliche Leistungen (Schönheitsreparaturen, Tischler-, Klempner- und Elektrikerarbeiten),

andere Handwerkerleistungen (Schneider- und Schusterarbeit, I(fz-Pflege und -Reparatur, Friseurleistungön,
Reparatur von Fernsehgeräten und Uhren),
Verkehrstarife (Fahrten mit Straßenbahn, Bahn, Linienbus, Flugzeug Taxi),
Öffentliche Gebühren (Post- und Telefongebühren, Rundfunk- und Fernsehgebühren, Kfz-Steuer),
Honorare für Arzte und Anwälte,
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Kultur-undSportveranstaltungen(Kino,Theater,oper'Fußball,Hallenbad)>/
Unterricht und Kindergartenbesuch (Fahrschulunterricht, Volkshochschulunterricht, Kindergartenbesuch,
Tennis- und Tanzunterricht),
Urlaubsreisen (Pauschalreisen u.a.),
Versicherungen (Kranken-, Kft-, Hausratversicherung),
sonstige Leistungen @ankgebühr.n, Wär"h.t"i und Reinigung hrtz- und Waschlöhne, Entwickeln von Filmen
u.a.).

Dienstleistungsentgelt aus Beitragseinnahmen der Versiche-
rungsunternehmen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Das in den Bruttoprämien enthaltene Entgelt für die Dienstleistungen der >>> Versicherungsunternehmen.
Dieser Dienstleistungsanteil wird ermittelt, indem von den Beitragseinnahmen im Erswersicherungsgeschäft
für das Geschäftsjahr und den Erträgen aus der Verzinsung der Vermögensanlagen der Versicherungsunter-
nehmen (einschl. Kursgewinnen bzw. -verlusten) die in der gleichen Periode f?illigen Leistungen abgezogen
werden. Die Erträge aus der Verzinsung umfassen neben den Zinseinnahmen aus Kapitalanlagen (bei der Le-
bensversicherung) auch die gezahlte und zurückgestellte Gewinnbeteiligung der Versicherten. Nicht einbezo
gen ist der Teil der Vermögenserträge, der auf die "eigenen Mittel" der Versicherungsunternehmen entfällt
(entsprechend ist dieser Teil der Vermögenserträge auch nicht in der >>> Bruttowertschöpfung und in den
"entstandenen" Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen der Versicherungsunternehmen enthal-
ten). Die erwähnten Leistungen umfassen sowohl Zahlungen als auch Rückstellungen für das Geschäiftsjahr.

Begriffsbeziehungen:
Das Dienstleistungsentgelt aus Beitragseinnahmen ist der wesentliche Bestandteil des Produklionswertes der
Versicherungsunternehmen, der außerdem Erlöse aus dem aktiven Rückversicherungsgeschäift, der Vermietung
von gewerblich genutzten Grundstücken u.ä. enthält (>>> Produktionswert der Unternehmen).

Diesellokomotiven

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Lokomotiven, die durch einen Dieselmotor angetrieben werden, ohne Rücksicht auf die eingebaute Kraftüber-
tragungsanlage.Lokomotiven sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart ausschließlich zum
Bewegen von Schienenfahrzeugen bestimmt sind.
Zu den Diesellokomotiven rechnen auch Lokomotiven besgnderer Bauart, wie Kleinlokomotiven oder Lokomo-
tiven, die mit Druckluft, Gas oder Benzin betrieben werden.
Als Bestand an Lokomotiven wird der Einsatzbestand angegeben. Dazu zählen Diesellokomotiven, die der ent-
sprechenden Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und zuzidrg)ich der von ihr angemieteten
Diesellokomotiven. Berücksichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige Diesellokomotiven sowie
die in Ausbesserung befindlichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem Zustand abge-
stellten oder in Reserve gehaltenen Diesellokomotiven.
Nicht berücksichtigt werden die Diesellokomotiven, die zum Verkauf, zur Zerlegang oder zur Ausmusterung
abgestellt sind.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu Lokomotiven sind Triebwagen >>> @ieseltriebwagen, >>> E-Triebwagen - Eisenbahnsta-
tistik) auch fi.ir die Beftirderung von Personen und/ oder Gütern ausgerüstet.
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Dieseltriebwagen

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Triebwagen, die durch einen Dieselmotor angetrieben werden.

Triebwagen sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Bewegen von Schienenfahrzeugen
und zugleich für die Beforderung von Personen und/oder Gütern bstimmt sind.

Zu den Dieseltriebwagen werden auch die Triebwagen besonderer Bauart gezählt, wie Schienenomnibusse oder
durch Benzin, Methan o.ä. angetriebene Triebwagen.

Als Bestand an Triebwagen wird der Einsatzbestand angegeben. Dazu zählen Dieseltriebwagen, die der ent-
sprechenden Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und zuziüg)ich der von ihr angemieteten
Dieseltriebwagen. Berücksichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige Dieseltriebwagen sowie die
in Ausbesserung befindlichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem Zustand abgestell-
ten oder in Reserve gehaltenen Dieseltriebwagen.
Nicht berücksichtigt werden die Dieseltriebwagen, die zum Verkauf, zur Zerlegung oder zur Ausmusterung ab
gestellt sind.

Begriffsbeziehungen:
hn Unterschied zu den Triebwagen sind Lokomotiven (>>> Dieselokomotiven, >>> E-Lokomotiven) nicht für
die Bef<irderung von Peisonen und/oder Gütern ausgerüstet.

Direkte Steuern

Volkswi rtsch aftl iche Gesamtrech nungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Alle vorn >>> Staat erhobenen Steuern, die das Einkommen derjenigen Wirtschaftseinheiten belasten, die diese
Abgaben zu leisten haben.

Nicht hierzu rechnen die bei der Gewinnermittlung abzugsfähigeri Steuern (indirekte Steuern) und die als
Vermögensübertragungen gebuchten Steuern und steuerähnlichen Abgaben, wie die Erbschaftsteuer und - bis
197 4 - die Ablösungsbeträge im Rahmen des Lastenausgleichs. Letztere werden ab 197 5 ebenfalls zu den direk-
ten Steuern gerechnet.

Die direkten Steuern umfassen
- Steuern auf das Einkommen und Vermögen, nämlich

Einkommensteuer,
Er g|nzungsabgabe zur E i nkommensteuer @i s I 974),
Lohnsteuer,
Körperschaftsteuer,
Ergänzungsabgabe zur Körperschaft steuer,
nichtveranlagte Steuern vom Ertrag
Vermögensteuer,
Lastenausgleichsabgaben ;

- Steuern im Zusammenhang mit dem Privaten Verbrauch, wie z.B.
Kraftfahrzeugsteuer der privaten Haushalte (also nicht die von Unternehmen, von staatlichen Behörden und

Einrichtungen sowie von privaten Org3nisationen ohne Erwerbszweck gezahlte Kraftfahrzeugsteuer, die
als indirekte Steuer gebucht wird),

Hundesteuer,
Jagd- und Fischereisteuer u.ä.

Einbezogen ist außerdem der 1970 und l97l einbehaltene rückzahlbare Konjunkturzuschlag zur veranlagten
Einkommensteuer, zur Lohnsteuer und zur Körperschaftsteuer. Er stellt nach der Abgpbenordnung zwar keine
Steuer dar, wirkt ökonomischjedoch wie eine besondere Art Steuervorauszahlung. Seine Rückzahlung die
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n",)ptra.Hi"h im Jahr 1972 erfolgte. wurde in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entsprechend als
verminderte Steuerzahlung seitens der Empfänger des zurückgezahlten Konjunkturzuschlages behandelt.
In den Angaben über die Einnahmen aus der veranlagten Einkommensteuer, der Lohnsteuer und der Körper-
schaftsteuer ist der von Mitte 1973 bis 1974 erhobene Stabilitätszuschlag enthalten.
Eine weitere Besonderheit im Nachweis von Steuern in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen besteht
darin, daß - abweichend von den kassenmäßigen Steuerzahlen - die Einnahmen aus der Lohnsteuer nicht um
die ab 197 I aus dem Lohnsteueraufl<ommen gezahlten Arbeitnehmersparzulagen und die Einnahmen aus der
veranlagten Einkommen- und Körperschafrsteuer nicht um die aus dem Aufl<ommen der genannten Steuern ab
I 969 geleisteten Investitionszulagen gektirzt sind.
Bei den vom Unternehmensseklor (Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit) gezahlten direkten Steuern
handelt es sich um die Körperschaftsteuer, die Eryänzungsabgbe zur Körperschaftsteuer und die auf Unter-
nehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit entfallenden Teile der nichtveranlagten Steuern vom Ertrag, der
Vermögensteuer und der laufenden Lastenausgleichsabgpben. - Die aus der übrigen Welt an den Staat fließen-
den direkten Steuern betreffen die Lohnsteuer der Einpendler in das Bundesgebiet, die Einkommensteuer sowie
die von 1965 bis 1984 erhobene Kuponsteuer aufKapitalerträge der Ausländer.
Die direkten Steuern sollen grundsätzlich im Zeitpunkt der Fälligkeit nachgewiesen werden. Bei der Lohnsteu-
er wird dies dadurch zu erreichen versucht, daß dem jeweiligen Berichtsjahr die Kassenzahlen für die Monate
Februar des Berichtsjahres bis Januar des folgenden Jahres zugerechnet werden (entsprechend wird auch bei
Halbjahren vorgegangen). Bei der Einkommen und Körperschaftsteuer sowie auch bei den sonstigen direkten
Steuern muß aus Mangel an entsprechenden Unterlagen von einer Umrechnung abgesehen wer- den.
Veranlagte Einkommensteuer, Lohnsteuer und Körperschaftsteuer 1970 und l97l einschl., 1972 nach Erstat-
tung des rückzahlbaren Konjunkturzuschlages, 1973 und 1974 einschl. Stabilitätszuschlag. - Ab 1975 einschl.
der Ablösungsbeträge im Rahmen des Lastenausgleichs. \

Dorfgebiet

Statistik der Kaufwerte für Bauland
Datennachweis: ab 1962; für die neuen Länder und Berlin-Ost ab 03/1991

Begriffsinhalt:
Gebrete, die vorwiegend der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forsnvrrtschaftlicher Betriebe und
dern de"ugehörigen Wohnen dienen.
Dorfgebiete dienen darüber hinaus auch dem sonstigen Wohnen.
Nachgewiesen werden >>> Kaufiverte für Bauland in Dorfgebieten.

I) ruckereierzeugnisse

Index der G roßhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 57 "Druckereierzeugnisse, Lichtpaus- und verwandte
Waren" des Systematischen Warenverzeichnisses frir die Industriestatistik, Ausgpbe 1975 bzw. des Systemati-
schen Güterverzeichnisses für die Produklionsstatistiken, Ausgpbe I 982.
Einbezogen sind Bücher, Zeitungen und Zeitschriften sowie Kunstdruckblätter und -karten.
Nicht berücksichtigt werden Geschäftspapiere, Druckereierzeugnisse für Verpackungszwecke und Werbungs-
material, Kalender, Noten- und Liederbücher, Lichtpaus- und verwandte Waren sowie sonstige Druckereier-
zeugnisse.
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Düngemittellieferungen für den Verbrauch in der Landwirtschaft

Düngemittelstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Lieferungen von mineralischen Düngemitteln, die zum Verbrauch in der Landwrrtschaft des Bundesgebietes
einschl. Berlin (West) bestimmt sind, durch Unternehmen (Erzeuger und Importeure), die Düngemittel erstma-
lig in Verkehr bringen.
Erfaßt wird der Absatz der Nährstoffe Stickstoff, Phosphat, Kali und Kalk.

Durchgangsverkehr

l. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbeftirderung auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1966

2. Statistik des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs
Datennachweis: ab 1964

3. Statistik des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs
Datennachweis: ab 1964

4. Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen
Datennachweis: ab 1962

5. Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Verkehr von Gebieten außerhalb des Bundesgebietes nach Gebieten außerhalb des Bundesgebietes durch das
Bundesgebiet.

In der Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen wird der Durchga.ngsverkehr ohne
Umladungen nicht erfaßt.

In der Eisenbahnverkehrsstatistik, in der Statistik des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs und in der
Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen werden auch Gütertransporte von der
ehern. DDR (einschließlich Berlin (Ost)), durch das Bundesgebiet in dritte Länder und umgekehrt erfaßt.

Dabei wird in der Eisenbahnverkehrsstatistik der nur durch Berlin (West) führende Durchgangsverkehr nicht
berücksichtigt.
In der Statistik des gewerblichen Fernverkehrs und des Werldernverkehrs wrrd der Durchgangsverkehr mit im
Bundesgebiet beheimateten und mit ausländischen Lastkraftfahrzeugen erfaßt, nicht jedoch Durchgangsverkehr
rnit in der ehem. DDR und Berlin (Ost) beheimateten Fahrzeugen.

Durchschnittlich bezahlte Wochenstunden der Arbeiter

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Arbeiter)
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Durchschnittliche bezahlte w«ichentliche Arbeitszeit je Arbeiter.

Als bezahlte Arbeitszeit gelten die effektiv geleisteten Stunden (dies sind in der Regel die "hinter der Stech-
uhr", d.h. innerhalb der Arbeitsstätte bzw. auf der fubeitsstelle verbrachten Zeiten abzüglich allgemein be-
trieblich festgesetzter Ruhepausen, wie z.B. die Mittagszeit) zuzüglich der bezahlten Ausfallstunden, z.B. für
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bezahlte Krankheitstage, gesetzliche Feiertage, bezahlten Urlaub, bezahlte Arbeitspausen, bezahlte Freizeit aus
betrieblichen oder persönlichen Gründen @etriebwersammlungen, Betriebsausflüge, Arztbesuche, Familienfei-
ern u.ä.).
In die effekiv geleisteten Stunden sind auch die Mehrarbeitsstunden einbezogen (das sind Arbeitsstunden, die
über die betriebsübliche Arbeitszeit hinaus geleistet und nicht durch Gewährung von Freizeit an anderen Tagen
ausgeglichen werden, unabhängig davon, ob flir diese Stunden ein Zuschlagbezahlt wird oder nicht).
Im Falle eines Arbeitskampfes werden die voi seinem Beginn bezahlten Wochenstunden zugrunde gelegt. Die
bezahlten Wochenstunden stellen also gleichzeitig die vom Arbeitgeber "angebotene Arbeitszeit" dar.

Werden wegen gesundheitsgefährdender Arbeit oder besonderer Erschwernisse mehr Stunden bezahlt als ge-
leistet worden sind, so wird nur die Zahl der tatsächlich geleisteten Stunden berücksichtigt. Die im Zuge der
Arbeitszeitverkürzung gewährten "Ruhetage" gelten weder als fubeitstage noch als bezahlte Ausfallzeit.

Als Arbeiter gelten alle Personen in abhängger Stellung die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen.
Nicht einbezogen werden Teilzeitbeschäiftigte, Auszubildende, Praktikanten und Volontäre, ferner Arbeiter, die
wegen Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt werden, fubei-
ter, die aus persönlichen Gründen während des Erhebungszeitraums länger als drei Tage unbzahlt gefehlt ha-
ben und Arbeiter, die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermindertes Ar-
beitsentgelt beziehen, außerdem Mithelfende Familienanghörige, Heimarbeiter und Zwischenmeister.

Einbezogen sind hingegen von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer. In den neuen Ländern sind Kurzarbeiter
rrrit rnehr als 3 Tagen bzw.24 Stunden Kurzarbeit im Monat nicht einbezogen.

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlich bezahlten Wochenstunden werden auf der Basis eines linearen
Regressionsansatzes aus den durchschnittlich bezahlten Wochenstunden in den vier Erhebungsmonaten ermit-
telt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1963 wurden die jährlich nachgewiesenen durchschnittlich bezahlten Wochenstunden als einfaches
arithmetisches Mittel aus den durchschnittlich bezahlten Wochenstunden in den vier Erhebungsmonaten ermit-
telt.

Durchschnittliche Bruffomonatsverdienste der kaufmännischen
und technischen Angestellten

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Angestellte)
Datennachweis: ab 1957

Begriffsinhalt:
Durchschnittliche Bruttoverdienste je Angestellten während eines Monats.

Der Bruttoverdienst umfaßt alle Beträge, die dem Arbeitnehmer laufend (regelmäßig) gezahlt werden.

Dies sind normalerweise das tarifliche oder frei vereinbarte Gehalt einschl. tariflicher und außertariflicher Lei-
stungs-, Sozial- und sonstiger Zulagen und Zuschläge.

Zu den laufenden Zahlungen gehören z.B. auch
- vom Arbeitgeber freiwillig übernommene Lohnsteuerbeiträge und Arbeitnehmeranteile an den Beiträgen zur

Sozialversicherung,
- der aufden Erhebungsmonat entfallende Provisionsanteil, sofern Angestellte neben einem festen Gehalt

([Jrnsatz-) Provision erhalten,
- in nronatlichen Teilbeträgen gezahlte Gratifikationen, Jahresäbschlußprämien, 13. Monatsgehalt, Gewinnbe-

eiligungen u.ä.,
- monatlich gezahlte vermöge nswi rksame Lei stungen,
- der steuerliche Wert gewährter freier Kost und/oder Unterkunft, sofern durch diese Leistungen Teile des

Brunogehalts oder das ganze Bruttogehalt abgegolten werden,
- inr Erhebungszeitraum einbehaltene Abzüge zur Rückzahlung von Darlehen, Gehaltworschüssen u.ä.

Nicht zu den laufenden Zahlungen rechnen z.B.

- die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zur Sozialversicherung
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- der Arbeitgeberzuschuß zum Krankenversicherungsbeitrag für nicht versicherungspflichtige Angestellte,

- einmalig oder in unregelmäßigen Abständen gezahlte Gratifikationen, Gewinnanteile und -beteiligungen,
Prämien, vermögenswirksame Leistungen,

r Jahresabschlußprämien, 13. Monatsgehalt,

- Abgeltung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub,

- zusätzlich gezahltes Urlaubsgeld,
- Arbeitnehmer- Sparzulage,

- Spesenersatz, Trennungsentschädigungen, Auslösungen (soweit nicht lohnsteuerpflichtig),

- Zahlungen aus betriebseigenen oder fiskalischen Mitteln als Unterstützungen oder Beihilfen für betriebsbe-
dingte Arbeitszeiteinschränkungen (2.8. Kurzarbeit; in den neuen Ländern für Kurzarbeiter, die nicht mehr
als 3 Tage cdier 24 Stunden im Monat kurzgearbeitet haben),

- das gesetzliche Kindergeld, auch wenn es vom Arbeitgeber ausgezahlt wird,

- im Erhebungszeitraum gewährte Vorschüsse, Darlehen, ausgezahlte Nach- und Rückzahlungen,

- Naturalleistungen (außer freier Kost und/oder Unterkunft).
Als Angestellte gelten alle Personen in abhängiger Stellung die der Versicherungspflicht in der Angestellten-
rentenversicherung unterliegen oder die von der Versicherungspflicht aufgrund besonderer Vorschriften befreit
sind. Außertarifl iche Angestellte werden auch einbezogen.

Nicht einbezogen werden leitende Angestellte mit voller Aufsichts- und Dispositionsbefugnis
(Leistungsgruppe I), die gesetzlichen Vertreter von Körperschaften (2.8. Geschäftsführer einer GmbH), die
hauptamtlich angestellten Mitarbeiter des Werbeaußen- und Prämieneinzugsdienstes im privaten Versiche-
rungsgewerbe, ferner Teilzeitbeschäiftigte, Auszubildende. Praktikanten und Volontäre, Mithelfende Familien-
angehörige, Angestellte, die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermin-
dertes Arbeitsentgelt beziehen sowie Angestellte, die wegen Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht für
den ganzen Erhebungsmonat Gehalt beziehen.

Kaufirrännische (technische) Angästellte sind Angestellte, die gemäß ihrer tariflichen Gehaltsgruppe überwie-
gend im kaufmännischen (technischen) Bereich des Betriebes tätig sind. Wenn die Tarifoerträge eine derartige
Unterteilung nicht vorsehen, werden sämtliche Angestellte als kaufmännische gezählt.

Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Bruttomonatsverdienste werden auf der Basis eines linearen
Regressionsansatzes aus den durchschnittlichen Bruttomonatwerdiensten in den vier Erhebungsmonaten ermit-
telt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1963 wurden die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Bruttomonatwerdienste als einfaches
arithmetisches Mittel aus den durchschnittlichen Bruttomonatwerdiensten in den vier Erhebungsmonaten er-
nlittelt. Ab 1973 werden Meister im Angestelltenverhältnis einbezogen und zu den technischen Angestellten
gerechnet.

Durchschnittliche Bruffowochenverdienste der Arbeiter

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Arbeiter)
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Durchschnittliche Bruttoverdienste je Arbeiter während einer Woche. Der Bruttoverdienst umfaßt alle Beträge,
die dem Arbeitnehmer laufend (regelmäßig) gezahlt werden. Dies sind normalerweise der tarifliche oder frei
vereinbarte Lohn einschl. tariflicher und außertariflicher Leistungs-, Sozial- und sonstiger Zulagen und Zu-
schläg,e. Zu den laufenden Zahlungen gehören z.B. auch

- vom Arbbitgeber freiwillig übernommene Lohnsteuerbeträge und fubeitnehmeranteile an den Beiträgen zur
Sozialversicherung !

- der auf den Erhebungsmonat entfallende Provisionsanteil, sofern Arbeiter neben einem festen Lohn (Umsatz-)
Provision erhalten,

- in monatlichen Teilbeträgen gezahlte Gratifikationen, Jahresabschlußprämien, 13. Monatslohn, Gewinnbetei-
ligungen u.ä.,
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- monatl ich gezahlte vermögenswi rksame Lei stungen,
- das Urlaubsentgelt der Bauarbeiter, auch soweit es von den Urlaubskassen erstattet wird,
- der steuerliche Wert gewährter freier Kost und/oder freier Unterkunft, sofern durch diese Leistungen Teile des

Bruttolohns oder der ganze Bruttolohn abgegolten werden,
- im Erhebungszeitraum einbehaltene Abzüge zur Rückzahlung von Darlehen, Lohnvorschüssen u.ä.
Nicht zu den laufenden Zahlungen rechnen z.B.
- die Arbeitgeberanteile an den Beiträgen zur Sozialversicherung
- einmalig oder in unregelmäßigen Abständen gezahlte Gratifikationen, Gewinnanteile und -beteiligungen,

Prämien, vermögenswirksame Lei stungen,
- Jahresabschlußprämien, 13. Monatslohn,
,- Abgeltung für nicht in Anspruch genommenen Urlaub,
- zusätzlich gezahltes Urlaubsgeld,
- Arbeitnehmer-Sparzulage
- die im Bergbau gewährte Bergmannsprämie und der Wert des Kohlendeputats,
- die an die Zusatntersorgungskasse des Baugewerbes vom Arbeitgeber abzuführenden Beiträge,
- Wintergeld und Schlechtwettergeld im Baugewerbe,
- Spesenersatz, Trennungsentschädigungen, Auslösungen (soweit nicht lohnsteuerpflichtig),
- Zahlungen aus betriebseigenen oder fiskalischen Mitteln als Unterstützungen oder Beihilfen für betriebsbe-

dingte Arbeitszeiteinschränkungen (2.8. Kurzarbeit: in den neuen Ländern für Kurzarbeiter, die nicht mehr
als 3 Tage oder 24 Stunden im Monat kurzgearbeitet haben),

- das gesetzliche Kindergeld, auch wenn es vom Arbeitgeber ausgezahlt wird,
- im Erhebungszeitraum gewährte Vorschüsse, Darlehen, ausgezahlte Nach und Rückzahlungen,
- Naturalleistungen (außer freier Kost und./oder Unterkunft).
Als Arbeiter gelten alle Personen in abhängiger Stellung die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen.
Nicht einbezogen werden Teilzeitbeschäftigte, Auszubildende, Praktikanten und Volontäre, ferner Arbeiter, die
wegen Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt werden, Arbei-
ter, die aus persönlichen Gründen uährend des Erhebungszeitraums länger als drei Tage unbezahlt gefehlt ha-
ben und Arbeiter, die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein vermindertes Ar-
beitsentgelt beziehen, außerdem Mithelfende Familienangehörige, Heinrarbeiter und Zwischenmeister.
Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Bruttowochenverdienste werden auf der Basis eines linearen
Regressionsansatzes aus den durchschnittlichen Bruttowochenverdiensten in den vier Erhebungsmonaten er-
mittelt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1963 wurden die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Bruttowochenverdienste als einfa-
ches arithmetisches Mittel aus den durchschnittlichen Bruttowochenverdiensten in den vier Erhebungsmonaten
ernrittelt.

Durchschnittlic he Meh rarbeitsstunden (Arbeiter)

Verdiensterhebung in Industrie und Handel (nur Arbeiter)
Datennachweis: ab l95l

Begriffsinhalt:
Bezahlte Arbeitsstunden je Arbeiter, die über die betriebsübliche fubeitszeit hinaus geleistet und nicht durch
Gewährung von Freizeit an anderen Tagen ausgeglichen werden, unabhängig davon, ob für diese Stunden ein
Zuschlag bezahlt wrrd oder nicht.
Die durchschninlichen Mehrarbeitsstunden (fubeiter) stellen einen Teil der >>> durchschnittlich bezahlten
Wochenstunden (Arbeiter) dar.
Als Arbeiter gelten alle Personen in abhängiger Stellung die der Versicherungspflicht in der Arbeiterrenten-
versicherung unterliegen.
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Nicht einbezogen werden >>> Teilzeitbeschäftigte, >>> Auszubildende, Praktikanten und Volontäe, ferner
Arbeiter, die wegen Krankheit, Einstellung oder Entlassung nicht für den ganzen Erhebungsmonat entlohnt
werden, Arbeiter, die aus persönlichen Gründen während des Erhebungszeitraums länger als drei Tage unbe-
zahlt gefehlt haben und Arbeiter, die als Empfänger von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung ein
vermindertes Arbeitsentgelt beziehen, außerdem Heimarbeiter und Zwischenmeister. Einbezogen sind hingegen
von Kurzarbeit betroffene Arbeitnehmer.
Die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Mehrarbeitsstunden je Woche und Arbeiter werden auf der
Basis eines linearen Regressionsansatzes aus den durchschnittlichen Mehrarbeitsstunden je Woche und fubei-
ter in den vier Erhebungsmonaten ermittelt.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1956 wurden auch Mehrarbeitsstunden einbezogen, die durch Gewährung von Freizeit ausgeglichen wer-
den konnten. Seit 1957 grlt die oben genannte Regelung wonach nur solche Mehrarbeitsstunden einbezogen
werden, die nicht durch Gewährung von Freizeit ausgeglichen werden.

Bis einschl. 1963 wurden die jährlich nachgewiesenen durchschnittlichen Mehrarbeitsstunden je Woche und
Arbeiter als einfaches arithmetisches Mittel aus den durchschnittlichen Mehrarbeitsstunden je Woche und Ar-
beiter in den vier Erhebungsmonaten ermittelt.

Durchschnittlicher postoperativer Aufenthalt ohne ambulante
Fälle

Schwangersch aftsab b nrchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer im >>> Krankenhaus nach einem stationär durchgeführten Schwanger-
schaftsabbruch.
Durchschnittliche Anzahl der Tage, die eine Schwangere nach einem stationär durchgeführten Schwanger-
schaftsabbruch in einem Krankenhaus verbleibt. Der Tag des Eingriffs ist bei der Berechnung der Aufenthalts-
dauer nicht mitgerechnet. Unberücksichtigt bleibt auch die Aufenthaltsdauer, die nicht durch den Schwanger-
schaftsabbruch oder hierdurch entstandene Komplikationen bedingt ist.

Nicht berücksichtigt sind Fälle, bei denen der Schwangerschaftsabbruch ambulant vorgenommen wird, d.h. die
Frauen bereits am Tage des Eingriffs wieder entlassen werden können.

Durchschnittlicher Säuregehalt
Ernteberichte rstattung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Alle im Wein oder Most vorkommenden, sauer reagierenden Stoffe, wie Wein-, Apfel-, Milch-, Essigsäure se
wie saure Salze (Weinstein). Die Bestimmung des Säuregehaltes erfolgt durch Titration mit Lauge. Die Gehalte
werden in Deutschland als Weinsäure berechnet. Die Durchschnitte werden als "gewogene", mit der jeweiligen
Menge im Einklang stehenden Durchschnitte ermittelt.

Durchschniffliches Mostgewicht
Ernteberichterstattun g
Daterurachwei., "t ISSO

Begriffsinhalt:
Durchschnittliches Mostgewcht ist das spezifische Gewicht eines Liters Most und wird sowohl durch Dichte-
messungen als auch durch optische Meßmethoden festgestellt. Das durchschnittliche Mostgewicht bezieht sich
in erster Linie auf die Inhalte von Zucker und zuckerfreien Extrakten, die ihrerseits das wichtigste Maß für die
Qualität darstellen. Der Durchschnin wird mengenbezogen gebildet.
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EG-Anteil an Umsafzsteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1962

2. Finanzberichte des Bundesministers der Finanzen
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
Anteil am Umsatzsteueraufl<ommen der Bundesrepublik Deutschland, der den Europäischen Gemeinschaften
als eigene Einnahme zusteht.
Der Haushalt der EG wird seit 1.1.1975 aus eigenen Mitteln finanziert, zu denen im Prinzip auch Mehrwert-
steuereinnahmen gehören.

Der EG-Anteil an Umsatzsteuer wird aus dem Bundesanteil an der >>) Umsatzsteuer geleistet.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Umsatzsteuer-Zahlungen an die EG wurden von 1975 - 1979 aufgrund einer Übergangsregelung
(Bruttosozialproduktsschlüssel) geleistet, von 1980 bis 1985 nach Maßgabe eines bestimmten Prozentsatzes
(hcichstens I v.H.) der - auf EG-Ebene vereinbarten - "gemeinsamen Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteu-
er". Mit dem Beitritt von Spanien und Portugal zur EG am l. l. 1986 wurde auch der
Finanzrahmen der Gemeinschaft angehoben: der Höchstsatz der Mehrwertsteuer-Eigenmittel wurde von I v.H.
auf 1,4 v.H. der Bemessungsgrundlage erhöht.

EG-Anteil an Zöllen

l. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab l97l

Begriffsinhalt:
Anteil am Aufkommen aus >>> Zöllen der Bundesrepublik Deutschland, der den Europäischen Gemeinschaf-
ten als eigene Einnahme zusteht.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab l. I . 197 I ist ein in der Folgezeit jährlich wachsender Anteil an Zöllen, der ab 197 5 100 % betrrigt, an die
Europäschen Gemeinschaften abzuführen (mit Ausnahme der Zölle der Europäischen Gemeinschaft für Kohle
und Stahl (EGKS); ab 1988 fließen auch die EGKS-Zölle voll den Gemeinschaften zu).

Begriffsbeziehungen:
Die >>> dem Bund verbleibenden Steuern (nach der Steuerverteilung) (Statistik über den Steuerhaushalt) sind
um die Ec-Anteile an Steuern gekürzt.

EG-Länder

l. I Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1950

1.2 Ausländerstatistik
Datennachweis: ab 1974
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Begriffsinhalt:
Zu den EG-Ländern rechnen:

Frankreich (einschl. Monaco)
Belglen
Luxemburg
Niederlande
Italien (einschl. San Marino)
Vereinigtes Königreich (Großbritannien, Nordirland, Brit. Kanalinseln und Insel Man)
Irland
Dänemark
Griechenland
Spanien
Portugal

2. Statistik der ausländischen Arbeitnehmer
Datennachweis: 1959 - 1972

Begriffsinhalt:
Zu den EG-Ländern rechnen:
Frankreich
Belgien
Luxemburg
Niederlande
Italien
Alle nicht-hier aufgeführten europäschen Länder werden unter "übriges Europa" und alle l-änder außerhalb
Europas unter "Außereuropäische Länder" nachgewiesen.

Ehegatten

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab I965

Begriffsinhalt:
Leistungen (einschl. Zuschläge), die we§en des Unterhalts von Ehegatten gezahlt werden.

Leistungen für Ehegatten sind überwiegend systembedingte >>> Steuerermäßigungen, die sich aus der Mög-
lichkeit des Splittings bei der Einkommensteuer ergeben. Außerdem zählen hierzu auch die
>>> Familienzuschläge zu Löhnen und Gehältern für Ehegatten in Form des erhöhten Ortszuschlags für Ver-
heiratete im öffentlichen Dienst.
Im Sozialbudget rechnen die Leistungen für Ehegatten mit den Leistungen für >>> Kinder und den Leistungen
bei >>> Mutterschaft zu den Leistungen int Rahmen der Funktion "Ehe und Familie".'
Im Sozialbudget werden nur solche Leistungen als Familienleistungen bezeichnet, die unlnittelbar und allein
der Förderung und Unterstützung von Familien dienen. Dazu gehören auch entsprechende Leistungen mit se
zialer Wirkung aus dem eigenständigen Sicherungssystem des Beamtenrechts und des Tarifoertragsrechts des
öffentlichen Dienstes, die ihrer Rechtsqualität nach keine Sozialleistungen sind.

Nicht im Sozialbudget enthalten sind Familienleistungen nach Programmen und Gesetzen der Bundesländer
(2.B. Familienferienprogramm) und bestimmte Leistungen karitativer Organisationen, die statistisch nicht be-
kannt sind, sowie von Wirtschaftsunternehmen (2.8. Bundesbahn).

über die im Sozialbudget als Leistungen für Ehe und Familie ausgewiesenen Leistungen hinaus sind auch Lei-
stungen der >>> Krankenversicherung für mitversicherte Familienangehörige, Leistungen der
>>> Ausbildungsfiirderung Witwenrenten, Leistungen aufgrund von Kindererziehungszeiten, aber auch Lei-
stungen beim >>> Wohngeld, für das >>> Wohnen und Leistungen der >>> SparForderung als Familienlei-
stungen anzusehen.

\
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Ehelich/ nichtehelich Geborene

Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Geborene, die während bestehender Ehe ihrer Mütter oder innerhalb von 302 Tagen nach Auflösung oder
Nichtigerklärung der Ehe ihrer Mütter oder innerhalb von 302 Tagen nach dem in der Todeserklärung oder
gerichtlichen Feststellung der Todeszeit festgestellten Todestag des Ehemannes geboren werden gelten als ehe-
lich Geborene.

Unter den genannten Voraussetzungen gilt ein Kind auch dann als ehelich, wenn es aufgrund der tatsächlichen
Verhältnisse nicht von dem Ehemann der Mutter abstammen kann. Die Möglichkeit einer späteren Legitimati-
on nicht-ehelicher und einer erfolgreichen Anfechtung der Ehelichkeit ehelicher Kinder ist für die statistische
Erfassung ohne Belang.
In allen anderen Fällen gelten Geborene als nichtehelich Geborene.

Ehescheidungen

Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Als Ehescheidungen gelten durch Gerichtsurteil aufgelöste Ehen.
Erfaßt werden alle Scheidungen von Ehen zwischen Personen der >>> Bevölkerung. Berücksichtigt werden
daher auch Ehescheidungen von Ausländern, die im Bundesgebiet ihren Wohnsitz haben. Einbezogen werden
auch die Fälle, in denen deutsche Gerichte Ehescheidungen nach fremdem Recht aussprechen.
Unberücksichtigt bleiben die Fälle, in denen beide Ehepartner Mitglieder der im Bundesgebiet stationierten
ausländischen Streitkräfte sind.

Eheschließungen

Statistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Als Eheschließungen gelten standesarntliche Trauungen.
Erfaßt werden alle Eheschließungen von Personen der >>> Bevölkerung soweit sie vor einem deutschen Stan-
desamt erfolgen. Berücksichtigt werden daher auch Eheschließungen von Ausländern, die im Bundesgebiet ih-
ren Wohnsitz haben. Unberücksichtigt bleiben nur diejenigen Fälle, in denen beide Ehegatten Mitglieder der
im Bundesgebiet stationierten ausländischen Streitkräfte sind.

Eigenbeiträge der Empfänger sozialer Leistungen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Von Empfängern >>> sozialer Leistungen geleistete >>> tatsächliche Sozialbeiträge an den >>> Staat
(>>> Sozialversicherung). Seit 1983 aufgrund gesetzlicher Verpflichtung von Empfängern sozialer Leistungen
aufzubringende Beiträge bzw. Beitragsanteile an folgende Träger der Sozialversicherung: Rentenversicherung
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der Arbeiter, Rentenversicherung der Angestellten, knappschaftliche Rentenversicherung gesetzliche Kran-
kenversicherung und fubeitslosenversicherung.

Eigenerzeugung von Strom

Monatlicher Industriebericht
Datennachweis: 1950 bis 1976

Begriffsinhalt:
Brutto-Stromerzeugung aus Wasserkraft, Kohle und sonstigen Kraftquellen in betriebseigenen Stromerzeu-
gungsanlagen.

Die Brutto-stromerzeugung wird gemessen an der Generatorklemme. Sie umfaßt auch den Verlust und den Ei-
genverbrauch der Stromerzeugungsanlagen.

Eigenfläche der Betriebe

Landwirtschaftszählung 1971

Begriffsinhalt:
Die von den Betriebsinhabern selbstbewirtschaftete und auch in ihrem Eigentum befindliche
>>> landwirtschaftlich genutzte Fläche der Betriebe.

Zugepachtete landwirtschaftlich genutzte Flächen zählen nicht zur Eigenfläche, sondern zur Pachtfläche.
Ebenso ist die vom Betrieb verpachtete bzw.. unentgeltlich abgegebene landwirtschaftlich genutzte Fläche im
Eigentum im Nachweis nicht enthalten.
Landwirtschaftlich genutzte Flächen sind Flächen, die zur Erzeugung pflanzlicher landwirtschaftlicher Produk-
te genutzt werden (als >>> Ackerland, >>> Dauergrünland. >>> Dauerkulturen oder Gartenland).

Nachgewiesen wird nur die Eigenfläche der >>> landwirtschaftlichen Betriebe.

Landwirtschaftliche Betriebe sind technisch-wirtschaftliche Einheiten, die für Rechnung eines Inhabers (des
Betriebsinhabers) bewirtschaftet werden, einer einzigen Betriebsführung unterstehen. land- und/oder forstwirt-
schaftliche Erzeugnisse hervorbringen und deren landwrrtschaftlich genutzte Fläche mindestens l0 % ihrer
>>> Watdfläche beträgt.

Eigentümer (-haushalte)

Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Personen, denen das Eigentum an dem >>> Gebäude mit Wohnraum / der >>> Unterkunft oder der
>>> Wohneinheit rechtlich zusteht oder die die Eintragung im Grundbuch schon beantragt haben.

Nachgewiesen werden Eigentümerhaushalte in >>> Wohneinheiten. Zu den Eigentümerhaushalten rechnen
>>> Haushalte, bei denen mindestens ein Mitglied des Haushalts Eigentümer oder Miteigentümer der von ihr
bewohnten Wohneinheit ist und Haushalte, bei denen mindestens ein Mitglied Eigentümdr oder Miteigentümer
des Gebäudes ist, in dem die von ihr bewohnten Wohneinheit liegt.
Beim Nachweis von Eigentümerhaushalten in der Gliederung nach Staatsangehörigkeit, Alter und Quelle des
überwiegenden Lebensunterhalts wird von der >>> Bezugsperson ausgegangen @erson, die überwiegend zum
Unterhalt des Haushalts beiträgt).

Eigentümerwo hneinheiten

Gebäude- und Wohnungszählung 1987
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Begriffsinhalt:
Das sind >>> Wohneinheiten, die vom Eigentümer des Gebäudes / der Unterkunft oder der Wohneinheit selbst
genutzt werden.

Begriffsbeziehungen:
Eigentümerwohneinheiten und >>> Eigentumswohneinheiten (Gebäude- und Wohnungszählung 1987) unter-
scheiden sich wie folgt:
Während bei den Eigentümerwohneinheiten darauf abgestellt wird, inwieweit Wohneinheiten von den Eigen-
tümern selbst bewohnt werden, wird bei den Eigentumswohneinheiten nur auf die besondere Form des Eigen-
tums (" Sondereigentum ") abgestellt.

Eigentumswohneinheiten

1. Gebäude- und Wohnungszählung 1987

Begriffsinhalt:
Eigentumswohneinheiten sind >>> Wohneinheiten, an denen durch Eintragung im Wohnungsgrundbuch Son-
dereigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz vom 15.3.1951 (BGBI. I S. 175) begründet worden ist. Sie
befinden sich in Gebäuden, die im Eigentum einer Gemeinschaft von Wohnungseigentümern sind.

Begriffsbeziehungen:
Eigentumswohneinheiten und >>> Eigentümerwohneinheiten (Gebäude- und Wohnungszählung 1987) unter-
scheiden sich wre folgt:
Während bei den Eigentumswohneinheiten auf die besondere Form des Eigentums ("Sondereigentum") abge-
stellt wird - und zwar unabhängrg davon, wer die Wohneinheit bewohnt @igentümer, Mieter, leerstehende
Wohnung) - wird bei den Eigentümerwohneinheiten darauf abgestellt, inwieweit Wohnungen von den Eigen-
tümern selbst bewohnt werden.

2.1 Statistik der Baugenehmigungen
Datennachweis: ab 1955: für die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99l

2.2 Statistik der Baufertigstellungen
Datennachweis: ab 1955: für die neuen Länder und Berlin-Ost ab l99l

2.3 Statistik des Bauüberhanges
Datennachweis: ab 1955; für die neuen Länder md Berlin-Ost ab l99l

Begriffsinhalt:
>>> Wohneinheit, an der durch Eintragung im Wohnungsgrundbuch Sondereigentum nach den Vorschriften
des Wohnungseigentumsgesetzes vom 30.7.1973 (BGBI. I S. 910) begründet worden ist oder werden soll.
Eine >>> Wohnung gilt nur dann als Eigentumswohnung urcnn sich in dem Gebäude, entsprechend des Woh-
nungseigentumsgesetzes, ausschließlich Eigentumswohnungen befi nden.

Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne
Enverbszweck

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Derjenige Teil des >>> Produktionswertes der >>> privaten Organisationen ohne Erwerbszweck, der nicht ge-
gen Entgelt oder Gebühr verkauft, sondern bestimmten Gruppen der Bevölkerung ohne spezielles Entgelt zur
Verfügung gestellt wird.
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Begriffsbeziehungen:
L Produktionswert der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck

- Verkäufe der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck
. :Eigenverbrauch der privaten Organisationen ohne Erwerbszweck

2. Käufe der inländischen privaten Haushalte
+ Eigenverbrauch der privaten Orga.nisationen ohne Erwerbszweck
:Privater Verbrauch.

Einbehaltene Umsafzsteuer

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnu ngen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Urnsatzsteuerbeträge, die bei der Anwendung der Normalregelung laut Umsatzsteuergesetz (UStG) hätten ge-
zahlt werden müssen, infolge von Sonderregelungen jedoch ganz oder teilweise nicht an den Staat abzuführen
waren. Solche Sonderregelungen enthalten § 24 und § 24a in Verbindung mit § 28 USIG für die Besteuerung
der Landwirtschaft, § 26 Abs.4 UStG in Verbindung mit der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift hierzu vom
16. Mai 1973 fur die Berechtigungz.)r Umsatzsteuerktirzung für Waren- und Dienstleistungsbezüge aus der
ehemaligen DDR und Berlin (Ost), Artikel I des Berlinforderungsgesetzes für die Besteuerung der Lieferungen
Berliner Unternehmen an Unternehmen im übrigen Bundesgebiet, die ab 1980 geltende Neufassung des

§ l9 UStG, der die Besteuerung von Unternehmen mit niedrigem Gesamtumsatz regelt, sowie § 28 USIG von
1967 fitr die einrnalige Entlastung der Altvorräte int Jahr 1968.

Die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nachgewiesene >>> nichtabzugsfühige Umsatzsteuer ent-
hält neben dem Kassenaufkommen des Staates an Mehrwertsteuer und Einfuhrumsatzsteuer auch die
"einbehaltene Umsatzsteuer". Zum Ausgleich dieser in die >>> indirekten Steuern einbezogenen Umsatzsteu-
ervergünstigungen werden Beträge in Höhe der einbehaltenen Umsatzsteuer als >>> Subventionen vom Staat
an die begünstigten Unternehmen gebucht.

Einfamiliengebäude

Preisindizes für Bauwerke
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Zu den Einfamiliengebäuden rechnen freistehende und eingebaute >>> Wohngebäude mit einer Hauptwoh-
nung, wobei untergeordnete Einliegerwohnungen zulässig sind. I

Hierzu gehören u.a. individuelle Häuser, Typenhäuser und Bungalows.
>>> Wohnheime und >>> Unterki,infte dagegen zählen nicht zu den Einfamilienhäusern.

Einfuhr

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Alle Waren- und Dienstleistungskäufe inländischer Wirtschaftseinheiten von Wirtschaftseinheiten, die ihren
ständigen Sitz (Wohnsitz) außerhalb des Bundesgebietes habän.

Bei Darstellungen nach dem Inländerkonzept (2.B. in der Verwendungsrechnung des Sozialprodukts) umfaßt
die Einfuhr auch die >>> Erwerbs- und Vermögenseinkommen an die übrige Welt. Dazu rechnen neben den
Arbeitsentgelten der Einpendler und den an die übrige Welt geleisteten Kapitalerträgen auch Gebühren für Pa-
tente, Urheberrechte u.ä.
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Die Einfuhr soll in den Volkswrrtschaftlichen Gesamtrechnungen im Prinzip im Zeitpunkt des Entstehens von
Forderungen und Verbindlichkeiten nachgewiesen werden. Aus pralrtischen Erwägungen wird bei der Waren-
einfuhr allerdings vom Zeitpunkt des Grenzübergangs ausgegangen, der in der wesentlichen Quelle - der Au-
ßenhandelsstatistik - zugrunde liegt. Die Dienstleistungskäufe werden, wie in der Zahlungsbilanz, weitgehend
im Zeitpunkt der Zahlung nachgewiesen.

Da die Einfuhr von Waren in der Außenhandelsstatistik mit dem Wert beim Übergang über die deutsche Gren-
ze, also cif (cost, insurance, freight) erfaßt wird, stellt sich hinsichtlich der Abgrenzung der Waren- und
Dienstleistungseinfuhr die Frage, wie die Versicherungs- und Transportleistungen im Zusammenhang mit der
Wareneinfuhr zu verbuchen sind. Diese Werte können der Wareneinfuhr zugerechnet werden (dann eryibt sich
die Wareneinfuhr cif) oder sie werden getrennt dargestellt; das bedeutet den Nachweis der Wareneinfuhr frei
Grenze des exportierenden Landes, also fob (free on board). Anders als in der Außenhandelsstatistik wurde in
den deutschen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dieses Darstellungskonzept gewählt.

Die Berechnung der Warenkäufe aus dem Ausland geht von den Zahlen des Generalhandels
(Außenhandelsstatistik) aus. Hiervon wird der Teil der Einfuhr auf Lager für ausländische Rechnun g abgesetzt,
der vom Lager (auf ausländische Rechnung) wieder ausgeführt wird. Ferner werden unentgeltliche Bezige
(Geschenke, Muster, Proben, Werbemittel usw.), die in der Außenhandelsstatistik erfaßt werden, nicht berück-
sichtigt, da unterstellt werden kann, daß sie in die Preiskalkulation der gegen Entgelt umgesetzten Güter ein-
gegangen sind. Weitere Absetzungen betreffen Rückwaren, Preisnachlässe, Ersatz- und Rückzahlungen usw.
Außerdem wird die Einfuhr zur aktiven Lohnveredelungabgezogen, die Einfuhr nach passiver Lohnveredelung
wird auf den Veredelungslohn reduziert. Dadurch wird die Darstellung des Veredelungsverkehrs - anders als in
der Außenhandelsstatistik - auf die marktrelevanten Ströme begrenzt. Hinzugesetzt werden Kleinsendungen
u.ä. Die Wareneinfuhr wird - wie oben bereits erwähnt - in den Volkswrrtschaftlichen Gesamtrechnungen nach
denr fob-Konzept bewertet. Aus diesem Grund wird der Wert der über See eingeführten Waren vom Grenzwert
schätzungsweise auf den Wert frei Grenze des exportierenden Landes umgerechnet. Dabei werden von den cif-
Werten der Außenhandelsstatistik die Fracht- und Versicherungsleistungen abgesetzt, um die fobWerte zu er-
rechnen. Soweit es sich um Transport- und Versicherungsleistungen von Ausländern trairdett, wird hierdurch
die Gesamtsumme der Einfuhr nicht vermindert, da die entsprechenden Beträge von der Wareneinfuhr zu den
Dienstleistungskäufen umgesetzt werden.

Die Ang3ben über die Dienstleistungskäufe aus dem Ausland sind weitgehend aus der Zahlungsbilanz der
Deutschen Bundesbank übernommen. Hierzu zählen u.a. die Ausgaben inlzindischer Wirtschaftseinheiten im
Reiseverkehr und im Transportgeschäft .

Die Waren- und Dienstleistungsvoryänge mit dem Ausland werden um entsprechende Transalrilionen mit der
ehem. DDR und Berlin (Ost) ergänzt.

Begriffsbeziehungen:
l. Letzter Verbrauch

+ Bruttoinvestitionen
+ Ausfuhr (einschl. Erwerbs- und Vermögenseinkommen)
- Einfuhr (einschl. Erwerbs- und Vermögenseinkommen)
: Bruttosozialprodultt

2. Letzter Verbrauch
+ Bruttoinvestitionen
+ Ausfuhr (ohne Erwerbs- und Vermögenseinkommen)
- Einfuhr (ohne Erwerbs- und Vermögenseinkommen)

Bruttoinlandsprodukt
3. Ausfuhr

Waren
Dienstleistungen
Erwerbs- und Vermögenseinkommen

- Einfuhr
Waren
Dienstleistungen
Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Außenbeitrag
+ Aus der übrigen Welt empfangcne Übertragungen
- An die übrige Welt geleistete Ubertragungen

Finanzierungssaldo gegenüber der übrigen Welt

2. Erhebung bei den Gasversorgungsunternehm€n
Datennachweis: 1950 bis 1974
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Begriffsinhalt:
Bezüge von Gas aus dem Ausland und der ehem. DDR einschließlich Berlin (Ost).

Dabei handelt es sich um Bezüge der Ortsgasversorgungsunternehmen, Ferngasgesellschaften, Kokereien sowie
Erdgas- und Erdöleasgewinnungsunternehmen.

3. Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Bezige von Elektrizität aus dem Ausland und der ehem. DDR einschließlich Berlin (Ost)

Dabei handelt es sich um Bezüge der öffentlichen Elektrizitätwersorgungsunternehmen.

Einfuhrabgaben

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Bei der Einfuhr von Gütern an den Staat oder an Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaften zu leistende
Abgaben.

Die Ei nfu hrabgaben umfassen
- Zölle,
- Verbrauchsteuern auf Einfuhren,
- Abschöpfungen und Währungsausgleichsbeträge bei der Einfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen,
- bis 1967 auch Ausgleichsteuer auf Einfuhren.
Die Einfuhrabgaben, die den Europäischen Gemeinschaften ab l97l als eigene Einnahmen zustehen (Zölle
bzw. Zollanteile bis 1974, Abschöpfungen und Währungsausgleichsbeträge), werden als Einfuhrabgaben an
den Staat verbucht. Sie werden - diesem Vorgehen entsprechend - außerdem als laufende Übertragungen des
Staates an die übrige Welt nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab 1968, dem Jahr des Übergangs auf das Mehrwertsteuersystem, ist an die Stelle der Ausgleichsteuer auf
Einfuhren die Einfuhrumsatzsteuer getreten. Diese ist nicht in den Einfuhrabgabeir, sondern in der
>>>nichtabzugsfähigen Umsatzsteuer enthalten.

Begriffsbeziehungen:
l. Produktionssteuern

+ NichtabzugsfühigeUmsatzsteuer
+ Einfuh.rabgaben

Indirekte Steuern
2. Bruttowertschöpfung aller Wirtschaffsbereiche @ereinigt)

+ Nichtabzugsfähige Umsatzsteuer
+ Einfuhrabgaben

Bruttoinlandsprodull

Einfuhrumsatzsteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1972

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950
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Begriffsinhalt:
Umsatzsteuer, die auf die Einfuhr von Gegenständen in das Zollgebiet erhoben wird.
Die Einfuhrumsatzsteuer ist eine Verbrauchsteuer im Sinne der AbgBbenordnung und eine Eingangsabgpbe im
Sinne des Zollrechts. Für sie gelten von geringen Ausnahmen abgesehen die Vorschriften für >>> Zölle.
Benressungsgrundlage der Einfuhrumsatzsteuer ist grundsätzlich der Zollwert oder.- wenn der Gegenstand
nicht dem Wertzoll unterliegt - das Entgelt.
Der allgemeine Steuersatz betritgt wie bei der Umsatzsteuer 14 v.H. ; er ermäßigt sich für eine Reihe von Um-
sätzen auf die HäIfte, u.a. für Lebensmittel und Waren des Buchhandels.
Im Inland steuerfrei gelieferte Gegenstände (2.8. Seeschiffe, Lufffahrzeuge) sind auch bei der Einfuhrumsatz-
steuer steuerfrei (>>> Umsatzsteuer).
Auf Antrag wird die Zahlung der Einfuhrumsatzsteuer bis zum 15. des auf die Entstehung der Einfuhrumsatz-
steuerschuld folgenden Monats aufgeschoben, so daß das Aufl<ommen aus der Einfuhrumsatzsteuer der Einfuh-
rentwicklung mit ei nmonatiger Verzögerung folgt.
Bei der Einfuhrumsatzsteuer handelt es sich um eine >>> Gemeinschaftsteuer von Bund und Ländern. Erhoben
wird sie von der Bundeszollverwaltung

Anderungen im Zcitablauf:
Bis zum 31.12.1967 wurde die sog. Umsatzausgleichsteuer zum allgemeinen Steuersatzvon 4 v.H. des Wertes
erhoben: für bestimmte Einfuhren ermäßigte bzw. erhöhte sich dieser Steuersatz auf I bis 3 v.H. bzw. 5 bis 9
v.H.
Mit dem am l. I . 1968 in Kraft getretenen Umsatzsteuergesetz wurde der Übergang von der Allphasenbruttoum-
satzsteuer zur Nettoumsatzsteuer (Mehrwertsteuer), deren wesentliches Merkrnal der Vorsteuerabzug ist, voll-
zogen; gleichzeitig erfolgte der Wechsel von der Umsatz4usgleichsteuer zur Einfuhrumsatzsteuer. Sie ist fi.ir
Gegenstände, die ein Unternehmer für sein Unternehmen eingeführt hat, ebenfalls als Vorsteuer abzugsfähig.
Der allgemeine (ermäßigte) Regelsteuersatz betrug

vom 1.1.1968 - 30. 6.1968: l0 v.H. (5 v.H.)
vom 1.7.1968 - 31.12.1977: ll v.H. (5,5 v.H.)
vonr 1.1.1978 - 30. 6.1979 12 v.H. (6 v.H.)
vonr 1.7.1979 -30.6.1983: l3 v.H. (6,5 v.H.)
vont 1.7.1983 14 v.H. (7 v.H.).

Die Einfuhrumsatzsteuer rechnete bis einschl. 1969 zu den >>> Bundessteuern. Ab 1970 ist sie eine Gemein-
schaftsteuer, deren Aufkommen zu bestimmten Anteilen dem Bund und den Ländern zusteht.
(Aufteilungsverhältnis wie bei Urnsatzsteuer (>>> Steuereinnahmen des Bundes bzw. >>> Steuereinnahmen
der Länder)).

Begriffsbeziehungen:
Int Unterschied zur Einfuhrumsatzsteuer wird die Umsatzsteuer (Statistik über den Steuerhaushalt) auf Liefe-
rungen und sonstige Leistungen, die Unternehmer im Inland erbringen sowie auf den Eigenverbrauch der Un-
ternehmer erhoben.

Einfuhr von Investitionsgütern
Außen h andelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Einfuhr von Gütern, die überwiegend von Unternehmen als Anlagegüter gekauft werden; ausgenommen sind
Güter für Bauinvestitionen.
Zu den Investitionsgütern rechnen >>> Stahlbauten, >>> Maschinen und maschinelle Anlagen,
>>> Straßenfahrzeuge, >>> elektrotechnische Investitionsgüter u.a.

Nicht zu den Investitionsgütern gehören alle Fertigungsstoffe, Eneryie-, Brenn- und Kraftstoffe, Hilfs- und Be-
triebsstoffe sowie Waren für die laufende Instandhaltung von Anlagen und geringwertige Wirtschaftsgüter, die
nicht in den Bilanzen der Unternehmen aktiviert werden.
Ein Investitionsgut wird eingeführt, wenn es aus dem Ausland in dac Erhebungsgebiet verbracht wird. Zu Ein-
zelheiten siehe >>> Wareneinfuhr (Außenhandelsstatistik).
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Anderungen im Zeitablauf:
Für den Begriffder Einfuhr von Investitionsgütern getten alle Anderungen im Zeitablauf, die für die Warenein-
fuhr (Außenhandelsstatistik) nachgewiesen werden.

Einfuhr von Verbrauchsgütern

Außenh andelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Einfulrr von Gütern, die überwiegend von privaten Haushalten gekauft werden; ausgenommen sind
>>> Nahrungs- und Genußmittel.
Zu den Verbrauchsgütern rechnen >>> Textilien, Bekleidung und Schuhe, >>> Straßenfahrzeuge,
>>> elektrotechnische Verbrauchsgüter, >>> Möbel, kosmetische Artikel, Wasch- sowie Putzmittel u.a.

Den Verbrauchsgütern werden auch die Waren zugerechnet, die in privaten Haushalten noch weiter bearbeitet
oder verarbeitet werden. Erfaßt sind sowohl kurz- als auch langlebige Wirtschaftsgüter.

Ein Verbrauchsgut wird eingeführt, wenn es aus dem Ausland in das Erhebungsgebiet verbracht wird. Zu Eiu-
zelheiten siehe >>> Wareneinfu hr (Außenhandelsstatistik).

Anderungen im Zeitablauf:
Für den Begriffder Einfuhr von Verbrauchsgütern gelten alle Anderungen im Zeitablauf, die für die Warenein-
fu hr (Außenhandelsstatistik) nachgewresen werden.

Eingelegte Bruteier

Geflügelstatistik
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Eier von Hausgeflügel , die zur Erzeugung von Küken bestimmt sind, unterschieden nach Art, Kategorie und
Sorte.

Einbezogen sind Brütereien, deren Tätigfteit im Einlegen und Bebrüten von Bruteiern sowie in der Lieferung
von Küken besteht. Brütereien mit einem Fassungsvermögen von weniger als I 000 Eiern ausschließlich des
Schlupfraumes sind nicht einbezogen.

Erfaßt wird die größtmöglicheZahl Bruteier, die gleichzeitig in die Brutschränke ausschließlich der Schlupf-
räume eingelegt werden kann.

Anderungen im Zcitablauf:
Niclrt nachgewiesen wurden vor 1973 eingelegte Bruteier zur Erzeugung von Gänsen und Perlhühnern, vor
1972 von Enten und Truthühnern und vor I 970 von Legehennen und Schlachthühnern zur Zucht und Vermeh-
rung.

Eingliederungshilfe für Behinderte

Statistik der Sozialhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Hitfe, die Personen gewlihrt wird, die nicht nur vorübergehend körperlich, geistig oder seelisch wesentlich be-
hindert oder die von einer Behinderung bedroht sind; sie kann auch Personen mit einer anderen körperlichen,
geistigen oder seelischen Behinderung gewährt werden.
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Die Eingliederungshilfe für Behinderte hat die Aufgabe, eine drohende Behinderung zu verhüten, eine vorhan-
dene Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und ihn in die Gesellschaft einzugliedern.
Hierdurch soll ihm vor allem die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht oder erleichtert, die
Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit ermöglicht werden, oder
ihn soeit wie möglich unabhängig von Pflege machen.
Maßnahmen der Eingliederungshilfe sind vor allem:
- ambulante oder stationäire Behandlung oder sonstige ärz.liche oder ärztlich verordnete Maßnahmen zur

Verhütung, Beseitigung oder Milderung der Behinderung
- Versorgung mit Körperersatzstücken, orthopädischen oder anderen Hilfsmitteln,
- heilpädagogische Maßnahmen für noch nicht schulpflichtige Kinder,
- Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, vor allem im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum

Besuch weiteführender Schulen einschl. der Vorbereitung hierzu,
- Hilfe zur Ausbildung für einen angemessenen Beruf oder für eine sonstige angemessene Tätigkeit,
- Hilfe zur Fortbildung oder zur Unmchulung für einen angemessenen Beruf oder eine sonstige angemessene

Tätigkeit, evtl. auch zum Aufstieg im Berufsleben,
- Hilfe zur Erlangung eines geeigneten Platzes im Arbeitsleben,
- Hilfe bei der Beschaffirng und Erhaltung einer behindertengerechten wohnung 'l

- nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksan*eit der ärztlichen oder ärztlich verordneten Maßnahmen
und der Eingliederung des Behinderten in das Arbeitsleben sowie

- Hilfe zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft.
Wenn die Behinderung eine Geuährung der Hilfe in einer Anstalt, einem Heim einer Tageseinrichtungen für
Behinderte oder ärztliche oder ärztlich angeordnete Maßnahmen erfordert, wird auch dann in vollem Umfang
Hilfe gewährt, wenn den in § 28 BSHG genannten Personen die Aufbringung der Mittel zu einem zuzumuten
ist (§ 43 Erweiterte Hilfe). In Höhe dieses Teils haben sie zu den Kosten der Hilfe beizutragen.
Nachgewiesen werden die Ausgaben flir diese Hilfeart und die Empfänger. Zu den Empfängern zählen alle per-
sonen, die im Laufe des Berichtsjahres Eingliederungshilfe für Behinderte erhalten haben, unabhängig davon,
ob ihnen noch eine weitere Hilfeart und/oder >>> Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Empftinger von Eingliederungshilfe für Behinderte und die Höhe der Ausgaben fi.ir diese Hilfeart
sind im Zeitablauf von verschiedenen Anderungen der für die Sozialhilfe geltenden Rechtsvorschriften (u.a.
von Anderungen der Anspruchsvoraussetzungen, von Leistungsverbesserungen, Heraufsetzungen der für diese
Hilfeart geltenden Einkommensgrenzen) beeinllußt worden. Im einzelnen traten u.a. folgende Anderungen ein:
Zum 1.9.1965 wurde die besondere Einkommensgrenze nach § 8l Bundessozialhilfegesetz (BSHG) heraufge-
setzt, zum I . 10. I 969 wurden die Höhe der gewährten Leistungen der Sozialhilfe an die allgemeine wirtschaftli-
clre und soziale Entwicklung angepaßt und die Einkommens grenzen erhöht. Zum 1.4.1974 traten weitere Ver-
besserungen ein, indem vor allem die Leistungen der Sozialhilfe wiederum an die allgemeine wirtschaftliche
und soziale Entwicklung angepaßt und die Einkommensgrenzen nach § 8l BSHG weiter angehoben wurden.
Ferner wurden der anspruchsberechtigte Personenkreis erweitert und einzelne Leistungen der Sozialhilfe ver-
bessert (2.B. Aufnahme der heilpärtagogischen Maßnahmen für Kinder und der Hilfen bei der Beschafr.rng und
Erhaltung einer behindertengerechten Wohnung); außerdem wurden weitere Möglichkeiten der erweiterten
Hilfe eingeführt. Auch die seit diesem Zeitpunkt erschwerte Heranziehung Unterhaltsvelpflichteter hat sich
statistisch auf die Zahl der Empfänger und die Höhe der Aufivendungen ausgewirkt.

Um Einsparungen bei den Aufiuendungen zu erreichen, wurde das BSHG durch das 2. Haushaltsstrukturgesetz
vom Dezember 1981 wrederum geändert. Leistungen zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen, die
bis l98l im Rahmen der Eingliederungshilfe für Behinderte gewährt wurden, wurden dem Abschnitt 2 BSHG
zugeordnet.

Begriffsbeziehungen:
Von den grundsätzlichen Unterschieden zwischen den verschiedenen sozialen Leistungssystemen abgesehen,
unterscheiden sich die Eingliederungghilfe für Behinderte von den >>> berufsftirdernden Leistungen, der
>>> Erziehungsbeihilfe (Statistik der Kriegsopferfürsorge) auch in ihren jeweiligen Leistungsstrukturen und
dem Umfang ihrer Leistungen, da die Eingliederungshilfe für Behinderte neben den berufsfördernden Hilfen
und den Schulbildungshilfen u.a. auch Wohnungshilfen sowie medizinische Leistungen vorsieht.
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Einheitswert @etriebsvermögen)

Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe
Datennachweis: ab 1953

Begriffsinhalt:
Einheitlicher Wert, der flir eine wirtschaftliche Einheit des Betriebwermögens gewerblicher >>> Betriebe für
steuerliche Zwecke von der Finanzverwaltung in einem gesonderten Verfahren als Besteuerungsgrundlage für
rnehrere Steuern nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes festgestellt wird.
Zum >>> Betriebsvermögen gehören alle Teile einer wirtschaftlichen Einheit, die dem Betrieb eines Gewerbes
als Hauptzweck dient, soweit die Wirtschaftsgüter dem Betriebsinhaber oder im Falle der Zusammenveranla-
g\ngzur Vermögensteuer seinem Ehegatten gehören (gewerblicher Betrieb). Ein Wirtschaftsgut gehört dann
dem Betriebsinhaber, wenn es rechtlich sein Eigentum ist. Hierbei müssen jedoch auch die Vorschriften der
Abgpbenordnung beachtet werden; so sind z.B. Wirtschaftsgüter, die jemand im Eigenbesitz (wirtschaftlichem
Eigentum) hat, nicht dem Eigentümer, sondern dem zuzurechnen der die tatsächliche Sachherrschaft ausübt.
Als Gewerbe gilt auch die gewerbliche Bodenbewirtschaftung z.B. der Bergbau und die Gewinnung von Torf,
Steinen und Erden. Die Ausübung eines freien Berufes steht in der Regel dem Betrieb eines Gewerbes gleich,
es sei denn, es handelt sich um eine selbständig ausgeübte rein kiinstlerische oder wissenschaftliche Tätigkeit.
Die Einbeziehung von Wirtschaftsgütern in das Betriebwermögen setzt voraus, daß sie dem Betrieb tatsächlich
zugefuhrt bzw. nicht entnommen sind. Wird ein Wirtschaftsgut nur teilweise betrieblich genutzt, so ist es stets
zum Betriebsvermögen zu rechnen, wenn es mehr als 50 v.H. dem Betrieb dient. Wirtschaftsgüter, die dazu
bestimmt sind, sowohl einem gewerblichen Betrieb als auch einem Betrieb der Land- und Forstwirtschaft des-
selben Inhabers dauernd zu dienen, sind den beiden Betrieben anteilig zuzurechnen. Auch ein verpachtetes ge-
werbliches Unternehmen ist immer dann ein gewerblicher Betrieb des Verpächters, wenn die wesentlichen Be-
triebsgegenstände des >>> Anlagevermögens miwerpachtet sind.

Eine Sonderstellung nehmen die in § 97 Abs. I des Bewertungsgesetzes genannten Körperschaften, Personen-
vereinigungen und Vermögensmassen ein, wenn sie ihre Geschäftsleitung oder ihren Sitz im Inland haben
(2.8. Aktiengesellschaften, Gesellschaften mit beschränkter Haftung Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten). Alle Wirtschaftsgüter, die diesen Körperschaften usw. gehören, bilden'einen gewerblichen Betrieb, wobei
unerheblich ist, ob die Wirtschaftsgüter dem gewerblichen Betrieb tatsächlich dienen; d.h. das gesamte VermG
gen ist ein Betriebwermögen (Gewerbebetrieb kraft Rechtsform). Einen gewerblichen Betrieb bilden auch die
Wirtschaftsgüter, die den Sonstigen juristischen Personen des privaten Rechts, den nichtrechtsfühigen Verei-
nen, Anstalten, Stiftungen und anderen Zweckvermögen gehören, soweit sie einem wirtschaftlichen Geschäfts-
betrieb (ausgenommen Land- und Forstwirtschaft) dienen.

Bei den Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, die weder ihre Geschäftsleitung noch
ihren Sitz im Inland haben, bilden nur die Wirtschaftsgüter einen gewerblichen Betrieb, die zum inländischen
Betriebwermögen gehören.

Nicht zum Betriebsvermögen zählen die Wirtschaftsgüter, die nach dem Vermögensteuergesetz oder anderen
Gesetzen von der Vermögensteuer befreit sind sowie Erfrndungen, Urheberrechte u.ä., die nach dem Bewer-
tungsgesetz auch nicht zum sonstigen Vermögen gehören.

Die materiell-rechtlichen Vorschriften zur Bewertung des Betriebwermögens ergeben sich aus dem Bewer-
tungsgesetz, die verfahrensrechtlichen auch aus der Abgabenordnung.

Der Einheitswert (Betriebsvermögen) des gewerblichen Betriebs wird ermittelt, indem sein Roh-(betriebs-)
vermögen um die >>> Schulden und sonstigen Abzüge, die >>> Abzüge aufgrund von Schachtelbeteiligungen
sowie den Schuldenüberhang bei Schachtelbeteiligungen vermindert und auf volle I 000 DM abgerundet wird.
Aus aufbereitungstechnischen Gründen wird in der Statistik das unabgerundete Reinvermögen als Betriebsver-
mögen erfaßt. Das >>> Rohvermögen umfaßt dabei das Anlagevermögen (>>> Betriebsgrundstücke,
>>> Maschinen und ähnliche Anlagen, sonstige Sachanlagen und >>> Finanzanlagen) und das
>>> Umlaufoermögen (>>> Betriebskapital und >>> Vorratsvermögen). Bei öffentlichen oder unter Staatsauf-
sicht stehenden Sparkassen galten bis 1982 niedrigere Ansätze. Die Befreiungen für Staatsbanken und die
Deütsche Genossenschaftsbank sind 1977 ausgelaufen.

Bei einer Reihe von Positionen (Rückstellungen für Preisnachlässe und für Wechselhaftung Kapitalforderun-
gen, versicherungstechnische Rückstellungen) gelten die ertragssteuerlichen Ansätze.

Aus aufbereitungstechnischen Gründen ist in der Statistik daq unabgerundete Reinvermögen als Betriebsver-
mögen und nicht der auf volle Tausend nach unten abgerundete Einheitswert erfaßt worden.
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Andenrngen im Zeitablauf:
Bis 1968 gehörten bei öffentlichen oder unter Stäatsaufsicht stehenden Sparkassen nur die Wirtschaftsgüter
zum Betriebwermögen, die nicht der Pflege des eigentlichen Sparverkehrs dienten. Zu diesem Zweck wurden
von dem wie im Regelfall ermittelten Wert 1953 pauschal nur 25 vom Hundert und 1957 bis 1968 aus Verein-
fachungsgründen der sich aus dem Einzelfall bei der Körperschaftsteuer festgesetzten Hundertsatz ergebende
Wert angesetzt. ltb 1974 sind 85, ab 1982 100 v.H. des Gesamtwertes als Wert des Betriebsvermögens anzuset-
zen. Bei den bis 1973 steuerbefreiten Staatsbanken galten bis zum l.l .1976 50 o/o des ermittelten Wertes als
Einheitswert.
Vor 1963 bildeten unter bestimmten Voraussetzungen alle Wirtschaftsgüter der sonstigen juristischen Personen
des privaten Rechts sowie der nichtrechtsfähigen Vereine, Anstalten, Stiftungen und anderen Zweckvermögen
kraft Gesetzes einen gewerblichen Betrieb. Ab 1974 wurden die allgemeinen Bewertungsvorschriften für Wert-
papiere, GmbH-Anteile u.a. Kapitalweile enger gefaßt.

Wegen der Erweiterung der Schachtelveryünstigung ab 1974 und der Anderungen ab 1984 siehe unter Abzüge
aufgrund von Schachtelbeteiligungen. Anderungen der Bewertung von Betriebsgrundstücken siehe dort.

Begriffsbeziehungen:
Der Einheitswert @etriebsvermögen) in der Statistik der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe umfaßt die-
selben Begriffsmerkmale wie das Betriebsvermögen in der Vermögensteuerstatistik. Während in der Statistik
der Einheitswerte der gewerblichen Betriebe alle Betriebe flir die ein Einheitswert von I 000 DM und mehr
festgestellt worden ist erfaßt sind, weist das Betriebsvermögen der Vermögensteuerstatistik hier die Summe aus
positiven und ggf. negativen abgerundeten Einheitswerten (ggf. Anteilen daran) und sofern sich die wirtschaft-
liche Einheit eines Gewerbebetriebes nur auf das Ausland erstreckl, ggf. dessen gemeinen Wert aus. Dabei sind
die ab 1984 geltenden Begünstigungen fiir das >>> Betriebsvermögen zu berücksichtigen.

Einkommen

l. Einkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab l96l

Begriffsinhalt:
>>> Gesatntbetrag der Einkünfte, vermindert um den Freibetrag für freie Berufe, Sonderausgaben einschl. der
steuerbegünstigten nicht entnommenen Gewinne, der Verlustabzüge, außergewöhnlichen Belastungen und Ab
zugsbeträge nach § l0e ESIG, soweit sich inr errechneten Ergebnis ein positiver Betrag ergibt.
Als Freibetrag für freie Berufe können 5 %o der Einnahnten aus freier Berufstätigkeit, maximal jedoch I 200
DM, abgesetzt werden (gemäß § l8 Abs. 4 EStG). Voraussetzung ist, daß die Einktinfte aus freier Berufstätig-
keit die anderen Einkünfte überwregen.
Zuden Sonderausgaben zählen u.a. folgende Aufivendungen, sofern sie weder Betriebsausg3ben noch Wer-
bungskosten sind (gemäß §§ l0 bis l0d ESIG):
- Auf besonderen Verpflichtungsgründen beruhende Renten und dauernde Lasten, die nicht mit den bei der

Veranlagung außer Betracht bleibenden Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, ferner be-
zahlte Kirchensteuer, bezahlte Vermögensteuer, abzugsfähige Teile der Lastenausgleichsabgaben sowie
Steuerberatungskosten (unbeschränkt abzugsfähige Sonderausgaben),

- Beiträge zu Kranken-, Unfall- und Haftpflichtversicherungen, zv den gesetzlichen Rentenversicherungen
und zur Arbeitslosenversicherung zu Versicherungen auf den Erlebens- oder Todesfall sowie zu Witwen-,
Waisen-, Versorgungs- und Sterbekassen, ferner Bausparbeiträge (sofern weder eine Prämie nach dem
Spar-Prämiengesetz noch eine nach dem Wohnungsbau-Prämiengesetz beantragt worden ist), jeweils bis zu
einer bestimmten Höhe (beschränkt abzugsfähige Sonderausgpben),

- Aus- und Weiterbildungskosten bis zu einer bestimmten Höhe,
- Unterhaltsleistungen an den geschiedenen oder dauernd getrennt lebenden Ehegatten sowie Ausbildungs-

und Weiterbildungskosten, jeweils bis zu einer bestimmten Höhe,
- Ausgaben zur Förderung mildtätiger, kirchlicher, religiöser, wissenschaftlicher und staatspolitischer und

del als besonders f<irderungswürdig anerkännten gemeinnützigen Zwecke sowie Spenden an politische Par-
teien, jeweils bis zu einer bestimntten relativen bzw. absoluten Höhe,

- steuerbegünstigte nicht entnommene Gewinne bis zu einer bestimmten Höhe (§ l0a ESIG),
- Verlustabzüge (§ l0d ESIG).
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Werden keine höheren Sonderausgaben nachgewiesen, werden bestimmte Pauschbeträge abgezogen.

Nach § 33 ESIG können zwangsläufiggtößere Aufi,vendungen, die einem Steuerpflichtigen gegenüber der
Mehrzahl der Steuerpflichtigen gleichen Familienstandes sowie gleicher Einkommens- und Vermögenwer-
hältnisse entstehen, unter Berücksichtigung der zumutbaren Eigenbelastung vom Gesamtbetrag der Einkünfte
abgezogen werden.

Die Aufivendungen müssen dem Grunde und der Höhe nach zwangsläufig sein.

Diese außergewöhnlichen Belastungen können Krankheitskosten, Ausgaben bei der Geburt von Kindern, Pro
zeßkosten und Aufivendungen in Todesfällen sein. Die zumutbare Belastung wird nach 33 Abs. 3 ESIG in
einem Prozentsatz vom Gesamtbetrag der Einktinfte berechnet.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. Erhebungsjahr 1974 wurde das Einkommen ermittelt, in dem der >>> Gesamtbetrag der Einktinfte
um die ausländischen Steuern vom Einkommen (§§ 68f und 689 ESTDV; und um den Freibetrag für freie Beru-
fe und die Sonderausgaben einschl. der steuerbegünstigten nichtentnommenen Gewinne und der Verlustabzüge
aus den fünfvorangegangenen Veranlagungszeiträumen vermindert wurde. Zuden Sonderausgpben zählten bis
zum Statistikjahr l97l auch Schuldzinsen.

Den weiteren Erhebungsjahren lagen die nachfolgenden Berechnungen zugrunde:

Berichtsjahr 1977

Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 EStG)
- ausländische Steuern vom Einkommen (§§ 68f, 689 Abs.3 ESTDV)

- Sonderausgaben (§§ 10, l0b, lOc Abs. I EStG)
- steuerbegünstigter nicht entnommener Gewinn (§ l0a ESIG)
- Freibetrag für freie Berufe (§ l8 Abs. 4 ESIG)
- außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 bis 33b ESIG; § 33a EStG 1953 in Verbindung mit

* § 52 Abs. 26 ESIG)
- Verlustabzug (§ l0d EStG, § 2 Abs. I Satz 2 des Auslandsinvestitionsgesetzes)

: Einkommen (§ 2 Abs. 4 ESIG)

Berichtsjahre 1980 bis 1986

Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 ESIG)
- Sonderausgaben(§§ 10, lOb, lOcESIG)
- steuerbegünstigter nicht entnomntener Gewinn (§ l0a ESIG)
- Freibetrag für freie Berufe (§ l8 Abs. 4 ESIG)
- außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 bis 33b EStG, § 33a ESIG 1953 in Verbindung mit

§ 52 Abs. 23 ESIG)
- Verlustabzug (§ l0d ESIG, § 2 Abs. I Satz 2 Auslandsinvestitionsgesetz)

: Einkommen (§ 2 Abs. 4 EStG)

Berichtsjahr 1989

Gesamtbetrag der Einkünfte
- Sonderausgaben (§§'10, l0b, l0c ESIG)

- steuerbegünstigter nicht entnonlnlener Gewinn (§ l0a ESIG)
- Freibetrag für freie Berufe (§ l8 Abs.4 ESIG)
- außergewöhnliche Belastungen (§§ 33 bis 33c ESIG, § 33a EStG in Verbindung mit § 52 Abs.23 EStG)
- Steuerbegünstigung der zu eigenen Wohnzwecken genutzten Wohnung im eigenerl Haus (§ l0e ESIG)
- Verlustabzug(§ l0d EStG, § 2 Abs.l Satz 2 Auslandsinvestitionsgesetz)

: Einkommen (§ 2 Abs.4 ESIG)

Begriffsbeziehungen:
Zum Einkommen zählen nur positive Einkommensbeträge der unbeschränllt Einkommensteuerpflichtigen, zu
den >>> Verlusten @inkommensteuerstatistik) die negptiven Einkommensbeträge.

2. Körperschaftsteuerstatistik
Datennachweis: ab l96l
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Begriffsinhalt:
>>> Gesamtbetragder Einkünfte, vermindert um die Verlustabzüge und die abzugsfähigen Spenden und Bei-
träge, bei Organgesellschaften erhöht um das dem Organträger zuzurechnende Einkommen.
Der Gesamtbetrag der Einki.infte ist die Summe der Einkünfte der >>> Steuerpflichtigen (bei buchführungs-
pflichtigen Körperschaftsteuerpflichtigen der Bilanzgewinn), erhöht und vermindert um verschiedene Beträge.
Zu Einzelheiten siehe unter Gesamtbetrag der Einktinfte.
Verlustabzüge gem. § 8 Abs.l u. 4, §l0d ESIG, § 2 Abs.l S.2 Auslandsinvestitionsgesetz sind Verluste, die bei
der Ermittlung des Gesamtbetrages der Einktinfte bestimmter folgender bzw. vorausgegangener Veranlagungs-
jahre nicht ausgeglichen werden konnten.
Hierbei handelt es sich:
- Zunt einen um den Verlustrücktragbei dem im Veranlagungsjahr nicht ausgeglichenen Verluste aus den bei-

den folgenden Veranlagungsjahren abgezogen werden (bis zu l0 Millionen DM).
- Zum anderen um Verlustvorträge aus den fünf vorausgegangenen Veranldgungsjahren, die im Veranlagungs-

jahr abgezogen werden.
Die abzugsfähigen Beiträge und Spenden sind in § 9 Nr.3 KSIG festgelegt. Danach sind abzugsfähig:

- Ausgaben zur Förderung mildtätiger, religiöser und als besonders ftirderungswürdig anerkannter gemein-
nütziger Zwecke, weiterhin Ausgaben zur Förderung wissenschaftlicher und als besonders f<irderungswürdig
anerkannter kultureller Zwecke.

- Spenden an politische Parteien.
- Beiträge und Spenden an Vereine ohne Parteicharakter, die jedoch politisch aktiv sind (§ 9 Nr.3 Buchst.c).
Das Einkomnten ist für dasjenige Kalenderjahr/Wirtschaftsjahr zu ermitteln, in dem für die Körperschaft die
Steuerpflicht besteht. Bei Steuerpflichtigen, die nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches verpflichtet
sind, Bücher zu führen, gilt der Gewinn in denrjenigen Kalenderjahr bezogen, in dem das Wirtschaftsjahr en-
det, für das sie regelmäßig Abschlüsse erstellen; diese Regelung ist gesetzlich vorgeschrieben. Bei nichtbuch-
führungspflichtigen Steuerpflichtigen wird der Gewinn anteilig, sofern er für ein Wirtschaftsjahr ermittelt wer-
den darf, auf die entsprechenden Kalenderjahre aufgeteilt
Außer Einktinften aus nichtselbständiger Arbeit können alle übrigen Einkunftsarten des Einkonlmensteuerge-
setzes vorkomnten. Bei buchftihrungspflichtigen Steuerpflichtigen sind jedoch alle Einkünfte als Einkünfte aus
Gewerbebetrieb zu behandel n.

Was als Einkommen grlt und wie das Einkommen zu ermitteln ist, bestimmt sich nach den Vorschriften des
Einkomnten- und des Körperschaftsteuergesetzes. Die Vorschriften des Einkommensteuergesetzes gelten nur
insoweit, als sie ihrer Natur nach auf Körperschaftsteuerpflichtige anwendbar sind. Für die Ermittlung des
Einkotnmens ist es ohne Bedeutung, ob das Einkornmen verteilt (2.8. in Fornr von Dividenden ausgeschüttet)
wird oder nicht.

Anderungen im Zcitablauf:
Es sind im Zeitablauf häufige Änderungen des Körperschaft- und Einkommensteuergesetzes eingetreten, die
siclr auf die Berechnung des Einkommens ausgewirkt haben, insbesondere auf den Ansatz von Zu- und Ab
schlägen, die auf den bzw. vom errechneten Gesamtbetrag der Einkünfte des Steuerpflichtigen vorgenommen
werden.
Die Regelung des auf ein Jahr begrenzten Verlustrücktrags ist erstmals flir nicht ausgeglichene Verluste des
Veranlagungszeitraums 1975 anzuwenden, d.h. er schlägt erstmals mit max. 5 Millionen DM im Veranla-
gungsjahr 197 4 zu Buche.
Ab dem Veranlagungszeitraunr 1983 wurde der Verlustrücktrag auf zwei Jahre erweitert und die Hcichstgrenze
auf l0 Millionen DMerhöht.
Der Verlustvortrag war bis 1974 auf Gewinneinkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und
selbständiger Arbeit begrenzt. Seit 1975 ist er für alle Einkunftsarten anu,endbar.
Die von einem Dritten zugunsten des Steuerpflichtigen bewirkten Leistungen auf die Vermögensabgabe werden
seit 1968 bereits bei der Errechnung des Gesamtbetrags der Einktinfte hinzugerechnet, vorher dagegen wurden
sie erst bei der Ermittlung des zu versteuernden Einkommens berücksichtigt.
Seit 1974 bestehen verbeiserte Befreiungsvorschriften für Nutzungs- und Verwertungsgenossenschaften, was
sich auf die Erfassung des Einkommens ausgewirkt hat.

Die für den Erhebungszeitraum 197 I erstmals durch Gesetz geregelte Erfassung der Einkommen von Orgpnge-
sellschaften hat sich insofern ausgewirkt, als seit l97l mit Ausnahme von Ausgleichszahlungen d^c gesamte
Einkommen dem Organträger zuzurechnen ist.
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Seit 1977 ist im Bereich des Körperschaftsteuerrechts die Anwendung eines Freibetrags für Veräußerungs- und
Aufgabengewi nne mögl i ch.

Bei der Ermittlung des Einkommens können erst seit 1977 "ausländische Steuern vom Einkommen" vom Ge-
samtbetrag der Einkünfte abgezogen werden.

Ab dem Veranlagungszeitraum 1988 werden die Spenden und Beiträge nach § 9 Nr. 3 KSIG neu gegliedert.

Begriffsbeziehungen:
Zurn Einkommen zählen nur positive Einkommensbeträge der unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichtigen, zu
den Verlusten (Körperschaftsteuerstatistik) die negativen Einkommensbeträge.

Einkommen aus unselbständiger Arbeit

Volkswi rtsch aftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit umfassen
- Bruttolöhne und -gehälter und
- Sozialbeiträge der Arbeitgeber.
Die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen nachgewiesene >>> Bruttolohn- und -gehaltsumme ent-
hält die Löhne und Gehälter - vor Abzug der Sozialbeifiäge dq Arbeitnehmer und der Lohnsteuer -, die den
Arbeitern, Angestellten, Beamten, Soldaten (einschl. Wehrpflichtigen), Auszubildenden, Volontären und ähn-
lichen Arbeitnehmergruppen aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis zugeflossen sind.
Einbezogen sind Akkord-, Bandarbeits- und Prämienzuschläge, Leistungs-, Schmutz- und Lästigkeitszulagen,
Montagezuschläge, Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Schicht- und Sonntagsarbeit, sonstige tariflich oder frei ver-
einbarte Veryütungen und Zulagen, wie Familien- und Kinderzuschläge (bis 1974 auch Kinderzuschläge im
öffentlichen Dienst) sowie Wohnungszuschüsse, Essengeld und Fahrtkostenzuschüsse.
Weiter sind enthalten Naturalveryütungen, Vergütungen für die durch Fest- und Feiertage, Urlaub, Krankheit
usw. ausgefallene Arbeitszeit (Lohnfortzahlung), gesetzliche Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krankengeld,
Jahressonderzuwendungen wie 13. Monatsgehalt, zusätzliches Urlaubsgeld, Gratifikationen, Gewinnbeteili-
gungen, Erfolgs- und Treueprämien, Leistungen der Arbeitgeber nach den Vermögensbildungsgesetzen, Abfin-
dungen beim Ausscheiden des Arbeitnehmers aus dem Arbeits- bzw. Dienstverhältnis und ähnliche Leistungen.
Auch Einkommen aus nebenberuflicher unselbständiger Arbeit bzw. geringfiigiger abhängiger Tätigkeit sind
einbezogen, wie Vergütungen an nebenberufliche Hausmeister und Heizer, Aushilfskellner, Stundenbuchhalter
usw., ferner Provi sionen für unselbständige Versicherungsvertreter.
Zurn Einkommen der Soldaten rechnen die Geldbezüge, die Verpflegungskosten und der Wert der Bekleidung,
der Wert der Unterkunft wlrd nicht als Naturalentgelt angesehen.

Der Lohnbegriff umfaßt auch Heimarbeiterlöhne. Zu den >>> Sozialbeiträgen der Arbeitgeber gehören
>>> tatsächliche Sozialbeiträge an die Sozialversicherung, an Lebensversicherungsunternehmen, Versor-
gungswerke, Pensionskassen und an die übrige Welt sowie >>> unterstellte Sozialbeiträge.
Nicht als Einkommen aus unselbständiger fubeit, sondern als >>> Vorleistungen der Arbeitgeber werden
Trennungsentschädigungen, Umzugskostenvergütungen, Tage- und Übernachtungsgelder, Ersatz von Reiseko-
sten, Auslösungen im Baugewerbe, Kleider- und Werkzeuggelder, Aufirrcndungen fi.ir die Ausbildung von Ar-
beitskräften, für das Personalbüro, fur den Betriebsrat, für betriebseigene Unfallstationen, Kantinen, Kindergär-
ten, Erholungsheime und ähnliche, zunt Teil von den Unternehmen unter den Personalkosten gebuchte Auf-
wendungen betrachtet.
Aufiarendungen der Arbeitnehnrer aus ihren Verdiensten, z.B. fiir spezielle Berufskleidung, Werkzeug usw.,
werden nur dann zu den Vorleistungen gerechnet, wenn die Arbeitnehmer hierzu vertraglich verpflichtet sind.
Alle übrigen Ausgaben der Arbeitnehmer aus ihren Verdiensten im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit
gelten in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen dagegen als Einkommen aus unselbständiger Arbeit.
Der überwiegende Teil der "Werbungskosten" des deutschen Einkommensteuerrechts (2.8. Fahrtkosten zur Ar-
beitsstelle) wird in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen als Einkommen aus unselbständiger Arbeit
angesehen (diese Regelung ist allerdings im Hinblick auf den Vergleich der Einkommen aus unselbständiger
Arbeit mit den Einkommen der Selbständigen nicht unproblematisch).
Die Einkommen aus unselbständiger Arbeit werden im Prinzip im Zeitpunkt der Fälligkeit nachgewiesen.
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Begriffsbeziehungen:

l. Von Inländern entpfangene Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit
- Sozialbeiträge der Arbeitgeber

Bruttolohn- und -gehaltsumme
- Abzüge

Sozialbeiträge der Arbeitnehmer
Lohnsteuer (ohne Lohnsteuer auf Pensionen)

Nettolohn- und -gehaltsumme

2. Von Inländern empfangene Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit
+ Von Inländern enrpfangene Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen

Nettosozialprodukt zu Faktorkosten
Volkseinkomnten

3.
+

Im lnland entstandene Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit
Im Inland entstandene Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen
Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten

= 
Nettowertschöpfung

Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen

Volkswi rtschaftl iche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960 

,

Begriffsinhalt:
Als Differenz zwischen >>> Nettowertschöpfung (lnlandskonzept, entstandene Einkontmen) bzw.
>>> Volkseinkommen (lnländerkonzept, empfangene Einkomnten) und >>> Einkontnlen aus unselbständiger
Arbeit ermittelte Einkornnrensgröße, die in der Gliederung nach Arten auf den Nachweis folgender Ströme
zielt:
Einkommen aus Unternehmertätigkeit:
>>> Entnommene Gewinne der privaten Haushalte aus Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit sowie
>>> nichtentnommene Gewinne der Unternehmen mit und ohne eigene Rechtspersönlichkeit.

Vermögenseinkommen:
>>> Zinsen, Nettopachten, Einkomrnen aus imnlateriellen Werten (Gebühren flir Patente, Lizenzen, Urheber-
rechte u.ä.). Dividenden und sonstige >>> Ausschüttungen der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit.

Nacftgewiesen werden die geleisteten bzw. empfangenen Einkommen aus Unternehmertätigkeit und Verntögen
der Sektoren und der übrigen Welt.
Inr Unternehnrenssektor wird dargestellt, welche Einkontnten aus Unternehmertätigkeit und Verntögen den

Unternehmen - außer den bei ihnen entstandenen Einkommetr zugeflossen sind und welche Einkommen aus

Unternehmertätigkeit und Vermögen die Unternehrnen geleistet (verteilt) haben.

Die unverteilten Einkontmen der.,Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit stellen den Anteil der Unter-
nehmen am Volkseinkommen dar.

Bei den übrigen Sektoren - Staat, private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck - entstehen
ex definitione keine Einkomlnen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen. Diese Sekloren sind hauptsächlich
Empfänger von Einkomn'len aus Unternehmertätigkeit und Verntögen, leisten aber auch Vermögenseinkom-
men. Bei den geleisteten Vermögenseinkommen handelt es sich beim Staat um die Zinsen auf öffentliche
Schulden, bei den privaten Haushalten und den privaten Organisationen ohne Erwerbszweck um Zinsen auf
Konsumentenschulden.

Einkommen aus Wohnungsvermietung

Volkswi rtsch aftliche Gesamtrech nun gen

Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Die gewerbliche Wohnungsvermietung ist in den Volkswrrtschaftlichen Gesamtrechnungen mit der Vermie-
tung und mit der Eigennutzung von Wohnungen und Wohngebäuden durch private Haushalte zu dem funktio'
nal abgegrenzten Wirtschaftsbereich "Wohnungsvermietung" zusammengefaßt. Dieser Bereich ist dem Unter-
nehmenssektor zugeordnet. Einkommen äus Wohnungsvermietung (einschl. des Mietwertes selbstgenutzter
Wohnungen und Wohngebäude im Eigentum von privaten Haushalten) werden infolgedessen als Einkommen
aus Unternehmertätigkeit nachgewiesen.

Einkommen der Bezugsperson

Wirtschaftsrechnungen ausgewählter piivater Haushalte
Datenhachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Monatliches Bruttoeinkonrmen der Bezugsperson aus unselbständiger fubeit.

Das >>> Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit umfaßt die empfangenen Bruttolöhne und -gehälter,
einschl. aller Einkomlnen aus nebenberuflicher Tätigkeit. Enthalten sind auch >>> einmalige Zahlungen des

Arbeitgebers (2.8. Urlaubs;, Weihnachtsgeld, 13. Monatsgehalt, Prämien u.ä.), das >>> Überstundenentgelt
und die >>> vermögenswirksame Leistung des Arbeitgebers.

Bezugsperson ist beim >>> Haushaltstyp 2: 4-Personen-Haushalt von Angestellten und Arbeitern mit mittlerem
Einkommen dasjenige Haushaltsmitglied, das - i.d.R. alleiniger - Einkommensbezieher ist; beim
>>> Haushaltstyp 3: 4-Personen-Haushalte von Beamten und Angestellten mit höherem Einkommen ist Haus-
haltsvorstand derjenige, der Hauptverdiener in der Familie ist.

Einkommensteuerpfl ichtige

Einkommen steuerstatistik
Datennachweis: ab 196l

Begriffsinhalt:
Alle natürlichen Personen, die unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind. Dazu zählen alle Personen, deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt sich im lnland befindet. Sie unterliegen mit sämtlichen in- und aus-
ländischen Einkünften der Einkommensteuer.
Als Einkornrnensteuerpflichtiger wird jeder Veranlagungsfall gezählt, bei dem die Veranlagung zu einem posi-
tiven >>> Einkommen geführt hat. Entsprechend dern Veranlagungsverfahren kann es sich dabei um Einzel-
personen (Ledige, Geschiedene, Verwitwete, getrennt veranlagte Ehegatten) oder um zusammenveranlagte
Elregptten handeln; die Zahl der erfaßten Einkommensteuerpflichtigen ist deshalb nicht identisch mit der Zahl
der tatsächlich besteuerten natürlichen Personen.

Gesondert nachgewiesen sind natürliche Personen ohne einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im In-
land: sie sind mit ihren inländischen Einkünften beschränkt einkommensteuerpflichtig. Ebenfalls nicht in der
Zahl der Einkommensteuerpflichtigen enthalten sind die sog. >>> Verlustfälle. Verlustfälle sind jene unbe-
schränkt Einkommensteuerpflichtigen, bei denen die Veranlagungzur Einkommensteuer zu einem negativen
Einkommen (: Verlust) geführt hat; sie sind in einer eigenen Tabelle nachgewiesen.

Im einzelnen werden Einkommensteuerpflichtige mit >>> Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, mit
>>> Einkünften äus Gewerbebetrieb, mit >>> Einkünften aus selbständiger fubeit, mit >>> Einktinften aus
nichtselbständiger Arbeit, mit >>> Einkünften aus Kapitalvermögen, mit >>> Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung und mit >>> Sonstigen Einktinften nachgewiesen.

EinkommensteuerschuldlF'estges etzte Einkommensteuer

Einkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab 196l
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Begriffsinhalt:
Jahressteuerschuld der unbeschränkt >>> Einkommensteuerpflichtigen, die sich aufgrund der Veranlagung^)r
Einkommensteuer aus dem zu versteuernden Einkommen eryibt.
Diese Jahressteuerschuld ergibt sich nach Berücksichtigung bestimmter Steuerermäßigungen (2.8. ermäßigte
Steuersätze bei außerordentlichen Einkünften, Steuerermäßigungen böi ausländischen Einkünften) aus der Ein-
kommensteuertabelle (Grund- oder Splittingtabelle). Während sich aus der Grundtabelle die Einkommensteuer-
schuld für die Einzelveranlagungen errechnet, enthält die Splittingtabelle die Steuerbeträge für Fälle von Zu-
samlnenveranlagungen (Ehegatten) und Veranlagungen in besonderen Fällen.
Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer (§ 2 Abs. 7 ESIG). Entsprechend sind die Grundlagen für ihre Fest-
setzung regelmäßig für ein Jahr zu ermitteln. Sind nur uährend eines Teils des Kalenderjahrs Einkünftetr-ze
gen worden, so werden diese Einkünfte als Bemessungsgrundlage für das Kalenderjahr angesetzt.
Das zu versteuernde Einkommen der Einkommensteuerpflichtigen wird wie folgt berechnet (Stand: 1989):
>>> Einkommen

- Altersfreibetrag
- Haushaltsfreibetrag
- Kinderfreibetrag
- sonstige vom Einkommen abzuziehende Beträge

zu versteuerndes Einkommen
Nachfolgend näheres zu den Abzugsbeträgen:
Altersfreibetrag (1989: 720 DM) für Steuerpflichtige, die vor Beglnn des Veranlagungsjahrs das 64. Lebensjahr
vollendet hatten (§ 32 Abs. 8 EStG).
Haushaltsfreibetrag (1989: 4 752DIll) für alleinstehende Steuerpflichtige, wenn ihnen im Veranlagungszeit-
raum mindestens I Kind zugeordnet worden ist (§ 32 Abs. 7 ESIG).
Kinderfreibetrag (1989: 2 484 DM je Kind - § 32 Abs. 6 EStG): die Altersgrenzefrür die uneingeschränkre Be-
rücksichtigung eines Kindes ist ab 1983 vom 18. auf das 16. vollendete Lebensjahr heruntergesetzt worden
(§ 32 Abs. 3 u. 4 EStG); leben die Eltern nicht zusammen, kann der Kinderfreibetrag unter bestimmten Bedin-
gungen geteilt werden.
Sonstige vom Einkommen abzuziehende Beträge
- freibleibender Betrag nach § 46 Abs. 3§ 70 ESIDV.
Aufdie Jahressteuerschuld werden die durch Steuerabzug einbehaltenen Beträge angerechnet. soweit sie aufdie
int Veranlagungszeitraum bezogenen Einktinfte entfallen. Solche Steuerabzüge werden bei den unbescltränkt
Einkommensteuerpflichtigen für die Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer und Körperschaftsteuer vorgenommen.
Die Lohnsteuer bzw. Kapitalertragsteuer sind besondere Erhebungsformen der Einkommensteuer, die bei den
>>> Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit durch Abzugvom Arbeitslohn bzw. bei bestimmten im Ein-
kommensteuergesetz aufgeführten inländischen Kapitalerträgen durch Abzug vom Kapitalertrag erhoben wer-
den. Zur Ermittlung der verbleibenden Steuerschuld der unbeschränkt Einkommensteuerpflichtigen sind diese
Steuerabzugstreträge von der Einkommensteuerschuld abzuziehen.
Eine Veranlagung zur Einkommensteuer wird bei Arbeitnehmern, bei denen >>> Lohnsteuer einbehalten wird,
nur dann durchgeführt, wenn z.B. das >>> Einkommen von Ehegatten 48 000 DM, in den übrigen Fällen
24 000 DM übersteigt oder wenn noch andere Einkünfte von mehr als 800 DM bezogen worden sind, die nicht
der Lohnsteuer zu unterwerfen waren.

Anderungen im Zcitablauf:
Das Einkomntensteuerrecht wurde im Zeitablauf häufig geändert; von den Anderungen waren u.a. der Ein-
kommensteuertarif und die Freibeträge der Einkommensteuerpflichtigen betroffen.

Begriffsbeziehungen:
Die in der Einkommensteuerstatistik nachgewiesene Einkommensteuerschuld ist zu unterschöiden von der
>>> veranlagten Einkommensteuer (Statistik über den Steuerhaushalt). Als Einkommensteuer-
schuld/Festgesetzte Einkommensteuer wird die aufgrund der VeranlagunEzttr Einkommensteuer festgesetzte
Jahressteuerschuld nachgewiesen. Die veranlagte Einkommensteuer der Statistik über den Steuerhaushalt rech-
net dagegen zu den kassenmäßigen Steuereinnahmen des Bundes und der Länder (Gemeinschaftsteuern) und
dantit zu den Steuereinnahmen, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums in die Kassen von Bund und Län-
dern fließen, unabhängig davon, fi.ir welches Jahr sie geleistet wurden oder wann die Einkommensteuerschuld
entstanden ist. Zu beachten ist außerdem, daß die Einkommensteuerschuld lediglich fiir unbeschränkt Ein-
kommensteuerpfl ichtige nachgewiesen wird.

b
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Einkommen- und Körperschaftsteuer

1. Statistik über den Steuerhaushalt
Datennachweis: ab 1962

2. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Dem Bund bzw. den Ländern nach der Steuerverteilung tatsächlich zugeflossene Anteile an >>> Lohnsteuer,
>>> veranlagter Einkonimensteuer, >>> Kapitalertragsteuer und >>> Körperschaftsteuer.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Anteile des Bundes/der Länder an der Einkommen- und Körperschaftsteuer betrugen

1962 : 35 bzw. 65 v.H.
1963 : 38 bzw. 62v.H.
1964 - 1966 : 39bzw.6l v.H.
1967 - 1968 '. 37 bzw.63 v.H.
1969 '. 35 bzw. 65 v.H.

Ab l. l. 1970 (Inkrafttreten des Finanzreformgesetzes in Verbindung mit dem Gemeindefinanzreformgesetz)
fließen dem Bund bzw. den Ländernje
- 50 v.H. der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer, jeweils abzüglich des halben Gemeindeanteils

an der Einkommensteuer und
- 50 v.H. der Kapitalertragsteuer und der Körperschaftsteuer zu.

Naclr dem Gerneindefinanzreformgesetz erhalten die Gerneinden ab l.l.1g7O 14 v.H., ab 1.1.1980 l5 v.H. der
Lohn- und veranlagten Einkommensteuer (: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer).

Einkommen- und Vermögensteuern

Wi rtschaftsrech nungen ausgewählter p rivater Hau shalte
Datennachweis: ab 1958

Begriffsinhalt:
Die Einkommen- und Vermögensteuern je Haushalt und Monat umfassen die geleisteten Lohnsteuern, Ein-
kommensteuern, Vermögensteuern, die laufenden Lastenausgleichsabgaben und die Kirchensteuern.

Die Lohnsteuer ist eine besondere Erhebungsform der Einkommensteuer, die bei Einktinften aus nichtselb
ständiger Arbeit durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben rird. Zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
rechnen alle Einnahmen, die einem Arbeitnehmer aus seinem Dienstverhältnis oder einem früheren Dienstver-
hältnis in Form von Geld oder Sachleistungen zufließen. Dazu gehören z.B. Löhne, Gehälter, Gratifikationen,
Tantienren u.ä.

Die Einkommensteuer ist eine Steuer, die auf das Einkommen von Einkommensteuerpflichtigen, die zur Ein-
kommensteuer veranlagt werden, erhoben wird. Der Einkommensteuer unterliegen die Einkünfte aus Land-
und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbebetrieb, Einkünfte aus selbständiger Arbeit, Einkünfte aus nicht-
selbständiger Arbeit, Einktinfte aus Kapitalvermögen, Einktinfte aus Vermietung und Verpachtung sowie die
sonstigen Einktinfte.
Die Vermögensteuer ist eine Steuer, die auf clas Vermögen von Vermögensteuerpflictitigen erhoben wrrd. Be-
rrlessungsgrundlage der Vermögensteuer bei unbeschränkt vermögensteuerpflichtigen natürlichen Personen
(Personen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt im Inland) ist das Gesamtvermögen. Das Gesamtver-
mögen wird als Summe aus dem land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, dem Grundvermögen, dem Be-
triebwermögen und dem sonstigen Vermögen abzüglich der Schulden und sonstigen Abzüge ermittelt.

Lastenausgleichsabgaben sind die nach dem Lastenausgleichsgesetz zur Durchführung des Lastenausgleichs
erhobenen Abgaben. Sie dienen dem Ausgleich von Schäden und Verlusten, die durch Vertreibungen und
kriegsbedingte Zerstörung sowie im Zusammenhang mit der Neuordnung des Geldwesens durch die Währungs-
reform 1948 entstanden sind.
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Die Kirchensteuer ist eine zur Deckung des allgemeinen Kirchenbedarfs von steuerberechtigten Religionsge-
meinschaften erhobene Steuer. Die Höhe und die Bemessungsgrundlage der Kirchensteuer weichen in den ein-
zelnen Bundesländern voneinander ab, in der Regel besteht sie jedoch in einem Prozentsatz der Einkommen-
bzw. Lohnsteuer. Nicht berücksichtigt werden Steuerrückzahlungen durch das Finanzamt und die Ablösungsbe-
träge von Lastenausgleichsabgaben. Verrechnungen bei Überzahlungen, z.B. im Rahmen des Lohnsteuer-
Jahresausgleichs, werden dagegen abgesetzt.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den >>> Ausgaben für den privaten Verbrauch (Wirtschaftsrechnungen ausgewählter priva-
ter Haushalte) zählen zu den "sonstigen Ausgaben" alle Ausgpben, die nicht für Konsumzwecke getätigt wer-
den; dies sind neben den Einkommen- und Vermögensteuern die >>> Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung
und die >>> übrigen Ausgaben (Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte).

Einkünfte aus Gewerbebetrieb

Einkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab 196l

Begriffsinhalt:
Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§§ l5 bis l7 EStG) sind
- Einkünfte aus gewerblichen Unternehmen. Dazu gehören auch Einkünfte aus gewerblicher

Bodenbewrrtschaftung, z.B. aus Bergbauunternehmen und aus Betrieben zur Gewinnung von Torf, Steinen
und Erden, soweit sie nicht land- oder forstwirtschaftliche Nebenbetriebe sind;

- die Gewinnanteile der Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft, einer Kommanditgesellschaft und ei-
ner anderen Gesellschaft, bei der der Gesellschafter als Unternehmer (Mitunternehmer) anzusehen ist, und
die Vergütungen, die der Gesellschafter von der Gesellschaft für seine Tätigkeit im Dienst der Gesellschaft
oder für die Hingabe von Darlehen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat;

- die Gewinnanteile der persönlich haftenden Gesellschafter einer Kommanditgesellschaft auf Aktien, soweit
sienicht auf Anteile am Grundkapital entfallen, und die Vergütungen, die der persönlich haftende Gesell
schafter von der Gesellschaft flir seine Tätigkeit inr Dienst der Gesellschaft oder für die Hingabe von Darle
hen oder für die Überlassung von Wirtschaftsgütern bezogen hat.

Es handelt sich um den Gewinn, der sich bei buchführungspflichtigen oder freiwillig Bücher führenden Gewer-
betreibenden als Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebwermögen am Schluß des Wirtschaftsjahres und
dem Betriebsvermögen am Schluß des vorangega.ngenen Wißchaftsjahres, vermehrt um den Wert der Ent-
nahmen und vermindert um den Wert der Einlagen erglbt. Bei nicht buchführungspflichtigen Steuerpflichti-
gen, die auch keine Bücher führen, wrrd als Gewinn der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betrieb
sausgaben angesetzt.
Zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören auch Gewinne aus Betriebsveräußerungen und aus Veräuße-
rungen von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft, wenn der Veräußerer innerhalb der letzten fünf Jahre am
Kapital der Gesellschaft wesentlich beteiligt war. Zu Einzelheiten siehe Einkommensteuergesetz.

Begriffsbeziehungen:
Die Einki.infte aus Gewerbebetrieb sind u.a. zu unterscheiden von den >>> Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft und den >>> Einkünften aus selbständiger Arbeit (eweils Einkommensteuerstatistik).
Die Einktinfte aus Land- und Forstwirtschaft sind Einki.infte aus der planmäßigen Nutzung des Bodens und der
Verwertung der dadurch gewonnenen Erzeugnisse. Beschränkt sich ein Betrieb nicht auf den Absatz selbstge-
wonnener Erzeugnisse, sondern kauft er dauernd und nachhaltig fremde Erzeugnisse über den betriebsnotwen-
digen Umfang hinaus hinzu, so ist ein solcher Betrieb als Gewerbebetrieb zu behandeln.
Als fremde Erzeugnisse gelten nur sblche Erzeugrrisse, die nicht im eigenen Betrieb im Wege des Erzeugungs-
prozesses bearbeitet werden, sondern für Zwecke der Weiterveräußerung zugekauft werden. Daher gelten Er-
zeugnisse, die für die Weiterzucht im Rahmen des Erzeugungsprozesses im eigenen Betrieb verwendet werden
(2.8. Saatgut, Jungpflanzen), nicht als fremde Erzeugnisse.

Im Unterschied zu den Einktinften aus Gewerbebetrieb, bei denen die Einktinfte einen Bötrieb (Gewerbebetrieb)
voraussetzen, ergeben sich die Einkünfte aus selbständiger Arbeit aus bestimmten selbständig ausgeübten Tä-
tigkeiten, die in der Regel keinen Betrieb voraussetzen.
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Bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit handelt es sich überwiegend um Einktinfte aus freiberuflicher Tä-
tigkeit, die im Einkommensteuergesetz nur durch die Aufzählung der wesentlichsten Berufsgruppen (2.B. Ä"rz-
te, Rechtsanuälte) beschrieben wird. Danach können auch Tätigkeiten unter den Begriff der selbständigen Ar-
beit fallen, die im Einkommensteuergesetz nicht ausdrücklich bezeichnet sind. Voraussetzung ist jedoch, daß
diese Tätigkeiten tatsächlich einer der in § l8 Abs. I Zitr.l bis 3 des Einkommensteuergesetzes aufgeführten
Tätigkeiten ähnlich sind.

Einkünfte aus Kapitalvermögen

Ei nkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab l96l

Begriffsinhalt:
Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 ESIG) gehören

- Gewinnanteile (Dividenden), Ausbeuten und sonstige Bezüge aus Aktien, Kuxen, Genußscheinen, Anteilen
an Gesellschaften mit beschränkter Haftung an Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften und Kolonialge-
sellschaften und an bergbautreibenden Vereinigungen, die die Rechte einerjuristischen Person haben:

- Einkünfte aus der Beteiligung an einem Handelsgewerbe als stiller Gesellschafter;

- Zinsen aus Hypotheken und Grundschulden und Renten aus Rentenschulden. Bei Tilgungshypotheken und
Tilgungsgrundschulden ist nur der Teil der Zahlung steuerpflichtig der als Zins auf den jeweiligen Kapital-
rest entfällt.

- Zinsen aus sonstigen Kapitalforderungen jeder Art, z.B. aus Darlehen, Anleihen, Einlagen und Guthaben bei
Sparkassen, Banken und anderen Kreditanstalten;

- Diskontbeträge von Wechseln und Anweisungen einschließlich der Schatzwechsel.

Einbezogen sind u.a. auch Einkünfte aus der Veräußerung von Dividendenscheinen, Zinsscheinen und sonsti-
gen Ansprüchen, wenn die dazugehörigen Aktien, Schuldverschreibungen oder sonstigen Anteile nicht ntiwer-
äußert werden.
Die Einki.infte aus Kapitalvermögen ergeben sich als Überschuß der Einnahmen über die Werbungskosten unter
Berücksichtigung des Sparerfreibetrags (600/l 200 DM). Einnahmen sind dabei alle Güter, die in Geld oder
Geldeswert bestehen. Werbungskosten sind Aufivendungen zur Erwerbung Sicherung und Erhaltung der Ein-
nahmen.
Zu weiteren Einzelheiten siehe Einkömmensteuergesetz.

Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft

Einkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab l96t

Begriffsinhalt:
Einktinfte aus Land- und Forstwirtschaft (§§ l3 bis l4 ESIG) sind
- Einktinfte aus dem Betrieb von Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Weinbau, Gartenbau, Obstbau, Gentüsebau,

Baumschulen und aus allen Betrieben. die Pflanzen und Pflanzenteile mit Hilfe der Naturkräfte gewinnen. Zu
diesen Einkünften gehören unter bestimmten Voraussetzungen auch die Einktinfte aus Tierzucht und Tierhal-
tung,

- Einktinfte aus Binnenfischerei, Teichwirtschaft, Fischzucht für Binnenfrscherei und Teich'wirtschaft, Imkerei
und Wanderschäferei,

- Einkünfte aus Jagd, wenn diese mit dem Betrieb einer Landwirtschaft oder einer Forstwirtschaft im Zusam-
rnenhang steht;

- Einkünfte von Hauberg-, Wald-, Forst- und Laubgenossenschaften und ähnlichen Realgemeinden im Sinne
des § 3 Abs. 2 des Körperschaftsteuergesetzes.

Es handelt sich um den Gewinn, der sich bei buchführungspflichtigen oder freiwrllig Bücher führenden Land-
und Forstwirten als Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluß des Wirtschaftsjahres und
dem Betriebwermögen am Schluß des vorangegangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Ent-
nahmen und vermindert um den Wert der Einlagen, eryibt. Der Gewinn nichtbuchführungspflichtiger Land-
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und Forstw'irte wird nach Durchschnittsätzen (§ l3a Einkommensteuergesetz) ermittelt. Bei Land- und Forst-
wirten, die zur Buchführung verpflichtet sind, aber keine ordnungsgemäßen Bücher führen, ist der Gewinn zu
schätzen (Einkommensteuer-Richtlinien 1987 Abschnitt 127, Abs. 2). Eine Schätzung des Gewinns wird auch
bei den in Abschnitt 127 Abs. 4 der Einkommensteuer-Richtlinien 1987 aufgeführten Land- und Forstwirten
vorgenommen.
Zu den land- und forstwirtschaftlichen Einkünften gehören auch Einkünfte aus einem land- und forstwrrt-
schaftlichen Nebenbetrieb, der Nutzungswert der Wohnung des Steuerpflichtigen sowie Gewinne, die bei der
Veräußerung eines Betriebs oder Teilbetriebs oder eines Anteils an einem land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebsvermögen erzielt werden. ZuEinzelheiten siehe Einkommensteuergesetz.

Begriffsbeziehungen:
Zu Unterschieden zwischen den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, den >>> Einkünften aus Gewerbe-
betrieb und den >>> Einktinften aus selbständiger Arbeit (eweils Einkommensteuerstatistik) siehe unter Ein-
ktinft e aus Gewerbebetrieb.

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit

Einkommensteue rstatistik
Datennachweis: ab l96l

Begriffsinhalt:
Zu den Einkünften aus nichtselbständiger tubeit (§ l9 ESIG) gehören
- Gehälter. Löhne, Gratifikationen, Tantiemen und andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im

öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden;
- Wartegelder, Ruhegelder, Witwen- und Waisengelder und andere Bezüge und Vorteile aus früheren

Dienstleistungen.
Es ist gleichgültig ob es sich um laufende oder um einmalige Bezige handelt und ob ein Rechtsanspruch auf
sie besteht. Die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit ergeben sich als Überschuß der Einnahmen
(>>> Bruttolohn) über die Werbungskosten und abzüglich des Arbeitnehmer- und Weihnachtsfreibetrages so
wie des steuerfreien Teils von Versorgungsbezügen. Einnahmen sind dabei alle Güter, die in Geld oder Gel-
deswert bestehen. Werbungskosten sind Aufiuendungen zur Erwerbung Sicherung und Erhaltung der Einnah-
nten (2.B. Aufivendungen des Arbeitnehmers für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, Aufiryendungen
aus Anlaß einer doppelten Haushaltsführung, Aufi,rrcndungen flir Arbeitsmittel). ZuEinzelheiten siehe Ein-
kommensteuergesetz.

Einkünfte aus selbständiger Arbeit

Einkom mensteuerstati stik
Datennachweis: ab lö61

Begriffsinhalt:
Einkünfte aus selbständiger Arbeit (§ l8 ESIG) sind
- Einkünfte der Einnehmer einer staatlichen Lotterie, wenn sie nicht Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind;
- Einkünfte aus sonstiger selbständiger Arbeit (2.8. Vergütungen für die Vollstreckung von Testamenten, für

Vermögensverwaltung und fü r die Tätigkei t als Aufsichtsratsmitglied. );
- .Einktinfte aus freiberuflicher Tätigkeit.
Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die selbständig ausgeübte wissenschaftliche, künstlerische, schriftstel-
lerische, unterrichtende oder erzieherische Tätigkeit, die selbständige Berufstätigkeit der 'i,rzte, Zahnärzte,
Tierarzte, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte, Vermessungsingenieure, Ingenieure, Architekten, Handel-
schemiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, beratenden Volks- und Betriebswirte, vereidigten Buchprüfer
(vereidigten Bücherrevisoren), Steuerbevollmächtigten, Heilpralliker, Dentisten, Krankenrymnßten, Journa-
listen, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer, Lotsen und ähnlicher Berufe. Ein Angehöriger eines frei-
en Berufes ist auch dann freiberuflich tätig wenn er sich der Mithilfe fachlich vorgebildeter Arbeitskräfte be-
dient; Voraussetzung ist, daß er aufgrund eigener Fachkenntnisse leitend und eigenverantwortlich tätig wird.
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Eine Vertretung im Falle vorübergehender Verhinderung steht der Annahme einer leitenden und eigenverant-
wortlichen Tätigkeit nicht entgegen.

Bei den Einkünften aus selbständiger Arbeit handelt es sich um den Gewinn, der sich bei buchführungspflich-
tigen oder freiwillig Bücher führenden Steuerpflichtigen als Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen der
Selbständigen am Schluß des Wirtschaftsjahres und dem Vermögen der Selbständigen am Schluß des vorange-
gangenen Wirtschaftsjahres, vermehrt um den Wert der Entnahmen und vermindert um den Wert der Einla-
gen, ergibt. Bei nichtbuchflihrungspflichtigen Steuerpflichtigen, die auch keine Bücher führen, wird als Ge-
winn der Überschuß der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben angesetzt.

Einbezogen ist auch der Gewinn, der bei der Veräußerung des Vermögens oder eines selbständigen Teils des
Vermögens oder eines Anteils am Vermögen erzielt wird, das der selbständigen Arbeit dient. Zu Einzelheiten
siehe Ei nkommensteuergesetz.

Begriffsbeziehungen:
Zu Unterschieden zwischen den Einkünften aus selbständiger Arbeit, den >>> Einkünften aus Gewerbebetrieb
und den >>> Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft (eweils Einkommensteuerstatistik) siehe unter Ein-
künfte aus Gewerbebetrieb (§ l8 ESIG).

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Einkommensteuerstatistik
Datennachweis: ab l96l

Begriffsinhalt:
Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§§ 21, 2la ESIG) sind

- Einktinfte aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Verrnögen, insbesondere von Grundstük-
ken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffsregister eingetragen sind, und Rechten, die den
Vorschriften des bürgörlichen Rechts über Grundstücke unterliegen (2.8. Erbbaurecht, Erbpachtrecht, Mine-
ral gewinnungsreclrt).

- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von Sachinbegriffen, insbesondere von beweglichem Betriebs-
verrrrögen;

- Einkünfte aus zeitlich begrenzter Uberlassung von Rechten, insbesondere von schriftstellerischen, künstleri-
schen und gewerblichen Urheberrechten, von gewerblichen Erfahrungen und von Gerechtigkeiten und Gefäl-
len.

- Einkünfte aus der Veräußerung von Miet- und Pachtzinsforderungen, auch dann, wenn die Einktinfte int
Veräußerungspreis von Grundstücken enthalten sind und die Miet- oder Pachtzinsen sich auf einen Zeitraunt
beziehen, in dem der Veräußerer noch Besitzer war.

Die Einkünfte aus Vernrietung und Verpachtung ergeben sich als Uberschuß der Einnahmen über die Wer-
bungskosten. Einnahmen sind dabei alle Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen. Werbungskosten sind
Aufivendungen zur Erwerbung, Siclrerung und Erhaltung der Einnahmen (2.B. Steuern vom Grundbesitz).

Einbezogen ist auch der Nutzungswert der Wohnung im eigenen Haus oder der Nutzungswert einer dem Steu-
erpflichtigen ganz oder teilweise unentgeltlich überlassenen Wohnung einschl. der zugehörigen sonstigen
Räu nre u nd Gärten. Zu Einzelheiten si ehe E i nkommensteuergesetz.

Einlagen und aufgenommene Gelder

Statistik der Bausparkassen
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Die Einlagen und aufgenommenen Gelder umfassen den Bestand an Spareinlagen sowie den Bestand an aufge-
nommenen Fremdmitteln bei den Bausparkassen.

Als >>> Spareinlagenbestand (einschließlich verrechneter Bausparprämien) gilt der Bestand an Bauspareinla-
gen (einschl. Zinsgutschriften) und verrechneten Bausparprämien.

Als >>> aufgenommene Fremdmittel gelten Verbindlichkeiten der Bausparkassen gegenüber Dritten.
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Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Einlagen und aufgenommenen Geldern stellen die >>> Einzahlungen (Statistik der
Bausparkassen) keine Bestands-, sondern eine Stromgröße dar. Zudem umfassen die Einzahlungen keine auf-
genornmenen Fremdmittel.

Einmalige und unregelmäßige Einkommensübertragungen

Wi rtsch aftsrechnungen ausgewäh lter p rivater Haush alte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Einmalige oder unregelmäßige Einkommensübertragungen von unter 2 000 DM je Einzelfall an die privaten
Haushalte je Haushalt und Monat.
Die einmaligen Einkommensübertragungen gliedern sich in die Übertragungen vom Staat (Übertragungen der
gesetzlichen Sozialversicherung und der Gebietskörperschaften), die Übertragungen der privaten Kranken-,
Unfall- und Schadenversicherungen, die Übertragungen von anderen privaten Haushalten und in die Übertra-
gungen aus anderen Quellen.
Zu den einmaligen Einkornnrensübertragungen rechnen im einzelnen:
- Einrnalige (unregelmäßige) Übertragungen der gesetzlichen Krankenversicherung (auch Ersatzkrankenkas-

sen), wie Erstattungen von Arzt-, Krankenhaus- und Apothekenrechnungen, Zuschüsse für Kuraufenthalte,
Wochengeld, Stillgeld, Entbindungskostenbeiträge, Sterbegeld usw., nicht aber Krankengeld u.ä.;

- einmalige (unregelmäßige) Übertragungen der sonstigen Sozialversicherung, wie Beitragserstattungen, Wit-
wenabfindungen, Kapitalabfindungen, Ubergpngsgeld bei Heilbehandlung und bei Berufsfiirderung u.ä. aus
den gesetzlichen Rentenversicherungen (einschl. Zahlungen aus Zusatzversorgungskassen des öffentlichen
Dienstes, wie Beitragserstattungen bei Ausscheiden aus der Versicherung) sowie einmalige (unregelmäßige)
Zahlungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung" wie Abfindungen an Yerletzte und Erkrankte, Hinter-
bliebene, Sterbegeld u.ä. ;

- einntalige (unregelntäßige) LJbertragungen aus Rückerstattungen von Einkommen- und Vermögensteuern
(Rückzahlungen von Lohn-, Einkommen-, Vermögen- oder Kirchensteuer) durch das Finanzantt;

- sonstige einntalige (unregelmäßige) Llbertragungen der Gebietskörperschaften, wie einmalige Zahlungen int
Rahmen der Kriegsopferversorgung (kapitalisierte Kriegsbeschädigtenrenten, Abfindungen bei Wiederhei-
rat), des Lastenausgleichs (2.8. Hauptentschädigungen), der Sozialhilfe, der Wiedergutmachung usw., ferner
Spar- und Wohnungsbauprämien, Rückzahlungen von Kraftfahrzeug- und anderen Steuern der privaten
Haushalte (ntit Ausnahme der Lohn-, Einkommen-, Vermögen- und Kirchensteuer) sowie einmalige
(unregelmäßige) Beihilfen und Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln in besonderen Notfällen (2.B. Bei-
hilfen inr öffentlichen Dienst, in Krankheits-, Geburts- undTodesfällen),

- einmalige (unregelmäßige) Übertragungen der privaten Kranken-, Unfall- und Schadenversicherungen, wie
Erstattungen der Kosten für ärztliche Behandlung Krankenhausaufenthalt, Zahnbehandlung Heilmittel u.ä.
Ubertragungen aus privater Krankenversicherung, einmalige (unregelmäßige) Zahlungen aus der Kraftver-
kehrsversicherung sowie aus privater Unfall- und sonstiger Schadenversicherung für Personen- und Sach-
schäden (auch Abfindungen); einbezogen werden auch zurückerstattete Prämien, sofern sie nicht verrechnet
werden:

- einrnalige (unregelmäßige) Übertragungen von anderen privaten Haushalten, wre Geldgeschenke, Erbschaf-
ten, Aussteuer in Bargeld, Abfindungen vom geschiedenen Ehepartner, Schadenersatz, Spielgewinne u.ä.:.

- einmalige (unregelmäßige) Übertragungen aus sonstigen Quellen (im wesentlichen von Unternehnren und
Organisationen ohne Erwerbscharakter); zu diesen Übertragungen rechnen z.B. Spielgewinne aus Lotto, TG
to, Lotterie, Turf, Spielbank usw., Unterstützungen von Kirchen und karitativen Einrichtungen, Gewerk-
schaft usw., Beihilfen (Unterstützungen), die von privaten Arbeitgebern unter Beachtung der Lohnsteuer-
richtlinien als Heiratsbeihilfen oder Geburtsbeihilfen gezahlt werden, ferner Finderlohn u.ä.

Anderungen im Zeitablauf:
Beihilfen (LJnterstützungen) privater fubeitgeber waren von 1965 bis einschl. 1968 in der Position
>>> Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit enthalten.
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Begriffsbeziehungen:
Einmalige LJbertragungen von unter 2 000 DM je Einzelfall gelten als Einkommensübertragungen, urährend
einmalige Übertragungen von I 000 DM und mehr als >>> Vermögensübertragungen (Wirtschaftsrechnungen
ausgeuählter privater Haushalte) nachgewiesen werden.

Einmalige Leistungen

Statistik der Kriegsopferfü rsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Fälle, in denen im Laufe des Berichtsjahres Beschädigten oder >>> Hinterbliebenen einmalige Leistungen der
Kriegsopfefürsorge geuährt werden.

Als einmalige Leistung gilt auch die Gewährung eines Darlehens. Erstrecken sich die Darlehenszahlungen
über mehrere Haushaltsjahre, wird für jedes Berichtsjahr ein Fall gezÄhlt. Wird eine Leistung für denselben
Zweck teils als Beihilfe, teils als Darlehen gewährt, wird sie zum einen als einmalige Leistung gezählt, der
Empfänger zum anderen unter den >>> Empfängern laufender Leistungen erfaßt und nachgewiesen. So ist z.B.
eine Beihilfe zur Unterhaltung eines Kraftfahrzeugs eine laufende, ein Darlehen zu seiner Beschaftrng eine
einnralige Leistung. Außerdem ist zu beachten, daß nur Beschädigte und deren Hinterbliebene anspruchsbe-
rechtigt sind, nicht aber Familienmitglieder dieser Personen. Daher werden Fälle, in denen Beschäftigte auch
einnralige Hilfe für Familienmitglieder erhalten, nur jeweils einmal gezählt, dagegen werden dann, wenn z.B.
eine Kriegerwitwe und eine mit ihr wohnende Waise beide einmalige Hilfe der Kriegsopferfi.irsorge erhalten,
zwei Fälle gerechnet.

Einbezogen werden auch die Fälle, in denen Sonderfürsorgeberechtigte (Kriegsblinde, Ohnhänder, Quer-
schnittsgelähmte, Hirngeschädigte und ähnliche schwer Beschädigte) einmalige Leistungen erhalten.
Ferner werden auch Fälle einbezogen, in denen Personen, die nach anderen gesetzlichen Bestimnrungen als
denr Bundesversorgungsgesetz anspruchsberechtigt sind (2.B. Soldaten der Bundeswehr, Zivildienstleistende),
Leistungen gewährt werden. Diebe Leistungen basieren aufGesetzen. in denen d"s Bundesversorgungsgesetz
für anwendbar erklärt wird (2.B. Verordnung zur Kriegsopfefürsorge, Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienst-
gesetz, Häftlingshilfegesetz, Gesetz über die Unterhaltsbeihilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen sowie
Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten und die jeweiligen Anderungsgesetze).

Die Leistungen nach dem Gesetz über die Entschädigungen für Opfer von Gewalttaten werden allerdings nicht
nach einzelnen Hilfearten aufgegliedert, sondern sind nur in der Summe global enthalten.
Zu den einmaligen Leistungen zählen alle nicht regelnräßig vorgesehenen Bar- und Sachleistungen, nicht aber
persönliche Hilfen (2. B. Beratungen).
Der Nachweis umfaßt auch Leistungen an Deutsche und deutsche Volkszugehörige im Ausland.
Als einmalige Leistungen köhnen die folgenden Hilfearten gewährt werden: >>> berufsftirdernde Leistungen,
>>> ergfinzende Hilfe zum Lebensunterhalt, >>> Erholungshilfe, Wohnungshilfe sowie >>> Hilfen in besonde-
ren Lebenslagen. Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen unter >>> Ausgaben.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Fälle einmaliger Leistungen ist im Zeitablauf auch von verschiedenen Anderungen von Rechts-
vorschriften (hier u.a. von Anderungen der Anspruchsvoraussetzungen) beeinflußt worden. Vgl. hierzu unter
berufsfiirdernde Leistungen, ergflnzende Hilfe zum Lebensunterhalt, Erholungshilfe sowie Hilfen in besonderen
Lebenslagen.

1963 sind auch die Fälle einbezogen, in denen pauschalierte Leistungen gewährt wurden sowie Leistungen der
Träger der Kriegsopferfürsorge aus Haushaltsmitteln der Länder.

Die Vorschriften des Bundewersorgungsgesetzes gelten seit dem 12.5.1976 auch für Opfer von Gewalttaten.

Begriffsbeziehungen:
Unter den einmaligen Leistungen werden nur einmalig gewährte Hilfen nachgewiesen, unter den Empfängern
laufender Leistungen (Statistik der KriegsopferFürsorge) die laufend gewährten Hilfen. Ein weiterer Unter-
schied besteht darin, daß unter den einmaligen Leistungen alle Fälle geÄhlt werden in denen diese Leistungen
im Laufe eines Jahres erbracht wurden (Stromgröße), während zu den Empfängern laufender Leistungen nur
solche laufenden Leistungen rechnen, die am jeweiligen Jahresende (noch) erbracht werden @estandsgröße).
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Gemeinsam ist beiden Begriffen, daß es sich um Fallählungen handelt, da auch bei den Empfängern laufender
Leistungen Mehrfachzählungen nicht ausgeschlossen werden.

Einnahmen aus Einkommensübertragungen und
Untervermietung

Wirtschaftsrechnungen ausgewählter privater Haushalte
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Die Einnahmen aus Einkommensübertragungen und Untervermietung je Haushalt und Monat umfassen die
Einkommensübertragungen vom Staat (einschl. der Sozialversicherung), von Unternehmen, privaten Orgpni-
sationen ohne Erwerbscharakter sowie von anderen privaten Haushalten, soweit es sich entweder jeweils um
laufende Übertragungen oder um einmalige Übertragungen von weniger als 2 000 DM im Einzelfall handelt.
Die Einnahmen aus Einkommensübertragungen und Untervermietung gliedern sich in die >>> laufenden Ein-
komntensübertragungen vom Staat, die >>> sonstigen laufenden Einkommensübertragungen, Untermiete und
die >>> einmaligen Einkommensübertragungen.
Zu den laufenden Einkommensübertragungen vom Staat rechnen die Einnahmen aus laufend gewährten Llber-
tragungen der >>> Sozialversicherung und der >>> Gebietskörperschaften, wie Renten und Pensionen, Kran-
kengeld, Arbeitslosengeld und -hilfe, Wohngeld, >>> Kindergeld, >>> Sozialhilfe, >>> Ausbildungsforderung
usw.

Zur Position sonstige laufende Einkommensübertragungen, Untermiete zählen z.B. Werksrenten, Leistungen
privater Versicherungen, Streikunterstützungen, laufende Übertragungen von Organisationen ohne Erwerb-
scharakter und von privaten Haushalten, ferner die Einnahmen aus Untervermietung.
Die einmaligen Einkommensübertragungen umfassen einnralige Übertragungen der Sozialversicherung (2.B.
der Krankenversicherung), Einnahnren aus der Rückerstattung von Einkornmen- und Vermögensteuern, Erstat-
tungen der Gebietskörperschaften, privater Versicherungen, von anderen privaten Haushalten und aus sonsti-
gen Quellen, soweit diese einmaligen Einkommensübertragungen jeweils weniger als 2 000 DM inr Einzelfall
betragen. LJbertragungen von 2 000 DM und mehr werden als >>> Vermögensübertragungen nachgewiesen
und sind in der Hauptgruppe >>> sonstige Einnahmen enthalten.
Kinderzuschläge zunt Lohn und Gehalt, wie sie z.B. im öffentlichen Dienst gezahlt werden, rechnen zunt
>>> Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit.

Andenrngen im Zeitablauf:
Der besonders hohe Anstieg der Einnahnten aus Einkommensübertragungen im Jahre 1975, besonders bei den
Haushaltstypen 2 und 3, erklärt sich in erster Linie durch das seit 1975 unabhängig vom Einkommen des
Haushalts geählte Kindergeld, das unter der Untergruppe laufende Einkommensübertragungen vom Staat er-
faßt und nachgewiesen wird.
Die Einnahnlen aus Untervermietung sind seit 1976 hier enthalten, während diese Einnahmen bis einschl.
1975 zur Hauptgruppe sonstige Einnahmen zählten.

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit

t. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Einnahmeart rnit den Einnahmen aus
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- Gewinnen aus Unternehmen und Beteiligungen Ablieferung eigener Unternehmen sowie Einnahmen aus
Beteiligungen an Unternehmen (2.B. Dividenden, Gewinnanteile, Ausschüttungen aus Beteiligungen), Rück-
vergütungen, Anteile am Bilanzgewinn der Sparkassen;

- Konzessionsabgaben Vertragsmäßige, periodisch wiederkehrende Zahlungen von Unternehmen für die Ein-
räumung eines bevorzugten Nutzungsrechts an öffentlichem Eigentum (2.B. Ablieferung der Deutschen Bun-
despost);

- Lotterie, Lotto und Toto Gewinnablieferungen aus den staatlichen Lotterien, dem Zahlenlotto und dem Fuß-
balltoto;

- Mieten und Pachten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung von Grundstücken, Wohn- und Ge-
schäftsräumen, von Betriebsanlagen, Garagen, Standplätzen an Märkten und Messen, Reklameflächen; Ent-
gelte für die Übertassung von Inventar in vermieteten Räumen; Erbpacht u.ä.;

- sonstiger wirtschaftlicher Tätigkeit Erlös aus dem Verkauf von erwirtschafteten Gütern und biensten in
Wirtschaftsunternehmen sowie in Betriebszweigen der Verwaltung der Anstalten und Einrichtungen; Ein-
nahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Bedienstete und Gäste u.ä.

In der Kassenstatistik werden diese Einnahmen der Gemeinden/Gemeindeverbände nur zusammen mit den
Einnahmen aus dem Ersatz sozialer Leistungen durch Angehörige oder sonst. Verpflichtete nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
In der Rechnungsstatistik sind für die Gemeinden/Gv. in den Rechnungsjahren bis 1973 und für Bund und
Länder in den Rechnungsjahren bis 1969 unter den Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit auch alle übrigen
laufenden Einnahmen (ohne Zuweisungen) der >>> Wirtschaftsunternehmen (2.8. auch Benutzungsgebühren
und sonstige Entgelte für Leistungen dieser Wirtschaftsunternehmen) nachgewiesen.

Dies gilt aber nicht für sonstige Erlöse aus dem Verkauf von erwirtschafteten Gütern und Diensten (außerhalb
der Wirtschaftsunternehmen), die auch für diese Jahre nicht hier, sondern bei den Einnahmen aus
>>> Gebühren, sonstigen Entgelten nachgewiesen werden.

In der Haushaltsansatzstatistik sind bis 1973 bei den GemeinderVGv. unter Einnahmen aus wirtschaftlicher
Tätigkeit nur die Gewinnablieferungen und die Konzessionsabgaben der Unternehmen nachgewiesen.

Einnahmen der Kapitalrechnung

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Finanzstatistische Sumnre aller Einnahmen, die eine Vermögenweränderung herbeiführen oder der Finanzie-
rung von Investitionen dienen und keine >>> besonderen Finanzierunggvoryänge darstellen, bereinigt um
>>> Zahlungen von gleicher (Haushalts-) Ebene.

Zu den Einnahmen der Kapitalrechnung zählen folgende Einnahmearten:

>>> Veräußerung von Sachvermögen,
>>> Zuweisungen für Investitiohen, sonstige Vermögensübertragungen vom öffentlichen Bereich,
>>> Zuschüsse für Investitionen, sonstige Vermögensübertragungen von anderen Bereichen,
>>> Darlehensrücldlüsse,
>>> Veräußerung von Beteiligungen,
>>> Schuldenaufnahmen vom öffentlichen Bereich.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe die Erläuterungen unter >>> bereinigte Einnahmen bzw. unter den obengenannten Einnahmearten.
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Einnahmen der laufenden Rechnung

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Finanzstatistische Summe aller Einnahmen, die im Rahmen des Verwaltungsvollzugs sowie des Betriebs von
Einrichtungen und Anstalten anfallen und nichtvermögenswirksam sind, bereinigt um >>> Zahlungen von
gleicher (Haushalts-) Ebene.
Zu den Einnahmen der laufenden Rechnung zählen folgende Einnahmearten:
>>> Steuern und steuerähnliche Abgaben,
>>> Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit,
>>> Zinseinnahmen,
>>> sonstige laufende Einnahmen (Gebühren, sonstige Entgelte),
>>> laufende Zuweisungen und Erstattungen vom öffentlichen Bereich,
>>> laufende Zuschüsse und Schuldendiensthilfen von anderen Bereichen.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe die Erläuterungen unter >>> bereinigte Einnahmen bzw. unter den obengenannten Einnahmearten.
Im kotnmunalen Bereich sind die Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen u.ä. Abgpben in den Rechnungsjah-
ren bis 1973 als laufende Einnahmen, ab 1974 aber in der Kapitalrechnung nachgewiesen.

Einnahmen des Staates

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Summe der folgenden vom >>> Staat (>>> Gebietskörperschaften und >>> Sozialversicherung) enrpfangenen
Einnahmekategorien:
>>> Vermögenseinkommen
>>> Laufende Übertragungen

Steuern
>>> Sozialbeiträge
>>> Sonstige laufende Übertragungen

>>> Vermögensübertragungen
>>> Abschreibungen. ,

Begriffsbeziehungen:
Einnahmen des Staates

- Ausgaben des Staates
= Finanzierungssaldo des Staates

Einpersonenhaushalte

l. Volks- und Berufszählung 1987

2. Gebäude- und Wohnungszählung l9E7
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Begriffsinhalt:
>>> Privathaushalte. die aus nur einer Person bestehen.

Privathaushalte sind normalerweise Personengenteinschaffen, die zusammen wohnen und eine gemeinsame
Hauswirtschaft führen. Jedoch bildet auch eine allein wohnende und wirtschaftende Person einen eigenen Pri-
vathaushalt (2.8. auch ein >>> Untermieter). Entscheidendes Merkmal ist das selbständige Wirtschaften.
Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird von der >>> Bevölkerung in Privathaushalten aus-
gegangen, wodurch Mehrfachzählungen von Personen mit mehr als einem Wohnsitz - und damit auch von
"Zweitwohnsitzen" nur zum Teil ausgeschlossen werden.

Zu Einzelheiten siehe unter Bevölkerung in Privathaushalten.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Einpersonenhaushälte und >>> Haushalte in Gebäuden mit I Person (Gebäude- und Wohnungs-
zählung 1987) bezeichnen etwa die gleichen Personenkreise. Zu beachten istjedoch, daß bei der Ermittlung der
Einpersonenhauslulte in der Bevölkerungsstatistik von der sog. Bevölkerung in Privathaushalten ausgegangen
wird, wodurch z.T. auch Privathaushalte einbezogen sein können, die für die dort wohnenden Personen Zweit-
wohnsitze darstellen (2.8. Unterktinfte von Studenten am Studienort, von Handlungsreisenden usw.). Dagegen
sind irn Nachweis der Haushalte in Gebäuden mit I Person alle Haushalte der wohnberechtigten Bevölkerung
enthalten. Reine Wochenendwohnsitze sind weder in den Einpersonenhaushalten noch den Haushalten in Ge-
bäuden mit I Person enthalten.

l.l Vorausschätzung der Privathaushalte
Datennachweis: 196l bis 1990

1.2 Vorausschätzung der Privathaushalte
Datennachweis: 1982 bis 2000

Begriffsinhalt:
>>> Deutsche, die allein in einem Privathaushalt wohnen.
Aus der deutschen Bevölkerung in Privathaushalten werden alle Personen, die allein leben, zu den Einperso-
nenhaushalten zusamnlengefaßt

Privathaushalte sind normalerweise Personengemeinschaften. die zusammen wohnen und eine gemeinsame
Hauswirtschaft führen. Jedoch bildet auch eine allein wohnende und wirtschaftende Person einen eigenen Pri-
vathaushalt (2.B. auch ein Untermieter). Entscheidendes Merkmal ist das selbständige Wirtschaften.
Bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten wird von der >>> deutschen Bevölkerung in Privathaus-
halten ausgegangen, wobei es zu Mehrfachzählungen bei Personen mit mehr als einer Wohnung kommen
kann. Zu Einzelheiten siehe unter deutsche Bevölkerung in Privathaushalten.

Anderungen im Zeitablauf:
Die in der Vorausschätzung der Privathaushalte I 961 bis I 990 für I 96 I und 1970 als Vergleichszahlen nach-
gewiesenen Daten beruhen auf Ergebnissen der jeweiligen Volks- und Berufszählungen, die Daten für 1978 auf
Ergebnissen des Mikrozensus.
Die Daten für 1980 und folgende Jahre stellen geschätzte Werte dar.

Die flir l96l und 1970 nachgewiesenen Vergleichsdaten umfassen alle Einpersonenhaushalte, also auch solche
nrit nichtdeutschem Haushaltsvorstand. ;

I 961 wurde bei der Zuordnung von Personen zu Privathaushalten von der >>> wohnberechtigten Bevölkerung
(ohne >>> Anstaltsbevölkerung) ausgegangen. I

Die in der Vorausschätzung der Privathaushalte 1982 bis 2000 für I 982 als Vergleichszahlen nachgewiesenen
Daten beruhen auf Ergebnissen des Mikrozensus.
Die Daten für 1985 und folgende Jahre stellen geschätzte Werte dar.

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Einrichtungen der Jugendhilfe
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Begriffsinhalt:
Eine auf Dauer angelegte Kombination von sachlichen und personellen Mitteln zv Zwecken der Erziehung Ju-
gendfi.irsorge oder Jugendarbeit unter der Verantwortung eines Trägers.

Zu den Einrichtungen der Jugendhilfe gehören die folgenden stationären, teilstationären und ambulanten Ein-
richtungen: >>> Heime frir Säuglinge und Kleinkinder. Heime für Kinder und Jugendliche, Heime für behin-
derte Kinder und Jugendlictre, Äufnahme- und Übergangsheime, Jugendschutzstellen, >>> Beobachtungsheime
und Diagnosezentren, Pädagogisch betreute selbständige Wohngemeinschaften, Pädagogisch betreute Wohn-
gruppen, Heime für werdende Mütter und Heime für Mutter und Kind, >>> Kur-, Genesungs- und Erholungs-
heime für Kinder und Jugendliche, >>> Jugendwohnheime, Schülerheime, Wohnheime für Auszubildende,
>>> Krippen, >>> Kinderyärten, >>> Horte, kindergartenähnliche Einrichtungen. Tagesstätten für behinderte
Kinder und Jugendliche, Großpflegestellen, Einrichtungen dei Stadtranderholung Kinder- und Jugendferien-/-
erholungssuitten, Familienferienstätten, Pädagogisch betreute Spielplätze u.ä., Jugendheime, Jugendzentren,
Jugendfreizeitheime, Häuser der offenen Tür, Jugendzeltplätze, Jugendherbergen und Jugendgastehäuser, Ju-
gendübernachtungshäuser, 1>> Jrrgendtagungsstätten, Jugendbildungpstätten, >>> Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen, Drogen- und Suchtberatungsstellen, Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung Ein-
richtungen der Eltern- und Familienbildung.
ln der Statistik werden bei Einrichtungen, die aus verschiedenartigen Abteilungen bestehen
(Mehrzweckeinrichtungen) die einzelnen Abteilungen jeweils als selbständige Einrichtungen erfaßt.

Soweit eine Trennung nach einzelnen Abteilungen nicht möglich ist, wird die gesamte Einrichtung jeweils
nach i hrer überwi egenden Zweckbesti mm ung erfaßt.

Anderungen im Zcitablauf:
Die Einrichtungen der Jugendhilfe werden bis einschließlich l98l jährlich in der Gliederung nach Einrich-
tungsarten und Fördergruppen erfaßt.

Ab 1982 wird die Statistik alle vier Jahre durchgefrihrt und ist mit einer Erhebung des in der Jugendhilfe täti-
gen Personals verbunden.

Bis einschl. 1985 waren Jugendräume einbezogen, wurden jedoch nicht erfaßt.

Einrichtungen des Gesundheitswesens

Viertelj ah resstatistik der F ina nzwi rtsch aft
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit Ausgaben für >>> Baumaßnahmen für
- Krankenhäuser, Sanatorien sowie Wirtschaftseinheiten und Hilfsbetriebe, die Krankenhäusern angeschlossen

sind (z.B. Wäschereien, Schwesternwohnheime und -schulen, Apotheken): '

- sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens (2.8. bakteriologlsche, chemische oder rnedizinische Untersu-

. chungsänrter)l
- Einrichtungen der Arznei- und Lebensmittelkontrolle, Beratungsstellen und Gesundheitsbehörden.

Nicht enthalten sind die Ausgaben für Baumaßnahmen für Hochschulkliniken, die im Aufgabenbereich Hoch-
schulen nachgewiesen werden.

Da das Rechnungswesen der Mehrzahl aller öffentlichen Krankenhäuser nach dem Krankenhausfinanzierungs-
gesetz (KHG) und ergänzender Vorschriften seit 1976 sukzessive auf kaufmännisches Rechnungswesen umge-
stellt worden ist, werden die Ausgpben und Einnahmen dieser Einrichtungen nicht mehr in der Kassenstatistik
erfaßt (>>> Länder, >>> Gemeinden/Gemeindeverbände).

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Alle Personen, die im Bundesgebiet ihren (ständigen) Wohnsitz haben (: Inländer). Die im Bundesgebiet woh-
nenden ausländischen Arbeitnehmer sind in dem Begriff enthalten, dip Angehörigen der ausländischen Streit-
kräfte bleiben dagegen unberücksichtigt. Es handelt sich um Jahresdurchschnittszahlen.

Für die nach dem Inländerkonzept abgegenzten Aggtegate der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (2.8.
>>> Volkseinkommen, >>> Bruttosozialprodukt, >>> Privater Verbrauch) lassen sich mit Hilfe der Einwoh-
nerzahl Angaben 'Je Einwohner" errechnen.

Siehe auch >>> Bevölkerung @inwohneri und >>> Volkswirtschaft.

Einzahlungen

Statistik der Barisparkassen
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Zahlungen, die im Berichtszeitraum an die Bausparkassen fließen und die für die Zuteilung an die Bausparer
bestimmt sind.

Im einzelnen umfassen die Einzahlungen >>> Spargeldeinzahlungen, >>> Wohnungsbauprämien sowie
>>> Zins- und Tilgungsleistungen.

Begriffsbeziehungen:
1m Unterschied zu den Einzahlungen stellen die >>> Einlagen und aufgenommenen Gelder (Statistik der Bau-
sparkassen) keine Strom-, sondern eine Bestandsgröße dar, zudem werden bei den Einlagen und aufgenomme-
nen Geldern auch die >>> aufgenommenen Fremdmittel erfaßt.

Einzelhandel

l. Handels- und Gaststättenzählung 1979' 19E5

2. Einzelhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Einzelhandel betreibt, wer Handelsware in eigenem Namen für eigene Rechnung oder flir fremde Rechnung
(Komrnissionshandel) an >>> private Haushalte absetzt.

Dabei spielt es keine Rolle, in welcher Form (stationärer Einzelhandel, Versandhandel, Markt-, Straßen- und
Hausierhandel) öie Handelsware abgesetzt wird.

Handelswaren sind bewegliche Sachgüter, die fertig bezogen und ohne wesentliche, d.h. nicht mehr als han-
delsübliche Be- oder Verarbeitung weiterveräußert werden.

Wird Handelsware an andere Abnehmer als private Haushalte in einer für den Einzelhandel typischen Form
und in verhältnismäßig kleinen Mengen verkauft, so wird dieser Umsatzanteil bei Bruttopreisauszeichnung
(einschl. Umsatz(Mehrwert-)steuer) dem Einzelhandel, bei Nettopreisauszeichnung (ohne Umsatz-(Mehrwert-
)steuer) dem >>> Großhandel zugeordnet.

Der Absatz der Apotheken an private Haushalte ist Einzelhandel, auch wenn über eine gesetzliche Kranken-
kasse oder eine Ersatzkasse abgerechnet wird.
Nicht zum Einzelhandel, sondern zum Umsatz aus >>> Gastgewerbe rechnet der Verkauf von Lebensmitteln,
Getränken und Genußmitteln in gastgewerblichen Nebenbetrieben wie z.B. in Speisewirtschaften, Cafes und
Eisdielen.
Der Erlös aus dem Verkauf von Eigenerzeugnissen, z.B. von selbstgezogenen Blumen in einem Blumenge-
schäft, zählt anm Umsatz aus Herstellung, Reparatur und Verarbeitung.

Absatzformen des Einzelhandels sind der ambulante Einzelhandel, der Versandhandel sowie der stationäre
Einzelhandel.
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Beim ambulanten Einzelhandel, der den Markt-, Straßen- und Hausierhandel umfaßt, erfolgt der Verkauf von'
Waren überwiegend außerhalb ei ner festen Betriebsstätte.
Versandhandel findet statt, wenn die Ware überwiegend rucht im Ladengeschäft verkauft, sondern mittels Ka-
talog, Prospekt, Anzeige, Muster usw. oder durch Versandhandelwertreter angeboten und dem Bestellet zvge-
stellt wird.
Beim stationären Einzelhandel erfolgt der Verkauf von Waren überwiegend innerhalb einer festen Betriebsstät-
te. Diese Absatzform umfaßt neben den verschiedenen Erscheinungsformen von Ladengeschäften (2.8. Kauf-
häuser, SB-Warenhäuser, Nahrungs- und Genußmittelgeschäfte) auch eine Reihe anderer Vertriebsformen, wie
Kiosk, Handel vom Lager oder Tankstelle.
Bei den Bedienungsformen des Einzelhandels wird danach unterschieden, ob überwiegend im Wege der her-
kömmlichen Bedienung oder der Selbstbedienung verkauft wrrd.

Einzel- und Mehrfahrtenausweise

Statistik der Personenbeftirderung im Straßenverkehr
Datennachweis: ab 1980

Begriffsinhalt:
Fahrausweise für eine einzelne Fahrt, Rücldahrt-, Mehrfahrten- und Streifenkarten sowie Fahrausweise, die ei-
ne Gültigkeitsdauer von weniger als drei Tagen haben (2.B. 24-Stunden-Ausweise).
Auch Beförderungen zu einem erhöhten Befiirderungsentgelt bei Fahrten ohne gültigen Fahrausweis sind hier
einbezogen.
>>> Freifahrausweise sind dagegen nicht einbezogen.

Einzige Niederlassung

Arbeitsstättenzählung 1970

Begriffsinhalt:
>>> Arbeitsstätte eines >>> Unternehmens, das nur aus dieser einen Arbeitsstätte besteht.
Obgleich Arbeitsstätte und Unternehmen ltier identisch sind, liegen den einzelnen Begriffsabgrenzungen ver-
schiedene Konzepte zugrunde.
Als Arbeitsstätte gilt eine örtliche Einheit (Grundstück oder abgegrenzte Räumlichkeit), in der am Stichtag
mindestens eine Person oder - unter einheitlicher Leitung - mehrere Personen regelmäßig haupt- oder nebenbe-
rufl ich erwerbstätig waren.
Als Unternehmen wird die kleinste rechtlich selbständige Einheit, die eigene Bücher zu führen und gesonderte
Abschlüsse aufzustellen hat, aufgefaßt.
In der Arbeitsstättenzählung werden Unternehmensergebnisse nur für den erwerbswirtschaftlichen Bereich
ausgewiesen. Zu diesem rechnen die Wirtschaftszweige Land- und Forstwirtschaft, Tierhaltung und Fischerei,
Produzierendes Gewerbe (Energiewirtschaft und Wasserversorgung, Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Bau-
gewerbe), Handel, Nachrichtenüberrnittlung Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe, sonstige Dienstleistungen
(Gastgewerbe, Wissenschaft und Bildung, Gesundheitswesen, Rechtsberatung), ferner die wirtschaftlichen Un-
ternehmen im Eigentum der Gebietskörperschaften einschl. der staatlichen und kommunalen Regiebetriebe und
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost.
Für die Bereiche Organisationen ohne Erwerbscharakter sowie Gebietskörperschaften und Sozialversicherung
werden keine Unternehmensergebnisse ausgewiesen, dort bestehen keine Einzigen Niederlassungen.
Zu den Einzigen Niederlassungen, d.h. als selbständige Unternehmen werden auch >>> Zweigniederlassungen
von ausländischen Unternehmen und von Unternehmen aus der ehem. DDR und Berlin (Ost) im Bundesgebiet
gezählt.
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Eisen-, Blech- und Metallwaren

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datermachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 38 "Eisen-, Blech- und Metallwaren" des Systemati-
schen Warenverzeichnisses flir die Industriestatistik, Ausgabe l975bz.x. des Systematischen Güterverzeichnis-
ses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.

Einbezogen sind Werkzeuge,Heiz- und Kochgeräte, Blechwaren, Blechkonstruktionen und Feinblechpackun-
gen, Schneidwaren und Bestecke sowie sonstige Metallwaren und Metallkurzwaren.

Nicht berücksichtigt werden Handelswaffen und deren Munition, blanke Waffen, sowte Schlösser u. Beschläge.

Eisen und Stahl

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 27 "Eisen und Stahl" des Systematischen Waienver-
zeichnisses für die Industriestatistik, Ausg4be 1975 bzw. des Systentatischen Güterverzeichnisses für die Pre
duktionsstatistiken, Ausgabe I 982.

Einbezogen sind Erzeugnisse der Hochofen-, Stahl- und Warmwalzwerke (einschließlich der Kaltblechwalz-
werke und Walzstahlweiterverarbeiter) sowie Erzeugnisse der Stahlrohrwerke. I

Nicht berücksichtigt sind Erzeugnisse der Hochofen- und Ferrolegierungswerke sowie unlegierte und legierte
Erzeugnisse der Schmiede-, Preß- und Hammerwerke.

Elektrizität, Erdgas, Fernwärme und Wasser

Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Sammelposition, die die Abgabe von Elektrizität in das öffentliche Versorgungsnetz, die Versorgung rnit Erd-
gas durch Gasversorgungsunternehmen und Ferngasgesellschaften und die Wasserversorgung sowie die Ver-
sorgung mit Fernwärme unfaßt.
Bei der Abgabe von Elektrizität ist die Ausgleichsabgpbe nach dem dritten Verstromungsgesetz berücksichtigt.
ZuEinzelheiten siehe drittes Verstromungsgesetzv.13.l2.l9T4 GGBI. I S. 3473).

Elektrizitäts- und Gasversorgung

Index der Nettoproduktion für das Produzierende Gewerbe
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Wirtschaft sbereich, der die Wirtschaft szweige

Elektrizitätwersorgung SYPRGNT
Gasversorgung rr

in der Abgrenzung nach der SYPRO umfaßt.

t0l0
1030
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Nachgewiesen werden >>> lndizes der Nettoprduktion fiir Unternehnren und für fachliche Unternehmensteile
für die Elektrizitäts- und Gasversorgung.

Anderungen im Zeitablauf:
Mit der Umstellung auf das Basisjahr 1980 wurde ein nrethodisch völlig neu gefaßtes System von Produkti-
onsindizes eingeführt. Hinsichtlich der Datenbasis und dem Berechnungsverfahren ist dieses Indexsystem für
Produktionsindizes flir Unternehmen und fachliche Unternehmensteile grundlegend neu gestaltet und unter-
scheidet sich deshalb wesentlich von früheren Indexberechnungen. Zu Einzelheiten der Methodik siehe Wirt-
schaft und Statistik 1211983, S. 931 tr. und 3/1988, S. 182 ff.

E I ektrizitätsvers org u n gs u nterneh men

Investitionserhebung in der öffentlichen Energieversorgung
Datennachweis: 1962 bis 1974

Begriffsinhalt:
Unternehmen, die entsprechend dem Cesetz zur Förderung der Eneryiewirtschaft als Unternehmen der öffentli-
chen Elektrizitätsversorgung gelten.

Als Unternehrnen der öffentlichen Elektrizitätsversorgung gelten nach den gesetzlichen Bestimmungen Unter-
nehmen, die andere Wirtschaftseinheiten (Unternehmen, Haushalte u.a.) mit Elektrizität versorgen und dafür
eine staatliche Genehmigung haben.

Sie stehen hinsichtlich ihrer Investitionen und der Gestaltung der Tarife und der allgerneinen Geschäftsbedin-
gungen unter staatlicher Aufsicht und unterliegen der allgemeinen Anschluß- und Versorgungspflicht.

Unternehmen, die nur teilweise oder im Nebenbetrieb öffentliche Elektrizitätsversorgung betreiben, gelten ntit
ihrem fachlichen Unternehmensteil als Unternehmen der öffentlichen Eleklrizitätsversorgun& auch wenn der
wirtschaftliche Schwerpunkt des gesamten Unternehmens außerhalb der Elektrizitätsversorgung liegt.
Die vorwiegend zur Deckung des Eigenbedarfs betriebenen Elektrizitätsversorgungsanlagen der Industrie und
der Deutschen Bundesbahn rechnen nicht zur öffentlichen Elektrizitätsversorgung, auch wenn sie zeitweise
Elektrizität an das öffentliche Netz abgeben. Der Bundeswirtschaftsminister entscheidet endgültig darüber, ob
und inwieweit ein Unternehmen als Unternehmen der öffentlichen Elektrizitätwersorgung im Sinne der ge-
setzlichen Regelung zu gelten hat.

Die Versorgung mit Elek:trizität umfaßt die Erzeugung die Fortleitung und die Abgabe von Elektrizität.

Anderungen im Zeitablauf:
Seit 1972 werden einige Wärmekraftwerke des Steinkohlebergbaus, die vorher zur Industrie zählten, zur öf-
fentl ichen Eneryieversorgung gerechnet.

Elektrotechnische E rzeugnisse

Index der G roßhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 36 "Eleklrotechnische Erzeugnisse" des Systemati-
schen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgpbe 1975 bzw. des Systematischen Güterverzeichnis-
ses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.

Einbezogen sind Geräte und Einrichtungen der Elektriziiätserzeugung -umwandlung und -verteilung elektri-
sche Geräte f,ir Gewerbe und Haushalt, elektrische Leuchten, Rundfunk-, Fernseh- und phonotechnische Geräte
und Ei nrichtungen sowie sonstige eleklrotechni sche Erzeugnisse.

Nicht berücksichtigt sind nachrichtentechnische Geräte und Einrichtungen sowie elektrische Meß-, Prüf-, Re-
gel- und Steuerungsgeräte und -einrichtungen.
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Elektrotechnische Investitionsgüter

l. Index der industrietlen Bnrttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: 1962 bis 1976

2. Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Ausgewählte WarerVGüter (Waren-/Güterarten) aus der Waren-/Gütergruppe

Elektrotechnische Erzeugnisse Waren-/Gütergruppe 36

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterver-
zeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), die zu den >>> Investitionsgütern zählen. I

Als Investitionsgüter gelten Waren/Güter, die von der "lndustrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(Investitionsreif; angesehen werden und die überwiegend von Unternehmen oder vom Staat als Anlagegüter
gekauft werden.

Zu den elektrotechnischen Investitionsgütern rechnen im wesentlichen folgende Waren/Güter:

S t ro m e rzeugu ngsaggr egate
Hochspann u ngsschal tfel de r
Elektrowerkzeuge bis 2 kW Geräte und Einrichtungen der Draht- und Funknachrichtentechnik
Elektrische und elektronische Meßgeräte
Elektrizitätszähler
Elektromedizinische Geräte und Einrichtungen
Elektrische Signal- und Sicherheitsgeräte
Montagen (einschl. Installation).

Bei allen Waren/Gütern werden Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile nicht mit einbezogen.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Auswahl der zu den elektrotechnischen Investitionsgütern rechnenden Waren auf der Grundlage des WI,
unterscheidet sich wesentlich von der o.g. Güterauswahl.

3. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Im wesentlichen wie unter I . , jedoch ohne Montagen,'aber zusätzlich mit elektrischen Ausrüstungen für voll-
ständi ge Fabrikationsei nrichtungen.
Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfügige Abwei-
chungen ergeben.
Die Aufteilung der Waren nach >>> Verbrauchsgütern und >>> Investitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die
Warenauswahl, die zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduktion fi.ir Investitionsgüter und
Verbrauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zcitablauf:
Die Auswahl der zu den elektrotechnischen Investitionsgütern rechnenden Waren auf der Grundlage des WI
und des GP unterscheidet sich von der o.g. Auswahl
Ebenso wurden bei der Umstellung der Außenhandelsindizes vom Basisjahr 1962 auf Basisjahr 1970 bei der
Warenauswahl eine Reihe von Anderungen vorgenommen. Nur in der Warenauswahl auf Basis 1962 sind im
wesentlichen enthalten Gefrierschränke und -truhen mit weniger als 250 I Kühlrauminhalt, Rohrpostanlagen,
ElektroHeizgeräte, Mikrophone, Verstärker, Niederspannungs- Schalttafeln, -Schaltgeräte, -Sicherungen, -
Stecker, Verbund-, Bogenlampen, Fotoblitzlichtlampen, Kabel, Kabelgprnituren, elektronische Musikinstru-
mente, Diktiergeräte, Schallplatten-Tonabnehmer. Nur in der Warenauswahl auf Basis 1970 sind im wesentli-
chen enthalten Leuchtkörper als Glas, Brutapparate, Elektromotoren und -generatoren bis l0 kW, Halbleiter-
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gleichrichter, Ventilatoren, Rohrheizkörper, Akku-betriebene elektrische Lokomotiven, Scheinwerfer, Röntgen-
röhren, eleklrische Zählwerke, Registrier- und Stempeluhren, VideeRecorder.

Elektrotechnische Verbrauchsgüter

l. Index der industriellen Bruttoproduktion für Investitions und Verbrauchsgüter
Datennachweisl. 1962 bis 1976

2. Index der Bruttoproduktion für Investitions- und Verbrauchsgüter
Datennachweis: ab 1970 a

Begriffsinhalt:
Ausgewählte WarerVGüter (Waren-/Güterarten) aus der Warengruppe

Elektrotechnische Erzeugnisse Waren-/Gütergruppe 36

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterver-
zeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), die zu den >>> Verbrauchsgütern zählen.

Als Verbrauchsgüter gelten Waren/Güter, die von der "lndustrie" hergestellt werden, als technisch fertig
(Verbrauchsreifl angesehen werden und überwiegend von den privaten Haushalten gekauft werden.

Zu den elektrotechnischen Verbrauchsgütern zählen im wesentlichen:

Elektrouärmegeräte und -einrichtungen für den Haushalt (Herde, Backöfen, elektrische Haushalts-Kaffee- und
Teebereiter bis 2 I, elektrische Speicherheizgeräte, Bügeleisen u. dgl.)

Elektromotorische Wirtschaftsgeräte für den Haushalt (Staubsauger, Küchengeräte, Geschirrspülmaschinen,
Rasierapparate, Luftduschen und Haartrockner)

Elektrische Haushaltskühlmöbel (Haushaltskühlschränke und Gefrierschränke)
Haushaltswaschmaschinen und -geräte (auch Wäschetrockner)
Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Glühlampen
Rundfu nkempfangsgeräte (Iischgeräte, Stereogeräte, Koffer-, Autoradios)
Farbfernsehgeräte (Koffe r-, T i sc h-, Standgeräte)
Phonotechnische Geräte (Video-Recorder, bespielte Schallplanen).
Bei allen WarerVGütern werden Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile nicht mit einbezogen.

Von den elellrotechnischen Verbrauchsgütern sind gesondert nachgewiesen:
>>> Rundfunk-, Fernseh- und Phonogeräte und "Sonstige elektrotechnische Verbrauchsgüter". 

,

Sonstige elektrotächnische Verbrauchsgüter sind ausgeuählte Waren/Güter (Waren-/Güterarten) aus den Wa-
ren-/Güterklassen

Elektrische Leuchten Waren-/Güterklasse 3641
Elektrische Glühlampen " 3644

Inr wesentlichen rechnen dazu:
Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Strahler, Allgebrauchslampen (ohne Halogenglühlampen).

Anderungen im Zeitablauf:
Die Auswahl der zu den eleklrotechnischen Verbrauchsgütern und zu den sonstigen elektrotechnischen Ver-
brauchsgütern rechnenden Waren auf der Grundlage des Systematischen Warenverzeichnisses für die Indu-
'striestatistik unterscheidet sich wesentlich von der o.g. Güterauswahl nach dem Systematischen Güterver-
zeichnis für Produktionsstatistiken.

3. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Im wesentlichen wie unter l.
Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
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(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiigige Abwei-
chungen ergeben.

Die Aufteilung der Waren nach Verbrauchsgütern und Investitionsgütern erfolgt in Anlehnung an die Waren-
auswahl, die zur Berechnung des Index der (industriellen) Bruttoproduklion für Investitionsgüter und Ver-
brauchsgüter getroffen wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Auswahl der zu den elektrotechnischen Verbrauchsgütern rechnenden Waren auf der Grundlage des WI
und des GP unterscheidet sich von der o.g. Warenauswahl.

Ebenso wurden bei der Umstellung der Außenhandelsindizes von Basisjahr 1962 auf Basisjahr 1970 bei der
Warenauswahl eine Reihe von Anderungen vorgenommen.

Nur in der Warenauswahl auf Basis 1962 sind im wesentlichen enthalten

- bei den elektrotechnischen Verbrauchsgütern:
Dunstabzugshauben, Ventilatoren, Taschenlampen, Hörgeräte, Tonaufnahmegeräte, kommerzielle Ton-
bandgeräte, Magnetbandkopieranlagen, Bild- und Tonaufzeichnungsgeräte für das Fernsehen und Ton-
filmgeräte

- bei den sonstigen elektrotechnischen Verbrauchsgütern:
Dunstabzugshiuben, Ventilatoren, Taschenlampen und Hörgeräte

Nur in der Warenauswahl auf Basis 1970 sind im wesentlichen enthalten

- bei den eleklrotechnischen Verbrauchsgütern:
Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Tiefl<ühlschränke und -truhen mit weniger als 250 I Kühlraumin-
halt, Rundzellenbatterien, Haushalts-Haartrockenhauben, Heizlüfter und Fotoblitzbirnen

- bei den sonstigen elekrrotechnischen Verbrauchsgütern:
Wohnraum- und Repräsentativleuchten, Tiefl<ühlschränke und -truhen mit weniger als 250 I Kühlraumin-
halt, Rundzellenbatterien, Haushalts-Haartrockenhauben, Heizlüfter und Fotoblitzbirnen.

E-Lokomotiven

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Lokomotiven, die durch Elektromotoren angetrieben werden, unabhängig davon, ob die elektrische Eneryie von
Oberleitungen, Stromschienen oder Akkumulatoren, die von der Lokomotive mitgeführt werden, bezogen wird.
Lokomotiven, die mit einem nicht elektrisch angetriebenen Zusatzmotor ausgerüstet sind, zählen ebenfalls zu
den E-Lokomotiven.
Lokomotiven sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart ausschließlich zum Bewegen von
Schienenfahrzevgen besti mmt si nd.

Als Bestand an Lokomotiven wird der Einsatzbestand angegeben.

Dazu zählen E-Lokomotiven, die der entsprechenden Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten
und zuzüglich der von ihr angemieteten E-Lokomotiven.

Berücksichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige E-Lokomotiven sowie die in Ausbesserung
befindlichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem Zustand abgestellten oder in Reserve
gehaltenen E-Lokomotiven.
Nicht berücksichtigt werden die t-l-okomotiven, die zum Verkauf, zur Zeilegung oder zur Ausmusterung ab'
gestellt sind.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu Lokomotiven sind Triebwagen (>>> Dieseltriebwagen, >>> E-Triebwagen - Eisenbahnsta-
tistik) auch fi.ir die Beforderung von Personen und/oder Gütern ausgerüstet.
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Empfang aus dem Ausland

1. Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs
Datennachweis: ab 1964

2. Statistik des grenzübersch reitenden Güterk raftverkeh rs
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Bef<irderung von Gütern über die Auslandsgrenzen der Bundesrepublik Deutschland zu Ausladeorten in der
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin (West).

Als Auslands grenzen gelten alle Grenzen der Bundesrepublik Deutschland einschl. Berlin (West) mit Ausnah-
rne ihrer Grenzen zur ehemaligen DDR und Berlin (Ost).

Während in der Statistik des gewerblichen Fernverkehrs und des Werldernverkehrs nur die Beforderung von
Gütern im Fernverkehr nachgewiesen wird, umfaßt der Empfang aus dem Ausland in der Statistik des grenz-
überschreitenden Güterkraftverkehrs sowohl den Fern- als auch den Nahverkehr.
Zum Fernverkehr rechnen der >>> gewerbliche Fernverkehr und der >>> Werldernverkehr mit in der Bundes-
republik Deutschland einschl. Berlin (West) zugelassenen Fahrzeugen.

Im Werldernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden nur Gütertransporte von Fahrzeugen mit mehr als
I t Nutzlast erfaßt.

Begriffsbeziehungen:
Der Empfang aus dem Ausland ergibt zusammen mit dem >>> Empfang aus der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik und Berlin (Ost) (Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werldernver-
kehrs) den >>> Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes einschl. Berlin (West).

Empfang aus der Deutschen Demokratischen Republik

und Berlin (Ost)

Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werkfernverkehrs
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt: 
r

Befiirrderung von Gütern im Fernverkehr von einem Ort in der Deutschen Demokratischen Republik oder von
Berlin (Ost) nach einem Ort im Bundesgebiet (einschließlich Berlin (West)).

Zurn Fernverkehr rechnen der >>> gewerbliche Fernverkehr und der >>> Werldernverkehr mit in der Bundes-
republik Deutschland einschl. Berlin (West) zugelassenen Fahrzeugen.

Int Werldernverkehr deutscher Lastkraftfahrzeuge werden nur Gütertransporte von Fahrzeugen mit mehr als
I t Nutzlast erfaßt.

Begriffsbeziehungen:
Der Empfang aus der Deutschen Demokratischen Republik und Berlin (Ost) ergibt zusammen mit dem
>>> Empfang aus dem Ausland (Statistiken des gewerblichen Fernverkehrs und des Werldernverkehrs den
>>> Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes.

Empfang aus Gebieten außerhalb des Bundesgebietes

1. Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbefärderung auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1966
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Begriffsinhalt:
Beförderung von Gütern im >>> Wagenladungsverkehr von Bahnhöfen außerhalb des Bundesgebietes nach
Bahnhöfen im Bundesgebiet (einschließlich Berlin (West)).

Zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes gehören auch die ehemalige DDR und Berlin (Ost).

2. Statistik des gewerblichen Luftverkehrs auf ausgewählten Flugplätzen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Beftirderung von Gütern durch Luftfahrzeuge von Flughäfen außerhalb des Bundesgebietes nach Flughäfen im
Bundesgebiet (einschließlich Berlin (West)).

Zu den Flughäfen außerhalb des Bundesgebietes zählen auch Flughäfen in der ehemaligen DDR und Berlin
(Ost).

Bezüglich der Luftfahrzeuge ist es gleichgültig, wo diese beheimatet sind, entscheidend ist, daß es sich um ge-
werblichen Luftverkehr handelt.

3. Statistik des Schiffs- und Güterverkehrs auf den Binnenwasserstraßen
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Befiirderung von Gütern durch Schiffe unter der Flagge der Bundesrepublik Deutschland wie auclt fremden
Flaggen aufden Binnenwasserstraßen des Bundesgebietes zu Häfen im Bundesgebiet und umgekehrt.

Zu den Gebieten außerhalb des Bundesgebietes rechnen auch die ehemalige Deutsche Demokratische Republik
und Berlin (Ost).

4. Statistik des Güteruerkehrs über See
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Befärderung von Gütern durch Handelsschiffe von Häfen außerhalb des Bundesgebietes zu Küstenhäfen im
Bundesgebiet.

Zu den Häfen außerhalb des Bundesgebietes rechnen auch Häfen in der ehemaligen Deutschen Demokratischen
Republik und Berlin (Ost).

5. Roh rfernleitungsstatistik
Daternachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Beförderung von rohem Erdöl durch Rohrfernleitungen von allen Gebieten außerhalb des Bundesgebietes, zu
denen Rohrfernleitungsverbindungen bestehen, in das Bundesgebiet.

Empfänger laufender Leistungen

Statistik der Kriegsopfedürsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Beschädigte und >>> Hinterbliebene, die am Ende des Berichtszeitraums laufende >>> Beihilfen der Kriegsop
ferfürsorge bezogen haben.

Einbezogen werden nur Personen, die laufende Beihilfen erhalten, nicht aber Personen, die einmalige Leistun-
gen bezogen haben. AIs laufende Leistungen sind die regelmäßigvorgesehenen Beihilfen anzusehen, ohne
Rücksicht auf die Dauer ihrer Gewährung; so ist auch die zunächst als regelmäßig vorgesehene, aber schon
nach einem Monat wieder eingestellte Beihilfe eine laufende Leistung. Andererseits werden nur Personen ein-
bezogen, die am Jahresende eine laufende Leistung bezogen haben, nicht dagegen Personen, die während eines
Zeitabschnitts innerhalb dcs Berichtszeitraums diese Hilfe erhielten, aber vor dem Jahresende aus dem Emp
fängerkreis ausgeschieden sind.

267



Im Nachweis sind aus verschiedenen Gründen auch Doppelzählungen enthalten. Jemand kann z.B. eine Lei-
stung für den gleichen Zuteck teils als Beihilfe, teils als Darlehen erhalten; in diesem Fall wird die betreffende
Leistung auch unter den >>> einmaligen Leistungen erfaßt. So ist z.B. eine Beihilfe zur Unterhaltung eines
Kraftfahrzeuges eine laufende, ein Darlehen zu seiner Beschaftrng eine einmalige Leistung. Ferner kann je-
mand verschiedene Hilfearten als laufende Leistungen beziehen (2.8. ergflnzende Hilfe zum Lebensunterhalt
und eine Hilfe in besonderen Lebenslagen) sowie verschiedene Formen der gleichen Hilfeart (2.B. als Hilfe zur
beruflichen Rehabilitation eine Hilfe zur beruflichen Fortbildung zusammen mit einer Hilfe zur Unterhaltung
und zunr Betrieb eines Kraftfahrzeugs). Daher ist eine Aussage über die Zahl der Empfänger laufender Lei-
stungen nicht ohne weiteres möglich.
Außerdem ist zu beachten, daß nur Beschädigte und deren Hinterbliebene anspruchsberechtigt sind, nicht aber
Familienmitglieder dieser Personen. Daher wird in den Fällen, in denen ein Beschädigter auch laufende Hilfe
für Familienmitglieder erhält, nur ein Empfänger gezählt: dagegen werden z.B. eine Kriegerwrtwe und eine
mit ihr wohnende Waise, die beide laufende Hilfe der Kriegsopfefürsorge erhalten, als zwei Empfänger ge-
rechnet.
Einbezogen werden auch die Sonderftirsorgeberechtigten (Kriegsblinde, Ohnhänder, Querschnittsgelähmte,
Hirngeschädigte und ähnlich schwer Beschädigte).

Ferner zählen zu den Empfängern auch Personen, die nach anderen gesetzlichen Bestimmungen als dem Bun-
desversorgüngsgesetz anspruchsberechtigt sind und entsprechende Leistungen erhalten (2.8. Soldaten der Bun-
deswehr, Zivildienstleistende bzw. deren Hinterbliebene). Die entsprechenden Leistungen basieren auf Geset-
zen, in denen das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklärt wird. Die Empflinger laufender Leistungen
nach dem Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten werden allerdings nicht nach Hilfearten
aufgegliedert, sondern sind nur in der Summe global enthalten.
Zu den Empflängern zählen nur die Empfänger von regelmäßig vorgesehenen Bar- und Sachleistungen, nicht
aber die von persönlichen Hilfen (2.B. Beratungen).
Der Nachweis unrfaßt auch Deutsche und deutsche Volkszugehörige im Ausland, die Leistungen der Kriegsop
ferfi.irsorge und entsprechende Leistungen nach anderen Bestimmungen beziehen.
Als laufende Leistungen können die folgenden Hilfearten gewährt werden: >>> Hilfen zur beruflichen Reha-
bilitation, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, >>> Erziehungsbeihilfe,
>>> erginzende Hilfe zum Lebensunterhalt sowie >>> Hilfen in besonderen Lebenslagen.

Siehe auch allgenreine Erläuterungen unter >>> Ausgaben.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Empfänger laufender Leistungen ist im Zeitablauf auch von verschiedenen Anderungen von
Rechtsvorschriften (hier u.a. von Anderungen der Anspruchsvoräussetzungen) beeinflußt worden. Vgl. hierzu
unter Hilfen zur beruflichen Rehabilitation, Erziehungsbeihilfe. erglnzende Hilfe zum Lebensunterhalt sowie
Hilfen in besonderen Lebenslagen
1963 sind auch die Empflinger pauschalierter Leistungen sowie die Empfänger der,von den Trägern der
Kriegsopferftirsorge aus den Haushaltsmitteln der Länder gewährten Leistungen enthalten.

Die Vorschriften des Bundewersorgungsgesetzes gelten seit dem 12.5.1976 auch für Opfer von Gewalttaten.

Durch Artikel 1.2 des Gesetzes über die 15. Anpassung der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
vom 23. Juni 1986 sind rrrehrere Hilfearten, die bisher als "Hilfen in besonderen Lebenslagen" nach dem Bun-
dessozialhilfegesetz geuährt wurden, im BVG gesondert geregelt.

Begriffsbeziehungen:
Unter den Empfängern laufender Leistungen werden die laufend gewährten Hilfen ausgewiesen, unter den
einmaligen Leistungen (Statistik der Kriegsopferftirsorge) nur die einmalig gewährten Hilfen. Ein weiterer
Unterschied besteht darin, daß bei den Empfängern laufender Leistungen nur solche laufenden Leistungen ein-'
bezogen werden, die amjeweiligen Jahresende (noch) erbracht werden (Bestandsgröße), während unter den
einmaligen Leistungen alle Fälle gezählt werden, in denen diese Leistungen im Laufe eines Jahres erbracht
wurden (Stromgröße). Gemeinsam ist beiden Begriffen, daß es sich um Fallzählungen handelt, da auch bei den
Empfängern laufender Leistungen Mehrfachzählungen nicht ausgeschlossen werden.

Zwischen den Begriffen Empfänger laufender Leistungen der Kriegsopferftirsorge und >>> Empfänger von
Sozialhilfe (Statistik der Sozialhilfe) bestehen nicht nur sachliche Unterschiede, sondern auch Unterschiede in
der statistischen Abgrenzung und Erfassung: Unter den Empfängern von Kriegsopferfürsorge werden Fälle
nachgewiesen, in denen laufende Leistungen der Kriegsopferfiirsorge gewährt werden, so daß Mehrfachzäh-
lungen von Fürsorgeempfängern auftreten. Andererseits werden hier nur solche Fälle gezählt, in denen diese
Leistungen am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums (noch) gewährt werden, nicht aber Fälle, in denen wäh-
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rend einer Zeitspanne innerhalb des Berichtszeitraums Leistungen erbracht wurden. Zu den Sozialhilfeempfän-
gern dagegen zählt jede Person, die im Laufe des Berichtszeitraums wenigstens dine Form der Sozialhilfe be-
zogen hat (mit Ausnahme der Empfänger nur einmaliger Hilfen zum Lebensunterhalt und nur soweit die er-
brachten Leistungen in der Statistik der Aufircndungen berücksichtigt werden); Mehrfachzählungen von Per-
sonen, die eine Hilfeart wiederholt oder die verschiedene Hilfearten bezogen haben, sind hierbei nach Möglich-
keit ausgeschlossen.

Weiterhin ist zu beachten, daß in der Statistik der Kriegsopferfürsorge - da stets nur die Beschädigten und de-
ren Hinterbliebene anspruchsberechtigt sind - in den Fällen, in denen auch Hilfe für Familienmitglieder ge-
währt wird, nur ein Empfänger gezählt wird, während in der Sozialhilfestatistik jedes begünstigte Familien-
mitglied grundsätzlich als je ein Empfänger gerechnet wird.

Empfänger von Sozialhilfe

Statistik der Sozialhilfe
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Personen, die im Berichtszeitraum Geld- oder Sachleistungen der >>> Sozialhilfe &zogen haben.

Einbezogen werden alle Empf?inger individueller Leistungen der Sozialhilfe nach den Bestimmungen des Bun-
dessozi alh i lfegesetzes,
- die im Laufe des Berichtsjahres wenigstens einmal Sozialhilfe bezogen haben, mit Ausnahme derjenigen

Hilfeempfänger, denen lediglich einmalige Hilfe zum Lebensunterhalt gewährt wurde, und
- soweit für diese Empfänger von den Sozialhilfeträgern solche Aufivendungen erbracht wurden, die in der

Jahresstatistik der Sozialhilfeaufivendungen enthalten sind.
Die Empfänger von Sozialhilfe werden sowohl insgesamt nachgewiesen als auch nach den Empfängern von
>>> laufender Hilfe zum Lebensunterhalt und von >>> Hilfe in besonderen Lebenslagen gegliedert. Nachge-
wiesen wird also zum einen die Zahl der Personen, die während des Berichtsjahres Leistungen der einzelnen
Hilfearten erhielten, zum anderen die Gesamtzahl der Empflinger im Berichtsjahr, wobei Mehrfachzählungen
von Personen, die während des Berichtsjahres mehrere Hilfearten erhielten, nach Möglichkeit ausgeschlossen
werden.

Der zahlenmäßige Unterschied zwischen der Summe der Empftinger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt
und Hilfe in besonderen Lebenslagen einerseits und der Empfänger von Sozialhilfe insgesamt andererseits er-
grbt daher denjenigen Personenkreis, der beide Hilfen bezieht.
Einbezogen werden nur die Empfänger von Geld- und Sachleistungen, nicht aber Empfänger persönlicher Hil-
fen (2.8. Beratungen) und von Pauschalleistungen (2.8. an Verbände der freien Wohlfahrtspflege).
Nicht einbezogen sind die Sozialhilfeempfänger mit deutscher Staatsangehörigkeit, die ihren gewöhnlichen
Aufenthalt im Ausland haben (Empfänger von Sozialhilfe und Kostenersatz für Deutsche im Ausland), Emp
fänger von Sozialhilfe für Flüchtlinge aus Ungarn rnit Ausnahme der Aussiedler sowie die Personen, die auf-
grund anderer Bestimmungen als nach dem Bundessozialhilfegesetz Leistungen erhalten. hierzu rechnen u.a.
die Empfänger von Leistungen nach landesrechtlichen Bestimmungen (2.B. Landesblinden- und -
pflegegesetze), von Leistungen der Krankenversorgung gemäß Lastenausgleichsgesetz, der Geschlechtskran-
kenfürsorge und der Weihnachtsbeihilfen. Auch die Empfänger von Krankenhilfe, soweit diese durch Zahlung
von Pauschalvergütungen z.B. an die gesetzliche Krankenversicherung erbracht wird und im Einzelfall einö
Inanspruchnahme nicht nachgewiesen werden kann, werden ebenfalls nicht einbezogen.
Nicht einbezogen werden.ferner Personen, die an Gruppenverschickungen im Rahmen der vorbeugenden Ge-
sundheitshilfe teilnehmen; sowie die nichtseßhaften Empfänger. ZuEinzelheiten siehe Bundessozialhilfegesetz.

Siehe auch die allgemeinen Erläuterungen unter >>> Ausgaben.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Sozialhilfeempfänger ist im Zeitablauf auch von verschiedenen Anderungen der für die Sozialhil-
fe geltenden Rechtworschriften (hier u.a. durch Anderungen der Anspruchworaussetzungen) beeinllußt wor-
den. Vgl. hierzu unter >>> Hilfe zum Lebensunterhalt, >>> Hilfe in besonderen Lebenslagen,
>>> Eingliederungshilfe für Behinderte, >>> Hilfe zur Pflege und >>> Krankenhilfe, Hilfe bei Schwanger-
schaft oder bei Sterilisation, Hilfe zur Familienplanung.

269



1963 wurden die Empfänger von Maßnahmen der Gruppenverschickung teilweise mitgezählt; außerdem wur-
den 1963 in Bremen die nichtseßhaften Personen, die Sozialhilfe außerhalb von Anstalten erhielten, ebenfalls
zu den Empfängern gerechnet.

Begriffsbeziehungen:
Zwischen den Begriffen Empfänger von Sozialhilfe und >>> Empfänger laufender Leistungen (Statistik der
Kriegsopferfürsorge) bestehen nicht nur sachliche Unterschiede, sondern auch Unterschiede in der statistischen
Abgrenzung und Erfassun g: Zu den Sozialhilfeempfängern zählt jede Person, die im Laufe des Berichtszeit-
raums wenigstens einmal eine Form der Sozialhilfe bezogen hat (mit Ausnahme der Empfänger nur einmaliger
Hilfen zum Lebensunterhalt und nur soweit die erbrachten Leistungen in der Statistik der Aufivendungen be-

rücksichtigt werden); Mehrfachzählungen von Personen, die eine Hilfeart wiederholt oder die verschiedene
Hilfearten bezogen haben, werden nach Möglictrkeit ausgeschlossen. Unter den Empfängern von Kriegsopfer-
fürge werden dagegen Fälle nachgewiesen, in denen laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge gewährt
wurden, so daß Mehrfachzählungen von Fürsorgeempfängern auftreten. Andererseits werden hier nur solche
Fälle gezählt,'in denen diese Leistungen am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums (noch) gewährt wurden,
nicht aber Fälle, in denen während einer Zeitspanne vor Ablauf des Berichtszeitraums Leistungen erbracht
wurden.
Weiterhin ist zu beachten, daß in der Sozialhilfestatistik jedes begünstigte FamilienJnitglied grundsätzlich als
je ein Empftinger gezählt wird, während in der Statistik der Kriegsopfefürsorge - da stets nur die Beschädigten
und deren Hinterbliebene anspruchsberechtigt sind - in den Fällen, in denen Beschädigte auch Hilfe für Famili-
ennritglieder beziehen, nur ein Empfänger gezählt wtrd.

Enderzeugnisse

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab I950

Begriffsinhalt:
Erzeugnisse, die im gewerblichen Produktionsprozeß stärker bearbeitet wurden und die endgültige Verwen-
dungsreife erlangt haben.

Die Enderzeugnisse umfassen ausgeuählte Waren (Warennummern) des Warenverzeichnisses für die Außen-
handelsstatistik. Inr wesentlichen zählen dazu:

Strick-, Wirkwaren u. dgl. aus: Seide oder Chemiefasern, Wolle und anderen Tierhaaren, Baumwolle, sonstige
Kleidung u. dgl. aus: Seide oder Chemiefasern, Wolle und anderen Tierhaaren, Baumwolle, Flachs, Hanf, Jute,
Hartfasern u. dgl.:
Hüte.
sonstige Spi nnstoffivaren ;
Pelzwaren;
Schuhe aus Leder,
andere Lederwaren;
Papierwaren;
Bücher, Karten, Noten, Bilder;
Holzwaren,
Kautschukwaren;
Steinwaren;
Steinzeug-, Ton-, Steingut- und Porzellanwaren;
Glaswaren;
Messerschmiedewaren;
Werkzeuge und Iandwirtschaftliche Geräte;
sonstige Eisenwaren;
Waren aus Kupfer und Kupferlegierungen;
Edelmetallwaren;
vergoldete und versilberte Waren;
sonstige Waren aus unedlen Metallen;
Werkzeugmaschinen einschl. Walzwerksanlagen;
Maschinen für die Spinnstoff-, Leder- und Lederwarenindustrie;
landwirtschaftliche Maschinen einschl. Ackerschlepper;
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Dampflokomotiven;
Kraftmaschinen,
Pumpen, Druckluft ntaschinen u. dgl. Fördennittel;
Papier- und Druckmaschinen;
Büromaschinen;
Maschinen für die Nahrungs- und Genußmittelindustrie;
sonstige Maschinen;
elektrotechnische Erzeugnisse (auch elektrische Maschinen);
feinmechanische und optische Erzeugnisse:
Uhren.
Waren aus Wachs oder Fetten, Seifen:
Waren aus Kunststoffen;
Spielfilme und andere belichtete Filme und Platten;
photochenri sche Erzeugni sse;
Bleistifte und chemischer Bürobedarf;
pharmazeutische Erzeugnisse (auch unzubereitet);
kosmetische Erzeugnisse.
sonstige chemische Erzeugnisse;
Musikinstrumente:
Kinderspielzeug;
Christbaumschntuck,
Kraftfahrzeuge;
Wasserfahrzeuge;
Luftfahrzeuge;
Fahrräder;
sonstige Fahrzeuge;
sonstige Enderzeugnisse.

Die Enderzeugnisse abzüglich der Güter der Bundesregierung werden unter "Enderzeugnisse (ohne Güter der
Bundesregrerung)" gesondert nachgewiesen. Als Güter der Bundesregierung gelten im wesentlichen militäri-
sche Ausrüstungsgüter.

Begriffsbeziehungen:
Enderzeugnisse und die Summe der >>> Investitionsgüter und der >>> Verbrauchsgüter (beide Außenhan- '
delsstatistik) unterscheiden sich in vielen Waren. Nur zu den Investitions- und Verbrauchsgütern rechnen im
wesentlichen:
Briketts aus Steinkohle und Braunkohle, Motorenbenzin, leichtes HeizöI, Torf'
Garne aus Wolle, Baumwolle, Seide, synthetischen oder künstlichen Spinnfasern in Aufmachung für den Ein-
zelverkauf,
Teppiche, Gardinenstoffe, Taschentücher, Tüll, Drehergewebe (teilweise), Decken aus verschiedenen Materia-
lien,
ungerahmte Spiegel, gefüllte Farbkästen, pyrotechnische Artikel, Zindhölzer, Jagd- und Sportpatronen, bear-
beitete natürliche Schnitz- und Formstoffe (Schildpatt, Perhnutter, Elfenbein, Bein, Korallen, Meerschaum).

Nur zu den Enderzeugnissen rechnen:

- Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile von Waren verschiedener Art, insbesondere von Maschinen und Kra.ftfahr-
zeugen;

- Waren, die überwiegend von Unternehmen gekauft werden, aber keine Anlage(lnvestitions-)güter sind, z.B.
Bedarfsartikel für kaufmännische und technische Büros, Werkzeuge, Armaturen, Kugellager, Meß- und Re-
gelgeräte, Gußformen u.ä., Metallkurzwaren, Verpackungsmittel, technische Bedarfsartikel, chemische
Hilfsmittel und Bedarfsartikel, Laborbedarf, Zubehör für Textilien, Bekleidung und Schuhe, Werbedrucke,
Kataloge u.ä.,

- Waren, die überwiegend von den Sozialversicherungen gekauft werddn und keine Anlagegüter sind, z.B.
Pharmazeutika, Prothesen, Krankenhausbedarf; I

- Waren, die in Bauten eingebaut werden, z.B. Sanilär- und Heizungsinstallation, Bodenbeläge;

- Waffen;
- Kunst- und Sammlergegenstände,

- belichtetes und unbelichtetes Fotomaterial.
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Energie- und Rohstoffversorgung

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Finanzhilfen des Bundes zur Eneryie- und Rohstof&ersorgung.

Im einzelnen handelt es sich um:
- Maßnahmen zur Sicherung der deutschen Eneryieversorgung; zu diesem Zweck erhält die DEMINEX -

Deutsche Erdölversorgungsgesellschaft mbH - bedingt rückzahlbare Darlehen für den Aufschluß neuer
Erdölfelder und verlorene Zuschüsse flir den Erwerb flindiger Rohölfelder und den Erwerb von Anteilen an
erdöIfrlrdernden Gesel lschaft en;

- seit 1978 Förderung der Beratung privater Verbraucher sowie kleiner und mittlerer Unternehmen über
Möglichkeiten der Eneryieeinsparung; kleine und mittlere Unternehmen erhalten Zuwendungen für Einzel-
beratungen sowie für Schulungs- und Informationweranstaltungen, Anschaftrng von Demonstrationsobjek-
ten und Mietkosten für Veranstaltungsräume; fi.ir die Beratung privater Energieabnehmer erhalten die Stif-
tung Warentest Zuwendungen für eneryiesparspezifische Tests und Publikationen sowie die Arbeitsgemein-
schaft der Verbraucher für gezielte Alilionen zur individuellen Verbraucherberatung;

- seit l97l Maßnahmen zur Sicherung der deutschen Versorgung mit mineralischen Rohstoffeni gefordert
werden das Aufsuchen und die Vorbereitung zur Nutzbarmachung solcher Rohstoffe, die auf lange Sicht für
die Wirtschaft von erheblicher Bedeutung sind oder bei denen mittel- oder langfristig mit zeitweiligen Ver-
sorgungsschwierigkeiten zu rechnen ist; das Programm erstreckt sich auf Projekte im Ausland ab l97l und
im Inland ab 1973.

- seit l98l Zuschüsse zum Bau großtechnischer Koksveredelungsanlagen zur Verminderung der Abhängtg-
keit der deutschen Energieversorgung von importiertem Erdöl und Erdgas durch erhöhten Kohleeinsatz in
bislang Erdöl und Erdeas vorbehaltenen Bereichen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unserer In-
dustrie durch neues technisches Wissen,

- seit l98l Zuschüsse zum Bau von Kohleheizkraftwerken und zum Ausbau der Fernuärmeversorgung; die
Investitionszuschüsse bis zu 35 v.H. werden für den beschleunigten Ausbau der Fernuärme auf Basis Kraft-
Wärme-Kopplung unter verstärkter Nutzung der industriellen Abwärme gewährt;

- seit 1985 Investitionszuschüsse an kleine und mittlere Tankstellenunternehmen zur Untstellung auf bleifrei-
es Benzin.

Andenrngen im Zeitabtauf:
Bis 1969 wurden Unternehmen der Erdölgewinnungsindustrie Hilfen gewährt, unt die Anpassung für die Erd-
ölgewinnungsindustrie an die durch den Wegfall des Zollschutzes ab l. Januar 1964 geänderte Wettbewerbsla-
ge zu erleichtern.
Von 1978 bis 1982 erhielten Unternehmen zur beschleunigten Markteinflihrung energresparender Technologl-
en und Produkte Zuwendungen.
In den Jahren 1977 bis l98l wurden Zuschüsse zum Ausbau der Fernwärmeversorgung in städtischen Schwer-
punktbereichen gewährt.
Von 1979 bis 1983 wurde der Bau regionaler Erdgasleitungen in strukturschwachen Gebieten gefiirdert.

Energie- und Wasserversorgung, Bergbau

Index der Aktienkurse
Datennachweis: ab t950

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Zweige

Elektrizitäts-, Gas-, Fernuärme,
Bergbau

in der Abgrenzung der Systematik der Wirtschaftszweige Ausgabe 1979, i.d.F. für die Statistik der Aktien-
märkre umfaßt.
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Nachgewiesen wird der >>> Index der Aktienkurse für ausgewählte Aktiengesellschaften in diesem Wirt-
schaftsbereich.

Anderungen im Zeitablauf:
Der Index Eneryie- und Wasserversorgung, Bergbau, auf der Basis 30.12.1980 = 100 wrrd laufend ab Anfang
1984 nachgewiesen und ab Ende 1976 rückwirkend berechnet. Die Indexwerte vor dem 30.12.1976 wurden
durch Verknüpfung der bisherigen langen Reihe auf Basis29.l2.l972= 100, die der neuen Gliederung ange-
paßt wurde, mit der neuen Reihe gewonnen.

Der Index Energie- und Wasserversorgung, Bergbau auf der Basis 29.12.1972: 100 schloß zusätzlich die Ei-
sen- und Stahlindustrie ein.

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben
- für die Verwaltung der Bereiche Eneryie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistun gen (2.8. Bundes-

amt'für gewerbliche Wirtschaft, Deutsches Patentamt, Bundeskartellamt, Eichamt, Gewerbeamt, Bergamt,
Wasserwi rtschaft werwal tu ng, Amt flir Prei sbi ldu n g und -überwach u ng) ;

- zvr Förderung der Eneryiewirtschaft (2.8. Förderung der Atomtechnik, der Reaktorsicherheit, der Kern-,
Radium- und Strahlenchemie; Entwicklung von Kernbrennstoffen, Apparaten und Geräten für Kernrealre
ren und andere atomtechnische Anlagen, Projektierung von Versuchsreaktoren und -kraftwerken; Förde-
rung der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft; Beiträge an internationale Atomenergie-Organisationen);

- für Wasserwirtschaft und Kulturbau (2.B. Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neuland-
kultivierung Drainagen, Regulierung von Wasserläufen, Hydrographischer Dienst, Geuässerschutz);

- für Talsperren, Hochwasserrückhaltebecken und den Küstenschutz:
- für Maßnahmen zur Sicherung der Versorgung mit Erdöl und sonstigen Eneryieformen, mineralischen

Stoffen und sonstigen Rohstoffen;
- a)r Förderung von Rationalisierungs- und Umstellungsmaßnahmen im Kohlenbergbau und dem sonstigen

Bergbau (2.B. Gewinnung von Erdöl, Erdgaq, NE-Metallen und Eisenerzen);
- zur Förderung der verarbeitenden Industrie, des Handwerks und Kteingewerbes, des Baugewerbes und

sonstigen verarbeitenden Gewerbes,
- zur Förderung des Handels, des Exports, der Messen und Ausstellungen im In- und Ausland .

- zur Förderung des Fremdenverkehrs und de9 Hotel- und Gaststättengewerbes;
- flir das Geld- und Versicherungswesen (2.B. für das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen und das Ver-

sicherungswesen, Finanzvorfälle im Zusammenhang mit internationalen Währungsabkommen);
- für sonstige Dienstleistungen und nicht aufteilbare Maßnahmen (2.B. Institut für Bautechnik, Material- und

Baustofrrüfämter, wirtschaftlicher Erfahrungsaustausch, Verbraucherberatun& Inanspruchnahme aus
Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen)i

- flir globale oder überregionale Förderungsprogramme des Bundes und der Länder zur Steigerung der Wirt-
schaftskraft (soweit nicht bei den entsprechenden Aufgpbenbereichen nachgewiesen) durch Rationalisie-
rung, Modernisierung Erweiterung und Änsiedlung gewerblicher Betriebe; Erschließung von Industriege-
lände; Ausbau von Häfen und Verkehrwerbindungen, der öffentlichen Einrichtungen des Fremdenverkehrs,
der Wasse rversorgung u nd de r Abwasserbeseitigu ng; Zonenrandförderu ng;

- der Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung des Fremdenverkehrs, der sbnst. Wirtschaft und des
Verkehrs.

Nicht einbezogen sind Ausgaben
- für eigene oder mit Mehrheitsbeteiligung (mehr als 50 % des Nennkapitals) erworbene Versorgungsunter-

nehmen @lektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgungsunternehmen), Verkehrsunternehmen, kombinierte
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Versorgungs- und Verkehrsunternehmen, Bergbau- und Gewerbeunternehmen, Fremdenverkehrsunterneh-
men u.ä., die beim Aufgabenbereich >>> Wirtschaftsunternehmen nachgewiesen nrcrden;

der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie der Stadtstaaten für die Abwasserbeseitigung die beim Auf-
gSbenbereich >>> Kommunale Gemeinschaftsdienste, Einzelfunktion >>> Abwasserbeseitigung nachge-
wiesen werden.

Anderungen im Zeitablaüf:
Bis 1969 sind hier auch Ausgaben für die Förderung von Mallnahmen und Einrichtungen zur Reinhaltung von
Luft, Wasser und Erde, Lärmbekämpfung Reaktorsicherheit und Strahlenschutz enthalten, die ab 1970 im
Aufgabenbereich >>> Gesundheit, Sport und Erholung nachgewiesen werden.

Bis 1962 sind die Ausgpben der >>> GemeinderVGemeindeveöände für das Ausstellungs- und Messewesen
nicht hier, sondern im Aufgabenbereich Kommunale Gemeinschaftsdienste nachgewiesen. Außerdem liegen bis
1973 keine gesonderten Angaben für Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern vor.

Bis 1973 sind die Ausgaben der Gemeinden mit l0 000 und mehr Einwohnern und Gemeindeverbände für die
Förderung des Nahverkehrs, der Schiffahrt und des Luftverkehrs nicht hier, sondern im Aufgabenbereich
>>> Verkehrs- und Nachrichtenwesen nachgewiesen.

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und
rnehr Einwohnern und die Gemeindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

E nergie- und Wasserrvirtschaft, Kulturbau

Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben für >>> Baumaßnahmen für
- Energiewirtschaft (2.8. Förderung der Atomtechnik, der Reaktorsicherheit, der Kern-, Radium- und Strah-

lenchemie; Entwicklung von Kernbrennstoffen, Apparaten und Geräten für Kernreaktoren und andere
atonrtechniSche Anlagen: Projektierung von Versuchsreaktoren und -kraftwerken);

- Wasserwirtschaft und Kulturbau (2.8. Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Neulandkul-
tivierung, Drainagen, Regulierung von Wasserläufen, Hydrographischer Dienst, Geuässerschutz, Talsper-
ren, Hochwasserrückhaltebecken und Küstenschutz).

Ausg3ben der Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bau von Abwasserbeseitigungsanlagen werden ge-
sondert bei m Aufgabenbereich >>> Abwasserbesei ti gung nachgewi esen.

E nergiewirtschaft, Montanind ustrie

Index der Aktienkurse
Datennachweis: 1966 bis 1983

Begriffsinhalt:
Wirtschaftsbereich, der die Zweige

Energtewirtschaft und Wasserversorgung,
Steinkohlenbergbau,
übriger Bergbau @raunkohlen-,Erz-, Kali-, Steinsalzbergbau, Gewinn von Erdöl und Erdgas usw.),
Eisen- und Stahlerzeugung (einschl. -halbzeugwerke),
Ziehereien und Kaltwalzr.r,erke,
Stahlverformung Oberflächenveredelung und Härtung
in der Abgrenzung der Systematik der Wirtschaftszweige, Ausgabe 1961, umfaßt.

Nachgewiesen wird der >>> Index der Aktienkurse für ausgewählte Aktiengesellschaften in diesem Wirt-
schaftsbereich.
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Entgeltforfzahlung

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datemachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Geldleistungen, die öffentliche und private Arbeitgeber aufgrund rechtlicher Verpflichtungenzu zahlen haben.
Bei der Entgeltfortzahlung handelt es sich um die Lohnfortzahlung an Arbeiter und die Gehaltsfortzahlung an
Angestellte und der Dienstbezüge an Beamte, die die öffentlichen und privaten Arbeitgeber aufgrund rechtli-
cher Verpflichtung bei >>> Krankheit, >>> Mutterschaft und Heilverfahren an Beamte und Arbeitnehmer
zahlen.

Die Entgeltfortzahlung wird durch die Arbeitgeber unmittelbar finanziert.
Nicht enthalten sind Leistungen, die bei Mutterschaft von der gesetzlichen Krankenversicherung gezahlt wer-
den.

Anderungen im Zeitablauf:
Für Arbeiter wurde die Entgeltfortzahlung erst durch d"e Gesetz über die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im
Krankheitsfalle und über Anderungen des Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung vom 27. Juli 1969
eingeführt.

Entnahmen aus Rücklagen

l. Rechnungsstatistik
Datednachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Einnahmeart mit Einnahmen aus Entnahnren aus allgemeinen und zweckgebundenen Rücklagenbeständen,
Fonds und Stricken.
Soweit zweckgebundene Rücklagen der Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände vorübergehend
für einen anderen als bei der Zuführung zur Rücklage vorgesehenen Zweckverwendet werden, handelt es sich
um >>> Innere Darlehen.

Anderungen im Zeitablauf:
In der Rechnungsstatistik sind bis 1973 hier auch die Erlöse aus dem Verkauf von Beteiligungen der Gemein-
den mit weniger als 3 000 Einwohnern enthalten.

Entschädigungen

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1965

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung von Leistungen für soziale Entschädigung (>>> Kriegsopferversorgung), für den
>>> Lastenausgteich, die >>> Wiedergutmachung und die sonstigen Entschädigungen im Rahmen des Sozial-
budgets.
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',sonstige Entschädigungen" sind Leistungen zur Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen
Wehrpflichtigen urd it Är Angehörigen, Leistungen nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, dem'

Häft I i ngsh i lfegesetz und dem Al I gemeinen Kriegsfol gengesetz'

Der größte Teil der Leistungen im Rahmen der sonstigen Entschädigungen sind Leistungen, die der Sicherung
des Ünterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen und ihrer Angehörigen dienen'

Zu den sonstigen Entschädigungen gehören außerdem auch Entschädigungen für ehemalige deutsche Kriegsge-

fangene, Leistungen und Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesre-

puU'iit Deutschland in Gewahrsam genommen wurden sowie Leistun gen zvr Regelung der durch Krieg und den

Zusammenbruch des Deutschen Reiches entstandenen Schäden.

Einzelheiten zur Kriegsopferversorgun& zum Lastenausgleich und zur Wiedergutmachung siehe jeweils dort.

Entwicklungsländer

Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Zu den Entwicklungsländern rechnen

- in Afrika: alle Länder außer Republik Südafrika und Namibia,

- in Anterika: alle Länder außer den Vereinigten Staaten und Kanada,

- in Asien: alle Länder außer Japan, Vietnam, Mongolei, China und Nordkorea,

- die Länder Ozeaniens.

Außer den bereits genannten Ländern rechnen nicht zu den Entwrcklungsländern: die Länder Europas (einschl
Türkei und Sowjetunion) sowie Australien und Neuseeland.

Erbschaftsteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Den Ländern zustehende Steuer, die auf den Erwerb von Todes wegen oder als Schenkungsteuer auf Schen-
kungen unter Lebenden erhoben wird.
Siehe hierzu auch Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz.

Die Erbschaftsteuer wird als Erbanfallsteuer erhoben. Steuerpflichtig ist demnach nicht - wie bei einer Nach-
laßsteuer - der Nachlaß einer Person, sondern das, was einer natürlichen oderjuristischen Person aus dent
Nachlaß eines Erblassers anfällt.
Eine Eryänzu ngzur Erbschaftsteuer stellt ihrem Wesen nach die Schenkungsteuer dar. §ie ist notwendig,
damit die Erbschaftsteuer für den künftigen Erbübergang nicht durch Schenkungen unter Lebenden umgangen

werden kann. Dem entspricht es, daß Schenkungen unter Lebenden nach denselben Maßstäben der Besteue-

rung unterworfen werden, wie Erwerbe von Todes wegen.

E r b s c h a f t s t e u e r p f I i c h t i g ist der Erwerb von Todes wegen, sofern der Erblasser zur Zeit seines

Todes oder der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer >>> Inländer war. Für den Erwerb eines Nichtin-
länders aus dem Nachlaß eines Nichtinländers tritt Steuerpflicht ein, soweit der Erwerb aus Inlandwermögen
im Sinne des Bewertungsgesetzes besteht.

Als Erwerb von Todes wegen gelten

- der Erwerb durch Erbanfall,
- der Erwerb durch Vermächtnis und vermächtnisähnliche Erwerbe'

- der Erwerb aufgrund eines geltend gemachten Pflichtteilanspruchs,

- der Erbersatzanspruch eines des ehelichen Kindes,

- der Erwerb durch Schenkung aufden Todesfall und
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- der Erwerb aufgrund eines vom Erblasser geschlossenen Vertrages, insbesondere der Anfall einer Lebens-
versicherungssumme.

Außerdem sind bestimmte weitere im Erbschaftsteuergesetz besonders aufgeführte Vermögensanfälle steuer-
pflichtig.
Bei Eintritt der Nacherbfolge haben diejenigen, auf die das Vermögen übergeht, den Erwerb als vom Vorerben
stammend zu versteuern. Tritt die Nacherbfolge nicht durch den Tod des Vorerben ein, so gilt die Vorerbfolge
als auflösend bedingter, die Nacherbfolge als aufschiebend bedingter Anfall. Nachvermächtnisse und beim Te
de des Beschwerten f,ällige Vermächtnisse stehen den Nacherbschaften gleich.

S c h e n k u n g s t e u e r p f I i c h t i g ist jede freigebige Zuwendung unter Lebenden, sofern der Schen-
ker oder der Beschenl,lte Inländer ist. Für die Schenkung eines Nichtinländers an einen Nichtinländer tritt
Steuerpflicht ein, soweit sie aus Inlandsvermögen im Sinne des Bewertungsgesetzes besteht.

Der Erbschafts-/Schenkungsteuer unterliegen des weiteren auch die sog. Zweckzuwendungen, diejedoch im
allgemeinen steuerfrei sind, wenn es sich um Anfälle an den Bund, ein Land oder eine inländische Gemeinde
(Gerheindeverband) oder um solche Anfälle, die ausschließlich deren Zwecken dienen, sowie um Zuwendun-
gen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken gewidmet sind, sofern die Ver-
wendung zu dem bestimmten Zweck gesichert ist, handelt.
Zur Ermittlung des steuerpflichtigen Entgelts wird zunächst das Rohvermögen, das dem Erwerber angefallen
ist, ermittelt. Die einzelnen Vermögensgegenstände werden mit dem Wert angesetzt, der sich für sie nach dem
Bewertungsgesetz eryibt (vgl. >>> Vermögensteuer). Von dem so ermittelten und bewerteten Roherwerb wer-
den alle Schulden und Lasten abgezogen, die die Bereicherung des Erwerbers mindern. Dazu gehören in Erb
fällen auch die Bestattungskosten des Erblassers (einschl. GraMenkmal und Grabpflege) sowre die Kosten der
Abwicklung, Regelung Verteilung und Erlangung des Erwerbs, für die ohne Nachweis insgesantt ein
Pauschbetrag von l0 000 DM abgezogen werden kann. Der Reinwert des Erwerbs wird alsdann um die dem
Erwerber zustehenden Befreiungen gekürzt.

Welche Befreiung dem jeweiligen Erwerber zusteht, richtet sich nach der Steuerklasse, in die er fällt. Das Erb
schaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz unterscheidet dabei nach dem Verwandtschaftwerhältnis des Erwer-
bers zum Erblasser (Schenker) vier Steuerklassen. Die Steuerklasse I gilt für den Ehegatten und für Kinder und
Stiefkinder des Erblassers sowie für Kinder verstorbener Kinder und Stieftinder, Steuerklasse II für Enkelkin-
der, die nicht in Steuerklasse I fallen, sowie für Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen; Steuer-
klasse Ill für Eltern und Voreltern bei Erwerben durch Schenkung, Geschwister (auch Halbgeschwister), Ge-
schwsterkinder, Stiefeltern, Schwiegerkinder, Schwregereltern und den geschiedenen Ehegatten; Steuerklasse
IV f,ir alle übrigen Erwerber und für Zweckzuwendungen. Jedem Erwerber steht zunächst ein persönlicher
Freibetrag zu.

Er beträgt: - 250 000 DM für den Ehegatten
- 90 000 DM flirjede andere Person der Steuerklasse I

- 50 000 DM für Personen der Steuerklasse II
- l0 000 DM für Personen der Steuerklasse III und
- 3 000 DM für Personen der Steuerklasse IV.

Daneben wird dem überlebenden Ehegatten und den Kindern bis zum vollendeten 27. Lebensjahr noch ein be-
sonderer Versorgungsfreibetrag der nur fur Erwerbe von Todes wegen gilt und um steuerfreie Versorgungsbe-
züge nach dem Erblasser zu kürzen ist, gewäihrt.

Der Versorgungsfreibetrag beträgt:
- 250 000 DM für den überlebenden Ehegptten
- zwischen 50 000 DM für Kinder bis zu 5 Jahren und l0 000 DM für Kinder zwischen 20 und 27 Jahren.

Des weiteren wrrd jedem Erwerber ein besonderer Freibetrag für den Erwerb von Hausrat, Kunstgegenständen
und Sammlungen gewährt.
Er beträgt:
- 40 000DM für Personen der Steuerklasse I und II
- l0 000DM flir Personen der übrigen Steuerklassen
- l0 000DM für Personen der übrigen Steuerklassen

Daneben wird noch ein besonderer Freibetrag flir den Erwerb anderer beweglicher körperlicher Gegenstände
gewährt, der jedoch nicht flir Zahlungsmittel, Wertpapiere, Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen gllt.
Er beträigt:

- 5 000DM für Personen der Steuerklasse I und II
- 2 000DM für Personen der übrigen Steuerklassen
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Die für Erwerbe von Todes wegen und Schenkungen unter Lebenden gleichermaßen geltenden Steuersätze sind
nach der Höhe des Erwerbs und nach der Steuerklasse des Erwerbers abgestuft. Die Steuersätze für die jeweils
25 Wertstufen jeder Steuerklasse betragen:
- in Steuerklasse I zwischen 3 v.H. (für steuerpflichtige Erwerbe bis 50 000 DM) und 35 v.H. (für steuerpflich-

tige Erwerbe über 100 Mio. DM)
- in Steuerklasse II zwischen 6 v.H. und 50 v.H.
- in Steuerklasse III zwischen I I v.H. und 65 v.H. und
- in Steuerklasse IV zwischen 20 v.H. und 70 v.H.
Festgesetzt und erhoben wird die Steuer von den Finanzämtern. Um eine lückenlose Besteuerung aller Erwerbe
zu gewahrleisten, sieht das Gesetz verschiedene Anzeigepflichten vor. Damit die Freibeträge für einen Zeit-
raum von l0 Jahren nur einmal in Anspruch genommen werden können, werden alle Zuwendungen, die einer
Person von ein und derselben Person anfallen, zum Zwecke der Berechnung der Steuer zusammengerechnet,
also im Ergebnis wie eine Zuwendung behandelt.
Für den Erwerb von Betriebwermögen oder land- und forstwirtschaftlichem Vermögen sieht das Erbschäftsteu-
er- und Schenkungsteuergesetz einen besonderen Stundungsanspruch für den Erwerber vor. Diesem ist die auf
diese Vernrögen entfallende Erbschaftsteuer auf Antrag bis zu 7 Jahren inboweit zu stunden, als dies zur Erhal-
tung des Betriebs notwendig ist.

Bei mehrfachem Erwerb desselben Vermögens innerhalb von l0 Jahren durch Personen der Steuerklasse I oder
II wird die Steuer für den letzten Erwerb, soweit sie auf dasselbe Vermögen entfällt, je nach dem Zeitabstand
zum vorhergehenden Erwerb zwischen 50 v.H. und l0 v.H. ermäßigt.

Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt

Statistik der Kriegsopferfü rsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
Leistungen an Beschädigte und deren >>> Hinterbliebene zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts.

Die Hilfe wird in Form von >>> Beihilfen und >>> Darlehen gewährt, wenn Beschäftigte oder deren Hinter-
bliebene ihren Lebensunterhalt nicht aus den übrigen Leistungen der >>> Kriegsopferversorgung und dem ein-
zusetzenden Einkommen und Vermögen bestreiten können. Es gelten im wesentlichen die für die im Rahmen
der >>> Sozialhilfe gevährte >>> Hilfe zum Lebensunterhalt mallgeblichen Bestimmungen (siehe im einzel-
nen dort), wobei die besondere Lage der Beschädigten und ihrer Hinterbliebenen zu berücksichtigen ist. Be-
schädigte erhalten unter den notwendigen Voraussetzungen auch Leistungen für Familienmitglieder.
Die Regelungen über den Einsatz des Einkomnrens und Vermögens orientieren sich weitgehend auch an den
Besti mmungen des Bundessozial hilfegesetzes.

Der nofwendige Lebensunterhalt umfaßt im wesentlichen Ernährung, Unterkunft, Kleidung usw., ferner kön-
nen u.a. Krankenversicherungsbeiträge und die Kosten für eine angemessene Alterssicherung übernommen
werden.
Für erwerbstätige Beschädigte und deren Hinterbliebene, vor allem, wenn sie trotz beschränkten Leistungsver-
rnögens einern Erwerb nachgehen. wird im besonderen ein Mehrbedarf anerkannt, dessen Höhe sich vor allem
nach der Höhe des Erwerbseinkommens und nach der Minderung der Erwerbsfähigkeit und den familiären
Verhältnissen richtet (vgl. Bundesversorgungsgesetz und Verordnung zur Kriegsopferfrirsorge).
Die Hilfe kann sowohl als laufende als auch als einmalige Leistung gewährt werden.

Nachgewiesen werden die Aufi,vendungen der Kriegsopferfürsorge für die laufenden und einmaligen Leistun-
gen, die Zahl der Personen am jeweiligen Jahresende, die diese Hilfe als laufende Leistung erhalten, sowle die
Zahl der Fälle, in denen diese Hilfe inr Berichtsjahr als einmalige Leiitung gewährt wurdb.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Empfänger von ergänzender Hilfe zum Lebensunterhalt, die Zahl der Leistungsfälle und die Höhe
der Ausgaben für diese Hilfeart sind im Zeitablauf von verschiedenen Anderungen vdn Rechtsvorschriften (2.8.
von Anderungen der Regelsätze für den Lebensunterhalt) beeinllußt worden. Ferner haben sich Anderungen
von Bestimmungen über die Hilfe zum Lebensunterhalt im Rahmen der Sozialhilfe aufgrund der engen Ver-
flechtung der beiden Sozialleistungen auch aufdie entsprechenden Leistungen der Kriegsopfefürsorge ausge-
virkt. Zu solchen Anderungen im Zeitablauf siehe dort. Weiterhin traten u.a. die folgenden Anderungen ein:
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Der Rückgpng der Ausgaben von 1966 bis 1968 ist aufden Schadensausgleich für besondere berufliche und
wirtschaftliche Schäden im Rahmen der Neuordnung zum Kriegsopferrecht zurückzuführen.

Der Mehrbedarf bei Erwerbstätigkeit wurde 1979 neu geregelt.

Begriffsbeziehungen:
Von den allgemeinen Unterschieden zwischen den verschiedenen Sozialleistungssystemen abgesehen, stellen
die ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt der Kriegsopfefürsorge und die Hilfe zum Lebensunterhalt
(Statistik der Sozialhilfe) vergleichbare Leistungen dar.

Ergänzungsabgabe

Alle folgenden Steuerstatistiken

Begriffsinhalt:
Zusätzliche Abpbe zur Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer der veranlagten unbeschränkt Steuerpflichtigen
@ rgänzungsabggbesc huld).
Die Ergänzungsabgabe betragt 3 v.H. der Bemessungsgrundlage; bei der Ermittlung der Ergänzungsabgabe-
schuld werden bestimmte Beträge angerechnet. Zu Einzelheiten siehe Ergänzungsabgabegesetz vom
2r.12.196'l (BGBl. I S. 1254) und vom 17.10.1974 @GBl. I S. 2887).

l. Einkommensteuerstatistik
Dateanachweis: 1968 bis 1974

Begriffsinhalt:
Die Erganzungsabgabe zur Einkommensteuer wurde von 1968 bis 1974 erhoben. Sie betrug 3 v.H. der flir den
Veranlagungszeitraunr festgesetzten >>> Einkommensteuerschuld (Bemessungsgrundlage) der unbeschränkt
>>> Einkommensteuerpflichtigen. Diese Abpbe war bei veranlagten unbeschränkt Einkommensteuerpflichti-
gen nur zu erheben, wenn das zu versteuernde Einkommen bei zusammenveranlagten Ehegatten mindestens
32 040 DM, bei Einzelveranlagten mindestens l6 020 DM betrug.

Die Einkommensteuerschuld erggb sich - nach Berücksichtigung des ermäßigten Steuersatzes und verschiede-
ner Ermäßigungen - aus dem zu versteuernden Einkommensbetrag. Zu Einzelheiten der Berechnung des zu
versteuernden Einkommensbetrags siehe unter Einkommensteuerschuld.
Die Ergänzungsabgabeschuld erg3b sich, indem die Ergpnzungsabgabe, die wie oben beschrieben errechnet
wurde, um den Kürzungsbetrag nach § 3 Nr. I Satz2Erg)nzungsabgabegesetz i.d.F. vom 23.12.1970 (BGBI. I
S. 1856) bei Einkünften aus Berlin (West) und um den Betrag der auf die Erstattung von Einkommensteuer
nach § I I Abs. 2 und 3 Außensteuergesetz entfallenden Ergänzungsabgabe vermindert wurde; ferner wurden
die Ergänzungsabgabe 7u1 ))) Lohnsteuer und zur >>> Kapitalertragsteuer angerechnet, die im Veranla-
gungszeitraum in Form von Steuerabzugsbeträgen einbehalten worden waren.

Die Ergänzungsabgabe zur Lohnsteuer war nur zu erheben, wenn der Jahresarbeitslohn Beträge erreichte, die
unter Berücksichtigung der Kinderfreibeträge und der sonstigen vom Einkommen abzuziehenden Beträge den
oben genannten zu versteuernden Ei nkommensbeträgen entsprachen.

Anderungen im Zeitablauf:
Der Kürzungsbetrag nach § 3 Nr. I Satz2Ergjnzungsabgabegesetz wurde l97l und 1974 berücksichtigt, der
Betrag der auf die Erstattung von Einkommensteuer nach § I I Abs. 2 und 3 Außensteuergesetz entfallenden
Eryänzungsabgabe nur I 97 4.

2. Körperschaftsteuerstati stik
Datennachweis: 1968 bis 1976

Begriffsinhalt:
DieErgjnzungsabgabe zur Körperschaftsteuer wurde von 1968 bis 1976 erhoben. Sie betrug 3 v.H. der für den
Veranlagungszeitraum festgesetzten >>> Körperschaftsteuerschuld @emessungsgrundlage) der unbeschränkt
>>> Steuerpflichtigen.
Auf die Erg§nzungsabgabe zur Körperschaftsteuer wurde die von den unbeschränkt Körperschaftsteuerpflichti-
gen im Veranlagungszeitraum mit der Kapitalertragsteuer entrichtete Eryänzungsabgabe zur Kapitalertragsteu-
er angerechnet, soweit die Kapitalertragsteuer 25 v.H. betragen hat.
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3. Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: 1968 bis 1976

Siehe unter l. und 2.

Erhaltungshilfen für Betriebe oder Wirtschaftszrveige

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
>>> Finanzhilfen und >>> Steuervergünstigungen des Bundes für Betriebe und Wirtschaftsbereiche, deren
Gewährung nicht mit strukturverändernden Umstellungen gekoppelt ist.
Die Klassifizierung einer Finanzhilfe oder Steuervergünstigung als Erhaltungshilfe bededtet lediglich, daß die
Hilfe nicht imstande ist strukturverändernde Umstellungen auszulösen. Sie läßt aber nicht den Umkehrschluß
zu, daß ihre wirtschaftspolitische Zielsetztnguäre, vorhandene Wirtschaftsstrukturen zu konservieren. Fi-
nanzhilfen und Steuervergünstigungen mit einer solchen ausdrücklichen Zielsetzung gibt es nicht. Vielmehr
spielen die Erhaltungshilfen vor allem als flankierende Maßnahmen für solche Betriebe und Wirtschaftszweige
eine große Rolle, die sich in einem tiefgreifenden Strukturwandel befinden und gleichzeitig
>>> Anpassungshilfen erhalten.

Begriffsbeziehungen:
Die Gliederung von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen zugunsten von Betrieben oder Wirtschaftszwei-
gen in Erhaltungs-, Anpassungs- und Produktivitätshilfen ist keineswegs immer eindeutig. Vor allem Erhal-
tungs- und Anpassungshilfen lassen sich oft nur schwer voneinander unterscheiden. Als maßgebliches Kriteri-
unt wird angesehen, ob die Inanspruchnahme von Finanzhilfen und Steuervergünstigungen strukturverändern-
de Wirkungen in Richtung eines marktwirtschaftlichen Wirtschaftsvollzugs auslöst oder nicht. Soweit finan-
zielle Hilfen mit strukturverändernder Zielsetzungin besonderem Maße für das gesamtwirtschaftliche Wachs-
tum von Bedeutung sind, sind sie als Produktivitätshilfen ausgewiesen.

Erhöhte Absefzungen bei kulturhistorisch wertvollen Gebäuden

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1979

Begriffsinhalt:
>>> Steuervergünstigung in Form erhöhter Absetzungen zur Förderung der Erhaltung von Gebäuden, die nach
landesrechtlichen Vorschriften Baudenkmäler sind.
Der Steuerpflichtige kann bei einem Gebäude oder einem Gebäudeteil, daq nach den jeweiligen landesrechtli-
chen Vorschriften ein Baudenknral ist, von den Herstellungskosten für Baumaßnahmen, die nach Art und Um-
fangzur Erhaltung des Gebäudes bzw. Gebäudeteils als Baudenkmal und zu seiner sinnvollen Nutzung erfor-
derlich sind und die nach Abstimmung ntit der nach Landesrecht zuständigen oder von der Landesregierung
bestimmten Stelle durchgefi,ihrt worden sind, für Abnutzung im Jahr der Herstellung und in den neun folgen-
den Jahren jeweils bis zu l0 v.H. absetzen (vgl § 82i ESTDV).
Bei einem Gebäude, das für sich allein nicht die Voraussetzungen für ein Baudenkmal erfrillt, aber Teil einer
Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als Einheit ge-
schützt ist, können die erhöhten Absetzungen von den Herstellungkosten der Gebäudeteile und Maßnahmen
vorgenommen werden, die nach Art und Umfang zur Erhaltung des schützenswerten Erscheinungsbildes der
Gruppe oder Anlage erforderlich sind. Nach Ablauf von zehn Jahren ist ein etwa noch vorhandener Restwert
den Anschaffi.rngs- und Herstellungskosten des Gebäudes oder dem an deren Stelle tretenden Wert hinzuzu-
rechnen, die weiteren Absetzungen für Abnutzung sind einheitlich für das gesamte Gebäude nach dem sich
hiernach ergebenden Betrag und dem für das Gebäude maßgebenden Hundertsatz zu bemessen.
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Erhöhte Absefzungen für bestimmte Energiesparmaßnahmen an
Gebäuden

Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1975

Begriffsinhalt:
>>> Steuervergünstigung in Form erhöhter Absetzungen zur Erleichterung der Finanzierung von bestimmten
Energiesparmaßnahmen an Gebäuden.

Gefordert werden bestimmte Eneryiesparmaßnahmen unter Einbeziehung von Windkraft- und Biogasanlagen
an Cebäuden durch erhöhte Absetzungen im Rahnten der Einkommen- und Körperschaftsteuer.
Der Steuerpflichtige kann bei einem vor dem I . Januar I 961 hergestellten Gebäude nach § 82a Abs. I ESTDV
von den Herstellungskosten für den Einbau der fotgenden Anlagen und Einrichtungen für Abnutzung im Jahr
der Herstellung und in den folgenden neun Jahren jeweils bis zu l0 v.H. absetzen:

- für den Einbau von Wärmepumpenanlagen; Solaranlagen und Anlagen zur Wärmerückgewinnung in einenr
im Inland belegenen Gebäude einschließlich der Anbindung an das Heizsystem,

- für die Errichtung von Windkraftanlagen, wenn die mit diesen Anlagen erzeugte Energre überwiegend ent-
weder unmittelbar oder durch Verrechnung mit Elektrizitätsbezügen des Steuerpflichtigen von einem Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen zur Versorgung eines inr Inland belegenen Gebäudes des Steuerpflichtigen
verwendet wird. einschließlich der Anbindung an das Versorgungssystem des Gebäudes,

- für die Errichtung von Anlagen zur Gewinnung von Gas, das aus pflanzlichen oder tierischen Abfallstoffen
durch Gärung unter Sauerstoffabschluß entsteht, wenn dieses Gas zur Beheizung eines irn Inland belegenen
Gebäudes des Steuerpflichtigen oder zur Warmwasserbereitung in einem solchen Gebäude des Steuer-
pflichtigen verwendet wird, einschließlich der Anbindung an das Versorgungssystem des Gebäudes.

- für Maßnahmen, die für den Anschluß eines im Inland gelegenen Gebäudes an eine Fernuärnteversorgung
einschließlich der Anbindung an das Heizsystem erforderlich sind, wenn die Fernuärmeversorgung über-
wiegend aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung. zur Verbrennung von Müll oder zur Verwertung von
Abuärme gespeist wird, wenn das Gebäude vor dem l. Juli 1983 fertiggestellt ist, die Voraussetzung ent-
fällt, wenn der Anschluß nicht schon im Zusammenhang mit der Errichtung des Gebäudes möglich war.

Die erlröhten Absetzungen können nicht vorgenommen werden, wenn für dieselbe Maßnahme eine Investiti-
onszul age gewährt wird.
Für den Einbau der genannten Anlagen und Einrichtungen werden die erhöhten Absetzungen auch dann ge-
uährt, wenn der Einbau nach dem 30. Juni 1983 und vor dem l. Januar 1988 abgeschlossen wird. Das Förde-
rungsprogr:rmm ist bis 31. Dezember 1987 befristet.

Anderungen im Zeitablauf:
Erhöhte Absetzungen nach § 82a Abs. I ESTDV waren nicht möglich:
- von 1977 bis zum Ende des ersten Halbjahres 1983 für Baumaßnahmen, die ausschließlich dem Wärme-

und Lärmschutz dienen,
- . vor dem l. Juli 1978 für den Einbau von Wännepunrpenanlagen, Solaranlagen, Anlagen zur Wärmerück-

gewinnung einschl. der Anbindung an das Heizsystem,
- vor dern l. Juli 1983 für Windkraft- und Biogasanlagen.

Erholungsfläche

Flächenerhebung
Datennachweis:: ab 1979; für die neuen Länder und Berlin-Ost mit den Ergebnissea aus der Erhebung 1993 vorgesehor

Begriffsinhalt:
Unbebaute Flächen, die vorherrschend dem Sport, der Erholung oder dazu dienen, Tiere oder Pflanzen zuzei-
gen.

Zur Erholungsfläche zählen u.a. Grünanlagen und Campingplätze. Hierzu gehören auch Kleingärten und Wo-
chenendplätze, die der Freizeitgestaltung und Erholung dienen sowie parkähnlich angelegte Friedhöfe.

28r



Innerhalb von Grünanlagen befindliche Einrichtungen wie Spielplätze sowie untergeordnete bauliche Anlagen
(2.8. Nebenanlagen wie Kioske, Umkleideräume und Gartenlauben) werden nicht gesondert ausgewiesen, son-
dern zählen zur Erholungsfläche.

Erholungshilfe

Statistik der Kriegsopferfürsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
>>> Beihilfen zu Erholungsaufenthalten für Beschädigte, deren Ehegatten und deren >>> Hinterbliebene.
Erholungshilfe wird gewährt, wenn der Erholungsaufenthalt zur Erhaltung der Gesundheit oder Arbeitsfähig-
keit notwendig die beabsichtigte Form des Aufenthalts zweckmäßig und, soweit es sich um Beschädigte han-
delt, die Erholungbedürftigkeit durch die anerkannten Schädigungsfolgen bedingt ist. Bei Schwerbeschädigten
wtrd der Zusammenhang zwischen den anerkannten Schädigungsfolgen und der Erholungsbedürftigkeit stets
angenomnren.
Die Dauer des Erholungsaufenthalts darf in der Regel drei Wochen nicht übersteigen. Die Erholungshilfe soll
zum wiederholten Male in der Regel nicht vor Ablauf von zwei Jahren gewährt werden.
Aufivendungen, die uährend des Erholungsaufenthaltes für den häuslichen Lebensunterhalt erspart werden,
werden als Einkommen des Hilfesuchenden eingesetzt. Zusätzliche kleinere Aufivendungen, die dem Erho-

_ lungssucltenden durch den Erholungsaufenthalt entstehen, werden als besonderer Bedarfberücksichtigt und
können durch Pauschbeträge abgegolten werden. Bedarfder Erholungssuchende einer ständigen Begleitung,
gelten auch die Aufiryendungen niiaie Mitnahme der negleitpe.son als notwendiger Bedarf. Zu Einzelheiten
siehe Bundesversorgungsgesetz und Verordnung zur Kriegsopfefürsorge.
Nachgewiesen werden die Aufinendungen der Kriegsopferfürsorge fi.ir diese Leistung sowie die Zahl der Fälle,
in denen diese Hilfe als einmalige Leistung gewährt wurde.

Anderungen im Zeitablauf:
Die Zahl der Leistungsftille und die Höhe der Ausgaben für Erholungshilfe sind im Zeitablauf von verschiede-' nen Anderungen von Rechtworschriften beeinllußt worden. Im einzelnen traten u.a. folgende Anderungen ein.
Yor 1976 sollte die Dauer eines Erholungsaufenthalts mindestens drei Wochen betragen, während seit 1976 die
Dauer umgekehrt auf in der Regel drei Wochen beschränkt ist. Seitdem werden ferner Einsparungen für den
Itäuslichen Lebensunterhalt des Erholungssuchenden während des Erholungsaufenthalts bei der Benressung der
Leistungen als Einkommen angerechnet.
Bis einschl. 1975 konnte Erholungshilfe unter den notwendigen Voraussetzungen auch den Falnilienmitglie-
dern von Beschädigten gewährt werden; seit 1976 ist die Gewährung auf die Ehegatten von Beschädigten be-
schränkt.

Beg riffsbeziehir n gen :

Von den allgemeinen Unterschieden zwischen verschiedenen Sozialleistungssystemen abgesehen, stellen die
Erholungshilfe und die >>> Erholungspflege (Statistik der Jugendhilfe) vergleichbare Leistungen dar.

Erholungs- und Ferienheime

l. Statistik der Beherbergung im Reiseverkehr
Datennachweis: ab l98l

Begriffsinhalt:
Beherbergungsstätten, die nur bestimmten Personenkreisen zugänglich sind und in denen Speisen und Geträn-
ke nur an Hauseäste abgegeben werden.
Zu den bestintmten Personenkreisen, für die Erholungs- und Ferienheime zugänglich sind, gehören im wesent-
lichen Mitglieder eines Vereins oder einer Organisation, Beschäftigte eines Unternehmens, Kinder, Mütter und
andere Betreute sozialer Einrichtungen sowie Kinder, die von ihren Angehörigen untergebracht werden.
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Erfaßt werden nur Erholungs- und Ferienheime, mit mindestens 9 Gästebetten und mehr unabhängig davon, ob
sie gewerblich oder nicht gewerblich betrieben werden und ob die Beherbergung Hauptzweck oder Nebenzweck
des Betriebes ist.

2. Statistik des Fremdenverkehrs in Beherbergungsstätten
Datennachweis: 1960 bis 1980

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., jedoch Erholungs- und Ferienheime, unabhängig von der Anzahl der Gästebetten und nur in Ge-
meinden mit im allgemeinen mindestens 5 000 >>> Gästeübernachtungen im Jahr.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. März l97l wurden Betriebe in Gemeinden mit im allgemeinen mindestens 3 000 Gästeübernach-
tungen im Jahr erfaßt.

ErnährutrB, Landwirtschaft und Forsten

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

Begriffsinhalt:
Aufgabenbereich mit den Ausgaben

- flir die Verwaltung(2.8. Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, Bundessortenamt, Landesamt für
Ernährungswirtschaft, Landwirtschaftsamt, Pflanzenschutzamt, Kulturantt, Siedlungsbehörde, Veterinär-
verwaltung Forstschulen, Forstverwaltung (soweit nicht Teil des Forstbetriebes),Jagdverwaltung);

- für Maßnahmen (insbesondere Zuschüsse) zur Verbesserung der Agrarstruklur wie (Flurbereinigung ein-
zelbetriebliche Maßnahmen (lnvestitionshilfen an landwirtschaftliche Betriebe, Förderung der landwtrt-
schaftlichen Siedlung), Verbesserung der Marktstruktur z.B. der Motkereien, der Struktur der Zuckerfabri-
ken, der Seefischmärkte, Ausbau der Wirtschaftswege, Beitrag zunt Europäischen Ausrichtungsfonds und
sonstige Maßnahmen, wie z.B. Schlachtprämien, Zuschüsse für Leistungsprüfungen, Umstellung im Wein-
bau;

- für einkommenstabilisierende Maßnahmen (2.8. Beitrag an Europäischen Garantiefonds, Erstattung der
Kosten für die Vorratshaltung an die Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Schulmilch-
verbilligung, Ausfuhrerstattungen, für Marklordnungen und Nahrungsmittelhilfen der europäischen Ce-
meinschaft (soweit erstattet), Förderung der Milchwirtschaft nach dem Milch- und Fettgesetz, Gasölverbil-
ligung, Aufivertungsausgleich, Milderung von Hochwasser-, Witterungs- und Ernteschäden);

- frir Versuchsgüter und -felder, Landesanstalten für Bodenkultur, milchwirtschaftliche Lehr- und Versuchs-
anstalten, Saatzuchtanstalten u.ä.(soweit nicht der Forschung zugeordnet oder mit Hochschulen verbunden);

- zur Förderung der Fischerei, der Tierzucht, des Jagdwesens, der Verbraucher- und Ernährungsaufklärung.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis 1973 sind hier auch Ausgaben der Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern für die Förderung der
gewerblichen Wirtschaft (2.B. Beschathrng von Industriegelände. Fremdenverkehr) nachgewiesen.

Die auf die Bundesrepublik Deutschland entfallenden Ausgabeanteile der EG sind erst ab 1974 enthalten.

In der Haushaltsansatzstatistik liegen im kommunalen Bereich Angaben nur für Gemeinden mit l0 000 und
mehr Einwohnern und die Genreindeverbände in den Jahren 1970 bis 1973 vor.

3. Subventionsberichte
Datennachweis: ab 1966
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Begriffsinhalt:
>>> Finanzhilfen und >>> Steuervergünstigungen, um die Leistungskraft der Land-, Forst- und Ernährungs-
wrrtschaft sowie ihre Wettbewerbsfähigkeit innerhalb und außerhalb der Europäischen Gemeinschaften zu er-
halten und zu verbessern.

l. Finanzhilfen -

Bei den Finanzhilfen für Ernährung Landwirtschaft und Forsten handelt es sich im wesentlichen um
- Zuschüsse an die Träger der landwirtschaftlichen Unfallversicherung; die Zuschüsse sind zur Gewährung

von Schwerverletztenzulagen und zur Senkung der Beiträge zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung
bestimmt:

- Zuschüsse zur Geuährung einer Rente an ältere Kleinlandwirte bei Landabgab 0-andabgaberente); sie ist
für Neubewilligungen bis 31. Dezenrber 1983 befristet; bewilligte Renten werden lebenslänglich gezahlt-

- seit l97l Zuschüsse zur Sicherung der späteren A-lterwersorgung als Arbeitnehmer bei Abgabe landwirt-
schaftlicher Unternehmen (Nachentrichrungszuschüsse) aus Bundesmitteln für Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung; begünstigt sind landwirtschaftliche Unternehmer, die eine Dauerbeschäftigung als Ar-
beitnehnrer aufnehmen, pflichwersichert sind und ihr landwirtschaftliches Unternehmen abgeben oder von

der Beitragspflicht zur Altershilfe für Landwirte wegen anderweitiger sozialer Sicherung als Arbeitnehmer
oder Handwerker befreit werden;

- Gasölverbilligung zur Angleichung der Mineralölsteuer für das in landwirtschaftlichen Betrieben ver-
brauchte Gasöl an das System der Steuerbefreiung bzw. -entlastung für die Landwirtschaft in den anderen
Mitgl iedstaaten der Europäischen Gemeinschaft en ;

- niedrig verzinsliche Darlehen für die Kutterfrscherei (Kutterdarlehen) zur Mitfinanzierung der Erneuerung
und Rationalisierung der Fischkutterflotte.

- Strukturmaßnahmen für die Seefischerei, u.a. Abwrackhilfen für Kutter, Zuschüsse für Neu- und Umbauten
sowie Ankäufe der Kutterfischerei und zur Modernisierung von Fahrzeugen der Großen Hochseefischerei;

- seit 1973 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zür Förderung vordringlicher agrar- und er-
nährungswirtschaftlicher Maßnahmen (u.a. Holkredite, Aussiedlungen, Aufstockungen, Landarbeiterwoh-
nungen, Binnenwasserwirtschaft) nach den Förderungsgrundsätzen des jeweils gültigen Rahmenplans ge-
mäß Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes";

- Vergütung an Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln aus verschiedenen vor dem l . Januar 1973
(bei der ländlichen Siedlung vor dem I . Januar 1977) durchgeführten Förderungsmaßnahmen;

- Vergütung wegen Aufgabe der Milcherzeugung; den Milcherzeugern, die auf ihre Referenzmengen im
Rahmen der Garantiemengenregelung Milch verzichten und die Milchproduktion für den Markt aufgeben
wollen. wird auf Antrag eine Vergütung (Milchrente) gewährt: durch diese Maßnahme sollen Referenz-
rnengen freigesetzt werden, unr Betrieben in besonderen Situationen (Härtefall- und Vertrauensschutzrege-
lung) zusätzliche Mengen zuweisen zu können.

- Zuschüsse an die Bundesmonopolverwaltung für Branntwein und die Monopolverwaltung für Branntwein
Berlin, um die Wettbewerbsf?ihigkeit des an die Bundesmonopolverwaltung abgelieferten Alkohols gegen-
über denr Alkohol zu erreichen, der in anderen EG-Mitgliedstaaten aus anderen Rohstoffen und in indu-
striell ausgerichteten Großbetrieben hergestellt wird; - Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschafts-
aufgpbe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (ohne Ausgaben für den Küstenschutz,
Zukunftsinvestitionen und ohne 50 v.H. der Ausgaben für Wasserwirtschaft):

- seit 1973 Zuweisungen für agrarstrukturelle Vorplanung gemäß Gesetz über die Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes", als Grundlage für den Einsatz von agiarstruktu-
rellen Förderungsmitteln um durch eine überörtliche Entwcklungsplanung im ländlichen Raum mögliche
Fehlinvestitionen beim Einsatz öffentlicher Mittel zur Verbesserung der Agrarstruktur zu vermeiden:

- seit 1984 Agrarkreditprogramm für Haupt- und Nebenerwerbslandwirte zur Unterstützung bei Investitionen
zur Rationalisierung oder Arbeitserleichterung im landwrrtschaftlichen Betrieb;

- seit 1973 Minel für die Durchführung von Flurbereinigungsverfahren, beschleunigten Zusammenlegungs-
verfahren, freiwilligem Landtausch sowie flir allgemeine Förderungsrnaßnahmen auf dem Gebiet der Flur-
bereinigung;

- seit l97l einzelbetriebliche Förderung (ohne Siedlung, Ausgleichszulage für Berggebiete); seit 1973 wird
die Maßnahnre nach den Förderungsgrundsätzen des jeweils gültigen Rahmenplans gemäß Gesetz über die
Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" durchgeführt; die Förde-
rung erfolgt durch eine Zinwerbilligung für Kapitalmarkldarlehen sowie durch Darlehen und Zuschüsse;
neben der Förderung der entwicklungsfähigen Betriebe können auch die Betriebe eine Förderung erhalten,
die die Kriterien der Entwicklungsfähigkeit nicht erfüllen, aber füi den Inhaber die einzige Existenzgrund-
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lage darstellen; die Überbrückungshilfe soll diesen Betrieben Anpassungsinvestitionen mittels zinwerbillig-
tei Kapitalmarktmittel ermöglichen; der Begünstigte muß angemessene Agrarleistungen erbringen;

- seit 1973 Förderung der ländlichen Siedlung und zwar Förderung von Auffangbetrieben, der Vergrößerung
bestehender Vollerwerbsbetriebe und des Bodenzwischenerwerbs;

- seit Oktober 1974 erhalten landwirtschaftliche Betriebe in Berggebieten und bestimmten anderen benach-
teiligten Gebieten Zuweisungen zur Geuährung einer Ausgleichszulage, um die Forfführung der Ausübung
landwirtschaftlicher Erwerbstätigkeiten und somit die Erhaltung eines Minimums an Bevölkerungsdichte
oder die Erhaltung der Landschaft in diesen Gebieten sicherzustellen; Voraussetzung für die Gewährung
der Ausgleichszulage ist, daß der Betrieb mindestens 3 ha groß ist und sich der Betriebsleiter verpflichtet,
seinen Betrieb noch mindestens fünf weitere Jahre zu bewirtschaften; die Maßnahme wird gemäß dem Ge-
setz über die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" durchge-
führt;

- seit 1973 Rationalisierungsmaßnahmen im Erzeugungs6ereich; gefiirdert werden nach den Förderungs-
grundsätzen der Rahmenpläne der GemeinschaftsaufgBbe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes" Milchleistungsprüfungen, Kontrollringe für Mastschweine, Ferkel, Mastrinder. Mastlämmer und
Jungmasthammel, Leistungsprüfungsanstalten für Rinder, Schweine und Schafe sowie die Beschaffirng von
Rebpflanzgut für Umstellung im Weinbau.

Ebenso werden nach den Förderungsgrundsätzen der Rahmenpläne der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" seit 1973 geftirdert

- waldbauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Forstwirt-
schaft sowie zur Sicherung der Nutz-. Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes;

- Maßnahmen, die der Vitalitätsstärkung gefrhrdeter und Stabilisierung beschädigter Waldbestände dienen,
wie Düngung, Vor- und Unterbau, einschließlich Naturverdüngung in lückigen oder verlichteten Beständen
und Bestandsrändern, Wiederaufforstung von Waldflächen, deren gegenwärtige Bestände aufgrund der
neuartigen Waldschäden nicht mehr lebensfähig sind;

- ältere landwirtschaftliche Arbeitnehmer, um diesen das Ausscheiden aus dem landwirtschaftlichen Produk-
tionsprozeß zu erleichtern, wenn Betriebe oder Betriebsteile aufgelöst werden:

- Landarbeiterwohnungen: die Mittel sind für landwirtschaftliche Arbeitnehmer bestinlmt zur Förderung des
Baues und Kaufes von eigengenutzten Familienheimen und Eigentumswohnungen sowie zur baulichen
Verbesserung solcher ÖUiette. sofern das Gebäude oder die Wohnung erhaltenswürdig istl

- wasserwirtschaftliche und kulturbautechnische Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und der
Lebens- und Arbeitwerhältnisse auf dem Lande:

- der Wirtschaftswegebau;
- die Verbesserung der Marktstruklur: angestrebt wird eine wirksantere Beteiligung der Landwirtschaft am

Vermarktungsprozeß durch horizontale (Erzeugerzusammenschlüsse) und vertikale lntegration (langfristige
Lieferverträge mit Unternehmen des Handels und der Industrie):.

- seit 1983 Maßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten in der Seefischerei zur Förderung der Neuorientie-
rung der Fischereitätigkeit und Anpassungserleichterung der Produktionskapazität der Seefischerei an die
veränderten Fangmögl ichkeiten ;

2. Steuervergünstigungen
An Steuervergünstigungen für Ernährung Landwirtschaft und Forsten wurden gewährt

- seit 1974 nach§ l3a des Einkommensteuergesetzes bei nichtbuchführungspflichtlgen Land- und Forstwir-
ten die Ermittlung des Gewinns aus Land- und Forstwirtschaft nach Durchschnittsätzen;

- nach § 7e ESIG die Bewertungsfreiheit für Fabrikgebäude, Lagerhäuser und landwirtschaftliche'Betriebsge-
bäude bei Vertriebenen, Flüchtlingen und Verfolgten;

- Steuererleichterung bei der Veräußerung oder Aufgabe landwirtschaftlicher Betriebe: nach § l4 ESIG Frei-
betragvon 30 000 DM für Veräußerungsgewinne bis 100 000 DM (mit Härteklausel) und seit 1970 nach

. § l4a Abs. 1-3 ESIG Freibetrag bis zu 60 000 DM für Gewinne aus der Veräußerung bestimmter land- und
forstwirtschaftlicher Betriebe; ebenfalls seit 1970 nach § l4a Abs. 4 ESIG einen Freibetrag bis zu 60 000
DM bei der Veräußerung oder Entnahme einzelner land- und forst wirtschaftlicher Grundstücke zur Abfin-
dung weichender Erben.

- nach §§ 76 bis 78 ESTDV Begünstigung bestimmter Investitionen für Modernisierung Rationalisierung und
Eingliederung in die EWG,

1 Körperschaftsteuerbefreiung nach § 5 Abs. I Nr. 14 KSIG sowie Vermögensteuerbefreiung nach

§ 3 Abs. I Nr. 7 VSIG von Nutzungs- und Venvertungsgenossenschaften, von Erwerbs- und Wirtschaftsge-
nossenschaften sowie von Vereinen, sofern deren Tätigkeit im Bereich der Land- und Forstwirtschaft liegt,
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um die rationellere Ausführung landwirtschaftlicher Arbeiten zu ftlrdern und die Absatzmöglichkeiten mit-
tels gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebes zu verbessern,

- nach § 3 Nr. 7 GewStG Gewerbesteuerbefreiung kleiner Hochsee- und Küstenfischereiunternehmen;

- nach § 3 Nr. 8, l2 und l4 GewStG Befreiung landwirtschaftlicher Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaf-
ten und Vereine, bestimmter Tierhaltungskooperationen und bestimmter landwirtschaftlicher Produktions-
genossenschaften und Vereine von der Gewerbesteuer;

- Befreiung von der Versicherungssteuer nach § 4 Abs. 9 VersStG für Viehversicherungen, bei denen die
Versicherungssumme 7 500 DM nlcht übersteigtl

- nach § 3 Nr. 7 KraftStG Befreiung der Zugmaschinen (ausgenommen Sattelzugmaschinen), Sonderfahr-
zeuge, Kraftfahrzeugpnhänger hinter Zugmaschinen oder Sonderfahrzeugen und der einachsigen Kraftfahr-
zeuggnhänger (ausgenommen Sattelanhänger) von de r Kraftfahrzeugsteuer;

- nach § 7 SalzStG Steuerbefreiungfür Salz, das zum Salzen von Heringen und iihnlichen Fischen verwendet
wird;

- nach § 79 Abs. 2 Branntweinmonopolgesetz und § 124 Brennereiverordnung Steuerermäßigung für Brenne-
reien bis 4 hl Alkohol und für Stoffbesitzer.

Anderungen im Zeitablauf:
zu l.:
Bis Mitte 1975 wurden Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung des Neu- und Um-
baus von Fahrzeugen der Seefischerei gewährt: seit 1976 wurden Neubauvorhaben der Großen Hochseefische-
rei ausschließlich durch Zuschüsse gefiirdert, so daß insoweit Zinsverbilligungszuschüsse für Neubewilligungen
entfielen: die von 1976 bis 1978 gewährten Zuweisungen für Neubauten der Hochseefischerei in Form vonZu-
scl.rüssen zur Mitfinanzierung der Modernisierung der Großen Hochseefischerei im Rahmen des Strukturpre
granlms für die Seefischerei dienten der Modernisierung der überalterten Frischfischfängerflotte.

Von 1978 bis 1980 zahlte der Bund einen Zuschuß an den zentralen Fonds zur Absatzfl<irderung der deutschen
Land-, Forst- und Ernährungswrrtschaft .

Von 1978 bis 1983 bewilligte der Bund Mittel für Sofortmaßnahmen zur Erleichterung der Anpassung der Pro
duktionskapazitäten in der Hochsee- und Küstenfischerei (ohne Verbraucheraufl<lärung) an die Fangmöglich-
keiten, die sich aus der Einführung der 200-Seemeilen-Fischereizone und aus den Maßnahmen zur Erhaltung
und Bewirtschaft ung der Fi schbeslände ergeben.

Bis einschließlich 1980 zahlte der Bund Zuschüsse an Gartenbaubetriebe um existenzbedrotrende Wettbe-
werbsnachteile im Eneryiebereich, die den deutschen Gartenbaubetrieben ntit Unterglasanlagen durch bestimnt-
te Stützungsmaßnahmen der Nachbarstaaten entstanden, auszugleichen sowie 1980 eine einmalige Anpas-
sungshilfe fü r Gartenbaubetriebe mit Unterglasanlagen.
In den Jahren 1973 bis 1978 gewährte der Bund Zuschüsse für Maßnahmen zur Beseitigung der Folgen der
Sturnrschäden vom l3. Noventber 1972 in der Forstwirtschaft.
I 976 und 1977 wurden Darlehen und Zuschüsse insbesondere z\r Verbilligung von Zinsen fur Betriebsmittel-
kredite an land- und forstwirtschaftliche Betriebe, die von der langanhaltenden Trockenheit im Somnter 1976
besonders stark betroffen und dadurch in ihrer Existenz gefährdet waren, gezahlt.

Bis einschließlich 1976 wurden Zuschüsse an die Träger der Kiankenversicherung der Landwirte gezahlt.

1976 und 1977 beteiligte sich der Bund an den Entschädigungen für im Januar 1976 sturmflutgeschädigte Be-
triebe der Landwirtschaft (einschl. Kleine Hochsee- und Küstenfischerei).
zu 2.'.

Von 1970 bis einschl. 1980 wurde Landwirten ein Kürzungsanspruch von der Umsatzsteuer in Höhe von 3 v.H.
des Entgelts nach § 24 Abs. I UStG i.V. mit Artikel 4 des Aufivertungsausgleichsgesetzes als aufivertungsbe-
di ngter Ei nkommensausgleich für die Landwirtschaft gewährt.

Von 1950 bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 1976177 wurden Einkommensteuervergünstigungen zur Förde-
rung des Baues von Landarbeiterwohnungen gewährt.
Von 1961 bis einschl. 1974 wurden Einkommensteuervergünstigungen für Vollblutzuchtbetriebe nach
§ 82c ESTDV gewährt.
Von 1952 bis l. Juli 1973 wurde die Schaumweinsteuer bei Verarbeitung von mehr als 75 v.H. inländischen
Grundweins zu Schaumwein nach § l0 SchaumwStG erstattet.
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Ernährungsgüter pflanzlichen Ursprungs

1. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

2. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung der Positionen >>> Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs und >>> Genußmittel.

Zu denNahrungsmitteln pflanzlichen Ursprungs rechnen Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs, die überwie-
gend zur Ernährung von Menschen, zur Fütterung von Tieren oder zu Zierzvtecken dienen. Hierzu zählen im
wesentlichen:

Getreide,
Reis, Müllereierzeugnisse, nichtölhaltige Sämereien,
Hülsenfrüchte zur Ernährung,
Grünfutter,
Kartoffeln, andere Hackfrüchte,
Frischgemüse,
Obst, Südfrüchte,
Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte u. dgl.,
Rohkakao, Kakaoerzeugn i sse, Gewürz e, Zucker,
ölfruchte zur Ernährung, pflanzliche Öle und Fette zur Ernährung MargSrine und ähnliche Speisefette,
Ölkuchen, Kleie, sonstige Abfallerzeugni sse zur Viehfütterung
Blunren. Zierpflanzen.

Zu den Genußmitteln zählen im wesentlichen:

Hopfen, Kaffee, Tee, Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Bier, Branntwein und Wein.

Die Zuordnungz:ur Warengruppe der Ernährungsgüter pflanzlichen Ursprungs erfolgte anhand der Waren-
nunrmern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik. ZuEinzelheiten siehe Fachserie 7, Reihe 3.
Außenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -
untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und der Nummern des Warenver-
zeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Ernährungsgüter tierischen Ursprungs

l. lndex der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

2. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Zusammenfassung der Positionen >>> Nahrungsmittel tierischen Ursprungs und >>> lebende Tiere.

Zu den Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs rechnen Erze-ugnisse tierischen Ursprungs, die überwiegend zur
Ernährung von Menschen oder zur Fütterung von Tieren dienen. Hierzu zählen im wesentlichen:

Milch, Butter, Käse,
Fleisch und Fleischwaren, Därme,
Fische und Fischzubereitungen,
Schmalz, Talg andere tierische Fette und Ole zur Ernährung
Eier
Honig
Fischmeltl.

Zu den lebenden Tieren zählen im wesentlichen:

Pferde, Rinder, Schweine, Schafe.
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Die ZUordnungz:ur Warengruppe der Ernährungsgüter tierischen Ursprungs erfolgte anhand der Warennum-
mern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik. ZuEinzelheiten siehe Fachserie 7, Reihe 3, Au-
ßenhandel nach Ländern und Warengruppen, Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -
untergruppen der Ernährungswirtschaft und der Geu,erblichen Wirtschaft und der Nummern des Warenver-
zeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Ernährungswirtschaft

l. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1962

2. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

3. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Warenposition, die Lebende Tiere, Nahrungsmittel tierischen Ursprungs, Nahrungsmittel pflanzlichen Ur-
sprungs und Genußmittel umfaßt.
Zu den lebenden Tie_ren zählen Pferde, Rindvieh, Schweine und Schafe.

Die Nahrungsmittel tierischen Ursprungs umfassen im wesentlichen Milch, Milch- und Molkepulver, Butter,
Käse, Eier, Fleisch und Fleischwaren, Fische und Fischzubereitungen, tierische Fette und Öle zur Ernährung
sowie Fischmehl für Futterzwecke.
Die Nahrungsmittel pflanzlichen Ursprungs umfassen im wesentliclren Getreide (einschl. Mais und Reis),
Kartoffeln. andere Hackfrüchte, Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und Südfrüchte, Säfte und Konserven, Ölfrucnte
zur Ernährung, Ölkuchen und sonstige Futtermittel sowie lebende Pflanzen und Erzeugnisse der Ziergprtnerei.
Zu den Genußmitteln zählen Hopfen, Kaffee, Tee, Rohtabak, Tabakerzeugnisse, Bier, Branntwein und Wein.
Die ZuordnunEzur Warengruppe Ernährungswirtschaft erfolgt anhand der Warennummern des Warenver-
zeiclrnisses für die Außenhandelsstatistik. ZlEinzelheiten siehe Fachserie 7, Reihe 3, Außenhandel nach Län-
dern und Warengruppen, Anhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -untergruppen der Ernäh-
rungswirtschaft und der Gewerblichen Wirtschaft und der Numntern des Warenverzeichnisses für die Außen-
handelsstatistik.
Beinr Index der Ein- und Ausfuhrpreise werden die Daten unter "Güter der Ernährungswirtschaft" nachgewie-
sen.

Begriffsbeziehungen:
Zur Ernährungswirtschaft rechnen im wesentlichen die gleichen Waren wie zur Zusammenfassung nach Teil I
des Systematischen Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken (GP) "Erzeugnisse der Land- und Forstwrt-
schaft, Fischerei" (Außenhandelsstatistik, Indizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise) und der Erzeugnisse des
Nahrungs- und Genußmittelgewerbes (Außenhandelsstatistik, lndizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise, Index
der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte).
Inr Unterschied zur Warenposition Ernährungswirtschaft enthalten die beiden anderen Erzeugnisgruppen auch
solche land- und forstwirtschaftlichen Produkte, wie etwa Rohholz, rohe Häute und Felle, Federn, Wolle,
Baumwolle, sonstige Spinnstoffe, Flechtstoffe. Latex, Stärke und Kleber.
Güter der Ernährungswlrtschaft und landwrtschaftliche Produkte (lndex der Erzeugerpreise landwirtschaftli-
cher Produkte) unterscheiden sich in einigen Waren.
Nur zu den landwrrtschaftlichen Produklen rechnet Wolle; urngekehrt zählen zur Ernährungswirtschaft aber
Waren, die in der Bundesrepublik Deutschland nicht angebaut werden, Waren die die landwirtschaftliche Er-
zeugerstufe überschritten haben sowie der größte Teil der Genußmittel.
Dies sind im wesenstlichen Malz, Südfrüchte, Gemüse- und Obstkonserven, Fruchtsäfte, Kakao und Kakaoer-
zeugnisse, Gewürze, Zucker, pflanzliche Öle und Fette, Margarine und ähnliche Speisefette, Ölkuchen, Butter,
Käse, Fleisch und Fleischwaren, Fische und Fischzubereitungen, tierische Öle und Fette zur Ernährung Eier,
Fischmehl, Kaffee, Tee, Tabakerzeugrisse, Bier, Branntwein, Wein.
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Erntemenge

Ernteberichterstattung
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Eingebrachte Ernte bei landwirtschaftlichen Feldfrüchten und Grünland ohne Berücksichtigung des Verwen-
dungszwecks
Erntemengen werden berechnet auf der Basis der durch die Bodennutzungserhebungen ermittelten
>>> Anbauflächen und der durch die Ernteberichterstattung festgestellten durchschnittlichen Hektarerträge.

Für Weizen, Roggen, Gärste und Hafer gilt ds Erntemenge die auf l4 % Feuchtigkeitsgehalt umgerechnete,
eingebrachte Ernte.
Bei Klee, Kleegras, Luzerne und Klee-Luzernegemisch wird die Erntemenge in Heu angegeben; dazu wird die
geerntete Grünmasse im Verhältnis 4 : I in Heu umgerechnet.

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1968 wurdö die Fruchtart "Klee, Kleegras, Luzerne und Klee-Luzernegemisch" ohne das Klee-
Luzernegemisch nachgewiesen.

Für sänrtliche in die Erhebung einbezogenen Anbauflächen wurde 1979 eine untere Erfassungsgrenze einge-
führt, so daß die auf der Grundlage dieser Flächen errechneten Erntemengen mit denen bis 1978 nicht voll
vergleichbar sind.

Erntemengen der Hauptfeldftichte und der Wiesen

Erntebe richterstattu ng
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Eingebrachte Ernte der wichtigsten landwirtschaftlichen Feldfrüchte irn Hauptanbau und der Dauerwiesen und
Mähweiden, gleichgültig für welchen Zweck sie verwendet wird.
Es werden Erntemengen folgender Feldfnichte nachgewiesen: sämtliche Getreidearten (einschl. Körnermais),
Ackerbohnen, Frühkartoffeln, mittelfrühe und späte Kartoffeln, Zuckerrüben, Runkelrüben, Winterraps, Som-
lnerraps und Rübsen, Hopfen, Grün- und Silomais, Klee (einschl. Kleegras, Luzerne und Gemisch), Grasanbau
(zum Abnrähen oder Abweiden).
Die >>> Erntemenge ist das Produkt aus den für die einzelnen Fruchtarten ermittelten Anbauflächen und den
durch die Ernteberichterstattung, die Besondere Ernteermittlung oder die Eryänzende Ernteermittlung festge-
stel lten Hektarerträge.

Die Erntemenge von Getieide ist auf einen Feuchtigkeitsgehalt von 14 oÄ umgörechnet, Raps und Rübsen auf
9 Yo.

Grün- und Silomais wird in Grünmasse angegeben.

Bei Klee (einschl. Kleegras, Luzerne und Gemisch), Grasanbau, Dauerwiesen und Mähweiden wird die Ernte-
menge in Heu angegebenl Grünfutter und Weidenutzung wird im Verhältnis 4 : I in Fieu umgerechnet.

Anderungen im Zcitablauf:
Für sämtliche in die Erhebung einbezogenen Anbauflächen wurde I 979 eine untere Erfassungsgrenze einge-
führt, so daß die auf der Grundlage dieser Flächen errechneten Erntemengen mit denen bis 1978 nicht voll
vergleichbar sind.

In Hessen wird ab 1981 Roggen einschl. Wintermenggetreide nachgewiesen.

Bei Zuckerrüben erfolgt ab 1978 die Feststellung der Erntemengen in den Ländern und im Bundesgebiet aus
unterschiedlichen Quellen
Bei Runkelrüben sind ab 1968 wegen grundlegender Anderungen der Ertragsfeststellung die Ergebnisse mit
den Vorjahren nicht vergleichbar.
Die Erntemenge bei Grasanbau wird bis 1973 nur von Ackerwiesen festgestellt,
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Bei Dauerwiesen und Mähweiden bestehen bis 1969 teilweise andere Abgrenzungen der Flächen.

Ab 1984 werden aufgrund der Statistikbereinigungsverordnungvom 14. Sept. 1984 in den Ländern Bremen
und Berl i n keine Ernteberichterstattungen mehr durchgeführt.
Erntemengen für beide Stadtstaaten werden seitdem anhand der dort ermittelten Anbauflächen und den gewo'
genen Hektarerträgen aller übrigen Bundesländer errechnet und in das Bundesergebnis einbezogen.

Erntemengen von Erdbeeren

Ernteberichterstattun g
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
>>> Erntemenge von Erdbeeren, errechnet als Produkt aus Anbaufläche und geschätztem Hektarertrag.

Gegenstand der Schätzung ist die markffähige Ware, unabhängig davon, ob sie tatsächlich auf den Markt ge-

langt oder nicht.
Die festgestellte Erntemenge bezieht sich auf den Anbau zum Verkauf; Anbau flir private Nutzung wird nicht
erfaßt.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab 1984 werden aufgrund der Statistikbereinigungsverordnungvom I4. Sept. 1984 in den Ländern Bremen
und Berlin keine Ernteberichterstattungen mehr durchgeführt. Erntemengen für beide Stadtstaaten werden seit-
dem anhand der dort ermittelten Anbauflächen und den gewogenen Hektarerträgen aller übrigen Bundesländer
errechnet und in das Bundesergebnis einbezogen.

Erntemengen von Gemüse

Ernteberichterstattu ng
Datennachweis: ab 1950

Begriffsinhalt:
Die Menge einer Gemüseart, die im Laufe eines Kalenderjahres als rnarktfähige Ware zum Zwecke des Ver-
kaufs geerntet wird.
Nachgewiesen wird die geerntete Menge, unabhängig davon, ob sie tatsächlich auf den Markt gelangt oder
nicht. Die >>> Erntemenge ist das Produkt der Berechnung aus Anbaufläche und zum Erntezeitpunkt geschätz-
tenr Hektarertrag.
Zu den "Erntemengen von Gemüse auf dem Freiland" zählt die Menge einer Gemüseart, die beim Anbau auf
dem Freiland geerntet wird.
Zu den "Erntemengen von Gemüse in Unterglasanlagen" zählt die Menge einer Gemüseart, die beim Anbau
unter Glas oder Kunststofrgeerntet wird.

Andenrngen im Zeitablauf:
Ab l9S4 werden aufgrund der Statistikbereinigungsverordnungvom 14. Sept. 1984 in den Ländern Bremen
und Berlin kei ne Ernteberichterstattungen mehr durchgeführt.

Erntemengen für beide Stadtstaaten vyerden seitdem anhand der dort ermittelten Anbauflächen und den gewo'
genen Hektarerträgen aller übrigen Bundesliinder errechnet und in das Bundesergebnis einbezogen.

Ernteberichte rstattung
Datennachweis: ab 1950
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Begriffsinhalt:
Nach Arten getrennt festgestellte >>> Erntemengen.

Errechnet werden die Erntemengen als Produkt aus Erzeugungseinheiten @äumen, Flächen) und geschätzten
Erträgen je Erzeugungsein heit.

Gegenstand der Schätzung ist der Ertrag zum Zeitpunkt der Ernte, gleichgültig ob die Ernte voll verwendet
werden kann oder nicht.
Die nachgewiesenen Erntemengen beziehen sich auf die gesamte Produktion, d.h. sowohl auf den Anbau zum
Verkauf (Marktobstbau) als auch den privaten Anbau.

Anderungen im Zeitablauf:
Ab 1 984 werden aufgrund der Statistikbereinigungsverordnung vom 14. Sept. 1 984 in den Ländern Bremen
und Berlin keine Ernteberichterstattungen mehr durchgeführt. Erntemengen für beide Stadtstaaten werden seit-
denr anhand der dort ermittelten ertragfähigen Bäumen und den gewogenen Baumerträgen aller übrigen Bun-
desländer errechnet und in das Bundesergebnis einbezogen.

E röffnete Konkursverfahren

Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Vom zuständigen Amtsgericht eröffnete Konkurwerfahren, einschließlich der Anschlußkonkurse.
Das Konkursverfahren ist in der Konkursordnung geregelt. Es bezweckt eine gleichzeitige und gleichrnäißige
Verteilung des Verrnögens eines zahlungsunfähigen und/oder überschuldeten Schuldners (Gemeinschuldners)
an die Gläubiger unter Leitung des Konkursgerichts. ZuEinzelheiten siehe Konkursordnung vom 20. 5. 1898
(RGBI. S. 612) und Anderungsgesetze.
Als beantragt gilt ein Konkursverfahren, wenn beim zuständigen Amtsgericht ein begründeter Konkursantrag
gestellt und nicht zurückgenommen wurde. Ein beantragtes Konkurwerfahren wird entweder eröffnet oder
mangels einer die Kosten des Verfahrens deckenden Teilungsmasse abgelehnt (>>> mangels Masse abgelehnte
Konkursanträge).
Anschlußkonkurse sind Konkursverfahren, die zuvor schon als Vergleichsverfahren eröffnet wurden und die
als >>> eröffnete Vergleichsverfahren auch erfaßt und nachgewiesen werden.

Der Großteil der eröffneten Konkursverfahren wird bis zunr Ende des dem Eröffnungsjahr (Berichtsjahr) fol-
genden Jahres finanziell abgewlckelt und als Konkurse (>>> abgewickelte Konkurwerfahren) erfaßt und nach-
gewiesen. Im Verlauf der Abwicklung kann ein eröffnetes Konkursverfahren nachträglich mangels Masse ein-
gestellt werden.

Begriffsbeziehungen:
Die eröffneten Konkursverfahren und die Konkurse (abgewickelten Konkursverfahren) (Statistik der Konkurs-
und Vergleichsverfahren) unterscheiden sich durch die Anzahl der Konkurse, deren Abwicklungsdauer über
das denr Jahr der Eröffnung (Berichtsjahr) folgende Jahr hinausreicht. Diese Konkurse zählen nur zu den er-
öffneten Konkursverfahren.

E röffnete Vergleichsverfahren

Statistik der Konkurs- und Vergleichsverfahren
Datennachweis: ab 1962

Begriffsinhalt:
Vom zustzindi gen Amtsgericht eröffnete Vergleichsverfahren.
Ein Vergleichwerfahren ist ein in der Vergleichsordnung geregeltes Verfahren zur Abwendung des Konkurses
bei einem zahlungsunfähigen und/oder überschuldeten würdigen Schuldner. ZuEinzelheiten siehe Vergleichs-
ordnung vom 26. 2. 1935 (RGBI. I S. 321) und Anderungsgesetze.
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Zwischen Gläubigern und Schuldnern zustande kommende außergerichtliche Vergleiche sowie Anträge auf
Eröffnung von V-rgleichwerfahren, die vom Gericht abgelehnt werden, rechnen nicht zu den eröffneten Ver-
gleichwerfahren.
Ein eröffnetes Vergleichwerfahren wird durch einen Erlaßvergleich bzw. einen Stundungsvergleich beendet

oder in ein Anschlußkonkursverfahren übergeleitet. Der Großteil der eröffneten Vergleichwerfahren wird bis
zum Ende des dem EröftrungSjahr @erichtsjahr) folgenden Jahres finanziell abgewickelt und, soweit es sich

um Erlaßvergleiche handelt, als >>> abgewickelte Erlaßvergleiche erfaßt und nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Die abgewickelten Erlaßvergleiche (Statistik der Konkurs- und Vergleichwerfahren) stellen einen Teil der er-

Offneten Vergleichsverfahren dar. Zu den eröffneten Vergleichwerfahren, aber nicht zu den abgewickelten Er-

laßvergleichen rechnen zum einen eröffnete Vergleichwerfahren, die nicht durch einen Erlaßvergleich, son-

dern durch einen Stundungsvergleich beendet oder in einen Anschlußkonkurs übergeleitet werden. zum ande-

ren eröffnete Vergleichsverfahrän, deren Abwicklung über das dem Jahr der Eröffnung @erichtsjahr) folgende

Jahr lrinausreicht.

ERP-Sondervermögen

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1962

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1973

4. Jährliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1960

5. Vierteljäh rliche Schuldenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Nicht rechtsfähiges Sondervermögen des Bundes, das nach dem 2. Weltkrieg dem Wiederaufbau diente und
danach zur gezielten regionalen und sektoraten Förderung der deutschen Wirtschaft, des Umweltschutzes sowie

verschiedener anderer, öffentl icher Aufgaben eingesetzt wurde.

Die ersten Einlagen dieses Sondervermögens stammen aus den DM-Gegenwerten des Europäischen Wieder-
aufbau-Programms (European Recovery Program). Mit dem Auslaufen der ERP-Sonderhilfe wurden die aus

Tilgungs- und Zinszahlungen zurücHließenden sowie zusätzlich am Kreditmarkt aufgenommene Mittel zur
Finanzierung der genannten neuen Aufg3ben eingesetzt.

Die Mittel des Sondervermögens werden in der Regel als verzinsliche, in besonderen Fällen auch als unver-
zinsliche Darlehen oder/undlerlorene Zuschüsse vergeben. Mit Zustimmung des Bundesministers der Finan-
zen können auch Garantien oder sonstige Gewährleistungen übernommen (2.8. für Ausfuhrgeschäfte) und Be-

teiligungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis von Unternehmen (2.B. im Rahmen der Berlinforderung) er-

worben werden.

Nachgewiesen werden in der Rechnungsstatistik, der Haushaltsansatzstatistik und der Kassenstatistik die Aus-
gben und Einnahmen des ERP-Sondervermögens nach seinen Jahresrechnungen, vierteljährlichen Kassenab
ichlüssen und Wirtschaftsplänen und in den Schuldenstatistiken der >>> Schuldenstand des ERP-

Sondervermögens, seine Struktur und seine Veränderung.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Die Ersparnis stellt den Teil des nach der Umverteilung verftigbaren Einkommens eines Seklors oder der ge-

samten Volkswirtschaft dar, der nicht für den >>> letzten Verbrauch verwendet wurde. Mit ihr schließt die
laufende Rechnung eines Sektors oder der gesamten Volkswirtschaft. ab. Zug)eich bildet sie eine zentrale Größe
zur Beschreibung der >>> Vermögensbildung. Ersparnis und Saldo der >>> Vermögensübertragungen
(empfangene abzüglich geleistete Vermögensübertragungen) messen die Vermögensbildung der Sektoren bzw.
der gesamten Volkswirtschaft, die außer der Sachvermögensbildung (Nettoanlageinvestitionen und Vorratwer-
änderung) den >>> Finanzierungssaldo der Sekloren bzw. der gesamten Volkswirtschaft gegenüber der übrigen
Welt (Veränderung der Forderungen abzüglich Veränderung der Verbindlichkeiten) umfaßt.

Die Höhe der Ersparnis hängt von der Definition, Abgrenzung sektoralen Zuordnung usw. der laufenden Ein-
nahmen und Ausgaben ab; sie enthält keine Kapitalgewinne bzw. -verluste.

Begriffsbeziehungen:
Nettosozialprodul«I zu Faktorkosten (= Volkseinkommen)

+ Empfangene laufende (ibertragungen
- Geleistete laufende Übertragungen: VerfügbaresEinkommen
- Letzter Verbrauch

Ersparnis
+ Enrpfangene Vermögensübertragungen
- Geleistete Vermögehsübertragungen
= Vermögensbildung
- Nettoinvestitionen (Sachvermögensbildung)

Finanzierungssaldo
Diese Beziehungen gelten sowohl für die gesamte Volkswirtschaft (gegenüber der übrigen Welt) als auch f,ir
jeden Sekor (gegenüber den anderen inländischen Sektoren und der übrigen Welt).

Erstabsafz

Statistik der Boden- und Kommunalkreditinstitute
Datennachweis: Jan. 1962 bis März 1980

Begriffsinhalt:
Nominalbetrag von erstmals verkauften neu aufgelegten Wertpapieren.

Erfaßt werden die von den Boden- und Kommunalkreditinstituten erstmals abgesetzten Inhaber- und Namens-
schuldverschreibungen.
Die erstmals verkauften Wertpapiere umfassen auch Wertpapiere, die aus drucktechnischen oder anderen
Gründen noch nicht ausgefertigt bzw. ausgehändigt wurden, deren Gegenwert aber bereits eingezahlt ist
(Vorverkäufe). Nicht zum Erstabsatzzählen hingegen Verkäufe solcher Wertpapiere, die vorher 'z.B. zu
Kursstützungszwecken - angekauft worden waren (Wiederverkäufe).

Zu den Boden- und Kommunalkreditinstituten zählen alle unter das Hypothekenbankgesetz, das Pfandbriefge-
setz und das Schiffsbankgesetz fallenden Institute sowie die Landwrrtschaftliche Rentenbank, die Deutsche
Siedlungs- und Landesrentenbank (bis 1965: Deutsche Landesrentenbank) und einigeandere Institute, die das
längerfristige Realkreditgeschäft betreiben.

Erststimmen

1. Bundestagswahlstatistik
Datennachweis: ab 1976

Begriffsinhalt:
Von >>> Wählern bei der Bundestagswahl abgegebene Stimmen für die Wahl eines Wahlkreisabgeordneten.

Die abgegebenen Erststimmen können gültig oder ungültig sein. Ungültig sind sie 2.8., wenn der Stimmzettel
sich nicht in einem amtlichen Wahlumschlag befindet, wenn er für einen anderen Wahlkreis gilt, wenn für die

293



Wahl eines Wahlkreisabgeordneten auf einem Stimmzettel keine oder mehrere Stimmen abgegeben wurden
usw.

2. Repräsentative Bundestagswahlstatistik
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Von >>> Wählern in den Auswahlbezirken abgegebene Stimmen ohne Briefivähler für die Wahl eines Wahl-
kreisabgeordneten.

Enverbslose

l. Volks- und Berufszählung 1987

2. Mikrozensus
Datennachweis: ab 1972

Begriffsinhalt:
Personen, die mindestens l5 Jahre alt sind und im Berichtszeitpunkt bzw. -raum nicht unmittelbar am Erwerbs-
leben teilnehmen, aber eine Erwerbstätigkeit suchen, unabhängrg davon, ob sie beim Arbeitsamt als arbeitslos
gemeldet sind.
Erwerbslose sind einmal solche Personen, die normalerweise erwerbstätig und nur vorübergehend aus dem Er-
werbsleben ausgeschieden sind, zum anderen Personen, die normalerweise keinem Erwerb nachgehen (2.B.
Hausfrauen, Rentner, Studenten), aber gegenwärtig eine Arbeitsstelle suchen.

Nicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den >>> Erwerbstätigen rechnen Personen, die keine ihren Vorstellun-
gen und ihrer Ausbildung entsprechende Arbeit finden, aber kurzfristig eine Aushilfstätigkeit ausüben, auch
wenn sie nur eine Stunde pro Woche arbeiten.
Die Erwerbslosen werden im Mikrozensus auch nach ihrem überwiegendem Lebensunterhalt gegliedert, wobei
als überwiegende Unterhaltsquelle Arbeitslosengeld/-hilfe, Rente und dgl. sowie Angehörige in Frage kommen.
Zu Einzelheiten siehe >>> Bevölkerung/Erwerbspersonen mit überwiegendem Lebensunterhalt durch Arbeits-
losengeld/-hilfe bzw. >>> Bevölkerung/Erwerbspersonen/Nichterwerbspersonen mit überwiegendem Lebensun-
terhalt durch Rente und dgl. bzw. >>> Bevölkerung/Erwerbspersonen/Nichterwerbspersonen mit überwtegen-
dem Lebensunterhalt durch Angehörige.

Andemngen im Zeitablauf:
Im Mikrozensus betrug bis einschl. 1975 das Mindestalter für die Zuordnung zu den Erwerbslosen l3 Jahre.

Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Erwerbslose und Arbeitslose (Statistik der Arbeitsvermittlung) sind nicht unmittelbar vergleich-
bar, weil für die Zuordnung einer Person zu den Erwerbslosen die aktive Suche einer Arbeitsstelle und nicht ih-
re Meldung beim Arbeitsamt maßgebend ist. Andererseits zählen Personen, die im Berichtszeitraum als Ar-
beitslose beim Arbeitsamt gemeldet sind und gleichzeitig geringfiigige oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten
ausüben, nicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den Erwerbstätigen (Volks- und Berufszählung 1987, Mikro-
zensus).
Erwerbstätige sind alle Personen, die eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von der Bedeu-
tung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf die von ihnen geleistete
bzw. zu leistende wochentliche Arbeitszeit.
Die Zusammenfassung der Erwerbstätigen und der Erwerbslosen stellen die >>> Erwerbspersonen dar (Volks-
und Berufszählung 1987, Mikrozensus). Zur Abg;renzung der Erwerbslosen gegenüber den sonstigen
>>> N ichterwerbstäti gen (Wohngeldstati stik) siehe dort.

Erwerbspersonen

1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960
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Begriffsinhalt:
Zu den Erwerbspersonen rechnen >>> Erwerbslätige und Arbeitslose.

2.1 Volks- und Berufszählung 1987

2.2 Mikrozensus
Datennachweis: ab 1964

2.3 Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen
Datennachweis: 1972 bis 1999

Begriffsinhalt:
Personen, die mindestens l5 Jahre alt sind und entweder eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unab
hängig von der Bedeutung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht aufdie
von ihnen geleistete bzw. zu teistende Arbeitszeit. oder die nicht unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen,
aber eine Erwerbstätigkeit suchen.

Die Erwerbspersonen gliedern sich in die >>> Erwerbstätigen und die >>> Erwerbslosen.

In der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen werden nur Daten über deutsche Erwerbspersonen ge-
schätzt und nachgewiesen: es handelt sich um Jahresdurchschnittswerte.

Die Erwerbspersonen werden im Mikrozensus auch nach ihrem überwiegenden Lebensunterhalt gegliedert,
wobei als überwiegende Unterhaltsquelle Erwerbstätigkeit, Arbeitslosengeld/-hilfe, Rente und dgl. sowie Ange-
hörige in Frage kommen. Zu Einzelheiten siehe unter >>> Bevölkerung/Erwerbspersonen mit überwtegendem
Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit bzw. >>> Bevölkerung/Erwerbspersonen/Nichterwerbspersonen mit
überwiegendem Lebensunterhalt durch Rente und dgl. bzw. überwregendem Lebensunterhalt durch Angehöri-
ge.

Anderungen im Zeitablauf:
Inr Mikrozensus werden die Soldaten erst ab 1972 einbezogen. Ferner betrug im Mikrozensus das Mindestalter
frir die Zuordnung zu den Erwerbspersonen bis einschl. 1975 l3 Jahre.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter3.

3. Wanderungsstatistik
Datennachweis: 1957 bis 1984

Begriffsinhalt:
Personen, die bei >>> Zuzügen bzw. >>> Fortzügen im An- bzw. Abmeldeschein der Einwohnermeldeämter
ei ne Berufsbezeichnung angegeben haben.

AIs Berufsbezeichnung grlt eine Eintragung wie z.B. "Angestellter", "Beamter", "Selbständiger" oder
"Arbeiter".
Ab April 1984 werden in der Wanderungsstatistik statt der Erwerbspersonen >>> Erwerbstätige nachgewiesen
(Erwerbstäti ge = Erwerbspe rsonen - Erwerbs lose).

Begriffsbeziehungen:
Unterschiede zwischen dem BegriffErwerbspersonen in den genannten Statistiken ergeben sich bei der Einbe-
ziehung erwerbstätiger Schüler, Studenten, Rentner, Pensionäre u. dgl.: Geben diese Personengruppen im An-
bzw. Abmeldeschein die Berufsbezeichnungen "Schüler", "Student", "Rentner" oder "Pensionär" an, so rechnen
sie in der Wanderungsstatistik in keinem Fall zu den Erwerbspersonen, auch wenn sie nebenbei z.B. geringfü-

gige oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten ausüben. In der Volks- und Berufszählung 1987, im Mikrozensus
und in der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen hingegen zählen Personen, auch wenn sie nur ge-
ringfiigig oder aushilfsweise erwerbstätig sind, in jedem Fall zu den Erwerbspersonen. In der Vorausschätzung
der deutschen Erwerbspersonen werden ferner nur Daten über deutsche Erwerbspersonen geschätzt und nach-
gewiesen.

Im Unterschied zu den Erwerbspersonen handelt es sich bei den >>> Nichterwerbspersonen in der Volks- und
Berufszählung 1987, im Mikrozensus und in der Vorausschätzung der deutschen Erwerbspersonen um Perso-
nen, die keine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben und auch keine Erwerbstätigkeit suchen; in der Voraus-

295



schätzung der deutschen Erwerbspersonen werden nur Daten über deutsche Nichterwerbspersonen geschätzt
und nachgewiesen.

Enverbstätige

1. Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnuhgen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Alle Personen, die einer Erwerbstätigkeit oder auch mehreren Erwerbstätigkeiten nachgehen, unabhängig von
der Dauer der tatsächlich geleisteten oder vertraosmäßig zu leistenden wcichentlichen fubeitszeit.
Für die Zuordnung als Erwerbstätiger ist es unerheblich, ob aus dieser Tätigkeit der überwiegende Lebensun-
terhalt bestritten wird oder nicht.
Zu den Erwerbstätigen gehören auch Soldaten (einschl. der Wehr- und Zivildienstleistenden). Nicht zu den
Erwerbstätigen rechnen Personen in ihrer Eigenschaft als Grundstticks-, Haus-, und Wohnungseigentümer oder
als Eigenttimer von Wertpapieren und ähnlichen Vermögenswerten.
hn Fall mehrerer (gleichzeitiger) Tätigkeiten ist sowohl für die Zuordnung nach der Stellung im Beruf als auch
für die Zuordnung auf Wirtschaftsbereiche die zeitlich überwiegende Tätigkeit zugrundegelegt.
Nach der Stellung im Beruf wird unterschieden zwischen >>> Selbständigen und mithelfenden Familienange-
hörigen sowie >>> beschäftigten Arbeitnehmern. Eine weitere Unterscheidung bezieht sich auf Erwerbstätige
nach dem Inlands (Arbeitsorts)- bzw. Inländer (Wohnorts-)konzept ( >>> Volkswirtschaft).

2.1 Volks- und Berufszählung 1987

2.2 Mikrozensus
Datennachweis: ab 1964

Begriffsinhalt:
Personen, die mindestens I5 Jahre alt sind und eine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben, unabhängig von
der Bedeutung des Ertrags dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf die von ihnen
geleistete oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit.
Zu den Erwerbstätigen rechnen Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen oder selbständig ein Gewerbe,
einen freien Beruf oder eine Landwrtschaft betreiben oder als mithelfende Familienangehörige im Betrieb ei-
nes Familienmitgliedes mitarbeiten, ohne dafür Lohn oder Gehalt zu beziehen. Personen, die nur geringfügige
oder aushilfsweise Erwerbstätigkeiten ausüben, wie z.B. Kellner und Musiker, die nur stundenweise oder am
Wochenende tätig sind oder arbeitende Studenten und Schüler, ählen ebenfalls zu den Erwerbstätigen.
Einbezogen sind ferner Berufssoldaten, Soldaten im GrundwehrdiensUauf Wehrübung Soldaten auf Zeit sowie
Angehörige des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspolizei, Zivildienstleistende, ferner OrdensangehG
rige im erwerbsftihigen Alter und Strafgefangene, die in der Regel verpflichtet sind, in und außerhalb der An-
stalt Arbeiten zu verrichten.
Nicht zu den Erwerbstätigen werden Personen gezählt, die ehrenamtliche Tätigkeiten, z.B. als Vereinsvorstand
oder Abgeordneter, ausüben.
Zu den Erwerbstätigen rechnen im einzelnen >>> Selbständige, >>> mithelfende Familienangehörige,
>>> Beamte, >>> Angestellte, >>> Arbeiter, Auszubildende in kaufmännischen, technischen und Verwal-
tungsbrufen, gewerbliche Auszubildende sowie Praktikanten und Volontäre (>>> kaufmännische, technische
und Verwaltungs-Auszubildende bzw. >>> kaufmännische und technische Auszubildende, >>> gewerbliche
Auszubildende).
In der Volks- und Berufszählung 1987 werden - sofern nicht näher bestimmt - "Erwerbstätige am Ort der
Hauptwohnung" nachgewiesen. Bei der Darstellung der >>> Berufspendler "Erwerbstätige am Wohnort" und
" Erwerbstätige am Arbeitsort " gesondert nachgewi esen.

Zu den Erwerbstätigen am Wohnort zählen alle Erwerbstätigen, die in der Gemeinde ihre alleinige Wohnung
haben; Erwerbstätige, die eine weitere Wohnung oder Unterkunft in einer anderen Gerneinde haben, werden
derjenigen Gemeinde zugeordnet, von der aus sie normalerweise zur Arbeit gehen.

Für die Zuordnung von Erwerbstätigen.zu den Erwerbstätigen am Ort der Hauptwohnung ist es unerheblich, ob
diese Erwerbstätigen in der Erfassungsgemeinde auch zur Arbeit gehen.
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Im Unterschied zu den Erwerbstätigen am Wohnort umfassen die >>> Erwerbstätigen am Arbeitsort alle Er-
werbstätigen, die in der jeweiligen Gemeinde ihre Erwerbstätigkeit ausüben. Werden von der Zahl der Erwerbs-
tätigen am Wohnort die Berufsauspendler abgezogen und die Berufseinpendler aus anderen Gemeinden des
Inlandes hinzugefügt, so erhält man die Erurcrbstätigen am Arbeitsort. Für die Zuordnung zu den Erwerbstäti-
gen am Arbeitsort spielt die Zugehörigkeit zur Bevölkerung der Erfassungsgemeinde also keine Rolle.
Für Erwerbstätige mit häufig wechselndem Arbeitsort (2.B. Monteure, Fernfahrer, Vertreter u. dgl.) sowie
Landwrrte gilt als Arbeitsort ihr Wohnort. Falls mehrere Erwerbstätigkeiten ausgeübt werden, erfolgt die Zu-
ordnung nach der Arbeitsstätte, an der der Erwerbstätige überwiegend arbeitet.
Für die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort ist es unerheblich (mit Ausnahme
der Erwerbstätigen mit wechselndem Arbeitsort und der Landwirte), ob diese Erwerbstätigen in der Erfas-
sungsgemeinde auch zut ))) Bevölkerung zählen.

Anderungen im Zeitablauf:
Int Mikrozensus werden bis einschl. l97l die Erwerbstätigen ohne die Soldaten nachgewiesen. Ferner betrug
im Mikrozensus bis einschl. 1974 das Mindestalter für die Zuordnung zu den Erwerbstätigen l3 Jahre.

Begriffsbeziehungen:
Unterschiede zwischen dem BegriffErwerbstätige und den Begriffen >>> Tätige Personen und
>>> Beschäftigten sowie den Begriffen >>> Beschäftigte des unnmittelbaren öffentlichen Dienstes und
>>> Beschäftigte des mittelbaren öffentlichen Dienstes (beide Statistik über den Personalstand des öffentlichen
Dienstes) sind vor allem durch die unterschiedliche Wahl der Erhebungseinheiten bedingt. In der Volks- und
Berufszählung 1987 und im Mikrozensus ist die einzelne Person bzw. der Haushalt die Erhebungseinheit, in
den Bereichsstatistiken, den Verkehrsstatistiken und den Arbeitsstättenzählungen dagegen das Unternehmen,
der Betrieb oder die Arbeitsstätte, die jeweils die Gesamtangpben über ihre Tätigen Personen bzw. Beschäftig-
ten melden. Hieraus folgt u.a.: Personen, die im.Berichtszeitraum geringfügige oder aushilfsweise Erwerbstä-
tigkeiten ausüben (2.B. Kellner und Musiker, die nur stundenweise oder am Wochenende tätig sind, arbeitende
Studenten, Schüler u.ä.) sowie besondere Personengruppen (2.B. Heimarbeiter, Ordensangehörige im erwerbs-
fähigen Alter, Strafgefangene, die in der Regel verpflichtet sind, Arbeiten in und außerhalb der Anstalten zu
verrichten u.ä.) zählen grundsätzlich zu den Erwerbstätigen, häufig aber nicht zu den Tätigen Personen bzw.
Beschäftigten.
Während bei den Erwerbstätigen alle Soldaten erfaßt werden, sind bei den Tätigen Personen bzw. Beschäftig-
ten lediglich die Soldaten auf Wehrübung einbezogen.
Die mithelfenden Familienangehörigen zählen grundsätzlich zu den Erwerbstätigen, und zwar ohne Rücksicht
auf die von ihnen geleistete Arbeitszeit: sie werden bei den Beschäftigten, Tätigen Personen und Arbeitskräften
in den o.g. Statistiken unterschiedlich berücksichtigt.
Sind Personen in mehreren Unternehmen, Betrieben oder Arbeitsstätten beschäftigt, können sie auch in mehre-
ren Unternehmens-, Betriebs- oder Arbeitsstättenmeldungen enthalten sein. Die o.g. Statistiken weisen daher
insofern Beschäftigungsfälle und nicht insgesamt Tätige Personen, Beschäftigte oder Arbeitskräfte aus. Bei den
Erwerbstätigen wird dagegen - soweit von der Wohnbevölkerung ausgegangen wird - jede Person nur einmal
nachgewiesen, weil die Person selbst bzw. der Haushalt die Erhebungseinheit ist.
Abweichungen ergeben sich auch bei der Zuordnung der Erwerbstätigen und Tätigen Personen bzw. Beschäf-
tigten zu Wirtschaftszweigen, weil die befragten Personen häufig nur ungenaueie Angaben über den Wirt-
schaftszweig als die Unternehmen, Betriebe und Arbeitsstätten machen können.
Bei den Erwerbstätigen werden Personen mit Wohnort im Inland (lnländerkonzept), gezählt, bei den Tätigen
Personen bzw. Beschäftigten dagegen Personen (Beschäftigungsftille) mit Arbeitsort im Inland
(lnlandskonzept).
Zwtschen den Erwerbstätigen einerseits und der Zusammenfassung der >>> Familienarbeitskräfte und ständi-
gen >>> familienfremden Arbeitskräfte (im Jahresdurchschnitt) und der >>> nichtständigbn familienfremden
Arbeitskräfte (im Jahresdurchschnitt) beide Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft) bestehen außer-
dem noch besondere Unterschiede in der begrifflichen Abgrenzung: Die Erwerbstätigen werden nach ihrer
Stellung im Beruf unterschieden (in Tätige Inhaber, Mithelfende Familienangehörige, Arbeiter, Angestellte,
Beamte, Auszubildende), die Arbeitskräfte in den Landwirtschaftsstatistiken in Familien- und familienfremde
Arbeitskräfte gegliedert. Im besonderen ist die Gruppe der Tätigen Inhaber/Ivlithelfenden Familienangehörigen
anders abgegrenzt als die der Familienarbeitskräfte. ZuEinzelheiten hierzu siehe unter
>>> Familienarbeitskräfte (im Erhebungsmonat) (Statistik der Arbeitskräfte in der Landwirtschaft).

Für die Zuordnung von Erwerbstätigen zu den >>> Erwerbstätigen am Wohnort bzw. zu den
>>> Erwerbstätigen am Arbeitsort (eweils Volks- und Berufszählung 1987) ist es zusätzlich erforderlich, daß
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sie in der Erfassungsgemeinde zur Wohnbevölkerung zählen bzw. in der Darstellungsgemeinde ihre Erwerbs-
tätigkeit ausüben (s. >>> Bevölkerung).

Die Zusammenfassung der Erwerbstätigen und der >>> Erwerbslosen stellen die >>> Erwerbspersonen dar
(alle Volks- und Beruiszählung 1987, Mikrozensus); zu den Erwerbslosen zählen Personen, die im Befra-
gungszeitpunkt bzw. -raum nicht unmittelbar am Erwerbsleben teilnehmen, aber eine Erurcrbstätigkeit suchen.

3. Wanderungsstatistik
Datennachweis: ab 1984

Begriffsinhalt:
Personen, die bei >>> Zlzügenbzw, >>> Fortzügen im Anmelde- bzw. Abmeldeschein der Einwohnermelde-
ämter angegeben haben, erwerbstätig zu sein. Alle übrigen Personen werden unter >>> Nichterwerbstätige
nachgewiesen.

Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Volkswi rtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
Zusarnmenfassende Bezeichnung für (empfangene oder geleistete) >>> Bruttoeinkommen aus unselbständiger
Arbeit und >>> Bruttoeinkommen aus Unternehmertätigkeit und Vermögen; nicht eingeschlossen sind Ein-
kommen sübertragungen.

Siehe auch die Erläuterungen zum Begriff >>> Erwerbs- und Vermögenseinkommen von der übrigen Welt
(bzw. an die übrige Welt).

Enverbs- und Vermögenseinkommen von der übrigen
(bzrv. an die übrige) Welt

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen
Datennachweis: ab 1960

Begriffsinhalt:
>>> Erwerbs- und Verrnögenseinkontmen, die Inländer aus der übrigen Welt bzw. Gebietsfremde aus dem In-
land bezogen haben.

Dazu rechnen neben den Arbeitsentgelten der Aus- bzw. Einpendler und den aus der übrigen Welt empfange-
nen bzw. an die übrige Welt geleisteten Kapitalerträgen (Zinsen, Dividenden, sonstige Ausschüttungen von
bzw. Entnahmen aus Unternehrnen) auch Gebühren für Patente, Urheberrechte u.ä. Nicht einbegriffen sind
Ei nkommensübertragungen, wie z. B. >>> soziale Leistungen.

Begriffsbeziehungen:
Der Saldo der Erwerbs- und Vermögenseinkontmen zwischen Inländern und der übrigen Welt (aus der übrigen
Welt empfangene abzüglich an die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkommen) ist bei den glo
balen Einkomnrensbegriffen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (2.B. >>> Bruttoinlandsprodukt,
Bruttosozialprodukl, Volkseinkommen) das Kriterium für die Abgrenzung nach dem Inlands- bzw. Inländer-
konzept.

Das Inlandskonzept besagt, daß es sich um Einkommen handelt, die im Zuge der Produktion bei inl2indischen
Wirtschaftseinheiten entgtanden sind. Man spricht deshalb im Zusammenhang mit den im Inland entstandenen
Erwerbs- und Vermögenseinkommen auch vom Inlandsprodukt. Das Inländerkonzept bezieht sich hingegen auf
die den inländischen Wirtschaftseinheiten zugeflossenen Einkommen, unabhängig davon, ob diese Einkommen
bei inländischen Wirtscftaftseinheiten oder bei Einheiten entstanden sind, die nicht zur eigenen Volkswirtschaft
gehören. Die im Inland entstandenen, jedoch nicht von Inländern empfangenen Einkommen werden beim In-
länderkonzept nicht mitgerechnet. Die Summe der Erwerbs- und Vermögenseinkommen, die von inländischen
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Wirtschaftseinheiten letztlich (d.h. nach Abzug der von ihnen an die übrige Welt geleisteten Erwerbs- und
Vermögenseinkommen) verdient bzw. empfangen werden, stellt das Sozialprodukt (lnländerprodukt) dar.

Die Zusammenhänge werden in der folgenden Übersicht noch einmal verdeutticht'.

l. Bruttoinlandsprodukt
+ Aus der übrigen Welt empfangene Erwerbs- und Vermögenseinkommen
- An die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Bruttosozialprodultl
2. Nettoinlandsprodukt zu Faktorkosten

(: Nettowertschöpfung: Summe der int tnland entstandenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen)
+ Aus der übrigen Welt empfangene Erwerbs- und Vermögenseinkommen
- An die übrige Welt geleistete Erwerbs- und Vermögenseinkommen

Nettosozialprodukt zu Faktorkosten
(: Volkseinkommen
= Summe der den Inländern letztlich zugeflossenen Erwerbs- und Vermögenseinkommen)

Siehe auch die Ausführungen untär dem Stichwort >>> Volkswirtschaft'

Enverb von Beteiligungen und dergleichen

l. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt: 
.

Ausgabeart mit den Ausgaben für den Erwerb von Forderungen und Anteilsrechten an >>> Unternehmen, den
Erwerb von Aktien, Pfandbriefen und anderen Wertpapieren und für die Erhöhung von Kapitalanteilen.

In der Kassenstatistik sind im kommunalen Bereich die Ausgben für den Erwerb von Beteiligungen nicht ge-

sondert nachgewiesen.

Anderungen im Zeitablauf:
In der Rechnung$statistik liegen bis 1973 für die Gemeinden mit weniger als 3 000 Einwohnern keine Angaben
vor.

Erwerb von beweglichem Sachvermögen

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Date,nnachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Ausgabeart mit den Ausgaben für den Erwerb von Fahrzeugen, Geräten und sonstigen beweglichen Sachen,
sofern die Ausgaben im Einzelfall in der Regel mehr als l0 000 DM (bei Gemeinden/GemeindeVerbände
800 DM) betragen; bei Fahrzeugen besteht keine Wertgrenze. Hierzu rechnen auch Ausgaben für Leasing
wenn der Vermögensgegenstand nach Ablauf der Vertragsdauer ins Eigentum des Erwerbers übergeht.
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Die Zuordnung von beweglichen Sachen zu den Sachinvestitionen ist außerdem abhängig von der Nutzungs-
dauer, die mehr als I Jahr betragen soll.
Nicht zum Vermögenserwerb sondern 7gp ))) laufenden Sachaufi,r,rand rechnen nach internationalen Kon-
ventionen alle Käufe von militärischen Gütern, unabhängrg von ihrem Wert.
In der Kassenstatistik liegen für die Gemeinden/Gemeindeverbände keine gesonderten Angaben vor.

Enverb von unbeweglichem Sachvermögen

1. Rechnungsstatistik
Datennachweis: ab 1950

2. Haushaltsansatzstatistik
Datennachweis: ab 1970

3. Kassenstatistik
Datennachweis: ab 1974

Begriffsinhalt:
Ausgabeart mit den Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen,
Ersclrließungsbeiträge nach dem Bundesbaugesetz und Grunderwerbsnebenkosten (2.8. Notarkosten, Vermes-
sung Grundstücksschätzungskosten, Grunderwerbsteuer), Renten für die Abtretung von Grundstücken.
In der Kassenstatistik sind bei den Gemeinden/Gemeindeverbänden die Ausgaben zusammen mit denen für den
Erwerb von beweglichem Sachvermögen nachgewiesen.

Erzeugnisse der Fischerei

Index der, Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Erzeugnisse aus der Gruppe 07 "Fischereierzeugnisse" des Güterverzeichnisses für die Land- und
Forstwirtschaft, Fischerei, Ausggbe I 982.

Einbezogen sind frische (lebende oder nicht lebende) Seefische.

Andere Erzeugnisse der Hochsee- und Küstenfischerei sowie Erzeugnisse der Binnenfischerei und der Fisch-
zucht sind nicht berücksichtigt.

Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei

l. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1956

2. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1950

3. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Sammelposition für Produkte der land-, forst- und fischwirtschaftlichen Erzeugerstufe.

Dazu zählen im wesentlichen:
Iebende Tiere, Frischfisch, Eier, Honig;
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Getreide, Kartoffeln, andere Hacldri.ichte, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Südfnichte;
Ötfrucnte zur Ernährung;
Grün- und Rauhfutter;
Hopfen, Rohkaffee, Tee, Rohtabak, Wein;
lebende Pfl anzen, Erzeugni sse der zieryfirlnerei, nichtölhalti ge säimereien;
Rundholz, Kork;
Rohbaumwolle und andere pfl anzliche Spinnstoffe;
rohe Häute und Felle;
Rohwolle:
andere Waren tierischen Ursprungs (Haare, Federn u.ä.).

Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. 1975 wurden die Erzeugnisse der Land- und Forstwirtschaft, Fischerei unter "Erzeuglisse der
Land-, Forst-, Jagdwirtschaft und Fischerei" nachgewiesen; beide Begriffe sind synonym. Zwischen den ver-
schiedenen jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik bzw.
dem Güterverzeichnis für Produktionsstatistiken bestehen geringfiigige Abweichungen.

Für den Index der Ein- und Ausfuhrpreise wurden jedoch keine Preisrepräsentanten für die Jagdwirtschaft er-
hoben.

Begriffsbeziehungen:
Zur Abgrenzung gegenüber der >>> Ernährungswirtschaft (Außenhandelsstatistik, Index der Eih- und Aus-
fuhrpreise) siehe dort.

Zur Abgrenzung gegenüber dem >>> Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Statistik der Er-
zeugerpreise landwrrtschaftlicher Produkte) siehe dort.

Zu Einzelheiten über die Zuordnung der Warennummern siehe Fachserie 7 Außenhandel, Reihe l, Zusammen-
fassende Übersichten für den Außenhandel, Anhang 2.

Erzeugnisse der Landwirtschaft

Index der Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Erzeugnisse aus den Gruppen 01 und 02 des Güterverzeichnisses fiir die Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei, Ausgabe 1982.

Einbezogen sind pflanzliche Erzeugnisse der allgemeinen Landwirtschaft, Erzeugnisse des Dauerkulturbaues, '

Gartenbauerzeugnisse (ohne Baumschulerzeugnisse), lebende Tiere (ohne Geflügel und Bienen) sowie tierische
Erzeugnisse der Landwirtschaft einschl. rohe Häute und Felle.

Nicht berücksichtigt sind Erzeugnisse der gewerblichen Gärtnerei sowie Wild.

Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke
und der Stahlverformung

Index d'er Großhandelsverkaufspreise
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Ausgewählte Waren (Warenarten) aus der Warengruppe 30 "Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke
und der Stahlverformung" des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik, Ausgabe 1975
bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982.

Einbezogen sind Drahterzeugnisse sowie Schrauben, Norm- und Fassondrehteile aus Stahl und NE-Metallen.

Alle übrigen Erzeugnisse dieser Warengruppe sind nicht berücksichtigt.
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Erzeugnisse des Grundstoff- und Produktionsgütergewerbes

1. Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1968

Begriffsinhalt:
Waren der Warengruppen und -zweige

Mineralölerzeugnisse Warengruppe22
Steine und Erden, Asbestwaren, Schleifrnittel " 25
Eisen und Stahl u 27
NE-Metalle und Metallhalbzeug (einschl. Edel-

metalle und deren Halbzeug) u 28
Gießereierzeugnisse " 29
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke Warenzweig 301
Chemische Erzeugnisse Warengruppe 40
Flachglas und Glasfaser Warenzweige 521,527
Schnittholz, Sperrholz und sonstiges

bearbeitetes Holz Warengruppe 53
Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe " 55
Gummiwaren . rr 59

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI), Ausgabe 7975,b2w. des Systemati-
schen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), Ausgabe I 982.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken bestehen geringfii$ge Abweichungen
Vor dem Berechnungszeitraum 1976: 100 wurden die Erzeugnisse des Grundstoff- und Produktionsgüterge-
werbes als Erzeugnisse der Grundstoff- und Produktionsgüterindustrien nachgewiesen.

2.1 Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1956

2.2 lndex der Einfuhrpreise
Datennachweis: 1954 bis 1980

2.3 Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: 1954 bis 1980

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., aber ohne Waren der Warenklassen Flachglas und Glasfaser.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (Wl) bzw. des Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im
Wl bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiigige Abwei-
chungen ergeben.

Zu Einzelheiten über die Zuordnung der Warennumrnern siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe l, Anhang 2.

Andenrngen im Zeitablauf:
Siehe unter l.

Erzeugnisse des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes

1.1 Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954
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1.2 Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Waren der Warengruppen und -ntteige

Erzeugnisse der Stahlverformung Warenzweig 302
StahlbauerzeugnisseundSchienenfahrzeuge Warengruppe 3l
Maschinenbauerzeugnisse (ei nschl. Lokomotiven

und Ackerschlepper) " 32
Straßenfahrzeuge (ohne Ackerschlepper

und Elektrofahrzeuge) " 33
Elektrotechnische Erzeugnisse " 36
Feinmechanische und optische Erzeugnisse; Uhren " 37
Eisen-, Blech- und Metallwaren " 38
Büromaschinen ; Datenverarbeitungsgeräte

und -einrichtungen " 50
Fertigteilbauten im Hochbau " 70

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI), Ausgabe l975,bzw. des Systemati-
schen Güterverzeichni sses für Produktionsstatistiken (GP), Ausgpbe I 982.
Die Warengruppe 70 (Fertigteilbauten im Hochbau) ist der Warengruppe 54 (Holzwaren) zugeordnet, da in den
Indizes der Einfirhr- und der Ausfuhrpreise nur Fertigteilbauten aus Holz berücksichtigt sind und diese nur eine
geringe Bedeutung haben. Holzwaren sind der Gruppe >>> Erzeugnisse des Verbrauchsgüter produzierenden
Gewerbes zugecirdnet.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgpben des Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken bestehen geringfiigige Abweichungen.
Vor dem Berechnungszeitraum 1976:100 sind die Erzeugnisse des Investitionsgüter produzierenden Gewer-
bes als Erzeugnisse der Investitionsgüterindustrien nachgewiesen.
ZuEinzelheiten über die Zuordnung der Warennummern siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe l, Anhang 2.

2. Außenhandelsstatistik
Datemachweis: ab 1956

Begriffsinhalt:
Wie unter 1., aber zusätzlich die Warengruppen

Wasserfahrzeuge Warengruppe 34
Luftfahrzeuge (einschl. Flugbetriebs-,

Rettungs-, Sicherheits- und Bodengeräte) ' 35

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistiken (GP)umgeschlüsselt. Da im
WI bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfügrge Abwei-
chungen ergeben.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe unter l.

Begriffsbeziehungen:
Erzeugnisse der Investitionsgüterindustrien und >>> Investitionsgüter (Außenhandelsstatistik, Index der Ein-
und Ausfuhrpreise, Statistik der Erzeugerpreise ger.r,erblicher Produkte) sind unterschiedlich abgegrenzt: Als
Investitionsgüter gelten ausgewählte Warenarten (Sechssteller) des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatistik, die als technisch fertig angesehen werden und überwiegend von Unternehmen oder vom Staat
als Anlagegüter gekauft werden. Als Erzeugnisse des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes gelten dage-
gen ausgeuählte Warengruppen (Zweisteller) bzw. Warenzweige @reisteller) des Systematischen Warenver-
zeichnisses für die Industriestatistilq die von solchen Gewerbezweigen hergestellt werden, die überwregend In-
vestitionsgüter produzieren. Dadurch sind in den Erzeugnissen des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes
häufig Warenarten (Sechssteller) enthalten, die nicht als Investitionsgüter gelten, da sie entweder als technisch
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nicht fertig angesehen werden (2.8. Zubehör-, Einzel- und Ersatzteile) oder da sie überwiegend von privaten
Haushalten gekauft werden (2.8. in der Warengruppe elekilrotechnische Erzeugnisse wie Rundfunk-, Fernseh-,
phonotechnische Geräte und Einrichtungen). Andererseits sind wesentliche, als Investitionsgüter geltende Wa-
ienarten nicht in den Erzeugrrissen des Investitionsgüter produzierenden Gewerbes enthalten, da die betreffen-
den Gewerbe zweige nicht überwiegend Investitionsgüter herstellen.

Erzeugnisse des Nahrungs- und Genußmittelgewerbes

1. Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1968

2. Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1976

3. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

4. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Waren der Warengruppen

Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes Warengruppe 68
Tabakwaren " 69

des Sysrematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI), Ausgabe l975,bzw. des Systemati-
schen Güterverzeichni sses für Produktionsstatistiken (GP), Ausgabe I 982.

Dazu zählen int wesentlichen:
Mahl- und Schälmühlenerzeugnisse, Teigwaren, Nährnrittel, Stärke und Stärkeerzeugnisse,

Kartoffelerzeugnisse, Brot, Klein- und Feingebäck, Dauerbackwaren, Zucker, Süßwaren
Verarbeitetes Obst und Gemüse
Milch, Butter, Käse, Dauermilch, Milchpräparate, Schrnelzkäse, Kasein
Erzeugniise der Ölmühlen, Margprine, Platten- und andere Nahrungsfette, Erzeugnisse der
Talgschmelzen und Schmalzsiedereien

Fleisch und Fleischerzeugnisse
Fisch und Fischerzeugnisse
Kaffeemittel, Röstkaffee, bearbeiteter Tee, Bier. Malz. Spiritus, Spirituosen. verarbeitete Weine, Frucht-

u nd Obstwei ne, Tafel wässer und süße al koholfrei e Erfri schu ngsget ränke
Essig, Senf, Essenzen, Gewürze
Futtermittel
Zigaretten,Tabakfolien (Bandtabak), Zigarren u.ä., Rauch-, Kau- und Schnupftabak.

Nicht in allen'Fällen sind sämtliche hier aufgeführten Waren im Index der Erzeugerpreise gewerblicher Pro-
dukte und in den Indizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise durch Preisrepräsentanten berücksichtigt.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dent Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstaiistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
Industriestatisrik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswrrtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringf,igige Abwei-
chungen 

"rgeben. 
Zu Einzelheiten über die Zuordnung der Warennummern siehe Fachserie 7, Außenhandel,

Reihe l, Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel, Anhang 2.

Anderungen im Zcitablauf:
Zwischen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik (WI) bzw. des 

-Systematiscnen 
Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) bestehen ge-

ringfiigige Abweichungen.
Vor dem Berechnungszeitraum 1976 = 100 sind die Erzeugnisse des Nahrungs- und Genußmittelgewerbes als
Erzeugnisse der Nahrungs- und Genußrnittel industrien nachgewiesen.
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Begriffsbeziehungen:
Die Begriffe Erzeugnisse des Nahrungs- und Genußmittelgewerbes sowie >>> Nahrungsmittel (Preisindizes für
die Lebenshaltung) sind unterschiedlich abgegrenzt. Von privaten Haushalten gekaufte Nahrungsmittel sind
zwar weitgehend Erzeugnisse der Nahrungsmittelindustrie, einbezogen sind aber auch Produkte, die private

Haushalte direkt von der Landwirtschaft beziehen. Umgekehrt sind in den Erzeugnissen des Nahrungs- und
Genußmittelgewerbes auch Genußmittel (Iabakwaren, alkoholische Getränke, Kaffee, Tee), Futtermittel und
gewerbliche Zwischenprodukte (2.8. Backmittel, Stärke, Zuckerrübenschnitzel, Kakaomasse, rohe Öle u.ä.)
enthalten, die nicht zu den Nahrungsmitteln rechnen.

Zur Abgrenzung gegenüber der >>> Ernährungswirtschaft (Außenhandelsstatistik) siehe dort.

Erzeugnisse des Produzierenden Gewerbes

l. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

2. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Alle Waren der Warengruppen

Bergbaul iche Erzeugnisse
Mineralölerzeugnisse
Spalt- und Brutstoffe
Steine und Erden. Asbestwaren, Schleifmittel
Eisen und Stahl
NE-Metalle und -Metallhalbzeug

Warengruppe 2l

ll

il

lt

22
24
25
27

(einschl. Edelmetalle und deren Halbzeug) rr

Gießereierzeugnisse
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke

und der Stahlverformung tr

Stahlbauerzeugnisse und Schienenfahrzeuge
Maschinenbauerzeugnisse (einschl. Ackerschlepper) rr

Straßenfahrzeuge (ohne Ackerschlepper) rr

Elektrotechnische Erzeugnisse rr

Feinmechanische und optische Erzeugnisse, Uhren rr

Eisen-, Blech- und Metallwaren
Musikinstrumente, Spielwaren, Sportgeräte,

Schmuck, Füllhalter u.ä.
Chemische Erzeugnisse
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte

und -einrichtungen rr

Feinkeramische Erzeugnisse
Glas- und Glaswaren
Schnittholz, Sperrholz u. sonstiges bearbeitetes Holz "
Holzwaren rr

Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe
Papier- und Pappewaren
Druckereierzeugnisse, Lichtpaus-

und verwandte Waren
Kunststofferzeugnisse
Gummiwaren
Leder
Lederwaren und Schuhe
Textilien
Bekleidung
Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes
Tabakwaren

28
29

30
3l
32
33
36
37
38

39
40

50
5l
52
53
54
55
56

57
58
59
6l
62
63
64
68
69
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des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistilq Ausgabe 1975 bz-u. des Systematischen Gü-
terverzeichnisses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe 1982. I

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses flir die
Industriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da int WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswißchaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiigige Abwei-
chungen ergeben.

Zu Einzelheiten über die Auswahl der Wärennummern siehe Fachserie 7, Außenhandel, Reihe l, Anhang 2:
Gegenüberstellung der Warengruppen und -zweige des Warenverzeichnisses für die Industriestatistik und der
Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

Anderungen im Zcitablauf:
Zwrschen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) bestehen ge-
ri ngfügige Abweichungen.
Vor 1980 wurden Spalt- und Brutstoffe in der Statistik der Außenhandelspreise nicht nachgewiesen.

Vor denr Berechnungszeitraum 1976: 100 wurden die Erzeugnisse des Produzierenden Gewerbes als
>>> Industrielle Erzeugnisse nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Zu den Erzeugnissen des Produzierenden Gewerbes zählen die >>> Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes
(lndizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise, Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte). Die Erzeugnisse
des Produzierenden Gewerbes umfassen zusätzlich aber noch die >>> bergbaulichen Erzeugnisse (Index der
Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Außenhandelsstatistik, Indizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise).

Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes

l. Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1968

2. Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

3. Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: ab 1954

Begriffsinhalt:
Waren der Warengruppen

Mineralölerzeugnisse lilarengruppe 22
Spalt- und Brutstoffe (nur in der Statistik
der Außenhandelspreise) " 24

Steine und Erden, Asbestwaren, Schleifinittel " 25
Eisen und Stahl " 27
NE-Metal I e und -Metal I h albzeug

(einschl. Edelmetalle und deren Halbzeug) " 28
Gießereierzeugnisse " 29
Erzeugnisse der Ziehereien und Kaltwalzwerke
und der Stahlverformung " 30
Stahlbauerzeugnisse und Schienenfahrzeuge " 3l
Maschinenbauerzeugnisse (einschl. Ackerschlepper) " 32
Straßenfahrzeuge (ohne Ackerschlepper) rr 33
Boote und Jachten (nur in der Statistik der

Erzeugerpreise gewerblicher Produkte) " 34
Eleklrotechnische Erzeugnisse * 36
Feinmechanische und optische Erzeugnisse; Uhren " 37
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il 38Eisen-, Blech- und Metallwaren
Musikinstrumente, Spielwaren, Sportgeräte,

Schmuck, Füllhalter u.ä.
Chemische Erzeugnisse
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräte

und -einrichtungen
Feinkerami sche Erzeugnisse
Glas und Glaswaren
Schnittholz, Sperrholz und sonstiges bearbeitetes
Holz
Holzwaren
Holzschliff, Zellstoff, Papier und Pappe
Papier- und Pappewaren
Druckereierzeugnisse
Kunststofferzeugnisse
Gummiwaren
Leder
Lederwaren und Schuhe
Textilien
Bekleidung
Erzeugnisse des Ernährungsgewerbes
Tabakwaren
Fertigteilbauten im Hochbau

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI), Ausgabe 1975 bzut. des Systematischen

Güterverzeichnisses für die Produktionsstatistiken, Ausgabe I 982.

Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis flir die Außenhan-

delsstalistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses fiir die

Industriestatistik ('yy1) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im Wl
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(uuterialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiigrge Abwei-
.hung.n .rgeür. ZuEinzelh,eiten über die Zuordnung der Warennummern siehe Fachserie 7, Außenhandel,
neihe t, e.nhang 2: Gegenüberstellung der Warengruppen und -zweige des Warenverzeichnisses für die Indu-
striestatistik und der Nummern des Warenverzeichnisses für die Außenhandelsstatistik.

In der Statistik der Außenhandelspreise sind von Fertigteilbauten im Hochbau (Warengruppe 70) nur solche

aus Holz berücksichtigt; diese wurden aufgrund ihrer geringen Bedeutung der Gruppe Holzwaren (54) ruge-
ordnet.

Anderungen im Zeitablauf:
Zwischen den verschiedenen jeweils gültigen Ausgaben des Systematischen Warenverzeichnisses flir die Indu-
striestatistik (WI) bzw. des Systematischen Güterverzeichnisses für Produllionsstatistiken (GP) bestehen ge-.

ringfiigige Abweichungen.
Spalt- und Brutstoffe wurden vor 1980 in den lndizes der Einfuhr- und Ausfuhrpreise nicht gesondert nachge-

wiesen.
Vor dem Berechnungszeitraum 1980 : 100 wurden die Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes als Erzeug-
nisse der verarbeitenden lndustrie nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Die Erzeugnisse des Verarbeitenden Gewerbes stellen einen Teil der >>> Erzeugnisse des produzierenden,Ge-
werbes (lnäizes der Einfuhr- und Auifuhrpreise) dar, zu u,elchen zusätzlich noch die >>> bergbaulichen Er-
zeugnisse (lndex der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, Außenhandelsstatistik, Indizes der Einfuhr- und
Ausfuhrpreise) rechnen. Außerdem zählen bei der Statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte noch

Strom, Gas, Fernuärme und Wasser dazu.

Erzeugnisse des Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbes

1. Index der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte
Datennachweis: ab 1968

tr

ll

39
40

50
5l
52

53
54
55
56
5',l

58
59
6l
62
63
64
68
69
70
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Begriffsinhalt:
Waren der Warengruppen und -zoteige

Musikinstrumente, Spielwaren, Sportgeräte, Schmuck-
waren, belichtete Filme, Füllhalter u.ä. Warengruppe 39

Feinkeramische Erzeugnisse ' 5l
Hohlglas und veredeltes Flachglas Warenzweige 522,524
Holzwaren Warengruppe 54
Papier- und Pappewaren
Druckereierzeugnisse
Kunststofferzeugnisse
Leder
Lederwaren und Schuhe
Textilien
Bekleidung

des Systematischen Warenverzeichnisses für die Industriestatistik (WI), Ausgabe 1970bwt. 1975, oder des Sy-
stematischen Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP), Ausgabe 1982.

Anderungen im Zeitablauf
Zwischen den verschiedenen, jeweils gültigen Ausggben des Systematischen Warenverzeichnisses für die In-
dustriestatistik bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken bestehen geringfügige Abweichungen.
Vor dem Berechnungszeitraum 1976:100 wurden die Erzeugnisse des Verbrauchsgüter produzierenden Ge-
werbes als Erzeugnisse der Verbrauchsgüterindustrien nachgewiesen.

Begriffsbeziehungen:
Siehe unter 2.

2. 1 Außenhandelsstatistik
Datennachweis: ab 1956

2.2 Index der Einfuhrpreise
Datennachweis: 1954 bis 1980

2.3 Index der Ausfuhrpreise
Datennachweis: 1954 bis 1980

Begriffsinhalt:
Wie unter L, aber anstelle Warenklasse Hohlglas und veredeltes Flachglas die gesamte Warengruppe Glas und
Glaswaren (Warengruppe 5 2).

In der Statistik der Außenhandelspreise fehlen Preisrepräsentanten für belichtete Filme.
Die Ergebnisse der Außenhandelsstatistik in der Gliederung nach dem Warenverzeichnis für die Außenhan-
delsstatistik (WA) werden auf die entsprechenden Positionen des Systematischen Warenverzeichnisses für die
lndustriestatistik (WI) bzw. des Güterverzeichnisses für Produktionsstatistiken (GP) umgeschlüsselt. Da im WI
bzw. GP die Waren in erster Linie nach produktionswirtschaftlichen, im WA dagegen nach zolltechnischen
(materialmäßigen) Kriterien gegliedert werden, können sich bei der Gegenüberstellung geringfiigige Abwei-
chungen ergeben. Zu Einzelheiten über die Zuordnung der Warennummern siehe Fachserie 7, Außenhandel,
Reihe I, Zusammenfassende Übersichten für den Außenhandel, Anhang 2.

Anderungen im Zeitablauf:
Siehe unter L

Begriffsbeziehungen:
Erzeugnisse des Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbes sowie >>> Verbrauchsgüter
(Außenhandelsstatistik, Index der Ein- und Ausfuhrpreise, Statistik der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte)
sind unterschiedlich abgegrerut'. Als Verbrauchsgüter gelten ausgeuählte Warenarten aus dem Systematischen
Warenverzeichnis für die Industriestatistik, die als technisch fertig angesehen werden und überwiegend von
privaten Haushalten gekauft werden. Als Erzeugnisse des Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbes gelten
dagegen ausgewählte Warengruppen (Zweisteller) und Warenklassen (Viersteller) aus dem Systematischen
Warenverzeichnis für die Industriestatistik, die von solchen Industriezweigen hergestellt werden, die überwie-
gend Verbrauchsgüter produzieren. Dadurch sind in den Erzeugnissen des Verbrauchsgüter produzierenden
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Gewerbes häufig Warenarten (Sechssteller) enthalten, die nicht als Verbrauchsgüter gelten, da sie entweder als

technisch nicht fertig angesehen werden (2.B. die ges:rmte Warengruppe 6l (Leder) oder da sie überwiegend
von Unternehmen oder vom Staat gekauft werden. Andererseits sind wesentliche, als Verbrauchsgüter geltende

Warenarten nicht in den Erzeugrrissen des Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbes enthalten (2.B. Straßen-
fahrzeugefür den Privatgebrauch, eleklrotechnische und chemische Verbrauchsgüter), da die betreffenden In-
dustriezweige nicht dem Verbrauchsgüter produzierenden Gewerbe zugeordnet sind.

Erzeugung von Elektrizität

Erhebung bei den öffentlichen Elektrizitätsversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Von Kraftwerken der >>> Elektrizitätsversorgrngsunternehmen erbrachte Bruttoerzeugung von Elektrizität.

Als Elektrizitätwersorgungsunternehmen getten >>> Unternehnten bzw. fachliche Teile von Unternehmen, die
entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen andere Wirtschaftseinheiten mit Strom versorgen und dafür eine
staatliche Genehmigung haben. ZuBinzelheiten siehe Gesetz Zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. 12.

1935 (RGBI. I S. l45l).
Die Bruttoerzeugung wird am Generator gemessen und schließt den Eigenverbrauch der Kraftwerke und die
Verluste mit ein.

Sie umfaßt die Erzeugung von Elektrizität aus Wasser (Laufimsser, Speicherwasser, Pumpspeicherung) und
aus Wärme @raunkohle, Steinkohle, Gas, Heizöl, Kerneneryie u.a.).

Begriffsbeziehungen:
Erzeugung von Elektrizität und >>> Stromabgabe an Letztverbraucher (Erhebung bei den öffentlichen Elek-
trizitätsversorgungsunternehmen) sind unterschiedlich abgegtenzt. Dabei besteht folgender Zusammenhang:

B ruttoerzeugung von Elektrizität
- Eigenverbrauch der Kraftwerke (einschl. Rtmpstromverbrauch): Stromabgabe der Kraftwerke an das öfrentliche Netz
+ Einfuhr
- Ausfuhr
+ Industrie-Einspeisungen in das öffentliche Netz (ohne Durchleitung)
- Netzverluste und Nichterfaßtes: Stromabgabe an Letztverbraucher.

Erzeugung von Gas

Erhebung bei den Gasversorgungsunternehmen
Datennachweis: 1950 bis 1974

Begriffsinhalt:
Bruttoerzeugung der Ortsgaswerke und der Fernsasgesellschaften.
Die Bruttoerzeugung schließt den Eigenverbrauch der Ortsgaswerke und Ferngasgesellschaften und die Verlu-
ste mit ein.

Begriffsbeziehungen:
Erzeugung von Gas und >>> Gasabgabe an Letztverbraucher @rhebung bei den Gasversorgung§unternehmen)
si nd unterschiedl ich abgegr enzt. Dabei besteht folgender Zusammenhang:

Bruttoerzeugung der Ortsgaswerke und der Ferngasgesellschaften I

- Eigenverbrauch der Ortsgaswerke und der Ferngasgesellschaften
+ Bezüge der Gasversorgungsunternehmen von Erzeugungp- und Gewinnungsunternehmen im Inland
+ von Kokereien, Erdgas- und Erdölgasgewinnungsunternehmen an Letz&erbraucher abgegebenes Gas
- Verluste
+ Einfuhr
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- Ausfuhr: Gasabgabe an Letztverbraücher.
Dabei ist zu beachten, daß bei der Gasabgabe an Letztverbraucher die unterschiedlichen Gasqualitäten aufei-
nen einheitlichen Heizwert von 8 400 kcal/cbm umgerechnet sind.

Erziehungsbeihilfe

Statistik der Kriegsopferfürsorge
Datennachweis: ab 1963

Begriffsinhalt:
>>> Beihilfen zur Erziehung und zur Schul- und beruflichen Ausbildung von Kindern von Beschädigten und
Waisen.

Erziehungsbeihilfen werden sowohl Beschädigten, die Grundrente beziehen, für deren Kinder gewährt, als
auch Waisen, die Rente oder Waisenbeihilfe beziehen. Waisen sind hier Kinder derjenigen Beschädigten, die
an den Folgen einer Schädigung gestorben sind.
Die Erziehungsbeihilfe soll eine Erziehung zu körperlicher, geistiger und sittlicher Reife sowie eine angemes-
sene, den Anlagen und Fähigkeiten entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung sicherstellen. Die
Schul- und Berufsausbildung soll denr Auszubitdenden dazu verhelfen, einen seiner Eigrung Neigung und
Fähigkeit angemessenen Beruf zu erlangen.
Erziehungsbeihilfe wird auch gewährt, wenn der Anspruch auf Versorgung ruht oder der Anspruch auf Zah-
lung von Grundrente wegen Abfindung erloschen oder übertragen ist oder Witwenversorgung aufgrund einer
neuen Ehe entFällt.
Als Waisen bzw. Kinder gelten leibliche Kinder sowie an Kindes Statt angenommene Kinder, in den Haushalt
aufgenommene Stiefkinder und Pfl egekinder.
Erziehungsbeihilfe wird gewährt, soweit der angemessene Bedarf für Erziehung Ausbildung und Lebensunter-
halt durch das einzusetzende Einkommen und Vermögen des Hilfesuchenden sowie des Kindes des Beschädig-
ten oder dessen Ehegatten bzw. des Elternteils der Waise nicht gedeckt ist. Bei der Ermittlung des Bedarfs für
den Lebensunterhalt bleiben Kosten der Unterkunft in der Familie unberücksichtigt.
Die Erziehungsbeihilfe wird längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres des Kindes bzw. der Waise ge-
währt. Nur in besonderen Fällen (2.B. Erftillung der gesetzlichen Wehr- und Zivildienstpflicht) ist die Weiter-
gewährung über diesen Zeitpunkt hinaus möglich.
Der Bedarffür den Lebensunterhalt des Auszubildenden richtet sich nach den Regelsätzen des Bundessozialhil-
fegesetzes; bei einer Unterbringung in einer Einrichtung werden die Kosten der Unterbringung und Verpfle-
gung übernommen und es wird ein Taschengeld gezahlt. Zu Einzelheiten siehe Bundewersorgungsgesetz und
Verordnung zur Kriegsopfefürsorge.
Naclrgewiesen werden die Aufivendungen der Kriegsopferfrirsorge für diese Leistung sowie die Zahl der Perse
nen am jeweiligen Jahresende, die diese Beihilfen laufend erhalten. Erhält ein Beschädigter Erziehungsbeihil-
fen für mehrere Kinder, so wird jedes dieser Kinder als Empfänger gesondert nachgewiesen.

Anderungen im Zcitabtauf:
Die Zahl der Empfänger von Erziehungsbeihilfen und die Höhe der Ausgaben für diese Hilfeart sind im
Zeitablauf von verschiedenen Anderungen von Rechtsvorschriften (2.B. von Anderungen der Regelsätze) be-
einflußt worden. Im einzelnen traten u.a. folgende weitere Anderungen ein:
Bis einschl. 1966 wurde Erziehungsbeihilfe im Regelfall nur bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres gewährt,
bis zunr 3l .5.1971 nur für unverheiratete Kinder. 1967 und I 970 wurden jeweils die Voraussetzungen, unter
denen die Altersgrenze hinausgeschoben werden kann, erweitert.
Seit dem l.6.197l werden auch die Mittel des Ehegatten der Waise bei der Bedarfsprüfung berücksichtigt. Seit
1979 sind die Einkommensgrenzen genauer festgelegt.

Bis einschl. 1975 wurden bei der Ermittlung des Bedarfs für den Lebensunterhalt auch die Kosten der Unter-
kuft in der Familie berücksichtigt.
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Eziehungsgeld

Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland
Datennachweis: ab 1986

Begriffsinhalt:
Leistungen nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz.

Das Gesetz über die Gewährung von ErziehungSgeld und Erziehungsurlaub löst die Regelungen über den Mut-
terschaftsurlaub im Mutterschutzgesetz ab (>>> Mutterschaft, >>> Krankenversicherung). Erziehungsgeld er-
halten alle Mütter oder Väter von Kindern, die nach dem 31. Dezember 1985 geboren wurden, also auch
Nichterwerbstätige, Selbständige und mithelfende Familienangehörige.

Das ErziehungSgeld beträgt monatlich 600 DM und wird zehn Monate lang gewährt, für Kinder, die nach dem
31. Dezember 1987 geboren werden, zwölf Monate lang. Eine Minderung des Erziehungsgeldes tritt vom sie-

benten Monat an ein, wenn bestimmte Einkommensgfenzen überschritten werden.

Erziehungsheime

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: 1967 bis l98l

Begriffsinhalt:
Einrichtungen zur stationären Betreuung die zur Durchführung der öffentlichen Erziehung bestimmt sind und
überwiegend Minderjährige im Rahmen der Freiwilligen Erziehungshilfe und der Fürsorgeerziehung aufneh-
nlen.

Die Unterbringung in Erziehungsheinren erfolgt im Rahmen der Freiwilligen Erziehungshilfe (§ 62 JWG) bzw.
der Fürsorgeerziehung (§ 64 JWG).
Einrichtungen, die der öffentlichen Erziehung dienen, werden seit 1982 der Position >>> Heime für Kinder
und Jugendliche zugeordnet.

ErziehutrBS-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Statistik der Jugendhilfe
Datennachweis: ab 1967

Begriffsinhalt: r

Einrichtungen, die überwiegend der Beratung in Erziehungs- und Familienfragen sowie in Fragen der Lebens-
bewältigung dienen. t

Erziehungsberatungsstellen leisten Kindern, Jugendlichen und ihren Bezugspersonen Hilfestellung in psycho
loglschen, medizinischen, pädagogischen und sozialen Fragen der Erziehung und der Gestaltung der gegensei-
tigen persönlichen Beziehungen in Familie und sozialem Umfeld.

Ihre Tätigkeit umfaßt neben ambulanter Diagnose und Beratung durch die Therapie von Beziehungs- und Ver-
haltensstörungen der o.g. Personen sowre die Prävention.

Die Arbeit der Jugendberatungsstellen dient dem Ziel, Jugendliche zur Selbsthilfe und solidarischen Fremdhilfe
zu aktivieren; daneben sollen Verbindungen zur Schule, zu Ausbildungs- und Berufsställen, zur Arbeitwerwal-
tung und zu Sozial- und Jugendbehörden hergestellt werden.

Beratungsstellen, die ausschließlich oder überwiegend Drogenberatung durchführen, werden hier nicht ermit-
telt.
In Familienberatungsstellen werden Einzelpersonen (vor allem Alleinerziehende) oder Paare/Eltern, die mit
oder ohne Kinder erscheinen, in Familienfragen beraten.

Hierzu gehört jedoch nicht die SchwangerschaftskonJliktberatung (§ 218 SIGB).
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Anderungen im Zeitablauf:
Bis einschl. iggt wurde in der Statistik die Zahl der Erziehungsberatungsstellen zusammen mit der Zahl der
Jugendberatungsstellen nachgewiesenl ab Berichtsjahr 1982 erfolgt in vierjährigen Abständen ein getrennter
Nachweis. 1986 wurden Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen zusammengefaßt erhoben.

Begriffsbeziehungen:
Ahnliche Aufgaben wie die Erziehungsberatungsstellen nehmen die >>> Jugendberatungsstellen wahr

Essigsäuresteuer

Finanzberichte des Bundesministeriums der Finanzen
Datennachweis: 1950 bis 1980

Begriffsinhalt:
Verbrauchsteuer, die von der Zollverwaltung verwaltet wurde und dem Bund zustand.

Erhoben wurde die Essigsäuresteuer, um den Kostenvorsprung der synthetisch erzeugten Essigsäure gegenüber
der im Wege der Gärung hergestellten Essigsäure auszugleichen.

Der Kostenvorsprung besteht vor allem darin, daß die Rohstoffe für synthetisch erzeugte Essigsäure frei be-
schaft werden können und keiner Verbrauchsteuer unterliegen. Dagegen war der Rohstoff der Essiggärung -
Branntwein bis Ende 1980 mit der Branntweinsteuer von 50 DM je hl Weingeist belastet.

Essigsäure für gewerblich-technische Zwecke war von der Steuer befreit.
Aus Gründen der Steuervereinfachung und wegen ihres geringen Ertrages ist die Essigsäuresteuer - wie auch
die Steuer auf die aus Branntwein gewonnene Essigsäure - zum I . I . 198 I abgeschaft worden.

Ethische (kriminologische) Indikation

Schwangerschaftsabbruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Indikation nach § 218a Absatz 2 Nr. 2 des Strafgesetzbuches (SIGB) als Begründungfür einen
>>> Schwangerschaft sabbruch.

Eine ethische (kriminologische) Indikation nach 2l 8a Absatz 2 Nr. 2 SIGB liegt vor, wenn an der Schwange-
ren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 SIGB begangen worden ist und dringende Gründe für die
Annahlne sprechen, daß die Schwangerschaft auf der Tat beruht. Dabei dürfen nicht mehr als l2 Wochen seit
der Ernpfängnis verstrichen sein.

Rechtswidrige Taten im Sinne der §§ 176 bis 179 StGB sind sexueller Mißbrauch von Kindern unter 14 Jah-
ren, Vergewaltigung und sexuel ler Mißbrauch Widerstandsunfähiger.

E-Triebwagen

Eisenbahnstatistik (Bestandsstatistik)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Triebwagen, die durch Elektromotoren angetrieben werden, unabhängig davon, ob die elektrische Energie von
Oberlei tungen, Stromschienen oder Akkumulatoren bezogen wird.
Triebwagen sind schienengebundene Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart zum Bewegen von Schienenfahrzeugen
und zugleich für die Beforderung von Personen und/oder Gütern bestimmt sind.

Als Bestand an Triebwagen wrrd der Einsatzbestand angegeben. Dazu zählen eleklrische Triebwagen, die der
entsprechenden Eisenbahnverwaltung gehören, abzüglich der vermieteten und zuzijg)ich der von ihr angemie-
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teten E-Triebwagen. Berücksichtigt werden auch kurzfristig unbenutzte betriebsfähige E-Triebwagen sowie die
in Ausbesserung befindlichen, auf Ausbesserung wartenden oder in gutem oder schlechtem Zustand abgestell-
ten oder in Reserve gehaltenen elektrischen Triebwagen.

Nicht berücksichtigt werden die elektrischen Triebwagen, die zum Verkaut zur Zerlegung oder zur Ausmuste-
rung abgestellt sind.

Begriffsbeziehungen:
Im Unterschied zu den Triebwagen sind Lokomotiven (>>> Diesellokomotiven, >>> E-Lokomotiven) nicht für
die Beförderung von Personen und/oder Gütern ausgerüstet. ,

Eugenische Indikation

Schwa n ge rschaftsabb ruchstatistik
Datennachweis: ab 1977

Begriffsinhalt:
Indikation nach § 2l 8a Absatz 2 Nr. I des Strafgesetzbuches (SIGB) als Begründung für einen
>>> Schwangerschaft sabbruch.

Eine eugenische Indikation nach § 218a Absatz 2 Nr. I SIGB liegt vor, wenn dringende Gründe für die An-
nahme sprechen, daß das Kind infolge einer Erbanlage oder schädlicher Einflüsse vor der Geburt an einer nicht
behebbaren Schädigung seines Gesundheitszustandes leiden würde, die so schwer wiegt, daß von der Schwan-
geren die Fortsetzung der Schwangerschaft nicht verlangt u,erden kann. Dabei dürfen nicht mehr als 22 Wo
chen seit der Empfängnis verstrichen sein.

Schädliche Einflüsse vor der Geburt können z.B. Röteln der Schwangeren während der Schwangerschaft oder
exogene Umweltschädigungen darstellen.

Expreßgutverkehr

Eisenbahnstatistik (Statistik der Personen- und Güterbefärderung auf Eisenbahnen)
Datennachweis: ab 1966

Begriffsinhalt:
Frachtpflichtige Befiirderung von besonders eiligen Gütern, die besonders gekennzeichnet und verpackt sind
und sich nach dem Ermessen des Versandbahnhofs zur Befiirderung im Gepäckwagen eignen.

Expreßgut ist Kleingut mit in der Regel bis zu 100 kg Gewicht je Einzelstück. Expreßgut wird grundsätzlich
wie Gepäck der Personenzüge befiirdert, sofern nicht besondere Expreßgutzüge oder -kurswagen eingerichtet
sind. Sie werden daher auch abfertigungstechnisch besonders behandelt.

Expreßgut kann weder nach der Art der transportierten Güter noch nach Verkehrsbeziehungen aufgegliedert
werden.
Erfaßt werden alle von Eisenbahnunternehmen (>>> Deutsche Bundesbahn, >>> Nichtbundeseigene Eisen-
bahnen) transportierten Expreßgüter, deren Versand- und/oder Empfangsort im Bundesgebiet einschließlich
Berlin (West) liegt, sowie Expreßgutbefürderungen int >>> Durchgangsverkehr.

Begriffsbeziehungen:
Im Expreßgutverkehr werden ähnliche Güter wie im >>> Stückguwerkehr @isenbahnstatistik) befördert. Wäh-
rend aber beim Expreßgutverkehr nur Gegenstände zur Beftirderung zugelassen sind, die hinsichtlich Umfang,
Menge und Gewicht zur Beftirderung im Gepäckuagen geeignet sind, unterliegen Stückgüter diesen engen
Bedingungen nicht. Sie werden außerdem nicht in Personenzügen, sondern in der Regel in Güterzügen bef<ir-
dert. Expreßgutverkehr und >>> Wagenladuhgsverkehr (Eisenbahnstatistik) unterscheiden sich hinsichtlich
der Dauer des Transports und hinsichtlich der Art des Transports. Wagenladungen werden weniger schnell
befordert als Expreßgüter und die transportierten Güter unterliegen weniger strengen Beschränkungen hin-
sichtlich Verpackung Größe und Menge.

Im Unterschied zum Expreßgutverkehr ist der >>> Dienstgutverkehr (Eisenbahnstatistik) nicht frachtpflichtig.
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